
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

14. Landschaftsversammlung 2014-2020

 An die Mitglieder 

des Landesjugendhilfeausschusses

Köln, 06.09.2019
Frau Fischer-Gehlen 
Fachbereich 41

Landesjugendhilfeausschuss

Donnerstag, 19.09.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 26. Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221/809-2241.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend 
der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein 
Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.06.2019   

4. BTHG   

4.1. Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen wegen einer fehlenden 
Kostenfolgeregelung im Ausführungsgesetz zum BTHG 
NRW
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Lewandrowski

14/3610 K 

4.2. Landesrahmenvereinbarung Frühförderung gem. § 46 SGB 
IX
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3635 K 

 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

4.3. Arbeitshilfe "Eingliederungshilfe für Kinder und 
Jugendliche mit seelischer Behinderung gemäß § 35a SGB 
VIII"
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3611 K 

5. Haushalt 2020/2021   

5.1. Haushaltsanträge   

5.1.1. Antrag zum Doppelhaushalt 2020/2021: 
Fördertopf inklusive Spielgeräte

Antrag 14/272 
FREIE WÄHLER E 

5.2. Haushalt 2020/2021 
Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 
052 (Produktbereich 06/Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe) sowie zu den Produktgruppen 074 und 086 
(Produktbereich 05/Soziales)
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3632 K 

5.3. Haushalt 2020/2021 
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Frau Hötte

14/3631 B 

5.4. Gestaltung des Übergangsprozesses der Förderung der 
Inklusion in Kindertageseinrichtungen (LVR-FInK-
Pauschale) nach Einführung des BTHG zum 01.01.2020 
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3639 E 

5.5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung 
der Inklusion in Kindertageseinrichtungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3638 E 

5.6. Richtlinien des LVR zur Förderung der Inklusion in der 
Kindertagespflege
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3636 E 

5.7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung 
der Inklusion in der Kindertagespflege des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3637 E 

6. Frühkindliche Bildung
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

  

6.1. Gesetzentwurf "Gesetz zur frühen Förderung und Bildung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)"
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3589 K 

6.2. Bericht über die Zertifikatskurse "Inklusion im 
Elementarbereich" in der Kindertagespflege von 
2014-2019
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3626 K 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

7. „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter 
Eltern im Rheinland“:  
Stand der Umsetzung des Beschlusses zum Antrag Nr. 
14/227/1 CDU, SPD
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3415 K 

8. Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 
SGB VIII
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3628 B 

9. Bericht über die Bewirtschaftung des Kinder- und 
Jugendförderplanes NRW 2018
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

14/3557 K 

10. Der neue LVR-Preis Mitmän - Bewerbungen noch bis zum 
30.09.2019 möglich
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Bahr-Hedemann

14/3659 K 

11. Bericht aus der Verwaltung
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Bahr-Hedemann

  

12. Beschlusskontrolle   

13. Anfragen und Anträge   

14. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

15. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.06.2019   

16. Beschlusskontrolle   

17. Anfragen und Anträge   

18. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

N a t u s - C a n



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 25. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses

am 19.06.2019 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Natus-Can M.A., Astrid Vorsitzende
Kersten, Gertrud für Pütz, Susanne
Rubin, Dirk
Tondorf, Bernd

SPD

Holtmann-Schnieder, Ursula
Schnitzler, Stephan
Lüngen, Ilse für Schultes, Monika
Weiden-Luffy, Nicole Susanne

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Deussen-Dopstadt, Gabi
Schmitt-Promny M.A., Karin

FDP

Hermann, Petra

Die Linke.

Meurer, Dieter

FREIE WÄHLER

Fink, Hans-Jürgen beratendes Mitglied

Wohlfahrtsverbände/Jugendverbände

Hardt-Zumdick, Dagmar
Kavermann, Cornelia
Schulz, Juliane für Koch, Susanne
Lemken, Volker
Otto, Jürgen
Rosen, Petra für N.N.
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beratende Mitglieder

Alich-Meyer, Roswitha
Diaz, Antonio
Dr.  Drubel, Stefan
Dr.  Lange, Rudolf
Pabst, Barbara
Wegner-Hens, Katja
Weidinger, Claus A.

Verwaltung:

LVR-Dezernent Kinder, Jugend
und Familie Herr Bahr
Leiter LVR-Fachbereich Querschnitts-
aufgaben und Transferleistungen Herr Bruchhaus
Leiterin LVR-Fachbereich Kinder und
Familie Frau Clauß
LVR-Fachbereich Jugend Herr Gilles
LVR-Dezernent Soziales Herr Lewandrowski (TOP 3, 4.1, 4.2, 4.3)
Stabsstelle Inklusion, Menschen-
rechte und Beschwerden Herr Woltmann (TOP 5)
LVR-Fachbereich Querschnitts-
aufgaben und Transferleistungen Frau Fischer-Gehlen (Protokoll) 
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 28.03.2019   

3. Kurzzeitwohnen: Datenbericht und weiterer Ausbau der 
Plätze für Kinder und Jugendliche sowie erwachsende 
Menschen mit Behinderung

14/3360 E 

4. Bundesteilhabegesetz (BTHG)   

4.1. Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur 
Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers 
und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - 
Heranziehungssatzung Soziales

14/3371 E 

4.2. Rahmenvereinbarung der Landschaftsverbände und 
kommunalen Spitzenverbände über die Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe 

14/3405 K 

4.3. Sachstand zum Landesrahmenvertrag nach SGB IX 14/3433 K 

4.4. Sachstandsbeschreibung sowie Maßnahmenpaket zum 
Aufgabenübergang der Eingliederungshilfe nach dem 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf den Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) zum 1. Januar 2020 für Kinder mit 
Behinderung im Elementarbereich

14/3397 K 

5. LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention:  
Entwurf Jahresbericht 2018

14/3132 K 

6. Projektabschluss Rheinland-Kita-Studie 14/3387 K 

7. Referentenentwurf zur Revision des 
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

14/3402 K 

8. Jahresberichte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen

  

8.1. Jahresbericht zum Schutz von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen

14/3410 K 

8.2. Bericht über die Aufsicht von stationären Einrichtungen in 
der Jugendhilfe

14/3389 K 

9. Projekt "Gehört werden"   

10. Anerkennungen gem. § 75 SGB VIII   

10.1. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 14/3307 B 

10.2. Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe 14/3350 B 
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11. Bericht aus den Sitzungen des Betriebsausschusses LVR-
Jugendhilfe Rheinland vom 27.03. und 13.06.2019

  

12. Bericht aus der Verwaltung   

13. Anfragen und Anträge   

14. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

15. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 28.03.2019   

16. Bericht aus den Sitzungen des Betriebsausschusses LVR-
Jugendhilfe Rheinland vom 27.03. und 13.06.2019

  

17. Anfragen und Anträge   

18. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 11:20 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 11:25 Uhr

Ende der Sitzung: 11:25 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung verpflichtet die Vorsitzende Frau Juliane Schulz auf 
gewissenhafte und gesetzmäßige Wahrnehmung ihrer Aufgaben als sachkundige Bürgerin 
im Landesjugendhilfeausschuss.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 24. Sitzung vom 28.03.2019

Die Niederschrift wird anerkannt.
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Punkt 3
Kurzzeitwohnen: Datenbericht und weiterer Ausbau der Plätze für Kinder und 
Jugendliche sowie erwachsende Menschen mit Behinderung
Vorlage Nr. 14/3360

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig empfehlend:

Der Ausweitung der Leistung „Kurzzeitwohnen“ um maximal 20 Plätze (davon 15 Plätze 
für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie 5 Plätze für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung) wird gemäß Vorlage Nr. 14/3360 zugestimmt. 

Punkt 4
Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Punkt 4.1
Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben 
des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe - 
Heranziehungssatzung Soziales
Vorlage Nr. 14/3371

LVR-Dezernent Herr Lewandrowski teilt mit, dass die Heranziehungssatzung den 
Mitgliedskörperschaften vorgestellt und einvernehmlich mitgetragen wurde.

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig empfehlend:

Die Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des 
Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe wird gemäß Vorlage 
Nr. 14/3371 beschlossen.

Punkt 4.2
Rahmenvereinbarung der Landschaftsverbände und kommunalen 
Spitzenverbände über die Leistungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe 
Vorlage Nr. 14/3405

LVR-Dezernent Herr Lewandrowski informiert über die gesetzlich vorgeschriebene 
Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Landschaftsverbänden, den Kreisen und 
kreisfreien Städten. Die Rahmenvereinbarung hingegen sei freiwillig.
Frau Alich-Meyer merkt an, dass die Arbeitsagentur bei den aufgezählten Angeboten 
fehle. Kostenträger für die Jugendlichen sei die Arbeitsagentur. Sie bittet um Aufnahme. 
Zu den aufgeführten Modellprojekten in der Kooperationsvereinbarung werde sie einen 
Überblick liefern.

Der Entwurf der Rahmenvereinbarung der Landschaftsverbände und kommunalen 
Spitzenverbände sowie der Entwurf der Kooperationsvereinbarung über die Leistungen 
der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe werden gemäß Vorlage Nr. 14/3405 zur 
Kenntnis genommen.
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Punkt 4.3
Sachstand zum Landesrahmenvertrag nach SGB IX
Vorlage Nr. 14/3433

LVR-Dezernent Herr Lewandrowski teilt mit, dass mit dieser Vorlage eine frühzeitige 
Information der Fachausschüsse gewährleistet werden solle. Voraussichtlich werde der 
Landesrahmenvertrag am 15.07.2019 durch die Vertragsparteien unterzeichnet werden 
können. Er teilt mit, dass die betroffenen Menschen mit Behinderung erstmalig in einem 
solchen Verfahren mit einbezogen werden könnten und weist auf zwei wichtige Punkte 
hin: Zum einen würden die Landschaftsverbände eine Prüfrolle übernehmen, in der sie 
unabhängig agieren und unangemeldete Überprüfungen der Leistungserbringung 
vornehmen können. Dafür müssten nunmehr die Strukturen aufgebaut werden. Zum 
anderen wurde eine Meldepflicht für besondere Vorkommnisse vereinbart.
Es konnte eine übereinstimmende Finanzierungsstruktur für den gesamten Bereich der 
Teilhabe festgesetzt werden, die dem Wunsch und dem Wahlrecht der Menschen mit 
Behinderung entspreche.
Die Vorsitzende dankt den Beteiligten für ihr Engagement bei den Verhandlungen.

Der Sachstand zum Landesrahmenvertrag SGB IX wird gemäß Vorlage Nr. 14/3433 zur 
Kenntnis genommen.

Punkt 4.4
Sachstandsbeschreibung sowie Maßnahmenpaket zum Aufgabenübergang der 
Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf den 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum 1. Januar 2020 für Kinder mit 
Behinderung im Elementarbereich
Vorlage Nr. 14/3397

LVR-Dezernent Herr Bahr informiert, dass im Zusammenhang mit dem 
Landesrahmenvertrag nach SGB IX insgesamt ca. 4,8 Mrd. Euro für NRW verhandelt 
wurden und verdeutlicht die in der Vorlage beschriebenen Prozesse. Die benötigten 
Stellen für das Fallmanagement würden derzeit in Abstimmung mit den zuständigen 
Stellen eingerichtet.  
Es sei gelungen, den Kindern und Jugendlichen die Förderung zu ermöglichen, die sie 
wirklich benötigen. Die FInK- und IBIK-Pauschalen müssen neu geregelt werden, dazu 
kündigt er weitere Vorlagen an. 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die bisherigen Informationen als ein erster 
gelungener Aufschlag zum Prozesseinstieg gewertet werden können.
Herr Schnitzler fragt an, ob im Zuge einer Fallzahlensteigerung frühzeitig personell 
nachgesteuert werden könne. 
Frau Schmitt-Promny weist darauf hin, dass die Akzeptanz vor Ort wesentlich davon 
abhänge, dass bereits bestehende und gut funktionierende Strukturen mit einbezogen 
würden. Sie plädiert dafür, die Möglichkeit zu schaffen, Kinder in den Einrichtungen auch 
in kleineren Gruppen als den Regelgruppengrößen betreuen zu können.
LVR-Dezernent Herr Lewandrowski teilt mit, dass die Risiken der 
personalwirtschaftlichen Maßnahmen bei der mittelfristigen Finanzplanung des LVR-
Haushaltes sehr vorsichtig eingeschätzt würden. Dennoch sei ggfls. eine notwendige 
Nachsteuerung möglich.
Die Vorsitzende schlägt vor, einen Interfraktionellen AK "KiBiz und Inklusion in der 
Elementarbildung" unter Beteiligung der Fraktionen, Vertretungen der Verbände/Freie 
Träger und des Landeselternbeirates (LEB) einzurichten (CDU 2 Sitze, SPD 2 Sitze, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 Sitz, FDP 1 Sitz, Die Linke 1 Sitz, Freie Wähler 1 Sitz, Freie 
Träger 3 Sitze, LEB 1 Sitz). Während der Sommerpause seien Stellungnahmen zum KiBiz 
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zu erwarten, da der Gesetzentwurf in Kürze in den Landtag NRW eingebracht würde. Aus 
diesem Grund sei eine kurzfristige Einberufung des Interfraktionellen AK denkbar.
(Anmerkung der Verwaltung: Der Termin soll am 01.08. um 10.00 Uhr im Raum Erft, 
Horion-Haus, oder am 28.08.2019 um 13.00 Uhr im Raum Eifel, Landeshaus, 
stattfinden).
Die Mitglieder bedanken sich für die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, die 
die Grundlage für eine allgemeine Konsensfähigkeit geschaffen haben. 

Der Sachstand zum Aufgabenübergang der Eingliederungshilfe nach dem 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum 1. 
Januar 2020 für Kinder mit Behinderung im Elementarbereich wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3397 zur Kenntnis genommen.

Punkt 5
LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: 
Entwurf Jahresbericht 2018
Vorlage Nr. 14/3132

Herr Woltmann stellt den Jahresbericht vor und weist insbesondere auf Seite 2 der 
Anlage (Handlungsfeld Bildung und Erziehung) und auf Seite 29 (Zielrichtung 10: 
Kindeswohl und Kinderechte im LVR) hin.

Der Entwurf des Jahresberichtes 2018 zum LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3132 zur Kenntnis genommen.  

Nach Beratung in allen Fachausschüssen im LVR ist abschließend eine Beschlussfassung 
durch den Ausschuss für Inklusion mit seinem Beirat für Inklusion und Menschenrechte in 
der Sitzung am 04.07.2019 geplant. Anschließend wird der Bericht für das Berichtsjahr 
2018 in einer Broschüre veröffentlicht. Der Bericht wird am 06.12.2019 wieder im 
Rahmen einer Fachveranstaltung „LVR-Dialog Inklusion und Menschenrechte“ mit 
Vertretungen der Menschen mit Behinderungen und anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren diskutiert.

Punkt 6
Projektabschluss Rheinland-Kita-Studie
Vorlage Nr. 14/3387

Frau Clauß berichtet über die Fachtagung vom 07.05.2019 zum Projektabschluss der 
Rheinland-Kita-Studie und gibt die Ergebnisse zur Kenntnis. Die notwendigen 
Maßnahmen, um die Inklusion voranzubringen, können jetzt sukzessive entwickelt und 
umgesetzt werden.
Die Vorsitzende bedankt sich für die hervorragende Veranstaltung und regt an, sich mit 
der Umsetzung der Ergebnisse aus der Studie zu befassen. Sie bittet die Verwaltung, ihr 
geeignete Vorschläge zu unterbreiten.
Herr Schnitzler, Frau Schmitt-Promny und Herr Tondorf regen an, zumindest die 
KiBiz-relevanten Teile der Studie in die Diskussion des Interfraktionellen AK "KiBiz und 
Inklusion in der Elementarbildung" mit einzubeziehen.

Die Vorlage Nr. 14/3387 zum Projektabschluss Rheinland-Kita-Studie wird zur Kenntnis 
genommen.
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Punkt 7
Referentenentwurf zur Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
Vorlage Nr. 14/3402

LVR-Dezernent Herr Bahr weist auf die bevorstehende Einbringung des 
Gesetzesentwurfs in den Landtag NRW und die Verbändeanhörung während der 
Sommerpause hin.
Die Vorsitzende schlägt vor, den Interfraktionellen AK, der unter Punkt 4.4 angeregt 
wurde, auch für die Beratung zum KiBiz zu nutzen. 

Die Vorlage Nr. 14/3402 zum Referentenentwurf zur Revision des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 8
Jahresberichte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

LVR-Dezernent Herr Bahr stellt die beiden Jahresberichte vor. Diese sollen einen 
Überblick über die Themen geben und die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede 
der beiden Bereiche darlegen. So sei z.B. die Form der Aufsichtführung unterschiedlich, 
die gesetzlichen Grundlagen jedoch dieselben.
Verabredung zwischen der Bundesregierung und den Ländern sei, dass die Länder 
diejenigen Punkte der Reform auskoppeln, die einstimmig zwischen allen Beteiligten 
abgestimmt waren, so z.B auch der § 45 SGB VIII, was eine Stärkung der Aufsicht durch 
die Landesjugendämter bedeute.
Herr Schnitzler und Frau Schmitt-Promny gehen auf die enorm gestiegenen 
Arbeitsbelastungen der Mitarbeitenden in den beiden Bereichen aufgrund der gestiegenen 
Anforderungen ein und fragen, ob die personelle Ausstattung noch ausreichend sei, um 
die hohen quantitativen und qualitativen Anforderungen bedienen zu können. Beide 
bedanken sich für die kompetente und zugewandte Beratung, die die Mitarbeitenden 
leisten. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und vermehrt auftretenden 
Vorkommnissen solle überlegt werden, auch den Mitarbeitenden im Fachbereich 42 ein 
Coaching anzubieten.
LVR-Dezernent Herr Bahr merkt an, dass die Vorkommnisse oft sehr aufwendig und 
personalintensiv zu bearbeiten seien. Für alle Kolleg*innen gelten dieselben Standards, 
was Unterstützung und Begleitung anbelangt. Alle weiteren Vorschläge würden mit der 
Einbringung des Stellenplanes erfolgen. Auf die Frage der Vorsitzenden nach 
turnusmäßigen Besuchen der Einrichtungen erläutert Frau Clauß die Schwierigkeiten und 
Hintergründe der Entwicklungen im Kita-Bereich. Zunehmend müssten höhere Ressourcen 
eingebracht werden, um die Systeme zu stabilisieren.
Die Vorsitzende merkt an, dass das LVR-Landesjugendamt dadurch derzeit seine Rolle 
als Heim- und Kitaaufsicht nur noch unter großen Anstrengungen in der gewohnt 
qualitativ guten Art ausführen könne.

Punkt 8.1
Jahresbericht zum Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Vorlage Nr. 14/3410

Die Vorlage Nr. 14/3410 zum "Jahresbericht zum Schutz von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen" wird zur Kenntnis genommen.
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Punkt 8.2
Bericht über die Aufsicht von stationären Einrichtungen in der Jugendhilfe
Vorlage Nr. 14/3389

Der Jahresbericht der Abteilung 43.30 gemäß Vorlage Nr. 14/3389 wird zur Kenntnis 
genommen.

Punkt 9
Projekt "Gehört werden"

Die Vorsitzende berichtet über die sehr erfolgreiche Veranstaltung in Duisburg vom 
06. - 08.05.2019 zum Projekt "Gehört werden", bei der die Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen die Gründung ihrer Interessenvertretung "Jugend vertritt Jugend NRW" 
gegründet haben. 

Der Bericht der Vorsitzenden wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 10
Anerkennungen gem. § 75 SGB VIII

Punkt 10.1
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe
Vorlage Nr. 14/3307

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3307 die „Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH“, Einbrunger Str. 82 in 40489 
Düsseldorf als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

Punkt 10.2
Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe
Vorlage Nr. 14/3350

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3350 die „Leuchtfeuer Heimspiel gGmbH“, Riehler Str. 6 in 50668 Köln als Träger der 
freien Jugendhilfe anerkannt. 

Punkt 11
Bericht aus den Sitzungen des Betriebsausschusses LVR-Jugendhilfe Rheinland 
vom 27.03. und 13.06.2019

LVR-Dezernent Herr Bahr berichtet aus den Sitzungen vom 27.03.2019 mit dem 
Schwerpunkt der Gebäudezielplanung und des Kostencontrolling und vom 13.06.2019 mit 
dem Schwerpunkt der Jahresberichte der einzelnen Standorte der Einrichtungen. 

Der Bericht von Herrn Bahr wird zur Kenntnis genommen.
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Punkt 12
Bericht aus der Verwaltung

LVR-Dezernent Herr Bahr weist auf die ausgelegte Broschüre "Kinderschutz in der 
Kindertagesbetreuung - Prävention und Intervention in der pädagogischen Arbeit" hin. 
Desweiteren informiert er über eine Anhörung im Landtag NRW am 24.06.2019 zum 
Thema "Jeder Fall ist ein Fall zu viel", in der Konsequenzen aus dem Fall Lügde gezogen 
werden sollen. Es sei davon auszugehen, dass Empfehlungen ausgesprochen würden, die 
evtl. auch Auswirkungen auf das LVR-Landesjugendamt haben könnten.
In diesem Zusammenhang verweist er auf die gemeinsame Stellungnahme der beiden 
Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe vom 14.06.2019 an den Präsidenten 
des Landtags NRW.

Der Bericht von Herrn Bahr wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 13
Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anträge und Anfragen vor.

Punkt 14
Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Langerwehe, 01.08.2019 

Die Vorsitzende 

N a t u s - C a n

Köln, 01.07.2019 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 
In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n



TOP 4 BTHG



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3610

öffentlich

Datum: 22.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 74

Bearbeitung: Frau von Berg

Landesjugendhilfeausschuss 
Sozialausschuss 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss

19.09.2019 
24.09.2019 
02.10.2019 

11.10.2019

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 

Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Land Nordrhein-Westfalen wegen 
einer fehlenden Kostenfolgeregelung im Ausführungsgesetz zum BTHG NRW

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Einlegung einer Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen wegen einer fehlenden Kostenfolgeregelung im Ausführungsgesetz 
zum BTHG NRW wird gemäß Vorlage 14/3610 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: keine

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

L i m b a c h
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Zusammenfassung: 

Der Landtag von NRW hat am 21.07.2018 das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW) beschlossen. 

Mit diesem Ausführungsgesetz werden erstmals die Träger der Eingliederungshilfe in NRW 

bestimmt.  

Artikel 78 Abs. 3 der Landesverfassung NRW regelt, dass die Gemeinden und 

Gemeindeverbände vom Land nur dann zur Übernahme und Durchführung neuer 

Aufgaben verpflichtet werden dürfen, wenn dabei gleichzeitig Bestimmungen über die 

Deckung der Kosten getroffen werden. 

Durch das AG-BTHG NRW werden den Landschaftsverbänden sowie den Kreisen und 

kreisfreien Städten mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes teilweise neue 

Aufgaben übertragen. Eine Regelung zur Kostenfolge enthält das AG-BTHG NRW 

gleichwohl nicht. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist jedoch nach hiesiger 

Einschätzung mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Die jährliche Mehrbelastung konnte 

nach den derzeitig vorliegenden Erkenntnissen für den LVR auf 134,9 Mio. Euro beziffert 

werden. 

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, die Städte Dortmund und Essen 

sowie die Kreise Ennepe-Ruhr-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis haben sich daher entschieden, 

zur Wahrung möglicher Ansprüche auf Konnexität eine Kommunalverfassungsbeschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof NRW zu erheben. Hierbei werden die Kreise und kreisfreien 

Städte vom Landkreistag und Städtetag NRW unterstützt. 

Die fristgerecht erhobene Kommunalverfassungsbeschwerde wird mit dieser Vorlage zur 

Kenntnis gegeben. 
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Begründung zur Vorlage Nr. 14/3610:

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 21.07.2018 das Ausführungsgesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW) 

beschlossen.  

Mit diesem Ausführungsgesetz werden erstmals die Träger der Eingliederungshilfe 

bestimmt. Danach werden die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe im 

Wesentlichen zu Trägern der Eingliederungshilfe.  

Ausnahme hiervon bilden die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und 

Jugendliche, die in der Herkunftsfamilie leben und ihre erste allgemeine Schulausbildung 

noch nicht abgeschlossen haben. Hier werden die Kreise und kreisfreien Städte als Träger 

der Eingliederungshilfe bestimmt. Lediglich für die Leistungen für Kinder und Jugendliche  

in stationären Wohnformen, die Hilfen in Pflegefamilien sowie die 

Eingliederungshilfeleistungen in Kindertagesstätten, in der Kindertagespflege sowie für 

die Leistungen der Frühförderung werden ebenfalls die Landschaftsverbände Träger der 

Eingliederungshilfe. 

Den Trägern der Eingliederungshilfe werden durch das AG-BTHG NRW mit der Umsetzung 

des Bundesteilhabgesetzes teilweise neue bzw. erweiterte Aufgaben übertragen. 

Artikel 78 Abs. 3 der Landesverfassung NRW regelt, dass das Land die Gemeinden oder 

Gemeindeverbände durch Gesetz oder Rechtsverordnung zur Übernahme und 

Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichten kann, wenn dabei 

gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden. Führt die 

Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender und übertragbarer Aufgaben zu 

einer wesentlichen Belastung der davon betroffenen Gemeinden oder 

Gemeindeverbände, ist dafür durch Gesetz oder Rechtsverordnung aufgrund einer 

Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender finanzieller Ausgleich durch das Land NRW 

für die entstehenden notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen zu schaffen. Dieser 

Aufwendungsersatz soll pauschaliert geleistet werden.  

Die Landesregierung von NRW hat in der Begründung zum Gesetzesentwurf des AG-

BTHG NRW (Landtags-Drucksache 17/1414) ausgeführt, dass nach derzeitigem Stand 

das Gesetz bei den betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht zu einer 

wesentlichen Belastung im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes führe. Insofern 

hat das Land NRW auf eine Kostenfolgeregelung im AG-BTHG NRW verzichtet.  

Mit Blick auf die Kostenevaluation des Bundes nach Artikel 25 BTHG hat das Land NRW in 

Artikel 8 des AG-BTHG NRW lediglich festgelegt, bis einschließlich 2028 zu überprüfen, ob 

die Aufgabenübertragung zu einer wesentlichen Belastung im Sinne des 

Konnexitätsausführungsgesetzes führt, ohne jedoch eine sich hieraus möglicherweise 

ergebende Kostenfolge zu regeln. 

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe kommen bereits jetzt zu der 

Einschätzung, dass die Einführung des Bundesteilhabegesetzes mit wesentlichen 

finanziellen Mehrbelastungen verbunden ist. Die jährliche Mehrbelastung konnte nach 

den derzeit vorliegenden Erkenntnissen für den Landschaftsverband Rheinland auf 134,9 

Mio. Euro und für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf 184,4 Mio. Euro beziffert 

werden.  



3 

Auch bei den Städten und Kreisen sind nach jetzigem Kenntnisstand unmittelbare 

Belastungen nicht auszuschließen. Zudem werden die Städte und Kreise durch die 

Landschaftsverbandsumlage als direkte Refinanzierungsfolge wesentlich finanziell 

belastet. 

Da das Land NRW eine Regelung zu einem finanziellen Ausgleich nicht vorgenommen hat, 

ist es zur Sicherung möglicher Konnexitätsansprüche aus dem AG-BTHG NRW notwendig, 

innerhalb eines Jahres nach Verabschiedung des Gesetzes, Verfassungsbeschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof NRW einzulegen. 

Zur Wahrung dieser Ansprüche hat die Anwaltskanzlei Cornelius, Bartenbach, Haesemann 

& Partner, bevollmächtigt durch die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, 

die Städte Dortmund und Essen sowie die Kreise Ennepe-Ruhr-Kreis und Rhein-Sieg-

Kreis, am 02.08.2019 fristgerecht beim Verfassungsgerichtshof NRW 

Kommunalverfassungsbeschwerde erhoben. 

Die Beschwerdeschrift ist in der Anlage beigefügt. 

In Vertretung  

L e w a n d r o w s k i 











































































































































































Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3635

öffentlich

Datum: 04.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Bruchhaus

Landesjugendhilfeausschuss 
Sozialausschuss

19.09.2019 
24.09.2019

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Landesrahmenvereinbarung Frühförderung gem. § 46 SGB IX

Kenntnisnahme:

Die Landesrahmenvereinbarung Frühförderung wird gemäß Vorlage Nr. 14/3635 zur 
Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 

B a h r - H e d e m a n n
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Worum geht es hier?   

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

 

In leichter Sprache 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Ab dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Und er ist zuständig für Leistungen  

für Kinder mit Behinderungen vor dem Schuleintritt.  

Der LVR kümmert sich dann:  

 Um die Früh-Förderung 

 Um die Förderung in der Kinder-Betreuung. 

 

Das neue Gesetz bedeutet viele neue Regeln. 

Hier geht es um die neuen Regeln in der Früh-Förderung. 

Diese Regeln stehen in einer neuen Vereinbarung. 

Diese Vereinbarung heißt in schwerer Sprache: 

Landes-Rahmen-Vereinbarung Früh-Förderung. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 
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Zusammenfassung: 

 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) strukturiert die Eingliederungshilfe völlig neu und ist 

damit ein Meilenstein auf dem Weg, Menschen mit Behinderung1 eine umfassende und 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Für den 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) bringt das BTHG zusätzliche Aufgaben mit sich. So 

wird der LVR ab Januar 2020 einheitlich für die Eingliederungshilfe im Elementarbereich, 

also für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt, zuständig sein. Nach Artikel 1 § 1 

Abs. 2 Nr. 4 AG SGB IX NRW wird der LVR erstmals auch für interdisziplinäre 

Frühförderung sowie solitäre heilpädagogische Leistungen zuständig.  

 

Mit der Reformstufe 2 zum 01.01.2018 sind auch die Regelungen des Kapitels 9 – 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation – in Kraft getreten und somit die Regelungen 

zur Früherkennung und Frühförderung. 

 

Die Landschaftsverbände haben 2018 die Gespräche mit den gesetzlichen Krankenkassen 

und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege aufgenommen, um die nach § 46 

IV SGB IX geforderte Landesrahmenvereinbarung zu verhandeln und abzuschließen. 

 

Die Verhandlungen konnten auf der Verhandlungsebene am 09.07.2019 abgeschlossen 

werden. Nach Ablauf der Einredefrist zum 23.08.2019 kann die Unterzeichnung der 

Landesrahmenvereinbarung Frühförderung durch die Vertragspartner erfolgen. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielsetzung Z 4 („Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“) des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention.  

 

                                           

1 Wird im Folgenden von Menschen respektive Kindern mit Behinderung gesprochen, so 

ist davon auch immer eine etwaige drohende Behinderung im Sinne der gesetzlichen 

Definition des Behinderungsbegriffs mitumfasst. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3635: 

 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) strukturiert die Eingliederungshilfe völlig neu und ist 

damit ein Meilenstein auf dem Weg, Menschen mit Behinderung eine umfassende und 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Für den 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) bringt das BTHG zusätzliche Aufgaben mit sich. So 

wird der LVR ab Januar 2020 einheitlich für die Eingliederungshilfe im Elementarbereich, 

also für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt, zuständig sein. Nach Artikel 1 § 1 

Abs. 2 Nr. 4 AG SGB IX NRW wird der LVR erstmals auch für interdisziplinäre 

Frühförderung sowie solitäre heilpädagogische Leistungen zuständig.  

 

Mit der Reformstufe 2 zum 01.01.2018 sind auch die Regelungen des Kapitel 9 – 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation – in Kraft getreten und somit die Regelungen 

zur Früherkennung und Frühförderung. 

 

Die Landschaftsverbände haben 2018 die Gespräche mit den gesetzlichen Krankenkassen 

und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege aufgenommen, um die nach § 46 

IV SGB IX erforderliche Landesrahmenvereinbarung zu verhandeln und abzuschließen. 

Die Verhandlungen konnten am 09.07.2019 abgeschlossen werden. Im Rahmen der 

Einredefrist (bis 23.08.2019) hat es diverse redaktionelle Hinweise gegeben, die derzeit 

zwischen den Verhandlungspartnern abgestimmt und eingearbeitet werden. Für den 

24.09.2019 ist die gemeinsame Unterzeichnung der Landesrahmenvereinbarung beim 

MAGS vorgesehen.  

 

Die gesetzliche Frist zum Abschluss der Verhandlungen legt § 46 Abs. V SGB IX auf den 

31.07.2019 fest. Nachdem die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden 

konnten, sieht das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) keine Veranlassung, die Landesrahmenvereinbarung 

bzw. deren Eckpunkte in Form einer Rechtsverordnung zu erlassen und stimmt der 

zwischen den Verhandlungsparteien abgestimmten Zeitschiene bis zur Unterzeichnung 

der Landesrahmenvereinbarung Frühförderung zu. 

 

In der Landesrahmenvereinbarung Frühförderung werden die vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Anforderungen an die interdisziplinären Frühförderstellen behandelt. Dies 

bezieht sich auf Fragen der Anerkennung als IFF, auf Mindeststandards, 

leistungserbringende Berufsgruppen, Personalausstattung, sachliche und räumliche 

Ausstattung, Dokumentation und Qualitätssicherung, Ort der Leistungserbringung sowie 

die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte für die Komplexleistung.  
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Die Verwaltung hat für die Leistungen der Frühförderung entsprechende Mittel im 

kommenden Doppelhaushalt eingeplant (2020: ca. 34 Mio. €, 2021: ca. 36 Mio. €). 

 

Als wesentliche Schwerpunkte der Verhandlungen haben sich folgende Punkte erwiesen, 

die schlussendlich alle einvernehmlich konsentiert werden konnten: 

 

1. Heilpädagogische Fördereinheit 

 

Die heilpädagogische Fördereinheit umfasst analog zum Landesrahmenvertrag 

Eingliederungshilfe gem. § 131 SGB IX eine Dauer von 60 Min. direkte Leistung „am 

Kind“ und einen Korridor von 45 bis 60 Minuten für die indirekten Leistungen (Vor- und 

Nachbereitung, Fortbildung, Supervision, interdisziplinäre Fallkonferenzen, Fallführung 

etc.). 

Die Verträge mit indirekten Zeiten oberhalb und unterhalb des Korridors können somit ab 

01.01.2020 sukzessive gekündigt und umgestellt werden. Die innerhalb des Korridors 

liegende Verträge bleiben zunächst unverändert. 

In den bisherigen Verträgen hat die heilpädagogische Fördereinheit eine individuell 

vereinbarte Dauer. Sie ist dort nicht ausdrücklich ausgewiesen, sondern lediglich per 

Kalkulation hinterlegt.  

 

2. Medizinisch-therapeutische Fördereinheit 

 

Die medizinisch-therapeutische Fördereinheit umfasst eine Dauer von 45 Minuten direkte 

Leistung „am Kind“ und liegt damit an der Obergrenze entsprechender Leistungen gem. 

Heilmittelrichtlinie.  

Die Vereinbarung zur heilpädagogischen Fördereinheit bedeutet für die medizinisch-

therapeutische Fördereinheit zugleich einen Korridor von 30 bis 45 Minuten für die 

indirekten Leistungen, da die durchschnittliche Fördereinheit mind. 100 Minuten beträgt. 

 

In den bisherigen Verträgen hatte die medizinisch-therapeutische Fördereinheit generell 

eine Dauer von 45 Minuten direkte und 30 Minuten indirekte Leistungen. 

 

Eine Ausweitung der direkten Zeiten „am Kind“ kommt übereinstimmend nicht in 

Betracht, da medizinisch-therapeutische Leistungen am Kind, die länger als 45 Minuten 

dauern, wirkungslos bleiben und Kinder überfordern. 

 

3. Verhältnis ambulant / mobil 

 

Das Verhältnis ambulant / mobil (im Elternhaus bzw. in der Kita) wird auf 70% / 30 % 

festgesetzt, Fahrtzeiten pauschal mit 20 Minuten abgerechnet. In den bisherigen 

Verträgen lag das Verhältnis bei 80 % / 20 % und die Fahrtzeiten bei 15 Minuten. 
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Sowohl den Landschaftsverbänden als auch den Spitzenverbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege war es in den Verhandlungen wichtig, dass die Förderungen 

grundsätzlich im Lebensmittelpunkt der Kinder angeboten werden können und dort 

wirken, wo sich die Kinder auch wesentlich aufhalten. Die Ausweitung der 

Fördereinheiten im Elternhaus ist zudem wichtig, weil festzustellen ist, dass der Anteil 

der Eltern, deren Kinder nicht in der Frühförderung „ankommen würden“, stetig zunimmt.  

 

Einhergehend mit der Steigerung der mobilen Frühförderung ist es gerechtfertigt, die 

durchschnittliche Dauer der Fahrzeiten auf 20 Minuten anzuheben, zumal die Fahrwege 

im ländlichen Raum, aber auch in den Großstädten derart weit sind, dass die 

durchschnittliche Dauer über den bisherigen 15 Minuten liegt. 

 

4. Abschlag für Gruppenleistungen 

 

Für die Gruppenleistungen wird ein Abschlag von 10 % für das zweite und dritte Kind 

vereinbart.  

 

Bislang wurde darauf verzichtet, die Zahl der Kinder in Gruppenförderungen zu erfassen. 

Somit wurden auch keine Abschläge vorgenommen. 

 

Mit der vereinbarten Evaluation wird es erstmalig nicht nur eine flächendeckende 

Erhebung der Gruppenförderungen geben, sondern die Ergebnisse werden auch dazu 

dienen, die Interdisziplinäre Frühförderung im Rheinland weiterzuentwickeln. Folgerichtig 

sollten daher auch Abschläge – im ersten Schritt beim zweiten und dritten Kind – möglich 

sein. Die Evaluation wird zeigen, ob dieses Abschlagsverfahren ausgebaut werden kann. 

 

5. Kostenteilung zwischen den Gesetzlichen Krankenkassen und den 

Landschaftsverbänden 

 

Die Basis für die Kostenteilung zwischen den Gesetzlichen Krankenkassen und den 

Landschaftsverbänden wurde auf ein Verhältnis von max. 65 % / 35 % festgesetzt. 

Gegenüber der bisherigen Kostenteilung von 80 % / 20 % ergibt sich eine Entlastung 

zugunsten der Landschaftsverbände. 

 

6. Offene, niederschwellige Beratung der Eltern 

 

Es wird eine offene, niederschwellige Beratung der Eltern durch die Frühförderstellen von 

einmalig 120 Minuten pauschal für die Kinder geben, die als „Komplex-Kinder“ auch 

interdisziplinär gefördert werden.  
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Beratungen, die nicht zu einer Komplexleistung Frühförderung führen, oder Fälle, die an 

andere Institutionen (z.B. Erziehungsberatungsstellen) abgegeben werden, werden nicht 

finanziert.  

 

Bei der Beratung handelt es sich um eine neue pflichtige Leistung, die durch das BTHG 

bzw. die Frühförderverordnung (FrühV) durch die Frühförderstellen zu erbringen sind. 

Somit wird sich auch eine Kostenbeteiligung der Gesetzlichen Krankenkassen ergeben. 

 

7. Evaluation  

 

Es wurde eine Evaluation bis 2024 zwischen den Vertragspartner vereinbart. Es soll 

untersucht werden, wie sich die Leistungen der Interdisziplinären Frühförderung 

entwickelt haben und welche Fragestellungen bzw. welche Bedarfe der Kinder sich 

geändert haben, um ggf. die Mindeststandards neu zu verhandeln. In diese Evaluation 

fließen die Ergebnisse aus der fachlichen Bewertung und Analyse der solitären 

heilpädagogischen Leistungen nach dem Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX mit 

ein.  

 

Im Rahmen der Einredefrist (bis 23.08.2019) hat es diverse redaktionelle Hinweise 

gegeben, die derzeit zwischen den Verhandlungspartnern abgestimmt und eingearbeitet 

werden. Für den 24.09.2019 ist die gemeinsame Unterzeichnung der 

Landesrahmenvereinbarung beim MAGS vorgesehen.  

 

Nach Unterzeichnung wird die Landesrahmenvereinbarung zur Kenntnis nachgereicht.  

 

In Vertretung 

 

B a h r – H e d e m a n n 
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Zusammenfassung: 

 

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, den mit der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

befassten Fachkräften eine praxisnahe Handreichung zur Verfügung zu stellen, die das 

komplexe Verfahren von der Antragstellung bis zur Beendigung einer Hilfe abbildet. 

Das erste Kapitel beschreibt die Rolle des Jugendamtes als Rehabilitationsträger und fasst 

die durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), in Kraft getretenen bzw. noch in 

Kraft tretenden Änderungen zusammen.  

Die bereits in Kraft getretenen neuen Regelungen im SGB IX verändern das Verfahren 

des Jugendamtes. Dieses wird im zweiten Kapitel für die Konstellation, dass ein Antrag im 

Jugendamt gestellt wird, ausführlich beschrieben. Es wird aufgrund der Komplexität in 

drei Verfahrensschritten und Flussdiagrammen abgebildet. Inhaltlich stehen die einzelnen 

Teilprozesse im Mittelpunkt, um den Fachkräften eine Orientierung zu geben, welche 

Handlungsschritte mit welchen Inhalten erforderlich sind.  

Viele der dargestellten Prozesse sind auch durchzuführen, wenn das Jugendamt einen 

weitergeleiteten Antrag erhält. Deshalb werden die Verfahren des Jugendamtes als zweit- 

bzw. drittangegangener Rehabilitationsträger im dritten Kapitel nur im Hinblick auf ihre 

Besonderheiten skizziert. Im vierten Kapitel werden die Aufgaben des Jugendamtes 

beschrieben, wenn es von einem anderen Rehabilitationsträger beteiligt wird. 

Das fünfte Kapitel beinhaltet drei Fallbeispiele, um die praktische Umsetzung des 

Verfahrens zu verdeutlichen. In der Anlage finden sich die gleichen Vordrucke wie in der 

Arbeitshilfe aus dem Jahr 2014, nur das Schema zur Zuständigkeitsprüfung wurde 

entsprechend der neuen Vorgaben überarbeitet.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3611: 

 

Die beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter haben im Jahr 2014 eine 

gemeinsame Arbeitshilfe zur Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII herausgegeben.  

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) haben sich zum 1. Januar 2018 insbesondere 

die Vorgaben zum Verfahren der Rehabilitationsträger in Teil 1 SGB IX umfassend 

verändert und die Arbeitshilfe verlor in Teilen ihre Gültigkeit, so dass sie überarbeitet 

werden musste.  

Deshalb und aufgrund der Komplexität der Änderungen hat sich die für die Überarbeitung 

gegründete Arbeitsgruppe mit Leitungs- und Fachkräften aus 15 nordrhein-westfälischen 

Jugendämtern entschlossen, die bisherige Arbeitshilfe in mehreren Schritten und Teilen 

zu überarbeiten. Dieser erste Teil bezieht sich auf das Verfahren des Jugendamtes als 

Rehabilitationsträger. Weitere Teile, der nächste zu den Leistungen, werden folgen.  

Aufgrund der zum 1. Januar 2020 eintretenden Änderungen wird dieser Teil in zwei 

Versionen erscheinen. Diese erste bildet die Rechtslage bis zum 31. Dezember 2019 ab 

und wird den Jugendämtern wegen des begrenzten Zeitraums nur als PDF zur Verfügung 

gestellt. Die zweite Version wird die Änderungen ab dem 1. Januar 2020 berücksichtigen 

und den Jugendämter auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt werden. 

Die Arbeitshilfe wurde am 10. Juli im Arbeitskreis „Kinder- und Jugendhilfe“ der 

kommunalen Spitzenverbände vorgestellt. 

 

In Vertretung 

 

B a h r – H e d e m a n n 
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Vorwort

Seit Jahren steigen die Zahlen der durch die Jugendämter gewährten Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB 
VIII für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung. Nach dem HzE Bericht 2017 haben 
sich die Hilfen in NRW vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2015 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2015 wurden mehr als 
22.000 Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung 
gewährt. 

Neben den steigenden Hilfezahlen fordert auch das Verfahren zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und 
der Hilfegewährung die Jugendämter heraus. Dieses ist angesichts der geteilten Zuständigkeit für junge Men-
schen mit (drohenden) Behinderungen von sozialhilferechtlicher Eingliederungshilfe und Jugendhilfe sowie auf-
grund der in diesem Kontext anzuwenden Vorgaben des SGB IX sehr komplex. 

Vor diesem Hintergrund und dem daraus resultierenden Wunsch der Jugendämter haben die beiden nordrhein-
westfälischen Landesjugendämter im Jahr 2014 eine Arbeitshilfe zur Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII 
herausgegeben. 

Aufgrund der Änderungen durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), haben sich zum 1. Januar 2018 insbesondere die Vor-
gaben zum Verfahren der Rehabilitationsträger in Teil 1 SGB IX umfassend verändert und die Arbeitshilfe 
verlor in Teilen ihre Gültigkeit, so dass sie überarbeitet werden musste. Weitere umfangreiche Änderungen im 
SGB IX werden zum 1. Januar 2020 erfolgen. 

Deshalb und aufgrund der Komplexität der Änderungen hat sich die für die Überarbeitung gegründete Arbeits-
gruppe entschlossen, die bisherige Arbeitshilfe in mehreren Schritten und Teilen zu überarbeiten. 

Dieser erste Teil bezieht sich (fast ausschließlich) auf das Verfahren des Jugendamtes als Rehabilitationsträger, 
weitere Teile, etwa zu den Leistungen, werden folgen. Aufgrund der zum 1. Januar 2020 eintretenden Ände-
rungen wird dieser Teil zum Verfahren in zwei Versionen erscheinen, diese erste wird die Rechtslage bis zum 
31. Dezember 2019 abbilden, die zweite die weiteren Änderungen ab dem 1. Januar 2020 darstellen und ab 
dann Gültigkeit haben.

Wir hoffen, dass die Arbeitshilfe dazu beiträgt, mehr Sicherheit in der Handhabung der neuen Vorgaben zu 
erlangen und dadurch dieses bedeutende Arbeitsfeld der Jugendämter gut unterstützt - nicht zuletzt im Inte-
resse der betroffenen jungen Menschen. 

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Landesrat 
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Landesrätin 
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Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, den mit der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII befassten Fachkräften eine 
praxisnahe Handreichung zur Verfügung zu stellen, die das komplexe Verfahren von der Antragstellung bis zur 
Beendigung einer Hilfe abbildet.

Das erste Kapitel beschreibt die Rolle des Jugendamtes als Rehabilitationsträger und fasst die durch das Gesetz 
zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), in Kraft getretenen bzw. noch in Kraft tretenden Änderungen zusammen. 

Die bereits in Kraft getretenen neuen Regelungen im SGB IX verändern das Verfahren des Jugendamtes. 
Dieses wird im zweiten Kapitel für die Konstellation, dass ein Antrag im Jugendamt gestellt wird, ausführlich 
beschrieben. Es wird aufgrund der Komplexität in drei Verfahrensschritten und Flussdiagrammen abgebildet. 
Inhaltlich stehen die einzelnen Teilprozesse im Mittelpunkt, um den Fachkräften eine Orientierung zu geben, 
welche Handlungsschritte mit welchen Inhalten erforderlich sind. 

Viele der dort dargestellten Prozesse sind auch durchzuführen, wenn das Jugendamt einen weitergeleiteten 
Antrag erhält. Deshalb werden die Verfahren des Jugendamtes als zweit- bzw. drittangegangener Rehabilita-
tionsträger im dritten Kapitel nur im Hinblick auf ihre Besonderheiten skizziert. Im vierten Kapitel werden die 
Aufgaben des Jugendamtes beschrieben, wenn es von einem anderen Rehabilitationsträger beteiligt wird.

Das fünfte Kapitel beinhaltet drei Fallbeispiele, um die praktische Umsetzung des Verfahrens zu verdeutlichen. 
In der Anlage finden sich die gleichen Vordrucke wie in der Arbeitshilfe aus dem Jahr 2014, nur das Schema zur 
Zuständigkeitsprüfung wurde entsprechend der neuen Vorgaben überarbeitet. 

Da die Praxis der Hilfegewährung stark durch die Rechtsprechung beeinflusst ist, werden in den Kapiteln jeweils 
zum Themenbereich existierende Urteile oder Beschlüsse aufgeführt. Dies sind insbesondere die des Bundes-
verwaltungsgerichts und des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts. Da die Sozialgerichtsbarkeit für 
die anderen Rehabilitationsträger zuständig ist, werden relevante Urteile/Beschlüsse des Bundessozialgerichts 
und des nordrhein-westfälischen Landessozialgerichts ebenfalls berücksichtigt. Auf die Rechtsprechung von 
einzelnen Verwaltungs- bzw. Sozialgerichten oder aus anderen Bundesländern wird hingewiesen, wenn es zu 
diesen Fragen keine höher gerichtliche oder nordrhein-westfälische Rechtsprechung gibt. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die zitierten Entscheidungen sich auf Einzelfälle beziehen und sich nicht immer vollständig über-
tragen lassen. 

Hinsichtlich der neuen Vorgaben des SGB IX, insbesondere bezüglich des neu eingeführten Verfahrens der 
Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger und der Teilhabeplanung, bestehen noch viele Unklarheiten, die - so 
ist zu befürchten - wahrscheinlich auch nur durch die Rechtsprechung aufgelöst werden können.

0. Einleitung



2

Ziel der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung ist, bestehende 
oder drohende Teilhabebeeinträchtigungen durch die Gewährung der jeweils individuell notwendigen und geeig-
neten Hilfe zu mildern oder bestenfalls abzuwenden. Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sollen durch 
die Hilfe altersentsprechende Möglichkeiten der Teilhabe erlangen. 

Verankert ist die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung 
in § 35a SGB VIII. Mit der Einführung des SGB IX im Jahr 2001 wurden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zum Rehabilitationsträger im Rahmen der Hilfegewährung nach § 35a SGB VIII bestimmt. Dadurch gelten in 
diesem Kontext (auch) die Regelungen des SGB IX, die durch das Bundesteilhabegesetz umfassend geändert 
wurden.

1.1 Übersicht über das Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz ist ein Artikelgesetz. Mit ihm werden diverse Gesetze geändert, im Schwerpunkt das 
SGB IX. Das Inkrafttreten erfolgt in vier Stufen:

Stufen des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes

1 Drucksache 18/9522, S. 2 ff

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

1. Das Jugendamt als Rehabilitationsträger

1. Stufe 
1.1. 2017

2. Stufe 
1.1. 2018

3. Stufe 
1.1. 2020

4. Stufe 
1.1. 2023

• Änderungen der Freibeträge im SGB XII
• Änderungen im Schwerbehindertenrecht

• Allgemeiner Teil und Schwerbehindertenrecht werden zu Teil 1 und 3 SGB IX
• Änderungen im Gesamtplanverfahren und Vertragsrecht im SGB XII

• Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII
• Aufnahme als Teil 2 SGB IX

• Neugestaltung des Zugangs zur Eingliederungshilfe

Von Bedeutung für die Jugendhilfe sind insbesondere die 2. Stufe und die 3. Stufe, die sich auf die Teile 1 und 2 
des SGB IX beziehen. 

Mit dem Gesetz sollen insbesondere Leistungen „wie aus einer Hand“ erbracht werden und zeitintensive Zustän-
digkeitskonflikte der Träger untereinander vermieden werden. Dazu werden im ersten Teil des SGB IX für alle 
Rehabilitationsträger verbindliche Grundsätze normiert. Im zweiten Teil des SGB IX wird die aus dem SGB 
XII herausgelöste Eingliederungshilfe als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Men-
schen mit Behinderung“ geregelt. Das SGB IX wird zu einem Leistungsgesetz aufgewertet.1
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1.2 Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz ab 1. Januar 2018

§ 5 SGB IX umfasst ab 1. Januar 2018 fünf Leistungsgruppen. Neu ist die Leistungsgruppe „Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung“, die den schon bisher für diese Leistungen zuständigen Rehabilitationsträgern zugeordnet 
wurde. Für vier dieser Leistungsgruppen können die Träger der Jugendhilfe gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX 
Rehabilitationsträger sein:

Rehabilitationsträger und Leistungsgruppen

Nicht zuständig sind die Jugendämter für die Leistungsgruppe „unterhaltssichernde und andere ergänzende 
Leistungen“.

Neu ist der Begriff „Träger der Eingliederungshilfe“. Durch eine Übergangsregelung in § 241 Abs. 8 SGB IX 
treten bis zum 31.12.2019 die Träger der Sozialhilfe an deren Stelle. Nach § 94 SGB IX sind die Träger der Ein-
gliederungshilfe zum 1.1.2020 durch die Länder zu bestimmen. Mit dem Ausführungsgesetz zum Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX NRW) hat das Land NRW die Landschaftsverbände und die Kreise sowie kreis-
freien Städte bestimmt.

Die Zuständigkeiten und Leistungsvoraussetzungen der Rehabilitationsträger richten sich weiterhin gemäß § 7 
Abs. 1 S. 2 SGB IX nach dem jeweiligen Leistungsgesetz, das heißt für die Jugendhilfe nach § 35a oder § 41 in 
Verbindung mit § 35a SGB VIII. 

Rehabilitations- 
träger/ 
Leistungs-
gruppen

Leistungen zur 
medizinischen 
Rehabilitation

Leistungen zur 
Teilhabe am 
Arbeitsleben

Unterhalts-
sichernde und 
andere  
ergänzende 
Leistungen

Leistungen 
zur sozialen 
Teilhabe

Leistungen  
zur Teilhabe an 
Bildung

Gesetzliche 
Krankenkassen × ×

Bundesargentur 
für Arbeit × ×

Gesetzliche 
Unfall- 
versicherung

× × × (×) ×

Gesetzliche  
Renten- 
versicherung

× × ×

Kriegsoferfür-
sorge × × × × ×

Träger der 
öffentlichen 
Jugendhilfe

× × × ×

Träger der  
Eingliederungs-
hilfe

× × × ×
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Allerdings gehen seit dem 1. Januar 2018 gemäß § 7 Abs. 2 SGB IX die Kapitel 2 bis 4 (§§ 9-24 SGB IX) den 
jeweiligen Leistungsgesetzen aller Rehabilitationsträger vor. 

Diese regeln insbesondere
• die vorrangige Prüfung von Leistungen zur Teilhabe (§ 9),
• die frühzeitige Erkennung von Reha-Bedarfen und Hinwirkung auf Antragsstellung (§ 12),
• die Bedarfsermittlung mit geeigneten, standardisierten Instrumenten (§ 13),
• die Möglichkeit einen Antrag im Einvernehmen und in der Frist ein zweites Mal weiterzuleitenden („Turbo-

klärung“) und die Einführung des Begriffs „leistender Rehabilitationsträger“ (§ 14),
• wenn Leistungen mehrerer Rehabilitationsträger notwendig sind, die Verpflichtung des leistenden Rehabi-

litationsträgers zur Beteiligung dieser (§ 15), zudem zur Durchführung eines Teilhabeplanverfahren (§ 19), 
ggf. auch einer Teilhabeplankonferenz (§ 20), dies zusätzlich zum Hilfeplanverfahren (§ 21),

• die Teilhabeplanung auch bei Leistungen aus mehreren Leistungsgruppen oder auf Wunsch der Leistungsbe-
rechtigten (§ 19).

Während die §§ 9-24 SGB IX somit den Vorschriften des SGB VIII vorgehen, sind die anderen Vorschriften des 
Teil 1 SGB IX zu berücksichtigen, sofern sich aus dem SGB VIII als Spezialgesetz nichts Abweichendes ergibt (§ 
7 Abs. 1 S. 1 SGB IX).

Gemäß § 26 SGB IX vereinbaren die gesetzlichen Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit, die Träger 
der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung sowie der Kriegsopferversorgung/-fürsorge gemeinsame Emp-
fehlungen zur Sicherung ihrer Zusammenarbeit im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) e.V. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der Sozialhilfe, die an der Vorbereitung der Empfehlung 
beteiligt werden, orientieren sich nach § 26 Abs. 5 SGB IX bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB 
IX an diesen Empfehlungen oder können ihnen beitreten2. Für die neuen Verfahrensvorgaben im Teil 1 SGB IX 
wurde die „Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess“ (nachfolgend GE Reha-Prozess genannt) entwickelt.3 Da 
diese die gesetzlichen Vorgaben konkretisiert, werden ihre Regelungen ergänzend zum Gesetzestext herange-
zogen.

Des Weiteren erfolgten strukturelle Änderungen, insbesondere:
• die Verpflichtung der Rehabilitationsträger durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ein Rehabi-

litationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der Leistungsberechtigten hingewirkt wird, 
insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von barrierefreien Informationsangeboten und die 
Benennung von Ansprechstellen (§ 12 SGB IX);

• die Einführung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX), die vom Bund befristet 
gefördert wird und die Beratung durch die Rehabilitationsträger ergänzt4, die „Gemeinsamen Servicestellen“ 
werden abgeschafft;

• die Einführung eines jährlichen Teilhabeverfahrensberichts (§ 41 SGB IX) für alle Rehabilitationsträger zu 16 
Erhebungsmerkmalen ein. Die Daten müssen die Jugendämter erheben und an die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation (BAR) e.V. melden;

• bei der Leistungsgruppe Teilhabe am Arbeitsleben ist das Jugendamt im Rahmen der Eingliederungshilfe nur 
noch für die Leistungen an nicht erwerbsfähige junge Menschen zuständig.5

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

2 Bislang ist kein Beitritt erfolgt (Stand 09.08.2019).

3 Diese steht auf den Seiten der BAR zum Download zur Verfügung (bar-frankfurt.de).

4 Regionale Angebote der unabhängigen Teilhabeberatung finden sich unter teilhabeberatung.de. 

5 Siehe Ausführungen im Kapitel 2.2.3.
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1.3 Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Das Jugendamt kann im Kontext der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII in mehreren Konstellationen nach 
§ 14 SGB IX betroffen sein: 
• als erstangegangener Träger, wenn der Antrag beim Jugendamt direkt gestellt wurde oder
• als zweitangegangener Träger, wenn der Antrag von einem anderen Rehabilitationsträger an das Jugendamt 

weitergeleitet wurde oder
• als drittangegangener Träger, wenn das Jugendamt aufgrund seiner Zuständigkeit im Einvernehmen mit 

dem zweitangegangenen Träger einen Antrag von diesem übernimmt („Turboklärung“).

Sind mehrere Rehabilitationsträger beteiligt und ist ein anderer leistender Rehabilitationsträger, kann das 
Jugendamt zudem
• beteiligter Rehabilitationsträger in Form des „Splitting-Adressaten“ sein, wenn der leistende Rehabilitations-

träger einen Teilantrag an das Jugendamt weiterleitet (§ 15 Abs. 1 SGB IX) oder
• beteiligter Rehabilitationsträger sein, in dem seine Feststellungen vom leistenden Rehabilitationsträger 

angefordert werden (§ 15 Abs. 2 SGB IX).
 In diesem Kontext kann das Jugendamt auch der das Teilhabeplanverfahren durchführende Rehabilitati-

onsträger sein. Dieser tritt an die Stelle des leistenden Trägers, wenn die Rehabilitationsträger dieses in 
Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren (§ 19 Abs. 5 SGB IX).
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Angesichts der Komplexität wurde der gesamte Prozess von der Beratung bis zur Beendigung der Hilfe in drei 
Verfahren unterteilt und als separate Flussdiagramme abgebildet:
1. Verfahren der Zuständigkeitsklärung
2. Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung
3. Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger und Teilhabeplanung

Erläuterung der Symbole des Flussdiagramms

Die Nummerierung der Teilprozesse entspricht den Überschriften der Unterabschnitte im zweiten Kapitel der 
Arbeitshilfe.

2. Verfahren bei Antragstellung im Jugendamt

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

Teilprozess mit einem
(Zwischen-)Ergebnis

Entscheidung Ende

Schnittstelle zu
einem anderen

internen
Prozess
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6 Dieser Vordruck wurde in der ursprünglichen Fassung 2008 von den ASD-Leitungen der Jugendämter der Städte Bergisch Gladbach und Wer-
melskirchen sowie des Rheinisch-Bergischen Kreises entwickelt und im Rahmen der Arbeitshilfe überarbeitet/ergänzt.

2.1 Verfahren der Zuständigkeitsklärung

Wird im Jugendamt ein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII oder auf Hilfe für junge Volljährige 
nach § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII gestellt, sind nicht nur die diesbezüglichen Leistungsvoraussetzungen zu prüfen, 
sondern auch die vorrangigen Leistungsverpflichtungen anderer Rehabilitationsträger. Da das Jugendamt im 
Kontext der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII Rehabilitationsträger ist, greifen zudem die Vorgaben des 
SGB IX und damit die Zwei-Wochen-Frist des § 14 Abs. 1 SGB IX zur Zuständigkeitsklärung. 

Angesichts der jugendhilferechtlichen Vorgaben zum Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII stellt die Einhaltung 
der Fristen des § 14 SGB IX eine besondere Herausforderung für die Jugendämter dar. Bei der Ausgestaltung 
des SGB IX wurden die Vorgaben des SGB VIII nicht ausreichend berücksichtigt. Die zweiwöchige Frist zur 
Prüfung der Zuständigkeit sollte unbedingt eingehalten werden, um nicht Hilfen gewähren zu müssen, für die ein 
anderer Rehabilitationsträger zuständig wäre und für die eine Kostenerstattung nach § 105 SGB X gemäß § 16 
Abs. 4 SGB IX ausgeschlossen ist.

Aufgrund der Vielzahl und der Komplexität der zu prüfenden Voraussetzungen, wird der Prozess nachfolgend 
detailliert beschrieben. Zur praktischen Umsetzung des Verfahrens wurde der Vordruck „Prüfschema“ (Anlage 
1) entwickelt.6
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Verfahren der Zuständigkeitsklärung

5. Prüfung des Vorliegens/Einholung einer 
ärztlichen bzw. psychotherapeutischen 

Stellungnahme

Ende

2. Prüfung des Antrags und der Anwendung von 
§ 14 SGB IX  

3.3 Prüfung der örtlichen 
Zuständigkeit

Antrag 

1. Beratung und Hinwirken auf Antragstellung

3.2 Prüfung der 
altersbedingten 
Zuständigkeit

3. Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit

Zuständigkeit

ja

ja

nein

3.1 Prüfung der (vorrangigen) 
Zuständigkeit

für mindestens eine der 
beantragten Leistungen

nein

6. Prüfung des Ausschlusses einer geistigen 
und/oder körperl. Behinderung

Ausschluss

7. Prüfung der alleinigen Zuständigkeit des 
Jugendamtes

Alleinige 
Zuständigkeit

2.3 Verfahren 
der Beteiligung 

weiterer 
Rehaträger & 

Teilhabe-
planung

(zusätzlich
 zu 2.2)

nein

2.2 Verfahren 
der Anspruchs-

prüfung & 
Hilfe-

planung

ja

zusätzlich/parallel zu 

ja

6.1 Prüfung des Bestehens 
von Leistungskongruenz

nein

Leistungs-
kongruenz

nein

4. Weiterleitung 
an zuständigen 
Rehabilitations-

träger

 ja  



LANDESJUGENDÄMTER RHEINLAND UND WESTFALEN

9

2.1.1 Beratung und Hinwirken auf Antragstellung

Teilprozess  1 Beratung und Hinwirken auf Antragstellung

Ziel(e) Der junge Mensch und/oder sein gesetzliche(r) Vertreter sind über 
die Leistungen, das Verfahren und die Ziele der Eingliederungs-
hilfe sowie ihre Rechte und Pflichten informiert. Bei Erkennung eines 
Rehabilitationsbedarfs wurde auf eine Antragstellung hingewirkt.  

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft 

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
• Bei Bedarf andere Rehabilitationsträger

Tätigkeiten • Beratung über:
 ǧ  mögliche Leistungen zur Teilhabe und zuständige Rehabilita-
tionsträger,

 ǧ  die Leistungsvoraussetzungen (§ 35a SGB VIII) und das Ver-
fahren zur Inanspruchnahme, 

 ǧ  ggf. das Verfahren nach § 14 SGB IX,
 ǧ  ggf. das Verfahren nach § 15 SGB IX, 
 ǧ ggf. das Teilhabeplanverfahren, die Möglichkeit einer Teilhabe-
plankonferenz (§ 19-23 SGB IX),

 ǧ  das Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII), 
 ǧ die Möglichkeit der unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 
SGB IX,

 ǧ  die Leistungen der Eingliederungshilfe und Formen der Leis-
tungserbringung (auch die Möglichkeit des Persönlichen 
Budgets), 

 ǧ  Ziele der Leistungen zur Teilhabe,
 ǧ  die Beteiligungsrechte sowie das Wunsch- und Wahlrecht (§§ 5, 
8, 9, 36 SGB VIII),

 ǧ  die Mitwirkungspflichten (§ 21 Abs. 2 SGB X, §§ 60 ff SGB I), 
 ǧ  die Kostenbeteiligung bei (teil-)stationären (§ 91 ff SGB VIII). 

• Gewinnung einer ersten Einschätzung zur Lebenssituation und 
zum Bedarf des jungen Menschen

•  Hinwirken auf Antragstellung bei Erkennen eines Rehabilitations-
bedarfs

Frist Spätestens bei der Antragstellung

Information Informationsangebote, z.B. Flyer oder Infoblätter

Erläuterungen

Im SGB I sind die allgemeinen Beratungspflichten der Sozialleistungsträger vorgegeben:
• die Aufklärungspflicht nach § 13 SGB I,
• die Beratungspflicht über Rechte und Pflichten gemäß § 14 Abs. 1 SGB I,
• die Auskunftspflicht zu Sozialleistungen (Benennung des zuständigen Leistungsträgers und alle Sach- und 

Rechtsfragen, die für den Auskunftssuchenden von Bedeutung sein können) nach § 15 SGB I.
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7 Im Falle einer Falschberatung (unrichtige oder unvollständige Auskunft oder Beratung) greift ggf. der von Rechtsprechung entwickelte sozial-
rechtliche Herstellungsanspruch (Walhalla, S. 55).

§ 12 Abs. 1 SGB IX verpflichtet die Rehabilitationsträger zudem, 
• geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine frühzeitige Erkennung eines Rehabilitationsbedarfs zu ermög-

lichen (insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informations-
angeboten sowie die Benennung von Ansprechstellen),

• auf eine Antragstellung hinzuwirken.

Diese Pflichten betreffen den Rehabilitationsbedarf in seiner Gesamtheit und nicht nur nach dem SGB VIII, 
sondern auch nach anderen Leistungsgesetzen. Damit werden die Allgemeinen Beratungspflichten aus dem 
SGB I erweitert. Bei Unsicherheiten ist eine Information bei anderen Leistungsträgern einzuholen, um eine 
falsche oder unvollständige Beratung zu vermeiden.7

Bei der Betreuung und Begleitung von jungen Menschen mit Behinderung soll frühzeitig und gezielt auf Indizien für 
einen Teilhabebedarf geachtet und ggf. auf eine Antragstellung hingewirkt werden (§ 12 Abs. 1 GE Reha-Prozess). 
Dies auch, wenn im Rahmen einer Beantragung anderer Sozialleistungen ein Rehabilitationsbedarf erkannt wird.

Des Weiteren greifen die Beratungspflichten aus dem SGB VIII. 

Wird ein Antrag gestellt, schließt sich als nächstes dessen Prüfung an.

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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8 Unverzüglich bedeutet juristisch „ohne schuldhaftes Verzögern“ (vgl. § 121 Abs. 1 BGB).

9 BVerwG, Beschluss vom 17.02.2011, 5 B 43/10; anders als in § 19 Abs. 3 GE Reha-Prozess, dort wird fälschlicherweise die Kenntnisnahme für die 
Jugendhilfe als fristauslösend beschrieben.

10 DIJuF-Gutachten, JAmt 10/2012, S. 523 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 13.05.2013, 12 B 400/13

11 Prehn in Diering u.a., § 12 Rn. 213 BT-Drucksache 14/5074, S. 102

Erläuterungen

Antragstellung

Die Gewährung von Jugendhilfeleistungen setzt regelmäßig voraus, dass ein Antrag gestellt ist. Für den Antrag 
ist keine Form vorgesehen, er kann auch mündlich oder in der Form schlüssigen Verhaltens gestellt werden.9 
Wenn der Eindruck besteht, dass Leistungen gewünscht sind, ist es nach § 16 Abs. 3 SGB I Aufgabe der Fach-
kraft des Jugendamts, auf eine Antragsstellung beziehungsweise eindeutigere Willensbekundung hinzuwirken 
und auf die Ergänzung unvollständiger Angaben.10

Ein Antrag liegt vor, wenn die Identität und der Gegenstand des Begehrens zu erkennen sind.11 Hingegen stellt 
eine allgemeine Problembeschreibung mit der Bitte um Beratung keinen Antrag dar. Bei mündlicher Antrag-
stellung sollte eine Verschriftlichung schnellstmöglich zum Nachweis der Willensbekundung nachgeholt werden.

Anspruchsinhaber der Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII ist (im Gegensatz zur Hilfe zur Erziehung) 
das Kind bzw. der Jugendliche. Vor der Vollendung des 15. Lebensjahres erfolgt die Antragsstellung durch den/

Teilprozess 2 Prüfung des Antrags und der Anwendung von § 14 SGB IX

Ziel(e) Der Antrag ist vollständig, die Identität und das (konkretisierte) 
Leistungsbegehren sind erkennbar. Es ist geklärt, ob § 14 SGB IX 
Anwendung findet.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten • Entgegennahme/Aufnahme des Antrags, bei mündlichen Anträgen 
schriftliche Dokumentation

• Prüfung der Antragsberechtigung 
• Prüfung der Vollständigkeit (Identität und konkretisierbares Leis-

tungsbegehren)
• Ggf. Hinwirken auf die Vervollständigung fehlender Angaben
• Einholen von Schweigepflichtentbindungen für notwendige Rück-

sprachen mit Dritten
• Prüfung, ob § 14 SGB IX Anwendung findet
• Dokumentation des Ergebnisses

Frist Unverzüglich8 nach Vorliegen des Antrags

Dokumente • Schriftlicher Antrag (hilfsweise Vermerk)
•  Bei Bedarf Schweigepflichtentbindungen
• Prüfschema 

2.1.2 Prüfung des Antrags und der Anwendung von § 14 SGB IX
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12 So auch BSG, Urteil vom 21.8.2008, B 13 R 33/07. Nach dem OVG NRW (Beschluss vom 13.05.2013, 12 B 400/13) ist die Benennung der 
Bedarfslage, nicht jedoch einer konkreten Leistung erforderlich.

14 VG Oldenburg, Beschluss vom 16.04.2007, 13 B 152/07; LSG NRW, Urteil vom 26.07.2010, L 20 SO 38/09 ZVW; LSG Niedersachsen-Bremen, 
Urteil vom 29.10.2015, L 8 SO 122/12

15 OVG NRW, Urteil vom 01.04.2011, 12 A 153/10 

16 OVG NRW, Beschluss vom 13.05.2013, 12 B 400/13

die Personensorgeberechtigten als gesetzliche Vertreter. Nach der Vollendung des 15. Lebensjahres kann der 
Antrag durch den Jugendlichen gestellt werden (§ 36 SGB I), es sei denn der gesetzliche Vertreter schränkt 
die Handlungsfähigkeit ein. Bei stationären Hilfen ist das Einverständnis der Personensorgeberechtigten (als 
Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechtes) prinzipiell notwendig. Bei Antragsstellung durch nur einen von 
zwei sorgeberechtigten Elternteilen ist die Willensbekundung des anderen Elternteils einzuholen.

Bei Hilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII ist der oder die junge Volljährige antragsberechtigt.

Nach § 19 Abs. 2 GE Reha-Prozess liegt ein die Frist auslösender Antrag vor, wenn die Identität und ein konkre-
tisierbares Leistungsbegehren erkennbar sind und sich dieses konkretisierbare Leistungsbegehren unabhängig 
von verwendeten Begriffen auf Leistungen zur Teilhabe i.S.v. § 4 SGB IX bezieht.

Bei Unklarheit über die begehrte Leistung gilt bei der Konkretisierung das Meistbegünstigungsprinzip, wonach 
davon auszugehen ist, dass die Leistungen begehrt werden, die nach der Lage des Falls ernsthaft in Betracht 
kommen (§ 5 Abs. 3 GE Reha-Prozess).12 Bei der Beantragung ist auch zu prüfen, ob sich über die individuelle 
Zuständigkeit hinaus ein möglicher Bedarf an Leistungen zur Teilhabe ergibt. Ggf. ist auf eine entsprechende 
Antragstellung hinzuwirken (§ 12 Abs. 4 GE Reha-Prozess).  

Wird später, aber noch während der Zwei-Wochen-Frist zur Zuständigkeitsprüfung, ein weiterer Bedarf festge-
stellt, der nicht vom Antrag umfasst ist, hat der Rehabilitationsträger nach § 25 Abs. 1 GE Reha-Prozess dafür 
Sorge zu tragen, dass dieser Gegenstand des Verwaltungsverfahrens wird und auf eine ergänzende Antrag-
stellung hinzuwirken. Die Frist richtet sich dabei nach dem Eingang des ursprünglichen Antrags.

Prüfung der Anwendung von § 14 SGB IX

§ 14 SGB IX gibt den Rehabilitationsträgern Fristen zur Klärung der Zuständigkeiten vor. Er wurde mit dem Ziel 
eingeführt, die möglichst schnelle Leistungserbringung zu sichern.13

Es gibt allerdings Ausnahmen, keine Anwendung findet § 14 SGB IX bei:
• Rechtsträgeridentität, d.h. wenn der Jugendhilfeträger auch der Sozialhilfeträger ist (bei kreisfreien Städten 

oder Kreisen)14,
• Hilfen außerhalb des § 35a SGB VIII, bei denen die Jugendhilfe kein Rehabilitationsträger ist, also Anträge von 

Menschen ohne (drohende) Behinderung (bei Hilfen zur Erziehung15 oder Hilfen nach § 19 SGB VIII). Dabei ist 
zu beachten, dass auch wenn kein Antrag auf Leistungen nach § 35a SGB VIII gestellt wird, aber Umstände 
bekannt sind, dass eine Hilfe nach § 35a SGB VIII in Betracht kommt, § 14 SGB IX anzuwenden ist.16

Findet § 14 SGB IX keine Anwendung, entfallen die Fristen und Verfahrensvorgaben. Das Prüfverfahren bleibt 
gleich. Im Interesse des oder der Antragsstellenden sollte dieses ebenfalls zeitnah erfolgen. 

Findet § 14 SGB IX Anwendung, muss der Rehabilitationsträger gemäß Abs. 1 innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang des Antrags feststellen, ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für eine der beantragten Leis-
tungen (vorrangig) zuständig ist. Ist dies nicht der Fall, muss er den Antrag gemäß § 14 Abs. 1 SGB IX innerhalb 
der Frist an den nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger weiterleiten. Nach der Rechtsprechung 
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des Bundessozialgerichts erfolgt eine rechtzeitige Weiterleitung des Antrags, wenn er innerhalb der - höchstens 
zwei Wochen plus einen Werktag17 betragenden - Prüfungs- und Weiterleitungsfrist abgesandt wird.18

Nach Ablauf der Frist ist eine Weiterleitung nicht mehr möglich. Ein Fristversäumnis begründet die gesetz-
liche Zuständigkeit des erstangegangenen Rehabilitationsträgers. Gemäß § 16 Abs. 4 S.1 Nr. 1 SGB IX ist 
die Kostenerstattung gemäß § 105 SGB X für unzuständige Rehabilitationsträger, die eine Leistung ohne Wei-
terleitung des Antrags erbracht haben, nicht anzuwenden, es sei denn, die Rehabilitationsträger vereinbaren 
Abweichendes. Eine Ausnahme sieht § 16 Abs. 4 S. 2 SGB IX vor, wenn der Rehabilitationsträger von der Wei-
terleitung abgesehen hat, weil zum Zeitpunkt der Prüfung Anhaltspunkte für eine Zuständigkeit aufgrund der 
Ursache der Behinderung bestanden haben, dann besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 105 SGB X. 
Nach § 72 Abs. 1 GE Reha-Prozess besteht zudem eine Ausnahme und ein Kostenerstattungsanspruch nach  
§ 104 SGB X, wenn der erstangegangene Träger seine Zuständigkeit irrtümlich angenommen hat und sich seine 
Nichtzuständigkeit im Nachhinein19 herausstellt. 

Der die Frist versäumende Rehabilitationsträger bleibt so lange zuständig, wie die Leistung normalerweise 
bewilligt worden wäre. Eine Befristung der Leistung durch den erstangegangenen Träger mit der Aufforderung 
einen Antrag beim eigentlich zuständigen Rehabilitationsträger zu stellen, ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 32 SGB X zulässig, z.B. wenn ein gewisser Leistungszeitraum durch das Gesetz vorgegeben ist.20 Ein 
Folge- oder Verlängerungsantrag für die gleiche Leistung ist kein neuer Antrag, der nach § 14 SGB IX weiter-
zuleiten ist.21 Das OVG NRW unterscheidet dabei, ob der Verlängerungsantrag beim schon leistenden Träger 
gestellt wurde, dann ist er nicht nach § 14 SGB IX zu behandeln, oder ob er bei einem anderen (vormals nicht 
involvierten) Rehabilitationsträger gestellt wird, dann ist § 14 SGB IX anzuwenden.22

17 Nach § 26 Abs. 1 SGB X gilt § 193 BGB im Sozialverwaltungsverfahren für die Berechnung von Fristen. § 193 BGB besagt, wenn der letzte Tag 
einer Frist auf einen Sonntag, Feiertag oder Samstag fällt, der nächste Werktag an die Stelle eines solchen Tages tritt.

18 BSG, Urteil vom 03.11.2011, B 3 Kr 8/11 R

19 Nach § 72 Abs. 3 GE Reha-Prozess unabhängig davon, ob sich die Nichtzuständigkeit vor oder nach Bewilligung der Leistung herausstellt.

20 LSG NRW, Beschluss vom 09.10.2013, L 20 SO 380/13 B ER

21 BSG, Urteil vom 25.09.2014, B 8 SO 7/13 R; Bayerischer VGH, Beschluss vom 30.07.2018, 12 ZB 18.175 und DIJuF-Gutachten JAmt 11/2015, S. 
557

22 OVG NRW, Beschluss vom 22.10.2018, 12 B 1348/18
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2.1.3 Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit 

Nach § 20 GE-Reha-Prozess ist die Zuständigkeit des erstangegangenen Rehabilitationsträgers gegeben, wenn er 
nach seinem Leistungsgesetz für die Erbringung zumindest einer der vom Antrag umfassten Leistungen in Betracht 
kommt. Insgesamt unzuständig im Sinne des § 14 SGB IX ist der erstangegangene Rehabilitationsträger, wenn er 
nach seinem Leistungsgesetz für keine der vom Antrag umfassten Rehabilitationsleistungen in Betracht kommt.

Ist das Jugendamt im Verhältnis zu einem anderen Rehabilitationsträger allerdings nur nachrangig zuständig, 
entspricht dies im Kontext des § 14 SGB IX einer Insgesamt-Unzuständigkeit.23 § 14 SGB IX ist auch im Ver-
hältnis zweier Sozialleistungsträger anwendbar, die in einem Vorrang-/Nachrangverhältnis stehen.24

Die grundsätzliche Zuständigkeit des Jugendamtes ist folglich gegeben, wenn
• es für mindestens eine der beantragten Leistungen (vorrangig) zuständig ist,
• die altersbedingte Zuständigkeit gegeben ist,
• die örtliche Zuständigkeit besteht.

Diese Fragen sind nicht voneinander zu lösen, da beispielsweise bei festgestellter örtlicher Unzuständigkeit 
– soweit möglich – im Interesse der antragsstellenden Person direkt der örtlich und sachlich zuständige  
Rehabilitationsträger ermittelt werden sollte, damit der Antrag an diesen weitergeleitet werden kann.

23 Schönecker/Meysen in Münder u.a., § 10 Rn. 4; DIJuF-Themengutachten: Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Kinder- und 
Jugendhilfe (Verfahrensfragen) – erste Hinweise für die Praxis, TG-1233 Rn. 6

24 BSG, Urteil vom 30.06.2016, B 8 SO 7/15

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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2.1.3.1  Prüfung der (vorrangigen) Zuständigkeit für mindestens eine der beantragten  
  Leistungen

Teilprozess 3.1 Prüfung der (vorrangigen) Zuständigkeit für mindestens eine 
der beantragten Leistungen

Ziel(e) Es ist geklärt, ob das Jugendamt unter Berücksichtigung vorran-
giger Leistungszuständigkeiten anderer Rehabilitationsträger für min-
destens eine der beantragten Leistungen zuständig ist.

Bei Anträgen auf Leistungen zur Teilhabe an Bildung ist zudem 
geprüft, ob eine vorrangige Verpflichtung der Schule besteht.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Bei Bedarf junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Bei Bedarf andere Rehabilitationsträger
•  Bei Bedarf andere Stellen (z.B. Schule, Schulaufsicht)

Tätigkeiten • Prüfung, aus welchen Leistungsgruppen Leistungen beantragt 
werden 

•  Prüfung von vorrangigen Verpflichtungen
 ǧ der Krankenkasse bzw. der Rentenversicherung bei Leistungen 
der medizinischen Rehabilitation,

 ǧ  der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Rentenversicherung bei 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

 ǧ  der Unfallversicherung oder der Opferentschädigung bei Leis-
tungen aus allen Leistungsgruppen,

 ǧ  der Schule bei Leistungen zur Teilhabe an Bildung.
• Bei Bedarf Nachfrage bei den o.g. Trägern zur Klärung der 

Zuständigkeit bzw. Leistungsvoraussetzungen
•  Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist25

Dokumente • Prüfschema 
•  Bei Bedarf Stellungnahme der Schule (Anlage 2)26

25 Diese und die nachfolgend genannten Fristen beziehen sich auf die Voraussetzung, dass § 14 SGB IX Anwendung findet (die Ausnahmen sind im 
Kapitel 2.1.2 aufgeführt).

26 Ein weiterer Vordruck zur Stellungnahme der Schule findet sich in der gemeinsamen Arbeitshilfe der Bezirksregierung Münster und des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe zur Zusammenarbeit von Jugendämtern und Schule.

Erläuterungen

Das Jugendamt muss prüfen, ob es nach seinem Leistungsgesetz für die Erbringung zumindest eine der vom 
Antrag umfassten Leistungen in Betracht kommt (§ 20 GE-Reha-Prozess). Dabei ist auch zu prüfen, ob ein 
anderer Rehabilitationsträger oder Schule vorrangig verpflichtet ist.

Das Vor- und Nachrangverhältnis der Träger ist in § 10 SGB VIII geregelt. Nach Abs. 1 sind die Leistungen der 
Gesetzlichen Krankenkassen, der Bundesagentur für Arbeit, der Gesetzlichen Unfallversicherung, der Gesetz-
lichen Rentenversicherung und der Kriegsopferfürsorge als Rehabilitationsträger sowie der Schulen vorrangig 
vor Leistungen der Jugendhilfe. Der Vorrang anderer Träger gilt aber nur so weit der vorrangig Verpflichtete 
seinen Leistungsverpflichtungen nachkommt. Werden die Leistungen des vorrangigen Trägers nicht tatsächlich 
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Exkurs: Träger der sozialen Pflegeversicherung

Die Pflegekassen als Träger der Pflegeversicherung sind keine Rehabilitationsträger und abweichend von  
§ 10 Abs. 1 SGB VIII ist im SGB XI keine Nachrangigkeit verankert. Dies bedeutet, dass kein Ausschluss von 
Jugendhilfeleistungen besteht, wenn der junge Mensch pflegebedürftig ist. Im Kollisionsfall kann sich keiner 
der beiden Träger auf den Vorrang des anderen Trägers berufen.35 Besteht keine Kollision, weil keine Gleich-
artigkeit der Leistungen gegeben ist, kommt eine (ergänzende) Leistungspflicht der Pflegekassen in Betracht, 
z.B. zu Leistungen der häuslichen Pflege oder Kurzzeitpflege.36

27 BVerwG, Beschluss vom 22.05.2008, 5 B 203/07

28 Die privaten Krankenkassen sind keine Rehabilitationsträger nach dem SGB IX. Ihre Leistungen richten sich ausschließlich nach ihrer Satzung. 

29 BVerwG, Urteil vom 13.03.2003, 5 C 6/02

30 Abrufbar auf den Seiten des Gemeinsamen Bundesausschuss (g-ba.de)

31 Da beispielsweise die Heilmittel-Richtlinie Lese- und Rechtsschreib-Störungen als nicht verordnungsfähig ausschließt, besteht für eine Legasthe-
nietherapie keine Leistungspflicht der Krankenversicherung (SG Regensburg, Urteil vom 10.11.2004, S 14 KR 38/04). 

32 Psychotherapie-Richtlinie, abrufbar auf den Seiten des Gemeinsamen Bundesausschusses

33 Der Beschluss ist abrufbar auf den Seiten des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Anpassung der Psychotherapie-Richtlinie steht noch aus 
(Stand 09.08.2019). 

34 VG Karlsruhe, Urteil vom 19.02.2008, 9 K 1866/07

35 Wiesner in Wiesner, § 10 Rn. 21c

36 Schönecker/Meysen in Münder u.a., § 10 Rn. 16

oder zeitnah erbracht, muss die nachrangig verpflichtete Jugendhilfe als Ausfallbürge eintreten, wenn ein 
Leistungsanspruch besteht. Ein etwaiger Nachrang bewirkt keine Freistellung und keine alleinige Zuständigkeit 
des vorrangig verpflichteten Trägers.27 Die endgültige Zuordnung der Leistungsverantwortung und Wiederher-
stellung des Vorrangs erfolgt dann zwischen den Rehabilitationsträgern im Wege der Kostenerstattung.

Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenkassen

Die gesetzlichen Krankenkassen28 sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX zuständig für die Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation sowie unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen. Sie sind vorrangig 
zuständig, wenn ein Versicherungsverhältnis besteht und die Leistungen auf die Wiederherstellung der 
Gesundheit zielen sowie unter ärztlicher Aufsicht und Verantwortung erbracht werden.29

Leistungen der Krankenversicherung werden nur nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schuss30 verordnet, die den Charakter von untergesetzlichen Normen haben.31 Dazu gehören beispielsweise die 
Rehabilitations-Richtlinie, die Heilmittel-Richtlinie und die Psychotherapie-Richtlinie. Letztere erkennt die analy-
tische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Verhaltenstherapie an.32 Durch 
einen Beschluss im November 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss auch die systemische Therapie bei 
Erwachsenen als Psychotherapieverfahren anerkannt.33

Aufgrund des Vorrangs der gesetzlichen Krankenversicherung besteht eine Pflicht, Ansprüche gegenüber der 
gesetzlichen Krankenkasse geltend zu machen vor therapeutischen Leistungen nach SGB VIII.34
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37 Die Träger der Alterssicherung der Landwirte allerdings nicht für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

38 Weitere Informationen finden sich auf der Seite kinder-und-jugendreha-im-netz.de.

39 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 475 f.

40 Für Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich ist die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX zuständig, 
sofern kein der in Nr. 2 bis 4 genannten Träger zuständig ist.

Zuständigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX zuständig für Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie unterhaltssichernde und andere ergän-
zende Leistungen.37 Die Gewährung von Leistungen zur Teilhabe steht nach § 13 Abs. 1 SGB VI im pflicht-
gemäßen Ermessen der Rentenversicherungsträger. Voraussetzungen sind, dass die Erwerbsfähigkeit wegen 
Krankheit oder Behinderung erheblich gefährdet bzw. gemindert ist und durch die Leistungen voraussichtlich 
erhalten bzw. wiederhergestellt werden kann. Dazu müssen persönliche und versicherungsrechtliche Voraus-
setzungen gegeben sein (§ 10 f. SGB VI). Die gesetzliche Rentenversicherung erbringt Leistungen zur medizi-
nischen Reha für Kinder von Versicherten oder Beziehern einer Rente. Voraussetzung ist, dass die Krankheit des 
Kindes oder Jugendlichen (ausgenommen akute Erkrankungen oder Infektionskrankheiten) Einfluss auf dessen 
spätere Erwerbsfähigkeit haben kann. Zudem erbringt sie Reha für selbstversicherte Jugendliche und junge 
Erwachsene.

Die Kosten für eine stationäre medizinische Kinder- und Jugend-Reha übernehmen die gesetzlichen Kranken-
kassen und die Gesetzliche Rentenversicherung gleichrangig, sofern die versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen gegeben sind.38

Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX zuständig für Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie unterhaltersichernde und andere ergänzende Leistungen. Bei den Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben besteht seit dem 1. Januar 2018 eine klare Trennung der Leistungszuständigkeit: Die Bundes-
agentur für Arbeit ist zuständig für Leistungen zur Teilhabe an Arbeit an Personen, die auf dem ersten Arbeits-
markt tätig sein können. Dies sind Leistungen zum Erhalt, zur Verbesserung, zur Herstellung oder Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit (§ 49 SGB IX). Durch den Verweis auf den geschlossenen Leistungskatalog des  
§ 140 SGB XII und den Wegfall des Verweises auf § 33 SGB IX (in der Fassung vom 31.12.2017) ist das 
Jugendamt im Rahmen der Eingliederungshilfe nur für Leistungen an nicht erwerbsfähige junge Menschen 
zuständig.39 Dies sind Leistungen im Arbeitsbereich40 anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(§ 58 SGB IX), bei anderen Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX) und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern 
unter Nutzung eines Budgets für Arbeit (§ 61 SGB IX). 

Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 2. HS SGB IX für Kinder, Schüler und Studie-
rende für alle Leistungsgruppen zuständig, für andere kraft Gesetzes Pflichtversicherte sind die Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung ausgenommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 1. HS SGB IX). Die gesetzliche Unfallversicherung ist vor-
rangig zuständig, wenn ein Arbeitsunfall oder Wegeunfall während des Besuchs entsprechender Maßnahmen 
ursächlich ist (§ 8 SGB VII). Die Leistungen ergeben sich im Wesentlichen aus den §§ 26 ff. SGB VII.
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Zuständigkeit der Kriegsopferfürsorge

Die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der 
sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 SGB IX zuständig für alle Lei-
stungsgruppen. Voraussetzung für eine vorrangige Zuständigkeit ist der Anspruch des jungen Menschen auf 
Leistungen der Opferentschädigung. Dieser besteht, wenn der junge Mensch eine gesundheitliche Schädigung 
infolge eines vorsätzlichen, mit Strafe bedrohten rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen sich oder eine andere 
Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr erlitten hat (§ 1 Abs. 1 OEG). Dabei ist zu prüfen, ob die Leis-
tungen der Opferentschädigung den Bedarf vollumfänglich decken. Ist dies nicht gegeben oder wird wegen 
einer Überschreitung der Vermögensschongrenzen keine Leistungen nach OEG gewährt, ist (beim Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen) Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zu gewähren und der zuständige Träger 
der Kriegsopferfürsorge erstattet ggf. dem Jugendamt die von ihm zu leistenden Kosten.41 In NRW sind die 
Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen für OEG-Leistungen zuständig.

Zuständigkeit der Träger der Sozialhilfe

Die Träger der Sozialhilfe sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX für die gleichen Leistungsgruppen zuständig wie 
die Träger der Jugendhilfe, die Abgrenzung der Zuständigkeit ist abhängig von der Art der Behinderung (siehe 
Kapitel 2.1.6 und 2.1.6.1). 

 
Ist das Jugendamt im Verhältnis zu einem anderen Rehabilitationsträger nur nachrangig zuständig, entspricht 
dies im Kontext des § 14 SGB IX einer Insgesamt-Unzuständigkeit und der Antrag ist an den vorrangig zustän-
digen Rehabilitationsträger weiterzuleiten.42 Dies ist nicht möglich, wenn nebeneinander stehende Zuständig-
keiten mehrerer Rehabilitationsträger (ohne Leistungskongruenz) bestehen, dann greifen die Vorgaben des § 15 
SGB IX (siehe 2.3 Verfahren zur Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger).

41 Schönecker/Meysen in Münder u.a., § 10 Rn. 18

42 Schönecker/Meysen in Münder u.a., § 10 Rn. 4
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43 OVG NRW, Beschluss vom 28.10.2011, 12 B 1182/11 und Beschluss vom 05.05.2011, 12 A 2195/10

44 BVerwG, Urteil vom 28.04.2005, 5 C 20/04

45 BVerwG, Urteil vom 26.10.2007, 5 C 35/06 

46 OVG NRW, Beschluss vom 02.03.2010, 12 B 105/10

47 OVG NRW, Urteil vom 15.06.2000, 16 A 3108/99

48 BSG, Urteil vom 22.03.2012 B 8 SO 30/10 R

49 BSG, Urteil vom 9.12.2016, B 8 SO 8/15 R

Exkurs: Vorrangige Zuständigkeit der Schulen

Bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung gehen die Leistungen der Schule den Leistungen der Jugendhilfe 
gemäß § 10 Abs. 1 SGB VIII vor. Die Besonderheit hierbei im Kontext der Eingliederungshilfe ist, dass Schule 
kein Rehabilitationsträger ist, an den der Antrag weitergeleitet werden kann. Da Schule kein Sozialleistungs-
träger ist, entfällt zudem die Möglichkeit der Kostenerstattung. 

Der Vorrang der Schule setzt voraus, dass im öffentlichen Schulwesen eine bedarfsdeckende Hilfe in recht-
licher und tatsächlicher Hinsicht zur Verfügung steht.43 Die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde für einen 
bestimmten Förderort bindet den Sozialleistungsträger.44 Dies gilt auch dann, wenn aus Sicht und Prüfung 
der Schulaufsichtsbehörde sowohl eine integrative Beschulung sowie eine Beschulung an einer Förderschule 
möglich sind und die Schulaufsichtsbehörde den Eltern ein schulisches Wahlrecht einräumte. Auch in diesem 
Fall ist die Entscheidung der Eltern für eine integrative Beschulung vom Sozialleistungsträger zu respektieren, 
ohne dass der Mehrkostenvorbehalt entgegengehalten werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht stützt 
seine Entscheidung ausdrücklich auf die Grundrechte der Eltern und Kinder.45

Auf die Beschulung an einer Förderschule anstelle einer Privatschule kann der Betroffene dann verwiesen 
werden, wenn eine schulrechtliche Entscheidung vorliegt, dass der Förderbedarf dort zu erfüllen ist.46 Solange 
die Schulaufsichtsbehörde nicht entschieden hat, dass ein Schüler zum Besuch einer Förderschule verpflichtet 
ist, kann der Sozialleistungsträger keinen Wechsel auf die Förderschule verlangen.47

Gemäß § 20 SchulG NRW findet die sonderpädagogische Förderung in der Regel in der allgemeinen Schule als 
Gemeinsames Lernen für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
statt. Die Eltern können bei einem festgestellten Förderbedarf abweichend hiervon die Förderschule (Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Geistige Entwicklung, Hören und Kommunikation, Körperliche 
und motorische Entwicklung, Lernen, Sehen und Sprache) als Förderort wählen. Nur noch im Ausnahmefall 
bestimmt die Schulaufsichtsbehörde den Förderort. Einen Antrag auf Feststellung des sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs und des Förderschwerpunktes können grundsätzlich nur noch die Eltern stellen (§ 19 
SchulG NRW). Besteht ein entsprechender Bedarf, schlägt die Schulaufsichtsbehörde den Eltern mit Zustimmung 
des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen besteht. 

Nach § 92 SchulG NRW gehören die Aufwendungen für die individuelle Betreuung und Begleitung von Schü-
lerinnen und Schülern nicht zu den Schulkosten. Dadurch werden die Kosten der schulischen Inklusion den 
Jugendhilfe- und Sozialhilfeträgern auferlegt, die im Rahmen der Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 
Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) insbesondere Integrationsassistenzen für den Schulbesuch gewähren. 

Ausgeschlossen von den Tätigkeiten der Integrationsassistenz ist der sogenannte pädagogische Kernbereich 
der Schule. Die Vorgabe und Vermittlung der Lerninhalte muss in der Hand der Lehrerin oder des Lehrers 
bleiben.48 Der Unterricht selbst, seine Inhalte, das pädagogische Konzept der Wissensvermittlung und die 
Bewertung der Schülerleistung sind dem pädagogischen Kernbereich zuzuordnen.49 Der Kernbereich ist nicht 
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50 BVerwG, Urteil vom 18.10.2012, 5 C 21/11; OVG NRW, Beschluss vom 19.05.2014, 12 B 344/14

51 LSG NRW, Beschluss vom 05.02.2014, L 9 SO 429/13 B ER

52 DIJuF-Gutachten, JAmt 6/2017, S. 304 ff

53 OVG NRW, Beschluss vom 30.01.2004, 12 B 2392/03

54 OVG NRW, Beschluss vom 04.05.2012, 12 B 369/12 

55 DIJuF-Gutachten, JAmt 9/2015, S. 440 f

56 Bei Lese- und Rechtschreibstörungen (Legasthenie) ist die Schule gemäß Runderlass des Kultusministeriums vom 19. Juli 1991 und Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 4. Dezember 2003 verpflichtet, allgemeine und zusätzliche Fördermaßnahmen durchzuführen, mindestens ein 
halbes Schuljahr mit bis zu drei Wochenstunden.

57 Der Nachteilsausgleich soll die durch die Behinderung bestehende Benachteiligung ausgleichen, im Unterricht und bei Leistungsbewertungen. 
Nähere Informationen finden sich auf den Seiten des Schulministeriums (schulministerium.nrw.de).

betroffen, wenn die Integrationsassistenz die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer absichert und mit die Rah-
menbedingungen für einen erfolgreichen Schulbesuch schafft.50 Die Integrationsassistenz beschränkt sich auf 
unterstützende Tätigkeiten bei der Umsetzung der Arbeitsaufträge.51  

Die Schule hat keine Möglichkeit, den Schulbesuch von einer Integrationsassistenz abhängig zu machen und 
den Schulbesuch ohne eine solche zu verhindern. Die einzig rechtlich vorgesehene Möglichkeit ist eine Ent-
scheidung der Schulaufsichtsbehörde über das Ruhen der Schulpflicht (§ 40 Abs. 2 SchulG NRW). Solange 
dies nicht erfolgt ist, kann das Kind bzw. können die Eltern eine entsprechende Beschulung verlangen.52

Nach der Rechtsprechung des OVG und der Verwaltungsgerichte in NRW kann das Jugendamt allerdings nicht 
die Beantragung eines AOSF-Verfahrens als Grundlage der Vor- und Nachrangprüfung einfordern: Leitet die 
Schulbehörde kein Verfahren ein, kann das Jugendamt die Leistung nicht verweigern.53 Besteht bereits ein 
Anspruch auf Leistungen nach § 35a SGB VIII, kann das Jugendamt die Eltern im Rahmen der Vorrangprüfung 
nicht auf die Antragstellung auf sonderpädagogische Förderung verweisen, da keine gesetzlich begründete 
Mitwirkungspflicht der Eltern eines Schülers dem Jugendamt gegenüber besteht, über die dortige Mitwirkung 
hinaus auch die Einleitung eines schulrechtlichen AOSF-Verfahrens zu beantragen.54 Eine andere Rechtspre-
chung zeigt sich außerhalb Nordrhein-Westfalens, so nehmen andere Gerichte die Eltern regelmäßig in die 
diesbezügliche Mitwirkungspflicht.55

Solange keine Änderung dieser Rechtsauffassung der Verwaltungsgerichte in NRW erfolgt, kann die not-
wendige Vorrangprüfung in dieser Konstellation nur über die Stellungnahme der Schule und der Schulaufsicht 
vorgenommen werden. Diese sollte darlegen, 
• ob die Möglichkeiten der Förderung56 und des Nachteilsausgleichs57 durch die Schule ausreichend ausge-

schöpft wurden, 
• welche weiteren Möglichkeiten der Förderung und des Nachteilsausgleichs in Betracht kommen,
• ggf. welche Beschulung/Schulform angemessen ist,
• ggf. ob eine geeignete Schule im öffentlichen Schulwesen zur Verfügung steht,
• bzw. wenn nicht, welche speziellen Anforderungen an eine Hilfe im schulischen Bereich zu stellen sind, 

die das öffentliche Schulwesen nicht erfüllen kann (Darstellung des individuell behinderungsbedingten 
Mehrbedarfs).
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58 BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, 5 C 26/98

2.1.3.2  Prüfung der altersbedingten Zuständigkeit

Teilprozess 3.2 Prüfung der altersbedingten Zuständigkeit 

Ziel(e) Die altersbedingte Zuständigkeit ist geklärt.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Beteiligte Personen Bei Bedarf junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten Bei Kindern:
• Prüfung, ob der Schuleintritt erfolgt ist bzw. die beantragte 

Leistung nach dem Schuleintritt erfolgen soll

Bei jungen Volljährigen
• Prüfung, ob der Antrag vor dem Erreichen des 21. Lebensjahrs 

gestellt wird
•  Bei Erstanträgen von 20-Jährigen kurz vor dem 21. Geburtstag 

Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahmegewährung 
nach § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII vorliegen: 
 ǧ liegen diese vor, ist der Jugendhilfeträger vorrangig zuständig; 
 ǧ  liegen diese nicht vor, sollte der Antrag direkt vom zuständigen 
Sozialhilfeträger bearbeitet werden.

• Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente Prüfschema

Erläuterungen

Eingliederungshilfe für Kinder vor dem Schuleintritt

Nach § 27 AG-KJHG NRW ist für Frühfördermaßnahmen bei Kindern bis zum Schuleintritt unabhängig von der 
Art der Behinderung die Sozialhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII zuständig. Die Jugendhilfe ist somit 
erst ab dem Schuleintritt für die Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII zuständig und ein 
diesbezüglicher Antrag an den zuständigen Träger der Sozialhilfe weiterzuleiten.

Hilfe für junge Volljährige

Hilfe für junge Volljährige nach § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII wird beim Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen 
nach dem vollendeten 18. Lebensjahr an gewährt, in der Regel bis zum 21. Lebensjahr. Die Hilfegewährung 
setzt nicht voraus, dass die Verselbständigung bis zum 21. Lebensjahr erreicht wird. Dabei ist die Hilfe nicht 
notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auch schon auf einen Fortschritt im 
Entwicklungsprozess bezogen. Die Hilfe muss geeignet sein, die Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit 
zu eigenverantwortlicher Lebensführung zu fördern.58 Dies gilt unabhängig davon, wann dieser Entwicklungs-
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prozess zum Abschluss kommen und ob jemals das Optimalziel erreicht wird.59 Nur wenn keine Teilerfolge zu 
erwarten sind, die Persönlichkeitsentwicklung vielmehr stagniert, ist die Hilfe mangels Eignung und Erfolgsaus-
sicht zu versagen.60 Bis zum 21. Lebensjahr ist bei jungen Volljährigen mit einer (ausschließlich) drohenden oder 
bestehenden seelischen Behinderung die Jugendhilfe gemäß § 10 Abs. 4 S. 1 SGB VIII vorrangig gegenüber 
Leistungen der Sozialhilfe nach § 53 ff. SGB XII. 

In begründeten Einzelfällen ist gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 eine begrenzte Weitergewährung über das 21. Lebensjahr 
hinaus möglich. Die maximale Grenze ist gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII die Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Da die Ausnahmegewährung über das 21. Lebensjahr nur als Fortsetzung einer schon gewährten Hilfe vorge-
sehen ist, ist eine Erstantragsstellung nach dem 21. Lebensjahr nicht möglich. Für Erstanträge nach dem 21. 
Lebensjahr ist der überörtliche Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII 
zuständig.61

Bei Erstanträgen kurz vor dem 21. Geburtstag ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahmege-
währung über das 21. Lebensjahr hinaus vorliegen. Das bedeutet, es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür 
bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte zeigender Entwicklungsprozess zur Erreichung der Ziele 
des § 41 SGB VIII (Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortliche Lebensführung) vorliegt, der durch 
die (Weiter-)Gewährung einer Jugendhilfemaßnahme gefördert werden könnte.62 Von einer hohen Wahrschein-
lichkeit ist auszugehen, wenn deutliche Hinweise dafür vorliegen, dass positive Veränderungen im Verhalten 
bzw. in der Befindlichkeit des Hilfeempfängers authentischer Ausdruck einer auf Nachhaltigkeit angelegten Fort-
entwicklung seiner Persönlichkeit und/oder Eigenverantwortlichkeit sind.63

Liegen diese Voraussetzungen vor, ist der Jugendhilfeträger vorrangig zuständig.64 Liegen diese Vorausset-
zungen nicht vor und würde somit ein Wechsel der Zuständigkeit mit der Vollendung des 21. Lebensjahres ein-
treten, sollte der Antrag direkt vom zuständigen Sozialhilfeträger bearbeitet werden.65

Unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen hinsichtlich der Frage, ob der in § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII auf-
geführte „begrenzte Zeitraum“ bei der Antragstellung kurz vor dem 21. Lebensjahr ein Kriterium für die Ent-
scheidung über die Zuständigkeit darstellt.66

59 OVG NRW, Beschluss vom 20.01.2016, 12 A 2117/14

60 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12

61 Rundschreiben 41/45/2004 des LVR-Landesjugendamts Rheinland vom 21.10.2004 und Rundschreiben Nr. 23/2004 des LWL-Landesjugendamts 
Westfalen vom 27.09.2004

62 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12 und Beschluss vom 20.01.2016, 12 A 2117/14 sowie Beschluss vom 15.09.2017, 12 E 303/17; LSG 
NRW, Urteil vom 23.03.2017, L 9 SO 79/17

63 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12

64 Die ggf. später durchzuführende Übergabe an den Sozialhilfeträger ist in Kapitel 2.2.6.2 beschrieben. 

65 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger 2009a, S. 35, abrufbar auf den Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(lwl.org) 

66 Das LSG NRW (Urteil vom 21.05.2012, L 20 SO 608/10) geht davon aus, dass es bei der Prognose einer längerfristigen Hilfegewährung über das 
21. Lebensjahr hinaus geboten sein kann, die Leistung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zuzuordnen. Das OVG NRW (Beschluss vom 
19.12.2013, 12 A 391/13) sieht es hingegen als ausreichend an, wenn bei einem Hilfebeginn vor Vollendung des 21. Lebensjahres die Vorausset-
zungen der Leistungsgewährung vorliegen. 

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Erläuterungen

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den §§ 86 ff. SGB VIII. Bei nicht zu klärender Zuständigkeit oder bei 
Untätigkeit des zuständigen Jugendamtes, ist nach § 86d SGB VIII das Jugendamt, in dessen Bereich sich der 
Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält, zum vorläufigen Tätigwerden verpflichtet.

 Nach § 24 SGB IX bleibt die Verpflichtung zum Erbringen vorläufiger Leistungen nach dem jeweiligen Leistungs-
gesetz unberührt, d.h. für die vorläufige Leistungsgewährung gilt § 86d SGB VIII. Die Anwendung von § 43 SGB I 
dagegen ist nach § 24 SGB IX ausgeschlossen. 

Da auch die Weiterleitung zwischen zwei Jugendämtern nach § 14 SGB IX erfolgt, stellt sich die Frage zum Ver-
hältnis von § 86d SGB VIII zu § 14 SGB IX. § 86d SGB VIII bleibt anwendbar, wenn trotz ordnungsgemäßer 
Sachverhaltsaufklärung seitens des erstangegangenen Rehabilitationsträgers die örtliche Zuständigkeit für die 
beantragte Leistung nicht innerhalb der Zweiwochenfrist zu klären ist.67 In dieser Konstellation ist folglich das 
Jugendamt, in dessen Bereich sich der junge Mensch tatsächlich aufhält, zum vorläufigen Tätigwerden verpflichtet. 

Abhängig vom Gesamtergebnis der Zuständigkeitsprüfung wird der Antrag entweder weitergeleitet (im Kapitel 
2.1.4 beschrieben) oder es schließen sich weitere Prüfungen an (in den Kapiteln 2.1.5 fortfolgende beschrieben).

67 Wiesner in Wiesner, Vor § 35a Rn. 14a; Kunkel/Kepert in Kunkel, § 86d Rn. 15

2.1.3.3  Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Teilprozess 3.3 Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 

Ziel(e) Die örtliche Zuständigkeit ist (mindestens vorläufig) geklärt.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Bei Bedarf junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Ggf. anderes Jugendamt

Tätigkeiten • Prüfung der örtlichen Zuständigkeit:
 ǧ bei Leistungen an Minderjährige nach § 86 SGB VIII 
 ǧ  bei Leistungen an junge Volljährige nach § 86a SGB VIII

•  Ist die örtliche Zuständigkeit nicht zu klären, muss nach § 86d 
SGB VIII das Jugendamt vorläufig tätig werden, in dessen Bereich 
sich der junge Mensch tatsächlich aufhält. 

•  Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente Prüfschema
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Erläuterungen

Hat das Jugendamt festgestellt, dass es für keine der beantragten Leistungen vorrangig zuständig ist, ist der 
Antrag an den nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten.

Findet § 14 SGB IX keine Anwendung, erfolgt die Weiterleitung nach § 16 Abs. 2 SGB I.

Findet § 14 SGB IX Anwendung, erfolgt die Weiterleitung gemäß § 14 Abs. 1 SGB IX innerhalb der Zwei-Wochen-
Frist an den nach Auffassung des Jugendamtes zuständigen Rehabilitationsträger. Nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts erfolgt eine rechtzeitige Weiterleitung des Antrags, wenn er innerhalb der - höchstens zwei 
Wochen plus einen Werktag68 betragenden - Prüfungs- und Weiterleitungsfrist abgesandt wird.69 Nach § 21 Abs. 
3 GE Reha-Prozess wird der Weiterleitung eine schriftliche Begründung beigefügt, aus der hervorgeht, dass eine 
inhaltliche Prüfung der Zuständigkeit stattgefunden hat.

Der zweitangegangene Träger muss nach § 14 Abs. 2 SGB IX innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang 
den Rehabilitationsbedarf umfassend feststellen – vorbehaltlich der Turboklärung. Erfolgt letztere nicht, wird 
der zweitangegangene als leistender Rehabilitationsträger im Außenverhältnis endgültig leistungspflichtig.

2.1.4 Weiterleitung an zuständigen Rehabilitationsträger

68 Nach § 26 Abs. 1 SGB X gilt § 193 BGB im Sozialverwaltungsverfahren für die Berechnung von Fristen. § 193 BGB besagt, wenn der letzte Tag 
einer Frist auf einen Sonntag, Feiertag oder Samstag fällt, der nächste Werktag an die Stelle eines solchen Tages tritt.

69 BSG, Urteil vom 03.11.2011, B 3 Kr 8/11 R

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

Teilprozess 4 Weiterleitung an zuständigen Rehabilitationsträger  

Ziel(e) Der Antrag ist (fristgerecht) an den zuständigen Rehabilitationsträger 
weitergeleitet.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Zuständiger Rehabilitationsträger
•  Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten • Ggf. vorherige (telefonische) Kontaktaufnahme zum zuständigen 
Rehabilitationsträger und Ankündigung der Weiterleitung

•  Weiterleitung des Antrags gemäß § 16 Abs. 2 SGB I, wenn § 14 
SGB IX keine Anwendung findet oder

•  unverzügliche Weiterleitung nach § 14 Abs. 1 S. 2 SGB IX mit 
bereits vorliegenden Unterlagen und mit einer schriftlichen 
Begründung 

•  Schriftliche Information der antragsstellenden Person

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente • Schreiben an zuständigen Rehabilitationsträger mit vorliegenden 
Unterlagen

• Schreiben an antragsstellende Person
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Auch die Weiterleitung durch den erstangegangenen Rehabilitationsträger an einen anderen rechtlich selbstän-
digen Träger desselben Sozialleistungsbereiches führt gemäß § 22 Abs. 2 GE Reha-Prozess dazu, dass dieser 
zweitangegangener Rehabilitationsträger ist.70 Dieses wurde für die Träger der Rentenversicherung und Sozial-
hilfe durch die Rechtsprechung bestätigt.71 Gleiches gilt auch für die Weiterleitung des örtlichen an den über-
örtlichen Sozialhilfeträger.72 Ausgenommen sind die Fälle, in denen der örtliche Träger Aufgaben für den über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe im Rahmen von Delegation wahrnimmt.73 Eine weitere Ausnahme besteht gemäß  
§ 22 Abs. 1 GE Reha-Prozess, wenn ein Rehabilitationsträger einen Antrag erkennbar für einen anderen Reha-
bilitationsträger (beispielsweise auf dessen Antragsvordrucken) aufnimmt. In den beiden letztgenannten Kon-
stellationen wird die Frist des § 14 SGB IX erst mit Eingang bei dem Rehabilitationsträger ausgelöst, für den der 
Antrag bestimmt ist.

70 Bezüglich der Anwendbarkeit von § 14 SGB IX zwischen Trägern der Jugendhilfe: von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 86 unter 
Verweis auf DIJuF-Gutachten JAmt 02/2004, S. 75. 

71 BSG, Urteil vom 20.04.2010, B 1/3 KR 6/09 R und Urteil vom 08.09.2009, B 1 KR 9/09 R bzgl. Rentenversicherungsträger; LSG Baden-Würt-
temberg, Urteil vom 11.07.2012, L 2 SO 2400/10 bzgl. Sozialhilfeträger

72 SG Aachen, Beschluss vom 07.07.2010, S 20 SO 72/10 ER

73 Diese Aufgaben finden sich in den Satzungen der beiden Landschaftsverbände über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe zur 
Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung), abrufbar auf den Seiten des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales des Landes NRW (recht.nrw.de).
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Teilprozess 5 Prüfung des Vorliegens/Einholung einer ärztlichen bzw.  
psychotherapeutischen Stellungnahme 

Ziel(e) Die notwendige ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme 
nach § 35a Abs. 1a SGB VIII liegt vor oder wurde angefordert. 

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Arzt bzw. Psychotherapeut nach § 35a Abs. 1a SGB VIII

Tätigkeiten • Klärung mit dem jungen Menschen oder gesetzlichen Vertreter, 
ob eine ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme vor-
liegt bzw. eine Diagnostik erfolgte:
 ǧ Liegt den Leistungsberechtigten eine ärztliche bzw. psychothe-
rapeutische Stellungnahme oder ein Arztbericht vor, werden 
sie aufgefordert, diese vorzulegen. Die Frist des § 14 SGB IX 
beginnt dann mit dem Eingang im Jugendamt.74

 ǧ  Ist zwar eine Diagnostik erfolgt, liegt aber noch keine ärztliche 
bzw. psychotherapeutische Stellungnahme vor, ist zu prüfen, ob 
diese zeitnah erstellt werden kann und den Anforderungen des 
§ 35a Abs. 1a entspricht. 

 ǧ  Ist noch keine Diagnostik erfolgt (oder entspricht diese nicht 
den Anforderungen des § 35a Abs. 1a), werden den Antrags-
stellern - analog § 17 Abs. 1 SGB IX - nach Möglichkeit drei 
Stellen für die Diagnostik benannt, aus denen sie wählen 
können.75

 ǧ  Ist es nicht möglich, eine ärztliche bzw. psychotherapeutische 
Stellungnahme binnen dieser Frist zu erhalten, sollte eine 
Schweigepflichtentbindung zur Rücksprache mit dem behan-
delnden (Kinder-)Arzt oder Therapeuten o.ä. eingeholt werden, 
damit zum Zweck der Zuständigkeitsklärung innerhalb der Frist 
geklärt werden kann, ob eine geistige und/oder körperliche 
Behinderung vorliegt bzw. ausgeschlossen werden kann.

• Dokumentation des Vorgehens bzw. des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente • Ggf. ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme
•  Ggf. Schweigepflichtentbindung
•  Prüfschema 

74 VG Arnsberg, Urteil vom 22.05.2007, 11 K 2375/06

75 Kepert/Vondung in Kunkel, § 35a Rn. 14

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

2.1.5 Prüfung des Vorliegens/Einholung der ärztlichen bzw. psychotherapeutischen  
 Stellungnahme

Erläuterungen

Für die Zuständigkeitsklärung des Jugendamts muss eine medizinische Diagnose vorliegen, um die sachliche 
Zuständigkeit in Form der Zuordnung zur Jugend- oder Sozialhilfe klären zu können. 

Die Feststellung der Abweichung der seelischen Gesundheit auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation 
der Krankheiten (ICD) erfolgt gemäß § 35a Abs. 1a SGB VIII durch die Stellungnahme eines
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76 von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 50

77 VG Göttingen, Urteil vom 26.01.2006, 2 A 161/05

78 Sächsisches OVG, Beschluss vom 09.05.2016, 4 B 92/16; Wiesner in Wiesner, Vor § 35a Rn. 18 

79 Fegert u.a., S. 181 

80 DIJuF-Gutachten JAmt 01/2006, S. 85

81 Sächsisches OVG, Beschluss vom 24.03.2015, 4 B 171/14

82 Wiesner in Wiesner, Vor § 35a Rn. 18

83 Bundes-Psychotherapeuten-Kammer, S. 5

• Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
• Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
• Arztes oder psychologischen Psychotherapeuten mit besonderen Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer 

Störungen bei Kindern/Jugendlichen (bspw. spezialisierte Ärzte aus sozialpädiatrischen Zentren, Gesund-
heitsamt oder einer Beratungsstelle etc.76).

Die Diagnostik kann auch durch eine Fachstelle Diagnostik im Jugendamt erfolgen, unzulässig ist aber deren 
ausschließliche Benennung.77

Dabei ist zu beachten, dass diese ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme nicht eine Begutachtung 
zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs gemäß § 17 SGB IX darstellt, sondern „nur“ der Feststellung der 
Abweichung der seelischen Gesundheit als eine der Leistungsvoraussetzungen dient.78 Die Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs erfolgt in der Regel durch das Jugendamt.

Der/die Leistungsberechtigte bzw. die Eltern können eine ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme 
beibringen, bspw. in Form eines Arztberichtes. Für das Jugendamt entstehen dadurch keine Kosten. Die Kosten 
für die Diagnostik sind durch die Krankenkasse zu übernehmen, dem Jugendamt könnte gegebenenfalls für 
einen ärztlichen Befundbericht die entsprechende Gebührenziffer der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in 
Rechnung gestellt werden oder es wird ein gesonderter Erstattungsbetrag für diese Stellungnahme vereinbart.79 
Fordert das Jugendamt einen Bericht nach einem vorgegebenen Muster oder zu speziellen Fragen an, sind die 
Kosten hierfür zu übernehmen.80

Die ärztliche/psychotherapeutische Stellungnahme muss hinreichend aktuell sein. Dies ist bei einer ein Jahr alten 
Stellungnahme nicht mehr der Fall81, älter als ein halbes Jahr sollte die Stellungnahme in der Regel nicht sein.

Liegt eine solche Stellungnahme bei der Antragstellung noch nicht vor, ist nach der Kommentierung von Wiesner 
für die ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII die für die Erstellung 
eines Gutachtens in § 17 Abs. 2 S. 1 SGB IX vorgesehene Frist entsprechend maßgeblich.82 Das Jugendamt muss 
dann gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 SGB IX innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der Stellungnahme entscheiden. 

Das Einholen einer ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Stellungnahme innerhalb der Fristen des SGB IX 
ist angesichts der bestehenden Versorgungslücke im Gesundheitswesen, selbst durch Kooperationsabsprachen 
mit den in § 35a Abs. 1a SGB VIII genannten Personen, kaum möglich. Laut der Bundes-Psychotherapeuten-
Kammer beträgt die Wartezeit für ein Erstgespräch in einer psychotherapeutischen Praxis für Kinder und 
Jugendliche knapp 5 Wochen (womit noch keine Diagnostik erfolgt ist).83 Ist die Frist nicht einzuhalten, sollten 
die diesbezüglichen Gründe dokumentiert werden. 

Da davon auszugehen ist, dass die Frist für die Zuständigkeitsklärung dadurch nicht unterbrochen wird, muss 
die Klärung hilfsweise und soweit möglich durch Rücksprache mit dem behandelnden (Kinder-)Arzt oder Thera-
peuten etc. erfolgen.
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Teilprozess 6 Prüfung des Ausschlusses einer geistigen und/oder körper-
lichen Behinderung  

Ziel(e) Es ist geklärt, ob eine geistige und/oder körperliche Behinderung 
vorliegt bzw. ausgeschlossen werden kann.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Person, die die Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII abge-

geben hat,  
• Hilfsweise behandelnder (Kinder-)Arzt, Therapeut oder 

betreuende Fachkraft etc. 

Tätigkeiten • Klärung, ob eine geistige Behinderung und/oder eine körperliche 
Behinderung vorliegt
 ǧ durch Prüfung der ärztlichen/psychotherapeutischen Stellung-
nahme und bei Bedarf Rücksprache mit der Person, die diese 
abgegeben hat,

 ǧ  oder falls diese noch nicht vorliegt, Rücksprache mit dem 
behandelnden (Kinder-)Arzt oder Therapeuten oder hilfsweise 
einer betreuenden Fachkraft, ob eine Einschätzung getroffen 
werden kann (auf der Grundlage einer Schweigepflichtent-
bindung)

•  Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente Prüfschema 

2.1.6 Prüfung des Ausschlusses einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung

Erläuterungen

Angesichts der geteilten Zuständigkeit für Kinder mit Behinderungen zwischen den Trägern der Sozial- und 
Jugendhilfe, ist für die Zuständigkeitsklärung des Jugendamts eine medizinische Diagnose/Einschätzung erfor-
derlich, um die sachliche Zuständigkeit klären zu können. Grundsätzlich gehen Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe denen nach dem SGB XII vor (§ 10 Abs. 4 S. 1 SGB VIII). Hiervon macht § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII 
eine Ausnahme, demnach gehen Leistungen für körperlich oder geistig (oder mehrfach) behinderte junge Men-
schen nach dem SGB XII Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII vor. Das heißt, für junge Menschen mit 
einer ausschließlich geistigen oder/und körperlichen Behinderung ist der Sozialhilfeträger (vorrangig) zuständig, 
für junge Menschen mit einer ausschließlich seelischen Behinderung der Jugendhilfeträger. Bei einer Mehrfach-
behinderung sind prinzipiell beide Leistungsträger zuständig. Wenn nach beiden Gesetzen Leistungsansprüche 
und Leistungskongruenz besteht, gehen die Leistungen der Sozialhilfe vor (siehe Kapitel 2.1.6.1).  

In der Sozialhilfe wird - im Gegensatz zur Jugendhilfe - in wesentliche und in nicht wesentliche Behinderungen 
unterschieden. Bei (drohenden) wesentlichen Behinderungen besteht gemäß § 53 Abs. 1 S. 1 SGB XII ein 
Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe, für Menschen mit einer nicht wesentlichen (oder vorübergehenden) 
Behinderung ist gemäß S. 2 eine Ermessensleistung vorgesehen. Dabei bezieht sich die Wesentlichkeit auf die 
Wesentlichkeit der Einschränkung der Teilhabe an der Gesellschaft oder auf eine drohende wesentliche Ein-
schränkung. Weitere Ausführungen zur Feststellung einer wesentlichen Behinderung können der diesbezüg-
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lichen Orientierungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) ent-
nommen werden.84

Nach der ICD-10 liegt eine geistige Beeinträchtigung bei einem IQ unter 70 vor. Die Gruppe der Intelligenz-
störung (F70-F79) unterscheidet unter anderem leichte, mittelgradige, schwere und schwerste Intelligenzmin-
derung. Ist der IQ nicht testbar, kann dies ein Anhaltspunkt für eine geistige Behinderung sein.85 Bei fehlenden 
Diagnosemöglichkeiten sollten die Rehabilitationsträger generelle Absprachen über die vorläufige Leistungsge-
währung und ggf. spätere Kostenerstattung nach einer Diagnose treffen.86

Kann eine geistige und/oder körperliche Behinderung ausgeschlossen werden, ist im nächsten Schritt zu prüfen, 
ob das Jugendamt allein zuständig ist oder ob weitere Rehabilitationsträger zu beteiligen sind (in Kapitel 2.1.7 
dargestellt).

Kann eine geistige und/oder körperliche Behinderung nicht ausgeschlossen werden, ist zu prüfen, ob Leistungs-
kongruenz besteht (im nachfolgenden Kapitel beschrieben).

84 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2009b, abrufbar auf den Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(lwl.org)

85 In der Musterstellungnahme der Kommission Jugendhilfe der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften wird bei Nichttestbarkeit die 
schulische Klärung und entsprechende Beschulung als anspruchsbegründend angesehen (Fegert u.a., S. 183).

86 von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 32
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Teilprozess 6.1 Prüfung des Bestehens von Leistungskongruenz 

Ziel(e) Es ist geklärt, ob Leistungskongruenz besteht.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Bei Bedarf örtlicher oder überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Tätigkeiten • Prüfung,  
 ǧ  ob ein Anspruch sowohl nach § 53 SGB XII als auch ein 
Anspruch nach § 35a SGB VIII besteht und wenn dies gegeben 
ist,

 ǧ ob beide Leistungen vollständig oder teilweise deckungsgleich 
sind oder sich überschneiden bzw. ob die Hilfe auch auf den 
Bedarf aufgrund einer geistigen oder körperliche Behinderung 
eingeht oder dieser in der Hilfe nicht außer Acht gelassen 
werden kann.

• Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente Prüfschema

2.1.6.1  Prüfung des Bestehens von Leistungskongruenz

Erläuterungen

Leistungskongruenz

Beim Vorliegen einer Mehrfachbehinderung (seelische Behinderung einerseits und geistige und/oder körperliche 
Behinderung andererseits) ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht auf den Schwer-
punkt des Bedarfs oder des Leistungszwecks oder -ziels abzustellen87, ebenso wenig auf die Ursache für den 
Hilfebedarf.88 Der Vorrang der Sozialhilfe setzt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts allein 
voraus, dass sowohl ein Anspruch auf Jugendhilfe als auch ein Anspruch auf sozialhilferechtliche Eingliederungs-
hilfe (§ 53 SGB XII) und zudem Leistungskongruenz besteht. 

Leistungskongruenz bedeutet, dass beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, 
einander überschneidend oder deckungsgleich sind.89 Dies kann eine vollständige oder mindestens teilweise 
Deckungsgleichheit bzw. Überschneidung sein.90 Welche Leistung der Form und dem Maß nach dies ist, ist 
anhand des tatsächlich zu deckenden Bedarfs zu ermitteln.91 Für die Frage, ob der Anspruch im Einzelfall ambu-
lante, teilstationäre oder stationäre Leistungen umfasst, ist stets auf den konkreten und individuellen Hilfe-
bedarf abzustellen.92

87 BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, 5 C 26/98

88 BVerwG, Urteil vom 19.10.2011, 5 C 6/11

89 BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, 5 C 26/98

90 BVerwG, Urteil vom 09.02.2012, 5 C 3/11

91 BVerwG, Urteil vom 22.10.2009, 5 C 19/08

92 BVerwG, Urteil vom 19.10.2011, 5 C 6/11
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Die Leistungen nach §§ 53 ff SGB XII sind auch vorrangig, wenn sie zumindest auch auf den Hilfebedarf wegen 
geistiger und/oder körperlicher Behinderung eingehen (sogenannte Konnexität).93 In Fällen, in denen eine gei-
stige und eine seelische Behinderung zusammentreffen, muss grundsätzlich von einer nicht lösbaren Ver-
knüpfung der Bedarfe ausgegangen werden, da die geistige Behinderung stets Folgewirkungen auf die psycho-
soziale Entwicklung entfaltet.94

Im Übrigen reicht für die Annahme der Konnexität, dass die (körperliche) Behinderung in der Betreuung z. B. 
bei der Bewältigung von Alltagssituationen nicht außer Acht gelassen werden kann.95 Dies ist in der Regel bei 
allen stationären Hilfen, ob in Einrichtungen oder in Pflegestellen, gegeben. Benötigt ein Hilfeempfänger mit 
einer körperlichen und seelischen Behinderung für den Besuch einer Hörbehindertenschule eine Internatsun-
terbringung, ist für diese ebenfalls der Sozialhilfeträger vorrangig zuständig, da der gesamte Bedarf zu decken 
ist.96 Die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung hindert die Zuständigkeit nach dem SGB XII nicht.97

Auch bei ambulanten Hilfen (Integrationsassistenz), in denen auch auf den Hilfebedarf wegen einer körperlichen 
oder geistigen Behinderung eingegangen wird, sind die Leistungen des Sozialhilfeträgers vorrangig.98

Auch wenn die Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII nicht zwingend aufgrund einer wesentlichen, sondern auf-
grund einer leichten Behinderung im Ermessensweg zu leisten ist, ist die Jugendhilfe nachrangig.99 Die Argu-
mentation, der junge Mensch sei nicht wesentlich geistig oder körperlich behindert, ist unzulässig, wenn ins-
gesamt – also unter Berücksichtigung aller vorliegenden Beeinträchtigungen - eine wesentliche Behinderung 
vorliegt.100

Bestehen von Leistungskongruenz

Wird die vorrangige Leistungszuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe festgestellt, ist der Antrag - analog zur 
Insgesamt-Unzuständigkeit gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 SGB IX - an diesen weiterzuleiten (Kapitel 2.1.4).

Dabei ist zu beachten, dass die nachrangig zuständige Jugendhilfe gleichwohl eintreten muss, wenn die Leis-
tungen des vorrangig verpflichteten Leistungsträgers nicht tatsächlich oder zeitnah erbracht werden (soge-
nannte Ausfallbürgschaft).

Kein Bestehen von Leistungskongruenz

Besteht keine Leistungskongruenz, bestehen die Pflichten beider Leistungsträger nebeneinander (sogenannte 
Doppelzuständigkeit).101 Die Abgrenzung ist abhängig von Art und Inhalt der zur Bedarfsdeckung erforderlichen 
Leistungen.102

93 OVG NRW, Beschluss vom 19.10.2011, 12 A 1416/11; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 29.10.2015, L 8 SO 122/12

94 Bayerischer VGH, Beschluss vom 24.02.2014, 12 ZB 12.715

95 OVG NRW, Beschluss vom 26.02.2013, 12 A 2793/12  

96 Bayerischer VGH, Urteil vom 13.09.2006, 12 BV 06.808; BVerwG, Beschluss vom 10.08.2007, 5 B 187/06

97 LSG NRW, Urteil vom 28.01.2013, L 20 SO 170/11

98 VG des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 03.04.2017, 3 K 2311/16 und vom 11.04.2017, 3 K 1205/16

99 OVG NRW, Beschluss vom 09.03.2011, 12 A 840/09

100 Bayerischer VGH, Urteil vom 05.06.2007, 12 BV 05.218

101 Kepert/Kunkel in § 10 Rn. 67; Wiesner in Wiesner, § 10 Rn. 37, Schönecker/Meysen in Münder u.a., § 10 Rn. 47

102 VG Gelsenkirchen, Urteil vom 27.02.2007, 19 K 4403/04
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Eine solche Konstellation kann nur gegeben sein, wenn beide Behinderungen unterschiedliche Hilfebedarfe nach 
sich ziehen bzw. unterschiedliche Leistungen erfordern, die sich nicht überschneiden und die jeweils andere 
Behinderung bei der Leistungsgewährung außer Acht gelassen werden kann. Dies wäre beispielsweise gegeben, 
wenn eine körperliche Behinderung Hilfsmittel, eine seelische Behinderung dagegen eine ambulante Hilfe 
erfordert und die körperliche Behinderung bei der Durchführung der ambulanten Hilfe nicht zu berücksichtigen 
ist. 

Sind verschiedene Leistungen nebeneinander zu gewähren, sind gemäß § 15 Abs. 2 SGB IX die Feststellungen 
des Sozialhilfeträgers, dessen Leistungen ebenfalls erforderlich sind, einzuholen (Kapitel 2.3 Verfahren der 
Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger).

Exkurs: Zuständige Träger der Sozialhilfe 

Träger der Sozialhilfe sind in NRW die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche und die Landschaftsverbände 
als überörtliche Träger (§ 1 Abs. 1 AG-SGB XII NRW). Gemäß des Ausführungsgesetzes zum SGB XII sind 
die überörtlichen Träger der Sozialhilfe im Wesentlichen zuständig für teil- und vollstationäre Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach § 53 ff. SGB XII (insbesondere in Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen) und für ambulante Leistungen an volljährige Menschen mit Behinderungen zum selbstän-
digen Wohnen („BeWo“). Die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind nach § 97 Abs. 1 SGB XII für alle Sozialhil-
feaufgaben zuständig, die nicht dem überörtlichen Träger zugeordnet sind. Dies sind insbesondere ambulante 
Hilfen außerhalb der Wohnhilfen. Die Zuständigkeit für die Betreuung in einer Pflegefamilie wurde von den 
Landschaftsverbänden auf die örtlichen Träger delegiert. 

Zum 1.1.2020 werden sich die Zuständigkeiten mit Inkrafttreten des Ausführungsgesetzes zum Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB IX NRW) ändern. 
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Erläuterungen

Neu eingeführt durch das BTHG wurde die Verpflichtung des leistenden Rehabilitationsträgers zur Beteiligung 
weiterer Rehabilitationsträger, wenn deren Leistungen notwendig sind (§ 15 SGB IX). Nach § 20 Abs. 3 GE Reha-
Prozess sind im Rahmen der eigenen Zuständigkeitsprüfung auch mögliche Zuständigkeiten weiterer Rehabili-
tationsträger nach anderen Leistungsgesetzen zu prüfen, dies auf Ebene der Leistungsgruppen nach §§ 5 und 
6 SGB IX. 

Das weitere Vorgehen ist abhängig vom Ergebnis der Prüfung:

Ist das Jugendamt allein zuständig, schließt sich das Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung (Kapitel 
2.2) an und das Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger und ggf. der Teilhabeplanung (Kapitel 
2.3) entfällt.

Sind neben dem Jugendamt weitere Rehabilitationsträger zu beteiligen, erfolgt parallel zum Verfahren der 
Anspruchsprüfung und Hilfeplanung (Kapitel 2.2) auch das Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitations-
träger und der Teilhabeplanung (Kapitel 2.3). Dabei ist zu beachten, dass die Beteiligung unverzüglich (in Form 
des Antragssplittings nach der GE Reha-Prozess i.d.R. innerhalb der Zwei-Wochen-Frist) erfolgen soll.

Teilprozess 7 Prüfung der alleinigen Zuständigkeit des Jugendamtes

Ziel(e) Es ist geklärt, ob der Antrag weitere Leistungen zur Teilhabe erfasst, 
für die ein anderer oder mehrere andere Rehabilitationsträger 
zuständig ist oder sind.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Bei Bedarf junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
•  Bei Bedarf andere Rehabilitationsträger 

Tätigkeiten • Prüfung, ob neben dem Jugendamt ein oder mehrere andere 
Rehabilitationsträger für weitere beantragte Leistungen zuständig 
ist bzw. sind

•  Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Zwei-Wochen-Frist

Dokumente Prüfschema 

2.1.7 Prüfung der alleinigen Zuständigkeit des Jugendamtes

Diese Prüfung erfolgt, wenn eine Mehrfachbehinderung ausgeschlossen wurde.
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Exkurs: Selbstbeschaffte Hilfen

Für die Träger der Jugendhilfe gilt bezüglich der Selbstbeschaffung von Leistungen § 18 Abs. 6 SGB IX, da 
nach § 18 Abs. 7 SGB IX dessen Abs. 1-5 für die Jugendhilfe nicht gelten. Ergänzend kommt § 36a SGB VIII 
zu Anwendung.103

Gemäß § 36a Abs. 3 SGB VIII ist das Jugendamt bei selbstbeschafften Hilfen zur Übernahme der erforder-
lichen Aufwendungen nur dann verpflichtet, wenn
1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den Hilf-

ebedarf in Kenntnis gesetzt hat,
2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und
3. die Deckung des Bedarfs 

 ǧ  a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der Leistung  
oder

 ǧ  b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung keinen 
zeitlichen Aufschub geduldet hat.

Hinsichtlich der Kostenübernahme bei selbstbeschafften Hilfen muss das Jugendamt prüfen, ob die o.g. 
Voraussetzungen vorlagen. Der Leistungsberechtigte darf sich die Leistung dann selbst beschaffen, wenn es 
ihm wegen der Dringlichkeit seines Bedarfs nicht zuzumuten ist, die Bedarfsdeckung aufzuschieben. Dabei 
ist zu beachten, dass der Antrag so rechtzeitig gestellt werden muss, dass das Jugendamt zu pflichtgemäßer 
Prüfung sowohl der Anspruchsvoraussetzungen als auch möglicher Hilfemaßnahmen in der Lage ist.104 Ein 
unaufschiebbarer Bedarf (bei Bildungsvermittlung) besteht, wenn ein Verlust an Zeit droht, die nicht nach-
geholt, sondern nur angehängt werden kann.105 Unaufschiebbarkeit setzt zudem ein Nachkommen der Mitwir-
kungspflichten (Beteiligung an der Hilfeplanung) voraus.106

Der Umfang des Erstattungsanspruchs orientierte sich nach der Rechtsprechung zu § 36a SGB VIII an den 
Aufwendungen, die die Eltern nach ihrem subjektiv vernünftigen Ermessen unter Berücksichtigung der Inte-
ressen des Jugendhilfeträgers für erforderlich halten durften.107 § 18 Abs. 6 SGB IX beinhaltet dagegen eine 
Einschränkung auf notwendige Leistungen. Dadurch verschlechtert sich die Rechtsposition der Betroffenen 
im Vergleich zur bisherigen jugendhilferechtlichen Rechtsprechung, da dieser nach § 7 Abs. 2 S. 1 SGB IX 
vorgeht.108

103 von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 88

104 BVerwG, Beschluss vom 22.05.2008, 5 B 130/07

105 OVG NRW, Urteil vom 16.11.2015, 12 A 1639/14

106 OVG NRW, Beschluss vom 05.02.2015, 12 A 1261/14

107 OVG NRW, Urteil vom 25.04.2012, 12 A 659/11

108 von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 88
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2.2 Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung

Nach § 35a SGB VIII haben Kinder oder Jugendliche einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter 

typischen Zustand abweicht und 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

Nicht jede psychische Störung führt automatisch zu einer (drohenden) seelischen Behinderung. Nur wenn beide 
in § 35a SGB VIII genannten Voraussetzungen kausal erfüllt sind, liegt eine (drohende) seelische Behinderung 
vor.109

Gemäß § 14 Abs. 2 SGB IX ist der Rehabilitationsbedarf innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang fest-
zustellen, wenn kein Gutachten zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfes eingeholt werden muss. Das 
bedeutet, wenn das Jugendamt zwei Wochen für das Verfahren der Zuständigkeitsprüfung benötigt hat, muss 
es demnach in der dritten Woche über den Rehabilitationsbedarf entscheiden.  

Diese Frist zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs darf allerdings nicht dazu führen, dass der im Hilfeplan-
verfahren vorgesehene Umfang der Beteiligung und die sorgfältige Bedarfsprüfung zu Lasten der betroffenen 
jungen Menschen verkürzt werden. Eine Fristüberschreitung führte nicht zur Rechtswidrigkeit bzw. Unwirk-
samkeit der Entscheidung. Sie könnte zwar theoretisch die Befugnis auslösen, dass die Antragstellenden sich 
Hilfen selber beschaffen können. Da diese jedoch in der Regel umfassend an dem Prozess beteiligt werden, 
kann das Jugendamt die Dringlichkeit einer Entscheidung erkennen.110

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung des (Hilfeplan-) Verfahrens bzw. der Teil-
prozesse und beinhalten nur am Rande Empfehlungen zu deren pädagogischer Ausgestaltung. Solche finden 
sich ausführlich in den „Empfehlungen Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die Hilfeplanung gemäß 
§ 36 SGB VIII“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter.111 Die dort aufgeführten Gelingensfak-
toren (etwa zur Beteiligung) sind auch bei der Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII von 
Bedeutung und sollten entsprechende Berücksichtigung finden. 

Ist im vorherigen Verfahren der Zuständigkeitsklärung festgestellt worden, dass weitere Rehabilitationsträger 
zu beteiligen sind, muss das Verfahren zur Beteiligung dieser parallel erfolgen (siehe Kapitel 2.3).

109 Ein abweichender Behinderungsbegriff findet sich in § 2 SGB IX. Da sich die Voraussetzungen für die Leistungen nach § 7 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
nach dem jeweiligen Leistungsgesetz richten, sind die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII zu Grunde zu legen.

110 Wiesner in Wiesner, Vor § 35a Rn. 19 

111 Abrufbar auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (bagljae.de).
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Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung
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112 Abrufbar auf den Seiten des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (www.dimdi.de)

Teilprozess 1 Prüfung des Abweichens der seelischen Gesundheit 

Ziel(e) Es ist durch eine ärztliche bzw. psychotherapeutische Stellungnahme 
geklärt, ob eine länger als sechs Monate bestehende Abweichung der 
seelischen Gesundheit vorliegt und somit die erste Leistungsvoraus-
setzung gegeben ist.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen Person, die die Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII abge-
geben hat

Tätigkeiten • Prüfung, ob und welche seelische Störung diagnostiziert wurde
• Prüfung der Zuordnung in eine Kategorie der Internationalen 

Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10, Kapitel V) der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)

• Prüfung, ob das (voraussichtliche) Bestehen der Störung länger 
als sechs Monate festgestellt wurde

• Bei Verdachtsdiagnosen (Zusatzkennzeichen V. oder V.a.) 
Prüfung:
 ǧ ob denn in jedem Fall eine der gegebenenfalls mehreren als 
Verdachtsdiagnosen erwogenen seelischen Störungen vorliegt 
(aber die genaue Diagnose noch unklar ist), oder

 ǧ ob eine Konstellation vorliegt, bei der nach weiterer Klärung 
auch »Gesundheit« herauskommen könnte. Bei letzterer ist 
eine seelische Störung nicht gesichert, so dass die erste Lei-
stungsvoraussetzung nicht gegeben ist. 

• Prüfung der Unabhängigkeit der Person/Stelle
• Prüfung der Nachvollziehbarkeit, Schlüssigkeit
• Dokumentation des Ergebnisses

Frist Innerhalb der Drei-Wochen-Frist nach Antragseingang

Dokumente • Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII
• Prüfschema

2.2.1 Prüfung des Abweichens der seelischen Gesundheit

Erläuterungen

Die Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10)112 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beinhaltet in Kapitel V folgende Gruppen seelischer Störungen:

F0 organische und symptomatische psychische Störungen 
F1 psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen
F3 Affektive Störungen
F4 Neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen
F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
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F8 Entwicklungsstörungen
F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit

Die Störung muss – im Gegensatz zur Teilhabebeeinträchtigung – bereits vorliegen, das Drohen einer Störung 
reicht nicht aus. Die ICD-10 beinhaltet Kurzbeschreibungen zu den Störungsbildern, die hinzugezogen werden 
sollten.

Zu einer Vielzahl der ICD-klassifizierten Störungen finden sich Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF), einem Zusammenschluss von 179 wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften aus allen Bereichen der Medizin.113 Diese geben ausführliche Informationen zur Dia-
gnostik und Therapie und damit auch zu wissenschaftlich fundiert geeigneten Maßnahmen. 

Inhalte der ärztlichen Stellungnahme sind gemäß § 35a Absatz 1 SGB VIII die
• Feststellung der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand,
• Diagnose auf der Grundlage der ICD-10,
• Feststellung der Abweichung mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate, 
• Darlegung, ob die Abweichung Krankheitswert hat114.

Neben den in § 35a Abs. 1a SGB VIII benannten Inhalten sollte die Stellungnahme auch folgende Angaben bein-
halten: 
• Angewandte Untersuchungs- und Testverfahren,
• Angaben zur Intelligenz,
• Angaben zu körperlichen Erkrankungen/Behinderungen,
• Einordnung des Krankheitsbildes (seelische Störung, Intelligenzstörung, körperliche Erkrankung, Mehrfach-

beeinträchtigung),
• Bisherige Behandlung und Ergebnisse,
• Therapieempfehlung aus medizinischer Sicht,
• Prognose zur weiteren Entwicklung (im Hinblick auf das Störungsbild), 
• Einschätzung, ob es sich um ein jugendtypisches oder chronifiziertes Störungsbild mit einem dauerhaften 

Hilfebedarf handelt (insbesondere bei jungen Volljährigen),
• Möglichkeit/Bereitschaft zur Teilnahme an Fach- oder Hilfeplangesprächen,
• Benennung und Qualifikation der Stellung nehmenden Person.

Die zum Teil in der Praxis angewandte Stellungnahme nach dem Multiaxialen Klassifikationsschema für psy-
chische Störungen des Kindes- und Jugendalters umfasst viele der genannten Inhalte.115 Das Klassifikations-
schema beinhaltet sechs Achsen zur Befunderhebung: 
Achse I:  Klinisch-psychiatrisches Syndrom
Achse II:  Umschriebene Entwicklungsstörung
Achse III:  Intelligenzniveau
Achse IV:  Körperliche Symptomatik
Achse V:  Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände
Achse VI:  Globalbeurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus (in neun Stufen)

Die Achsen I bis IV beziehen sich auf die oben genannten Inhalte. Die Achsen V und VI beinhalten hingegen eine 
Zusammenfassung der Lebenssituation und der psychosozialen Anpassung. Sie geben somit Anhaltspunkte, die 

113 Abrufbar auf den Seiten der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (awmf.org)

114 Die Vorgabe soll dazu dienen, die vorrangige Leistungspflicht der Krankenkassen zu prüfen, ist aber an sich überflüssig (Wiesner in Wiesner § 
35a Rn. 18).

115 Fegert u.a., S. 182 ff
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bei der Überprüfung der Teilhabebeeinträchtigung durch das Jugendamt berücksichtigt und abschließend beur-
teilt werden sollten.116 Allerdings ist die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung nicht Ziel der Stellungnahme 
gemäß § 35a Absatz 1a SGB VIII, da diese den Fachkräften der Jugendhilfe obliegt.117 Hinweise und Empfeh-
lungen aus ärztlicher Sicht sind möglich, für das Jugendamt allerdings nicht bindend. 

An die ärztliche/psychotherapeutische Stellungnahme bzw. Diagnose ist das Jugendamt unter Wahrung des in  
§ 20 SGB X enthaltenen Grundsatzes der freien Beweiswürdigung gebunden. Das heißt, eine Prüfung der Plau-
sibilität sollte erfolgen. Liegen Anhaltspunkte für eine andere Einschätzung vor, sollten die Ergebnisse kritisch 
hinterfragt werden und falls erforderlich eine zweite Stellungnahme in Auftrag gegeben werden.118

Gemäß § 35a Abs. 1a SGB VIII soll die Hilfe nicht durch die Stelle/Person erfolgen, die die Stellungnahme abge-
geben hat, um Interessenkollisionen auszuschließen.119 Eine nicht unabhängige Stellungnahme kann somit vom 
Jugendamt zurückgewiesen werden, dies muss entsprechend begründet werden. 

Stellt sich heraus, dass keine Abweichung der seelischen Gesundheit diagnostiziert wurde, endet das Prüfver-
fahren im Hinblick auf die Eingliederungshilfe, da die erste Leistungsvoraussetzung nicht gegeben ist. Allerdings 
sollte ein Bedarf an anderweitiger Unterstützung durch die Jugendhilfe geprüft werden, beispielsweise Hilfe zur 
Erziehung.

Wurde eine Abweichung der seelischen Gesundheit diagnostiziert, schließt sich die Prüfung der Teilhabebeein-
trächtigung an.

116 VG Stuttgart, Urteil vom 26.07.2011, 7 K 4112/09

117 OVG NRW, Beschluss vom 15.07.2011, 12 A 1168/11

118 BVerfG, Kammerbeschluss vom 21.11.2012, 1 BvR 1711/09: Jeder Amtsträger hat die Pflicht, vor einer hoheitlichen Maßnahme, die geeignet ist, 
andere in ihren Rechten zu beeinträchtigen, den Sachverhalt im Rahmen des Zumutbaren so umfassend zu erforschen, dass die Beurteilungs- 
und Entscheidungsgrundlage nicht in wesentlichen Punkten zum Nachteil der Betroffenen unvollständig bleibt.

119 Dies gilt nicht nur für Personen mit einer Beschäftigung bei einem Leistungserbringer, sondern auch wenn sie im Vorstand eines Trägervereines 
sind (von Boetticher/Meysen in Münder u.a., § 35a Rn. 51)
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120 Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V., S. 27

Teilprozess 2 Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung 

Ziel(e) Die notwendigen Informationen zur Einschätzung einer Teilhabebe-
einträchtigung als zweiter Leistungsvoraussetzung liegen vor. 

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch
• ggf. gesetzliche(r) Vertreter/Eltern
•  ggf. Dritte, insbesondere betreuende Personen

Tätigkeiten • Einholen von Informationen und Einschätzungen zur Feststellung, 
in welchen Lebensbereichen aus der subjektiven Sicht der Betei-
ligten eine Teilhabebeeinträchtigung besteht durch 
 ǧ Heranziehung der Inhalte der Stellungnahme nach § 35a Abs. 
1a SGB VIII, 

 ǧ Gespräche mit dem jungen Menschen, in der Regel in seiner 
sozialen Umgebung,

 ǧ ggf. Gespräche mit seinen Eltern/gesetzlichen Vertretern,
 ǧ Gespräche mit oder Einholen von Stellungnahmen von betreu-
enden Personen aus Institutionen wie Schule, Ausbildungsstelle 
etc. (auf der Grundlage von Schweigepflichtentbindungen),

 ǧ bei Bedarf Hospitation in Schule (bei Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung) oder anderen Institutionen,

 ǧ bei Bedarf Einholen weiterer Expertise (bspw. des Gutachtens 
zur Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI, Einbeziehung des 
Schulpsychologischen Dienstes oder spezieller Beratungsstellen 
etc.).

• Dokumentation der subjektiven Einschätzungen

Frist Innerhalb der Drei-Wochen-Frist nach Antragseingang

Dokumente • Schweigepflichtentbindungen
• Diagnosebögen (Anlage 3)

2.2.2 Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung

Erläuterungen

Teilhabebeeinträchtigung

Unter Teilhabe wird die aktive und selbstbestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens verstanden. Eine Teil-
habebeeinträchtigung ist ein Integrationsrisiko, das sich auf einen oder mehrere Lebensbereiche erstrecken kann.

Eine Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, wenn der junge Mensch:
• bislang keine altersgemäße Selbständigkeit entwickeln konnte,
• merkliche Ausschlüsse bezüglich altersgemäßer Kontakte und Beteiligungschancen erlebt,
• und/oder in seinen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt ist.120
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121 Die in § 13 SGB IX aufgeführte “Bedarfsermittlung“ entspricht der Überprüfung der Teilhabebeeinträchtigung unter Einbezug der ärztlichen oder 
psychotherapeutischen Stellungnahme. Die in den §§ 14 ff. benannte „Bedarfsfeststellung“ entspricht dem Ergebnis der abschließenden Ein-
schätzung.   

122 Rosenow, S. 485

123 Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 2017

124 Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 2018

125 Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 2019, abrufbar auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (bagljae.de)

Instrumente zur Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung

Mit dem Ziel einer einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfs ver-
pflichtet § 13 SGB IX die Rehabilitationsträger systematische Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel 
(Instrumente) nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen zu verwenden. Diese sollen den von den Rehabili-
tations-trägern vereinbarten Grundsätzen für Instrumente zur Bedarfsermittlung121 nach § 26 Abs. 2 Nummer 7 
SGB IX entsprechen. Diese Instrumente sollen nach § 13 Abs. 2 SGB IX insbesondere erfassen,
1. ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten droht,
2. welche Auswirkung die Behinderung auf die Teilhabe der Leistungsberechtigten hat,
3. welche Ziele mit Leistungen zur Teilhabe erreicht werden sollen und
4. welche Leistungen im Rahmen einer Prognose zur Erreichung der Ziele voraussichtlich erfolgreich sind.

§ 36 GE Reha-Prozess beschreibt die Anforderungen an die Bedarfsermittlung. Diese hat individuell und funk-
tionsbezogen zu erfolgen. Funktionsbezogen ist sie nach Absatz 3, wenn sie unter Nutzung des bio-psycho-
sozialen Modells der WHO erfolgt und sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) orientiert. Für die Träger der Sozialhilfe besteht gemäß § 142 SGB XII im Rahmen 
der durch sie durchzuführenden Gesamtplanung eine Verpflichtung, in ihrem Bedarfsermittlungsinstrument 
die neun Lebensbereiche der ICF abzubilden. Für die Träger der Jugendhilfe besteht diese Verpflichtung nicht. 
Die Eignung der ICF (bzw. ICF-CY für Kinder und Jugendliche) wird in der Jugendhilfe zum Teil sehr kritisch 
gesehen.122 Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) weist darauf hin, dass die ICF als Kodierungs- 
bzw. Klassifikationssystem außerhalb eines klinischen Rahmens bzw. anderen rehabilitationspraktischen Kon-
texten nicht einsetzbar ist. Hingegen wird das der ICF zugrundeliegende Konzept des bio-psycho-sozialen 
Modells als unumstritten eingeschätzt.123

§ 38 GE Reha-Prozess unterscheidet die Instrumente in systematische Arbeitsprozesse, standardisierte Arbeits-
mittel sowie Begutachtungen nach § 17 SGB IX. Als Beispiele für systematische Arbeitsprozesse werden Erhe-
bungen, Analysen, Dokumentation, Planung und Ergebniskontrolle, insbesondere auch in ihrer systematischen 
Verbindung zueinander, beschrieben. Als standardisierte Arbeitsmittel werden Hilfsmittel wie Tests, Fragebögen, 
IT-Anwendungen, Befundberichte etc. benannt. 

In der Jugendhilfe ist durch das in dieser Arbeitshilfe beschriebene Verfahren und das Hilfeplanverfahren bereits 
ein systematischer Arbeitsprozess gegeben. Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation empfiehlt, dass das 
Instrument der Bedarfsermittlung sich insbesondere auf die Gestaltung dieses Prozesses fokussieren und ein 
leitfadengestütztes, barrierefreies Bedarfsermittlungsgespräch vorsehen sollte.124 In der Jugendhilfe erfolgt in 
der Regel mehr als ein Gespräch. 

Die nach § 35a Abs. 1a SGB VIII hinzuzuziehende ärztliche/psychotherapeutische Stellungnahme ist nach der 
GE Reha-Prozess ein standardisiertes Arbeitsmittel. Sie kann auch Informationen zur Einschätzung einer Teilha-
bebeeinträchtigung beinhalten. 

Für die Überprüfung der Teilhabebeeinträchtigung benötigen die Jugendämter spezielle Instrumente bzw. stan-
dardisierte Arbeitsmittel. Diese sollten gemäß der Handlungsempfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lan-
desjugendämter125 folgenden Anforderungen entsprechen:
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• Sie tragen den Spezifika der Kinder- und Jugendhilfe Rechnung und sind mit den in den Jugendämtern 
angewendeten sozialpädagogischen Diagnoseverfahren kompatibel und kombinierbar. 

• Die Instrumente berücksichtigen die vier relevanten Lebensbereiche, die seit geraumer Zeit in der Fachlite-
ratur126 und Rechtsprechung127 herangezogen werden: Person und Alltagsbewältigung, Familie, Freizeit und 
soziale Kontakte, Kindertagesstätte, Schule oder Beruf (je nach Alter).

• Insbesondere bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen gestaltet sich Teilhabe (verstanden als aktive und 
selbstbestimmte Gestaltung des Lebens) alters- bzw. entwicklungsentsprechend und das Hinführen dorthin 
ist Teil des Erziehungsauftrages der Eltern.128 Deshalb muss bei der Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung 
auch berücksichtigt werden, ob ein erzieherischer Bedarf vorliegt.129

• Besteht (auch) ein Bedarf an Hilfe zur Erziehung ist eine Anschlussfähigkeit des Verfahrens (insbesondere 
bei der Überleitung von Spezialdiensten Eingliederungshilfe an den ASD) notwendig. 

• Die Instrumente bilden nicht nur Beeinträchtigungen, sondern auch Ressourcen ab.
• Sie beziehen in den unterschiedlichen Lebensbereichen die einstellungs- und umweltbedingten Kontextfak-

toren der ICF und ihre Wechselwirkungen ein.
• Die Instrumente beinhalten Angaben zu den Auswirkungen des Störungsbildes in den Lebensbereichen, zur 

Intensität der Ausprägung der Teilhabebeeinträchtigung in den Lebensbereichen und eine prognostische 
Einschätzung der weiteren Entwicklung.130

Standardisierte Diagnosebögen sind als Hilfsmittel zur Strukturierung von Wahrnehmungs- und Beobachtungspro-
zessen hilfreich. Sie können eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe in komplexen Situationen geben. Dadurch 
können „blinde Flecken“ vermieden werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass solche Bögen keine selbst-
wertende Funktion haben und somit keine fachliche Beratung und individuelle Bewertung ersetzen können.131

Die beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter haben die als Anlage beigefügten Instrumente (Diagno-
sebögen und Vordruck zur abschließenden Einschätzung132) bereits mit der Arbeitshilfe aus dem Jahr 2014 zur 
Verfügung gestellt. Diese erfassen die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX vorgegebenen Kriterien (Einschätzung 
zum Vorliegen oder Drohen einer Behinderung, Auswirkungen auf die Teilhabe). In den weiteren Dokumenten 
des Hilfeplanverfahrens wie Entscheidungsprotokolle, Hilfepläne, ggf. Teilhabepläne etc. werden zudem die in  
§ 13 Abs. 2 Nr. 3 und 4 genannten Inhalte abgebildet (Ziele, voraussichtlich erfolgreiche Leistungen). Die Bögen 
umfassen die Lebensbereiche Person/Alltagsbewältigung, Familie, Freizeit/Freunde und – je nach Alter – Schule/
Kita/Beruf. 

Die Bögen können in Gesprächen mit den Leistungsberechtigten bzw. mit Dritten als Grundlage genommen oder 
auch von diesen ausgefüllt werden. Für einen Lebensbereich lassen sich mehrere Bögen für die unterschied-
lichen Einschätzungen der Beteiligten nutzen. So kann für den Bereich „Familie“ sowohl die Einschätzung der 
Eltern als auch die des Kindes oder Jugendlichen differenziert erfasst werden. In diesen Bögen erfolgt noch 
keine Einschätzung durch die Fachkraft, keine Skalierung und keine damit verbundene Bewertung der einzelnen 
Kriterien. Sie dienen lediglich der Erfassung der Situation aus der jeweiligen subjektiven Sicht der Beteiligten. 

126 Kölch u.a., S. 6

127 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15.10.2014, 12 B 870/14; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 17.2.2016, 4 L 162/14

128 Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V., S. 27 

129 Schönecker, S. 28 

130 Fegert/Besier, S. 40 f.

131 Nach dem OVG Rheinland-Pfalz ist es beim Einsatz von Diagnosebögen verfehlt, jeden der abgebildeten Bereiche und jede der in diesem Bereich 
gestellten Fragen in der Gesamtbewertung als gleichrangig anzusehen und so einen prozentualen Gesamtwert der bestehenden Teilhabebeein-
trächtigung zu ermitteln. Dafür sei die dortige Skalierung für die Einschätzung der Schwere des jeweiligen möglichen Problems mit 0 bis 4 zu 
grob (Beschluss vom 25.01.2013, 7 B 11154/12).

132 Die Bögen wurden in der ursprünglichen Fassung von den ASD-Leitungen der Jugendämter der Städte Bergisch Gladbach und Wermelskirchen 
sowie des Rheinisch-Bergischen Kreises im Jahr 2008 entwickelt und im Rahmen der Arbeitshilfe aus dem Jahr 2014 überarbeitet/ergänzt. Die 
Notwendigkeit einer Überarbeitung bzw. Weiterentwicklung wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines weiteren Teils der Arbeitshilfe 
geprüft.
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Die fachliche Einschätzung, ob und in welchen Bereichen eine wie ausgeprägte Teilhabebeeinträchtigung 
besteht, erfolgt erst im nächsten Schritt und im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (Kapitel 2.3).

 
Ergeben sich im Rahmen der Bedarfsermittlung Anhaltspunkte für einen nicht vom Antrag umfassten Reha-
bilitationsbedarf, hat der leistende Rehabilitationsträger nach § 25 Abs. 2 GE Reha-Prozess auf eine weitere 
Antragstellung hinzuwirken. Erfolgt die Antragstellung nach dem Ablauf der Zwei-Wochen-Frist, löst dies ein 
eigenständiges Verwaltungsverfahren nach §§ 14 ff. SGB IX mit jeweils einem leistenden Rehabilitationsträger 
und eigenständigen Fristen aus. Der für den Erstantrag leistende Rehabilitationsträger stellt im Einverständnis 
mit dem Antragssteller dem Rehabilitationsträger, bei dem der (zweite) Antrag gestellt wurde, Kopien der not-
wendigen Informationen zur Verfügung. Der für den Erstantrag leistende Rehabilitationsträger führt zudem 
eine Teilhabeplanung durch, womit die beiden Verwaltungsverfahren verknüpft werden. Die Verwaltungsakte 
ergehen in getrennten Verfahren, dies ist im Teilhabeplan zu vermerken (§ 25 Abs. 2a GE Reha-Prozess). 

Liegen die verschiedenen Verwaltungsverfahren allerdings sachlich oder zeitlich so weit auseinander, dass eine 
Verknüpfung über die Teilhabeplanung keine verbesserte Zielerreichung ermöglicht, ist keine Teilhabeplanung 
durchzuführen (§ 25 Abs. 2b GE Reha-Prozess).
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133 Adressat des Bescheids ist der handlungsfähige Jugendliche oder der/die junge Volljährige. Bei Kindern, die das 15. Lebensjahres noch nicht voll-
endet haben, ist der Bescheid an das Kind, vertreten durch den oder die Personensorgeberechtigten, zu richten. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, 
kann der Bescheid ihm zugestellt werden; bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht muss er diesem gemäß § 7 Verwaltungszustellungsgesetz für 
das Land NRW (LZG NRW) zugestellt werden.

134  Thüringer OVG, Beschluss vom 22.05.2018, 3 EO 192/18

Teilprozess 3 Abschließende Einschätzung und Entscheidung über  
Leistungsanspruch und Hilfeart 

Ziel(e) Im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte ist die Feststellung erfolgt, 
ob ein Leistungsanspruch besteht. Wenn er besteht, ist die not-
wendige und geeignete Hilfeart ausgewählt.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Andere Fachkräfte
•  Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten • Durchführung eines Fachgesprächs im Zusammenwirken meh-
rerer Fachkräfte mit folgenden Inhalten:
 ǧ Fachliche Einschätzung der Auswirkungen der Beeinträchtigung 
und ihrer Intensität auf die einzelnen Lebensbereiche unter 
Berücksichtigung der altersgemäßen Entwicklungsaufgaben,

 ǧ Prüfung der Kausalität,
 ǧ Prognose unter Berücksichtigung der Ressourcen,
 ǧ Feststellung, ob eine (drohende) seelische Behinderung vorliegt 
oder nicht,

 ǧ Prüfung eines Bedarfs an Hilfe zur Erziehung, insbesondere 
wenn keine Kausalität besteht oder eine Teilhabebeeinträch-
tigung im Bereich Familie besteht.

• Wenn ein Leistungsanspruch besteht, Entscheidung über die not-
wendige und geeignete Hilfeart

• Dokumentation der Einschätzung und Entscheidung 
• Information der Leistungsberechtigten über das Ergebnis
• Ablehnungsbescheid, wenn kein Anspruch besteht133

Frist Innerhalb der Drei-Wochen-Frist nach Antragseingang

Dokumente • Vordrucke zur Dokumentation der abschließenden Einschätzung 
(Anlage 4) / des Fachgesprächs 

• Ggf. Ablehnungsbescheid 

2.2.3 Abschließende Einschätzung und Entscheidung über Leistungsanspruch und  
Hilfeart

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung hat eine Entscheidung über den Leistungsanspruch und die 
geeignete Hilfeart zu erfolgen, gemäß § 36 Abs. 2 SGB VIII im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte („Fach-
gespräch“ oder „Hilfekonferenz“). Ziel ist eine abschließende Feststellung, ob eine seelische Behinderung vor-
liegt, eine seelische Behinderung droht oder keine (drohende) Behinderung besteht. Dazu ist abschließend und 
nachvollziehbar zu bewerten, ob und in welchem der Lebensbereiche eine Teilhabebeeinträchtigung in welchem 
Ausmaß vorliegt und wie sie sich prognostisch entwickeln wird. Es kann sein, dass eine Beeinträchtigung nur in 
einem Lebensbereich besteht, sich dort aber massiv auswirkt.134
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Drohende seelische Behinderung

Eine drohende seelische Behinderung liegt vor, wenn eine psychische Störung nach der ICD-10 diagnostiziert 
wurde und eine Teilhabebeeinträchtigung noch nicht besteht, sich aber abzeichnet. Dementsprechend muss 
eine prognostische Einschätzung vorgenommen werden. Der Eintritt der Behinderung muss nach fachlicher 
Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein, damit diese Voraussetzung erfüllt ist. Hohe Wahr-
scheinlichkeit heißt nach juristischer Einschätzung wesentlich mehr als 50 %.135

Mögliche Kriterien für das Vorliegen einer drohenden seelischen Behinderung sind:136

• Die Störung nimmt typischerweise einen sich verstärkenden oder chronischen Verlauf. 
• Die Störung führt in besonderem Maße zur Ablehnung und Ausgrenzung des Kindes.
• Mehrere seelische Störungen kommen zusammen.

Zudem ist zu prüfen, ob eventuell ein gleichzeitiger oder ausschließlicher Bedarf an Hilfe zur Erziehung besteht.

Abgrenzung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Erziehung

Neben oder anstatt der Voraussetzungen nach § 35a SGB VIII können auch die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII bestehen.

Gegenüberstellung: Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe 
 

Hilfe zur Erziehung § 27 Eingliederungshilfe § 35a

Leistungsberechtigte Personensorgeberechtigte Kind oder Jugendlicher

Voraussetzung Erzieherischer Bedarf des Kindes/Jugend-
lichen aufgrund einer eingeschränkten 
Erziehungsfähigkeit der Eltern/Personen-
sorgeberechtigten

Psychische Störung des Kindes/Jugend-
lichen, die zu einer (drohenden) Teilhabe-
beeinträchtigung beim Kind/Jugendlichen 
führt

Ziele „Stärkung“ oder „Ausgleich“ der Erzie-
hungsfähigkeit

• Verhütung drohender Behinderung
•  Beseitigung, Milderung einer Behin-

derung oder der Folgen
• Integration bzw. Inklusion

Hilfeformen • ambulant
• teilstationär
• stationär

• ambulant
• teilstationär
• stationär
•  Persönliches Budget

135 BVerwG, Urteil vom 26.11.1998, 5 C 38/97

136 Harnach, S. 160 f

Mögliche Kriterien zur Abgrenzung:
• Diagnostiziertes Störungsbild
• Beeinträchtigte Lebensbereiche
• Hilfebedarf 
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• Ziele der Hilfe
• Notwendige & geeignete Hilfe (ggf. Leistungsvereinbarung, Konzept) 
• Akzeptanz

Liegen beide Voraussetzungen vor, ist auch eine Kombination von Leistungen nach § 35a und § 27 SGB VIII 
möglich, es sollen gemäß § 35a Abs. 4 SGB VIII Einrichtungen, Dienste und Personen in Anspruch genommen 
werden, die beide Bedarfe decken. 

Besteht kein Leistungsanspruch nach § 35a SGB VIII, endet das Verfahren. Wurde ein Anspruch auf Hilfe zur 
Erziehung festgestellt, ist in das entsprechende Verfahren überzuleiten. 

Wurde ein Leistungsanspruch nach § 35a SGB VIII festgestellt, ist über die notwendige und geeignete Hilfeart 
zu entscheiden.

Hilfeformen und Leistungen

In § 35a Abs. 2 SGB VIII sind folgende Hilfeformen vorgesehen:
1. ambulante Hilfen,
2. teilstationäre Hilfen, 
3. stationäre Hilfen durch geeignete Pflegepersonen,
4. stationäre Hilfe in Einrichtungen/sonstigen Wohnformen.137

Zu der Art der Leistungen erfolgt in § 35a Abs. 3 SGB VIII ein Verweis auf die §§ 54-57 SGB XII (bis 31.12.2019). 
Diese Leistungen sind einer der Formen in § 35a Abs. 2 SGB VIII zuzuordnen. 

137 z.B. bei einer ambulanten Hilfe zur angemessenen Schulbildung: § 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII

Gegenüberstellung: Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe 
 
§ 54 SGB XII 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
verweist auf

§ 56 SGB XII 
(weggefallen zum 1.1.2018)

§ 57 SGB XII 
Persönliches Budget 
verweist auf

§ 26 SGB IX (in der Fassung v. 31.12.17) 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

§ 29 SGB IX 
Persönliches Budget

§ 140 SGB XII 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Eingliederungshilfe-Verordnung nach § 60 SGB XII

§ 55 SGB IX (in der Fassung v. 31.12.17) 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft

§ 54 SGB XII  
Abs. 1 ... daneben insbesondere 
Nr. 1 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 
Nr. 2 ….
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Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation sind in § 26 SGB IX in der Fassung vom 31.12.2017 aufgeführt. 
Erbringt die Jugendhilfe diese Leistungen, haben diese den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
nach dem SGB V und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zu entsprechen (§ 54 Abs. 1 S. 2 
SGB XII). Andere nichtverordnungsfähige Leistungen (z. B. Therapien) können dementsprechend nur als Leis-
tungen zur sozialen Teilhabe gewährt werden.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind in § 140 SGB XII aufgeführt. Es handelt sich um einen 
geschlossenen Leistungskatalog, der nur Leistungen zur Beschäftigung für nicht erwerbsfähige Personen (ein-
schließlich erforderlicher Hilfsmittel) umfasst: 
• im Arbeitsbereich138 anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung (§ 58 SGB IX),
• bei anderen Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX),
• bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern unter Nutzung eines Budgets für Arbeit (§ 61 SGB IX).

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS) hat eine Orientierungshilfe zur 
Umsetzung dieser neuen Regelungen erstellt.139

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Zu den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII i.V.m. § 12 Eingliederungs-
hilfe-Verordnung gehören insbesondere die Integrationsassistenz und der Besuch einer Privatschule oder Inter-
natsunterbringung sowie Hilfen bei Teilleistungsstörungen.140 Angesichts steigender Zahlen an Integrationsassi-
stenzen etablieren immer mehr Kommunen sogenannte Poollösungen. 

Das „Poolen“ (als gemeinsame Leistungserbringung an mehrere Leistungsberechtigte) wird ab 1.1.2020 in § 112 
Abs. 4 SGB IX für zwei Konstellationen gesetzlich ermöglicht: auf Wunsch der Leistungsberechtigten oder wenn 
es diesen zumutbar ist.

Eine Schulausbildung ist angemessen, wenn der Hilfeempfänger nach seinen Fähigkeiten und Leistungen 
erwarten lässt, dass er das angestrebte Bildungsziel erreichen wird; es besteht ein Anspruch auf die im Rahmen 
der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung.141 Der Anspruch auf Eingliederungshilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung bezieht sich insbesondere auf die Zeit bis zur Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht, beschränkt sich aber nicht auf diese.142 Es besteht jedoch kein Anspruch auf die für den Betroffenen 
gegebenenfalls bestmögliche Schulbildung.143

138 Für Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich ist die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX zuständig, 
sofern kein der in Nr. 2 bis 4 genannten Träger zuständig ist.

139 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2018, abrufbar auf den Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(lwl.org) 

140 Ab 1.1.2020 erweitert § 112 Abs. 1 S. 2 SGB IX den Schulbereich um schulische Ganztagsangebote in der offenen Form, die an den stundenplan-
mäßigen Unterricht anknüpfen.

141 OVG NRW, Beschluss vom 16.05.2008, 12 B 547/08

142 OVG NRW, Beschluss vom 17.01.2013, 12 B 1360/12. Die Dauer der Schulpflicht beträgt gemäß § 37 Abs. 1 SchulG NRW in der Primarstufe und 
der Sekundarstufe I zehn Schuljahre, am Gymnasium neun Schuljahre. 

143 OVG NRW, Beschluss vom 18.07.2008, 12 E 1047/07
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Leistungen zur sozialen Teilhabe 

Von den in § 55 SGB IX in der Fassung vom 31.12.2017 beispielhaft aufgezählten Leistungen kommen für junge 
Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung insbesondere die in Nr. 6 genannten Hilfen zum selbst-
bestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (für ältere Jugendliche und junge Volljährige) und die in 
Nr. 7 aufgeführten Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (zum Beispiel Ferienlager, 
Besuch von Sport- und Kulturveranstaltungen, Kurse etc.) in Betracht. 

Die (vorstehend übernommene) Reihenfolge der Leistungsgruppen im SGB IX entspricht der Logik, dass 
zunächst alle Möglichkeiten der Besserung und Stabilisierung der Gesundheit im Rahmen der medizinischen 
Rehabilitation auszuschöpfen sind, dann die Möglichkeiten einer Teilhabe am Arbeitsleben umzusetzen sind und 
danach der Bedarf an Leistungen zur Bildung und zur sozialen Teilhabe zu ermitteln und abzudecken ist.144 Für 
die Jugendhilfe gilt dies nur bedingt, da altersbedingt oft Leistungen zur Bildung notwendig sind und nur bei 
älteren Jugendlichen oder jungen Volljährigen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben eine Rolle spielen.

Persönliches Budget

Keine eigenständige Leistung(sgruppe) sondern eine besondere Leistungsform ist das Persönliche Budget, auf 
das nach § 57 SGB XII auf Antrag ein Rechtsanspruch besteht. Das bedeutet, dass die Sachleistung in eine - 
meist monatliche - Geldleistung (in begründeten Ausnahmen in Gutscheinen) umgewandelt wird.  

Nach § 29 Abs. 1 SGB IX ist das Ziel die Ermöglichung eines möglichst selbstbestimmten Lebens in eigener Ver-
antwortung. Die Gewährung erfolgt entweder durch einen Rehabilitationsträger oder durch mehrere als träger-
übergreifende Komplexleistung. 

Gemäß § 29 Abs. 4 SGB IX ist eine Zielvereinbarung abzuschließen. Da das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB 
VIII auch im Rahmen des persönlichen Budgets Anwendung findet, ist es sinnvoll diese Zielvereinbarung in den 
Hilfeplan zu integrieren. Sie muss nach § 29 Abs. 4 SGB IX beinhalten:
1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele,
2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestellten individuellen Bedarfs (z.B. für 

halbes Jahr mit „Schwankungsreserve“ und sollte auch auf die Konsequenzen beim Fehlen wie bspw. Auf-
hebung und Rückerstattung eingehen),

3. die Qualitätssicherung,
 Diese sollten eine Vereinbarung beinhalten, ob die Hilfe (oder welche Teile der Hilfe) durch eine Fachkraft 

erbracht werden muss und welche Qualifikation diese aufweisen sollte. Darüber hinaus sollte aufgenommen 
werden, dass nur Leistungen von Trägern/Personen in Anspruch genommen werden, die sich verpflichten 
den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in entsprechender Weise wahrzunehmen und die Eignung der Fach-
kräfte im Sinne von § 72a SGB VIII zu belegen.145

4. die Höhe der Teil- und des Gesamtbudgets.

Ausführliche Informationen finden sich in den Empfehlungen zum Trägerübergreifenden Persönlichen Budget 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V.146

144 Joussen in Dau u.a., § 6 Rn. 7

145 DIJuF-Gutachten JAmt 05/2011, S. 261 f.; Schindler, S. 503 ff.   

146 Allerdings zum SGB IX in der Fassung vom 31.12.2017, abrufbar auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. (bar-
frankfurt.de)
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147 Ist gleichzeitig das Verfahren zur Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger (Kapitel 2.3) durchzuführen, sind die diesbezüglichen Vorgaben im 
Rahmen der Bewilligung zu berücksichtigen. 

148 Kunkel 2018, S. 30

149 OVG NRW, Beschluss vom 08.11.2012, 12 A 744/12

150 Eine allgemeingültige Grenze existiert nicht. In Anlehnung an die Richtlinien zum SGB XII werden häufig Mehrkosten von 20 % als zulässig aner-
kannt. Das Bundesverwaltungsgericht hat Mehrkosten von 75 % als unvertretbar angesehen (Beschluss vom 11.02.1982, 5 C 85/80). Nach seiner 
Einschätzung erschöpft sich die Verhältnismäßigkeit nicht in einem rechnerischen Vergleich, sondern bedarf einer wertenden Betrachtungsweise 
(Beschluss vom 18.08.2003, 5 B 14/03).

Teilprozess 4 Auswahl des Leistungserbringers 

Ziel(e) Ein geeigneter Leistungserbringer ist im Einvernehmen mit den Leis-
tungsberechtigen ausgewählt und der Hilfebeginn vereinbart.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch bzw. gesetzliche(r) Vertreter
•  Leistungserbringer

Tätigkeiten • Kontaktaufnahme mit in Betracht kommenden Leistungser-
bringer, Weitergabe von (anonymisierten) Informationen 

• Erstkontakt von Leistungsberechtigten und Leistungserbringer - 
nach Möglichkeit am Leistungsort - zum gegenseitigen Kennen-
lernen und zur Prüfung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage

• Bei einer Entscheidung für eine Zusammenarbeit: Vereinbarung 
über Hilfebeginn, Umfang sowie erste Aufträge und Ziele 

• Bei einer Entscheidung gegen eine Zusammenarbeit: Anfrage 
weiterer Leistungserbringer

• Dokumentation

Frist Innerhalb der Drei-Wochen-Frist (Bewilligungsbescheid)

Dokumente • Bewilligungsbescheid147

• Kostenzusage an Leistungserbringer

2.2.4 Auswahl des Leistungserbringers

Erläuterungen

Wunsch- und Wahlrecht 

Bei der Auswahl des Leistungserbringers ist das Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 5 SGB VIII bzw. gemäß § 36 
SGB VIII bei Hilfen außerhalb der Familie ist zu beachten. Dieses geht aufgrund § 7 Abs. 1 SGB IX dem nach § 8 
SGB IX vor.148 Das Wunsch- und Wahlrecht bezieht sich auf die Wahl des (gleichermaßen geeigneten) Leistungs-
erbringers und auf Wünsche zur Ausgestaltung der Hilfe – nicht auf die Hilfeart als solche bzw. deren Eignung 
und Notwendigkeit.149 Den Wünschen der Leistungsberechtigten soll entsprochen werden, sofern diese nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten150 verbunden sind. Bei stationären Hilfen sind sie gemäß § 36 Abs. 1 SGB VIII 
an der Auswahl der Einrichtung oder Pflegestelle zu beteiligen. Dabei soll der Wahl einer Einrichtung ohne Ver-
einbarung gemäß § 78b SGB VIII nur entsprochen werden, wenn dies nach Maßgabe des Hilfeplans geboten ist. 
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Teilprozess 5 Hilfeplangespräch 

Ziel(e) Die Ziele der Hilfe und die jeweiligen Aufgaben werden im ersten Hil-
feplangespräch gemeinsam entwickelt und vereinbart. 

In nachfolgenden Hilfeplangesprächen werden die Ziele auf ihre 
Erreichung überprüft. Es wird geprüft, ob die Hilfe weiterhin not-
wendig und geeignet ist. Bei Bedarf werden die Ziele/Aufgaben oder 
die Hilfe entsprechend modifiziert oder ergänzt.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

• Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter 
• Leistungserbringer
•  Bei Bedarf weitere Personen/Institutionen (z.B. Lehrkräfte bei 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung) in Absprache mit den Lei-
stungsberechtigten

•  Ggf. Person, die die Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII 
abgegeben hat 

•  Bei Bedarf Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
Tätigkeiten •  Durchführung des Hilfeplangesprächs mit den Inhalten:

 ǧ Gründe für die Hilfegewährung aus Sicht der Beteiligten und 
Vereinbarung der Ziele der Hilfe, 

 ǧ  Reflexion der Zielerreichung aus Sicht der Beteiligten, ggf. 
Gründe für eine mangelnde Zielerreichung,

 ǧ Entscheidung über die weitere Notwendigkeit und Eignung der Hilfe,
 ǧ  Fortschreibung oder Modifizierung der Ziele,
 ǧ  Vereinbarung der Aufgaben der Beteiligten,
 ǧ  Terminierung des nächsten Hilfeplangesprächs,
 ǧ  bei Leistungen aus mehreren Leistungsgruppen Aufnahme der 
relevanten Inhalte des Teilhabeplans.

• Wird ein weiterer vom Antrag nicht erfasster Rehabilitations-
bedarf festgestellt, ist nach § 80 GE Reha-Prozess auf eine 
weitere Antragstellung hinzuwirken

•  Dokumentation im Hilfeplanprotokoll
•  Weitergabe des Hilfeplanprotokolls an Beteiligte

Frist Die Intervalle der Fortschreibungsgespräche sollten dem individu-
ellen Bedarf entsprechend vereinbart werden, mindestens jedoch 
halbjährlich erfolgen.

Dokumente • Bericht des Leistungserbringers
•  Hilfeplanprotokoll
• Bei Änderungen der Hilfe: neuer Bescheid und Kostenzusage 

2.2.5 Hilfeplangespräch



LANDESJUGENDÄMTER RHEINLAND UND WESTFALEN

51

Erläuterungen

Bei der Gewährung von Eingliederungshilfe sind im Rahmen der Hilfeplanung folgende Vorgaben zu beachten:

Hilfeplanung bei der Gewährung von Leistungen aus mehreren Leistungsgruppen durch das 
Jugendamt 

Gewährt das Jugendamt Leistungen aus mehreren Leistungsgruppen, für die neben ihm kein weiterer Reha-
bilitationsträger zuständig ist (z.B. Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form einer Autismustherapie und Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung in Form einer schulischen Integrationsassistenz), finden die Vorgaben zur Teil-
habeplanung nach § 19 ff. SGB IX Anwendung. In dieser Konstellation macht die Durchführung von zwei Konfe-
renzen und die Erstellung von zwei Plänen in einem „Planungsmarathon“151 mit den gleichen Beteiligten keinen 
Sinn, so dass der Hilfeplan um die relevanten Inhalte des Teilhabeplans (§ 19 Abs. 2 SGB IX) ergänzt werden 
sollte – analog zu den Vorgaben für die Träger der Eingliederungshilfe zur Verbindung der Gesamtplankonferenz 
und der Teilhabeplankonferenz in § 143 Abs. 3 SGB XII und der diesbezüglichen Gesetzesbegründung.152

Beteiligung der die ärztliche/psychotherapeutische Stellungnahme abgebenden Person 

Gemäß § 36 Abs. 3 SGB VIII besteht eine Pflicht des Jugendamts, die Person, die die ärztliche bzw. psychothe-
rapeutische Stellungnahme abgegeben hat, zu beteiligen - allerdings ohne Pflicht für diese sich zu beteiligen. 
Dementsprechend sind die Möglichkeiten und Bedingungen „auszuloten“, die Expertise kann durch eine persön-
liche Teilnahme, aber auch schriftlich oder mündlich eingeholt werden.153

Ob und wann eine erneute Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a SGB VIII einzuholen ist, ist im Einzelfall anlass-
bezogen zu entscheiden. Erfolgen sollte dies insbesondere bei der Vermutung, dass sich die Diagnose verändert 
hat. Andere Gründe können eine Änderung der Hilfeart oder bei Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung ein 
Wechsel auf eine andere Schulform154 sein, also immer dann, wenn eine ärztliche oder psychotherapeutische 
Einschätzung für die Entscheidung über oder die Ausgestaltung der Hilfe notwendig erscheint.

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

Wie bei anderen Hilfen auch, ist gemäß § 36 Abs. 2 SGB VIII die Bundesagentur für Arbeit zu beteiligen, wenn 
Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich scheinen. Zudem kann nach § 54 SGB IX ein Gutachten 
der Bundesagentur zu Fragen der Notwendigkeit sowie Art und Umfang der Leistungen eingeholt werden. Hierzu 
gibt es eine Gemeinsame Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V.155

Erkennung von weiterem Rehabilitationsbedarf

Wird während der Durchführung einer Teilhabeleistung weiterer Rehabilitationsbedarf festgestellt, wirkt der leistende 
Rehabilitationsträger gemäß § 80 GE Reha-Prozess auf eine weitere Antragsstellung hin, es gelten die Regelungen des 
§ 25 GE Reha-Prozess. Demnach löst die neue Antragsstellung ein eigenständiges Veraltungsverfahren nach §§ 14 ff. 
SGB IX mit jeweils einem leistenden Rehabilitationsträger und eigenständigen Fristen aus. Der für den Erstantrag leis- 
tende Rehabilitationsträger stellt im Einverständnis mit dem Antragssteller dem Rehabilitationsträger, bei dem der 

151 Kunkel 2018, S. 28

152 Drucksache 18/9522, S. 300

153 DIJuF-Gutachten JAmt 10/2005, S. 452 f.

154 Sächsisches OVG, Beschluss vom 20.10.2011, 1 B 239/11: Ein vor drei Jahren erstelltes Gutachten zum Hilfsbedarf für den Besuch einer Grund-
schule (mit Integrationsassistenz) ist nicht geeignet, ein Gutachten zum Hilfsbedarf für den Besuch einer Mittelschule zu ersetzen.

155 abrufbar auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (bar-frankfurt.de)
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(zweite) Antrag gestellt wurde, Kopien der notwendigen Informationen zur Verfügung. Der für den Erstantrag leistende 
Rehabilitationsträger führt zudem eine Teilhabeplanung durch, wobei die Verwaltungsakte in getrennten Verfahren 
ergehen und dies im Teilhabeplan zu vermerken ist (§ 25 Abs. 2a GE Reha-Prozess). Liegen die verschiedenen Verwal-
tungsverfahren allerdings sachlich oder zeitlich so weit auseinander, dass eine Verknüpfung über die Teilhabeplanung 
keine verbesserte Zielerreichung ermöglich, ist keine Teilhabeplanung durchzuführen (§ 25 Abs. 2b GE Reha-Prozess).  

Ziele der Eingliederungshilfe

Übergeordnetes Ziel der Eingliederungshilfe ist gemäß § 53 SGB XII die Abwendung von drohender Behinderung 
bzw. die Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und deren Folgen sowie die Eingliederung 
in die Gesellschaft. Deshalb soll sich die Zielformulierung in der Hilfeplanung auf die (schrittweise) Reduzierung 
der Teilhabebeeinträchtigung fokussieren.
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Die Hilfe und damit die regelmäßige Durchführung von Hilfeplangesprächen werden fortgeführt, bis ein Beendi-
gungsgrund oder ein örtlicher oder sachlicher Zuständigkeitswechsel eintritt.

Exkurs: Beispiel für die Zielformulierung im Hilfeplan für eine Hilfe zur angemessenen 
Schulbildung durch eine Integrationsassistenz

In den Jugendämtern hat sich überwiegend die Arbeit mit drei Zielkategorien durchgesetzt: Auf der obersten 
Ebene steht ein Leit- oder Richtungsziel, das den erwünschten Zustand am Ende der Hilfe beschreibt. Es folgen 
Mittler- oder Teilziele, die das Leitziel konkretisieren und Schwerpunktsetzungen für eine bestimmte Planungspe-
riode beinhalten. Auf der untersten Ebene werden die konkreten Handlungsschritte vereinbart, die mit Indikatoren 
und Terminen hinterlegt werden sollten, deren Umsetzung im nächsten Hilfeplangespräch überprüft werden kann.

Leit- oder Richtungsziel:
D. findet sich eigenständig im Schulalltag zurecht. 

Mittler- oder Teilziel 1: 
D. setzt Arbeitsmaterialien nach den Vorgaben der Lehrer im Unterricht ein.

Handlungsschritte:
Die Integrationsassistenz markiert gemeinsam mit D. die zusammengehörenden Arbeitsmaterialien der ein-
zelnen Fächer bis zum ….
Die Integrationsassistenz „übersetzt“ ab … die Arbeitsaufträge der Lehrer für D. und führt deren Umsetzung 
modellhaft vor, D. vollzieht sie danach eigenständig. 
Die Eltern wenden diese Methoden nach einer Einführung durch die Integrationsassistenz ab … gleicher-
maßen zu Hause beim Herauslegen der Materialien für den nächsten Schultag und bei den Hausaufgaben an. 

Mittler- oder Teilziel 2:
D. kann Überforderung zunehmend von sich aus signalisieren und hat für diese Situationen eine Rückzugs-
möglichkeit.

Handlungsschritte:
Für Situationen, in denen D. überfordert ist, vereinbart die Integrationsassistenz mit D. ein Signal bis zum …. 
Wenn sie den Eindruck hat, dass D. überfordert ist, spricht sie dies an und bittet D. um das Signal.
Die Schule stellt bis zum … für diese Situationen einen Raum für Auszeiten zur Verfügung, den die Integrations-
assistenz mit D. bei Überforderungssituationen während des Unterrichts und in den Pausen aufsuchen kann.

Weitere Mittler- bzw. Teilziele könnten sich insbesondere auf die Umsetzung von anderen Arbeitsaufträgen 
und die Kontaktgestaltung zu den Mitschülern (in Pausen) beziehen.
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156 OVG NRW, Beschluss vom 18.07.2013, 12 A 1677/12 bzgl. einer Therapie bei Teilleistungsstörungen 
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Teilprozess 6.1 Beendigung der Hilfe 

Ziel(e) Die Ziele der Hilfe sind erreicht und/oder die Hilfe ist nicht länger 
notwendig bzw. geeignet.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter 
• Leistungserbringer
• Bei Bedarf Dritte

Tätigkeiten • Durchführung eines Abschlussgesprächs zur Reflexion und  
Auswertung der Hilfe (sofern möglich)

• Ohne Abschlussgespräch Dokumentation der Gründe für die 
Beendigung

Frist –

Dokumente • Hilfeplan(-Protokoll) oder Vermerk 
• Bescheid über die Beendigung der Hilfe (außer bei von vorne-

herein zeitlich befristeten Hilfen), ggf. nach vorheriger Anhörung
• Rücknahme der Kostenzusage gegenüber dem Leistungserbringer

2.2.6 Beendigung oder Zuständigkeitswechsel

Die Hilfegewährung durch das Jugendamt endet entweder durch eine Beendigung der Hilfe (Kapitel 2.2.6.1) oder 
durch den Eintritt eines Zuständigkeitswechsels (Kapitel 2.2.6.2).

Erläuterungen

Die Hilfegewährung kann aus unterschiedlichen Gründen enden, entweder weil die Ziele erreicht wurden, die 
Leistungsvoraussetzungen nicht mehr bestehen, die Hilfe nicht geeignet ist oder sie abgebrochen wird. 

Zielerreichung

Der Leistungsanspruch nach § 35a SGB VIII endet, wenn die Ziele der Hilfe erreicht wurden. Wenn durch die 
Hilfe erreicht wird, dass die Teilhabe des jungen Menschen nicht mehr beeinträchtigt ist (oder diese Beeinträch-
tigung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr droht), ist die Hilfe zu beenden. Dies gilt auch, wenn noch ein 
Behandlungsbedarf hinsichtlich der Störung gegeben ist.156

Wiederherstellung der seelischen Gesundheit

Fällt die Abweichung der seelischen Gesundheit aufgrund einer Heilung weg, ist die erste der beiden Leistungs-
voraussetzungen nicht mehr gegeben und die Hilfe ist dementsprechend zu beenden.

2.2.6.1  Beendigung der Hilfe
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Mangelnde Eignung der Hilfe

Ein anderer Beendigungsgrund kann gegeben sein, wenn sich im Hilfeverlauf zeigt, dass die Ziele mit der Hilfe 
nicht zu erreichen sind. Eine Hilfe, die nicht mehr auf ein noch erreichbares Ziel führt, ist jedoch – auch wenn 
sie der Sicherung eines bereits erreichten Besserungszustandes dienen mag – nicht geeignet.157 Damit entfällt 
eine zentrale Leistungsvoraussetzung – nämlich die, dass die Hilfe geeignet und notwendig sein muss.

In diesem Fall ist zu prüfen, ob eine andere Hilfe die Ziele erreichen kann und statt einer Beendigung ein 
Wechsel der Hilfeart oder des Leistungserbringers angezeigt ist. 

Fehlende Mitwirkung oder Abbruch der Hilfe

Droht eine Hilfe an der fehlenden Mitwirkung des oder der Leistungsberechtigten zu scheitern, sollte geprüft 
werden, inwieweit diese Ausdruck der zu Grunde liegenden Störung ist und ob die notwendige Motivation durch 
Beratung oder ein anderes Setting gestärkt werden kann. Ist dies nicht der Fall und/oder geht die Hilfe aufgrund 
einer gravierenden fehlenden Mitwirkung ins Leere (etwa weil keine Termine wahrgenommen werden), ist die 
Hilfe gegebenenfalls zu beenden.

157 OVG NRW, Beschluss vom 12.03.2013, 12 B 175/13 
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Erläuterungen

Zuständigkeitswechsel können aufgrund von Änderungen der örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit erfolgen.

Änderung der örtlichen Zuständigkeit 

Ändert sich die örtliche Zuständigkeit, bleibt gemäß § 86c Abs. 1 SGB VIII das bisher zuständige Jugendamt für 
die Gewährung der Leistung zuständig, bis das nunmehr zuständige Jugendamt die Hilfe fortsetzt. Die Fallver-
antwortung ist nach § 86c Abs. 2 SGB VIII im Rahmen eines persönlichen Gespräches zu übergeben, an dem 
die Leistungsberechtigten angemessen zu beteiligen sind. 

Gewährte das bislang zuständige Jugendamt die Hilfe als nachrangig zuständiger Träger (etwa für ein auch 
geistig behindertes Kind, für das der Sozialhilfeträger vorrangig zuständig ist), besteht für dieses bis zur Fall-
übernahme ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Sozialhilfeträger gemäß § 104 SGB X. Das neu 
zuständige Jugendamt muss den Fall übernehmen, auch wenn das bisher zuständige keine Kostenerstattung 
beim vorrangig verpflichteten Sozialhilfeträger geltend gemacht hat.158

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN

158 BVerwG, Beschluss vom 22.05.2008, 5 B 203/07 und Urteil vom 13.6.2013, 5 C 30/12

Teilprozess 6.2 Zuständigkeitswechsel: Übergabe an zuständigen Träger  

Ziel(e) Der neu zuständige Rehabilitationsträger hat alle zur Übernahme 
notwendigen Informationen und die Übergabe ist ohne Lücken in der 
Leistungsgewährung erfolgt.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Neu zuständiger Rehabilitationsträger
• Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
• Leistungserbringer

Tätigkeiten • Telefonische Kontaktaufnahme zum und Information (Ankün-
digung) des neu zuständigen Trägers

• Schriftliche Beantragung der Fallübernahme und ggf. Kostener-
stattung unter Darlegung der Gründe (insbesondere beim 
Wechsel der sachlichen Zuständigkeit)

• Fortsetzung der Hilfegewährung, bis der zuständige Träger übernimmt 
• Nach Möglichkeit Durchführung eines persönlichen Übergabege-

sprächs (z.B. im Rahmen eines Hilfeplangesprächs oder eine Teil-
habeplankonferenz) unter Beteiligung der Leistungsberechtigten 
und ggf. des Leistungserbringers, insbesondere bei der Abgabe 
an ein anderes Jugendamt 

• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach Eintritt bzw. Bekanntwerden des Zuständigkeits-
wechsels

Dokumente • Antrag auf Fallübernahme 
• Information des/der Leistungsberechtigten (beim Wechsel der 

örtlichen Zuständigkeit) bzw. Bescheid über die Beendigung der 
Jugendhilfe (beim Wechsel der sachlichen Zuständigkeit) an die 
Leistungsberechtigten 

• Rücknahme der Kostenzusage gegenüber dem Leistungserbringer

2.2.6.2  Zuständigkeitswechsel: Übergabe an zuständigen Träger
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Änderung der sachlichen Zuständigkeit

Sachliche Zuständigkeitswechsel erfolgen häufig von der Jugendhilfe zur Sozialhilfe, weil entweder während 
der Leistungsgewährung eine zusätzliche geistige oder körperliche Behinderung diagnostiziert wird oder ein 
Übergang von der Hilfe für junge Volljährige in die Erwachsenenhilfe angezeigt ist.

Wird während der Leistungsgewährung bei einem jungen Menschen neben der seelischen Behinderung auch 
eine geistige oder körperliche Behinderung diagnostiziert, sind aufgrund der Mehrfachbehinderung prinzipiell 
sowohl der Träger der Jugendhilfe als auch der Träger der Sozialhilfe zuständig. Es ist zu prüfen, ob Leistungs-
kongruenz besteht (wie in Kapitel 2.1.6.1 beschrieben). Besteht diese, gehen nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII die 
Leistungen der Sozialhilfe vor und eine Übergabe an den zuständigen Sozialhilfeträger ist zu veranlassen.

Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs 
gewährt. Die Hilfegewährung setzt nicht voraus, dass die Verselbständigung bis zum 21. Lebensjahr erreicht 
wird. Dabei ist die Hilfe nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auch 
schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. Die Hilfe muss geeignet sein, die Persönlichkeits-
entwicklung und die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung zu fördern.159 Dies gilt unabhängig davon, 
wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und ob jemals das Optimalziel erreicht wird.160 Nur 
wenn keine Teilerfolge zu erwarten sind, die Persönlichkeitsentwicklung vielmehr stagniert, ist die Hilfe mangels 
Eignung und Erfolgsaussicht zu versagen.161

In begründeten Ausnahmen ist gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 eine begrenzte Weitergewährung über das 21. Lebensjahr 
hinaus möglich, die maximale Grenze der Leistungsgewährung ist gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII die Voll-
endung des 27. Lebensjahres. Die Weitergewährung über das 21. Lebensjahr hinaus muss gesondert geprüft 
werden. Dabei gilt ein strengerer Prüfmaßstab: Die erkennbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung 
und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung reicht nicht (mehr) aus, vielmehr muss eine hohe Wahr-
scheinlichkeit dafür bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte zeigender Entwicklungsprozess zur 
Erreichung der Ziele des § 41 SGB VIII vorliegt, der durch die Weitergewährung der Jugendhilfemaßnahme 
gefördert werden könnte.162 Von einer hohen Wahrscheinlichkeit ist auszugehen, wenn deutliche Hinweise dafür 
vorliegen, dass positive Veränderungen im Verhalten bzw. in der Befindlichkeit des Hilfeempfängers authen-
tischer Ausdruck einer auf Nachhaltigkeit angelegten Fortentwicklung seiner Persönlichkeit und/oder Eigenver-
antwortlichkeit sind.163

Liegt eine solche hohe Wahrscheinlichkeit nicht vor, scheidet ein Anspruch des Hilfeempfängers nach §§ 41, 35a 
SGB VIII aus mit der Folge, dass die Jugendhilfe keine Leistungspflicht trifft.164

Dementsprechend ist immer im Einzelfall zu prüfen, ob bzw. wann eine Überleitung in die sozialhilferechtliche Einglie-
derungshilfe angezeigt ist. Dies ist gegeben, wenn keine Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung und bei der 
selbständige(re)n Lebensführung (mehr) erzielt werden, die Entwicklung stagniert oder rückläufig ist. Nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres ist dies gegeben, wenn keine hohe Wahrscheinlichkeit (mehr) besteht, dass ein schon erkenn-
barer und schon Fortschritte zeigender Entwicklungsprozess zur Erreichung der Ziele des § 41 SGB VIII vorliegt.

159 BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, 5 C 26/98

160 OVG NRW, Beschluss vom 20.01.2016, 12 A 2117/14

161 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12

162 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12 und Beschluss vom 20.01.2016, 12 A 2117/14 sowie Beschluss vom 15.09.2017, 12 E 303/17; LSG 
NRW, Urteil vom 23.03.2017, L 9 SO 79/17

163 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12

164 OVG NRW, Urteil vom 21.03.2014, 12 A 1845/12; LSG NRW, Urteil vom 23.03.2017, L 9 SO 79/17
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Die Entscheidung über den Zeitpunkt des Übergangs in die Erwachsenenhilfe hat sich an der Lebenssituation des 
jungen Volljährigen zu orientieren. Maßgeblich ist die Frage, wann der Übergang der Befriedigung des Hilfebedarfs am 
besten entspricht.165 Eine entscheidende Rolle spielt die Hilfekontinuität, insbesondere wenn eine dauerhafte Unter-
bringung in einer Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung für notwendig erachtet wird, sollte der 
Übergang dann gestaltet werden.166 Auch ist eine Orientierung an den zeitlichen Vorgaben begleitender Maßnahmen 
möglich, wie das Ende einer Schulbildung oder Berufsausbildung sowie ein Wechsel vom Berufsbildungsbereich in den 
Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen.167

Übergabe an den Sozialhilfeträger

Nach § 25 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX sind die Rehabilitationsträger verantwortlich, dass sie im Falle eines Zuständigkeits-
wechsels die (anderen) Rehabilitationsträger rechtzeitig einbinden.168

Für eine Verknüpfung mit anschließenden Leistungen sichert der leistende Rehabilitationsträger nach § 83 GE Reha-
Prozess in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten den nahtlosen Übergang zwischen den Leistungen. Insbe-
sondere sichert er frühzeitig die Kontaktaufnahme mit dem für die nachfolgende Leistung zuständigen Rehabilitations-
träger und übermittelt ihm die relevanten Unterlagen und Informationen.

Folgende Informationen bzw. Dokumente sollten bei einem Antrag auf Fallübernahme übermittelt werden:
• Begründung für den Zuständigkeitswechsel (bspw. Darlegung der stagnierenden Entwicklung bei Hilfen 

nach § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII), 
• Diagnostik (möglichst aktuelle ärztliche/psychotherapeutische Stellungnahme) und Darlegung der Teilhabe-

beeinträchtigung,
• Informationen zur bisherigen Hilfegewährung (Hilfepläne, Berichte, Bescheide, Kostenzusagen etc.).

Sinnvoll ist die (frühzeitige) Beteiligung des künftig zuständigen Rehabilitationsträgers an der Teilhabe- oder  
Hilfeplanung.

165 Schmid-Obkirchner in Wiesner, § 41 Rn. 26; Tammen in Münder u.a., § 41 Rn. 19

166 DIJuF-Gutachten JAmt 05/2011, S. 262 ff.

167 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger 2009a, S. 35

168 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (2009a, S. 36) erachtet einen Zeitraum von drei Monaten (vor der Vollendung 
des 21. Lebensjahres) als geeigneten Zeitrahmen.

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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2.3 Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger 
und Teilhabeplanung

Um die mit dem BTHG beabsichtigte Leistungsgewährung „wie aus einer Hand“ sicherzustellen, wird der lei-
stende Rehabilitationsträger verpflichtet, weitere Rehabilitationsträger zu beteiligen, sofern auch deren Leis-
tungen beantragt werden. 

§ 15 SGB IX umfasst zwei verschiedene Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger, die davon 
abhängig sind, ob das Jugendamt grundsätzlich – unabhängig vom konkreten Fall – für die beantragte Leistung 
nach § 6 Abs. 1 SGB IX Rehabilitationsträger sein kann oder nicht:169

a) das Antragssplitting nach Abs. 1, sofern das Jugendamt als leistender Rehabilitationsträger für die Leistung 
nach § 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich nicht Rehabilitationsträger sein kann,

b) die Anforderung von Feststellungen nach Abs. 2, sofern das Jugendamt als leistender Träger für die Lei-
stung nach § 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich Rehabilitationsträger sein kann. 

Hat ein leistender Rehabilitationsträger Leistungen erbracht, ohne den oder die anderen Rehabilitationsträger 
nach § 15 Abs. 2 SGB IX zu beteiligen, greift der in § 16 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB IX verankerte Ausschluss der 
Kostenerstattung nach § 105 SGB X. Allerdings können die Träger Abweichendes vereinbaren. Nach § 74 Abs. 3 
GE Reha-Prozess ist eine irrtümlich nicht erfolgte Beteiligung eine Ausnahme, so dass dann ein Kostenerstat-
tungsanspruch besteht.

Zur nahtlosen Abstimmung und Koordinierung der Leistungen mehrerer Rehabilitationsträger wird das Teilha-
beplanverfahren durchgeführt. Dieses muss bei der Durchführung im Umlaufverfahren innerhalb von sechs 
Wochen nach Antragsstellung erfolgt sein, bei der Durchführung einer Teilhabeplankonferenz binnen zwei 
Monaten (§ 15 Abs. 4 SGB IX).170

169 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 67

170 Die Frist bezieht sich auf die Entscheidung über den Antrag, das Teilhabeplanverfahren muss entsprechend vorher erfolgt sein. 
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Exkurs: Verhältnis von Teilhabe- und Hilfeplan

Zum Verhältnis von Teilhabe- und Hilfeplan ist gesetzlich nur geregelt, dass bei der Teilhabeplanung für das 
Jugendamt die Vorschriften für den Hilfeplan ergänzend gelten (§ 21 S. 2 SGB IX). Angesichts der nach-
folgend genannten Unterschiede ist eine Integration der beiden Dokumente bei der Mehrheit von Rehabilita-
tionsträgern schwierig:

Der Teilhabeplan dient der nahtlosen Abstimmung der Leistungen mehrerer Rehabilitationsträger, während 
durch den Hilfeplan die konkrete Steuerung der Hilfe erfolgt.  

Der Teilhabeplan kann (nach der Gesetzesbegründung „insbesondere“171) im Umlaufverfahren erstellt werden, 
nur bei der Durchführung einer Teilhabeplankonferenz erfolgt ggf. ein persönliches Gespräch, wohingegen 
der Hilfeplan im Rahmen eines persönlichen Gesprächs erstellt wird.

Der Teilhabeplan (bzw. die anschließende Entscheidung über den Antrag) wird innerhalb einer sechswöchigen 
bzw. zweimonatigen Frist nach Antragseingang erstellt, für den Hilfeplan gelten keine Fristen. Für den Teil-
habeplan ist - anders als für den Hilfeplan – keine regelmäßige Überprüfung vorgesehen, wenn keine Ände-
rungen eintreten (siehe Exkurs im Kapitel 2.3.5.2). 

Der Teilhabeplan beschreibt die voraussichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Art, Ziel und Umfang 
und dient der Abstimmung des nahtlosen Ineinandergreifens der Leistungen der verschiedenen Rehabilita-
tionsträger, während im Hilfeplan die konkrete Ausgestaltung der Hilfe und Umsetzung durch die Beteiligten 
im Mittelpunkt steht. Dementsprechend können - bei Durchführung einer Teilhabeplankonferenz - (voraus-
sichtliche) Leistungserbringer mit Zustimmung der Leistungsberechtigten an der Erstellung des Teilhabeplans 
beteiligt sein, müssen es aber nicht. Am Hilfeplan müssen die Leistungserbringer beteiligt werden, da im Hil-
feplan die konkreten Arbeitsaufträge vereinbart werden. 

Der Hilfeplan wird in der Regel mehr persönliche Daten, auch dritter Personen (z.B. von Pflegeeltern), ent-
halten, als für die Abstimmung der Leistungen notwendig sind. Diese Daten dürfen nicht an andere Rehabili-
tationsträger weitergegeben werden.  

Aufgrund der dargestellten Unterschiede wird der Teilhabeplan somit in der Regel vor der Auswahl des Lei-
stungserbringers und vor dem Hilfeplan erstellt werden. Es empfiehlt sich, Teilhabe- und Hilfeplan in zwei 
getrennten Dokumenten zu erstellen. 

171  Drucksache 18/9522, S. 244

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger und Teilhabeplanung

2.2 Anforderung der 
Feststellungen weiterer 

Rehaträger

2.1 Antragssplitting und 
Weiterleitung an den 

zuständigen Rehaträger

1. Prüfung der grundsätzlichen 
Zuständigkeit des Jugendamtes 

für die Leistungsgruppe(n) 

4.2 Teilhabeplanung 
im Umlaufverfahren  

5.1 Bewilligung 
durch mehrere 

Rehabilitationsträger

Feststellungen 

Leistungsanspruch Ende

Voraussetzungen 

Kriterien getrennte 
Leistungserbringung 

5.2 Bewilligung 
durch leistenden 

Träger und 
Beantragung von 
Kostenerstattung

Zuständigkeit nein

2.2.1 Prüfung des 
Rehabilitationsbedarfs 
nach allen in Betracht 

kommenden 
Leistungsgesetzen 

nein

4.1 Teilhabeplanung 
in Form einer 

Teilhabeplankonferenz

3. Prüfung der 
Voraussetzungen einer 
Teilhabeplankonferenz 

nein

2.2 Verfahren 
der Anspruchs-

prüfung & 
Hilfeplanung

parallel zu

3. Prüfung der 
Voraussetzungen einer 
Teilhabeplankonferenz 

Voraussetzungen 

4.2 Teilhabeplanung 
im Umlaufverfahren  

4.1 Teilhabeplanung 
in Form einer 

Teilhabeplankonferenz

nein 

 ja  

 ja  

 ja  

nein 

nein 

 ja  

Anpassungsbedarf

ja

nein 

ja

ja
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172 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 67

173 Siehe Übersicht „Rehabilitationsträger und Leistungsgruppen“ in Kapitel 1.2 

174 Diese in den §§ 64-74 SGB IX zusammengefassten Leistungen ergänzen die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am 
Arbeitsleben

Teilprozess 1 Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit des Jugendamtes 
für die Leistungsgruppe(n)

Ziel(e) Das Jugendamt hat aufgrund der Feststellung eines trägerübergrei-
fenden Rehabilitationsbedarfs geklärt, welches Verfahren zur Betei-
ligung des oder der anderen Rehabilitationsträger erfolgt.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen –

Tätigkeiten • Prüfung, ob das Jugendamt für die beantragte/n Leistung/en 
grundsätzlich (unabhängig vom konkreten Fall) nach § 6 Abs. 1 
SGB IX Rehabilitationsträger sein kann

•  Dokumentation der Ergebnisse 

Frist Innerhalb der 14-Tage-Frist 

Dokumente Prüfschema

2.3.1 Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit des Jugendamtes für die  
 Leistungsgruppe(n)

Erläuterungen

§ 15 SGB IX umfasst zwei verschiedene Verfahren zur Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger, abhängig 
davon, ob das Jugendamt grundsätzlich für die beantragte Leistung nach § 6 Abs. 1 SGB IX Rehabilitations-
träger sein kann oder nicht – unabhängig vom konkreten Fall:172

a) das Antragssplitting nach Abs. 1, sofern das Jugendamt als leistender Rehabilitationsträger für die Leistung 
nach § 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich nicht Rehabilitationsträger sein kann,

b) die Anforderung von Feststellungen nach Abs. 2, sofern das Jugendamt als leistender Rehabilitationsträger 
für die Leistung nach § 6 Abs. 1 SGB IX grundsätzlich zuständig sein kann, aber eine vorrangige Zustän-
digkeit anderer Rehabilitationsträger besteht. 

Da das Jugendamt nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 für vier der fünf Leistungsgruppen grundsätzlich zuständig sein kann173, 
wird die Beteiligung anderer Rehabilitationsträger überwiegend über die Anforderung von Feststellungen nach 
§ 15 Abs. 2 SGB IX erfolgen. Ein Antragssplitting hat bei der Leistungsgruppe „Unterhaltssichernde und andere 
ergänzende Leistungen“174 zu erfolgen, für die das Jugendamt grundsätzlich nicht Rehabilitationsträger sein 
kann. 

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Abhängig vom Ergebnis der Prüfung erfolgt die Beteiligung entweder in Form des Antragssplittings (Kapitel 
2.3.2.1) oder durch die Anforderung der Feststellungen (Kapitel 2.3.2.2).

Erläuterungen

Das in § 15 Abs. 1 SGB IX vorgesehene Antragsplitting bedeutet, dass mehrere Rehabilitationsträger getrennt 
über die jeweiligen Leistungen entscheiden. 

Das Verfahren und die Auswirkungen sind in §§ 29 und 30 GE-Reha-Prozess beschrieben. Der Splitting-Adressat 
prüft seinen Teilantrag und entscheidet darüber. Das Jugendamt prüft parallel die Anspruchsvoraussetzungen 
für seinen Antragsteil und entscheidet darüber (Kapitel 2.2 Verfahren der Anspruchsprüfung).

Die Koordinierungsverantwortung für die fristgerechte Entscheidung über den gesamten Antrag verbleibt beim 
Jugendamt als leistendem Rehabilitationsträger.175 Dazu gehört nach § 30 Abs. 1 GE Reha-Prozess auch die 
grundsätzliche Verantwortlichkeit gegenüber dem Antragsteller im Rahmen der Selbstbeschaffung nach § 18 
SGB IX. Hält der beteiligte Rehabilitationsträger die Frist nicht ein und wird das Jugendamt wegen selbstbe-
schaffter Leistungen nach § 18 SGB IX in Anspruch genommen, kann es seinerseits deren Ersatz nach § 16 Abs. 5 

Teilprozess 2.1 Antragssplitting und Weiterleitung an den zuständigen Reha-
bilitationsträger

Ziel(e) Der gesplittete Antragsteil mit den zur Prüfung benötigten Unter-
lagen und Informationen ist an den zuständigen Rehabilitationsträger 
weitergeleitet.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Beteiligte(r) Rehabilitationsträger 
•  Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten • Weiterleitung des Teilantrags an den/die – nach der Auffassung 
des Jugendamtes – zuständigen Rehabilitationsträger unter
 ǧ Kennzeichnung des Teilantrages mit „Splitting“,
 ǧ  Erläuterung seiner Feststellungen bezüglich des Splittings,
 ǧ  Mitteilung des Eingangsdatums des Antrages,
 ǧ  Mitteilung/Weitergabe aller erforderlichen Unterlagen und Infor-
mationen.

• Unterrichtung des Antragsstellers
Frist Unverzüglich, in der Regel innerhalb von zwei Wochen, eine spätere 

Weiterleitung muss gegenüber dem Splitting-Adressaten begründet 
werden, dann gilt der Antrag auch als unverzüglich weitergeleitet  
(§ 29 Abs. 2 GE Reha-Prozess).

Dokumente • Schreiben an Splitting-Adressaten
•  Schreiben an Antragssteller

2.3.2 Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger

2.3.2.1  Antragssplitting 

175 Drucksache 18/9522, S. 234
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SGB IX verlangen.176 Auch verbleibt die Verantwortung für das Teilhabeplanverfahren beim Jugendamt als leis-
tendem Rehabilitationsträger.

Erfolgt das Splitting nicht unverzüglich, hat der Splitting-Adressat gemäß § 29 Abs. 2 GE Reha-Prozess den Ein-
tritt einer Erstattungspflicht für selbstbeschaffte Leistungen i.S.d. § 16 Abs. 5 S. 2 SGB IX nicht zu vertreten. 

Es schließt sich die Prüfung der Voraussetzungen einer Teilhabeplankonferenz an (Kapitel 2.3.3).

176 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 70
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Erläuterungen

Das Verfahren der Beteiligung nach § 15 Abs. 2 SGB IX ist in § 31 GE Reha-Prozess beschrieben. Das weitere 
Vorgehen des Jugendamtes ist davon abhängig, ob der beteiligte Rehabilitationsträger die angeforderten Fest-
stellungen fristgerecht abgibt oder nicht: 

Fristgerecht ist die schriftliche Mitteilung nach § 31 Abs. 3 GE Reha-Prozess spätestens am Tag nach Ablauf der 
Frist (binnen zwei Wochen nach der Aufforderung, bei Begutachtung binnen zwei Wochen nach Vorliegen des 
Gutachtens).

Gehen die Feststellungen fristgerecht ein, binden sie das Jugendamt als leistenden Rehabilitationsträger bei 
seiner Entscheidung über den Antrag. Besteht ein Leistungsanspruch, schließt sich die Prüfung der Vorausset-
zungen einer Teilhabeplankonferenz an (Kapitel 2.3.3). Stellt der beteiligte Träger fest, dass kein Leistungsan-
spruch besteht, endet das Verfahren der Beteiligung damit und das Jugendamt führt das parallel erfolgende 
Verfahren der Anspruchsprüfung (Kapitel 2.2) fort.177

Teilprozess 2.2 Antragssplitting und Weiterleitung an den zuständigen Reha-
bilitationsträger

Ziel(e) Die erforderlichen Feststellungen der zu beteiligenden Rehabilitati-
onsträger sind vom Jugendamt als leistendem Rehabilitationsträger 
angefordert.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Beteiligte(r) Rehabilitationsträger
• Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Tätigkeiten • Schriftliche Aufforderung an den/die zu beteiligenden Rehabilita-
tionsträger, seine/ihre Feststellungen des Rehabilitationsbedarfes 
binnen zwei Wochen (bzw. im Fall der Begutachtung binnen zwei 
Wochen nach Vorliegen des Gutachtens) abzugeben - unter Mit-
teilung des Eingangsdatums des Antrages und unter Hinweis auf 
die laufenden Fristen der § 14 und § 15 Abs. 4 SGB IX

• Unterrichtung des Antragsstellers
• Prüfung, ob die Feststellungen fristgerecht eingehen, spätestens 

am Tag nach Ablauf der Frist 
• Ggf. Aufgreifen von Anhaltspunkten für einen weiteren Rehabi-

litationsbedarf aufgrund einer diesbezüglichen Information des 
beteiligten Trägers 

Frist Unverzüglich

Dokumente Mustervordruck „Teil I - Anfrage des für die Teilhabeplanung  
verantwortlichen Rehabilitationsträgers“ in der GE Reha-Prozess 

2.3.2.2  Anforderung der Feststellungen weiterer Rehabilitationsträger

177 Es sei denn, es sind mehrere Träger beteiligt und nur einer stellt keinen Leistungsanspruch fest.
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Teilt der beteiligte Rehabilitationsträger dem Jugendamt mit, dass er Anhaltspunkte für einen Bedarf an Leis-
tungen zur Teilhabe festgestellt hat, für die er nicht zuständig ist, greift das Jugendamt diese nach § 31 Abs. 3 
GE Reha-Prozess im Rahmen seiner Koordinierungsverantwortung als leistender Träger auf. 

Gehen die Feststellungen nicht fristgerecht ein, muss das Jugendamt den Rehabilitationsbedarf nach allen in 
Betracht kommenden Leistungsgesetzen prüfen (Kapitel 2.3.2.2.1).
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Teilprozess 2.2.1 Prüfung des Rehabilitationsbedarfs nach allen in Betracht 
kommenden Leistungsgesetzen 

Ziel(e) Der Rehabilitationsbedarf ist durch das Jugendamt als leistenden 
Rehabilitationsträger nach allen in Betracht kommenden Leistungs-
gesetzen umfassend festgestellt.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
• Bei Bedarf weitere Rehabilitationsträger 
• Bei Bedarf Sachverständige

Tätigkeiten • Ermittlung des Rehabilitationsbedarfes nach allen in Betracht 
kommenden Leistungsgesetzen 

•  Ggf. Amtshilfeersuchen 
•  Ggf. Beauftragung eines/einer Sachverständigen
•  Dokumentation der genutzten Instrumente und des Ergebnisses

Frist Unverzüglich

Dokumente • Instrumente zur Bedarfsfeststellung
• Ggf. Gutachten

2.3.2.2.1 Prüfung des Rehabilitationsbedarfs nach allen in Betracht kommenden  
  Leistungsgesetzen

Erläuterungen

Die Prüfung aller in Betracht kommenden Leistungen erfolgt nur, wenn der beteiligte Rehabilitationsträger seine 
Feststellungen nicht fristgerecht abgibt. 

Nach § 31 Abs. 5 GE Reha-Prozess sind dabei die gemeinsamen Grundsätze der Bedarfsermittlung nach § 
13 SGB IX zu beachten, die in den §§ 35 bis 46 GE Reha-Prozess beschrieben sind. Nicht geregelt ist jedoch, 
mit welchen Instrumenten nach § 13 SGB IX diese umfassende Bedarfsermittlung erfolgen soll, ob mit denen 
des leistenden oder des beteiligten Rehabilitationsträgers. Die Rehabilitationsträger greifen auf unterschiedliche 
Instrumente zurück, die trotz der vereinbarten Grundsätze sehr verschieden sind, so dass Konflikte über die 
Feststellungen zu erwarten sind. 

Der beteiligte Träger, der seine Feststellungen nicht oder nicht rechtzeitig beigebracht hat, muss dem leistenden 
Rehabilitationsträger nach § 16 Abs. 2 S. 2 SGB IX seine Aufwendungen nach den Rechtsvorschriften erstatten, 
die der Bewilligung zugrunde liegen (siehe Kapitel 2.3.5.2). 

Unterlaufen dem Jugendamt bei der Prüfung Fehler, kann ihm der beteiligte Rehabilitationsträger dies im 
Rahmen der Kostenerstattung nicht entgegenhalten.178

In einer solchen Konstellation wird es gegebenenfalls sinnvoll sein, die Fachkenntnis anderer Ämter/Institu-
tionen zu nutzen bzw. diese um Amtshilfe zu ersuchen oder - falls dies nicht ausreicht - ein Gutachten zur Fest-
stellung des Rehabilitationsbedarfs gemäß § 17 SGB IX in Auftrag zu geben.

178 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 73
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Stellt sich heraus, dass kein Leistungsanspruch nach anderen Leistungsgesetzen besteht, endet das Verfahren 
der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger, das parallel erfolgende Verfahren der Anspruchsprüfung und Hil-
feplanung (Kapitel 2.2) wird fortgeführt. 

Besteht ein Leistungsanspruch, ist als nächstes zu entscheiden, in welcher Form die Teilhabeplanung erfolgt. 
Dazu müssen die Voraussetzungen zur Durchführung einer Teilhabeplankonferenz geprüft werden.

Exkurs: Gutachten nach § 17 SGB IX

Gemäß § 17 Abs. 5 SGB IX stellen die Rehabilitationsträger sicher, dass sie Sachverständige - ohne Zugangs- 
und Kommunikationsbarrieren - beauftragen können. 

Wenn ein Gutachten zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs notwendig ist, hat nach § 17 Abs. 1 SGB IX 
eine unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen zu erfolgen, unter Benennung in der Regel von drei 
möglichst wohnortnahen Sachverständigen. Dem Wunsch der Leistungsberechtigten für einen bestimmten 
Sachverständigen ist Rechnung zu tragen.

Die Gutachtenerstellung hat binnen zwei Wochen nach Auftragserteilung zu erfolgen und den einheitlichen 
Grundsätzen zur Durchführung von Begutachtungen zu entsprechen (nach § 25 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX). Die 
auf dem Gutachten basierende Entscheidung des Rehabilitationsträgers über den Leistungsanspruch muss 
gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 SGB IX innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen werden. 

Hat der leistende Rehabilitationsträger weitere Rehabilitationsträger beteiligt, setzt er sich bei seiner Ent-
scheidung über die Beauftragung über Anlass, Ziel und Umfang der Begutachtung mit diesen ins Benehmen. 
Die beteiligten Rehabilitationsträger informieren den leistenden unverzüglich über die Notwendigkeit der Ein-
holung von Gutachten. Die Feststellungen des Gutachtens werden in den Teilhabeplan einbezogen (§ 17 Abs. 
3 SGB IX). 

Weitere Informationen zur Begutachtung finden sich in der Gemeinsamen Empfehlung Begutachtungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V.179

179 Abrufbar auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (bar-frankfurt.de)
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Teilprozess 3 Prüfung der Voraussetzungen einer Teilhabeplankonferenz 

Ziel(e) Es ist geklärt, ob eine Teilhabeplankonferenz durchgeführt wird oder 
ob der Teilhabeplan im Umlaufverfahren erstellt wird.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter
• Ggf. die/der eine Teilhabeplankonferenz vorschlagende Person/

Rehabilitationsträger/Stelle

Tätigkeiten • Beratung der Leistungsberechtigten über
 ǧ die Verwaltungsabläufe und weiteren (zeitlichen) Vorgehens-
weisen,

 ǧ Funktion und Einzelheiten des Teilhabeplans,
 ǧ die Möglichkeiten einer Teilhabeplankonferenz und deren Aus-
gestaltung. 

• Prüfung, ob eine Konferenz vorgeschlagen wird
•  Prüfung, ob das Jugendamt sie für sinnvoll erachtet
•  Prüfung, ob die notwendige Zustimmung der Leistungsberech-

tigten vorliegt und ob sie die datenschutzrechtliche Einwilligung 
nach § 23 Abs. 2 SGB IX erteilen

•  Prüfung, ob vom Vorschlag abgewichen werden kann, weil
1. der maßgebliche Sachverhalt zur Feststellung des Rehabilitati-

onsbedarfs schriftlich ermittelt werden kann,
2. der Aufwand zur Durchführung nicht in einem angemessenen 

Verhältnis zum Umfang der beantragten Leistung steht
3. oder eine Einwilligung nach § 23 Abs. 2 nicht erteilt wurde. 

• Wird vom Vorschlag der Leistungsberechtigten abgewichen, sind 
diese zu informieren und anzuhören.

• Dokumentation der Ergebnisse 

Frist Innerhalb der Drei-Wochen-Frist (Bewilligungsbescheid)

Dokumente • Prüfschema
• Ggf. datenschutzrechtliche Einwilligung nach § 23 SGB IX

2.3.3 Prüfung der Voraussetzungen einer Teilhabeplankonferenz

Erläuterungen

Zu Beginn einer Teilhabeplanung ist der Leistungsberechtigte nach § 50 GE Reha-Prozess über das Verfahren 
und die Möglichkeit einer Teilhabeplankonferenz zu beraten. 

Das Teilhabeplanverfahren kann im Umlaufverfahren oder in Form einer Teilhabeplankonferenz durchgeführt 
werden. Letztere ist als Option im Gesetz vorgesehen und ins Ermessen der Rehabilitationsträger gestellt.

Eine Teilhabeplankonferenz kann sinnvoll sein und sollte durchgeführt werden, wenn dies zur Erreichung der 
Zwecke erforderlich und zweckmäßig ist. Dies kann nach § 58 Abs. 3 GE Reha-Prozess insbesondere der Fall sein:
• bei einer Vielzahl von Leistungen aus verschiedenen Leistungsgruppen, großem Umfang oder einer langen 

Laufzeit der erforderlichen Leistungen,
• wenn die Feststellung des Bedarfs besondere Herausforderungen birgt, zum Beispiel weil widersprüchliche 

oder unvollständige Informationen vorliegen. 
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Ihre Durchführung kann vom Leistungsberechtigten, von den beteiligten Rehabilitationsträgern sowie den Job-
centern vorgeschlagen werden (§ 20 Abs. 1 SGB IX). Angeregt werden kann eine Teilhabeplankonferenz mit 
Zustimmung der Leistungsberechtigten auch durch die Leistungserbringer, die Integrationsämter und den 
zuständigen Betreuer bzw. die Betreuungsbehörde (§ 58 Abs. 4 GE Reha-Prozess).

Die Teilhabeplankonferenz kann nur mit Zustimmung des Leistungsberechtigten durchgeführt werden. Gemäß 
§ 23 Abs. 2 SGB IX ist neben der Zustimmung vor der Konferenz eine datenschutzrechtliche Einwilligung einzu-
holen, wenn und soweit anzunehmen ist, dass in der Konferenz Sozialdaten erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, deren Erforderlichkeit für die Erstellung des Teilhabeplans nicht von vorneherein einschätzbar ist. 

Die Entscheidung über die Durchführung einer Teilhabeplankonferenz trifft der für die Teilhabeplanung verant-
wortliche Rehabilitationsträger. Die Ablehnung eines Vorschlags ist nur möglich, wenn einer der drei in § 20 Abs. 
1 SGB IX genannten Gründe vorliegt (wenn der Sachverhalt schriftlich ermittelt werden kann oder wenn der 
Aufwand unverhältnismäßig ist oder wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht erteilt wurde). Wird vom 
Vorschlag der Leistungsberechtigten abgewichen, sind diese nach § 20 Abs. 2 SGB IX über die Gründe zu infor-
mieren und anzuhören.

Ein beteiligter Rehabilitationsträger kann anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers das Verfahren durch-
führen, wenn die Rehabilitationsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren (§ 19 
Abs. 5 SGB IX). Die Verantwortung trägt weiterhin der leistende Rehabilitationsträger. Auch das zuständige 
Integrationsamt kann dies anbieten (§ 22 Abs. 3 S. 2 SGB IX). Ist der Träger der Sozialhilfe beteiligter Reha-
bilitationsträger, soll er nach § 143 Abs. 3 SGB XII den Leistungsberechtigten und den Rehabilitationsträgern 
anbieten, mit deren Einvernehmen das Verfahren anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers durchzuführen.

Die Verantwortlichkeit für die Teilhabeplanung umfasst nach § 52 Abs. 6 GE Reha-Prozess
• die Durchführung des Verfahrens,
• die Erstellung und ggf. Anpassung des Teilhabeplans,
• die Verfügbarkeit als Ansprechpartner für den Leistungsberechtigten und seine Unterstützung im 

Bedarfsfall. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Konferenz nicht vor, erfolgt die Teilhabeplanung im Umlaufverfahren.

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Teilprozess 4.1 Teilhabeplanung in Form einer Teilhabeplankonferenz 

Ziel(e) Die Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf sind beraten und die vor-
aussichtlich erforderlichen Leistungen sind hinsichtlich Ziel, Art und 
Umfang so zusammengestellt, dass sie nahtlos ineinandergreifen. 

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter 
• Beteiligte Rehabilitationsträger 
• Bevollmächtigte, Beistände oder sonstige Vertrauenspersonen auf 

Wunsch der Leistungsberechtigten 
• auf Wunsch oder mit Zustimmung des Leistungsberechtigten180 

können weitere Stellen teilnehmen wie (mögliche) Leistungser-
bringer, Jobcenter

• Soweit erforderlich und unter Berücksichtigung der Interessen des 
Leistungsberechtigten andere öffentliche Stellen nach § 22 SGB IX 

Tätigkeiten • Vorbereitung: 
 ǧ vorheriger Hinweis auf Angebote der ergänzenden unabhän-
gigen Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX an die Leistungsbe-
rechtigten (§ 20 Abs. 3 S. 3 SGB IX),

 ǧ ggf. vorheriges Einholen der Zustimmung bzgl. der Einbe-
ziehung weiterer Personen/Stellen,

 ǧ Organisation und Information bzw. Einladung der zu beteili-
genden Personen/Stellen.

• Durchführung der Konferenz:  
Beratung der Feststellungen und Abstimmung der Inhalte des 
Teilhabeplans mit allen Beteiligten bezüglich Ziel, Art und Umfang 
der vorrausichtlich notwendigen Leistungen, zu den Inhalten des 
§ 19 Abs. 2 SGB IX, § 55 Abs. 3 GE Reha-Prozess

• Im Rahmen der Beteiligung nach § 15 Abs. 2 SGB IX: Prüfung der Kri-
terien zur getrennten Leistungserbringung nach § 15 Abs. 3 SGB IX:
1. Feststellungen sind von Rehabilitationsträgern nach allen in 

Betracht kommenden Leistungsgesetzen getroffen, 
2. Leistungserbringung ist durch zuständige Rehabilitationsträger 

sichergestellt, 
3. Leistungsberechtigte widersprechen nicht aus wichtigem Grund 

der getrennten Leistungserbringung.
• Dokumentation der Ergebnisse im Teilhabeplan 
•  Weitergabe des Teilhabeplans an die Beteiligten181

Frist Innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang182

Information Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter

Dokumente • Prüfschema (Kriterien getrennter Leistungserbringung)
• Mustervordruck „Teil III – Zusammenfassung der Feststellungen, 

Teilhabeplan“ in der GE Reha-Prozess

2.3.4 Teilhabeplanung

2.3.4.1  Teilhabeplanung in Form einer Teilhabeplankonferenz

Die Teilhabeplanung erfolgt dem Ergebnis der Prüfung entsprechend entweder in Form einer Teilhabeplankon-
ferenz (Kapitel 2.3.4.1) oder im Umlaufverfahren (Kapitel 2.3.4.2).
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Erläuterungen

Teilhabeplankonferenz

Vor der Konferenz ist das Jugendamt nach § 20 Abs. 3 S. 3 SGB IX verpflichtet, die Leistungsberechtigten auf 
die Angebote der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung hinzuweisen, auch wenn deren Teilnahme nicht 
ausdrücklich vorgesehen ist. Die Vorbereitung und Organisation der Konferenz obliegt dem für die Teilhabe-
planung verantwortlichen Rehabilitationsträger.

Die Teilhabeplankonferenz kann in Form einer persönlichen Zusammenkunft erfolgen oder als Web- bzw. Video-
konferenz183 oder Telefonkonferenz (§ 60 Abs. 3 GE Reha-Prozess).

Nach § 20 SGB IX nehmen neben dem leistungsberechtigten jungen Menschen bzw. gesetzlichen Vertreter(n) 
und den beteiligten Rehabilitationsträgern auf Wunsch oder mit Zustimmung des Leistungsberechtigten auch 
Leistungserbringer und Jobcenter teil. § 22 SGB IX sieht vor, dass auch andere öffentliche Stellen einbezogen 
werden, soweit dies erforderlich ist und unter Berücksichtigung der Interessen der Leistungsberechtigten. Dies 
sind je nach Bedarf beispielsweise Schulen bei Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Pflegekassen bei Anhalts-
punkten für einen Pflegebedarf (mit Zustimmung der Leistungsberechtigten), das zuständige Integrationsamt, 
wenn es Leistungen für Personen mit einer Schwerbehinderung gewährt, das zuständige Jobcenter (das ein 
eigenes Vorschlagsrecht seiner Teilnahme hat). 

Gesprächsinhalt ist nach § 20 Abs. 1 SGB IX die gemeinsame Beratung der (jeweiligen) Feststellungen zum 
Rehabilitationsbedarf. Sie zielt wie die Teilhabeplanung im Umlaufverfahren auf die Abstimmung und nahtlose 
Verzahnung der voraussichtlichen Leistungen der Rehabilitationsträger im Interesse des leistungsberechtigten 
jungen Menschen.

Teilhabeplan

Der zu erstellende Teilhabeplan fasst die erforderlichen Leistungen so zusammen, dass sie nahtlos ineinander-
greifen. Er ist die Grundlage für die Entscheidungen der Rehabilitationsträger über die beantragten Teilhabelei-
stungen. Der Teilhabeplan ist kein Verwaltungsakt und ersetzt nicht die Entscheidung über den Antrag auf Leis-
tungen zur Teilhabe sowie deren Begründung. Der Teilhabeplan ersetzt nicht den Hilfeplan, gemäß § 21 S. 2 
SGB IX gelten die Vorschriften für die Hilfeplanung nach dem SGB VIII ergänzend.

Inhalte des Teilhabeplans gemäß § 19 Abs. 2 SGB IX sind:
1. der Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergebnis der Zuständigkeits-

klärung und Beteiligung nach den §§ 14 und 15,
2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 13,
3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente,
4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54,
5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung,
6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung,

180 Die antragsstellende Person hat im gesamten Verwaltungsverfahren nach § 13 SGB X das Recht, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 
oder von einem Beistand begleiten zu lassen. Dies wird hier nur aufgrund der expliziten Benennung in § 20 SGB IX aufgenommen.

181 Eine Pflicht, den Teilhabeplan den Leistungsberechtigten unaufgefordert zur Verfügung zu stellen, besteht nicht (von Boetticher, § 3 (Änderungen 
im Jahr 2018) Rn. 125). § 19 Abs. 3 SGB IX sieht nur eine Einsichtnahme bzw. Ablichtung auf Verlangen der Leistungsberechtigten vor. Aus 
Transparenzgründen und in Analogie zum Hilfeplanverfahren sollte dieses jedoch unaufgefordert erfolgen.

182 Die Frist bezieht sich auf die Entscheidung über den Antrag, das Teilhabeplanverfahren muss entsprechend vorher erfolgt sein. 

183 Dabei sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen.
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7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung 
von Leistungen durch ein Persönliches Budget,

8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden Feststellung des Reha-
bilitationsbedarfs in den Fällen nach § 15 Abs. 3 S. 1,

9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20,
10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen öffentlichen Stellen und
11. die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung von Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation

Des Weiteren sieht die GE Reha-Prozess in § 55 Abs. 3 folgende Inhalte vor: 
12. den Anforderungen aus der beruflichen Tätigkeit,
13. Ziel, Art, Umfang und inhaltliche Ausgestaltung der vorgesehenen Leistungen,
14. voraussichtlichem Beginn und Dauer der vorgesehenen Leistungen sowie dem Ort ihrer Durchführung,
15. Sicherstellung der organisatorischen und zeitlichen (Zeitplanung) Abläufe mit Verweis auf Konkretisierung 

im Leistungsbescheid, insbesondere bei verzahnten und sich überschneidenden Leistungen zur Teilhabe.

Es müssen nicht alle einzelnen Punkte aufgenommen werden, sondern nur diejenigen, die von Relevanz sind. 
Immer relevant sind die Feststellungen bezüglich Ziel, Art und Umfang der voraussichtlich notwendigen Leis-
tungen.184 Sollte es über die Inhalte kein Einvernehmen zwischen Rehabilitationsträger und Leistungsberech-
tigten geben, ist dies im Teilhabeplan zu dokumentieren (§ 55 Abs. 4 GE Reha-Prozess). 

Sofern Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets erbracht werden, werden nach § 56 Abs. 3 GE Reha-
Prozess die wesentlichen Inhalte der Zielvereinbarung nach § 29 SGB IX im Teilhabeplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Beteiligung nach § 15 Abs. 2 SGB IX ist die unter Nr. 8 aufgeführte einvernehmliche Fest-
stellung des Rehabilitationsbedarfs eines der drei in § 15 Abs. 3 SGB IX genannten Kriterien für die getrennte 
Leistungserbringung. Ebenfalls zu prüfen und im Teilhabeplan zu dokumentieren sind gemäß § 15 Abs. 3 SGB 
IX die Sicherstellung der Leistungserbringung durch die jeweiligen Rehabilitationsträger und der nicht erfolgte 
Widerspruch der Leistungsberechtigten aus wichtigem Grund. Als wichtigen Grund benennt die Gesetzesbe-
gründung Schwierigkeiten, etwa Widerspruch- oder Klageverfahren, der antragstellenden Person mit einem 
beteiligten Rehabilitationsträger als Beispiel.185 Erfolgt ein Widerspruch, ist von der Zuständigkeit des leistenden 
Rehabilitationsträgers auszugehen, aufgrund der Außenwirkung ist die Entscheidung ein Verwaltungsakt.186

Die Prüfung der Kriterien nach § 15 Abs. 3 SGB IX entfällt, wenn ein Antragssplitting nach § 15 Abs. 1 SGB IX 
erfolgte.

184 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 121

185 Drucksache 18/9522, S. 240

186 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 79
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Teilprozess 4.2 Teilhabeplanung im Umlaufverfahren 

Ziel(e) Die voraussichtlich erforderlichen Leistungen sind hinsichtlich Ziel, Art 
und Umfang festgestellt und schriftlich so zusammengestellt, dass sie 
nahtlos ineinandergreifen. 

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch bzw. gesetzliche(r) Vertreter 
•  Beteiligte Rehabilitationsträger
•  Soweit erforderlich und unter Berücksichtigung der Interessen 

des Leistungsberechtigten andere öffentliche Stellen nach § 22 
SGB IX

Tätigkeiten • Information der beteiligten Rehabilitationsträger über die Absicht, 
einen Teilhabeplan zu erstellen; Mitteilung von Anlass und Zielen 
der geplanten Leistungen zur Teilhabe und notwendiger Angaben

•  Berücksichtigung der Bedarfsfeststellungen und Informationen 
der beteiligten Rehabilitationsträger

•  Erstellung des Teilhabeplans in schriftlicher oder elektronischer 
Form unter Dokumentation relevanter Fragestellungen bezüglich 
Ziel, Art und Umfang der vorrausichtlich notwendigen Leistungen, 
zu den Inhalten des § 19 Abs. 2 SGB IX, § 55 Abs. 3 GE Reha-
Prozess

•  Im Rahmen der Beteiligung nach § 15 Abs. 2 SGB IX: Prüfung der 
Kriterien zur getrennten Leistungserbringung nach § 15 Abs. 3 
SGB IX:
1. Feststellungen sind von Rehabilitationsträgern nach allen in 

Betracht kommenden Leistungsgesetzen getroffen, 
2. Leistungserbringung ist durch zuständige Rehabilitationsträger 

sichergestellt, 
3. Leistungsberechtigte widersprechen nicht aus wichtigem Grund 

der getrennten Leistungserbringung.
•  Weitergabe des Teilhabeplans an die Beteiligten187

Frist Innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang188

Dokumente • Prüfschema (Kriterien getrennter Leistungserbringung)
• Mustervordruck „Teil III – Zusammenfassung der Feststellungen, 

Teilhabeplan“ in der GE Reha-Prozess 

2.3.4.2  Teilhabeplanung im Umlaufverfahren

187 Eine Pflicht, den Teilhabeplan den Leistungsberechtigten unaufgefordert zur Verfügung zu stellen, besteht nicht (von Boetticher, § 3 (Änderungen 
im Jahr 2018) Rn. 125). § 19 Abs. 3 SGB IX sieht nur eine Einsichtnahme bzw. Ablichtung auf Verlangen der Leistungsberechtigten vor. Aus 
Transparenzgründen und in Analogie zum Hilfeplanverfahren sollte dieses jedoch unaufgefordert erfolgen. 

188 Die Frist bezieht sich auf die Entscheidung über den Antrag, das Teilhabeplanverfahren muss entsprechend vorher erfolgt sein.

Erläuterungen

Im Gegensatz zur Teilhabeplankonferenz erfolgt bei der Teilhabeplanung im Umlaufverfahren keine direkte 
gemeinsame Beratung des Rehabilitationsbedarfs. Die Abstimmung der Leistungen erfolgt über das Dokument 
Teilhabeplan. Das Verfahren bei der Erstellung des Teilhabeplans ist in § 53 GE Reha-Prozess beschrieben.

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Teilhabeplan

Der zu erstellende Teilhabeplan fasst die erforderlichen Leistungen so zusammen, dass sie nahtlos ineinander-
greifen. Er ist die Grundlage für die Entscheidungen der Rehabilitationsträger über die beantragten Teilhabelei-
stungen. Der Teilhabeplan ist kein Verwaltungsakt und ersetzt nicht die Entscheidung über den Antrag auf Leis-
tungen zur Teilhabe sowie deren Begründung. Der Teilhabeplan ersetzt nicht den Hilfeplan, gemäß § 21 S. 2 
SGB IX gelten die Vorschriften für die Hilfeplanung nach dem SGB VIII ergänzend.

Inhalte des Teilhabeplans gemäß § 19 Abs. 2 SGB IX sind:
1. der Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergebnis der Zuständigkeits-

klärung und Beteiligung nach den §§ 14 und 15,
2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 13,
3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente,
4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54,
5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung,
6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung,
7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung 

von Leistungen durch ein Persönliches Budget,
8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden Feststellung des Reha-

bilitationsbedarfs in den Fällen nach § 15 Abs. 3 S. 1,
9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20,
10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen öffentlichen Stellen und
11. die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung von Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation

Des Weiteren sieht die GE Reha-Prozess in § 55 Abs. 3 folgende Inhalte vor: 
12. den Anforderungen aus der beruflichen Tätigkeit,
13. Ziel, Art, Umfang und inhaltliche Ausgestaltung der vorgesehenen Leistungen,
14. voraussichtlichem Beginn und Dauer der vorgesehenen Leistungen sowie dem Ort ihrer Durchführung,
15. Sicherstellung der organisatorischen und zeitlichen (Zeitplanung) Abläufe mit Verweis auf Konkretisierung 

im Leistungsbescheid, insbesondere bei verzahnten und sich überschneidenden Leistungen zur Teilhabe.

Es müssen nicht alle einzelnen Punkte aufgenommen werden, sondern nur diejenigen, die von Relevanz sind. 
Immer relevant sind die Feststellungen bezüglich Ziel, Art und Umfang der voraussichtlich notwendigen Leis-
tungen.189 Sollte es über die Inhalte kein Einvernehmen zwischen Rehabilitationsträger und Leistungsberech-
tigten geben, ist dies im Teilhabeplan zu dokumentieren (§ 55 Abs. 4 GE Reha-Prozess). 

Sofern Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets erbracht werden, werden nach § 56 Abs. 3 GE Reha-
Prozess die wesentlichen Inhalte der Zielvereinbarung nach § 29 SGB IX im Teilhabeplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Beteiligung nach § 15 Abs. 2 SGB IX ist die unter Nr. 8 aufgeführte einvernehmliche Feststellung 
des Rehabilitationsbedarfs eines der drei in § 15 Abs. 3 genannten Kriterien für die getrennte Leistungser-
bringung. Ebenfalls zu prüfen und im Teilhabeplan zu dokumentieren sind gemäß § 15 Abs. 3 SGB IX die Sicher-
stellung der Leistungserbringung durch die jeweiligen Rehabilitationsträger und der nicht erfolgte Widerspruch 
der Leistungsberechtigten aus wichtigem Grund. Als wichtigen Grund benennt die Gesetzesbegründung Schwie-
rigkeiten, etwa Widerspruch- oder Klageverfahren, der antragstellenden Person mit einem beteiligten Rehabi-

189 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 121
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litationsträger als Beispiel.190 Erfolgt ein Widerspruch, ist von der Zuständigkeit des leistenden Rehabilitations-
trägers auszugehen, aufgrund der Außenwirkung ist die Entscheidung ein Verwaltungsakt.191

Die Prüfung der Kriterien nach § 15 Abs. 3 SGB IX entfällt, wenn ein Antragssplitting nach § 15 Abs. 1 SGB IX 
erfolgte.

190 Drucksache 18/9522, S. 240 

191 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 79

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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Teilprozess 5.1 Bewilligung durch mehrere Rehabilitationsträger

Ziel(e) Die Leistungserbringung ist durch das Jugendamt als leistenden 
Rehabilitationsträger und die beteiligten Rehabilitationsträger sicher-
gestellt. 

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter 
•  Leistungserbringer

Tätigkeiten • Bewilligung der Leistung nach dem eigenen Leistungsgesetz auf 
der Grundlage des Teilhabeplans

•  Erteilung einer Kostenzusage an den Leistungserbringer

Frist Innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang bei Teilha-
beplanung im Umlaufverfahren bzw. binnen zwei Monaten nach 
Antragseingang bei Durchführung einer Teilhabekonferenz

Dokumente • Bewilligungsbescheid an Leistungsberechtigte 
•  Kostenzusage an Leistungserbringer

2.3.5 Bewilligung

Die Bewilligung erfolgt entweder durch mehrere Träger beim Antragssplitting oder beim Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 15 Abs. 3 SGB IX (Kapitel 2.3.5.1). Liegen diese nicht vor, erfolgt die Bewilligung durch den leis- 
tenden Rehabilitationsträger (Kapitel 2.3.5.2).

Erläuterungen

Beim Antragssplitting oder beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 SGB IX erfolgt die Bewilligung 
durch mehrere Träger.

In der Begründung der Entscheidung ist drauf einzugehen, inwieweit die im Teilhabeplan enthaltenen Feststel-
lungen berücksichtigt wurden (§ 19 Abs. 4 SGB IX).

Es ist davon auszugehen, dass sich Widerspruch und Klage in dieser Konstellation gegen die jeweils zuständigen 
Träger richten, da sie sich generell gegen den Träger richten, der den Verwaltungsakt erlässt.192

2.3.5.1  Bewilligung durch mehrere Rehabilitationsträger 

192 Joussen in Dau u.a., § 15 Rn. 12
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193 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 89; Joussen in Dau u.a., § 16 Rn. 6

Teilprozess 5.2 Bewilligung durch den leistenden Rehabilitationsträger und 
Beantragung von Kostenerstattung

Ziel(e) Im Rahmen der Koordinierungs- und Leistungsverantwortung ist 
die Leistungserbringung durch den leistenden Rehabilitationsträger 
sichergestellt.

Die Aufwendung werden von den beteiligten Trägern erstattet.

Verantwortliche Person Zuständige Fachkraft

Beteiligte Personen • Junger Mensch und/oder gesetzliche(r) Vertreter 
• Leistungserbringer
• Beteiligte Rehabilitationsträger

Tätigkeiten • Bewilligung aller im Teilhabeplan festgelegten Leistungen im 
eigenen Namen 

• Erteilung einer Kostenzusage an die Leistungserbringer
• Geltendmachung von Kostenerstattung gegenüber den beteiligten 

Rehabilitationsträgern gemäß § 16 Abs. 2 SGB IX

Frist Innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang bei Teilha-
beplanung im Umlaufverfahren bzw. binnen zwei Monaten nach 
Antragseingang bei Durchführung einer Teilhabekonferenz

Dokumente • Bewilligungsbescheid an Leistungsberechtigte 
• Kostenzusage an Leistungserbringer
• Kostenerstattungsantrag an beteiligte Rehabilitationsträger

Erläuterungen

Die Bewilligung durch den leistenden Rehabilitationsträger erfolgt, wenn sich im Verfahren nach § 15 Abs. 2 
SGB IX und im Rahmen der Teilhabeplanung herausgestellt hat, dass die in § 15 Abs. 3 SGB IX aufgeführten 
Voraussetzungen für eine getrennte Bewilligung nicht erfüllt sind. 

In der Begründung der Entscheidung ist drauf einzugehen, inwieweit die im Teilhabeplan enthaltenen Feststel-
lungen berücksichtigt wurden (§ 19 Abs. 4 SGB IX).

Der Umfang des Kostenerstattungsanspruchs unterscheidet sich nach § 16 Abs. 2 SGB IX danach, ob die betei-
ligten Rehabilitationsträger die angeforderten Feststellungen innerhalb der Fristen abgegeben haben oder nicht: 

Im Fall der fristgerechten Abgabe erstatten die beteiligten Rehabilitationsträger die Kosten auf der Grundlage 
ihrer eigenen Feststellungen (§ 16 Abs. 2 S. 1 SGB IX). 

Im Fall der nicht fristgerechten Abgabe sind die Kosten auf der Grundlage des Leistungsgesetzes, das der leis-
tende Rehabilitationsträger zu Grunde gelegt hat, zu erstatten (§ 16 Abs. 2 S. 2 SGB IX). Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der leistende Rehabilitationsträger die Zuständigkeiten nach den Leistungsgesetzen richtig 
bewertet hat, der Erstattungsanspruch besteht auch, wenn Mehrkosten entstanden sind.193

2.3.5.2  Bewilligung durch den leistenden Rehabilitationsträger und Beantragung von  
  Kostenerstattung



LANDESJUGENDÄMTER RHEINLAND UND WESTFALEN

79

Der Erstattungsanspruch umfasst nach § 16 Abs. 3 SGB IX neben den Leistungsaufwendungen auch eine Ver-
waltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Leistungsaufwendungen und nach Abs. 6 u.a. für die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe eine Verzinsung in Höhe von 4 % gemäß § 108 Abs. 2 SGB X.

Es ist davon auszugehen, dass sich Widerspruch und Klage des Leistungsberechtigten in dieser Konstellation 
gegen den leistenden Rehabilitationsträger richten, da sie sich generell gegen den Träger richten, der den Ver-
waltungsakt erlässt.194

194 Joussen in Dau u.a., § 15 Rn. 12
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Exkurs: Anpassung des Teilhabeplans

Das Teilhabeplanverfahren endet nicht mit der Bewilligung, sondern soll entsprechend dem Verlauf der Reha-
bilitation angepasst werden (§ 19 Abs. 3 SGB IX). Entsprechende Anpassungen liegen ebenfalls in der Ver-
antwortung des leistenden Rehabilitationsträgers (oder des beteiligten Rehabilitationsträgers, der die Teilha-
beplanung gemäß § 19 Abs. 5 übernommen hat). 

Weitere gesetzliche Vorgaben zur Anpassung gibt es nicht. Nach § 62 GE Reha-Prozess ist Anpassung der 
Oberbegriff für eine Änderung (Anpassung innerhalb des ursprünglichen Planungszeitraums) und eine Fort-
schreibung (Anpassung außerhalb des Planungszeitraums). Gemäß § 63 GE Reha-Prozess ist der Teilhabeplan 
in folgenden Fällen anzupassen: 
• Stellung eines Antrags auf im Teilhabeplan noch nicht konkret berücksichtigte Leistungen zur Teilhabe 

(weiterer Antrag), wenn ein zeitlicher oder inhaltlicher Bezug besteht,
• Eintritt einer bereits ausdrücklich im Teilhabeplan festgelegten Bedingung für eine Anpassung,
• wenn sich im Verlauf der Rehabilitation veränderte bzw. neue Teilhabeziele und andere Leistungsarten 

und/oder -formen ergeben,
• wenn sich die persönlichen Lebensumstände des Leistungsberechtigten geändert haben, 
• wenn neue, für die Rehabilitation und Teilhabe wesentliche, Vorgaben und Entwicklungen eingetreten 

sind,
• Änderung der Zeitplanung.

Die Anpassung erfolgt nach § 64 Abs. 1 GE Reha-Prozess in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten und 
den beteiligten Rehabilitationsträgern sowie unter Beteiligung des oder der Leistungserbringer durch den für 
die Teilhabeplanung verantwortlichen Rehabilitationsträger. 

Für das Jugendamt bedeutet dies, dass es im Rahmen der regelmäßig(er) erfolgenden Hilfeplangespräche 
prüfen muss, ob einer der Gründe vorliegt und ggf. eine Anpassung notwendig ist. 

Die Teilhabeplanung endet nach § 65 GE Reha-Prozess insbesondere, wenn die Ziele erreicht sind oder zum 
bzw. nach dem Ende der letzten vorgesehenen Leistung, wenn keine weiteren Leistungen erforderlich sind.

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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3. Verfahren des Jugendamts als zweit- oder  
 drittangegangener Rehabilitationsträger

3.1 Verfahren als zweitangegangener Rehabilitationsträger

Erhält das Jugendamt einen Antrag von einem erstangegangenen Rehabilitationsträger fristgerecht weiterge-
leitet, wird es als zweitangegangener Träger leistender Rehabilitationsträger i.S.d. § 14 SGB IX und kann den 
Antrag nicht weiterleiten - vorbehaltlich der (unter 3.1.2) beschriebenen „Turboklärung“.

Auch als zweitangegangener Träger muss das Jugendamt seine Zuständigkeit prüfen, wie in Kapitel 2.1 
beschrieben. Nachfolgend wird nur auf die möglichen Ergebnisse eingegangen:

3.1.1 Bei Zuständigkeit des Jugendamtes

Ist das Jugendamt für mindestens eine der beantragten Leistungen (vorrangig) zuständig, muss gemäß § 14 
Abs. 2 SGB IX der Rehabilitationsbedarf unverzüglich, innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang (beim 
zweitangegangenen Rehabilitationsträger) festgestellt werden, wenn kein diesbezügliches Gutachten notwendig 
ist. Ist ein Gutachten für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs einzuholen, ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Vorliegen des Gutachtens zu entscheiden, das binnen zwei Wochen zu erstellen ist (§ 17 Abs. 2 SGB IX). 

Das Verfahren zur Anspruchsprüfung und Hilfeplanung (Kapitel 2.2) sowie ggf. das Verfahren der Beteiligung 
weiterer Rehabilitationsträger (Kapitel 2.3) werden dementsprechend unverzüglich durchgeführt.

3.1.2 Bei Unzuständigkeit des Jugendamtes

Ist dagegen die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers gegeben, ist das weitere Vorgehen davon 
abhängig, ob § 14 SGB IX Anwendung findet:

Findet § 14 SGB IX keine Anwendung und ist das Jugendamt insgesamt nicht zuständig, erfolgt eine Weiter-
leitung an den zuständigen Träger gemäß § 16 Abs. 2 SGB I.

Ist § 14 SGB IX anzuwenden, kommen folgende Konstellationen in Betracht: 

Ist das Jugendamt zwar sachlich, aber nicht örtlich zuständig, kann gemäß § 24 Abs. 1 GE Reha-Prozess 
innerhalb desselben Sozialleistungsbereichs unter Wahrung der Entscheidungsfristen nach § 14 Abs. 2 SGB IX 
eine Weiterleitung des Antrags an das zuständige Jugendamt ermöglicht werden. Die antragsstellende Person 
wird darüber unterrichtet.

Ist das Jugendamt insgesamt sachlich nicht (vorrangig) zuständig, ist gemäß § 14 Abs. 3 SGB IX eine erneute 
Weiterleitung an einen dritten Rehabilitationsträger möglich („Turboklärung“), dies kann gemäß § 24 Abs. 1 GE 
Reha-Prozess auch der erstangegangene Träger sein. Voraussetzung für die Weiterleitung ist allerdings, dass 
vorher der drittangegangene Rehabilitationsträger sein Einverständnis mit der Weiterleitung erklärt hat. Dieser 
wird dann an Stelle des zweitangegangenen Trägers leistender Rehabilitationsträger i.S.d. § 14 SGB IX und 
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muss innerhalb der Frist des Abs. 2 entscheiden. Die antragsstellende Person ist über die erneute Weiterleitung 
zu informieren. Ziel der „Turboklärung“ ist gemäß § 24 Abs. 2 GE Reha-Prozess, dass der sachlich zuständige 
Träger über den Antrag entscheidet.

Wenn eine einvernehmliche Klärung nicht möglich ist, muss das Jugendamt als leistender Rehabilitations-
träger binnen drei Wochen nach Antragseingang den Rehabilitationsbedarf feststellen und über den Antrag ent-
scheiden. Dabei ist zu beachten, dass alle in Betracht kommenden Rehabilitationsleistungen zu prüfen sind, 
auch aus anderen Leistungsgesetzen, auch das des erstangegangenen Rehabilitationsträgers.195 Eine Ablehnung 
ist nur möglich, wenn alle in Betracht kommenden Rehabilitationsvorschriften keinen Anspruch vorsehen. In 
einer solchen Konstellation kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, die Fachkenntnis anderer Ämter/Institutionen 
zu nutzen bzw. um Amtshilfe zu ersuchen oder ein Gutachten zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs nach  
§ 17 SGB IX in Auftrag zu geben.196

Diese Prüfung ist in das Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung (Kapitel 2.2) sowie ggf. in das Ver-
fahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger (Kapitel 2.3) zu integrieren.

Besteht ein Anspruch, sollte im Leistungsbescheid dargelegt werden, dass die Leistung auf der Grundlage des 
§ 14 Abs. 2 SGB IX gewährt wird. Der zweitangegangene Rehabilitationsträger hat gegenüber dem zuständigen 
einen Kostenerstattungsanspruch gemäß § 16 Abs. 1 SGB IX nach den für den leistenden Rehabilitationsträger 
geltenden Rechtsvorschriften. Der Erstattungsanspruch umfasst nach § 16 Abs. 3 SGB IX neben den Leistungs-
aufwendungen auch eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Leistungsaufwendungen und nach 
Abs. 6 eine Verzinsung in Höhe von 4 % gemäß § 108 Abs. 2 SGB X.

Bei länger dauernden Leistungen sollte eine Fallübernahme und weitere Leistungserbringung durch den 
eigentlich zuständigen Träger erfolgen. So sollte der zweitangegangene Rehabilitationsträger verlangen können, 
dass der eigentlich zuständige erstangegangene künftig selbst die Leistung erbringt.197 Neben verfahrensökono-
mischen Gründen ist dies auch im Interesse der Leistungsberechtigten, da der eigentlich zuständige Träger eine 
höhere Expertise für die Leistungserbringung aufweisen dürfte.

3.2 Verfahren als drittangegangener Rehabilitationsträger

Das Jugendamt kann durch die in § 14 Abs. 3 SGB IX neu eingeführte „Turboklärung“ auch als drittangegan-
gener Träger zum leistenden Rehabilitationsträger i.S.d. § 14 SGB IX werden. Voraussetzung ist, dass das 
Jugendamt dem zweitangegangenen Träger sein Einverständnis vor der Weiterleitung gegeben hat. Zu beachten 
ist, dass es dann innerhalb der in § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 4 SGB IX genannten und schon laufenden Fristen 
das Verfahren der Anspruchsprüfung und Hilfeplanung (Kapitel 2.2) sowie ggf. auch das Verfahrender Betei-
ligung weiterer Rehabilitationsträger (Kapitel 2.3) durchführen muss. Ziel der „Turboklärung“ ist gemäß § 24 
Abs. 2 GE Reha-Prozess, dass der sachlich zuständige Träger über den Antrag entscheidet.

Stellt sich im Rahmen der Prüfung oder später heraus198, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung 
insgesamt zuständig gewesen wäre, gilt der infolge der „Turboklärung“ leistende Träger nach § 73 GE Reha-
Prozess bei der Kostenerstattung als zweitangegangener Träger.

195 BSG, Urteil vom 20.04.2010, B 1/3 KR 6/09 R und Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 34/06; OVG NRW, Beschluss vom 17.02.2011, 12 A 2170/10

196 Siehe Exkurs zum Gutachten nach § 17 SGB IX in Kapitel 2.3.2.2.1

197 Knittel, § 14 Rn. 150 

198 Nach § 73 Abs. 3 GE Reha-Prozess gilt dies unabhängig davon, ob sich die Nichtzuständigkeit vor oder nach Bewilligung der Leistung herausstellt

§ 35a SGB VIII | Teil I: VERFAHREN
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4. Verfahren als beteiligter Rehabilitationsträger

Stellt ein leistender Rehabilitationsträger fest, dass er das Jugendamt beteiligen muss, leitet er entweder gemäß 
§ 15 Abs. 1 SGB IX den diesbezüglichen Teilantrag an das Jugendamt weiter (Antragssplitting) oder fordert die 
Feststellungen des Jugendamtes gemäß § 15 Abs. 2 SGB IX an – abhängig von der grundsätzlichen Zustän-
digkeit des leistenden Trägers nach § 6 Abs. 1 SGB IX für diese Leistungsgruppe.

In beiden Konstellationen kann das Jugendamt freiwillig anbieten, das Teilhabeplanverfahren durchzuführen  
(§ 19 Abs. 5 SGB IX). Die Leistungsberechtigten als auch die anderen Rehabilitationsträger müssen dem gege-
benenfalls zustimmen. 

4.1 Antragssplitting

Erhält das Jugendamt einen gesplitteten Teilantrag von einem leistenden Rehabilitationsträger weitergeleitet, 
hat es als Splitting-Adressat folgende Aufgaben: 
• Prüfung des eingehenden Teilantrags; kann das Jugendamt für den Teilantrag nach § 6 SGB IX grund-

sätzlich nicht zuständig sein, kann es den gesplitteten Antrag weiterleiten und informiert den leistenden 
Rehabilitationsträger und den Antragssteller (§ 30 Abs. 2 GE Reha-Prozess),

• Ermittlung sowie Feststellung des Rehabilitationsbedarfs; stellt das Jugendamt weitergehende Reha-Bedarfe 
fest, für die es nicht zuständig ist, informiert es den leistenden Rehabilitationsträger (§ 30 Abs. 2 GE Reha-
Prozess),

• Mitteilung an den leistenden Rehabilitationsträger nach § 30 Abs. 2 GE Reha-Prozess binnen zwei Wochen 
nach Eingang des gesplitteten Antragsteils zu seiner grundsätzlichen Zuständigkeit für die vom gesplitteten 
Antragsteil umfassten Leistungen und zum Rehabilitationsbedarf,

• Mitteilung an den leistenden Rehabilitationsträger nach § 53 Abs. 2 GE Reha-Prozess unverzüglich, spä-
testens eine Woche vor Ablauf der Sechs-Wochen-Frist, seiner Feststellungen über die durchzuführenden 
Leistungen (Inhalt, Umfang, Form, Dauer) und entsprechender Unterlagen zur Erstellung des Teilhabeplans,

• Beteiligung an der Teilhabeplanung (im Umlaufverfahren oder in einer Teilhabeplankonferenz),
• Erlass des Leistungsbescheids an Antragssteller innerhalb der Fristen des § 15 Abs. 4 SGB IX, d.h. innerhalb 

von sechs Wochen nach Antragseingang bzw. zwei Monaten nach Antragseingang mit Teilhabeplankon-
ferenz.

Für den Fall, dass das Jugendamt zwar nach § 6 SGB IX grundsätzlich zuständig, jedoch im konkreten Ein-
zelfall unzuständig ist, ist keine gesetzliche Regelung vorgesehen. Nach von Boetticher soll das Jugendamt 
dann den zuständigen Rehabilitationsträger einbinden, auf der Grundlage dessen Feststellungen die Leistungen 
erbringen und sich die Kosten nach § 16 Abs. 2 und 3 SGB IX von dem zuständigen Rehabilitationsträger 
erstatten lassen.199

Es ist davon auszugehen, dass sich Widerspruch und Klage in dieser Konstellation gegen die jeweils zuständigen 
Rehabilitationsträger richten, da sie sich generell gegen den Träger richten, der den Verwaltungsakt erlässt.200

199 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 71

200 Joussen in Dau u.a., § 15 Rn. 12
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4.2 Abgabe von Feststellungen

Wird das Jugendamt von einem leistenden Rehabilitationsträger aufgefordert, seine Feststellungen gemäß § 15 
Abs. 2 SGB IX abzugeben, hat es folgende Aufgaben: 
• Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs nach dem eigenen Leistungsgesetz mit Hilfe der Instrumente nach 

§ 13 SGB IX; stellt das Jugendamt dabei weitergehende Reha-Bedarfe fest, für die es nicht zuständig ist, 
informiert es den leistenden Rehabilitationsträger (§ 31 Abs. 3 GE Reha-Prozess),

• Mitteilung der schriftlichen Feststellung201 an den leistenden Rehabilitationsträger innerhalb von zwei 
Wochen nach Anforderung, spätestens am Tag nach Ablauf der Frist (bei Gutachten nach Eingang des Gut-
achtens), 

• Beteiligung an der Teilhabeplanung (im Umlaufverfahren oder in einer Teilhabeplankonferenz),
• Bewilligung der Leistungen: 

 ǧ  im eigenen Namen, wenn die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 3 S. 1 SGB IX im Teilhabeplan dokumen-
tiert wurden oder

 ǧ durch den leistenden Rehabilitationsträger in seinem Namen nach § 15 Abs. 3 S. 2 SGB IX, wenn die o.g. 
Voraussetzungen nicht im Teilhabeplan dokumentiert wurden. Dieser hat einen Kostenerstattungsan-
spruch gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 SGB IX. 

Gibt das Jugendamt die Feststellungen nicht fristgerecht ab, hat der leistende Rehabilitationsträger den Reha-
bilitationsbedarf nach den in Betracht kommenden Leistungsgesetzen zu prüfen. Dieser hat gemäß § 16 Abs. 2 
S. 2 SGB IX gegenüber dem Jugendamt einen Kostenerstattungsanspruch nach den Rechtsvorschriften, die der 
Bewilligung zugrunde liegen. Unterlaufen dem leistenden Träger bei der Prüfung Fehler, kann ihm das Jugendamt 
dies im Rahmen der Kostenerstattung nicht entgegenhalten.202

201 Mustervordruck in der GE Reha-Prozess „Teil II – Feststellungen des beteiligten Rehabilitationsträgers“

202 von Boetticher, § 3 (Änderungen im Jahr 2018) Rn. 73
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5. Fallbeispiele zum neuen Verfahren nach dem SGB IX

Die nachfolgenden Fallbeispiele beziehen sich auf die neuen Verfahrensvorgaben zur Beteiligung weiterer Reha-
bilitationsträger und zur Durchführung der Teilhabeplanung. Sie finden nur Anwendung, wenn Leistungen aus 
mindestens zwei Leistungsgruppen beantragt werden, Leistungen mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich 
sind oder die Leistungsberechtigten eine Teilhabeplanung wünschen. 

Fallbeispiel 1: Antrag auf Teilhabeleistungen aus mehreren Leistungsgruppen wird 
   beim Jugendamt gestellt 

Die Eltern stellen als gesetzliche Vertreter ihres 7-jährigen Kindes beim Jugendamt einen Antrag nach § 35a SGB 
VIII auf Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Form einer schulischen Integrationsassistenz und auf Leistungen 
zur sozialen Teilhabe in Form einer Autismustherapie. Das Jugendamt prüft seine Zuständigkeit und kommt 
aufgrund der vorliegenden Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung ohne geistige oder körperliche Beein-
trächtigung zu dem Ergebnis, dass es für beide Leistungen (vorrangig) zuständig ist. Nach § 14 SGB IX ist das 
Jugendamt somit leistender Rehabilitationsträger. Da es sich um Leistungen aus unterschiedlichen Leistungs-
gruppen handelt, ist nach § 19 Abs. 1 SGB IX ein Teilhabeplan zu erstellen. Zur Vermeidung der Erstellung von 
zwei Plänen (Teilhabe- und Hilfeplan) ergänzt das Jugendamt den Hilfeplan um die relevanten Inhalte des Teil-
habeplans.

Fallbeispiel 2:  Antrag auf Teilhabeleistungen aus mehreren Leistungsgruppen wird 
   beim Jugendamt gestellt 

Eine 18-Jährige stellt in einem kreisangehörigen Jugendamt einen Antrag (nach § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII) 
auf Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form einer Autismustherapie und auf Leistungen zur Teilhabe an Arbeit 
zum Besuch einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung im Berufsbildungsbereich. Das Jugendamt prüft als 
erstangegangener Rehabilitationsträger innerhalb der 14-Tage-Frist, ob es für eine der Leistungen (vorrangig) 
zuständig ist. 

Das Jugendamt stellt fest, dass für Leistungen im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für Behinderte die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX zuständig ist, da eine Zuständigkeit der anderen in Nr. 
2 bis 4 genannten Träger aufgrund fehlender Leistungsvoraussetzungen nicht besteht. Das Jugendamt prüft die 
Zuständigkeit für die beantragte Leistung zur sozialen Teilhabe. 

Alternative A:

Ergibt die Zuständigkeitsprüfung, dass eine Autismus-Spektrum-Störung ohne geistige oder körperliche Beein-
trächtigungen diagnostiziert wurde, ist das Jugendamt für diese Leistung vorrangig zuständig. Es kann den 
Antrag nicht weiterleiten und wird somit leistender Rehabilitationsträger nach § 14 SGB IX. Aufgrund der grund-
sätzlichen Zuständigkeit des Jugendamtes für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 
SGB IX muss das Jugendamt nach § 15 Abs. 2 SGB IX die Feststellungen der Bundesagentur für Arbeit ein-
holen. Diese ermittelt den Rehabilitationsbedarf nach dem SGB III und teilt die Feststellungen schriftlich dem 
Jugendamt als leistendem Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung (ohne Gutachten), 
spätestens am Tag nach Ablauf der Frist, mit (§ 31 Abs. 3 GE Reha-Prozess). Das Jugendamt hat als leis- 
tender Rehabilitationsträger die Verantwortung für das Teilhabeplanverfahren (§ 19 SGB IX) und erstellt den 
Teilhabeplan im Umlaufverfahren oder im Rahmen einer Teilhabeplankonferenz (§ 20 SGB IX), wenn die Prüfung 
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ergeben hat, dass die diesbezüglichen Voraussetzungen vorliegen. Die Bundesagentur für Arbeit schlägt eine 
Teilhabeplankonferenz vor, für die Durchführung holt das Jugendamt die Zustimmung der leistungsberech-
tigten 18-jährigen ein, ebenso eine datenschutzrechtliche Einwilligung (§ 23 SGB IX). Das Jugendamt trifft die 
Entscheidung, dass eine Teilhabeplankonferenz erfolgt. In dieser wird im Teilhabeplan dokumentiert, dass die 
erforderlichen Feststellungen getroffen wurden und die abgestimmte Leistungserbringung sichergestellt ist. Die 
18-jährige widerspricht einer getrennten Leistungserbringung nicht. Somit bewilligen das Jugendamt und die 
Bundesagentur für Arbeit ihre Leistungen jeweils im eigenen Namen, da die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 3 
S. 1 SGB IX vorliegen. Die Bewilligung erfolgt innerhalb der vorgegeben Frist von zwei Monaten nach Antrags-
eingang (§ 15 Abs. 4 S. 2 SGB IX). 

Alternative B: 

Ergibt die Zuständigkeitsprüfung im Hinblick auf die beantragte Leistung zur sozialen Teilhabe, dass bei der 
18-jährigen eine Autismus-Spektrum-Störung mit einer geistigen Behinderung diagnostiziert wurde, ergibt sich 
aufgrund der Mehrfachbehinderung nach § 10 Abs. 4 SGB VIII eine vorrangige Zuständigkeit des Trägers der 
Sozialhilfe, da Leistungskongruenz besteht. Damit ist das Jugendamt für keine der beantragten Leistungen (vor-
rangig) zuständig, d.h. nach § 14 Abs. 1 S. 2 SGB IX insgesamt unzuständig und leitet den Antrag innerhalb der 
14-Tage-Frist an den zuständigen Sozialhilfeträger. Dies ist bei einer ambulanten Leistung der örtliche Sozialhil-
feträger (bei einem kreisangehörigen Jugendamt das Kreissozialamt). Das Jugendamt informiert die 18-Jährige 
über die Weiterleitung.

Der Sozialhilfeträger stellt als zweitangegangener Rehabilitationsträger seine Zuständigkeit fest und ist somit 
leistender Rehabilitationsträger. Aufgrund der Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit für Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben muss er diese nach § 15 SGB IX beteiligen (wie bei Alternative A). 

Fallbeispiel 3:  Antrag auf Teilhabeleitungen aus mehreren Leistungsgruppen wird bei  
   einem anderen Rehabilitationsträger gestellt

Würde dieser Antrag jedoch von der 18-Jährigen (mit einer Autismus-Spektrum-Störung ohne geistige oder kör-
perliche Beeinträchtigungen) direkt bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, ist diese aufgrund der Zustän-
digkeit für einen Teil der beantragten Leistungen leistender Rehabilitationsträger nach § 14 SGB IX. Da die Bun-
desagentur für Arbeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 grundsätzlich nicht für Leistungen zur sozialen Teilhabe zuständig 
ist, muss sie den Antrag nach § 15 Abs. 1 SGB IX hinsichtlich dieser Leistung splitten und den Teilantrag dem 
Jugendamt zuleiten. Das Jugendamt muss den Rehabilitationsbedarf ermitteln und feststellen. Nach § 30 Abs. 
2 GE Reha-Prozess macht es der Bundesagentur für Arbeit binnen zwei Wochen nach Eingang des gesplitteten 
Antragsteils Mitteilung zu seiner grundsätzlichen Zuständigkeit für die vom gesplitteten Antragsteil umfassten 
Leistungen und zum Rehabilitationsbedarf. Nach § 53 Abs. 2 GE Reha-Prozess teilt das Jugendamt der Bun-
desagentur für Arbeit unverzüglich, spätestens eine Woche vor Ablauf der Sechs-Wochen-Frist, zur Erstellung 
des Teilhabeplans seine Feststellungen über die durchzuführenden Leistungen (Inhalt, Umfang, Form, Dauer). 
Die Bundesagentur für Arbeit erstellt den Teilhabeplan im Umlaufverfahren. Das Jugendamt erlässt seinen Lei-
stungsbescheid innerhalb der Sechs-Wochen-Frist des § 15 Abs. 4 SGB IX.
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7. Anlagen
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Az. Datum 

 

 Fachkraft 
 

 
 
 
Prüfschema zum Antrag auf Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII für: 
 
Name, Vorname Geburtsdatum 

  

 
I.  Verfahren der Zuständigkeitsklärung & Prüfung des Abweichens der seelischen Gesundheit 
 

1. Beratung und Hinwirken auf Antragstellung  
Beratung erfolgte am:   
Hinwirken auf Antragstellung erfolgte am:  

 
2. Prüfung des Antrags und der Anwendung von § 14 SGB IX 

Vollständigkeit des Antrags Ja Nein 

Angaben zur Person   
Unterschrift/en des/der Personensorgeberechtigen (unter 15. LJ und bei stationärer Hilfe)   
Ggf. Unterschrift des Jugendlichen/jungen Volljährigen ab dem 15. LJ   
Angaben zum 
Leistungsbegehren: 

 
 

Leistungen aus der/den Leistungsgruppe(n): 

 Leistungen zur medizinischen Reha  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
 Leistungen zur sozialen Teilhabe  Leistungen zur schulischen Bildung 
Ergebnis  

 Antrag unvollständig, Rückgabe/Kontakt am:  
 Antrag vollständig am:  
Anwendung von § 14 SGB IX  

 JA ist erstangegangener Träger 
 JA zweitangegangener Träger binnen 14-Tage-Frist  Außerhalb 14-Tage-Frist 
 JA ist drittangegangener Träger  
 § 14 SGB IX findet Anwendung Fristende:   
 § 14 SGB IX findet keine Anwendung, weil 
  Rechtsträgeridentität 
  Antrag auf Hilfen außerhalb des § 35a SGB VIII  

 
3. Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit 

3.1 (Vorrangige) Zuständigkeit für mindestens eine der beantragten Leistungen 

 (vorrangige) Zuständigkeit für mindestens eine Leistung besteht 
 (vorrangige) Zuständigkeit für mind. eine Leistung besteht nicht → Weiterleitung an zuständigen Träger (4.) 
3.2 Altersbedingte Zuständigkeit  
 Zuständigkeit aufgrund des Alters besteht (Schuleintritt, jünger als 21 Jahre) 
 Zuständigkeit aufgrund des Alters besteht nicht  → Weiterleitung an zuständigen Träger (4.)  
 Erstantrag kurz vor dem 21. Geburtstag  
→ Prüfung, ob die Voraussetzungen der Ausnahmegewährung vorliegen: 
 Voraussetzungen liegen vor 
 Voraussetzungen liegen nicht vor → Weiterleitung an zuständigen Träger (4.) 

3.3 Ergebnis der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit   

 Örtliche Zuständigkeit besteht  
 Örtliche Zuständigkeit besteht nicht → Weiterleitung an zuständigen Träger (4.) 

 
4. Ggf. Weiterleitung bei (vorrangiger) Zuständigkeit eines anderen Trägers 

Zuständiger Träger:  
 Weiterleitung ist möglich, diese und Information des Antragsstellers erfolgte am:  
 Weiterleitung ist nicht möglich (als zweit- oder drittangegangener Träger) → Kostenerstattung! 

 
 
 
 

7.1 Prüfschema
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5. Prüfung des Vorliegens/Einholen der ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Stellungnahme 

 Diagnostik ist erfolgt & Stellungnahme liegt vor 
 Diagnostik ist erfolgt & Stellungnahme liegt noch nicht vor  

Stellungnahme angefordert am:  eingegangen am:   
 Diagnostik ist noch nicht erfolgt 

Stellen für Diagnostik benannt am:  Eingang der Stellungahme:  
 Bei Bedarf Rücksprache mit behandelndem Arzt/Psychotherapeuten zur Klärung, ob eine geistige/körperliche 

Behinderung ausgeschlossen werden kann → siehe 6. 
Ergebnis:   

Nach Eingang der Stellungnahme: Prüfung 

Aktualität der Stellungnahme 

 Stellungnahme ist ausreichend aktuell 
 Stellungnahme ist nicht ausreichend aktuell 

Aktualisierung angefordert am:  eingegangen am:  
Abweichen der seelischen Gesundheit 

Diagnostizierte Störung(en)  
gemäß ICD-10: 

 
 

Zuordnungen: 
 F 0 organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen 
 F 1 psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen 
 F 2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 
 F 3 affektive Störungen 
 F 4 neurotische/Belastungs- und somatoforme Störungen 
 F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen oder Faktoren 
 F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (i.d.R. erst ab dem 16. Lebensjahr) 
 F 8 Entwicklungsstörungen 
 F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 
Abweichung von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
 schon länger als sechs Monate ab 
 mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate ab 
 nicht (mit hoher Wahrscheinlichkeit) länger als sechs Monate ab 
Stellungnahme wurde erstellt von 
 Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
 Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 
 Arzt oder psychologischen Psychotherapeuten, der über bes. Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen 

bei Kindern und Jugendlichen verfügt 
Ausschluss einer Interessenkollision 

 Stellungnahme ist nicht vom (künftigen) Leistungserbringer 
Nachvollziehbarkeit 
 Stellungnahme ist nachvollziehbar 
 Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar 

 Bei Bedarf Rücksprache mit behandelndem Arzt/Psychotherapeuten oder neue Stellungnahme 
Ergebnis:   

 
6. Prüfung des Ausschlusses einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung 
Eine geistige Behinderung  
 liegt vor, IQ-Wert und/oder Gruppe/Schlüssel der ICD-10:  
 wurde ausgeschlossen → weiter mit 7. 
Eine körperliche Erkrankung/Behinderung 

 liegt vor in Form von:  
 wurde ausgeschlossen → weiter mit 7. 

 
6.1 Nur beim Bestehen einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung bzw. Beeinträchtigung: 
Prüfung des Bestehens von Leistungskongruenz 

 Es besteht sowohl ein Anspruch nach § 35a SGB VIII als auch nach § 53 SGB XII und 
 Leistungskongruenz liegt vor → Weiterleitung an zuständigen Sozialhilfeträger (4.) 
 Leistungskongruenz liegt nicht vor → weiter mit 7.  

 Es besteht nur ein Anspruch nach § 35a SGB VIII → weiter mit 7. 
 Es besteht nur ein Anspruch nach § 53 SGB XII → Weiterleitung an zuständigen Sozialhilfeträger (4.) 

 
7. Prüfung der alleinigen Zuständigkeit des Jugendamtes 

 Alleinige Zuständigkeit des Jugendamtes ist gegeben  → Ende der Prüfung 
 Weitere Rehabilitationsträger sind zu beteiligen → weiter mit Prüfung unter II.  

 

Prüfschema
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II. Verfahren der Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger & Teilhabeplanung 
 

1. Prüfung der grundsätzlichen Zuständigkeit des Jugendamtes 

 Jugendamt kann nach § 6 SGB IX für die Leistungsgruppe nicht Reha-Träger sein 
(unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen) → weiter mit 2.1  

 Jugendamt kann nach § 6 SGB IX grundsätzlich für die Leistungsgruppe Reha-Träger sein 
(medizinische Reha, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe) → weiter mit 2.2 

Zu beteiligende(r) Reha-Träger:  
 

 
2.1 Antragssplitting 

Weiterleitung des Teilantrags erfolgte am:  
Unterrichtung des Antragsstellers erfolgte am:  
Frist zur Mitteilung zu grundsätzlichen Zuständigkeit und zum Rehabilitationsbedarf endet 
(zwei Wochen nach Eingang) am:  

 

Frist zur Mitteilung der Feststellungen zu Inhalt, Umfang, Form und Dauer der 
durchzuführenden Leistungen endet (eine Woche vor Ablauf der Sechs-Wochen-Frist) am: 

 

 
 2.2 Anforderungen der Feststellungen weiterer Reha-Träger 

Schriftliche Aufforderung zur Abgabe der Feststellungen des Rehabilitationsbedarfs 
erfolgte am: 

 

Unterrichtung des Antragsstellers erfolgte am:  
Frist zur Abgabe der schriftlichen Feststellungen endet (spätestens am Tag nach Ablauf 
der Zwei-Wochen-Frist) am: 

 

 Ergebnis 

  Feststellungen gehen fristgerecht ein → weiter mit 3. 
  Feststellungen gehen nicht fristgerecht ein → weiter mit 2.2.1 
 

2.2.1 Nur bei Nichteingang der Feststellungen:  
Prüfung des Rehabilitationsbedarfs nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen 

Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
erfolgt durch: 

 
 

Ergebnis der 
Prüfung: 

 
 

 
3. Prüfung der Voraussetzungen einer Teilhabeplankonferenz  (alle müssen erfüllt sein) 

 Teilhabeplankonferenz wird vorgeschlagen/angeregt (auch vom Jugendamt)  
 Zustimmung der Leistungsberechtigten liegt vor  
 Erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligung gemäß § 23 SGB IX liegt vor 
 Maßgeblicher Sachverhalt zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs kann nicht schriftlich ermittelt werden  
 Aufwand zur Durchführung steht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der beantragten Leistungen 
Ergebnis 

 Voraussetzungen liegen vor, Teilhabeplanung erfolgt im Rahmen einer Teilhabeplankonferenz  
 Voraussetzungen liegen nicht vor, Teilhabeplanung erfolgt im Umlaufverfahren  

 
4. Nur beim Verfahren der Anforderung der Feststellungen: Prüfung der Kriterien für eine getrennte 
Leistungserbringung im Teilhabeplan (alle müssen erfüllt sein) 

 Die erforderlichen Feststellungen wurden nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen von den 
zuständigen Reha-Trägern getroffen.   

 Nach dem Teilhabeplan ist die Leistungserbringung durch die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger 
sichergestellt. 

 Die Leistungsberechtigten widersprechen der getrennten Leistungserbringung nicht aus wichtigem Grund. 
Ergebnis 

 Kriterien sind erfüllt, Bewilligung erfolgt durch mehrere Reha-Träger  
 Kriterien sind nicht erfüllt, Bewilligung erfolgt durch leistenden Reha-Träger  → Kostenerstattung 

 
Bemerkungen: 

 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum       Unterschrift Fachkraft 

Prüfschema
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7.2 Stellungnahme der Schule
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Stellungnahme der Schule



96

Stellungnahme der Schule
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7.3 Diagnosebögen zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung
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Diagnosebögen zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung
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Diagnosebögen zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung
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Diagnosebögen zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung
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7.4 Abschließende Einschätzung 
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TOP 5 Haushalt 2020/2021



TOP 5.1 Haushaltsanträge



Antrag Nr. 14/272 

Datum: 06.06.2019
Antragsteller: FREIE WÄHLER

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 empfehlender Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

02.10.2019 empfehlender Beschluss

Ausschuss für Inklusion 10.10.2019 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 11.10.2019 empfehlender Beschluss

Landschaftsversammlung 16.12.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Antrag zum Doppelhaushalt 2020/2021:
Fördertopf inklusive Spielgeräte 

Beschlussvorschlag:

Der LVR unterstützt seine Gebietskörperschaften und Kommunen, wenn diese auf Spielplätzen 
inklusive Spielgeräte anschaffen und aufstellen wollen. 

Der LVR stellt dafür die Summe von 2 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Unterstützung soll pro Projekt maximal 20.000 Euro betragen und so lange ausgezahlt 
werden, bis die Fördersumme erschöpft ist.

Die ordnungsgemäße, sachliche und pflichtgemäße Prüfung der Anträge soll durch die 
Verwaltung erfolgen. Die Bewilligung der Gelder soll nach Prüfung der Anträge in der Reihenfolge 
des Posteingangs erfolgen.

Begründung:
Der LVR finanziert zur Förderung behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener verschiedene 
Einrichtungen wie KiTas, Schulen und Arbeitsplätze, die in Trägerschaft des LVR durchgehend 
behinderten Menschen zugute kommen. 

öffentlich



Was eindeutig fehlt in der Kette der Einrichtungen, sind Spielplätze in den Kommunen. Dort 
könnten sich behinderte und nicht behinderte Kinder begegnen und ein Miteinander 
einüben/erleben, wenn es Spielmaterial geben würde, das von beiden Gruppen in gleicher Weise 
genutzt werden kann. 

Nicht selten muss auf Spielplätzen Spielmaterial ausgetauscht werden. Intensive Nutzung sowie 
Wind und Wetter machen relativ oft eine Erneuerung erforderlich. Gerade dann wäre es sinnvoll, 
darauf zu achten, dass nur Geräte angeschafft werden, die der Inklusion dienen. Doch nicht jede 
Kommune kann sich das leisten. 

Finanzielle Unterstützung für inklusives Spielzeug soll allerdings nur gewährt werden, wenn sicher 
ist, dass Spielgeräte - etwa durch voneinander getrennte Aufstellung - nicht ihrerseits für Aus- und 
Abgrenzung sorgen. 

Bei dem inklusiven Spielzeug ist an Wippen, Schaukeln und insbesondere Geräte zum Balancieren 
gedacht, die auch von Kindern mit Förderbedarf im Bereich der Wahrnehmung und der Motorik 
genutzt werden können. Im besten Fall können die Spielgeräte außerdem von Kindern im Rollstuhl 
genutzt werden. Wichtig zusätzlich: Es kommen Geräte infrage, auf denen behinderte Kinder 
spielen können, ohne dass Erwachsene helfen müssen. „Kinder helfen Kindern“, lautet hier das Ziel 
(wichtig wegen immer mehr Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich). 

Für eine finanzielle Förderung kommen auch die Kommunen infrage, die auf Spielplätzen speziellen 
Fallschutz einbauen und Wege auf den Spielplätzen und zu den Spielplätzen hin besonders 
behindertenfreundlich und barrierefrei herrichten. 

Es ist klar, dass nicht jedes inklusive Spielgerät für jede Beeinträchtigung geeignet ist. Es muss aber 
als Ziel das gemeinsame Spielerlebnis aller Kinder auf einem Spielplatz angestrebt werden. 

gez. Henning Rehse
Fraktionsvorsitzender

Heinz Schmitz
Fraktionsgeschäftsführer 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3632

öffentlich

Datum: 04.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Schmitz

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020/2021 
Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 052 (Produktbereich 
06/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie zu den Produktgruppen 074 und 
086 (Produktbereich 05/Soziales)

Kenntnisnahme:

Die Ausführungen zum Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 052 
(Produktbereich 06/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie zu den Produktgruppen 
074 und 086 (Produktbereich 05/Soziales) werden gemäß Vorlage 14/3632 zur Kenntnis 
genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n
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Zusammenfassung: 

 

Die Verwaltung hat für die Aufgaben des LVR-Dezernates 4, Kinder, Jugend und Familie 

für den Doppelhaushalt 2020//2021 die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen 

finanziellen Bedarfe geplant.  

 

Im Mittelpunkt der Planungen standen dabei die Auswirkungen des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die das LVR-Dezernat 4 insoweit treffen, als dass dieses 

ab dem 01.01.2020 für die Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung 

zuständig wird. Gleichzeitig musste in den Planungen die Überführung der bisherigen 

freiwilligen Finanzierung in das gesetzliche Finanzierungssystem abgebildet werden.  

 

Diese Planungen finden sich in der Produktgruppe 074 und der neuen Produktgruppe 086 

wieder. Beide Produktgruppen zusammen umfassen ca. 90% der geplanten 

Aufwendungen.   

 

Zusammengefasst ergibt sich für das LVR-Dezernat 4 folgendes Gesamtbild der 

Aufwendungen nach Abzug der Erträge für die Jahre 2020 und 2021: 

 

Produktgruppe 2020 in 

Mio. €  

2021 in 

Mio. € 

049, Dezentraler Service- und Steuerungsdienst 3,3  3,2 

050, Erzieherische Hilfen 0,0 0,0 

051, Hilfen für Kinder und Familien 4,3 4,2 

052, Jugend 10,0 10,5 

074, Elementarbildung/Soziale Teilhabe 134,2 133,1 

086, SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder 53,0 56,5 

Gesamtbedarf LVR-Dezernat 4 204,8 207,5 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3632 

  

 

1. Vorbemerkung 

 

Das LVR-Dezernat 4, Kinder, Jugend und Familie, erbringt ab dem 01.01.2020 – neben 

seinen bisherigen Leistungen - die Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

für Kinder mit (drohender) Behinderung. Dementsprechend hat die Verwaltung in einem 

umfangreichen Prozess die für die Leistungserbringung nach dem BTHG notwendigen 

finanziellen Mittel für die beiden Jahre 2020 und 2021 geplant. Gleichzeitig berücksichtigt 

die Planung den sukzessiven Überführungsprozess der bisherigen freiwilligen finanziellen 

Förderung (FInK, IBIK) sowie die Überleitung der heilpädagogischen Gruppen und 

Einrichtungen in das neue gesetzliche System.  

 

Hiermit einhergehend und aus Gründen organisatorischer Zuordnung wurde die 

Gliederung des Haushalts für das LVR-Dezernat 4 angepasst: 

 

Produktgruppe  

(PG) 

Bezeichnung Produkte  

 

Produktbereich 05/Soziales 

074 Elementarbildung/Soziale 

Teilhabe 

Inklusive Förderung in heilpädagogischen 

Kindertagesstätten, 

Inklusive Förderung in 

Regelkindertagesstätten und in der 

Kindertagespflege 

086 SGB IX 

Eingliederungshilfe für 

Kinder 

Interdisziplinäre Frühförderung, 

Solitäre heilpädagogische Leistungen 

 

Produktbereich 06/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

049 Dezentraler Service und 

Steuerungsdienst 

Keine 

050 Erzieherische Hilfen Keine 

051 Hilfen für Kinder und 

Familien 

Förderung von Tageseinrichtungen 

Förderung in den Bereichen 

Familienberatung/-bildung 

Adoption 

Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen 

052 Jugend Fachberatung  

Bewirtschaftung Jugendförderung 

Kostenerstattung 

Internationale Jugendarbeit 

Landesstelle NRW 

Aufsicht über stationäre Einrichtungen 

Gehört werden 

Hilfe für Deutsche im Ausland 
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2. Überblick 

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Entwurf der Erträge und der 

Aufwendungen je PG und Jahr: 

 

 Erträge Aufwendungen 

Jahr 2020 2021 2020 2021 

PG 049 1.532,00 € 1.532,00 € 3.249.080,28 € 3.229.800,80 €  

PG 050 470.000,00 € 550.000,00 € 473.843,16 € 558.039,80 € 

PG 051 100.059,00 € 100.059,00 € 4.403.852,40 € 4.307.397,44 € 

PG 052 1.320.564,50 € 1.320.109,00 € 11.332.783,68 € 11.785.567,40 € 

PG 074  350.000,00 € 350.000,00 € 134.569.350,00 € 133.451.700,00 € 

PG 086 0,00 € 0,00 € 52.956.044,48 € 56.546.640,16 € 

Gesamt 2.242.155,50 € 2.321.700,00 € 206.984.954,00 € 209.879.145,60 € 

 

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Jahr 2020 2021 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.092.155,50 € 1.171.700,00 € 

Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen 1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 

 

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Jahr 2020 2021 

Personalaufwendungen 17.337.549,00 € 18.000.673,00 € 

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 5.590.700,00 € 5.913.488,00 € 

Abschreibungen 9.405,00 € 8.685,00 € 

Transferaufwendungen 183.767.350,00 € 185.672.350,00 € 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 279.950,00 € 283.950,00 € 

 

Die Anzahl der Vollzeitkräfte beträgt 259 im Jahr 2020 und 260 im Jahr 2021. 

Die Ansätze der Aufwendungen und Erträge je Produktgruppe werden auf den folgenden 

Seiten weiter ausgeführt und erläutert.  

 

 

3. Produktbereich 05/Soziales 

 

3.1 Produktgruppe 074, Elementarbildung/Soziale Teilhabe 

 

Mit den in dieser PG geplanten finanziellen Mitteln werden folgende Ziele in 

heilpädagogischen und Regel-Kitas verfolgt: 

 

- mittels heilpädagogischer Leistungen sollen die Selbständigkeit von Kindern mit 

(drohender) Behinderung erhöht und ihre Gemeinschaftsfähigkeit entwickelt und 

gefördert werden, 

- heilpädagogische Leistungen sollen u.a. dabei helfen, verschiedenste 

Beeinträchtigungen durch unterschiedliche Fördermaßnahmen zu beheben und die 

soziale Teilhabe zu verbessern und  

- diese Leistungen sollen handlungs- und alltagsorientiert, d.h. eingebettet in die 

Lebenswelt eines Kindes, erfolgen. 
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Insgesamt werden hierfür folgende Erträge und Aufwendungen geplant: 

 

Jahr 2020 2021 

Erträge 350.000,00 € 350.000,00 € 

Aufwendungen 134.569.350,00 € 133.451.700,00 € 

 

Diese Aufwendungen gliedern sich im Detail wie folgt auf: 

   

Jahr 2020 2021 

Aufwand Entgelte heilpäd. Kitas 40.200.000,00 € 41.100.000,00 € 

Fahrtkosten heilpäd. Kitas 6.212.500,00 € 6.212.500,00 € 

Aufwand Integrationshelfer in heilpäd. Kitas 4.000.000,00 € 3.800.000,00 € 

Inklusive Förderung in 

Regelkindertagesstätten, FInk-Pauschale 
39.700.000,00 € 18.350.000,00 € 

Inklusive Förderung in Regelkitas, 

Fahrtkosten 
887.500,00 € 887.500,00 € 

Kindertagespflege -  IBIK 650.000,00 € 650.000,00 € 

Aufwand Integrationshelfer in Regelkitas 24.000.000,00 € 18.000.000,00 € 

Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX 18.919.350,00 € 44.451.700,00 € 

 

Bezogen auf die großen Aufwandsblöcke innerhalb dieser Produktgruppe beabsichtigt die 

Verwaltung, die gegenläufigen Entwicklungen durch den System- und 

Paradigmenwechsel von einer freiwilligen hin zu einer gesetzlichen finanziellen Förderung 

im Elementarbereich und die finanzielle Gesamtbalance transparent abzubilden.  

 

Der LVR, hier das LVR-Dezernat 4, erhält ab 2020 infolge des AG-BTHG NRW die 

Zuständigkeit für die Finanzierung der heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB 

IX in Kindertageseinrichtungen. Die Leistungen werden den Leistungsberechtigten 

zunächst als “gepoolte Leistung“ angeboten und als landeseinheitliche Basisleistung I 

an alle Kinder mit Behinderung gewährt. Kern ist ein verbesserter Personalschlüssel je 

Kind mit Behinderung. Sofern die Basisleistung I im Einzelfall nicht ausreichend sein 

sollte, den individuellen Bedarf des einzelnen Kindes zu decken, können darüber hinaus 

weitere individuelle heilpädagogische Leistungen für Kinder mit Behinderung erbracht 

werden. Aufgrund der Festlegungen im Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX und der 

prognostizierten Fallzahlen ergeben sich für die heilpädagogischen Leistungen nach § 79 

SGB IX in Kindertageseinrichtungen die hier aufgeführten Planwerte. 

 

Die geplanten Mittel zur Finanzierung der Entgelte heilpädagogischer Kitas folgt der 

Vereinbarung der Vertragsparteien im Landesrahmenvertrag, die Leistungserbringung in 

heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen im Rheinland zunächst auf der Basis der 

bisherigen Regelungen fortzuführen und die heilpädagogischen Leistungen für Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf in KiBiz-Einrichtungen bis Jahresende 2026 sicherzustellen. Durch 

diese Übergangsregelungen kann gewährleistet werden, dass es nicht zu einer 

Leistungsunterbrechung bzw. zu einem Qualitätsverlust für Kinder mit besonders hohem 

Teilhabebedarf kommt. 

 

Bei den individuellen Leistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung in Regelkitas 

greift im kommenden Doppelhaushalt bereits die Überführung des bisherigen Systems 

freiwilliger finanzieller Förderung (zurückgehender Aufwand FInK Pauschale) in das neue 

System gesetzlicher Leistungen (aufwachsender Aufwand heilpäd. Leistungen nach § 79 

SGB IX). Dabei wird das LVR-Dezernat 4  die FInK-Förderung sukzessive in das gesetzlich 

verpflichtende System der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in der Weise überführen, 

dass Bestandsfälle und eingehende FInK-Anträge in einem Übergangszeitraum eine 

Bewilligung nach dem bisherigem Verfahren bis zur Schulpflicht erhalten. Nach dem 

Übergangszeitraum eingehende Anträge werden im Rahmen des neuen 

Gesamtplanverfahrens anhand des Bedarfsermittlungsinstruments (BEI_NRW KiJu) 

bearbeitet. Im Gegensatz zu einer stichtagsbezogenen Umstellung zum 1. Januar 2020 

verschafft die beschriebene Übergangsregelung dem LVR die Möglichkeit, sich personell, 
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organisatorisch und technisch hinsichtlich der Anforderungen im Rahmen der 

individuellen Bedarfsermittlung aufzustellen. 

 

Die geplanten Erträge in Höhe von 350.000 € resultieren aus Fahrtkostenerstattungen 

durch andere Kostenträger im Bereich der heilpädagogischen Kitas.  

 

 

3.2 Produktgruppe 086, SGB IX Eingliederungshilfe für Kinder 

 

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine neue Produktgruppe, die aufgrund 

neuer Zuständigkeiten des LVR-Dezernates 4 gebildet worden ist und in der die 

geplanten Mittel für die interdisziplinäre Frühförderung sowie die solitären 

heilpädagogischen Leistungen abgebildet werden.  

 

Die hierdurch finanzierten Leistungen zielen auf  

 

- eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem 

Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem 

Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am 

Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion,  

- die Leistungserbringung aus einer Hand und 

- die interdisziplinär aufeinander abgestimmten Förder-, Therapie- und 

Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung. 

 

Insgesamt werden hierfür folgende Erträge und Aufwendungen geplant: 

 

Jahr 2020 2021 

Erträge  0,00 € 0,00 € 

Aufwendungen 52.956.044,48 € 56.546.640,16 € 

 

Hierin sind folgende große Aufwandsblöcke enthalten: 

   

Jahr 2020 2021 

Aufwand für interdisziplinäre Frühförderung 34.058.550,00 € 36.128.700,00 € 

Solitäre heilpädagogische Leistungen 14.354.450,00 € 15.226.950,00 € 

 

Nachrichtlicher Hinweis zu den weiteren Aufwendungen: 

Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 

sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppe 074 sind aufgrund der eng 

miteinander verknüpften Aufgabenstruktur beider Produktgruppen ab 2020 

ebenfalls hier veranschlagt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 

4.492.044,48 € bzw. 5.135.990,16 €. Der Personalzuwachs im Vergleich zu den 

Vorjahren ist begründet durch die Wahrnehmung der mit der Einführung des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG) verbundenen zusätzlichen Aufgaben. Die 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich jeweils auf 5.000 €. 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 46.000 bzw. 50.000 € 

veranschlagt. 

 

Der LVR wird zum 01.01.2020 erstmalig Träger der Eingliederungshilfeleistung 

Frühförderung. Dementsprechend beabsichtigt die Verwaltung auch hier dem 

Transparenzgedanken folgend, sämtliche finanziellen Mittel der neuen Zuständigkeit in 

dieser Produktgruppe abzubilden. 

 

Die „Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit 

Behinderung und von Behinderung bedrohte Kinder“ werden als Komplexleistung 

Frühförderung bezeichnet. Diese Leistungen umfassen gemäß § 46 SGB IX in Verbindung 

mit der Frühfördererordnung (FrühV) Leistungen der medizinischen Rehabilitation und 
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heilpädagogische Leistungen. Ergänzt werden diese Leistungen durch die Beratung der 

Erziehungsberechtigten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.  

 

 

Leistungserbringer für die Komplexleistung Frühförderung sind anerkannte 

interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF) oder nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen 

mit vergleichbarem interdisziplinärem Förder-, Behandlungs- und Beratungsspektrum, 

wie zum Beispiel Sozialpädiatrische Zentren (SPZ). Grundlage für die Ermittlung der 

Haushaltsansätze ist eine Studie des Institutes für Sozialforschung und 

Gesellschaftspolitik (ISG Köln), bei der die örtliche Ebene die Aufwendungen, die für die 

Komplexleistungen angefallen sind, übermittelt hat. Für Komplexleistungen 

Frühförderung wird danach für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 34,0 Mio. Euro und 

für das Haushaltsjahr 2021 infolge der Fallzahlentwicklung ein Betrag von 36,1 Mio. Euro 

zugrunde gelegt. 

 

Auch für die Berechnungen der solitären heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der 

Frühförderung (z.B. durch Frühförderstellen, Autismusambulanzen, Sozialpädiatrische 

Zentren) wird auf die ISG – Studie verwiesen. Für solitäre heilpädagogische Leistungen 

erfolgt die Finanzierung bisher durch die Kommunen. Auf Grundlage der Meldungen der 

Mitgliedskörperschaften und der kalkulierten Fallzahlentwicklung ergibt sich für das 

Haushaltjahr 2020 ein Planwert von 14,3 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2021 von 

15,2 Mio. Euro.  

 

 

4. Produktbereich 06/Kinder-, Jugend und Familienhilfe 

 

4.1 Produktgruppe 049, dezentraler Service- und Steuerungsaufwand  

 

Erträge  1.532,00 € 1.532,00 € 

Aufwendungen 3.249.080,28 € 3.229.800,80 € 

 

Zum Aufgabengebiet dieser Produktgruppe gehören die Querschnittsaufgaben sowie der 

Personalrat des LVR-Dezernates 4. Da durch diese Aufgaben innerhalb der Produktgruppe 

keine externen Kunden bedient werden, sind hier keine Produkte definiert. Der Service 

richtet sich als Controlling und Aufgaben-/Steuerungsunterstützung an den LVR-

Dezernenten Jugend sowie die LVR-Fachbereiche 41 (Abteilung 41.20), 42 und 43. 

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 1.532 € eingeplant. Es handelt sich dabei um 

Personalkostenerstattung (1.500 €) sowie um die Auflösung von Sonderposten (32 €). 

 

Die Personalaufwendungen belaufen sich 2020 auf 1.916.087,28 € und 2021 auf 

1.896.805,80 €. 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 1.305.000 €. Die 

Aufwendungen für IT-Leistungen von LVR-InfoKom bestimmen die Sachaufwendungen 

der Produktgruppe 049. Diese werden für das Jahre 2020 und 2021 in einer Höhe von 

jeweils rd. 1.300.000 € erwartet.  

 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mittel in Höhe von 22.750 € pro 

Jahr eingeplant. Diese stehen dem Personalrat, der Leitung des LVR-Fachbereiches 41 

und der Geschäftsleitung für Reisekosten sowie Gästebewirtung und Repräsentation zur 

Verfügung. 

 

Abschreibungen sind 2020 mit 5.243 € bzw. 2021 mit 5.245 € angesetzt. 

 

 

 

 

 



7 

 

4.2 Produktgruppe 050, erzieherische Hilfen 

 

Jahr 2020 2021 

Erträge  470.000,00 € 550.000,00 € 

Aufwendungen 473.843,16 € 558.039,80 € 

 

Die bis 2019 in der Produktgruppe 050 abgebildeten Leistungen und Produkte aus dem 

LVR-Fachbereich 43 gehören aus organisatorischen Gründen ab 2020 zu der 

Produktgruppe 052 - Jugend: 

 

 Beratung der Jugendämter in erzieherischen Hilfen (künftig: Teil des Produkts 

Fachberatung),  

 Schutz von Kindern Jugendlichen in Einrichtungen (künftig: Aufsicht über 

stationäre Einrichtungen) 

 

In der Produktgruppe 050 sind ab 2020 nur noch die Leistungen der Anlauf- und 

Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder, Opfer der Unterbringung in Einrichtungen der 

Psychiatrie und Behindertenhilfe abgebildet. Grundsätzlich besteht hier eine 

Refinanzierung aus Bundes- bzw. Landesmitteln. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 

470.000,00 € eingeplant. Diese ergeben sich aus Zuweisungen des Bundes (240.000,00 

€) und aus Zuweisungen des Landes (230.000,00 €). 

 

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 233.843,16 € (2020) bzw. 238.039,80 € 

(2021). 

 

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 240.000 € in 2020 und 340.000 € in 2021. 

Es handelt sich um die LVR-Beteiligung an dem Fonds „Stiftung Anerkennung und Hilfe“. 

 

 

4.3 Produktgruppe 051, Hilfen für Kinder- und Familien 

 

Jahr 2020 2021 

Erträge  100.059,00 € 100.059,00 € 

Aufwendungen 4.403.852,40 € 4.307.397,44 € 

 

Hauptaufgaben sind die Beratung und Aufsicht im Bereich Kindertagesstätten. Neben den 

Mitteln des LVR werden noch über 2 Mrd. € Landesmittel direkt über den Haushalt des 

Landes bewirtschaftet. Diese Mittel sind nicht im Haushalt des LVR abgebildet. 

 

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 100.059 € eingeplant. Diese resultieren aus 

Personalkostenerstattungen des Landes (100.000 €) und aus der Auflösung von 

Sonderposten (59 €). 

 

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 4.343.327,40 € (2020) bzw. 4.246.873,44 € 

(2021). 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 16.000 € und die 

sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 43.300 € geplant. Bei den letztgenannten 

Aufwendungen bilden die Kosten für Dienstreisen, die im Rahmen der Aufsichtspflicht und 

des gesetzlichen Beratungsauftrags des LVR-Landesjugendamtes für den Bereich der 

Kindertagesstätten anfallen, mit 19.800 € pro Planungsjahr den größten Planwert.   

 

Abschreibungen sind mit 1.225 € (2020) bzw. 1.224 € (2021) angesetzt. 
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4.4 Produktgruppe 052, Jugend 

 

Jahr 2020 2021 

Erträge  1.320.564,50 € 1.320.109,00 € 

Aufwendungen 11.332.783,68 € 11.785.567,40 € 

 

Die bis 2019 in der Produktgruppe 050 abgebildeten Leistungen und Produkte aus dem 

LVR-Fachbereich 43 gehören ab 2020 zu der Produktgruppe 052. Damit sind sämtliche 

Produkte des LVR-Fachbereichs 43 in dieser Produktgruppe zusammengefasst.  

 

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 1.320.564,50 € bzw. 1.320.109,00 € eingeplant. 

Diese sind ausnahmslos zweckgebunden. Es handelt sich dabei um:   

 

Jahr 2020 2021 

Erstattungen des Landes für Personalkosten 458.000,00 € 458.000,00 € 

Zuweisungen der Sozial- und Kulturstiftung 320.000,00 € 320.000,00 € 

Zuweisungen des Bundes 

(Personalkostenerstattungen) 
290.000,00 € 290.000,00 € 

Zuweisungen des Landes   

(Personalkostenerstattungen) 
240.000,00 € 240.000,00 € 

Sonstige Erstattungen für Personalkosten 12.000,00 € 12.000,00 € 

Auflösung Sonderposten 564,50 € 109,00 € 

  

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.352.246,68 € (2020) bzw. 6.482.963,40 € 

(2021). 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 4.264.700,00 € 

(2020) bzw. 4.587.488,00 € (2021). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden 

pro Jahr mit 167.900,00 € veranschlagt. Diese vorgenannten Aufwendungen bestehen 

aus mehreren Positionen: 

   

Jahr 2020 2021 

Aufwendungen für Kostenerstattung nach SGB VIII 3.797.500,00 € 4.120.288,00 € 

Aufwendungen für Honorare 457.200,00 € 457.200,00 € 

Aufwendungen für Publikationen 10.000,00 € 10.000,00 € 

Reisekosten 41.000,00 € 41.000,00 € 

Aufwendungen für Fortbildungen 10.000,00 € 10.000,00 € 

Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur 3.400,00 € 3.400,00 € 

Veranstaltungen und Events 111.500,00 € 111.500,00 € 

Gästebewirtung und Repräsentation 2.000,00 € 2.000,00 € 

  

Mit 3.797.500 € bzw. 4.120.288 € bilden die Erstattungen an die örtlichen Jugendämter 

nach SGB VIII (Kostenerstattung) die größte Aufwandsposition im Bereich der 

Produktgruppe 052.  

 

Die Transferaufwendungen belaufen sich pro Jahr auf 545.000 €. Sie entfallen auf 

folgende Positionen: 

   

Jahr 2020 2021 

Modell- und Initialförderung  320.000,00 € 320.000,00 € 

Orte der Erinnerung 125.000,00 € 125.000,00 € 

10 eigenfinanzierte FÖJ-Plätze 50.000,00 € 50.000,00 € 

Einzelfallhilfen 50.000,00 € 50.000,00 € 

  

Durch politische Beschlüsse sind in diesen Positionen Eigenmittel in Höhe von 225.000 € 

(175.000 € für Orte der Erinnerung, 50.000 € für 10 FÖJ-Plätze) enthalten. 



9 

 

Für die Modell- und Initialförderung besteht eine Refinanzierung aus Mitteln der LVR-

Sozial- und Kulturstiftung (siehe Erträge).  

 

Abschreibungen sind mit 2.937 € (2020) bzw. 2.216 € (2021) angesetzt. 

 

 

5. Personalaufwand für landesfinanzierte Aufgaben 

 

Das LVR-Dezernat 4 bearbeitet die in der untenstehenden Tabelle genannten 

landesfinanzierten Aufgaben. Das hierfür eingesetzte Personal wird aus dem LVR-

Haushalt finanziert.   

 

Insgesamt 55 Vollzeitkräfte (einschl. unmittelbar vorgesetzte Leitungsstellen) mit einem 

Aufwand von 3,4 Mio. € sind ausschließlich für die Bearbeitung von Anträgen zur 

finanziellen Förderung durch Landesmittel eingesetzt. Durch diese Stellen werden 

Landesmittel in Höhe von ca. 2 Mrd. € jährlich bewirtschaftet.  

 

Im Einzelnen verteilen sich diese Stellen wie folgt: 

 

PG OE und Aufgabe Anzahl 

Stellen 

Personal-

aufwand ca. 

04900 41.10, Rechnungswesen, Haushalt 3 180.000,00 € 

05100 
42.12, Betriebs-/Personalkostenförderung 

Beratungsstellen, Familienbildungsstätten 
8,5 530.000,00 € 

05100 
42.30, Investitions- und Betriebskostenförderung 

von Kindertagesstätten 
19 1.200.000,00 € 

05200 
43.12, Förderung nach dem Kinder- und 

Jugendförderplan 
11,5 710.000,00 € 

05200 43.21, Überörtliche Kostenerstattung 13 800.000,00 € 

Summe 55 3.420.000,00 € 

 

Das für die Aufgaben Landesstelle zur Verteilung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge 

und Zentralstelle FÖJ sowie für einzelne Fachberatungsaufgaben eingesetzte Personal 

wird im Umfang von 19,58 Vollzeitkräften vollständig und im Umfang von 7 

Vollzeitkräften teilweise refinanziert.  

 

 

In Vertretung 

 

B a h r – H e d e m a n n  

 

 

 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3631

öffentlich

Datum: 27.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Geier

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020/2021 
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 074 und 086 im 
Produktbereich 05 und der Produktgruppen 049, 050, 051 und 052 im Produktbereich 06 
wird gemäß Vorlage 14/3631 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e
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Zusammenfassung: 

 

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am  

04. September 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde 

dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen. 



2 

Begründung der Vorlage Nr. 14/3631: 
 

 

 

Als Fachausschuss ist der Landesjugendhilfeausschuss für die Beratung der folgenden 

Produktgruppen des Haushaltes zuständig:  

 

 

Produktbereich 05 Soziale Leistungen      Seiten:  

 

 

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe   534 - 548 

 

Produktgruppe 086  Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX   560 - 567  

 

 

 

 

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   Seiten:  

 

 

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst 

Dezernat 4          640 – 645 

 

Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen      646 – 655 

 

Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien    656 – 665 

 

Produktgruppe 052 Jugend       666 - 682

     

 

 

 

 

In Vertretung  

 

 

H ö t t e 



satzung
Haushalts

plan

Landschaftsverband Rheinland

HAUSHALTSJAHR

Entwurf

2020/2021



 



Landesjugendhilfeausschuss 
 

 

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 .....................  Seite  4 

 
Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen ......................................................................  Seite  10 

 
Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien ........................................................  Seite  18 

 
Produktgruppe 052 Jugend .......................................................................................  Seite  28 
 

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe ...............................................  Seite  44 
 

Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX .......................................  Seite  60 
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.245 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412.259 511.750 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 416 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 416.920 513.282 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532
11 - Personalaufwendungen 1.688.714 2.056.311 1.916.087 1.896.806 1.896.806 1.896.806 1.896.806
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.005.853 953.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.048 4.829 5.243 5.245 5.245 5.245 5.245
15 - Transferaufwendungen 21.023.115 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.507 23.450 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.744.236 3.037.590 3.249.080 3.229.801 3.229.801 3.229.801 3.229.801
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 23.327.316- 2.524.308- 3.247.548- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 23.327.316- 2.524.308- 3.247.548- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.327.316- 2.524.308- 3.247.548- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.327.316- 2.524.308- 3.247.548- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269- 3.228.269-

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Haushaltsplan 2020 / 2021 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Herr Lorenz Bahr - Hedemann

Dezernat 4, Jugend

E r l ä u t e r u n g e n :

2020 2021

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.500 EUR          1.500 EUR         Erträge aus der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmodelle 

32 EUR               32 EUR              Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 11: Personalaufwendungen 

1.916.087 EUR   1.896.806 EUR  Personalaufwendungen der PG 049

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

776.700 EUR      776.700 EUR     IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (Pgen 049, 050, 051, 052)

528.300 EUR      528.300 EUR     IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

5.243 EUR          5.245 EUR         Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.400 EUR        12.400 EUR       Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

5.000 EUR          5.000 EUR         Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4

2.500 EUR          2.500 EUR         Reisekosten

1.500 EUR          1.500 EUR         Gästebewirtung & Repräsentation

500 EUR             500 EUR            Fachliteratur

500 EUR             500 EUR            Werbung

350 EUR             350 EUR            Personalrat
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Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 9,68 9,00 12,50 12,50

Tariflich Beschäftigte 11,13 11,00 9,50 9,50

6
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 486.050 513.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 2.744.183 3.295.455 3.431.184 3.411.903 0 0 3.411.903 3.411.903 3.411.903

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 2.258.133- 2.782.205- 3.429.684- 3.410.403- 0 0 3.410.403- 3.410.403- 3.410.403-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 0 3.000- 3.000- 3.000- 0 0 3.000- 3.000- 3.000-

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 2.258.133- 2.785.205- 3.432.684- 3.413.403- 0 0 3.413.403- 3.413.403- 3.413.403-

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 285.253 555.000 240.000 320.000 320.000 320.000 320.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.420 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.192 1.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 241.100 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 686.965 556.000 470.000 550.000 550.000 550.000 550.000
11 - Personalaufwendungen 1.864.882 1.742.115 233.843 238.040 238.040 238.040 238.040
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.833 33.800 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.109 547 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 257.152 450.000 240.000 320.000 320.000 320.000 320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.773 25.700 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.187.749 2.252.162 473.843 558.040 558.040 558.040 558.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 1.500.784- 1.696.162- 3.843- 8.040- 8.040- 8.040- 8.040-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1.500.784- 1.696.162- 3.843- 8.040- 8.040- 8.040- 8.040-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.500.784- 1.696.162- 3.843- 8.040- 8.040- 8.040- 8.040-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.500.784- 1.696.162- 3.843- 8.040- 8.040- 8.040- 8.040-

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst bis 2019 die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.01 ist neu Teil von 052.01 Fachberatung

050.02 ist neu 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten

Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen.

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 1,50 1,50

Tariflich Beschäftigte 19,00 19,00 1,00 1,00

11



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieheri scher Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

Ziele
- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.

Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 695 718

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 39 35

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 1.102 900

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 10.402- 61.000- 0 0

- Erträge 4.070 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 14.472 61.000 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 10.402- 61.000- 0 0
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Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einric htungen, Hilfen zur Erziehung

Ziele
- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche

Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück 393 300

- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück 663 650

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 17 25

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 427 400

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 17.605 29.000- 0 0

- Erträge 311.214 401.000 240.000 320.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 293.610 430.000 240.000 320.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 17.605 29.000- 0 0
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 453.029 556.000 470.000 550.000 550.000 550.000 550.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 2.148.633 2.251.615 473.843 558.040 0 0 558.040 558.040 558.040

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 1.695.604- 1.695.615- 3.843- 8.040- 0 0 8.040- 8.040- 8.040-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 107.384 100.000 90.000 90.000 85.000 70.000 65.000
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 107.384 100.000 90.000 90.000 85.000 70.000 65.000

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 927 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 927 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 106.457 97.000 87.000 87.000 0 0 82.000 67.000 62.000

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann

14



Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 1.589.147- 1.598.615- 83.157 78.960 0 0 73.960 58.960 53.960

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Haushaltsplan 2020 / 2021 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent

Erzieherische Hilfen Herr Lorenz Bahr - Hedemann

E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

42 aktive Darlehen für Einrichtungen der Jugendhilfe sind mit rund 0,91 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2018 bilanziert.  

Planmäßig bestehen zum 31.12.2020 39 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von rund 0,71 Millionen Euro,

zum 31.12.2021 36 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von 0,62 Millionen Euro.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.543 59 59 59 59 59 59
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.837 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 135 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 112.515 1.059 100.059 100.059 100.059 100.059 100.059
11 - Personalaufwendungen 3.496.868 3.720.507 4.343.327 4.246.873 4.246.873 4.246.873 4.246.873
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.560 58.200 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 700 549 1.225 1.224 1.224 1.224 1.224
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.700 119.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.655.828 3.898.556 4.403.852 4.307.397 4.307.397 4.307.397 4.307.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 3.543.313- 3.897.497- 4.303.793- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3.543.313- 3.897.497- 4.303.793- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.543.313- 3.897.497- 4.303.793- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.543.313- 3.897.497- 4.303.793- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338- 4.207.338-

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Haushaltsplan 2020 / 2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr - Hedemann

E r l ä u t e r u n g e n:

2020 2021

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100.000 EUR      100.000 EUR      Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge

59 EUR               59 EUR               Erträge Auflösung Sonderposten

Zeile 11: Personalaufwendungen 

4.343.327 EUR   4.246.873 EUR   Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.000 EUR        11.000 EUR        Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten

5.000 EUR          5.000 EUR          Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen 

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

1.225 EUR          1.224 EUR          Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

18.300 EUR        18.300 EUR        Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten

8.500 EUR          8.500 EUR          Veranstaltungen & Events

10.300 EUR        10.300 EUR        Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3.700 EUR          3.700 EUR          Gästebewirtung & Repräsentation

2.500 EUR          2.500 EUR          Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

1. Förderung von Kindertageseinrichtungen

Außerhalb der Förderung von Kindertageseinrichtungen werden in diesem Arbeitsbereich investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des 

Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP) an freie Träger der Jugendhilfe bewilligt.

Einrichtungen sicher gestellt. Neben den Betriebskosten, die den größten Teil dieser Mittel ausmachen, werden auch Mittel für Familienzentren und 

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen weiter geleitet.

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in  Höhe von ca. 2,0 Mrd EUR

an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden Kindertages-

einrichtungen, Beratungsstellen und Familienbildungsstätten. Die Zentrale Adoptionsstelle und der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen stellen weitere 

weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen wird der Betrieb dieser
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Haushaltsplan 2020 / 2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr - Hedemann

2. Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts-, und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die 

Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen 

Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes.

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden 

Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung sowie für die Fachberatung für Kitas bewilligt.

Auch die Abwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen für die Familienberatung und Familienbildung, die im besonderen Interesse des Landes liegen, 

ist in diesem Bereich angesiedelt.

3. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptions-

übereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutsch- 

land sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im 

Ausland lebenden Kindern an Bewerber aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland, die Prüfung von Kindervorschlägen aus

dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie  

die Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung. 

Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die 

Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die 

Genehmigung von Ausnahmen vom gesetzlichen Gebot, die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und freien Träger mit zwei Fachkräften 

auszustatten. Auch ist sie zuständig für die Zustimmung zur Einrichtung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstellen in kommunaler Trägerschaft und die 

Erteilung von Gestattungen zur internationalen Adoptionsvermittlung an die Jugendämter im Einzelfall oder generell für bestimmte Herkunftsländer.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen wird durch Fortbildungsmaßnahmen und Informationsmaterialien des 

Landesjugendamtes gefördert.

ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen. 

einrichtungen gesichert ist. Denn Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu 

Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII wird die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder erteilt. Die Träger von Tages- 

einrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tages-
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Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 18,32 27,00 27,00 27,00

Tariflich Beschäftigte 31,60 25,50 28,50 28,50

21



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 05101 Förderung von Tageseinrichtungen

Ziele
- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Förderanträge in Stück 2.254 3.500 3.500 3.000

- Anzahl der Bewilligungen in Stück 2.504 2.400 2.600 2.400

- Anzahl der Ablehnungen in Stück 2 30 30 30

- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück 598 1.385 1.200 1.200

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0

22



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung /-bildung

Ziele
- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts-und Familienplanung.

- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Förderanträge in Stück 988 900 900 900

- Anzahl der Bewilligungen in Stück 1.220 1.160 1.200 1.200

- Anzahl der Ablehnungen in Stück 0 3 3 3

- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück 955 800 850 850

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 2 2 2 2

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 290 200 200 200

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 0 0

- Anzahl der Gutachten in Stück 0 0

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0
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Produkt 05103 Adoptionen

Ziele
- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes

bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 741 880 919 919

- Anzahl der Gutachten in Stück 122 110 110 110

- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück 17 6 6 6

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 14 4 6 6

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 422 150 200 200

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 9.820- 3.900- 3.900- 3.900-

- Erträge 653 1.000 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 10.473 4.900 3.900 3.900

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 9.820- 3.900- 3.900- 3.900-
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Produkt 05104 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele
- Schaffung gleicher Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder in Tageseinrichtungen durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: § 85 II i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII, Kinderbildungsgesetz.

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück 898 1.100 1.100 1.300

- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück 12.964 13.000 13.000 13.200

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 52 65 55 55

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 1.103 1.600 1.400 1.400

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 134.837- 145.700- 24.500- 24.500-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 134.837 145.700 24.500 24.500

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 134.837- 145.700- 24.500- 24.500-
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 112.383 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 3.658.620 3.898.007 4.402.627 4.306.173 0 0 4.306.173 4.306.173 4.306.173

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 3.546.237- 3.897.007- 4.302.627- 4.206.173- 0 0 4.206.173- 4.206.173- 4.206.173-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 36.516 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 36.516 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 36.516 3.000- 3.000- 3.000- 0 0 3.000- 3.000- 3.000-

(Zeilen 9 und 16)
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 3.509.721- 3.900.007- 4.305.627- 4.209.173- 0 0 4.209.173- 4.209.173- 4.209.173-

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 890.741 541.052 850.565 850.109 850.109 850.109 850.109
03 + Sonstige Transfererträge 24.026 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400.405 300.000 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 692.017 0 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 109.414 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.116.603 841.052 1.320.565 1.320.109 1.320.109 1.320.109 1.320.109
11 - Personalaufwendungen 3.499.712 3.621.138 6.352.247 6.482.963 6.482.963 6.482.963 6.482.963
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.516.954 3.567.200 4.264.700 4.587.488 4.587.488 4.587.488 4.587.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.097 752 2.937 2.216 2.216 2.216 2.216
15 - Transferaufwendungen 737.119 476.000 545.000 545.000 545.000 545.000 545.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 302.612 409.900 167.900 167.900 167.900 167.900 167.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.058.494 8.074.990 11.332.784 11.785.567 11.785.567 11.785.567 11.785.567
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 12.941.892- 7.233.938- 10.012.219- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 12.941.892- 7.233.938- 10.012.219- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.941.892- 7.233.938- 10.012.219- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.941.892- 7.233.938- 10.012.219- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458- 10.465.458-
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E r l ä u t e r u n g e n :

2020 2020

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

290.000 EUR      290.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

240.000 EUR      240.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit

320.000 EUR      320.000 EUR        Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung,

Aufwand, siehe Zeile 15)

565 EUR             109 EUR               Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Refinanzierung von Abschreibungen, siehe Zeile 14)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 EUR 0 EUR Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen nicht geplant, im Gegenzug Aufwand in gleicher Höhe bei Zeile 16

reduziert (Abbildung Eigenanteil LVR)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

240.000 EUR      240.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW

124.000 EUR      124.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für das Landesprogramm zur Wertevermittlung, die Beratung Frühe Hilfen und das 

Projekt "Gehört werden", 

70.000 EUR        70.000 EUR          Erstattung Personalaufwand für die Beratung Frühe Hilfen 

24.000 EUR        24.000 EUR          Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden",

12.000 EUR        12.000 EUR          Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden"

Zeile 11: Personalaufwendungen 

6.352.247 EUR   6.482.963 EUR     Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 EUR        10.000 EUR          Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung

3.797.500 EUR   4.120.288 EUR     Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII

450.000 EUR      450.000 EUR        Antrag 14/227, Unterstützung von Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern

7.200 EUR          7.200 EUR            Externe Beratungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

2.937 EUR          2.216 EUR            Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15: Transferaufwendungen 

125.000 EUR      125.000 EUR        13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)

320.000 EUR      320.000 EUR        14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)

50.000 EUR        50.000 EUR          Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII (bis 2019 in PG050)

50.000 EUR        50.000 EUR          12/1946 FÖJ-Plätze, die durch LVR eigenfinanziert sind
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2020 2021

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 

12.000 EUR        12.000 EUR          Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

39.000 EUR        39.000 EUR          Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

5.400 EUR          5.400 EUR            Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung

70.000 EUR        70.000 EUR          Fortbildungsveranstaltungen, Eigenanteil des LVR

41.500 EUR        41.500 EUR          Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über 

stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden" 
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Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.

Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter 050.01 geführten Produkts)

052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung

052.05 Kostenerstattung

052.06 Internationale Jugendarbeit

052.07 Landesstelle NRW

052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)

052.09 Gehört werden

052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen

- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen

- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände

- Bundearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 14,46 22,50 24,00 24,00

Tariflich Beschäftigte 35,93 33,50 57,00 57,00
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Produkt 05201 Fachberatung

Ziele
Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 398 439 900 900

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 85 80 134 134

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 1.779 1.600 2.800 2.800

- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück 52 50

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 53.746- 132.700- 482.700- 482.700-

- Erträge 376.143 101.000 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 429.889 233.700 482.700 482.700

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 53.746- 132.700- 482.700- 482.700-
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Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung

Ziele
- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland

- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 470 470

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 80

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 1.600

- Anzahl der Förderanträge in Stück 2.222 1.286 2.310 2.310

- Anzahl der Bewilligungen in Stück 2.071 1.063 1.730 1.830

- Anzahl der Ablehnungen in Stück 157 223 580 480

- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück 1.824 963 1.530 1.630

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 77.370- 100.000- 50.000- 50.000-

- Erträge 397.729 200.000 320.000 320.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 475.099 300.000 370.000 370.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 77.370- 100.000- 50.000- 50.000-

33



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung

Ziele
- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.

Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 248 248

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 17 25

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 188 600

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 4.905 3.000- 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 4.905- 3.000 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 4.905 3.000- 0 0
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Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jug endämter

Ziele
- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung

und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück 49 50

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 4 4

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 140 200

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 19.975- 11.000- 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 19.975 11.000 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 19.975- 11.000- 0 0
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Produkt 05205 Kostenerstattung

Ziele
- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII

- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen

- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge

- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Entscheidungen in Stück 7.974 7.000 6.000 3.000

- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück 10.108 8.500 5.000 2.800

- Zahl der Rechtsberatungen in Stück 264 350 300 300

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 9.817.784- 3.500.000- 3.797.500- 4.120.288-

- Erträge 433.695 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 10.251.478 3.500.000 3.797.500 4.120.288

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 9.817.784- 3.500.000- 3.797.500- 4.120.288-
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Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit

Ziele
- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit

- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist

- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch

Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.

- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 125.000- 125.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 125.000 125.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 125.000- 125.000-
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Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen

Ziele
- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche

Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 20 20

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 400 400

- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück 350,00 350,00

- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung 650,00 650,00

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 4.000- 4.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 4.000 4.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 4.000- 4.000-
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Produkt 05209 Gehört werden

Ziele
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).

- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.

- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender

Partizipationsstrukturen.

- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 25.000- 25.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 25.000 25.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 25.000- 25.000-
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Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland

Ziele
- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR-Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt

- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 50.000- 50.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 50.000 50.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 50.000- 50.000-
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 1.620.130 841.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 6.337.820 8.074.238 11.329.847 11.783.351 0 0 11.783.351 11.783.351 11.783.351

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 4.717.691- 7.233.238- 10.009.847- 10.463.351- 0 0 10.463.351- 10.463.351- 10.463.351-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 35.648 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 35.648 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 1.101 3.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 1.101 3.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 34.547 3.000- 6.000- 6.000- 0 0 6.000- 6.000- 6.000-

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 4.683.144- 7.236.238- 10.015.847- 10.469.351- 0 0 10.469.351- 10.469.351- 10.469.351-

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 45.472 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.132.294 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.939.135 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.116.920 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
11 - Personalaufwendungen 1.111.128 948.127 93.856 95.733 95.733 95.733 95.733
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 312 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 92.042.477 93.700.000 134.569.350 133.451.700 133.451.700 133.451.700 133.451.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.731 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 93.249.648 94.648.127 134.663.206 133.547.433 133.547.433 133.547.433 133.547.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 80.132.729- 94.298.127- 134.313.206- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 80.132.729- 94.298.127- 134.313.206- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 80.132.729- 94.298.127- 134.313.206- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 80.132.729- 94.298.127- 134.313.206- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433-

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 074 LVR-Dezernent
Elementarbildung / Soziale Teilhabe Herr Lorenz Bahr-Hedemann
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Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 074 LVR-Dezernent

Elementarbildung/Soziale Teilhabe Herr Lorenz Bahr - Hedemann

E r l ä u t e r u n g e n :

LVR - Dezernat 4: 2020 2021 Erläuterungen:

Zeile 06: Erträge aus Lostenerstattungen und Kostenumlagen 350.000 EUR 350.000 EUR Rückerstattung von Überzahlungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 0 EUR 0 EUR Personalaufwendungen*

Zeile 15: Transferaufwendungen: 134.569.350 EUR 133.451.700 EUR

- Produkt 074.01 Gruppenförderung 40.200.000 EUR 41.100.000 EUR Heilpädagogische Kindertagesstätten

4.000.000 EUR 3.800.000 EUR Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

6.212.500 EUR 6.212.500 EUR Fahrtkosten zu den Kitas

- Produkt 074.02 Kindförderung 39.700.000 EUR 18.350.000 EUR LVR - FInK - Pauschale**

24.000.000 EUR 18.000.000 EUR Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

887.500 EUR 887.500 EUR Fahrtkosten zu den Kitas

650.000 EUR 650.000 EUR Kindertagespflege

18.919.350 EUR 44.451.700 EUR Heilpädagogische Leistungen 

nach § 79 SGB IX

* Die Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

** Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.
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Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Zielgruppe(n)

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Kindertagesstätten, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen, Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter

Besonderheiten/Hinweise
Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und

Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.

Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2020 und 2021.

Davon entfallen 6.200.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 900.000 EUR auf die Regelkindertagesstätten.

Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Eingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des

Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 6,50 12,00 2,00 2,00

Tariflich Beschäftigte 11,33 5,00
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Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertages stätten

Beschreibung
074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele
- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)

- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 35.757.999- 47.200.000- 50.062.500- 50.762.500-

- Erträge 11.632.445 0 350.000 350.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 47.390.444 47.200.000 50.412.500 51.112.500

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 35.757.999- 47.200.000- 50.062.500- 50.762.500-
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Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kind ertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise
Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektiven Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in

der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten 1.522 1.680 1.481 1.481

- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR 44.095.708,25 43.200.000,00 40.200.000,00 41.100.000,00

- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück 173 185 168 168

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 39.945.545- 47.200.000- 46.062.500- 46.962.500-

- Erträge 7.416.992 0 350.000 350.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 47.362.537 47.200.000 46.412.500 47.312.500

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 39.945.545- 47.200.000- 46.062.500- 46.962.500-
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Teilprodukt 07401002 Integrationshelfer*innen in heilpä dagogischen Kindertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise
Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.

Ergebnis Ansatz

Teilproduktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 4.187.546 0 4.000.000- 3.800.000-

- Erträge 4.215.453 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 27.907 0 4.000.000 3.800.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 4.187.546 0 4.000.000- 3.800.000-
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Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstä tten inkl. Kindertagespflege

Beschreibung
Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen

in der Kindertagespflege (iBiK).

Mit der Einführung des BTHG werden beide Förderungen mittelfristig in das neue System überführt.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen) in Regelkindertagesstätten aufgrund der Regelungen des AG-BTHG durch den Landschaftsverband Rheinland.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Fahrtkosten zu den Regelkindertagesstätten durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung von heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ziele
Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der

LVR-iBiK-Pauschale.

Heilpädagogische Leistungen sollen die Selbständigkeit der Kinder mit (drohender) Behinderung erhöhen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Entwicklung fördern. Heilpädagogische Leistungen sollen unter anderem

helfen verschiedenste Störungen durch unterschiedliche Fördermaßnahmen zu verbessern und die soziale Teilhabe zu stärken. Dies soll handlungs- und alltagsorientiert, also eingebettet in die Lebenswelt des Kindes

erfolgen.

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 38.112.406- 39.400.000- 84.156.850- 82.339.200-

- Erträge 598.017 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 38.710.422 39.400.000 84.156.850 82.339.200

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 38.112.406- 39.400.000- 84.156.850- 82.339.200-
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Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindert agesstätten

Besonderheiten/Hinweise
LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der

UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.

Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR 37.716.112,14 39.400.000,00 39.700.000,00 18.350.000,00

- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück 8.465 7.880 5.600 2.800

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 37.917.406- 39.100.000- 40.587.500- 19.237.500-

- Erträge 598.017 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 38.515.422 39.100.000 40.587.500 19.237.500

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 37.917.406- 39.100.000- 40.587.500- 19.237.500-
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Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertag espflege

Besonderheiten/Hinweise
LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der

Inklusionsgedanke der UN- Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.Die erhöhte Förderung beginnt mit dem

Kindergartenjahr 2020/2021.

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück 55 100 100

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 195.000- 300.000- 650.000- 650.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 195.000 300.000 650.000 650.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 195.000- 300.000- 650.000- 650.000-
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Teilprodukt 07402003 Integrationshelfer*innen in Regelk indertagesstätten

Besonderheiten/Hinweise
Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer*innen.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt aufgrund der Regelungen des AG - BTHG die Finanzierung der Einzelfallhilfen in Regelkindertagesstätten durch den Landschaftsverband Rheinland.

Ergebnis Ansatz

Teilproduktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 24.000.000- 18.000.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 24.000.000 18.000.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 24.000.000- 18.000.000-

53



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 074 LVR-Dezernent
Elementarbildung / Soziale Teilhabe Herr Lorenz Bahr-Hedemann

Teilprodukt 07402004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX

Besonderheiten/Hinweise
Die heilpädagogischen Leistungen in Kombination mit pädagogischen Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder setzen auf den Regelleistungen der Kindertageseinrichtungen auf, die als Maßnahme der

Kindertagesbetreuung in den §§ 22, 23, 24, 45 ff. SGB VIII und in den entsprechenden Ausführungsgesetzen des Landes NRW geregelt sind. Diese Regelleistungen werden für Kinder mit und ohne Behinderung

gleichermaßen gewährt. Die Leistungen werden den Leistungsberechtigten zunächst einmal als "gepoolte Leistung" angeboten und möglichst als landeseinheitliche Basisleistung I an alle Kinder mit Behinderung

gewährt. Durch die Regelungen des AG-BTHG fallen diese Aufwendungen erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland an.

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen 3.800 6.600

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 18.919.350- 44.451.700-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 18.919.350 44.451.700

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 18.919.350- 44.451.700-
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 3.080.665 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 95.915.610 94.648.127 134.663.206 133.547.433 0 0 133.547.433 133.547.433 133.547.433

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 92.834.945- 94.298.127- 134.313.206- 133.197.433- 0 0 133.197.433- 133.197.433- 133.197.433-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 111.710 60.000 55.000 55.000 50.000 50.000 40.000
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 111.710 60.000 55.000 55.000 50.000 50.000 40.000

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 111.710 57.000 52.000 52.000 0 0 47.000 47.000 37.000

(Zeilen 9 und 16)
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 92.723.235- 94.241.127- 134.261.206- 133.145.433- 0 0 133.150.433- 133.150.433- 133.160.433-

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)
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E r l ä u t e r u n g e n :

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

29 aktive Darlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten sind mit rund 0,52 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2018 bilanziert. 

Planmäßig bestehen zum 31.12.2020 28 aktive Darlehen mit einer Restforderungen in Höhe von rund 0,40 Millionen Euro,

zum 31.12.2021 27 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von 0,34 Millionen Euro.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.

58



 

59



Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 4.492.044 5.135.990 5.135.990 5.135.990 5.135.990
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 48.413.000 51.355.650 51.355.650 51.355.650 51.355.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 46.000 50.000 50.000 50.000 50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 52.956.044 56.546.640 56.546.640 56.546.640 56.546.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 0 0 52.956.044- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 0 0 52.956.044- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 52.956.044- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 0 52.956.044- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 086 LVR-Dezernent
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX Herr Lorenz Bahr- Hedemann
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Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das Produkt

086.01 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Zielgruppen

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Interdisziplinäre Frühförderstellen, Anbieter von solitären heilpädagogischen Leistungen (u.a. Frühförderstellen, Autismus Ambulanzen, Praxen), Kindertageseinrichtungen,

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Krankenkassenverbände, Sozial-,

Gesundheits- Jugendämter

Besonderheiten/Hinweise
Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und

Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 AG -BTHG für Kinder mit Behinderung in der Frühförderung zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.

Bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation handelt es sich um die Interdisziplinäre Frühförderung gem. § 46 SGB IX und die solitären heilpädagogischen Leistungen in der Frühförderung

Das Personal für die Umsetzung der Zuständigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AG-BTHG wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Beamte 30,00 30,00

Tariflich Beschäftigte 26,00 26,00
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Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderun g)

Ziele
Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des

Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.

Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder

wirksamer werden zu lassen.

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2018 2019 2020 2021

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 48.413.000- 51.355.650-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 48.413.000 51.355.650

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 48.413.000- 51.355.650-

62



Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 086 LVR-Dezernent
Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX Herr Lorenz Bahr- Hedemann

Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen 18.031 18.572

- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro 34.058.550,00 36.128.700,00

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 34.058.550- 36.128.700-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 34.058.550 36.128.700

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 34.058.550- 36.128.700-
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Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistung en

Ergebnis Ansatz

2018 2019 2020 2021

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Gesamtanzahl Leistungsberechtigte für heilpädagogische Leistungen in Personen 6.655 6.854

- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen 5.703 5.874

- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen 952 980

Teilproduktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 14.354.450- 15.226.950-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 14.354.450 15.226.950

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 14.354.450- 15.226.950-
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 0 0

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 0 0 52.956.044 56.546.640 0 0 56.546.640 56.546.640 56.546.640

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 0 0 52.956.044- 56.546.640- 0 0 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Zeilen 9 und 16)
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2018 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2023 2024

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
19 aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
20 aus Kreditaufn. 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 für die Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
23 für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
24 Tilgung Kredite 0 0 0 0 0 0 0

Liquiditätssicherung
25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzierungstätigkeit
26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tätigkeit (Zeilen 21 und 25)
27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 0 0 52.956.044- 56.546.640- 0 0 56.546.640- 56.546.640- 56.546.640-

zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2020/2021 Produktgruppe 086 LVR-Dezernent
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3639

öffentlich

Datum: 02.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Bruchhaus

Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss

19.09.2019 
10.10.2019 
03.12.2019 

09.12.2019

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 

Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Gestaltung des Übergangsprozesses der Förderung der Inklusion in 
Kindertageseinrichtungen (LVR-FInK-Pauschale) nach Einführung des BTHG 
zum 01.01.2020 

Beschlussvorschlag:

Dem Übergangsprozess für die Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen 
(FInK) nach der Einführung des BTHG zum 01.01.2020 sowie den Förderrichtlinien für die 
LVR-FInK-Pauschale werden gemäß Vorlage Nr. 14/3639 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



1 

Worum geht es hier?   

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

In leichter Sprache 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Ab dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Und er ist zuständig für Leistungen  

für Kinder mit Behinderungen vor dem Schuleintritt.  

Der LVR kümmert sich dann:  

 Um die Früh-Förderung 

 Um die Förderung in der Kinder-Betreuung. 

 

Das neue Gesetz bedeutet viele neue Regeln. 

Hier wird erklärt: 

So sieht die Förderung von Kindern in Kinder-Tageseinrichtungen 

in den nächsten Jahren aus. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 



2 

Zusammenfassung: 

 

Das Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG NRW) sieht eine 

Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) als Träger der 

Eingliederungshilfe vor. Danach wird das Dezernat 4 ab 01.01.2020 für die 

Fachleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AG-

BTHG NRW für Kinder mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der 

Kindertagespflege und der Frühförderung zuständig sein. 

Neben dem bisherigen gesetzlichen Auftrag des LVR zur Finanzierung Heilpädagogischer 

Tageseinrichtungen für Kinder mit (drohender) Behinderung im Rahmen der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII hat der LVR mit dem Kindergartenjahr 2014/2015 

in Ergänzung der KiBiz-Mittel in Kindertageseinrichtungen auf freiwilliger Basis die 

Richtlinienförderung FInK (Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen) ins 

Leben gerufen. Die Förderung löste seinerzeit im Zuge eines Harmonisierungsprozesses 

mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Förderung integrativer 

Tageseinrichtungen ab. Ziel war, diese Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder mit 

(drohender) Behinderung weiterzuentwickeln, den inklusiven Prozess qualitativ zu stärken 

und das Angebot für alle Regeleinrichtungen zu öffnen.  

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgabenbindung des LVR zum 01.01.2020 kann die 

freiwillige Förderung (FInK) nicht parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr gehen die 

bisherigen Förderinhalte im Rahmen der LVR-FInK-Richtlinien in gesetzlich verankerte, 

heilpädagogische Fachleistungen auf. Diese werden unter Beteiligung der 

Leistungsberechtigten im Rahmen des Bedarfsermittlungsverfahrens (BEI_NRW KiJu) 

individuell festgestellt.  

Die Verwaltung beabsichtigt, den Wechsel von der bisherigen freiwilligen finanziellen 

Förderung in das System der Eingliederungshilfe durch einen Übergangsprozess zu 

gestalten. Der Kern dieses Prozesses ist, dass alle noch bis zum 31.07.2020 eingehenden 

bewilligungsreifen LVR-Fink Anträge bis zur Schulpflicht beschieden werden. Sofern schon 

ein Antrag auf Bewilligung der Basisleistung I nach dem Landesrahmenvertrag nach § 

131 SGB IX vorliegt, ist die Fink Förderung und somit eine Doppelfinanzierung 

ausgeschlossen. Um einen sanften Übergang herzustellen, wird die FInK Pauschale 

orientiert am Landesrahmenvertrag angepasst. Die Fink-Richtlinien werden entsprechend 

geändert. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielsetzung Z4 („Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“) des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrecht-

konvention. 

 



3 

Begründung der Vorlage Nr. 14/3639: 

 

Das Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG NRW) sieht eine 

Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) als Träger der 

Eingliederungshilfe vor. Danach wird das Dezernat 4 ab 01.01.2020 für die 

Fachleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AG-

BTHG NRW für Kinder mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der 

Kindertagespflege und der Frühförderung zuständig sein. 

 

Neben dem bisherigen gesetzlichen Auftrag des LVR zur Finanzierung Heilpädagogischer 

Tageseinrichtungen für Kinder mit (drohender) Behinderung im Rahmen der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII hat der LVR mit dem Kindergartenjahr 2014/2015 

in Ergänzung der KiBiz-Mittel in Kindertageseinrichtungen auf freiwilliger Basis die 

Richtlinienförderung FInK (Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen) ins 

Leben gerufen. Die Förderung löste seinerzeit im Zuge eines Harmonisierungsprozesses 

mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Förderung integrativer 

Tageseinrichtungen ab. Ziel war, diese Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder mit 

(drohender) Behinderung weiterzuentwickeln, den inklusiven Prozess qualitativ zu 

stärken und im Angebot für alle Regeleinrichtungen zu öffnen.  

 

Zentraler Bestandteil in den Anforderungen des BTHG zum zukünftigen Verfahren ist die 

Durchführung eines Gesamtplanverfahrens. Es wird bei allen Leistungen der 

Eingliederungshilfe angewendet und versteht sich als transparenter, interdisziplinärer 

und konsensorientierter Weg für eine individuelle Bedarfsermittlung. Insbesondere sollen 

im Rahmen einer Zielorientierung Lebens- und Sozialräume der Leistungsberechtigten 

stärker in den Fokus gerückt werden. Dadurch wird die Partizipation des einzelnen 

Leistungsberechtigten an der Gestaltung seiner Lebensverhältnisse gestärkt. 

 

Mit der gesetzlichen Leistungsverpflichtung wird einhergehend der zuständige 

Rehabilitationsträger verpflichtet, landeseinheitliche Lebensverhältnisse herzustellen. Es 

gilt somit eine, auf den Zuständigkeitsbereich des LVR Dezernat Kinder, Jugend und 

Familie ausgedehnte, vernetzte und qualitätsorientierte Verfahrensweise sicherzustellen. 

Durch eine schnittstellenreduzierte, nach außen durchgängige Verfahrensweise soll eine 

größtmögliche Transparenz für die Leistungsberechtigten garantiert werden. 

 

Leistungsberechtigte Kinder und deren Eltern erwarten unabhängig ihres Wohnortes und 

unabhängig der jeweiligen Betreuungsform eine einheitlich geregelte Leistung zur 

Teilhabe in der Gesellschaft. 

 

Neben dem bisherigen gesetzlichen Auftrag des LVR Dezernates Kinder, Jugend und 

Familie zur Finanzierung der Heilpädagogischen Leistung in Tageseinrichtungen wurden 

in der Vergangenheit auch Kinder mit (drohender) Behinderung in KiBiz- 

Kindertageseinrichtungen freiwillig durch die LVR-FInK-Richtlinien gefördert. 

 

Dieses Engagement wird nunmehr mit Einführung des BTHG durch eine gesetzliche 

Verpflichtung ersetzt. Alle Betreuungsformen stehen gleichberechtigt nebeneinander, 

Fachleistungen sowie Personenkreise sind klar definiert. Ein Aufrechterhalten einer 

zusätzlichen freiwilligen Richtlinienförderung wird damit entbehrlich. 
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Das LVR Dezernat Kinder, Jugend und Familie beabsichtigt daher, die LVR-FInK-

Förderung nach einem Übergangsprozess in das gesetzlich verpflichtende System der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -neue Fassung- zu überführen. 

 

 

Übergangsprozess FInK 

 

Um einen nahtlosen Übergang aller bereits geförderten Kinder mit (drohender) 

Behinderung in das neue System der Eingliederungshilfe zu ermöglichen, ist 

nachfolgender Übergangsprozess vorgesehen:  

 

 

1. Alle unbefristeten Zuordnungen zum Personenkreis § 53 SGB XII gelten weiterhin.  

 

2. Alle bewilligungsfähigen LVR-FInK-Anträge, die durch den Träger der 

Kindertagesstätte gestellt werden und bis zum 31.07.2020 eingehen, erhalten 

eine Bewilligung nach bisherigem Verfahren bis zur Schulpflicht. Sofern schon ein 

Antrag der Eltern und eine Bewilligung der Basisleistung I nach dem 

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX vorliegt, ist die FInK-Förderung 

ausgeschlossen. Damit soll eine Doppelfinanzierung ausgeschlossen werden.  

 

3. Um einen sanften Übergang herzustellen, orientiert sich die Berechnung der Höhe 

der FInK-Pauschale ab 01.08.2020 an der Herleitung der heilpädagogischen 

Basisleistung I nach dem Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX und beträgt 

6.500 Euro je Kind. 

 

4. Aufgrund der Gestaltung des Übergangsprozesses sind die derzeitigen LVR-FInK-

Richtlinien anzupassen und auslaufend zu gestalten. 

 

Davon unabhängig haben Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung grundsätzlich 

die Möglichkeit, einen Antrag auf heilpädagogische Leistungen nach SGB IX beim LVR zu 

stellen. 

 

In Vertretung 

 

 

B A H R – H E D E M A N N 

 

 

 



 

                    

Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur 

Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK)  

vom 07.04.2014 (in der Fassung vom 16.12.2019)  
  
    
1. Förderzweck  

  

Die Förderung hat das Ziel und den Zweck, die inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung 

in Kindertageseinrichtungen zu ermöglichen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Die 

Träger dieser Einrichtungen erhalten für Kinder mit einer wesentlichen Behinderung und 

Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind (Personenkreis im Sinne des 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII))1, auf Antrag eine Zuwendung in Form 

einer Pauschale (inklusive LVR-Kindpauschale).   

  

Diese Kinder mit (drohender) Behinderung sollen möglichst wohnortnah und gemeinsam 

mit Kindern ohne Behinderung betreut und gefördert werden (§ 4 Abs. 3 Sozialgesetzbuch 

IX (SGB IX) und § 22 a Abs. 4 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)).  

  

Inklusion wird als Gewährleistung der vollen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in 

der Gemeinschaft im Sinne des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK) verstanden. Mit der Förderung sollen insbesondere die 

Verpflichtungen für den Elementarbereich aus Art. 7 UN-BRK (Kinder mit Behinderungen) 

und Art. 24 UN-BRK (Bildung) erfüllt werden.  

  

2. Geltungsbereich    

  

Die inklusive LVR-Kindpauschale erhalten nur Träger von Einrichtungen, deren geförderte 

Einrichtung sich im räumlichen Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes Rheinland 

(LVR) befindet.  

 

Träger von Einrichtungen erhalten keine inklusive LVR-Kindpauschale für heilpädagogische 

Gruppen. In diesen Gruppen werden ausschließlich Kinder mit (drohender) Behinderung 

betreut.  

 

Für Kinder, die schon eine Basisleistung I in der Kindertageseinrichtung nach dem 

Landesrahmenvertrag nach §131 im Rahmen der Eingliederungshilfe erhalten, können 

Träger von Einrichtungen keine inklusive LVR-Kindpauschale beantragen. 

 

3. Förderung  

  

Der LVR gewährt die Fördermittel freiwillig im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel für das 

jeweilige Kindergartenjahr. Der LVR entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem 

Ermessen, insbesondere unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die 

Förderung.   

  

                                           

1 Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird dieser Personenkreis im Folgenden in der Kurzform Kinder 

mit (drohender) Behinderung aufgeführt.  
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Die Zuwendung ergänzt die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen nach den jeweils 

geltenden Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (KiBiz).  

  

Der individuelle Sozialleistungsanspruch des Kindes mit (drohender) Behinderung auf 

Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII oder nach § 35 a SGB VIII sowie andere 

mögliche Sozialleistungsansprüche bleiben von der Förderung nach diesen Richtlinien 

unberührt. Dies gilt auch für die notwendigen Fahrtkosten. Soweit der 

behinderungsbedingte Mehrbedarf bereits durch die Förderung abgedeckt ist, kann sich der 

individuelle Eingliederungshilfebedarf entsprechend mindern.   

  

4. Zuwendungsempfängerin und Zuwendungsempfänger  

  

Zuwendungsempfängerin und Zuwendungsempfänger sind die für 

Kindertageseinrichtungen zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreise, 

kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden) oder die anerkannten Träger der freien 

Jugendhilfe nach § 6 Abs. 1 KiBiz, wenn der Träger für die jeweils zu fördernde Einrichtung 

eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII besitzt.  

  

5. Zuwendungsgegenstand  

  

5.1 Verwendungsmöglichkeiten    

  

Gefördert werden Kosten für zusätzliche Fachkraftstunden (siehe auch Nr. 5.3), 

Qualifizierung und Fortbildung von Beschäftigten sowie den zeitlichen Aufwand für 

Vernetzung und Beratung. Die Zuwendung muss für zusätzliche Fachkraftstunden und 

kann, soweit die erforderlichen Kosten für die zusätzlichen Fachkraftstunden abgedeckt 

sind, ergänzend für die Qualifizierung und Fortbildung, Vernetzung und Beratung, sowie 

bis zu einer Höhe von 5 % des Zuwendungsbetrages für Sachmittel (keine medizinischen 

Hilfsmittel in Zuständigkeit anderer Leistungsträger) verwendet werden.  

  

Für den Einsatz der zusätzlichen Fachkraftstunden müssen bei der Betreuung von Kindern 

mit (drohender) Behinderung pro Kind 0,1 - Anteil einer Vollzeitstelle, mindestens jedoch 

3,9 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche, vorgehalten werden.   

  

Wenn zu Beginn des Förderzeitraumes zusätzliche Fachkraftstunden noch nicht eingerichtet 

werden konnten, kann in den ersten zwei Monaten ab Beginn des Förderzeitraumes die 

Pauschale auch für Kosten der Qualifizierung und Fortbildung von Beschäftigten, die Kosten 

des zeitlichen Aufwandes für Vernetzung und Beratung, sowie für Sachmittel bis zu einer 

Höhe von 5 % des Zuwendungsbetrages verwendet werden.  

  

Die Qualifizierung und Fortbildung wird gefördert, um eine inklusiv ausgerichtete 

pädagogische Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln und die Beratungskompetenzen zu 

stärken. Zudem kann die Förderung für den zeitlichen Aufwand für Vernetzung, 

insbesondere mit medizinisch-therapeutischen Praxen oder interdisziplinär arbeitenden 

anderen Einrichtungen wie Frühförderstellen und für die Beratung von Eltern von Kindern 

mit (drohender) Behinderung verwendet werden. Die Sachmittel werden gefördert, um 

eine bedarfsgerechte Ausstattung zu unterstützen.  
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5.2 Gruppengröße  

  

Die zusätzlichen Fachkraftstunden müssen, abhängig davon, ob es eine pädagogische 

Gruppe (Betreuungsgruppe) für Kinder unter drei Jahren oder über drei Jahren ist, 

ausgerichtet an der Anzahl der jeweils dort betreuten Kinder mit (drohender) Behinderung 

für die Betreuungsgruppe eingesetzt werden.  

In einer Betreuungsgruppe können maximal 6 Kinder mit (drohender) Behinderung 

aufgenommen werden, wovon maximal zwei Kinder mit (drohender) Behinderung unter 

drei Jahren sein dürfen.   

  

Bei der Aufnahme von Kindern mit (drohender) Behinderung in einer Betreuungsgruppe 

nach der Gruppenform II der Anlage zu § 19 KiBiz sollen aufgrund der sehr jungen Kinder 

maximal nur zwei Kinder mit (drohender) Behinderung aufgenommen werden. Von einer 

weiteren Platzreduzierung kann bei dieser Gruppenform abgesehen werden.   

  

Die als Anlage beigefügten Tabellen weisen die individuellen Gruppengrößen bei 

Inanspruchnahme der LVR-Kindpauschale aus.  

    

5.3 Förderung der Fachkraftstunden  

  

Abrechnungsfähig sind nur die durch eine Fachkraft geleisteten zusätzlichen Stunden. Als 

Fachkraft gelten alle nach § 1 der jeweils gültigen Vereinbarung zu den Grundsätzen über 

die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz aufgeführten 

Personen. Anstelle von Fachkräften nach Satz 2 können auch Motopädinnen und Motopäden 

gefördert werden. Darüber hinaus können auch therapeutische Kräfte für interdisziplinäre 

Tätigkeiten (pädagogische Anteile) gefördert werden.   

  

Darüber hinaus können in der Gruppenform III der Anlage zu § 19 KiBiz auch 

Ergänzungskräfte nach § 2 Abs. 1 der jeweils gültigen Vereinbarung zu den Grundsätzen 

über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz aufgeführten 

Personen eingesetzt werden.  

  

6. Weitere Zuwendungsvoraussetzungen  

  

Die Zuwendung wird gewährt, wenn neben dem Zuwendungszweck und den Anforderungen 

in Nr. 5 dieser Richtlinien folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

  

a) Der Träger verpflichtet sich, bei der Aufnahme eines Kindes mit (drohender) 

Behinderung mit schriftlicher Zustimmung des örtlichen Jugendamtes Plätze in der Gruppe, 

in der das Kind betreut wird, entsprechend Nr. 5.2 der Richtlinien unter Beachtung des 

pädagogischen Gesamtkonzeptes zu reduzieren (schriftliche Verpflichtungserklärung). Um 

die Platzzahlreduzierung auszugleichen, soll die für das aufgenommene Kind gewährte 

3,5fache Kindpauschale nach § 19 KiBiz verwendet werden.  

  

In Fällen, in denen die (drohende) Behinderung vor Aufnahme des Kindes nicht bekannt 

und eine Platzreduzierung nicht möglich war, kann für das laufende Kindergartenjahr eine 

LVR-Kindpauschale ohne Platzreduzierung gewährt werden. In diesen Fällen sind die durch 

die KiBiz-Pauschalen geförderten zusätzlichen Personalstunden durch mindestens 3,9 

Fachkraftstunden aus der LVR-Kindpauschale zu ergänzen.  
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Gleiches gilt für Fälle, in denen die Rückstellung vom Schulbesuch eines Kindes nicht 

absehbar und damit eine Platzreduzierung nicht möglich war.  

  

Der Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW 

vom 22.02.2013 (Inbetriebnahme von geförderten U-3 Plätzen) ist zu beachten.  

Die gesetzlichen Vorgaben des KiBiz sind einzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass die nach 

KiBiz für die ursprüngliche Betreuungsgruppe bemessene Mindestpersonalausstattung 

nicht verringert wird.  

  

b) Der LVR stellt die Zugehörigkeit des Kindes zum Personenkreis des § 53 Abs. 1 Satz 

1 SGB XII fest.  

  

c) Der Träger legt eine Förder- und Teilhabeplanung als ergänzende 

einrichtungsspezifische Konzeption vor.   

  

d) Der Einrichtungsträger hat unverzüglich alle Tatsachen dem LVR mitzuteilen, die 

der Bewilligung, Gewährung oder Weitergewährung der inklusiven Kindpauschale 

entgegenstehen oder für die Rückforderung der inklusiven LVR-Kindpauschale 

erheblich sein   können.  

  

Dies gilt insbesondere bei einem angedachten Wechsel eines Kindes in eine 

heilpädagogische Einrichtung.  

  

7. Zuwendungshöhe und Zuwendungsart  

  

Die inklusive LVR-Kindpauschale wird in Höhe von 6.500,00 € je Kind mit (drohender) 

Behinderung als Festbetrag für ein Kindergartenjahr gewährt.   

  

Nimmt ein Kind den Platz in einer Einrichtung nach dem Betreuungsvertrag nicht während 

des gesamten Kindergartenjahres in Anspruch, vermindert sich die LVR-Kindpauschale 

anteilig für jeden nicht in Anspruch genommenen vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.   

  

Gleiches gilt, wenn die zusätzliche Fachkraft infolge Beendigung des Vertragsverhältnisses 

oder z.B. wegen Krankheit oder Beschäftigungsverbots für ihre Arbeitsleistung nicht mehr 

zur Verfügung steht.   

  

Eine krankheitsbedingte Nichtinanspruchnahme des Betreuungsvertrages führt nicht zu 

einer anteiligen Kürzung der inklusiven LVR-Kindpauschale.  

  

War die Beendigung des Betreuungsvertrages nicht vorhersehbar, kann die inklusive LVR-

Kindpauschale längstens bis zum Ende des Kindergartenjahres weitergezahlt werden.  

  

War das Ausscheiden oder der Ausfall der Zusatzkraft nicht vorhersehbar, kann die 

Zuwendung für die Zeit von bis zu drei Monaten weiter gewährt werden, wenn für diese 

Zusatzkraft auch eine Vergütung gezahlt wurde.  
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8. Antragsverfahren  

  

Die Förderung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum 15.4. eines jeden Jahres 

für das kommende Kindergartenjahr beim LVR-Landesjugendamt unter Verwendung des 

LVR-Vordrucks zu stellen, um eine zeitnahe Bewilligung zu ermöglichen2. Bei Aufnahmen 

im Laufe eines Kindergartenjahres ist der Antrag unverzüglich zu stellen.  

  

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen  

  

a) die Feststellungsbescheinigung des LVR nach Nr. 6 b) der Richtlinien  

b) die schriftliche Zustimmungserklärung des örtlichen Jugendamts nach Nr.6 a) der     

    Richtlinien  

c) die Förder- und Teilhabeplanung als ergänzende einrichtungsspezifische Konzeption  

d) die Verpflichtungserklärungen nach Nr. 6 a) und d) der Richtlinien  

  

Nur bei Vorliegen aller Unterlagen handelt es sich um einen bewilligungsfähigen Antrag.  

  

9. Bewilligungsverfahren  

  

Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen bewilligt der LVR in der Regel zum Beginn des 

Kindergartenjahres dem Einrichtungsträger die inklusive LVR-Kindpauschale zunächst für 

ein Kindergartenjahr nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen verfügbarer 

Haushaltsmittel durch schriftlichen Bescheid.  

  

Die Zuwendung wird ausgezahlt, wenn der Zuwendungsbescheid bestandskräftig geworden 

ist. Die Auszahlung erfolgt monatlich im Voraus.  

  

Die Bewilligung verlängert sich für das jeweils nachfolgende Kindergartenjahr längstens bis 

zum Beginn der Schulpflicht, wenn Haushaltsmittel weiterhin zur Verfügung stehen und die 

Fördervoraussetzungen weiter erfüllt sind. Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich.    

Wird das Kind mit (drohender) Behinderung nach dem Schulgesetz NRW von der 

Schulpflicht zurückgestellt, kann die Förderung auf Antrag verlängert werden. Hierfür 

genügt ein formloses Schreiben. Die Förderungsvoraussetzungen behalten weiterhin ihre 

Gültigkeit.  

  

10. Nebenbestimmungen  

  

10.1 Bildungsdokumentation  

  

Der Träger der Einrichtung erstellt für jedes Kind mit (drohender) Behinderung eine 

Bildungsdokumentation entsprechend KiBiz NRW, ergänzt um Aspekte der Förderung und 

der Entwicklungsschritte des Kindes. Die Dokumentation verbleibt aus Gründen des 

Datenschutzes in der Einrichtung.  

  

                                           

2 Dieses Datum ist keine Ausschlussfrist, sondern dient dem rechtzeitigen Antragseingang. Daher 

sollten auch unvollständige Anträge dem LVR-Landesjugendamt möglichst zu diesem Zeitpunkt 

zugeleitet werden.  
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10.2 Beratungsverpflichtung  

  

Der Träger der Einrichtung verpflichtet sich, eine Beratung mit dem zuständigen 

Spitzenverband, dem Jugendamt oder dem LVR nachzufragen, wenn Umstände erkennbar 

sind, die eine bedarfsgerechte inklusive Förderung des Kindes mit (drohender) 

Behinderung gefährden können.  

  

Der Träger verpflichtet sich, Informationen zur Förderung des Kindes an die Eltern/ 

Sorgeberechtigten weiterzugeben.  

  

10.3 Ergänzende Nebenbestimmungen  

  

Ergänzend gelten die folgenden Allgemeinen Nebenbestimmungen zu § 44 der 

Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (VV - LHO) für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P):  

  

a) Anforderung und Verwendung der Förderung (Nr.1.1,1.3,1.5,1.6)  

b) Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfängers       

    (Nr.5.1,5.2,5.3)  

c) Nachweis der Verwendung (Nr. 6.6)   

d) Prüfung der Verwendung (Nr. 7.1)  

e) Erstattung der Zuwendung (Nr. 8.1,8.2,8.3.2)    

  

11. Weitere Verfahrensregelungen  

  

Über die Regelungen in Nr. 8 (Antragsverfahren) und Nr. 9 (Bewilligungsverfahren) hinaus 

gelten folgende Verfahrensbestimmungen:  

  

11.1 Verwendungsnachweis  

  

Der Träger der Einrichtung hat spätestens drei Monate nach Ablauf des jeweiligen 

Bewilligungszeitraumes einen sog. einfachen Verwendungsnachweis nach LVR-Muster 

einzureichen. Darin ist die zweckgerechte, vom Zuwendungsgegenstand umfasste 

Verwendung der Fördermittel sowie die erforderliche und durchgeführte 

Platzzahlreduzierung zu bestätigen.   

  

Der Träger der Einrichtung hat die Belege für die Kosten der zusätzlichen Fachkraft und 

der Qualifizierungen (Arbeitsverträge, Rechnungen usw.) drei Jahre nach Abschluss des 

Kassenjahres aufzubewahren. Sie sind auf Anforderung vorzulegen. Der LVR ist berechtigt, 

die zweck- und fördergerechte Verwendung ohne Ankündigung vor Ort zu prüfen und 

Einsicht in die entsprechenden Unterlagen zu nehmen.  

  

11.2 Rückforderung der Zuwendung  

  

Der LVR ist berechtigt, den Förderbescheid auch mit Wirkung für die Vergangenheit 

aufzuheben und die Erstattung der Förderung insbesondere zu verlangen, wenn die 

Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger:  
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a) die Förderung nicht zweckentsprechend verwendet  

b) die erforderliche Platzzahlreduzierung nicht vornimmt  

c) die Förder- und Teilhabeplanung nicht vorgelegen hat  

d) seinen Mitteilungspflichten nach Nr. 6 d nicht nachkommt oder  

e) die Regelungen der ANBest-P gemäß Nr. 10.3 nicht beachtet.  

  

11.3 Ergänzende Regelungen  

  

Die Unwirksamkeit, die Rücknahme, der Widerruf des Förderbescheides sowie die 

Rückforderung der Zuwendungen (nach erfolgter Anhörung) richten sich nach den 

Vorschriften des Sozialgesetzbuches X (SGB X), insbesondere nach §§ 44 ff. SGB X. Die 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen (VV LHO), 

die Verwaltungsvorschriften für die Zuwendungen an Gemeinden (VVG) sowie das 

Haushaltsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sind ergänzend heranzuziehen.  

  

12. Inkrafttreten und Laufzeit der Richtlinie   

  

Die Richtlinie tritt zum 01.01.2020 in Kraft und endet spätestens am 31.07.2027. Mit 

Datum vom 31.07.2020 (Eingang LVR) kann letztmalig eine LVR-FInK-Pauschale für den 

Folgezeitraum beantragt werden.  

  

   

  



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3638

öffentlich

Datum: 04.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Bruchhaus

Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss 
Landschaftsversammlung

19.09.2019 
10.10.2019 
03.12.2019 

09.12.2019 
16.12.2019

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 

empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Inklusion in 
Kindertageseinrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

Beschlussvorschlag:

Der Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Inklusion in 
Kindertageseinrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland (FInK) wird gem. Vorlage 
Nr. 14/3638 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Worum geht es hier?   

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

In leichter Sprache 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Ab dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Und er ist zuständig für Leistungen  

für Kinder mit Behinderungen vor dem Schuleintritt.  

Der LVR kümmert sich dann:  

 Um die Früh-Förderung 

 Um die Förderung in der Kinder-Betreuung. 

 

Das neue Gesetz bedeutet viele neue Regeln. 

Hier geht es um die Regeln  

zur Förderung von Kindern in Kinder-Tageseinrichtungen. 

Diese Regeln stehen in einer neuen Satzung. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 

01. August 2014 eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern 

mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen – kurz LVR-FInK-Pauschale – bereit. In 

Ergänzung zu der 3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und 

Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - können Träger im Rheinland eine 

LVR-FInK-Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) Behinderung, 

das in der Kindertageseinrichtung betreut wird, pro Kindergartenjahr beantragen. 

 

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum Jahresbeginn 2020 kann die 

freiwillige FInK-Förderung nicht dauerhaft parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr 

gehen die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der FInK-Richtlinien in gesetzlich 

verankerten heilpädagogischen Leistungen auf.  

 

Um eine Gleichbehandlung mit den Kindern mit Behinderung, die über den 

Landesrahmenvertrag gefördert werden zu gewährleisten, soll die freiwillige LVR-FInK-

Förderung auf einen Betrag von 6.500 € ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 angepasst 

werden. 

 

Zusätzlich zu den anzupassenden Richtlinien ist eine Neufassung der Fördersatzung durch 

die Landschaftsversammlung Rheinland zu beschließen, um eine Ermächtigungsgrundlage 

für die finanzielle Abwicklung der Förderung zu erhalten. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielsetzung Z4 („Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“) des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3638: 
 

 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 

01. August 2014 eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern 

mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen – kurz LVR-FInK-Pauschale – bereit. In 

Ergänzung zu der 3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und 

Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - können Träger im Rheinland eine 

LVR-FInK-Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) Behinderung, 

das in der Kindertageseinrichtung betreut wird, pro Kindergartenjahr beantragen. 

 

Die Förderung durch die LVR-FInK-Pauschale zielt darauf ab, die Bildung, Betreuung und 

Erziehung von Kindern mit Behinderung und von Kindern, die von einer Behinderung 

bedroht sind fortzuentwickeln. Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum 

Jahresbeginn 2020 kann die freiwillige FInK-Förderung nicht dauerhaft parallel 

aufrechterhalten werden. Vielmehr müssen die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der 

FInK-Richtlinien in gesetzlich verankerten heilpädagogischen Leistungen aufgehen. Der 

Übergang in die gesetzlich verankerte heilpädagogische Leistung erfolgt nach folgendem 

Verfahren: 

Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung haben grundsätzlich die Möglichkeit 

einen Antrag auf heilpädagogische Leistungen in einer Kindertagestätte beim LVR zu 

beantragen. 

 

Alle FInK- Anträge, die durch den Träger der Kindertagesstätte gestellt und bis zum 

31.07.2020 eingehen, erhalten eine Bewilligung nach bisherigem Verfahren bis zur 

Schulpflicht. Sofern schon ein Antrag der Eltern und eine Bewilligung nach dem BTHG 

vorliegt, ist die FInK-Förderung ausgeschlossen. Damit soll eine Doppelfinanzierung 

ausgeschlossen werden.  

 

Um eine Gleichbehandlung mit den Kindern mit Behinderung, die über den 

Landesrahmenvertrag gefördert werden zu gewährleisten, soll die freiwillige LVR-FInK-

Förderung auf einen Betrag von 6.500 € ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 angepasst 

werden.  

 

Allerdings bilden Richtlinien keine Ermächtigungsgrundlage für die Abwicklung der 

Förderung, insbesondere für mögliche Rückforderungen von Zuwendungen. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, zusätzlich zu den Förderrichtlinien eine Neufassung der Satzung 

über die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zu beschließen. 
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Die Satzung ist als Anlage beigefügt. 

 

In Vertretung 

 

 

B a h r – H e d e m a n n  

 

 

 



 

 

          

Satzung zur Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland 

über die Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK)  

im Gebiet des Rheinlandes  

 

vom 16. Dezember 2019  

 

Aufgrund der §§ 6 Absatz 1 und 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  

(GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 

(GV. NRW. S. 759), hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland 

am 16. Dezember 2019 folgende Satzung zur Änderung der Satzung des Landschaftsverban-

des Rheinland über die Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK) des 

Rheinlandes beschlossen:   

 

 

Artikel I 

 

Die Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Förderung der Inklusion in Kin-

dertageseinrichtungen (FInK) im Gebiet des Rheinlandes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27.05.2014 (GV. NRW. S. 289) wird wie folgt geändert:  

 

§ 3 S. 1 erhält folgende Fassung:  

„Unter den Voraussetzungen der Richtlinien über die Förderung der Inklusion in Kinderta-

geseinrichtungen (FInK) wird auf Antrag mit Eingangsdatum bis einschließlich 31.07.2020 

die inklusive LVR-Kindpauschale in Höhe von 6.500 € je Kind mit (drohender) Behinderung 

als zweckgebundener Festbetrag für ein Kindergartenjahr gewährt.“ 

 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Köln, 16. Dezember 2019 

 

 

 

 

H e n k – H o l l s t e i n            L u b e k  

 

      Vorsitzende der                                                         Direktorin des 

Landschaftsversammlung           Landschaftsverbandes Rheinland 

         Rheinland                                     

 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3636

öffentlich

Datum: 28.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Bruchhaus

Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss

19.09.2019 
10.10.2019 
03.12.2019 

09.12.2019

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 

Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Richtlinien des LVR zur Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege

Beschlussvorschlag:

Den Richtlinien zur Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wird gem. Vorlage Nr. 14/3636 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Worum geht es hier?   

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 
insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 
die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 
Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-
Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 
Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 
weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

In leichter Sprache 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

Ab dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Und er ist zuständig für Leistungen  

für Kinder mit Behinderungen vor dem Schuleintritt.  

Der LVR kümmert sich dann:  

 Um die Früh-Förderung 

 Um die Förderung in der Kinder-Betreuung. 

Das neue Gesetz bedeutet viele neue Regeln. 

Hier wird erklärt: 

So werden Kinder in den nächsten Jahren  

in der Kinder-Tages-Pflege gefördert. 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 1. August 2016 

eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderung 

in der Kindertagespflege – kurz LVR-IBIK-Pauschale – bereit. In Ergänzung zu der 

3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in der 

Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und Förderung von Kindern -  

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - können Jugendämter im Rheinland eine LVR-IBIK-

Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) Behinderung, das in der 

Kindertagespflege betreut wird, pro Kindergartenjahr beantragen. 

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum Jahresbeginn 2020 kann die 

freiwillige IBIK-Förderung nicht dauerhaft parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr 

gehen die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der IBIK-Richtlinien in gesetzlich 

verankerten heilpädagogischen Leistungen auf. 

Aus diesem Grund soll die bisherige Förderung durch die IBIK-Pauschale in einem 

Übergangsprozess beginnend mit dem 1. August 2020 nur noch befristet fortgeführt 

werden. Dieser Übergangsprozess endet nach zwei Jahren zum 31. Juli 2022. 

Um eine Gleichbehandlung mit Kindern mit (drohender) Behinderung, die über die 

Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK) bzw. den Landesrahmenvertrag 

gefördert werden, zu gewährleisten, soll die Förderung auf einen Betrag von 6.500 € ab 

dem Kindergartenjahr 2020/2021 angehoben werden. Die Erhöhung ist in den 

Haushaltsplanentwürfen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen. 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielsetzung Z4 („Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“) des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3636: 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 01. August 

2016 eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in der Kindertagespflege – kurz LVR-IBIK-Pauschale – bereit. In Ergänzung 

zu der 3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in der 

Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und Förderung von Kindern - 

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - können Jugendämter im Rheinland eine LVR-IBIK-

Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) Behinderung, das in der 

Kindertagespflege betreut wird, pro Kindergartenjahr beantragen. 

Die Förderung durch die LVR-IBIK-Pauschale zielt darauf ab, die Weiterentwicklung der 

Kindertagespflege hin zu einem professionellen, qualitativ hochwertigen und 

bedarfsgerechten Versorgungs-, Bildungs- und Betreuungsangebot auch von Kindern mit 

(drohender) Behinderung zu unterstützen. Damit soll dazu beigetragen werden, dass die 

Kindertagespflege zu einem integrierten Bestandteil des lokalen Betreuungssystems 

werden kann und Teilhabechancen für Kinder mit (drohender) Behinderung in der 

Kindertagesbetreuung von Anfang an vergrößert werden.  

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum Jahresbeginn 2020 kann die 

freiwillige IBIK-Förderung nicht dauerhaft parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr 

müssen zukünftig die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der IBIK-Richtlinien in 

gesetzlich verankerten heilpädagogischen Leistungen aufgehen. 

Bisher liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor, wie eine einheitliche 

heilpädagogische Leistung in einer Kindertagespflegestelle gestaltet sein könnte. In 

mehreren, durch die Landschaftsverbände organisierten Expertenrunden wurde 

einvernehmlich herausgearbeitet, dass die Sachverhalte in den Kommunen derart 

vielfältig sind, dass zunächst von einer einheitlichen (Rahmen-)Leistungsbeschreibung im 

Landesrahmenvertrag abgesehen werden sollte. Vielmehr sollten für eine adäquate 

Beschreibung einer heilpädagogischen Leistung in der Kindertagespflege nach  

§ 79 SGB IX in dem Zeitraum ab dem 1.1.2020 für die Dauer von zwei Jahren 

Erfahrungen in der Praxis gesammelt werden.  

Aus diesem Grund soll die bisherige Förderung durch die IBIK-Pauschale in einem 

Übergangsprozess beginnend mit dem 1. August 2020 nur noch befristet fortgeführt 

werden. Der Übergangsprozess endet nach zwei Jahren zum 31. Juli 2022. Danach 

werden die Erkenntnisse aus der Praxis – soweit erforderlich - in einer 
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Rahmenleistungsbeschreibung münden und über die Gemeinsame Kommission in den 

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX aufgenommen.  

Während dieser Übergangszeit hat sich die Expertenrunde dafür ausgesprochen, die 

derzeitige systemische Unterstützung durch die LVR-IBIK-Pauschale befristet 

fortzuführen, um insbesondere eine Unterstützung der Tagespflegestellen durch eine 

Fachberatung der Jugendämter sicherzustellen. Dies sei ein wichtiger erster Schritt, um 

Kindern mit (drohender) Behinderung eine Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen 

und evtl. Versorgungslücken zu schließen. 

Um eine Gleichbehandlung mit Kindern mit (drohender) Behinderung, die über die 

Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK) bzw. den Landesrahmenvertrag 

gefördert werden, zu gewährleisten, soll die Förderung auf einen Betrag von 6.500 € ab 

dem Kindergartenjahr 2020/2021 angepasst werden. Die Anpassung ist in den 

Haushaltsplanentwürfen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen. 

Im Verlauf dieses Übergangs gelten folgende Regelungen: 

 grundsätzlich können Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung ab dem  

1. Januar 2020 neben der LVR-IBIK-Förderung einen Antrag auf heilpädagogische 

Leistungen in der Kindertagespflege beim LVR stellen, 

 alle Zuordnungen zum Personenkreis des § 53 SGB XII gelten weiterhin, 

 alle IBIK-Anträge erhalten eine Bewilligung, bis die Kinder den Platz in der 

Kindertagespflege nicht mehr in Anspruch nehmen – längstens bis zum 31. Juli 

2022, 

 die LVR-IBIK-Pauschale wird ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 auf einen 

Betrag in Höhe von 6.500,- € pro Kind angepasst, 

 die Richtlinien zur IBIK-Pauschale werden entsprechend angepasst. 

Neben der Anpassung der Richtlinien ist die Anpassung der Satzung über die Förderung 

der Inklusion in der Kindertagespflege des Landschaftsverbandes Rheinland erforderlich 

und wird zur Beschlussfassung der Landschaftsversammlung Rheinland vorgelegt. 

In Vertretung 

B a h r – H e d e m a n n  



Richtlinie zur „Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege“ 

für den Zeitraum 01.08.2016 - 31.07.2022

1. Förderzweck  

Für die Betreuung von Kindern mit einer wesentlichen Behinderung und Kinder, die von 

einer wesentlichen Behinderung bedroht sind (Personenkreis im Sinne des § 53 Abs. 1  

Satz 1 Sozialgesetzbuch XII)1 in der Kindertagespflege, erhalten im Gebiet des 

Landschaftsverbandes Rheinland die Kreise und kreisfreien Städte als Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden, soweit sie Aufgaben der 

öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, auf Antrag eine Zuwendung in Form einer 

Pauschale (Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in der Kindertagespflege – LVR-IBIK -Pauschale). Die Förderung hat eine 

Laufzeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2022.   

Die Förderung hat das Ziel und den Zweck, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege 

als integralen Bestandteil des lokalen Kinderbetreuungssystems zu unterstützen. Der 

Fokus wird auf Handlungsfelder gerichtet, die nachweislich die Qualität der inklusiven  

Kindertagespflege verbessern, wie die Fort- und Weiterbildung für die Fachberatung, die 

Ausstattung und Qualität der Fachberatung sowie die Ausstattung der Tagespflegestellen.   

Die LVR-IBIK-Pauschale unterstützt, ergänzend zu den Qualifizierungsmaßnahmen der  

Kindertagespflegepersonen, die örtlichen Jugendämter im Sinne einer  

Anschubfinanzierung beim Aufbau qualitätssichernder, inklusiver Strukturen in der 

Kindertagespflege.   

Inklusion wird als Gewährleistung einer vollen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft im Sinne des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK) verstanden. Mit der Förderung sollen insbesondere die 

Verpflichtungen für den Elementarbereich aus Art. 7 UN-BRK (Kinder mit Behinderungen) 

und Art. 24 UN-BRK (Bildung) gestärkt werden.  

2. Geltungsbereich  

Antragsberechtigt sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger der öffentlichen  

Jugendhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden, soweit sie Aufgaben der öffentlichen 

Jugendhilfe wahrnehmen (örtliche Jugendämter), wenn sie die Betreuung von Kindern 

mit (drohender) Behinderung in der Tagespflege fördern. Sowohl das Betreuungsangebot 

der Tagespflegeperson als auch das für die betreuten Kinder örtlich zuständige 

Jugendamt müssen im räumlichen Zuständigkeitsbereich des LVR liegen.  

1  Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird dieser Personenkreis im Folgenden in der Kurzform Kinder mit 

(drohender) Behinderung aufgeführt.  
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3. Förderanspruch  

Der LVR gewährt die Fördermittel freiwillig im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel für 

das jeweilige Kindergartenjahr. Der LVR entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem 

Ermessen, insbesondere unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die 

Förderung.   

Die Zuwendung wird ergänzend zur Finanzierung in der Kindertagespflege nach den 

jeweils geltenden Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (KiBiz) 

gewährt. Der individuelle Sozialleistungsanspruch des Kindes mit (drohender) 

Behinderung auf Eingliederungshilfe nach den §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 

oder § 35 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sowie andere mögliche 

Sozialleistungsansprüche bleiben von der Förderung nach diesen Richtlinien unberührt.  

Die Zuwendung wird nicht gewährt, wenn förderfähige Maßnahmen (s. Nr. 5.1 der 

Richtlinien) durch das Bundesprogramm Kindertagespflege (Förderzeitraum 2016-2020)2

oder andere Förderprogramme mit gleichem Förderzweck refinanziert werden.   

4. Zuwendungsempfänger  

Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Jugendämter. Diese sind berechtigt, die 

Fördermittel an freie Träger oder Tagespflegepersonen gemäß Nr. 5 der Richtlinien 

weiterzuleiten.  

5. Zuwendungsgegenstand  

5.1 vorrangige Verwendungsmöglichkeiten  

a. Gefördert werden spezifische Qualifizierungen für die Fachberatungen in Form von  

Aufbauqualifizierung sowie Fortbildung.  

b. Zudem werden zusätzliche Stellenanteile für die Fachberatung refinanziert, die für  

• die erhöhte Beratungsleistung für Eltern und Tagespflegepersonen,  

• die passgenaue Vermittlung,  

• die Eignungsprüfung und intensive Praxisbegleitung,  

• die Gestaltung und Unterstützung des Übergangs von der Kindertagespflege in die 

Kita   

• den Aufbau von Netzwerkstrukturen und Kooperationen mit der Frühförderung 

und anderen relevante Akteuren   

erforderlich sind.  

2 Mit dem Bundesprogramm Kindertagespflege werden Modellkommunen unterstützt, die die strukturelle 

Qualität der Kindertagespflege vor Ort weiterentwickeln und das Kompetenzorientierte 

Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) implementieren. Nähere Informationen  finden sich unter 

http://kindertagespflege.fruehe-chancen.de. 
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Die zusätzlichen Stellenanteile können mit einer neuen Fachberatung besetzt werden, es 

ist aber auch möglich, die Aufgabe einer Fachberatung zu übertragen, deren 

Stellenvolumen entsprechend aufgestockt wird. Die zusätzlichen Stellenanteile für die  

Fachberatung können bei dem Zuwendungsempfänger angesiedelt sein. Soweit die  

Fachberatung vor Ort durch freie Träger der Jugendhilfe wahrgenommen wird, kann die 

LVR-IBIK-Pauschale zur Refinanzierung von Stellenanteilen an diese weitergeleitet 

werden. Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist, dass Nr. 6.1 der Richtlinien erfüllt 

ist.   

5.2 weitere Verwendungsmöglichkeiten  

Soweit die vorrangigen Verwendungsmöglichkeiten nach Nr. 5.1 der Richtlinien erfüllt 

wurden und noch Mittel zur Verfügung stehen, können diese ergänzend verwendet 

werden für die bedarfsgerechte pädagogische Ausstattung (Spielmaterial) der 

Kindertagespflegestelle und für Fortbildungsmaßnahmen (Themenfeld Inklusion) die zur 

Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen beitragen.  

6. Weitere Zuwendungsvoraussetzungen  

Die Zuwendung wird gewährt, wenn neben dem Zuwendungszweck und den  

Anforderungen in Nr. 5 der Richtlinien folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

6.1 Voraussetzungen bezogen auf die Fachberatung  

Die Fachberatung verfügt über eine spezifische Qualifizierung zur Betreuung von Kindern 

mit (drohender) Behinderung bzw. Inklusion im Elementarbereich oder hat bereits mit 

einer solchen Qualifizierung begonnen.3

6.2 Voraussetzungen bezogen auf die betreuten Kinder und die Tagespflegepersonen  

a. Der örtliche Träger der Sozialhilfe hat die Zugehörigkeit des Kindes zum  

Personenkreis des § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB XII festgestellt und das Kind wird in der 

Kindertagespflege betreut.  

b. Die Kindertagespflegeperson verfügt über eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII und 

eine Konzeption gemäß § 13a Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) liegt vor.  

c. Die Kindertagespflegeperson verfügt über eine spezifische Qualifizierung zur 

Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung oder hat bereits mit einer 

solchen Qualifizierung begonnen.  

3 Laut § 22 Absatz 1 Satz 2 KiBiz erfordert die erhöhte Pauschale für die Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in Kindertagespflege eine zusätzliche Qualifikation der Tagespflegeperson. Im Erlass des 

MFKJKS NRW vom 21.01.2015 „Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und 

weitere Gesetze“ (S.4) wird ausgeführt, dass diese Qualifikation z.B. eine Qualifikation als staatl. 

anerkannte(r) Heilpädagogin/ Heilpädagoge oder als staatl. anerkannte(r) Heilerziehungspfleger 

/Heilerziehungspflegerin, aber auch eine spezielle Aufbauqualifikation im Umfang von 100 Std. sein kann. 
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Diese qualifikatorischen Anforderungen an die Tagespflegepersonen werden im Rahmen der freiwilligen 

Pauschale des LVR auch als Mindestanforderung an die spezifische Qualifikation der Fachberatung 

vorausgesetzt.  

d. Die Kindertagespflegeperson hält Räumlichkeiten vor, die den Bedürfnissen der 

Kinder mit (drohender) Behinderung gerecht werden.  

6.3 Voraussetzungen bezogen auf den Zuwendungsempfänger  

a. Der Zuwendungsempfänger prüft nach seinem pflichtgemäßen Ermessen unter  

Berücksichtigung ärztlicher Gutachten, ob eine Absenkung der maximalen  

Gruppenstärke aller Kinder in der Tagespflegegruppe um einen Platz pro Kind mit  

(drohender) Behinderung vorzunehmen ist. Das heißt, die gesetzlich vorgesehene 

Obergrenze von fünf (in der Großtagespflege neun) betreuten Kindern reduziert sich 

bei Aufnahme eines Kindes mit (drohender) Behinderung auf höchstens vier bzw. acht 

Kinder. Sieht der Zuwendungsempfänger von einer Absenkung ab, hat er dies in einer 

entsprechenden Stellungnahme zu bergründen. Diese ist dem Antrag beizufügen.  

b. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich zu gewährleisten, dass Nr. 6.1, Nr. 6.2.b, 

Nr. 6.2.c und Nr. 6.2.d der Richtlinie erfüllt sind.   

c. Die gesetzlichen Vorgaben des KiBiz werden eingehalten.  

d. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, unverzüglich alle Tatsachen dem LVR 

mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung oder Weitergewährung der inklusiven 

Kindpauschale entgegenstehen oder für die Rückforderung der inklusiven LVR-IBIK-

Pauschale erheblich sein können.  

e. Der Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 

NRW vom 22.02.2013 (Inbetriebnahme von geförderten U-3 Plätzen) wird beachtet.  

7. Zuwendungshöhe und Zuwendungsart  

Die LVR-IBIK-Pauschale für die Kindertagespflege wird in Höhe von 6.500,00 € pro Kind 

mit (drohender) Behinderung als Festbetrag für ein Kindergartenjahr gewährt.

8. Antragsverfahren  

Die Förderung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum 01.04. eines jeden Jahres 

für das kommende Kindergartenjahr unter Verwendung des LVR-Vordrucks 

vorzunehmen.2 Bei Aufnahmen im Laufe eines Kindergartenjahres sind Anträge 

unverzüglich zu stellen.   

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:  

2 Dieses Datum ist keine Ausschlussfrist, sondern dient dem rechtzeitigen Antragseingang. Daher sollten auch 

unvollständige Anträge dem LVR-Landesjugendamt möglichst zu diesem Zeitpunkt zugeleitet werden.  
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a. die Feststellungsbescheinigung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach Nr. 6.2.a der  

Richtlinien  

b. der Nachweis über die Qualifikation der Fachberatung (vgl. 6.1)  

c. die inklusive betreuungsspezifische Konzeption  

d. Stellungnahme zur Platzreduzierung nach Nr. 6.3 der Richtlinien  

Nur bei Vorliegen aller Unterlagen handelt es sich um einen bewilligungsfähigen Antrag.

9. Bewilligungsverfahren   

Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen bewilligt der LVR in der Regel zum Beginn des 

Kindergartenjahres dem Zuwendungsempfänger die LVR-IBIK-Pauschale für die 

Kindertagespflege zunächst für ein Kindergartenjahr nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durch schriftlichen Bescheid.   

Die Zuwendung wird ausgezahlt, wenn der Zuwendungsbescheid bestandskräftig 

geworden ist. Die Auszahlung erfolgt einmal jährlich.   

Die Bewilligung verlängert sich für das jeweils nachfolgende Kindergartenjahr bis zum 

Eintritt in die Kita und längstens bis zum Ende der Laufzeit der Förderung (31.07.2020), 

wenn innerhalb der Laufzeit Haushaltsmittel weiterhin zur Verfügung stehen und die 

Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich.   

10. Nebenbestimmungen

Ergänzend gelten in analoger Anwendung die folgenden Ziffern der Allgemeinen 

Nebenbestimmungen zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-

Westfalen (VV - LHO) für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G).   

a. Ziffer 1.1 zur Anforderung und Verwendung der Förderung  

b. Ziffer 5.1, 5.2 und 5.3 zu den Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers  

c. Ziffer 7 zur Vorlage des Verwendungsnachweises  

d. Ziffer 8.1 zur Prüfung der Verwendung  

e. Ziffer 9.1, 9.2, 9.3.2 zur Erstattung der Zuwendung  

11. Weitere Verfahrensregelungen  

Über die Regelungen in Nr. 8 (Antragsverfahren) und Nr. 9 (Bewilligungsverfahren) 

hinaus gelten folgende Verfahrensbestimmungen:  

11.1 Verwendungsnachweis  

Der Zuwendungsempfänger hat spätestens drei Monate nach Ablauf des jeweiligen 

Bewilligungszeitraumes einen sog. einfachen Verwendungsnachweis nach LVR-Muster 

einzureichen. Darin ist die zweckgerechte, vom Zuwendungsgegenstand umfasste 

Verwendung der Fördermittel rechtsverbindlich zu bestätigen.   
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Der Zuwendungsempfänger hat die Belege für die geförderten Kosten fünf Jahre nach 

Abschluss des Kassenjahres vorzuhalten. Sie sind auf Anforderung vorzulegen. Der LVR 

ist berechtigt, die zweck- und fördergerechte Verwendung (auch ohne Ankündigung) vor 

Ort zu prüfen und Einsicht in die entsprechenden Unterlagen zu nehmen.

11.2 Rückforderung der Zuwendung  

Der LVR ist berechtigt, den Förderbescheid auch mit Wirkung für die Vergangenheit 

aufzuheben und die Erstattung der Förderung insbesondere zu verlangen, wenn der 

Zuwendungsempfänger:  

a. die Förderung nicht zweckentsprechend verwendet,  

b. die angekündigte Platzreduzierung nicht vornimmt,    

c. die inklusive betreuungsspezifische Konzeption nicht umgesetzt wird,  

d. seinen Mitteilungspflichten nach Nr. 6.3 der Richtlinien nicht nachkommt oder  

e. die Regelungen der ANBest-G gemäß Nr. 10.2 der Richtlinien nicht beachtet.  

11.3 Ergänzende Regelungen  

Die Unwirksamkeit, die Rücknahme, der Widerruf des Förderbescheides sowie die  

Rückforderung der Zuwendungen (nach erfolgter Anhörung) richten sich nach den  

Vorschriften des Sozialgesetzbuches X (SGB X), insbesondere nach §§ 44 ff. SGB X. Die 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen (VV LHO), 

die Verwaltungsvorschriften für die Zuwendungen an Gemeinden (VVG) sowie das 

Haushaltsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sind ergänzend heranzuziehen.

Zuwendungen nach der Satzung über „Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege“ 

vom 16.12.2019 in Verbindung mit dieser Richtlinie werden ausschließlich für die 

Kindergartenjahre 2020/2021 und 2021/2022 gewährt.

12. Inkrafttreten   

Die Richtlinien treten mit Beschlussfassung des Landschaftsausschusses in Kraft.  



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3637

öffentlich

Datum: 04.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 41

Bearbeitung: Herr Bruchhaus

Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss 
Landschaftsversammlung

19.09.2019 
10.10.2019 
03.12.2019 

09.12.2019 
16.12.2019

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 

empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Inklusion in der 
Kindertagespflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

Beschlussvorschlag:

Der Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der Inklusion in der 
Kindertagespflege des Landschaftsverbandes Rheinland (IBIK) wird gem. Vorlage Nr. 
14/3637 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Worum geht es hier?   

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

 

 

In leichter Sprache 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Ab dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Und er ist zuständig für Leistungen  

für Kinder mit Behinderungen vor dem Schuleintritt.  

Der LVR kümmert sich dann:  

 Um die Früh-Förderung 

 Um die Förderung in der Kinder-Betreuung. 

 

Das neue Gesetz bedeutet viele neue Regeln. 

Hier geht es um die Regeln zur Förderung in der Kinder-Tages-Pflege. 

Diese Regeln stehen in einer neuen Satzung. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung: 

 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 1. August 2016 

eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderung 

in der Kindertagespflege – kurz LVR-IBIK-Pauschale – bereit. In Ergänzung zu der 

3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit Behinderung in der 

Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und Förderung von Kindern - 

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)- können Jugendämter im Rheinland eine LVR-IBIK-

Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) Behinderung, das in der 

Kindertagespflege betreut wird, pro Kindergartenjahr beantragen. 

 

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum Jahresbeginn 2020 kann die 

freiwillige IBIK-Förderung nicht dauerhaft parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr 

gehen die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der IBIK-Richtlinien in gesetzlich 

verankerten heilpädagogischen Leistungen auf. 

 

Aus diesem Grund soll die bisherige Förderung durch die IBIK-Pauschale in einem 

Übergangsprozess beginnend mit dem 1. August 2020 nur noch befristet fortgeführt 

werden. Der Übergangsprozess endet nach zwei Jahren zum 31. Juli 2022. 

 

Zusätzlich zu den anzupassenden Richtlinien (Erhöhung der Pauschale auf 6.500 € und 

Verlängerung der IBIK-Förderung für weitere zwei Jahre) ist eine Fördersatzung durch die 

Landschaftsversammlung Rheinland zu beschließen, um eine Ermächtigungsgrundlage für 

die finanzielle Abwicklung der Förderung zu erhalten. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielsetzung Z4 („Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“) des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3637: 

 

Satzung über die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege des 

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR-IBIK-Pauschale) 

 

Mit empfehlendem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und Beschluss des 

Landschaftsausschusses stellt der Landschaftsverband Rheinland seit dem 

1. August 2016 eine Pauschale zur Unterstützung der inklusiven Betreuung von Kindern 

mit Behinderung in der Kindertagespflege – kurz LVR-IBIK-Pauschale – bereit. In 

Ergänzung zu der 3,5fachen Landespauschale für die Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in der Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Frühen Bildung und 

Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - können Jugendämter im 

Rheinland eine LVR-IBIK-Pauschale in Höhe von aktuell 5.000 € pro Kind mit (drohender) 

Behinderung, das in der Kindertagespflege betreut wird, pro Kindergartenjahr 

beantragen. 

 

Die Förderung durch die LVR-IBIK-Pauschale zielt darauf ab, die Weiterentwicklung der 

Kindertagespflege hin zu einem professionellen, qualitativ hochwertigen und 

bedarfsgerechten Versorgungs-, Bildungs- und Betreuungsangebot auch von Kindern mit 

(drohender) Behinderung zu unterstützen. Damit soll dazu beigetragen werden, dass die 

Kindertagespflege zu einem integrierten Bestandteil des lokalen Betreuungssystems 

werden kann und Teilhabechancen für Kinder mit (drohender) Behinderung in der 

Kindertagesbetreuung von Anfang an vergrößert werden.  

 

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgaben des LVR zum Jahresbeginn 2020 kann die 

freiwillige IBIK-Förderung nicht dauerhaft parallel aufrechterhalten werden. Vielmehr 

müssen zukünftig die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der IBIK-Richtlinien in 

gesetzlich verankerten heilpädagogischen Leistungen aufgehen. 

 

Bisher liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor, wie eine einheitliche 

heilpädagogische Leistung in einer Kindertagespflegestelle gestaltet sein könnte. In 

mehreren, durch die Landschaftsverbände organisierten Expertenrunden wurde 

einvernehmlich herausgearbeitet, dass die Sachverhalte in den Kommunen derart 

vielfältig sind, dass zunächst von einer einheitlichen (Rahmen-)Leistungsbeschreibung im 

Landesrahmenvertrag abgesehen werden sollte. Vielmehr sollten für eine adäquate 

Beschreibung einer heilpädagogischen Leistung in der Kindertagespflege nach  

§ 79 SGB IX in dem Zeitraum ab dem 1.1.2020 für die Dauer von zwei Jahren 

Erfahrungen in Praxis gesammelt werden.  
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Aus diesem Grund soll die bisherige Förderung durch die IBIK-Pauschale in einem 

Übergangsprozess beginnend mit dem 1. August 2020 nur noch befristet fortgeführt 

werden. Der Übergangsprozess endet nach zwei Jahren zum 31. Juli 2022. Danach 

werden die Erkenntnisse aus der Praxis - soweit erforderlich - in einer 

Rahmenleistungsbeschreibung münden und über die Gemeinsame Kommission in den 

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX aufgenommen.  

Während dieser Übergangszeit hat sich die Expertenrunde dafür ausgesprochen, die 

derzeitige systemische Unterstützung durch die LVR-IBIK-Pauschale befristet 

fortzuführen, um insbesondere eine Unterstützung der Tagespflegestellen durch eine 

Fachberatung der Jugendämter sicherzustellen. Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um 

Kindern mit (drohender) Behinderung eine Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen 

und evtl. Versorgungslücken zu schließen. 

 

Um eine Gleichbehandlung mit den Kindern mit Behinderung, die über die Förderung der 

Inklusion in Kindertagesstätten (FInK) bzw. den Landesrahmenvertrag gefördert werden 

zu gewährleisten, soll die Förderung auf einen Betrag von 6.500 € ab dem 

Kindergartenjahr 2020/2021 angepasst werden. Die Anpassung ist in den 

Haushaltsplanentwürfen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen. 

 

Allerdings bilden Richtlinien keine Ermächtigungsgrundlage für die Abwicklung der 

Förderung, insbesondere für mögliche Rückforderungen von Zuwendungen. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, zusätzlich zu den Förderrichtlinien eine Satzung über die 

Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zu beschließen. 

 

Die Satzung ist als Anlage beigefügt. 

 

 

In Vertretung 

 

 

B a h r – H e d e m a n n  

 

 

 



 

 

                    

Satzung zur Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland 

über die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege  

im Gebiet des Rheinlandes 

  

vom 16. Dezember 2019  

  

Aufgrund der §§ 6 Absatz 1 und 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  

(GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 

(GV. NRW. S. 759), hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland 

am 16. Dezember 2019 folgende Satzung zur Änderung der Satzung des 

Landschaftsverbandes Rheinland über die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege 

im Gebiet des Rheinlandes beschlossen:   

 

Artikel I 

 

Die Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Förderung der Inklusion in der 

Kindertagespflege im Gebiet des Rheinlandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

06.04.2016 (GV. NRW. S. 193) wird wie folgt geändert:  

 

1. § 3 S. 1 erhält folgende Fassung:  

„Unter den Voraussetzungen der Richtlinien über die Förderung der Inklusion in der 

Kindertagespflege wird die inklusive LVR-IBIK-Pauschale in Höhe von 6.500 € je Kind mit 

(drohender) Behinderung als zweckgebundener Festbetrag für ein Kindergartenjahr gewährt.“ 

 

2. § 6 erhält folgende Fassung: 

„Förderungen nach dieser Satzung werden ausschließlich für die Kindergartenjahre 

2020/2021 und 2021/2022 gewährt.“ 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

  

   

Köln, 16. Dezember 2019  

  

 

  

H e n k –H o l l s t e i n              L u b e k   

  

      Vorsitzende der                                                     Direktorin des  

Landschaftsversammlung                Landschaftsverbandes Rheinland  

         Rheinland                                       



TOP 6 Frühkindliche Bildung



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3589

öffentlich

Datum: 26.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 42

Bearbeitung: Frau Eschweiler

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Gesetzentwurf "Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)"

Kenntnisnahme:

Die Vorlage Nr. 14/3589 wird zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n



1 

Zusammenfassung: 

 

Der Entwurf des „Gesetz(es) zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und 

Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ wurde am 9. Juli 2019 von der 

Landesregierung in den Landtag eingebracht. Am 30. September wird im zuständigen 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend des Landtages eine Verbändeanhörung zum 

Gesetzentwurf stattfinden. Das Gesetz soll zum 1. August 2020 in Kraft treten. 

 

Im Anschluss an die Vorlage 14/3402 wird nunmehr eine Synopse vorgelegt, die das 

aktuell geltende Kinderbildungsgesetz, den Referentenentwurf und den Gesetzentwurf 

gegenüberstellt und Änderungen im Gesetzentwurf gegenüber dem Referentenentwurf 

kenntlich macht. 

 

Die gemeinsame Stellungnahme der beiden Landesjugendämter wird zurzeit noch 

abgestimmt. Sie wird dem Ausschuss als Tischvorlage nachgereicht werden. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3589: 

 

 

Am 8. Januar 2019 vereinbarten der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) und die kommunalen 

Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen (KSV) Eckpunkte für eine Reform des 

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) – vgl. Vorlage Nr. 14/3150. 

 

Der Referentenentwurf des „Gesetz(es) zur Einführung des Gesetzes zur frühen 

Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ wurde am 7. 

Mai 2019 von der Landesregierung vorgelegt. Zu diesem Entwurf nahmen beide 

Landesjugendämter mit gemeinsamem Schreiben vom 28. Mai 2019 Stellung – vgl. 

Vorlage Nr. 14/3402. 

 

Nunmehr wurde am 9. Juli 2019 der Entwurf des „Gesetz(es) zur Einführung des 

Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des 

Schulgesetzes“ von der Landesregierung in den Landtag eingebracht. Am 30. September 

2019 findet die Verbändeanhörung im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend des 

Landtags Nordrhein-Westfalen statt. Der Gesetzentwurf mit der Gesetzesbegründung ist 

unter dem nachfolgend aufgeführten Link abrufbar: 

 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokum

ent/MMD17-6726.pdf 

 

Das LVR-Landesjugendamt hat eine Synopse erstellt, die das aktuell geltende KiBiz, den 

Referentenentwurf sowie den Gesetzentwurf einander gegenüberstellt. Diese Synopse ist 

dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Änderungen im Gesetzentwurf gegenüber dem 

Referentenwurf sind farbig markiert.  

 

Im Vorfeld der mündlichen Anhörung wurden auch die Landesjugendämter zur Vorlage 

einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert. Diese Stellungnahme ist dem Ausschuss 

für Familie, Kinder und Jugend bis zum 16. September 2019 vorzulegen und befindet sich 

zurzeit noch im Abstimmungsprozess mit dem Landesjugendamt Westfalen-Lippe. Die 

gemeinsame Stellungnahme wird daher als Tischvorlage nachgereicht. 

 

In der Sitzung des interfraktionellen Arbeitskreises des Landesjugendhilfeausschusses am 

1. August 2019 wurde der Gesetzentwurf diskutiert und das Grundgerüst der von den 

Landesjugendämtern abzugebenden Stellungnahme dargestellt und mit den 

Teilnehmenden besprochen. 

  

In Vertretung 

 

B a h r – H e d e m a n n 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6726.pdf
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6726.pdf
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KiBiz a. F.  
(ab 1.8.2019 gültige Fassung) 

Referentenentwurf „Gesetz zur frühen För-
derung und Bildung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz)“ 
Stand vom 06.05.2019 

Gesetzesentwurf „Gesetz zur frühen Förde-
rung und Bildung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz)“ 
Vorlage für den Landtag vom 10.07.2019* 
 
Änderungen gegenüber dem Referenten-
entwurf in roter Schrift, vorgenommen 
durch den LVR 

Erstes Kapitel 
Allgemeine Bestimmungen 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich und Begriffsbestim-

mung 

§ 1 
Geltungsbereich und Begriffsbestim-

mungen 

§ 1 
Geltungsbereich und Begriffsbestim-

mungen 
(1) Das Gesetz gilt für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Kinder-
tagespflege. Es findet keine Anwendung 
auf heilpädagogische Einrichtungen. 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Kinder-
tagespflege. Es findet keine Anwendung 
auf heilpädagogische  Einrichtungen. 

1) Dieses Gesetz gilt für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Kinder-
tagespflege. Es findet keine Anwendung 
auf heilpädagogische Einrichtungen 

(2) Das Gesetz gilt für Kinder, die einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung o-
der in der Kindertagespflege in Nord-
rhein-Westfalen in Anspruch nehmen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für Kinder, die einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung oder 
in der Kindertagespflege in Nordrhein-
Westfalen in Anspruch nehmen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für Kinder, die einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung oder 
in der Kindertagespflege in Nordrhein-
Westfalen in Anspruch nehmen. 

(3) Für die Inanspruchnahme von Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege 
sowie für die Planungsverantwortung gel-
ten die Vorschriften des Achten Buches 
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Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugend-
hilfe - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) 
in der jeweils geltenden Fassung (SGB VIII) 
unmittelbar. 
(4) Eltern im Sinne des Gesetzes sind die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten; §§ 5 
und 23 bleiben unberührt. 

(3) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten. Ein Kin-
dergartenjahr entspricht dem Schuljahr, es 
beginnt am 1. August und endet am 31. 
Juli des folgenden Jahres. 

(3) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten. Ein Kin-
dergartenjahr entspricht dem Schuljahr, es 
beginnt am 1. August und endet am 31. 
Juli des folgenden Jahres. 

§ 2 
Allgemeine Grundsätze 

§ 2 
Allgemeine Grundsätze 

§ 2 
Allgemeine Grundsätze 

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung 
und auf Förderung seiner Persönlichkeit. 
Seine Erziehung liegt in der vorrangigen 
Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist 
der erste und bleibt ein wichtiger Lern- 
und Bildungsort des Kindes. Die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit in den Tageseinrich-
tungen und in der Kindertagespflege er-
gänzt die Förderung des Kindes in der Fa-
milie und steht damit in der Kontinuität 
des kindlichen Bildungsprozesses. Sie ori-
entiert sich am Wohl des Kindes. Ziel ist es, 
jedes Kind individuell zu fördern. 

(1) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bil-
dung und auf Förderung seiner Persönlich-
keit. Seine Erziehung liegt in der vorrangi-
gen Verantwortung seiner Eltern. Die Fa-
milie ist der erste und bleibt ein wichtiger 
Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit in den Ta-
geseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege ergänzt die Förderung des Kindes in 
der Familie und steht damit in der Konti-
nuität des kindlichen Bildungsprozesses. 
Sie orientiert sich am Wohl des Kindes. Ziel 
ist es, jedes Kind individuell zu fördern. 

(1) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bil-
dung und auf Förderung seiner Persönlich-
keit. Seine Erziehung liegt in der vorrangi-
gen Verantwortung seiner Eltern. Die Fa-
milie ist der erste und bleibt ein wichtiger 
Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit in den Ta-
geseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege ergänzt die Förderung des Kindes in 
der Familie und steht damit in der Konti-
nuität des kindlichen Bildungsprozesses. 
Sie orientiert sich am Wohl des Kindes. Ziel 
ist es, jedes Kind individuell zu fördern. 

§ 3 
Aufgaben und Ziele 

 § 3 
Aufgaben und Ziele 
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(1) Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege haben einen eigenständigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag. 

(2) Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege haben einen eigenständigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag. 

(2) Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege haben einen eigenständigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag. 

(2) Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit und die Be-
ratung und Information der Eltern insbe-
sondere in Fragen der Bildung und Erzie-
hung sind Kernaufgaben der Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege. 
Das pädagogische Personal in den Kinder-
tageseinrichtungen und die Tagespflege-
personen haben den Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit 
den Eltern durch-zuführen und deren er-
zieherische Entscheidungen zu achten. 

(3) Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit und die Be-
ratung und Information der Eltern insbe-
sondere in Fragen der Bildung und Erzie-
hung sind Kernaufgaben der Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege. 
Das pädagogische Personal in den Kinder-
tageseinrichtungen und die Kindertages-
pflegepersonen haben den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog 
mit den Eltern durchzuführen und deren 
erzieherische Entscheidungen zu achten. 

3) Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit und die Be-
ratung und Information der Eltern insbe-
sondere in Fragen der Bildung und Erzie-
hung sind Kernaufgaben der Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege. 
Das pädagogische Personal in den Kinder-
tageseinrichtungen und die Kindertages-
pflegepersonen haben den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog 
mit den Eltern durchzuführen und deren 
erzieherische Entscheidungen zu achten. 

§ 3a 
Wunsch- und Wahlrecht 

§ 3 
Wunsch- und Wahlrecht 

§ 3 
Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Eltern haben das Recht, für die Betreu-
ung ihrer Kinder zwischen den im Rahmen 
der örtlichen Jugendhilfeplanungen zur 
Verfügung stehenden Tagesbetreuungsan-
geboten zu wählen. 

(1) Eltern haben das Recht, für die Betreu-
ung ihrer Kinder zwischen den im Rahmen 
der örtlichen Jugendhilfeplanungen zur 
Verfügung stehenden Tagesbetreuungsan-
geboten zu wählen. 

(1) Eltern haben das Recht, für die Betreu-
ung ihrer Kinder zwischen den im Rahmen 
der örtlichen Jugendhilfeplanungen zur 
Verfügung stehenden Tagesbetreuungsan-
geboten zu wählen. 

(2) Der Wahl nach Absatz 1 soll am Ort des 
gewöhnlichen Aufenthaltes und auch an 
einem anderen Ort entsprochen werden, 
sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist. Dabei sind die 

(2) Der Wahl nach Absatz 1 soll am Ort des 
gewöhnlichen Aufenthaltes und auch an 
einem anderen Ort entsprochen werden, 
sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist. Dabei sind die 

(2) Der Wahl nach Absatz 1 soll am Ort des 
gewöhnlichen Aufenthaltes und auch an 
einem anderen Ort entsprochen werden, 
sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist. Dabei sind die 
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Bedürfnisse von Kindern mit oder mit dro-
hender Behinderung an einer wohnortna-
hen Betreuung in einer Kindertageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege zu berück-
sichtigen. Bei der Feststellung der Verhält-
nismäßigkeit der Mehrkosten sind alle für 
die Wahl maßgeblichen Gründe angemes-
sen zu berücksichtigen. 

Bedürfnisse von Kindern mit oder mit dro-
hender Behinderung an einer wohnortna-
hen Betreuung in einer Kindertageseinrich-
tung oder in Kindertagespflege zu berück-
sichtigen. Bei der Feststellung der Verhält-
nismäßigkeit der Mehrkosten sind alle für 
die Wahl maßgeblichen Gründe angemes-
sen zu berücksichtigen, insbesondere der 
Wunsch nach einem Betreuungsangebot 
mit besonderen Öffnungszeiten oder be-
sonderer Lage zum Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz eines Elternteiles. 

Bedürfnisse von Kindern mit oder mit dro-
henden Behinderungen an einer wohnort-
nahen Betreuung in einer Kindertagesein-
richtung oder in Kindertagespflege zu be-
rücksichtigen. Bei der Feststellung der Ver-
hältnismäßigkeit der Mehrkosten sind alle 
für die Wahl maßgeblichen Gründe ange-
messen zu berücksichtigen. 
Es fehlt der letzte Halbsatz ab „insbeson-
dere“  im Ref.entwurf 

(3) Der zeitliche Umfang des Betreuungs-
anspruchs richtet sich nach dem individu-
ellen Bedarf. Die Eltern haben das Recht, 
die Betreuungszeit für ihre Kinder entspre-
chend ihrem Bedarf und im Rahmen dieses 
Gesetzes zu wählen. Die Träger der Tages-
einrichtungen und die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe (Jugendämter) sollen das 
Angebot an den Bedarfen der Familien 
ausrichten und den Wünschen für den Be-
treuungsumfang in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege entsprechen. 

(3) Der zeitliche Umfang des Betreuungs-
anspruchs richtet sich nach dem individu-
ellen Bedarf. Die Eltern haben das Recht, 
die Betreuungszeit für ihre Kinder entspre-
chend ihrem Bedarf und im Rahmen dieses 
Gesetzes zu wählen. 

3) Der zeitliche Umfang des Betreuungsan-
spruchs richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf. Die Eltern haben das Recht, die Be-
treuungszeit für ihre Kinder entsprechend 
ihrem Bedarf und im Rahmen dieses Ge-
setzes zu wählen. 

 § 4 
Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung 

§ 4 
Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung 
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 (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendämter) sind im Rahmen ihrer Ju-
gendhilfeplanung unter Einbeziehung der 
Träger der freien Jugendhilfe zur Entwick-
lung eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebotes in Tageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege verpflichtet. Dabei ist der 
Vorrang der Trägerschaft anerkannter Trä-
ger der freien Jugendhilfe gemäß § 4 Ab-
satz 2 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der je-
weils geltenden Fassung, soweit möglich 
zu berücksichtigen. Die Bedarfe für eine 
gemeinsame Förderung von behinderten 
oder von Behinderung bedrohten und 
nicht behinderten Kindern sind zu beach-
ten. 

1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendämter) sind im Rahmen ihrer Ju-
gendhilfeplanung unter Einbeziehung der 
Träger der freien Jugendhilfe zur Entwick-
lung eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebotes in Tageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege verpflichtet. Dabei ist der 
Vorrang der Trägerschaft anerkannter Trä-
ger der freien Jugendhilfe gemäß § 4 Ab-
satz 2 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der je-
weils geltenden Fassung, soweit möglich 
zu berücksichtigen. Die Bedarfe für eine 
gemeinsame Förderung von Kindern mit 
oder mit drohenden Behinderungen und 
nicht behinderten Kindern sind zu beach-
ten. 

 (2) Die Jugendämter erstellen für ihren Be-
zirk einen Bedarfsplan zur Kindertagesbe-
treuung in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege und schreiben diesen jähr-
lich fort. Der Bedarfsplan weist die im Ju-
gendamtsbezirk zur Bedarfsdeckung be-
triebsgenehmigten Plätze in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege aus. Er 

(2) Die Jugendämter erstellen für ihren Be-
zirk einen Bedarfsplan zur Kindertagesbe-
treuung in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege und schreiben diesen jähr-
lich fort. Der Bedarfsplan weist die im Ju-
gendamtsbezirk zur Bedarfsdeckung be-
triebsgenehmigten Plätze in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege aus. Er 



6 
 

enthält die zur Realisierung eines bedarfs-
gerechten Angebotes voraussehbare Ent-
wicklung mit der Beschreibung erforderli-
cher Maßnahmen unter Berücksichtigung 
besonderer sozialräumlicher und zielgrup-
penorientierter Belange für die nächsten 
fünf Jahre. 

enthält die zur Realisierung eines bedarfs-
gerechten Angebotes voraussehbare Ent-
wicklung für einen mehrjährigen Zeitraum 
mit der Beschreibung erforderlicher Maß-
nahmen unter Berücksichtigung besonde-
rer sozialräumlicher und zielgruppenorien-
tierter Belange. 

§ 3 a Absatz 3 S. 3 aF 
Die Träger der Tageseinrichtungen und die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Ju-
gendämter) sollen das Angebot an den 
Bedarfen der Familien ausrichten und den 
Wünschen für den Betreuungsumfang in 
Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege entsprechen. 
 
 
§ 18 Absatz 2 S. 6 
Die kommunale Jugendhilfeplanung stellt 
sicher, dass in ihrem Bezirk alle Betreu-
ungszeiten in bedarfsgerechtem Umfang 
vorgehalten werden. 

(3) Die Jugendämter sollen das Angebot 
an den Bedarfen der Familien ausrichten 
und den Wünschen für den Betreuungs-
umfang in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege entsprechen. Sie stellen si-
cher, dass in ihrem Bezirk alle Betreuungs-
zeiten in bedarfsgerechtem Umfang und 
verlässliche Angebote in der Kindertages-
pflege vorgehalten werden. Bei der Pla-
nung sind auch Betreuungsbedarfe in den 
Morgen- oder Abendstunden sowie an 
Wochenend- und Feiertagen und in Feri-
enzeiten zu berücksichtigen. Sozialräumli-
che Besonderheiten, wie die adäquate Ver-
sorgung von sozial oder wirtschaftlich be-
nachteiligten Bevölkerungskreisen, und 
besondere Angebote, wie Familienzentren 
gemäß §§ 42 und 43 oder plusKITAs ge-
mäß §§ 44 und 45, sind zu berücksichtigen. 
In Ansehung der Anliegen erwerbstätiger 
und in Ausbildung stehender Eltern ist 

(3) Die Jugendämter sollen das Angebot 
an den Bedarfen der Familien ausrichten 
und den Wünschen für den Betreuungs-
umfang in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege entsprechen. Sie stellen si-
cher, dass in ihrem Bezirk alle Betreuungs-
zeiten in bedarfsgerechtem Umfang und 
verlässliche Angebote in der Kindertages-
pflege vorgehalten werden. Bei der Pla-
nung sind auch Betreuungsbedarfe in den 
Morgen- oder Abendstunden sowie an 
Wochenend- und Feiertagen und in Feri-
enzeiten zu berücksichtigen. Sozialräumli-
che Besonderheiten, wie die adäquate Ver-
sorgung von sozial oder wirtschaftlich be-
nachteiligten Bevölkerungskreisen, und 
besondere Angebote, wie Familienzentren 
gemäß §§ 42 und 43 oder plus-KITAs ge-
mäß §§ 44 und 45, sind zu berücksichtigen. 
In Ansehung der Anliegen erwerbstätiger 
und in Ausbildung stehender Eltern ist 
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auch einem Bedarf an Plätzen für wohn-
sitzfremde Kinder Rechnung zu tragen. 

nach Möglichkeit anzustreben, auch einem 
Bedarf an Plätzen für wohnsitzfremde Kin-
der Rechnung zu tragen. 

 (4) Um den örtlichen Bedarf an Plätzen 
nach Zahl, Art und Ausgestaltung unter 
Berücksichtigung der Wünsche, Bedürf-
nisse und Interessen zu ermitteln, sollen 
neben demografischen Modellrechnungen 
oder anderen Verfahren, auch gerade im 
Hinblick auf benötigte Öffnungs- und Be-
treuungszeiten, mindestens alle drei Jahre 
Befragungen der Eltern und ihrer Kinder 
erfolgen.  

(4) Um den örtlichen Bedarf an Plätzen 
nach Zahl, Art und Ausgestaltung unter 
Berücksichtigung der Wünsche, Bedürf-
nisse und Interessen zu ermitteln, sollen 
neben demografischen Modellrechnungen 
oder anderen Verfahren, auch gerade im 
Hinblick auf benötigte Öffnungs- und Be-
treuungszeiten, turnusmäßig Befragungen 
von Eltern erfolgen. 

   
 (5) Bedarfspläne sollen in Abhängigkeit der 

örtlichen Erfordernisse und zur Erleichte-
rung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf mit den benachbarten Jugendämtern 
abgestimmt werden, besonders sofern 
Plätze notwendig sind, um den Bedarf aus 
verschiedenen Jugendamtsbezirken zu de-
cken. 

Abs. 5 Ref.entwurf gestrichen 

§ 5 Absatz 1 
Das Jugendamt kann die Verpflichtung 
nach § 24 SGB VIII, für Kinder im schul-
pflichtigen Alter nach Bedarf Plätze in Ta-
geseinrichtungen vorzuhalten, auch durch 

(6) Die Jugendämter können die Verpflich-
tung nach § 24 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch, für Kinder im schulpflichtigen 
Alter nach Bedarf Plätze in Tageseinrich-
tungen vorzuhalten, auch durch entspre-
chende Angebote in Schulen erfüllen. Dies 

(5) Die Jugendämter können die Verpflich-
tung nach § 24 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch, für Kinder im schulpflichtigen 
Alter nach Bedarf Plätze in Tageseinrich-
tungen vorzuhalten, auch durch entspre-
chende Angebote in Schulen erfüllen. Dies 
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entsprechende Angebote in Schulen erfül-
len. Dies gilt nach Ende des Kindergarten-
jahres auch für Kinder, die im selben Ka-
lenderjahr eingeschult werden. Hierbei soll 
es mit den Trägern der freien Jugendhilfe 
zusammenwirken. 

gilt nach Ende des Kindergartenjahres 
auch für Kinder, die im selben Kalenderjahr 
eingeschult werden. Hierbei sollen die Ju-
gendämter mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe zusammenwirken. Die Eltern von 
Kindern im letzten Jahr vor der Einschu-
lung sind zu Beginn des Kindergartenjah-
res auf die Betreuungsmöglichkeiten für 
schulpflichtige Kinder bis zum Schuleintritt 
hinzuweisen. 

gilt nach Ende des Kindergartenjahres 
auch für Kinder, die im selben Kalenderjahr 
eingeschult werden. Hierbei sollen die Ju-
gendämter mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe zusammenwirken. Die Eltern von 
Kindern im letzten Jahr vor der Einschu-
lung sind zu Beginn des Kindergartenjah-
res auf den Betreuungsanspruch für schul-
pflichtige Kinder bis zum Schuleintritt hin-
zuweisen. 

§ 3b 
Bedarfsanzeige und Anmeldung 

§ 5  
Bedarfsanzeige und Anmeldung 

§ 5 
Bedarfsanzeige und Anmeldung 

(1) Die Inanspruchnahme eines Betreu-
ungsplatzes setzt grundsätzlich voraus, 
dass Eltern dem Jugendamt spätestens 
sechs Monate vor Inanspruchnahme den 
für ihr Kind gewünschten Betreuungsbe-
darf, den gewünschten Betreuungsumfang 
und die Betreuungsart schriftlich angezeigt 
haben. Die Anzeige kann auch über elekt-
ronische Systeme, über die Tageseinrich-
tungen oder über die örtlichen Fachver-
mittlungsstellen für Kindertagespflege er-
folgen. 

(1) Die Inanspruchnahme eines Betreu-
ungsplatzes setzt grundsätzlich voraus, 
dass Eltern dem Jugendamt spätestens 
sechs Monate vor Inanspruchnahme den 
für ihr Kind gewünschten Betreuungsbe-
darf, den gewünschten Betreuungsumfang 
und die Betreuungsart schriftlich oder 
elektronisch angezeigt haben. Die Anzeige 
kann auch über die Tageseinrichtungen o-
der über die örtlichen Fachvermittlungs-
stellen für Kindertagespflege erfolgen. So-
weit elektronische Bedarfsanzeigeverfah-
ren eingesetzt werden, sind die Fachver-
mittlungsstellen für Kindertagespflege in 
geeigneter Weise aufzunehmen. 

1) Die Inanspruchnahme eines Betreu-
ungsplatzes setzt grundsätzlich voraus, 
dass Eltern dem Jugendamt spätestens 
sechs Monate vor Inanspruchnahme den 
für ihr Kind gewünschten Betreuungsbe-
darf, den gewünschten Betreuungsumfang 
und die Betreuungsart schriftlich oder 
elektronisch angezeigt haben. Die Anzeige 
kann auch über die Tageseinrichtungen o-
der über die örtlichen Fachvermittlungs-
stellen für Kindertagespflege erfolgen. So-
weit elektronische Bedarfsanzeigeverfah-
ren eingesetzt werden, sollen die Fachver-
mittlungsstellen für Kindertagespflege in 
geeigneter Weise aufgenommen werden. 
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(2) Eltern, bei denen kurzfristig Bedarf für 
einen Betreuungsplatz entsteht, haben 
diesen gegenüber dem Jugendamt unver-
züglich anzuzeigen. Die Jugendämter sol-
len im Rahmen ihrer Planung auch für Fälle 
Vorkehrungen treffen, in denen die Eltern 
aus besonderen Gründen ausnahmsweise 
schneller als in der Sechsmonatsfrist nach 
Absatz 1 einen Betreuungsplatz benötigen. 

(2) Eltern, bei denen kurzfristig Bedarf für 
einen Betreuungsplatz entsteht, haben 
diesen gegenüber dem Jugendamt unver-
züglich anzuzeigen. Die Jugendämter sol-
len im Rahmen ihrer Planung auch dafür 
Vorkehrungen treffen, wenn Eltern im 
Laufe des Kindergartenjahres oder aus be-
sonderen Gründen ausnahmsweise schnel-
ler als in der Sechsmonatsfrist nach Absatz 
1 einen Betreuungsplatz benötigen. 

(2) Eltern, bei denen kurzfristig Bedarf für 
einen Betreuungsplatz entsteht, haben 
diesen gegenüber dem Jugendamt unver-
züglich anzuzeigen. Die Jugendämter sol-
len im Rahmen ihrer Planung auch dafür 
Vorkehrungen treffen, wenn Eltern im 
Laufe des Kindergartenjahres oder aus be-
sonderen Gründen ausnahmsweise schnel-
ler als in der Sechsmonatsfrist nach Absatz 
1 einen Betreuungsplatz benötigen. 

(3) Die Jugendämter müssen den Eltern 
den Eingang der Bedarfsanzeige spätes-
tens nach einem Monat bestätigen und sie 
gleichzeitig über die örtlichen Kostenbei-
träge nach § 90 SGB VIII informieren. 
Wenn nicht bereits ein Betreuungsvertrag 
abgeschlossen wurde, erhalten in den Fäl-
len des Absatzes 1 die Eltern vom Jugend-
amt in der Regel bis acht Wochen, spätes-
tens aber sechs Wochen vor dem Zeit-
punkt, für den der Bedarf angemeldet 
wurde, eine Benachrichtigung über die Zu-
weisung des Betreuungsplatzes. 

(3) Die Jugendämter müssen den Eltern 
den Eingang der Bedarfsanzeige spätes-
tens nach einem Monat bestätigen und sie 
gleichzeitig über die örtlichen Kostenbei-
träge nach § 90 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch informieren. Wenn nicht be-
reits ein Betreuungsvertrag abgeschlossen 
wurde, erhalten in den Fällen des Absatzes 
1 die Eltern vom Jugendamt in der Regel 
bis acht Wochen, spätestens aber sechs 
Wochen vor dem Zeitpunkt, für den der 
Bedarf angemeldet wurde, eine Benach-
richtigung über die Zuweisung des Betreu-
ungsplatzes. 

(3) Die Jugendämter müssen den Eltern 
den Eingang der Bedarfsanzeige spätes-
tens nach einem Monat bestätigen und sie 
gleichzeitig über die örtlichen Kostenbei-
träge nach § 90 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch informieren. Wenn nicht be-
reits ein Betreuungsvertrag abgeschlossen 
wurde, erhalten in den Fällen des Absatzes 
1 die Eltern vom Jugendamt in der Regel 
bis acht Wochen, spätestens aber sechs 
Wochen vor dem Zeitpunkt, für den der 
Bedarf angemeldet wurde, eine Benach-
richtigung über die Zuweisung des Betreu-
ungsplatzes. 

(4) Wenn und soweit die vor Ort einge-
setzten Bedarfsanzeigeverfahren auch vor-
sehen, dass die Eltern den Betreuungsbe-

(4) Wenn und soweit die vor Ort einge-
setzten Bedarfsanzeigeverfahren auch vor-
sehen, dass die Eltern den Betreuungsbe-

(4) Wenn und soweit die vor Ort einge-
setzten Bedarfsanzeigeverfahren auch vor-
sehen, dass die Eltern den Betreuungsbe-
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darf ihres Kindes in den Tageseinrichtun-
gen oder bei den örtlichen Fachvermitt-
lungsstellen für Kindertagespflege persön-
lich anzeigen können, sind die Träger ver-
pflichtet, an den Bedarfsanzeigeverfahren 
mitzuwirken. Die Rechte der Träger in Zu-
sammenhang mit der Gestaltung der An-
meldung in der Einrichtung und der Auf-
nahmeentscheidung bleiben unberührt. 

darf ihres Kindes in den Tageseinrichtun-
gen oder bei den örtlichen Fachvermitt-
lungsstellen für Kindertagespflege persön-
lich anzeigen können, sind die Träger von 
Kindertageseinrichtungen und die der ört-
lichen Fachvermittlungsstellen für Kinder-
tagespflege verpflichtet, an den Bedarfsan-
zeigeverfahren mitzuwirken. Die Rechte 
der Träger in Zusammenhang mit der Ge-
staltung der Anmeldung in der Einrichtung 
und der Aufnahmeentscheidung bleiben 
unberührt. 

darf ihres Kindes in den Tageseinrichtun-
gen oder bei den örtlichen Fachvermitt-
lungsstellen für Kindertagespflege persön-
lich anzeigen können, sind die Träger von 
Kindertageseinrichtungen und die der ört-
lichen Fachvermittlungsstellen für Kinder-
tagespflege verpflichtet, an den Bedarfsan-
zeigeverfahren mitzuwirken. Die Rechte 
der Träger in Zusammenhang mit der Ge-
staltung der Anmeldung in der Einrichtung 
und der Aufnahmeentscheidung bleiben 
unberührt. 

(5) In Ergänzung des Bedarfsanzeigever-
fahrens nach den Absätzen 1 bis 3 können 
die Jugendämter nach Absprache mit den 
betroffenen Trägern von Kindertagesein-
richtungen auch Verfahren vorsehen, die 
eine Bedarfsanzeige in den Kindertages-
einrichtungen bereits neun Monate vor In-
anspruchnahme eines Tageseinrichtungs-
platzes vorsehen. Die Sechsmonatsfrist des 
Absatzes 1 bleibt unberührt. 

(5) In Ergänzung des Bedarfsanzeigever-
fahrens nach den Absätzen 1 bis 3 können 
die Jugendämter nach Absprache mit den 
betroffenen Trägern von Kindertagesein-
richtungen auch Verfahren vorsehen, die 
eine Bedarfsanzeige in den Kindertages-
einrichtungen bereits neun Monate vor In-
anspruchnahme eines Tageseinrichtungs-
platzes vorsehen. Die Sechsmonatsfrist des 
Absatzes 1 bleibt unberührt. 

(5) In Ergänzung des Bedarfsanzeigever-
fahrens nach den Absätzen 1 bis 3 können 
die Jugendämter nach Absprache mit den 
betroffenen Trägern von Kindertagesein-
richtungen auch Verfahren vorsehen, die 
eine Bedarfsanzeige in den Kindertages-
einrichtungen bereits neun Monate vor In-
anspruchnahme eines Tageseinrichtungs-
platzes vorsehen. Die Sechsmonats-frist 
des Absatzes 1 bleibt unberührt 

 § 6a 
Fachberatung 

§ 6 
Qualitätsentwicklung und Fachberatung 

 (1) Die Tageseinrichtungen und die Kinder-
tagespflegepersonen sollen durch die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

(1) Zur Realisierung des Förderungsauftra-
ges und zur Qualitätsentwicklung in der 
Kindertagesbetreuung sollen die Träger 
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fachlich beraten werden. Zu den Aufgaben 
der Fachberatung gehören insbesondere: 
1. die Sicherstellung und Weiterentwick-

lung des Leistungsangebotes der Ta-
geseinrichtungen und der Kindertages-
pflege, 

2. die Unterstützung bei der Organisation 
und Planung eines notwendigen Platz-
ausbaus, 

3. die Beratung und Unterstützung der 
Träger bei der Konzeptentwicklung, 
Qualitätssicherung und -entwicklung, 

4. die Qualifizierung der pädagogischen 
Arbeit auch durch Fort- und Weiterbil-
dungen zu übergreifenden pädagogi-
schen und organisatorischen Fragestel-
lungen,  

5. die Organisation eines angebots-, ein-
richtungs- beziehungsweise träger-
übergreifenden fachlichen Austauschs, 

6. die Information der Träger und Kinder-
tagespflegepersonen über fachpoliti-
sche Entwicklungen und Regelungsän-
derungen, 

7. die Bereitstellung von angebots- und 
trägerübergreifenden Arbeitshilfen und 

von Tageseinrichtungen und die Kinderta-
gespflegepersonen durch die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen ihrer Gesamtverantwortung fach-
lich beraten werden. Zu den Aufgaben der 
Qualitätsentwicklung und der Fachbera-
tung in Kooperation mit den freien Trä-
gern gehören insbesondere: 
1. die Sicherstellung und Weiterentwick-
lung des Leistungsangebotes der Tages-
einrichtungen und der Kindertagespflege, 
2. die Beratung bei der Organisation und 
Planung eines notwendigen Platzausbaus, 
3. die Qualitätssicherung und -entwicklung 
der pädagogischen Arbeit, beispielsweise 
auch durch Fort- und Weiterbildungen zu 
übergreifenden pädagogischen und orga-
nisatorischen Fragestellungen,  
4. die Organisation eines angebots-, ein-
richtungs- beziehungsweise trägerüber-
greifenden fachlichen Austauschs, 
5. die Information der Träger und Kinder-
tagespflegepersonen über fachpolitische 
Entwicklungen und Regelungsänderungen, 
6. die Bereitstellung von angebots- und 
trägerübergreifenden Arbeitshilfen und 
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8. die Mitwirkung an überörtlichen Evalu-
ationen, überörtlicher Qualitätssiche-
rung und -entwicklung. 

7. die Mitwirkung an überörtlichen Evalua-
tionen, überörtlicher Qualitätssicherung 
und -entwicklung. 

     
 (2) Die Träger bieten den von ihnen betrie-

benen Tageseinrichtungen in angemesse-
nem Umfang Fachberatung an. Diese un-
terstützt und berät das pädagogische Per-
sonal der Tageseinrichtung in allen für die 
Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen 
einschließlich der konzeptionellen und 
strukturellen Weiterentwicklung. 

(2) Die Träger bieten den von ihnen betrie-
benen Tageseinrichtungen in angemesse-
nem Umfang Fachberatung an. Diese un-
terstützt und berät das pädagogische Per-
sonal der Tageseinrichtung in allen für die 
Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen 
einschließlich der konzeptionellen und 
strukturellen Weiterentwicklung. 

 (3) Die Jugendämter sind verpflichtet, eine 
den Aufgaben nach § 23 Absatz 1, Absatz 
4 Satz 1 und § 43 Absatz 4 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch angemessene Fach-
beratung und -vermittlung vorzuhalten, 
vor allem um die Kindertagespflege als 
verlässliches und qualifiziertes Kinderta-
gesbetreuungsangebot zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Soweit die im Ju-
gendamtsbezirk tätigen Kindertagespfle-
gepersonen im Rahmen des § 23 Absatz 4 
Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch eine gewählte Vertretung ihrer Inte-
ressen im Jugendamtsbezirk anstreben, 
umfasst die Fachberatung auch die Unter-
stützung bei dieser Wahl. 

(3) Die Jugendämter sind verpflichtet, eine 
den Aufgaben nach § 23 Absatz 1, Absatz 
4 Satz 1 und § 43 Absatz 4 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch angemessene Fach-
beratung und -vermittlung vorzuhalten, 
vor allem um die Kindertagespflege als 
verlässliches und qualifiziertes Kinderta-
gesbetreuungsangebot zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Soweit die im Ju-
gendamtsbezirk tätigen Kindertagespfle-
gepersonen im Rahmen des § 23 Absatz 4 
Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch eine gewählte Vertretung ihrer Inte-
ressen im Jugendamtsbezirk anstreben, 
umfasst die Fachberatung auch die Unter-
stützung bei dieser Wahl. 
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§ 7 
Diskriminierungsverbot 

§ 7  
Diskriminierungsverbot 

§ 7 
Diskriminierungsverbot 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kinder-
tageseinrichtung darf nicht aus Gründen 
seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, sei-
ner Nationalität, seines Geschlechtes, sei-
ner Behinderung, seiner Religion oder sei-
ner Weltanschauung verweigert werden. 
Die verfassungsmäßigen Rechte der Kir-
chen bleiben unberührt. 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kinder-
tageseinrichtung darf nicht aus Gründen 
seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, sei-
ner Nationalität, seines Geschlechtes, sei-
ner Behinderung, seiner Religion oder sei-
ner Weltanschauung verweigert werden. 
Die verfassungsmäßigen Rechte der Kir-
chen bleiben unberührt. 
 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kinder-
tageseinrichtung darf nicht aus Gründen 
seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, sei-
ner Nationalität, seines Geschlechtes, sei-
ner Behinderung, seiner Religion oder sei-
ner Weltanschauung verweigert werden. 
Die verfassungsmäßigen Rechte der Kir-
chen bleiben unberührt. 

§ 8 
Gemeinsame Förderung aller Kin-

der 

§ 8 
Gemeinsame Förderung aller Kinder 

§ 8 
Gemeinsame Förderung aller Kinder 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die 
von einer Behinderung bedroht sind, sol-
len gemeinsam mit Kindern ohne Behinde-
rung gefördert werden. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern mit Behinderun-
gen und von Kindern, die von einer Behin-
derung bedroht sind, sind bei der pädago-
gischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die 
von einer Behinderung bedroht sind, sol-
len gemeinsam mit Kindern ohne Behinde-
rung gefördert werden. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern mit Behinderun-
gen und von Kindern, die von einer Behin-
derung bedroht sind, sind bei der pädago-
gischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die 
von Behinderungen bedroht sind, sollen 
gemeinsam mit Kindern ohne Behinderun-
gen gefördert werden. Die besonderen Be-
dürfnisse von Kindern mit Behinderungen 
und von Kindern, die von Behinderungen 
bedroht sind, sind bei der pädagogischen 
Arbeit zu berücksichtigen. 

§ 9 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

§ 9 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

§ 9 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

(1) Das Personal der Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegepersonen arbeiten 

(1) Das Personal der Kindertageseinrich-
tungen und die Kindertagespflegeperso-

(1) Das Personal der Kindertageseinrich-
tungen und die Kindertagespflegeperso-
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mit den Eltern bei der Förderung der Kin-
der partnerschaftlich und vertrauensvoll 
zusammen. Die Eltern haben einen An-
spruch auf eine regelmäßige Information 
über den Stand des Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist 
den Eltern mindestens einmal im Kinder-
gartenjahr ein Gespräch über die Entwick-
lung ihres Kin-des, seine besonderen Inte-
ressen und Fähigkeiten sowie geplante 
Maßnahmen zur gezielten Förderung des 
Kindes anzubieten. Eltern, die Kommunika-
tionsunterstützung benötigen und deren 
Kinder in einer Kindertageseinrichtung o-
der in der Kindertages-pflege betreut wer-
den, haben die Rechte aus § 8 Absatz 1 
Satz 2 des Behindertengleichstellungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 16. De-
zember 2003 (GV. NRW. S. 766) in der je-
weils geltenden Fassung in Verbindung 
mit der Kommunikationsunterstützungs-
verordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. 
Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

nen arbeiten mit den Eltern bei der Förde-
rung der Kinder partnerschaftlich und ver-
trauensvoll zusammen. Die Eltern haben 
einen Anspruch auf eine regelmäßige In-
formation über den Stand des Bildungs- 
und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. 
Dazu ist den Eltern mindestens einmal im 
Kindergartenjahr ein Gespräch über die 
Entwicklung ihres Kindes, seine besonde-
ren Interessen und Fähigkeiten sowie ge-
plante Maßnahmen zur gezielten Förde-
rung des Kindes anzubieten. Eltern, die 
Kommunikationsunterstützung benötigen 
und deren Kinder in einer Kindertagesein-
richtung oder in der Kindertagespflege be-
treut werden, haben die Rechte aus § 8 
Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
16. Dezember 2003 ( ) in Verbindung mit 
der Kommunikationsunterstützungsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. 
Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung. 

nen arbeiten mit den Eltern bei der Förde-
rung der Kinder partnerschaftlich und ver-
trauensvoll zusammen. Die Eltern haben 
einen Anspruch auf eine regelmäßige In-
formation über den Stand des Bildungs- 
und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. 
Dazu ist den Eltern mindestens einmal im 
Kindergartenjahr ein Gespräch über die 
Entwicklung ihres Kindes, seine besonde-
ren Interessen und Fähigkeiten sowie ge-
plante Maßnahmen zur gezielten Förde-
rung des Kindes anzubieten. Eltern, die 
Kommunikationsunterstützung benötigen 
und deren Kinder in einer Kindertagesein-
richtung oder in der Kindertagespflege be-
treut werden, haben die Rechte aus § 8 
Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in 
Verbindung mit der Kommunikationsun-
terstützungsverordnung Nordrhein-West-
falen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336), 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Das pädagogische Personal berät und 
unterstützt die Eltern und Familien im Rah-
men seiner Kompetenzen zu wichtigen 

(2) Das pädagogische Personal berät und 
unterstützt die Eltern und Familien im Rah-
men seiner Kompetenzen zu wichtigen 

(2) Das pädagogische Personal berät und 
unterstützt die Eltern und Familien im Rah-
men seiner Kompetenzen zu wichtigen 
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Fragen der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung des Kindes. 

Fragen der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung des Kindes. 

Fragen der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung des Kindes. 

§ 9a 
Elternmitwirkung in der Kinderta-

gesein-richtung 

§ 10 
Elternmitwirkung in der Kindertagesein-

richtung 

§ 10 
Elternmitwirkung in der Kindertagesein-

richtung 
(1) In jeder Kindertageseinrichtung werden 
zur Förderung der Zusammenarbeit von 
Eltern, Personal und Trägern die Elternver-
sammlung, der Elternbeirat und der Rat 
der Kindertageseinrichtung gebildet. Das 
Verfahren über die Zusammensetzung der 
Gremien in der Tageseinrichtung und die 
Geschäftsordnung werden vom Träger im 
Einvernehmen mit den Eltern festgelegt, 
soweit in diesem Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist. Bei Wahlen und Abstim-
mungen haben Eltern eine Stimme je Kind. 
Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusam-
menarbeit zwischen den Eltern, dem Trä-
ger und dem pädagogischen Personal so-
wie das Interesse der Eltern für die Arbeit 
der Einrichtung fördern. 

(1) In jeder Kindertageseinrichtung werden 
zur Förderung der Zusammenarbeit von 
Eltern, Personal und Trägern die Elternver-
sammlung, der Elternbeirat und der Rat 
der Kindertageseinrichtung gebildet. Re-
gelungen über die Zusammensetzung der 
Gremien in der Tageseinrichtung und Ge-
schäftsordnungen dieser Gremien werden 
vom Träger im Einvernehmen mit den El-
tern festgelegt, soweit in diesem Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Bei Wah-
len und Abstimmungen haben Eltern eine 
Stimme je Kind. Die Mitwirkungsgremien 
sollen die Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern, dem Träger und dem pädagogi-
schen Personal sowie das Interesse der El-
tern für die Arbeit der Einrichtung fördern. 

(1) In jeder Kindertageseinrichtung werden 
zur Förderung der Zusammenarbeit von 
Eltern, Personal und Trägern die Elternver-
sammlung, der Elternbeirat und der Rat 
der Kindertageseinrichtung gebildet. Re-
gelungen über die Zusammensetzung der 
Gremien in der Tageseinrichtung und Ge-
schäftsordnungen dieser Gremien werden 
vom Träger im Einvernehmen mit den El-
tern festgelegt, soweit in diesem Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Bei Wah-
len und Abstimmungen haben Eltern eine 
Stimme je Kind. Die Mitwirkungsgremien 
sollen die Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern, dem Träger und dem pädagogi-
schen Personal sowie das Interesse der El-
tern für die Arbeit der Einrichtung fördern. 

(2) Die Eltern der die Einrichtung besu-
chenden Kinder bilden die Elternversamm-
lung. Diese wird mindestens einmal im 
Kindergartenjahr von dem Träger der Kin-

(2) Die Eltern der die Einrichtung besu-
chenden Kinder bilden die Elternversamm-
lung. Diese wird mindestens einmal im 
Kindergartenjahr von dem Träger der Kin-

(2) Die Eltern der die Einrichtung besu-
chenden Kinder bilden die Elternversamm-
lung. Diese wird mindestens einmal im 
Kindergartenjahr von dem Träger der Kin-
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dertageseinrichtung bis spätestens 10. Ok-
tober einberufen. Eine Einberufung hat au-
ßerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein 
Drittel der Eltern dies verlangt. In der El-
ternversammlung informiert der Träger 
über personelle Veränderungen sowie pä-
dagogische und konzeptionelle Angele-
genheiten sowie die angebotenen Öff-
nungs- und Betreuungszeiten. Zu den Auf-
gaben der Elternversammlung gehört die 
Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. Die 
Elternversammlung soll auch für Angebote 
zur Stärkung der Bildungs- und Erzie-
hungskompetenz der Eltern genutzt wer-
den. 

dertageseinrichtung bis spätestens 10. Ok-
tober einberufen. Eine Einberufung hat au-
ßerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein 
Drittel der Eltern dies verlangt. In der El-
ternversammlung informiert der Träger 
über personelle Veränderungen sowie pä-
dagogische und konzeptionelle Angele-
genheiten sowie die angebotenen Öff-
nungs- und Betreuungszeiten. Zu den Auf-
gaben der Elternversammlung gehört die 
Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. Die 
Elternversammlung soll auch für Angebote 
zur Stärkung der Bildungs- und Erzie-
hungskompetenz der Eltern genutzt wer-
den. 

dertageseinrichtung bis spätestens 10. Ok-
tober einberufen. Eine Einberufung hat au-
ßerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein 
Drittel der Eltern oder in besonders be-
gründeten Fällen der Elternbeirat dies ver-
langt. In der Elternversammlung informiert 
der Träger über personelle Veränderungen 
sowie pädagogische und konzeptionelle 
Angelegenheiten sowie die angebotenen 
Öffnungs- und Betreuungszeiten. Zu den 
Aufgaben der Elternversammlung gehört 
die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. 
Die Elternversammlung soll auch für Ange-
bote zur Stärkung der Bildungs- und Erzie-
hungskompetenz der Eltern genutzt wer-
den. 

(3) Der Elternbeirat vertritt die Interessen 
der Elternschaft gegenüber dem Träger 
und der Leitung der Einrichtung. Dabei hat 
er auch die besonderen Interessen von 
Kindern mit Behinderungen in der Einrich-
tung und deren Eltern angemessen zu be-
rücksichtigen. Das Mandat des Elternbeira-
tes gilt über das Ende eines Kindergarten-
jahres hinaus und endet mit der Wahl ei-
nes neuen Elternbeirates, wenn in den Ver-
fahrensregeln und Geschäftsordnungen 

(3) Der Elternbeirat vertritt die Interessen 
der Elternschaft des aktuellen Kindergar-
tenjahres gegenüber dem Träger und der 
Leitung der Einrichtung. Dabei hat er auch 
die besonderen Interessen von Kindern mit 
Behinderungen in der Einrichtung und de-
ren Eltern angemessen zu berücksichtigen. 
Das Mandat des Elternbeirates gilt über 
das Ende eines Kindergartenjahres hinaus 
und endet mit der Wahl eines neuen El-
ternbeirates, wenn in den Verfahrensre-
geln und Geschäftsordnungen nach Absatz 

(3) Der Elternbeirat vertritt die Interessen 
der Elternschaft des aktuellen Kindergar-
tenjahres gegenüber dem Träger und der 
Leitung der Einrichtung. Dabei hat er auch 
die besonderen Interessen von Kindern mit 
oder mit drohenden Behinderungen in der 
Einrichtung und deren Eltern angemessen 
zu berücksichtigen. Das Mandat des El-
ternbeirates gilt über das Ende eines Kin-
dergartenjahres hinaus und endet mit der 
Wahl eines neuen Elternbeirates, wenn in 
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nach Absatz 1 Satz 2 keine andere Rege-
lung getroffen wurde. 

1 Satz 2 keine andere Regelung getroffen 
wurde. Bei einem Mandat über das Ende 
eines Kindergartenjahres hinaus, beraten 
und entscheiden die Mitglieder des Eltern-
beirates im Interesse der neuen Eltern-
schaft, wie die Eltern im aktuellen Kinder-
gartenjahr, beispielsweise in der Versamm-
lung der Elternbeiräte, vertreten werden. 
Wenn die Betreuung der Kinder in der Ein-
richtung endet, scheiden ihre Eltern aus 
dem Elternbeirat aus. 

den Verfahrensregeln und Geschäftsord-
nungen nach Absatz 1 Satz 2 keine andere 
Regelung getroffen wurde. Bei einem 
Mandat über das Ende eines Kindergarten-
jahres hinaus, beraten und entscheiden die 
Mitglieder des Elternbeirates im Interesse 
der neuen Elternschaft, wie die Eltern im 
aktuellen Kindergartenjahr, beispielsweise 
in der Versammlung der Elternbeiräte, ver-
treten werden. Wenn die Betreuung der 
Kinder in der Einrichtung endet, scheiden 
ihre Eltern spätestens mit der Wahl eines 
neuen Elternbeirates aus dem Elternbeirat 
aus. 

(4) Der Elternbeirat ist vom Träger und der 
Leitung der Einrichtung rechtzeitig und 
um-fassend über wesentliche Entscheidun-
gen in Bezug auf die Einrichtung zu infor-
mieren und insbesondere vor Entscheidun-
gen über die pädagogische Konzeption 
der Einrichtung, über die personelle Beset-
zung, die räumliche und sachliche Ausstat-
tung, die Hausordnung, die Öffnungszei-
ten, einen Trägerwechsel sowie die Auf-
nahmekriterien anzuhören. Gestaltungs-
hinweise hat der Träger angemessen zu 
berücksichtigen. 

(4) Der Elternbeirat ist vom Träger und der 
Leitung der Einrichtung rechtzeitig und 
umfassend über wesentliche Entscheidun-
gen in Bezug auf die Einrichtung zu infor-
mieren und insbesondere vor Entscheidun-
gen über die pädagogische Konzeption 
der Einrichtung, über die personelle Beset-
zung, die räumliche und sachliche Ausstat-
tung, die Hausordnung, die Öffnungszei-
ten, einen Trägerwechsel sowie die Auf-
nahmekriterien anzuhören. Gestaltungs-
hinweise hat der Träger angemessen zu 
berücksichtigen. 

(4) Der Elternbeirat ist vom Träger und der 
Leitung der Einrichtung rechtzeitig und 
umfassend über wesentliche Entscheidun-
gen in Bezug auf die Einrichtung zu infor-
mieren und insbesondere vor Entscheidun-
gen über die pädagogische Konzeption 
der Einrichtung, über die personelle Beset-
zung, die räumliche und sachliche Ausstat-
tung, die Hausordnung, die Öffnungszei-
ten, einen Trägerwechsel sowie die Auf-
nahmekriterien anzuhören. Gestaltungs-
hinweise hat der Träger angemessen zu 
berücksichtigen. 



18 
 

(5) Entscheidungen, die die Eltern in finan-
zieller Hinsicht berühren, bedürfen grund-
sätzlich der Zustimmung durch den Eltern-
beirat. Hierzu zählen vor allem die Planung 
und Gestaltung von Veranstaltungen für 
Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in 
der Einrichtung, soweit es sich dabei zum 
Beispiel nicht nur um geringfügige Preis-
steigerungen im Rahmen allgemeinübli-
cher Teuerungsraten handelt. 

(5) Entscheidungen, die die Eltern in finan-
zieller Hinsicht berühren, bedürfen grund-
sätzlich der Zustimmung durch den Eltern-
beirat. Hierzu zählen vor allem die Planung 
und Gestaltung von Veranstaltungen für 
Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in 
der Einrichtung, soweit es sich dabei zum 
Beispiel nicht nur um geringfügige Preis-
steigerungen im Rahmen allgemeinübli-
cher Teuerungsraten handelt. 

(5) Entscheidungen, die die Eltern in finan-
zieller Hinsicht berühren, bedürfen grund-
sätzlich der Zustimmung durch den Eltern-
beirat. Hierzu zählen vor allem die Planung 
und Gestaltung von Veranstaltungen für 
Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in 
der Einrichtung, soweit es sich dabei zum 
Beispiel nicht nur um geringfügige Preis-
steigerungen im Rahmen allgemeinübli-
cher Teuerungsraten handelt. 

(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung be-
steht aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Trägers, des Personals und des Eltern-
beirates. Aufgaben sind insbesondere die 
Beratung der Grundsätze der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, die räumliche, sachli-
che und personelle Ausstattung sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für die Auf-
nahme von Kindern in die Einrichtung. Der 
Rat der Kindertageseinrichtung tagt min-
destens einmal jährlich. 

(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung be-
steht aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Trägers, des Personals und des Eltern-
beirates. Aufgaben sind insbesondere die 
Beratung der Grundsätze der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, die räumliche, sachli-
che und personelle Ausstattung sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für die Auf-
nahme von Kindern in die Einrichtung. Der 
Rat der Kindertageseinrichtung tagt min-
destens einmal jährlich. 

(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung be-
steht aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Trägers, des Personals und des Eltern-
beirates. Aufgaben sind insbesondere die 
Beratung der Grundsätze der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, die räumliche, sachli-
che und personelle Ausstattung sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für die Auf-
nahme von Kindern in die Einrichtung. Der 
Rat der Kindertageseinrichtung tagt min-
destens einmal jährlich. 

§ 9b 
Elternmitwirkung auf Jugendamtsbe-

zirks- und Landesebene 

§ 11 
Elternmitwirkung auf Jugendamtsbe-

zirks- und Landesebene 

§ 11 
Elternmitwirkung auf Jugendamtsbe-

zirks- und Landesebene 
 (1) Zur Wahrnehmung der Interessen von 

Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege 
(1) Zur Wahrnehmung der Interessen von 
Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege 
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betreut werden, ist im Sinne eines gemein-
samen integrierten Förderangebots anzu-
streben, dass zur Vertretung dieser Eltern 
in der „Versammlung der Elternbeiräte“ bis 
zum 10. Oktober eine Wahl im Jugend-
amtsbezirk ermöglicht wird. 

betreut werden, ist im Sinne eines gemein-
samen integrierten Förderangebots anzu-
streben, dass zur Vertretung dieser Eltern 
in der Versammlung der Elternbeiräte bis 
zum 10. Oktober eine Wahl im Jugend-
amtsbezirk ermöglicht wird. 

(1) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtun-
gen für Kinder können sich auf örtlicher 
Ebene zu der Versammlung von Elternbei-
räten zusammenschließen und ihre Inte-
ressen gegenüber den Trägern der Ju-
gendhilfe vertreten. § 9a Absatz 3 Satz 2 
gilt entsprechend. Sie werden dabei von 
den örtlichen und überörtlichen öffentli-
chen Trägern der Jugendhilfe unterstützt. 
Die Versammlung der Elternbeiräte wählt 
in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und 
dem 10. November einen Jugendamtsel-
ternbeirat. Die Gültig-keit der Wahl des Ju-
gendamtselternbeirates setzt voraus, dass 
sich 15 Prozent aller Elternbeiräte im Ju-
gendamtsbezirk an der Wahl beteiligt ha-
ben. Das Mandat der Mitglieder des Ju-
gendamtselternbeirates gilt über das Ende 
eines Kindergartenjahres hinaus und endet 
mit der Wahl eines neuen Jugendamtsel-
ternbeirates, wenn in den Verfahrensregeln 
und Geschäftsordnungen nach Absatz 3 

(2) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtun-
gen für Kinder und gegebenenfalls eine El-
ternvertretung von Eltern, deren Kinder in 
Kindertagespflege betreut werden, können 
sich auf örtlicher Ebene zu der Versamm-
lung von Elternbeiräten zusammenschlie-
ßen und ihre Interessen gegenüber den 
Trägern der Jugendhilfe vertreten. § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Sie werden 
dabei von den örtlichen und überörtlichen 
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe un-
terstützt. Die Versammlung der Elternbei-
räte wählt in der Zeit zwischen dem 11. 
Oktober und dem 10. November aus ihrer 
Mitte einen Jugendamtselternbeirat. Die 
Gültigkeit der Wahl des Jugendamtseltern-
beirates setzt voraus, dass sich 15 Prozent 
aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an 
der Wahl beteiligt haben. Das Mandat der 
Mitglieder des Jugendamtselternbeirates 
gilt über das Ende eines Kindergartenjah-
res hinaus und endet mit der Wahl eines 

(2) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtun-
gen für Kinder und gegebenenfalls eine El-
ternvertretung von Eltern, deren Kinder in 
Kindertagespflege betreut werden, können 
sich auf örtlicher Ebene zu der Versamm-
lung von Elternbeiräten zusammenschlie-
ßen und ihre Interessen gegenüber den 
Trägern der Jugendhilfe vertreten. § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Sie werden 
dabei von den örtlichen und überörtlichen 
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe un-
terstützt. Die Versammlung der Elternbei-
räte wählt in der Zeit zwischen dem 11. 
Oktober und dem 10. November aus ihrer 
Mitte einen Jugendamtselternbeirat. Die 
Gültigkeit der Wahl des Jugendamtseltern-
beirates setzt voraus, dass sich 15 Prozent 
aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an 
der Wahl beteiligt haben. Das Mandat der 
Mitglieder des Jugendamtselternbeirates 
gilt über das Ende eines Kindergartenjah-
res hinaus und endet mit der Wahl eines 
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keine andere Regelung getroffen wurde. 
Dem Jugendamtselternbeirat ist vom Ju-
gendamt bei wesentlichen die Kinderta-
geseinrichtungen betreffenden Fragen die 
Möglichkeit der Mitwirkung zu geben. 

neuen Jugendamtselternbeirates, wenn in 
den Verfahrensregeln und Geschäftsord-
nungen nach Absatz 4 keine andere Rege-
lung getroffen wurde. Wenn keine andere 
Regelung getroffen worden ist, endet es 
mit der Wahl, auch wenn kein neuer Ju-
gendamtselternbeirat zustande kommt, in 
der Regel spätestens mit Ablauf des 10. 
November. In den Verfahrensregeln und 
Geschäftsordnungen kann geregelt wer-
den, dass der Jugendamtselternbeirat für 
zwei Kindergartenjahre gewählt wird. 
Wenn ihre Kinder nicht mehr in der Kin-
dertagesbetreuung sind, scheiden Eltern 
aus dem Jugendamtselternbeirat aus. Dem 
Jugendamtselternbeirat ist vom Jugend-
amt bei wesentlichen die Kindertagesbe-
treuung betreffenden Fragen die Möglich-
keit der Mitwirkung zu geben. 

neuen Jugendamtselternbeirates, wenn in 
den Verfahrensregeln und Geschäftsord-
nungen nach Absatz 4 keine andere Rege-
lung getroffen wurde. Wenn keine andere 
Regelung getroffen worden ist, endet es 
mit der Wahl, auch wenn kein neuer Ju-
gendamtselternbeirat zustande kommt, in 
der Regel spätestens mit Ablauf des 10. 
November. In den Verfahrensregeln und 
Geschäftsordnungen kann geregelt wer-
den, dass der Jugendamtselternbeirat für 
zwei Kindergartenjahre gewählt wird. 
Wenn ihre Kinder nicht mehr in der Kin-
dertagesbetreuung sind, scheiden Eltern 
spätestens mit der Wahl eines neuen Ju-
gendamtselternbeirates aus dem Jugend-
amtselternbeirat aus. Dem Jugendamtsel-
ternbeirat ist vom Jugendamt bei wesentli-
chen die Kindertagesbetreuung betreffen-
den Fragen die Möglichkeit der Mitwir-
kung zu geben. 

(2) Die Jugendamtselternbeiräte können 
sich auf Landesebene in der Versammlung 
der Jugendamtselternbeiräte zusammen-
schließen. Die Jugendamtselternbeiräte 
wählen bis zum 30. November eines jeden 
Jahres aus ihrer Mitte den Landeseltern-

(3) Die Jugendamtselternbeiräte können 
sich auf Landesebene in der Versammlung 
der Jugendamtselternbeiräte zusammen-
schließen. Die Jugendamtselternbeiräte 
wählen bis zum 30. November eines jeden 
Jahres aus ihrer Mitte den Landeseltern-

(3) Die Jugendamtselternbeiräte können 
sich auf Landesebene in der Versammlung 
der Jugendamtselternbeiräte zusammen-
schließen. Die Jugendamtselternbeiräte 
wählen bis zum 30. November eines jeden 
Jahres aus ihrer Mitte den Landeseltern-
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bei-rat. Die Gültigkeit der Wahl des Land-
eselternbeirates setzt voraus, dass sich Ju-
gendamtselternbeiräte aus 15 Prozent aller 
Jugendamtsbezirke an der Wahl beteiligt 
haben. Dem Landeselternbeirat ist von der 
Obersten Landesjugendbehörde bei we-
sentlichen die Kindertageseinrichtungen 
betreffenden Fragen die Möglichkeit der 
Mitwirkung zu geben. 

beirat. Die Gültigkeit der Wahl des Landes-
elternbeirates setzt voraus, dass sich Ju-
gendamtselternbeiräte aus 15 Prozent aller 
Jugendamtsbezirke an der Wahl beteiligt 
haben. In den Verfahrensregeln und der 
Geschäftsordnung kann geregelt werden, 
dass der Landeselternbeirat für zwei Kin-
dergartenjahre gewählt wird. Wenn ihre 
Kinder nicht mehr in der Kindertagesbe-
treuung sind, scheiden Eltern aus dem 
Landeselternbeirat aus. Dem Landeseltern-
beirat ist von der Obersten Landesjugend-
behörde bei wesentlichen die Kindertages-
betreuung betreffenden Fragen die Mög-
lichkeit der Mitwirkung zu geben. 

beirat. Die Gültigkeit der Wahl des Landes-
elternbeirates setzt voraus, dass sich Ju-
gendamtselternbeiräte aus 15 Prozent aller 
Jugendamtsbezirke an der Wahl beteiligt 
haben. In den Verfahrensregeln und der 
Geschäftsordnung kann geregelt werden, 
dass der Landeselternbeirat für zwei Kin-
dergartenjahre gewählt wird. Wenn ihre 
Kinder nicht mehr in der Kindertagesbe-
treuung sind, scheiden Eltern spätestens 
mit der Wahl eines neuen Landeselternbei-
rates aus dem Landeselternbeirat aus. Dem 
Landeselternbeirat ist von der Obersten 
Landesjugendbehörde bei wesentlichen 
die Kindertagesbetreuung betreffenden 
Fragen die Möglichkeit der Mitwirkung zu 
geben. 

(3) Näheres zum Verfahren und über die 
Zusammensetzung der Gremien auf Ju-
gendamts- und Landesebene regeln die 
Versammlungen der Elternbeiräte und der 
Jugendamtselternbeiräte in einer Ge-
schäftsordnung. Der Landeselternbeirat er-
hält für die mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben verbundenen Ausgaben bis zu 
15 000 Euro jährlich. Die Auszahlung des 
Betrages für die Wahlperiode des Landes-

(4) Näheres zum Verfahren und über die 
Zusammensetzung der Gremien auf Ju-
gendamts- und Landesebene regeln die 
Versammlungen der Elternbeiräte und der 
Jugendamtselternbeiräte in einer Ge-
schäftsordnung. Der Landeselternbeirat er-
hält für die mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben verbundenen Ausgaben bis zu 
25 000 Euro jährlich. Die Auszahlung des 
Betrages für die Wahlperiode des Landes-
elternbeirats, also vom 1. Dezember bis 30. 

(4) Näheres zum Verfahren und über die 
Zusammensetzung der Gremien auf Ju-
gendamts- und Landesebene regeln die 
Versammlungen der Elternbeiräte und der 
Jugendamtselternbeiräte in einer Ge-
schäftsordnung. Der Landeselternbeirat er-
hält für die mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben verbundenen Ausgaben bis zu 
25 000 Euro jährlich. Die Auszahlung des 
Betrages für die Wahlperiode des Landes-
elternbeirats, also vom 1. Dezember bis 30. 
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elternbeirats (1. Dezember bis 30. Novem-
ber des Folgejahres) erfolgt ab Januar nach 
der Wahl. Die Ausgaben einer Wahlperi-
ode sind dem überörtlichen Träger der Ju-
gendhilfe (Landesjugendamt) beim Land-
schaftsverband Rheinland jährlich spätes-
tens bis zum 31. Januar des Folgejahres 
nachzuweisen. Abschlagszahlungen sind 
zu verrechnen. 

November des Folgejahres, erfolgt ab Ja-
nuar nach der Wahl. Die Ausgaben einer 
Wahlperiode sind dem überörtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe (Landesjugendamt) 
beim Landschaftsverband Rheinland jähr-
lich spätestens bis zum 31. Januar des 
Folgejahres nachzuweisen. Abschlagszah-
lungen sind zu verrechnen. 

November des Folgejahres, erfolgt ab Ja-
nuar nach der Wahl. Die Ausgaben einer 
Wahlperiode sind dem überörtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe (Landesjugendamt) 
beim Landschaftsverband Rheinland jähr-
lich spätestens bis zum 31. Januar des 
Folgejahres nachzuweisen. Abschlagszah-
lungen sind zu verrechnen. 

§ 10 
Gesundheitsvorsorge 

§ 12 
Gesundheitsvorsorge 

§ 12 
Gesundheitsvorsorge 

(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrich-
tung ist der Nachweis über eine altersent-
sprechend durchgeführte Gesundheitsvor-
sorgeuntersuchung des Kindes durch Vor-
lage des Vorsorgeuntersuchungsheftes für 
Kinder oder einer entsprechenden ärztli-
chen Bescheinigung zu erbringen. 

(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrich-
tung ist der Nachweis über eine altersent-
sprechend durchgeführte Gesundheitsun-
tersuchung des Kindes nach § 26 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 
2477, 2482) in der jeweils geltenden Fas-
sung durch Vorlage des Kinderuntersu-
chungsheftes oder einer entsprechenden 
ärztlichen Bescheinigung zu erbringen. 

(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrich-
tung ist der Nachweis über eine altersent-
sprechend durchgeführte Gesundheitsun-
tersuchung des Kindes nach § 26 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 
2477, 2482) in der jeweils geltenden Fas-
sung durch Vorlage des Kinderuntersu-
chungsheftes oder einer entsprechenden 
ärztlichen Bescheinigung zu erbringen. 

(2) In den Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege ist die gesundheitli-
che Entwicklung der Kinder zu fördern. Bei 
Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung sind die Eltern früh-
zeitig zu informieren und geeignete Hilfen 

(2) In den Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege ist die gesundheitli-
che Entwicklung der Kinder zu fördern. Bei 
Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung sind die Eltern früh-
zeitig zu informieren und geeignete Hilfen 

(2) In den Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege ist die gesundheitli-
che Entwicklung der Kinder auch durch al-
tersangemessene präventive Maßnahmen 
zu fördern. Bei Vorliegen gewichtiger An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung sind 
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zu vermitteln; bei fortbestehender Gefähr-
dung ist das Jugendamt entsprechend § 8a 
SGB VIII zu informieren. 

zu vermitteln, bei fortbestehender Gefähr-
dung ist das Jugendamt entsprechend § 8a 
des Achten Sozialgesetzbuch zu informie-
ren. 

die Eltern frühzeitig zu informieren und 
geeignete Hilfen zu vermitteln, bei fortbe-
stehender Gefährdung ist das Jugendamt 
entsprechend § 8a des Achten Buches So-
zialgesetzbuch zu informieren. 

(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die 
Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher 
Vorsorgeuntersuchungen zuständigen 
Stellen zusammen und hat für jährliche 
ärztliche und zahnärztliche Untersuchun-
gen der Kinder in den Tageseinrichtungen 
Sorge zu tragen. Diese können nur entfal-
len, wenn sicher gestellt ist, dass diese 
jährlichen Untersuchungen für jedes Kind 
anderweitig erfolgen. 

(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die 
Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher 
Vorsorgeuntersuchungen zuständigen 
Stellen zusammen und hat für jährliche 
ärztliche und zahnärztliche Untersuchun-
gen der Kinder in den Tageseinrichtungen 
Sorge zu tragen. Diese können nur entfal-
len, wenn sichergestellt ist, dass diese jähr-
lichen Untersuchungen für jedes Kind an-
derweitig erfolgen. 

(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die 
Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher 
Vorsorgeuntersuchungen zuständigen 
Stellen zusammen und hat für jährliche 
ärztliche und zahnärztliche Untersuchun-
gen der Kinder in den Tageseinrichtungen 
Sorge zu tragen. Diese können nur entfal-
len, wenn sichergestellt ist, dass diese jähr-
lichen Untersuchungen für jedes Kind an-
derweitig erfolgen. 

(4) In Kindertageseinrichtungen darf nicht 
geraucht werden. Auch in Räumen, die für 
die Betreuung von Kindern in Kindertages-
pflege bestimmt sind, ist das Rauchen 
nicht gestattet. 

(4) In Kindertageseinrichtungen und in 
Räumen, die für die Betreuung von Kin-
dern in Kindertagespflege bestimmt sind, 
ist das Rauchen nicht gestattet. 

(4) In Kindertageseinrichtungen und in 
Räumen, die für die Betreuung von Kin-
dern in Kindertagespflege bestimmt sind, 
ist das Rauchen nicht gestattet. 
 
 

§ 14 
Kooperationen und Übergänge 

§ 13 
Kooperationen und Übergänge 

§ 13 
Kooperationen und Übergänge 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz und zur Sicherung eines be-
ständigen Bildungs- und Erziehungspro-
zesses des Kindes sollen insbesondere das 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz und zur Sicherung eines be-
ständigen Bildungs- und Erziehungspro-
zesses des Kindes sollen Träger von Kin-

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz und zur Sicherung eines be-
ständigen Bildungs- und Erziehungspro-
zesses des Kindes sollen Träger von Kin-
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pädagogische Personal in den Tagesein-
richtungen und die Tagespflegepersonen 
unter Berücksichtigung kleinräumiger Ge-
biets- und Sozialstrukturen miteinander, 
aber auch mit anderen Einrichtungen und 
Diensten, die ihren Aufgabenbereich be-
rühren, zusammenarbeiten. Diese Zusam-
menarbeit soll zum Wohl des Kindes, in ei-
nem gleichberechtigten, partnerschaftli-
chen Verhältnis und unter Beachtung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung der Kinder und ihrer Eltern erfolgen. 

dertageseinrichtungen und Anstellungsträ-
ger im Bereich Kindertagespflege, insbe-
sondere das pädagogische Personal in den 
Tageseinrichtungen und die Kindertages-
pflegepersonen, unter Berücksichtigung 
kleinräumiger Gebiets- und Sozialstruktu-
ren miteinander, aber auch mit anderen 
Einrichtungen und Diensten, die ihren Auf-
gabenbereich berühren, zusammenarbei-
ten. Diese Zusammenarbeit soll zum Wohl 
des Kindes in einem gleichberechtigten, 
partnerschaftlichen Verhältnis und unter 
Beachtung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung der Kinder und ihrer El-
tern erfolgen. 

dertageseinrichtungen und Anstellungsträ-
ger im Bereich Kindertagespflege, insbe-
sondere das pädagogische Personal in den 
Tageseinrichtungen und die Kindertages-
pflegepersonen, unter Berücksichtigung 
kleinräumiger Gebiets- und Sozialstruktu-
ren miteinander, aber auch mit anderen 
Einrichtungen und Diensten, die ihren Auf-
gabenbereich berühren, zusammenarbei-
ten. Diese Zusammenarbeit soll zum Wohl 
des Kindes in einem gleichberechtigten, 
partnerschaftlichen Verhältnis und unter 
Beachtung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung der Kinder und ihrer El-
tern erfolgen. 

(2) Zur Ausgestaltung der örtlichen Koope-
ration zwischen Tageseinrichtungen und 
Tagespflegepersonen sollen Kooperations-
vereinbarungen geschlossen werden, die 
beispielsweise regelmäßigen Informations-
austausch sichern oder gemeinsame Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen und Ver-
anstaltungen im Sozialraum enthalten. Das 
Jugendamt fördert die Zusammenarbeit 
zwischen Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege. 

(2) Zur Ausgestaltung der örtlichen Koope-
ration zwischen Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflegepersonen sollen Koope-
rationsvereinbarungen geschlossen wer-
den, die beispielsweise regelmäßigen In-
formationsaustausch sichern oder gemein-
same Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men und Veranstaltungen im Sozialraum 
enthalten. Das Jugendamt fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege. 

(2) Zur Ausgestaltung der örtlichen Koope-
ration zwischen Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflegepersonen sollen Koope-
rationsvereinbarungen geschlossen wer-
den, die beispielsweise regelmäßigen In-
formationsaustausch sichern oder gemein-
same Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men und Veranstaltungen im Sozialraum 
enthalten. Das Jugendamt fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege. 

§ 14a § 14 § 14 



25 
 

Zusammenarbeit zur Frühförderung 
und Komplexleistung 

Zusammenarbeit zur Frühförderung 
und Komplexleistung 

Zusammenarbeit zur Frühförderung 
und Komplexleistung 

Zur Unterstützung der Förderung von Kin-
dern mit Behinderung oder von Behinde-
rung bedrohter Kinder arbeiten diejenigen 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder-
tagespflegestellen, die Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam betreuen, 
unter regelmäßiger Einbeziehung der El-
tern mit den Sozialhilfe-, den anderen Re-
habilitationsträgern und den Leistungser-
bringern zusammen. Die Leistungen der 
Frühförderung und Komplexleistung kön-
nen auch in den Räumlichkeiten der Ta-
geseinrichtungen erbracht werden, soweit 
hierfür Vereinbarungen getroffen wurden 
und die Voraussetzungen für die Leis-
tungserbringung in der Kindertagesein-
richtung gegeben sind. 

Zur Unterstützung der Förderung von Kin-
dern mit oder mit drohender Behinderung 
arbeiten diejenigen Tageseinrichtungen für 
Kinder und Kindertagespflegestellen, die 
Kinder mit und ohne Behinderung ge-
meinsam betreuen, unter regelmäßiger 
Einbeziehung der Eltern mit den Sozial-
hilfe-, den anderen Rehabilitationsträgern 
und den Leistungserbringern zusammen. 
Die Leistungen der Frühförderung und 
Komplexleistung können auch in den 
Räumlichkeiten der Tageseinrichtungen er-
bracht werden, soweit hierfür Vereinbarun-
gen getroffen wurden und die Vorausset-
zungen für die Leistungserbringung in der 
Kindertageseinrichtung gegeben sind. 

Zur Unterstützung der Förderung von Kin-
dern mit oder mit drohenden Behinderun-
gen arbeiten diejenigen Tageseinrichtun-
gen für Kinder und Kindertagespflegestel-
len, die Kinder mit oder mit drohenden 
und ohne Behinderungen gemeinsam be-
treuen, unter regelmäßiger Einbeziehung 
der Eltern mit den Sozialhilfe-, den ande-
ren Rehabilitationsträgern und den Leis-
tungserbringern zusammen. Die Leistun-
gen der Frühförderung und Komplexleis-
tung können auch in den Räumlichkeiten 
der Tageseinrichtungen erbracht werden, 
soweit hierfür Vereinbarungen getroffen 
wurden und die Voraussetzungen für die 
Leistungserbringung in der Kindertages-
einrichtung gegeben sind. 

§ 13 
Frühkindliche Bildung 

§ 15  
Frühkindliche Bildung 

§ 15 
Frühkindliche Bildung 

(1) Bildung ist die aktive Auseinanderset-
zung des Kindes mit seiner Umgebung auf 
der Grundlage seiner bisherigen Lebenser-
fahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, 
bei dem Selbstbildung durch unmittelbare 
Wahrnehmung und aktives, experimentie-
rendes Handeln einerseits und Einfluss der 

(1) Bildung ist die aktive Auseinanderset-
zung des Kindes mit seiner Umgebung auf 
der Grundlage seiner bisherigen Lebenser-
fahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, 
bei dem Selbstbildung durch unmittelbare 
Wahrnehmung und aktives, experimentie-
rendes Handeln einerseits und Einfluss der 

(1) Bildung ist die aktive Auseinanderset-
zung des Kindes mit seiner Umgebung auf 
der Grundlage seiner bisherigen Lebenser-
fahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, 
bei der Selbstbildung durch unmittelbare 
Wahrnehmung und aktives, experimentie-
rendes Handeln einerseits und Einfluss der 
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Umgebung andererseits im wechselseiti-
gen Verhältnis zueinander stehen. Bildung 
wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
und den Erwerb seiner sozialen Kompe-
tenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 
7 der Verfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen genannten Grundsätze zu för-
dern. 

Umgebung andererseits im wechselseiti-
gen Verhältnis zueinander stehen. Bildung 
wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
und den Erwerb seiner sozialen Kompe-
tenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 
7 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen genannten Grundsätze zu för-
dern. 

Umgebung andererseits im wechselseiti-
gen Verhältnis zueinanderstehen. Bildung 
wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
und den Erwerb seiner sozialen Kompe-
tenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 
7 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen genannten Grundsätze zu för-
dern. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege gestalten ihre Bildungs-
angebote so, dass die individuellen Be-
lange und die unterschiedlichen Lebensla-
gen der Kinder und ihrer Familien Berück-
sichtigung finden. Die Bildungsgelegenhei-
ten sind so zu gestalten, dass die Kinder 
neben Wissen und Kompetenzen auch Be-
reitschaften und Einstellungen (weiter-
)entwickeln. Das pädagogische Personal in 
Kindertageseinrichtungen und in Kinderta-
gespflege beachtet, was die Kinder in ihren 
Bildungs- und Entwicklungsprozess ein-
bringen, welche Möglichkeiten sie besit-
zen, welche Zeit sie benötigen, welche Ini-
tiative sie zeigen und stimmt sein pädago-
gisches Handeln darauf ab. Es schafft eine 
anregungsreiche Umgebung, die jedem 
Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um 

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege gestalten ihre Bildungs-
angebote so, dass die individuellen Be-
lange und die unterschiedlichen Lebensla-
gen der Kinder und ihrer Familien Berück-
sichtigung finden. Die Bildungsgelegenhei-
ten sind so zu gestalten, dass die Kinder 
neben Wissen und Kompetenzen auch Be-
reitschaften und Einstellungen entwickeln 
beziehungsweise weiterentwickeln. Das 
pädagogische Personal in Kindertagesein-
richtungen und in Kindertagespflege be-
achtet, was die Kinder in ihren Bildungs- 
und Entwicklungsprozess einbringen, wel-
che Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit 
sie benötigen, welche Initiative sie zeigen 
und stimmt sein pädagogisches Handeln 
darauf ab. Es schafft eine anregungsreiche 
Umgebung, die jedem Kind Freiräume, 

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege gestalten ihre Bildungs-
angebote so, dass die individuellen Be-
lange und die unterschiedlichen Lebensla-
gen der Kinder und ihrer Familien Berück-
sichtigung finden. Die Bildungsgelegenhei-
ten sind so zu gestalten, dass die Kinder 
neben Wissen und Kompetenzen auch Be-
reitschaften und Einstellungen entwickeln 
beziehungsweise weiterentwickeln. Das 
pädagogische Personal in Kindertagesein-
richtungen und in Kindertagespflege be-
achtet, was die Kinder in ihren Bildungs- 
und Entwicklungsprozess einbringen, wel-
che Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit 
sie benötigen, welche Initiative sie zeigen 
und stimmt sein pädagogisches Handeln 
darauf ab. Es schafft eine anregungsreiche 
Umgebung, die jedem Kind Freiräume, 
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mit neuen Erfahrungen und Lerngelegen-
heiten auf seine Weise umzugehen. Das 
Personal beachtet dabei auch, dass ver-
lässliche Bindung, Vertrauen und emotio-
nale Sicherheit den Bildungsprozess des 
Kindes besonders unterstützen. 

Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfah-
rungen und Lerngelegenheiten auf seine 
Weise umzugehen. Es trägt Verantwortung 
für die Gestaltung von freien und altersge-
rechten Spielerfahrungen, die Kinder in ih-
rer Lernfreude und Lernmotivation unter-
stützen, sich aktiv und intensiv mit sich 
selbst und ihrer Umwelt auseinander zu 
setzen. Das Personal beachtet dabei, dass 
verlässliche Bindung, Vertrauen und emo-
tionale Sicherheit den Bildungsprozess des 
Kindes besonders unterstützen. 

Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfah-
rungen und Lerngelegenheiten auf seine 
Weise umzugehen. Es trägt Verantwortung 
für die Gestaltung von freien und altersge-
rechten Spielerfahrungen, die Kinder in ih-
rer Lernfreude und Lernmotivation unter-
stützen, sich aktiv und intensiv mit sich 
selbst und ihrer Umwelt auseinander zu 
setzen. Das Personal beachtet dabei, dass 
verlässliche Bindung, Vertrauen und emo-
tionale Sicherheit den Bildungsprozess des 
Kindes besonders unterstützen. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege bieten auf Basis der Ei-
genaktivität des Kindes und orientiert an 
seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglich-
keiten, die die motorische, sensorische, 
emotionale, ästhetische, kognitive, krea-
tive, soziale und sprachliche Entwicklung 
des Kindes ganzheitlich fördern und die 
Begegnung und Auseinandersetzung mit 
anderen Menschen einschließen. Wesentli-
cher Ausgangspunkt für die Gestaltung der 
pädagogischen Arbeit sind die Stärken, In-
teressen und Bedürfnisse des Kindes. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege bieten auf Basis der Ei-
genaktivität des Kindes und orientiert an 
seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglich-
keiten, die die motorische, sensorische, 
emotionale, ästhetische, kognitive, krea-
tive, soziale und sprachliche Entwicklung 
des Kindes ganzheitlich fördern und die 
Begegnung und Auseinandersetzung mit 
anderen Menschen einschließen. Wesentli-
cher Ausgangspunkt für die Gestaltung der 
pädagogischen Arbeit sind die Stärken, In-
teressen und Bedürfnisse des Kindes. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege bieten auf Basis der Ei-
genaktivität des Kindes und orientiert an 
seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglich-
keiten, die die motorische, sensorische, 
emotionale, ästhetische, kognitive, krea-
tive, soziale und sprachliche Entwicklung 
des Kindes ganzheitlich fördern und die 
Begegnung und Auseinandersetzung mit 
anderen Menschen einschließen. Wesentli-
cher Ausgangspunkt für die Gestaltung der 
pädagogischen Arbeit sind die Stärken, In-
teressen und Bedürfnisse des Kindes. 

(4) Das pädagogische Personal in der Kin-
dertagesbetreuung verbindet gemeinsame 

(4) Das pädagogische Personal in der Kin-
dertagesbetreuung verbindet gemeinsame 

(4) Das pädagogische Personal in der Kin-
dertagesbetreuung verbindet gemeinsame 
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Bildung und Erziehung aller Kinder mit in-
dividueller Förderung. Es leistet einen Bei-
trag zu mehr Chancengleichheit der Kin-
der, unabhängig von Geschlecht, sozialer 
oder ethnischer Herkunft und zum Aus-
gleich individueller und sozialer Benachtei-
ligungen. 

Bildung und Erziehung aller Kinder mit in-
dividueller Förderung. Es leistet einen Bei-
trag zu mehr Chancengleichheit der Kin-
der, unabhängig von Geschlecht, sozialer 
oder ethnischer Herkunft und zum Aus-
gleich individueller und sozialer Benachtei-
ligungen. 

Bildung und Erziehung aller Kinder mit in-
dividueller Förderung. Es leistet einen Bei-
trag zu mehr Chancengleichheit der Kin-
der, unabhängig von Geschlecht, sozialer 
oder ethnischer Herkunft und zum Aus-
gleich individueller und sozialer Benachtei-
ligungen. 

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu bei-
tragen, dass alle Kinder sich in ihren unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Lebenssitua-
tionen anerkennen, positive Beziehungen 
aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, 
zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und 
in ihrer interkulturellen Kompetenz ge-
stärkt werden. 

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu bei-
tragen, dass alle Kinder sich in ihren unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Lebenssitua-
tionen anerkennen, positive Beziehungen 
aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, 
zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und 
in ihrer interkulturellen Kompetenz ge-
stärkt werden. 

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu bei-
tragen, dass alle Kinder sich in ihren unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Lebenssitua-
tionen anerkennen, positive Beziehungen 
aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, 
zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und 
in ihrer interkulturellen Kompetenz ge-
stärkt werden. 

 § 16 
Partizipation 

§ 16 
Partizipation 

§ 13 Absatz 6 S. 1-3 
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt 
darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. 
Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Ent-
wicklungsstand und ihren Bedürfnissen 
entsprechend bei der Gestaltung des All-
tags in der Kindertageseinrichtung oder in 
der Kindertagespflege mitwirken. Sie sind 
vom pädagogischen Personal bei allen sie 

 (1) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit 
wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberech-
tigten gesellschaftlichen Teilhabe zu befä-
higen und damit ein demokratisches 
Grundverständnis zu entwickeln. Daher 
sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Entwick-
lungsstand und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend bei der Gestaltung des Alltags 
in der Kindertageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom 

(1) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit 
wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberech-
tigten gesellschaftlichen Teilhabe zu befä-
higen und damit ein demokratisches 
Grundverständnis zu entwickeln. Daher 
sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Entwick-
lungsstand und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend bei der Gestaltung des Alltags 
in der Kindertageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom 
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betreffenden Angelegenheiten alters- und 
entwicklungsgerecht zu beteiligen. 

pädagogischen Personal bei allen sie be-
treffenden Angelegenheiten alters- und 
entwicklungsgerecht zu beteiligen. 

pädagogischen Personal bei allen sie be-
treffenden Angelegenheiten alters- und 
entwicklungsgerecht zu beteiligen. 

§ 13 Absatz 6 S. 4  
Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung 
ihrer Rechte sind in Tageseinrichtungen 
geeignete Verfahren der Beteiligung und 
die Möglichkeit der Beschwerde in persön-
lichen Angelegenheiten vorzusehen und 
zu praktizieren 

(2) Zum Wohl der Kinder und zur Siche-
rung ihrer Rechte sind in Kindertagesein-
richtungen geeignete Verfahren der Betei-
ligung und Mitbestimmung sowie die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönli-
chen Angelegenheiten vorzusehen und zu 
praktizieren. 

(2) Zum Wohl der Kinder und zur Siche-
rung ihrer Rechte sind in Kindertagesein-
richtungen geeignete Verfahren der Betei-
ligung und Mitbestimmung sowie die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönli-
chen Angelegenheiten vorzusehen und zu 
praktizieren. 

§ 13a 
Pädagogische Konzeption 

§ 17 
Pädagogische Konzeption 

§ 17 
Pädagogische Konzeption 

(1) Die Tageseinrichtungen führen die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung nach einer 
eigenen träger- oder einrichtungsspezifi-
schen pädagogischen Konzeption durch. 
Diese Konzeption muss Ausführungen zur 
Eingewöhnungsphase, zur Bildungsförde-
rung, insbesondere zur sprachlichen und 
motorischen Förderung, zur Sicherung der 
Rechte der Kinder, zu Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung und 
zur Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
enthalten. Wenn in der Kindertageseinrich-
tung auch unter Dreijährige betreut wer-
den, muss die pädagogische Konzeption 
auch auf diesbezügliche Besonderheiten 
eingehen. 

(1) Die Tageseinrichtungen und die Kinder-
tagespflege führen die Bildung, Erziehung 
und Betreuung nach einer eigenen päda-
gogischen Konzeption durch. Diese Kon-
zeption muss Ausführungen zur Eingewöh-
nungsphase, zur Bildungsförderung, insbe-
sondere zur sprachlichen und motorischen 
Förderung, zur Sicherung der Rechte der 
Kinder, zu Maßnahmen der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung und zur Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern enthal-
ten. 

(1) Die Tageseinrichtungen und die Kinder-
tagespflege führen die Bildung, Erziehung 
und Betreuung nach einer eigenen päda-
gogischen Konzeption durch. Diese Kon-
zeption muss Ausführungen zur Eingewöh-
nungsphase, zur Bildungsförderung, insbe-
sondere zur sprachlichen und motorischen 
Förderung, zur Sicherung der Rechte der 
Kinder, zu Maßnahmen der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung und zur Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern enthal-
ten. 
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(2) Die pädagogische Arbeit in Kinderta-
geseinrichtungen orientiert sich dabei an 
den Grundsätzen zur Bildungsförderung 
für Kinder. 

(2) Die pädagogische Arbeit orientiert sich 
an den Grundsätzen zur Bildungsförde-
rung für Kinder. 

(2) Die pädagogische Arbeit orientiert sich 
an den Grundsätzen zur Bildungsförde-
rung für Kinder. 

(3) Absätze 1 und 2 sollen in der Kinderta-
gespflege entsprechend angewendet wer-
den. 

  

§ 13b 
Beobachtung und Dokumentation 

§ 18 
Beobachtung und Dokumentation 

§ 18 
Beobachtung und Dokumentation 

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages, insbesondere 
der individuellen stärkenorientierten ganz-
heitlichen Förderung eines jeden Kindes ist 
eine regelmäßige alltagsintegrierte wahr-
nehmende Beobachtung des Kindes. Diese 
ist auch auf seine Möglichkeiten und auf 
die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, 
Vorstellungen, Ideen, Werke und Prob-
lemlösungen gerichtet. Die Beobachtung 
und Auswertung mündet in die regelmä-
ßige Dokumentation des Entwicklungs- 
und Bildungsprozesses des Kindes (Bil-
dungsdokumentation). Nach einem umfas-
senden Aufnahmegespräch mit den Eltern 
und einer Eingewöhnungsphase, spätes-
tens aber sechs Monate nach Aufnahme 
des Kindes in die Kindertageseinrichtung, 

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages, insbesondere 
der individuellen stärkenorientierten ganz-
heitlichen Förderung eines jeden Kindes ist 
eine regelmäßige alltagsintegrierte wahr-
nehmende Beobachtung des Kindes. Diese 
ist auch auf seine Möglichkeiten und auf 
die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, 
Vorstellungen, Ideen, Werke und Prob-
lemlösungen gerichtet. Die Beobachtung 
und Auswertung mündet in die regelmä-
ßige Dokumentation des Entwicklungs- 
und Bildungsprozesses des Kindes (Ent-
wicklungs- und Bildungsdokumentation). 
Nach einem umfassenden Aufnahmege-
spräch mit den Eltern und einer Eingewöh-
nungsphase, spätestens aber sechs Mo-
nate nach Aufnahme des Kindes in die Kin-

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages, insbesondere 
der individuellen stärkenorientierten ganz-
heitlichen Förderung eines jeden Kindes ist 
eine regelmäßige alltagsintegrierte wahr-
nehmende Beobachtung des Kindes. Diese 
ist auch auf seine Möglichkeiten und auf 
die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, 
Vorstellungen, Ideen, Werke und Prob-
lemlösungen gerichtet. Die Beobachtung 
und Auswertung mündet in die regelmä-
ßige Dokumentation des Entwicklungs- 
und Bildungsprozesses des Kindes (Ent-
wicklungs- und Bildungsdokumentation). 
Nach einem umfassenden Aufnahmege-
spräch mit den Eltern und einer Eingewöh-
nungsphase, spätestens aber sechs Mo-
nate nach Aufnahme des Kindes in die Kin-
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erfolgt eine erste Dokumentation. Entspre-
chendes ist für die Förderung in Kinderta-
gespflege anzustreben. Die Bildungsdoku-
mentation setzt die schriftliche Zustim-
mung der Eltern voraus. 

dertageseinrichtung, erfolgt eine erste Do-
kumentation. Entsprechendes ist für die 
Förderung in Kindertagespflege anzustre-
ben. Die Entwicklungs- und Bildungsdoku-
mentation setzt die schriftliche Zustim-
mung der Eltern voraus. 

dertageseinrichtung, erfolgt eine erste Do-
kumentation. Entsprechendes ist für die 
Förderung in Kindertagespflege anzustre-
ben. Die Entwicklungs- und Bildungsdoku-
mentation setzt die schriftliche Zustim-
mung der Eltern voraus. 

(2) Die Bildungsdokumentation ist auch 
Gegenstand von Entwicklungsgesprächen 
mit den Eltern. Wenn die Eltern in zeitli-
cher Nähe zur Informationsweitergabe 
schriftlich zugestimmt haben, wird sie den 
Grundschulen zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung gestellt und von den Lehrkräften 
des Primarbereichs in die weitere individu-
elle Förderung einbezogen. Die Eltern sind 
dabei auf ihre Widerspruchsmöglichkeit 
hinzuweisen. Endet die Betreuung des Kin-
des in der Tageseinrichtung, wird die Bil-
dungsdokumentation den Eltern ausge-
händigt. 

(2) Die Entwicklungs- und Bildungsdoku-
mentation ist auch Gegenstand von Ent-
wicklungsgesprächen mit den Eltern. Wenn 
die Eltern in zeitlicher Nähe zur Informati-
onsweitergabe schriftlich zugestimmt ha-
ben, wird sie den Grundschulen zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gestellt und 
von den Lehrkräften des Primarbereichs in 
die weitere individuelle Förderung einbe-
zogen. Die Eltern sind dabei darauf hinzu-
weisen, dass sie ihre Einwilligung zur Wei-
terleitung der Dokumentation an eine 
Grundschule datenschutzrechtlich jederzeit 
widerrufen können. Endet die Betreuung 
des Kindes, wird die Entwicklungs- und Bil-
dungsdokumentation den Eltern ausge-
händigt. 

(2) Die Entwicklungs- und Bildungsdoku-
mentation ist auch Gegenstand von Ent-
wicklungsgesprächen mit den Eltern. Wenn 
die Eltern in zeitlicher Nähe zur Informati-
onsweitergabe schriftlich zugestimmt ha-
ben, wird sie den Grundschulen zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gestellt und 
von den Lehrkräften des Primarbereichs in 
die weitere individuelle Förderung einbe-
zogen. Die Eltern sind dabei darauf hinzu-
weisen, dass sie ihre Einwilligung zur Wei-
terleitung der Dokumentation an eine 
Grundschule datenschutzrechtlich jederzeit 
widerrufen können. Endet die Betreuung 
des Kindes, wird die Entwicklungs- und Bil-
dungsdokumentation den Eltern ausge-
händigt. 

§ 13c 
Sprachliche Bildung 

§ 19 
Sprachliche Bildung 

§ 19 
Sprachliche Bildung 

(1) S. 1-3 
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages gehört die kontinuierliche 

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages gehört die kontinuierliche 
Förderung der sprachlichen Entwicklung. 

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages gehört die kontinuierliche 
Förderung der sprachlichen Entwicklung. 
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Förderung der sprachlichen Entwicklung. 
Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, 
wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen 
Bildung. Sprache ist schon in den ersten 
Lebensjahren das wichtigste Denk- und 
Verständigungswerkzeug.  

Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, 
wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen 
Bildung. Sprache ist schon in den ersten 
Lebensjahren das wichtigste Denk- und 
Verständigungswerkzeug. 

Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, 
wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen 
Bildung. Sprache ist schon in den ersten 
Lebensjahren das wichtigste Denk- und 
Verständigungswerkzeug. 

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rah-
men dieses kontinuierlichen Prozesses re-
gelmäßig und beginnend mit der Be-
obachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 un-
ter Verwendung geeigneter Verfahren zu 
beobachten und zu dokumentieren. Die 
Sprachentwicklung soll im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten auch in anderen 
Muttersprachen beobachtet und gefördert 
werden. 

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rah-
men dieses kontinuierlichen Prozesses re-
gelmäßig und beginnend mit der Be-
obachtung nach § 18 Absatz 1 Satz 4 unter 
Verwendung geeigneter Verfahren zu be-
obachten und zu dokumentieren. Die Be-
obachtungs- und Dokumentationsergeb-
nisse dienen der Förderplanung im päda-
gogischen Alltag. Sie sind maßgebliche 
Grundlage für die individuelle alltagsinte-
grierte Sprachbildung und -förderung. 
Wird bei der Beobachtung und Dokumen-
tation eines Kindes ein spezifischer Förder-
bedarf festgestellt, so ist abgeleitet aus 
diesen Ergebnissen eine gezielte individu-
elle Förderung und Lernanregung zu ge-
währleisten. 

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rah-
men dieses kontinuierlichen Prozesses re-
gelmäßig und beginnend mit der Be-
obachtung nach § 18 Absatz 1 Satz 4 unter 
Verwendung geeigneter Verfahren zu be-
obachten und zu dokumentieren. Die Be-
obachtungs- und Dokumentationsergeb-
nisse dienen der Förderplanung im päda-
gogischen Alltag. Sie sind maßgebliche 
Grundlage für die individuelle alltagsinte-
grierte Sprachbildung und -förderung. 
Wird bei der Beobachtung und Dokumen-
tation eines Kindes ein spezifischer Förder-
bedarf festgestellt, so ist abgeleitet aus 
diesen Ergebnissen eine gezielte individu-
elle Förderung und Lernanregung zu ge-
währleisten. 

(3) Die pädagogische Konzeption nach § 
13a muss Ausführungen zur alltagsinte-
grierten kontinuierlichen Begleitung und 
Förderung der sprachlichen Bildung der 

(3) Die pädagogische Konzeption nach § 
17 muss Ausführungen zur alltagsinte-
grierten kontinuierlichen Begleitung und 
Förderung der sprachlichen Bildung der 

(3) Die pädagogische Konzeption nach § 
17 muss Ausführungen zur alltagsinte-
grierten kontinuierlichen Begleitung und 
Förderung der sprachlichen Bildung der 



33 
 

Kinder und zur gezielten individuellen 
Sprachförderung enthalten. 

Kinder und zur gezielten individuellen 
Sprachförderung enthalten.  

Kinder und zur gezielten individuellen 
Sprachförderung enthalten. 

Absatz 1 S. 4-5  
Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist an-
zuerkennen und zu fördern. Sie kann auch 
durch die Förderung in bilingualen Kinder-
tageseinrichtungen oder bilingualer Kin-
dertagespflege unterstützt werden. 

(4) Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist 
anzuerkennen und zu fördern. Sie kann 
auch durch die Förderung in bilingualen 
Kindertageseinrichtungen oder bilingualer 
Kindertagespflege unterstützt werden. Die 
Sprachentwicklung soll im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten auch in anderen 
Familiensprachen beobachtet und geför-
dert werden. 

(4) Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist 
anzuerkennen und zu fördern. Sie kann 
auch durch die Förderung in bilingualen 
Kindertageseinrichtungen oder bilingualer 
Kindertagespflege unterstützt werden. Die 
Sprachentwicklung soll im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten auch in anderen 
Familiensprachen beobachtet und geför-
dert werden. 

(4) Für jedes Kind, das eine besondere Un-
terstützung in der deutschen Sprache be-
nötigt, ist eine gezielte Sprachförderung 
nach dem individuellen Bedarf zu gewähr-
leisten. 

5) In den pädagogischen Konzeptionen 
der Tageseinrichtungen sollen über Absatz 
3 hinaus der Prozess von der strukturierten 
Beobachtung zur zielgerichteten Planung 
individueller Unterstützungsangebote und 
die Umsetzung sprachlicher Bildungs- und 
Interaktionsangebote im pädagogischen 
Alltag beschrieben werden. Außerdem sol-
len die Aufgaben der pädagogischen 
Fachkräfte im Rahmen einer qualitativ 
hochwertigen Interaktionsbegleitung und 
sprachlichen Lernanregung der Kinder auf-
geführt werden. Der Träger der Tagesein-
richtung hat im Rahmen einer kontinuierli-
chen Qualitätsentwicklung dafür Sorge zu 
tragen, dass die alltagsintegrierte Sprach-
bildung aller Kinder und die Förderung der 

(5) In den pädagogischen Konzeptionen 
der Tageseinrichtungen sollen über Absatz 
3 hinaus der Prozess von der strukturierten 
Beobachtung zur zielgerichteten Planung 
individueller Unterstützungsangebote und 
die Umsetzung sprachlicher Bildungs- und 
Interaktionsangebote im pädagogischen 
Alltag beschrieben werden. Außerdem sol-
len die Aufgaben der pädagogischen 
Fachkräfte im Rahmen einer qualitativ 
hochwertigen Interaktionsbegleitung und 
sprachlichen Lernanregung der Kinder auf-
geführt werden. Der Träger der Tagesein-
richtung muss im Rahmen einer kontinu-
ierlichen Qualitätsentwicklung auch in Be-
zug auf die Qualifizierung des Personals 
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Kinder mit sprachlichem Unterstützungs-
bedarf verbindlich sichergestellt werden. 

dafür Sorge tragen, dass die alltagsinte-
grierte Sprachbildung aller Kinder und die 
Förderung der Kinder mit sprachlichem 
Unterstützungsbedarf verbindlich sicher-
gestellt werden. 

§ 12 
Datenerhebung und -verarbeitung 

§ 20 
Datenerhebung und -verarbeitung 

§ 20 
Datenerhebung und -verarbeitung 

(1) Die Eltern sind verpflichtet, dem Träger 
der Tageseinrichtung für Kinder zur Erfül-
lung von Aufgaben nach diesem Gesetz 
folgende Daten mitzuteilen: 
1. Name und Vorname des Kindes 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Staatsangehörigkeit 
5. Familiensprache 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern. 
Der Träger hat die Eltern auf diese Mittei-
lungspflichten hinzuweisen. 

(1) Die Eltern sind verpflichtet, je nach Be-
treuungsangebot, dem Träger der Tages-
einrichtung für Kinder oder der Fachbera-
tungs- und Vermittlungsstelle für Kinder-
tagespflege zur Erfüllung von Aufgaben 
nach diesem Gesetz folgende Daten mit-
zuteilen:  
1. Name und Vorname des Kindes,  
2. Geburtsdatum, 
3. Geschlecht,  
4. Staatsangehörigkeit,  
5. vorrangige Familiensprache sowie  
6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern. 

(1) Die Eltern sind verpflichtet, je nach Be-
treuungsangebot, dem Träger der Tages-
einrichtung für Kinder oder der Fachbera-
tungs- und Vermittlungsstelle für Kinder-
tagespflege zur Erfüllung von Aufgaben 
nach diesem Gesetz folgende Daten mit-
zuteilen:  
1. Name und Vorname des Kindes,  
2. Geburtsdatum,  
3. Geschlecht,  
4. Staatsangehörigkeit, 
5. vorrangige Familiensprache sowie  
6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern. 

(2) Der Träger ist berechtigt und verpflich-
tet, die Daten nach Absatz 1 sowie die wei-
teren kindbezogenen Daten, die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz 
erforderlich sind, zu erheben und zu spei-
chern. Gespeicherte Daten dürfen nur den-
jenigen Personen zugänglich gemacht 

(2) Die Träger der Tageseinrichtungen und 
die Fachberatungs- und Vermittlungsstel-
len für Kindertagespflege haben die Eltern 
auf diese Mitteilungspflichten nach Absatz 
1 hinzuweisen. Sie sind berechtigt und ver-
pflichtet, die Daten nach Absatz 1 sowie 
die weiteren kindbezogenen Daten, die zur 

(2) Die Träger der Tageseinrichtungen und 
die Fachberatungs- und Vermittlungsstel-
len für Kindertagespflege haben die Eltern 
auf diese Mitteilungspflichten nach Absatz 
1 hinzuweisen. Sie sind berechtigt und ver-
pflichtet, die Daten nach Absatz 1 sowie 
die weiteren kindbezogenen Daten, die zur 
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werden, die diese zur Erfüllung der Aufga-
ben nach diesem Gesetz benötigen. 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlich sind, zu verarbeiten. Ge-
speicherte Daten dürfen nur denjenigen 
Personen zugänglich gemacht werden, die 
diese zur Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz benötigen. Die Träger von Ta-
geseinrichtungen sind verpflichtet, dem 
Jugendamt die Zahl der Kinder, die in der 
Familie vorrangig nicht Deutsch sprechen, 
zu Zwecken der Planung und Steuerung in 
anonymisierter Form mitzuteilen. 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlich sind, zu verarbeiten. Ge-
speicherte Daten dürfen nur denjenigen 
Personen zugänglich gemacht werden, die 
diese zur Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz benötigen. Die Träger von Ta-
geseinrichtungen sind verpflichtet, dem 
Jugendamt die Zahl der in der Einrichtung 
betreuten Kinder, die in der Familie vor-
rangig nicht Deutsch sprechen, zu Zwe-
cken der Planung und Steuerung in anony-
misierter Form mitzuteilen. 

(3) Für Zwecke der Planung und Statistik 
im Bereich der Tageseinrichtungen für Kin-
der dürfen anonymisierte Daten nach die-
sem Gesetz sowie nach § 47 und §§ 98 ff 
SGB VIII an den Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen, an die 
oberste Landesjugendbehörde und an den 
überörtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übermittelt sowie für Maßnah-
men der Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung verarbeitet werden. 

(3) Für Zwecke der Planung und Statistik 
im Bereich der Kindertagesbetreuung dür-
fen anonymisierte Daten nach diesem Ge-
setz sowie nach § 47 und §§ 98 ff des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch an den Lan-
desbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen, an die Oberste Landesju-
gendbehörde und an den überörtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Land-
schaftsverband Rheinland und Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe) übermit-
telt sowie für Maßnahmen der Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung verar-
beitet werden. 

(3) Für Zwecke der Planung und Statistik 
im Bereich der Kindertagesbetreuung dür-
fen anonymisierte Daten nach diesem Ge-
setz sowie nach den §§ 47 und 98 bis 103 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch an 
den Landesbetrieb Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen, an die Oberste 
Landesjugendbehörde und an den 
überörtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe (Landschaftsverband Rheinland 
und Landschaftsverband Westfalen-Lippe) 
übermittelt sowie für Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung verarbeitet werden.  
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(4) Zur Beurteilung der Auswirkungen die-
ses Gesetzes und zu seiner Fortentwick-
lung sind jährliche Erhebungen über die 
Einrichtung, die Belegung und die Zuord-
nung des pädagogischen Personals zu 
Gruppenbereichen in den Tageseinrichtun-
gen durchzuführen. 
Erhebungsmerkmale sind 
 
1. die Einrichtung, gegliedert nach Art des 
Trägers, Status als Familienzentrum, Status 
als Einrichtung gemäß § 16a oder § 16b 
und tatsächlicher Öffnungszeit, 
2. die Belegung (Zahl der aufgenommenen 
Kinder) zum 1. März, gegliedert nach Ge-
schlecht, Alter nach Monat und Jahr, Über-
mittagbetreuung, jeweiligem Betreuungs-
umfang und Anzahl der Kinder, die in der 
Familie vorrangig nicht deutsch sprechen, 
3. die pädagogischen Gruppenbereiche, 
gegliedert nach Anzahl und mit Zuord-
nung der Fach- und Ergänzungskraftstun-
den sowie der Personalkraftstunden im 
Anerkennungsjahr, Leitungsstunden und 
zusätzlichen Fachkraftstunden im Bereich 
der Betreuung von Kindern mit Behinde-
rungen. 

(4) Zur Beurteilung der Auswirkungen die-
ses Gesetzes und zu seiner Fortentwick-
lung sind jährliche Erhebungen über die 
Einrichtung, die Belegung, die Leitungs-
stunden und die Zuordnung des pädago-
gischen Personals zu Gruppenbereichen in 
den Tageseinrichtungen durchzuführen. 
Erhebungsmerkmale sind  
1. die Einrichtung, gegliedert nach Art des 
Trägers, Status als Familienzentrum (§ 42), 
Status als plusKITA (§ 44) und Umfang und 
Lage der tatsächlichen Öffnungszeit,  
2. die Belegung (Zahl der aufgenommenen 
Kinder) zum 1. März, gegliedert nach Ge-
schlecht, Alter nach Monat und Jahr, jewei-
ligem Betreuungsumfang und Zahl der 
Kinder, die in der Familie vorrangig nicht 
Deutsch sprechen,  
3. die Leitungsstunden je Einrichtung so-
wie 
4. die pädagogischen Gruppenbereiche, 
gegliedert nach Anzahl und mit Zuord-
nung der Fach- und Ergänzungskraftstun-
den sowie der Personalkraftstunden in der 
Ausbildung und zusätzlichen Personal-
kraftstunden im Bereich der Betreuung von 
Kindern mit Behinderungen. 

(4) Zur Beurteilung der Auswirkungen die-
ses Gesetzes und zu seiner Fortentwick-
lung sind jährliche Erhebungen über die 
Einrichtung, die Belegung, die Leitungs-
stunden und die Zuordnung des pädago-
gischen Personals zu Gruppenbereichen in 
den Tageseinrichtungen durchzuführen. 
Erhebungsmerkmale sind  
1. die Einrichtung, gegliedert nach Art des 
Trägers, Status als Familienzentrum (§ 42), 
Status als plusKITA (§ 44) und Umfang und 
Lage der tatsächlichen Öffnungszeit,  
2. die Belegung (Zahl der aufgenommenen 
Kinder) zum 1. März, gegliedert nach Ge-
schlecht, Alter nach Monat und Jahr, jewei-
ligem Betreuungsumfang und Anzahl der 
Kinder, die in der Familie vorrangig nicht 
Deutsch sprechen,  
3. die Leitungsstunden je Einrichtung so-
wie 
4. die pädagogischen Gruppenbereiche, 
gegliedert nach Anzahl und mit Zuord-
nung der Fach- und Ergänzungskraftstun-
den sowie der Personalkraftstunden in der 
Ausbildung und zusätzlichen Personal-
kraftstunden im Bereich der Betreuung von 
Kindern mit oder mit drohenden Behinde-
rungen. 
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(5) Zur Beurteilung der Auswirkungen die-
ses Gesetzes und zu seiner Fortentwick-
lung sind jährliche Erhebungen über die 
Angebote der Kindertagespflege durchzu-
führen. Erhebungsmerkmale sind zum 
Stichtag des § 101 Absatz 2 Nummer 10 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
1. die Zahl der mit öffentlichen Mitteln ge-
förderten Kindertagespflegepersonen, die 
Kinder bis zum Schuleintritt betreuen, dif-
ferenziert nach 
a) Tätigkeit in Einzel- und Großtagespflege 
und  
b) Art und Umfang der abgeschlossenen 
Qualifikation für Kindertagespflege, 
2. die Zahl der Großtagespflegestellen, in 
denen Kinder bis zum Schuleintritt betreut 
werden und die Zahl der in diesen betreu-
ten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag) sowie 
3. die Zahl der jährlich für Kindertagespfle-
gepersonen verpflichtenden Fortbildungs-
stunden. 

 Teil 2  
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Förderung in Kindertagespflege 
 

§ 17 
Förderung in der Kindertagespflege 

§ 21 
Qualifikationsanforderungen 

§ 21 
Qualifikationsanforderungen 

(1) Für die individuelle Förderung der Kin-
der in der Kindertagespflege gilt § 13 ent-
sprechend. 

  

(2) Zur Kindertagespflege geeignete Per-
sonen sollen über vertiefte Kenntnisse zu 
den besonderen Anforderungen der Kin-
dertagespflege verfügen. Sofern Tages-
pflegepersonen nicht sozialpädagogische 
Fachkräfte mit Praxiserfahrung in der Be-
treuung von Kindern sind, sollen sie über 
eine Qualifikation auf der Grundlage eines 
wissenschaftlich entwickelten Lehrplans 
verfügen, der inhaltlich und nach dem zeit-
lichen Umfang dem Standard des vom 
Deutschen Jugendinstitut entwickelten 
Lehrplans zur Kindertagespflege ent-
spricht. Diese Qualifikation soll in der Re-
gel spätestens ab der Betreuung eines 
zweiten Kindes begonnen worden sein. 
Wegen der Besonderheiten des Tätigkeits-
feldes können die Jugendämter bestim-
men, dass auch sozialpädagogische Fach-
kräfte mit Praxiserfahrung über eine Quali-
fikation zur Kindertagespflege verfügen 

(1) Zur Kindertagespflege geeignete Per-
sonen sollen über vertiefte Kenntnisse zu 
den besonderen Anforderungen der Kin-
dertagespflege verfügen. Sofern Kinderta-
gespflegepersonen nicht sozialpädagogi-
sche Fachkräfte mit Praxiserfahrung in der 
Betreuung von Kindern sind, sollen sie 
über eine Qualifikation auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich entwickelten Lehr-
plans verfügen, der inhaltlich und nach 
dem zeitlichen Umfang dem Standard des 
vom Deutschen Jugendinstitut entwickel-
ten Lehrplans zur Kindertagespflege (im 
Folgenden DJI-Curriculum genannt) ent-
spricht. Mit dieser Qualifizierung soll spä-
testens ab der Betreuung eines zweiten 
Kindes begonnen worden sein. Wegen der 
Besonderheiten des Tätigkeitsfeldes kön-
nen die Jugendämter bestimmen, dass 
auch sozialpädagogische Fachkräfte mit 
Praxiserfahrung über eine Qualifikation zur 

(1) Zur Kindertagespflege geeignete Per-
sonen sollen über vertiefte Kenntnisse zu 
den besonderen Anforderungen der Kin-
dertagespflege verfügen. Sofern Kinderta-
gespflegepersonen nicht sozialpädagogi-
sche Fachkräfte mit Praxiserfahrung in der 
Betreuung von Kindern sind, sollen sie 
über eine Qualifikation auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich entwickelten Lehr-
plans verfügen, der inhaltlich und nach 
dem zeitlichen Umfang dem Standard des 
vom Deutschen Jugendinstitut entwickel-
ten Lehrplans zur Kindertagespflege (im 
Folgenden DJI-Curriculum genannt) ent-
spricht. Diese Qualifizierung soll spätes-
tens ab der Betreuung eines zweiten Kin-
des vorliegen. Wegen der Besonderheiten 
des Tätigkeitsfeldes können die Jugend-
ämter bestimmen, dass auch sozialpäda-
gogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung 
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müssen. In diesen Fällen sollten die Quali-
fikationsanforderungen im Stundenum-
fang der Hälfte des Standards des Deut-
schen Jugendinstituts entsprechen. 

Kindertagespflege verfügen müssen. In 
diesen Fällen sollten die Qualifikationsan-
forderungen im Stundenumfang der Hälfte 
des DJI-Curriculums entsprechen. 

über eine Qualifikation zur Kindertages-
pflege verfügen müssen. In diesen Fällen 
sollten die Qualifikationsanforderungen im 
Stundenumfang der Hälfte des DJI-Curri-
culums entsprechen. 

 (2) Die zuständigen Räte können in den 
Satzungen regeln, dass in ihrem Jugend-
amtsbezirk tätige Kindertagespflegeperso-
nen zum Nachweis der persönlichen Eig-
nung über eine Qualifikation auf der 
Grundlage eines wissenschaftlich entwi-
ckelten Lehrplans verfügen müssen, der in-
haltlich und nach zeitlichem Umfang dem 
Standard des vom Deutschen Jugendinsti-
tut entwickelten Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch Kindertages-
pflege (im Folgenden QHB genannt) ent-
spricht. Ab dem Kindergartenjahr 
2022/2023 sollen alle Kindertagespflege-
personen, die erstmalig diese Tätigkeit 
aufnehmen, über eine QHB-Qualifikation 
nach Satz 1 verfügen. 

(2) Die zuständigen Gremien können in 
den Satzungen regeln, dass in ihrem Ju-
gendamtsbezirk tätige Kindertagespflege-
personen zum Nachweis der persönlichen 
Eignung über eine Qualifikation auf der 
Grundlage eines wissenschaftlich entwi-
ckelten Lehrplans verfügen müssen, der in-
haltlich und nach zeitlichem Umfang dem 
Standard des vom Deutschen Jugendinsti-
tut entwickelten Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch Kindertages-
pflege (im Folgenden QHB genannt) ent-
spricht. Ab dem Kindergartenjahr 
2022/2023 sollen alle Kindertagespflege-
personen, die erstmalig diese Tätigkeit 
aufnehmen, über eine QHB-Qualifikation 
nach Satz 1 verfügen. Abweichend davon 
benötigen sozialpädagogische Fach-kräfte, 
die ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 
erstmalig als Kindertagespflegeperson tä-
tig werden, nur einen Nachweis über ver-
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tiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforde-
rungen der Kindertagespflege im Umfang 
von 80 Unterrichtseinheiten. 

 (3) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität in Kinderta-
gespflege sind Kindertagespflegepersonen 
verpflichtet, mindestens fünf Stunden jähr-
lich Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 
Die zuständigen Räte können in den Sat-
zungen regeln, dass in ihrem Jugendamts-
bezirk tätige Kindertagespflegepersonen 
sich in höherem Umfang regelmäßig fort-
bilden müssen.  
 

(3) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität in Kinderta-
gespflege sind Kindertagespflegepersonen 
verpflichtet, mindestens fünf Stunden jähr-
lich Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 
Die zuständigen Gremien können in den 
Satzungen regeln, dass in ihrem Jugend-
amtsbezirk tätige Kindertagespflegeperso-
nen sich in höherem Umfang regelmäßig 
fortbilden müssen. 

§ 4 
Kindertagespflege 

§ 22 
Erlaubnis zur Kindertagespflege 

§ 22 
Erlaubnis zur Kindertagespflege 

(3) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist 
schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. 

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist 
schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. 

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist 
schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. 

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege be-
fugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden Kindern. Die Erlaubnis 
kann im Einzelfall zur Betreuung von maxi-
mal acht fremden Kindern erteilt werden. 
Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig 
oder insgesamt mehr als acht fremde Kin-
der von einer Tagespflegeperson betreut 
werden, so findet § 45 SGB VIII Anwen-
dung. 

(2) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege be-
fugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden Kindern. Die Erlaubnis 
kann im Einzelfall zur Betreuung von maxi-
mal acht fremden Kindern erteilt werden. 
Abweichend von Satz 2 kann die Erlaubnis 
für bis zu zehn fremde Kinder erteilt wer-
den, wenn die Kindertagespflegeperson 
regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stun-
den wöchentlich betreut, gewährleistet ist, 

(2) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege be-
fugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden Kindern. Die Erlaubnis 
kann im Einzelfall zur Betreuung von maxi-
mal acht fremden Kindern erteilt werden. 
Abweichend von Satz 2 kann die Erlaubnis 
für bis zu zehn fremde Kinder erteilt wer-
den, wenn die Kindertagespflegeperson 
regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stun-
den wöchentlich betreut, gewährleistet ist, 
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dass die betreuten Kinder immer in den-
selben Gruppenzusammensetzungen be-
treut werden und 
1. die Kindertagespflegeperson eine kom-
petenzorientierte Qualifizierung zur Kin-
dertagespflege nach dem QHB absolviert 
hat oder  
2. sie sozialpädagogische Fachkraft im 
Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsät-
zen über die Qualifikation und den Perso-
nalschlüssel“ (Personalvereinbarung) mit 
einer Qualifikation zur Kindertagespflege 
auf der Grundlage eines wissenschaftlich 
entwickelten Lehrplans entsprechend min-
destens der Hälfte des Standards des DJI-
Curriculums ist.  
Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig 
oder insgesamt mehr als acht beziehungs-
weise zehn fremde Kinder über die Woche 
von einer Kindertagespflegeperson betreut 
werden, so findet § 45 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch Anwendung. 

dass die betreuten Kinder immer in den-
selben Gruppenzusammensetzungen be-
treut werden und 
1. die Kindertagespflegeperson eine kom-
petenzorientierte Qualifizierung zur Kin-
dertagespflege nach dem QHB absolviert 
hat oder  
2. sie sozialpädagogische Fachkraft im 
Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsät-
zen über die Qualifikation und den Perso-
nalschlüssel“ (Personalvereinbarung) mit 
einer Qualifikation zur Kindertagespflege 
auf der Grundlage eines wissenschaftlich 
entwickelten Lehrplans entsprechend min-
destens der Hälfte des Standards des DJI-
Curriculums ist.  
Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig 
oder insgesamt mehr als acht beziehungs-
weise zehn fremde Kinder über die Woche 
von einer Kindertagespflegeperson betreut 
werden, so findet § 45 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch Anwendung. 

(2) Wenn sich Tagespflegepersonen in ei-
nem Verbund zusammenschließen (Groß-
tagespflege), so können höchstens neun 
Kinder gleichzeitig und insgesamt durch 
höchstens drei Tagespflegepersonen be-

(3) Wenn sich Kindertagespflegepersonen 
in einem Verbund zu einer Großtages-
pflege zusammenschließen, so können 
höchstens neun Kinder gleichzeitig und 
insgesamt, durch höchstens drei Kinderta-
gespflegepersonen betreut werden. Jede 

(3) Wenn sich Kindertagespflegepersonen 
in einem Verbund zu einer Großtages-
pflege zusammenschließen, so können 
höchstens neun Kinder gleichzeitig und 
insgesamt durch höchstens drei Kinderta-
gespflegepersonen betreut werden. Jede 
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treut werden. Jede dieser Tagespflegeper-
sonen bedarf einer eigenständigen Erlaub-
nis zur Kindertagespflege. 

dieser Kindertagespflegepersonen bedarf 
einer eigenständigen Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege. Abweichend von Satz 1 kön-
nen in der Großtagespflege insgesamt bis 
zu 15 Betreuungsverträge abgeschlossen 
werden, wenn die Voraussetzungen des § 
22 Absatz 2 Satz 3 erfüllt werden. 

dieser Kindertagespflegepersonen bedarf 
einer eigenständigen Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege. Abweichend von Satz 1 kön-
nen in der Großtagespflege insgesamt bis 
zu 15 Betreuungsverträge abgeschlossen 
werden, wenn die Voraussetzungen des § 
22 Absatz 2 Satz 3 erfüllt werden. 

§ 4 Absatz 2 Satz 3 aF 
Ist die vertragliche und pädagogische Zu-
ordnung des einzelnen Kindes zu einer be-
stimmten Tagespflegeperson nicht ge-
währleistet oder sollen zehn oder mehr 
Kinder gleichzeitig oder insgesamt betreut 
werden, so handelt es sich um eine Tages-
einrichtung und § 45 SGB VIII findet An-
wendung. 

(4) Ist die vertragliche und pädagogische 
Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer 
bestimmten Kindertagespflegeperson 
nicht gewährleistet oder sollen in der 
Großtagespflege zehn oder mehr Kinder 
gleichzeitig betreut werden, so handelt es 
sich um eine Tageseinrichtung und § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch fin-
det Anwendung. 

(4) Ist die vertragliche und pädagogische 
Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer 
bestimmten Kindertagespflegeperson 
nicht gewährleistet oder sollen in der 
Großtagespflege zehn oder mehr Kinder 
gleichzeitig betreut werden, so handelt es 
sich um eine Tageseinrichtung und § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch fin-
det Anwendung. 

(4) Kindertagespflege kann auch in geeig-
neten Räumen geleistet werden, die weder 
zum Haushalt der Tagespflegeperson noch 
zu dem der Eltern gehören. Sie kann eben-
falls in Räumen von Kindertageseinrichtun-
gen durchgeführt werden. 

(5) Kindertagespflege kann auch in geeig-
neten Räumen geleistet werden, die weder 
zum Haushalt der Kindertagespflegeper-
son noch zu dem der Eltern gehören. Sie 
kann ebenfalls in Räumen von Kinderta-
geseinrichtungen durchgeführt werden. 

(5) Kindertagespflege kann auch in geeig-
neten Räumen geleistet werden, die weder 
zum Haushalt der Kindertagespflegeper-
son noch zu dem der Eltern gehören. Sie 
kann ebenfalls in Räumen von Kinderta-
geseinrichtungen durchgeführt werden. 

 (6) Kindertagespflege kann in Einzelfällen 
auch mit angestellten Kindertagespflege-
personen angeboten werden. Vorausset-
zung ist, dass der Anstellungsträger ein 
anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, 
dass bei freien anerkannten Trägern der 

(6) Kindertagespflege kann in Einzelfällen 
auch mit angestellten Kindertagespflege-
personen angeboten werden. Vorausset-
zung ist, dass der Anstellungsträger ein 
anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, 
dass bei freien anerkannten Trägern der 
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Jugendhilfe ein Kooperationsvertrag mit 
dem Jugendamt besteht und dass die ver-
tragliche und pädagogische Zuordnung 
des einzelnen Kindes zu einer bestimmten 
Kindertagespflegeperson gewährleistet 
wird. In besonders begründeten Ausnah-
mefällen kann Anstellungsträger auch sein, 
wer die Qualifikationsvoraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 3 Nummer 1 oder Num-
mer 2 erfüllt. Weitere Voraussetzungen 
sind in diesen Fällen, dass ein Kooperati-
onsvertrag mit dem Jugendamt besteht, 
der auch die Vorgaben des § 8a Absatz 4 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch er-
füllt, und dass die vertragliche und päda-
gogische Zuordnung des einzelnen Kindes 
zu einer bestimmten Kindertagespflege-
person gewährleistet wird. 

Jugendhilfe ein Kooperationsvertrag mit 
dem Jugendamt besteht und dass die ver-
tragliche und pädagogische Zuordnung 
des einzelnen Kindes zu einer bestimmten 
Kindertagespflegeperson gewährleistet 
wird. In besonders begründeten Ausnah-
mefällen kann Anstellungsträger auch sein, 
wer die Qualifikationsvoraussetzung-en 
des Absatzes 2 Satz 3 Nummer 1 oder 
Nummer 2 erfüllt. Weitere Voraussetzun-
gen sind in diesen Fällen, dass ein Koope-
rationsvertrag mit dem Jugendamt be-
steht, der auch die Vorgaben des § 8a Ab-
satz 4 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch erfüllt, und dass die vertragliche und 
pädagogische Zuordnung des einzelnen 
Kindes zu einer bestimmten Kindertages-
pflegeperson gewährleistet wird. Anstel-
lungsträger, die bereits am 1. August 2019 
Kindertagespflegepersonen beschäftigten, 
müssen die Voraussetzungen nach diesem 
Absatz spätestens bis zum 1. August 2022 
erfüllen. 

(5) Tagespflegepersonen haben den Be-
schäftigten sowie den Beauftragten des Ju-
gendamtes Auskunft über die Räume und 
die betreuten Kinder zu erteilen. Den Be-

(7) Kindertagespflegepersonen und Anstel-
lungsträger haben den Beschäftigten so-
wie den Beauftragten des Jugendamtes 
Auskunft über die Räume und die betreu-
ten Kinder zu erteilen. Den Beschäftigten 

(7) Kindertagespflegepersonen und Anstel-
lungsträger haben den Beschäftigten so-
wie den Beauftragten des Jugendamtes 
Auskunft über die Räume und die betreu-
ten Kinder zu erteilen. Den Beschäftigten 
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schäftigten und den Beauftragten des Ju-
gendamtes ist der Zutritt zu den betreuten 
Kindern und den Räumen, die zu ihrem 
Aufenthalt dienen, zu gestatten. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. 

und den Beauftragten des Jugendamtes ist 
der Zutritt zu den betreuten Kindern und 
den Räumen, die zu ihrem Aufenthalt die-
nen, zu gestatten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 
13 Absatz 1 des Grundgesetzes wird inso-
weit eingeschränkt. 

und den Beauftragten des Jugendamtes ist 
der Zutritt zu den betreuten Kindern und 
den Räumen, die zu ihrem Aufenthalt die-
nen, zu gestatten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 
13 Absatz 1 des Grundgesetzes wird inso-
weit eingeschränkt. 

(6) Werden Kinder in Kindertagespflege 
betreut, ohne dass die Tagespflegeperson 
über die erforderliche Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege verfügt oder im Sinne des § 23 
Absatz 3 SGB VIII geeignet ist, so hat das 
Jugendamt die weitere Betreuung der Kin-
der zu untersagen. Die §§ 17 und 18 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - 
gelten entsprechend. §§ 104 f. SGB VIII 
bleiben unberührt. 

(8) Werden Kinder in Kindertagespflege 
betreut, ohne dass die Kindertagespflege-
person über die erforderliche Erlaubnis zur 
Kindertagespflege verfügt oder im Sinne 
des § 23 Absatz 3 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch geeignet ist, so hat das Ju-
gendamt die weitere Betreuung der Kinder 
zu untersagen. Die §§ 17 und 18 des Ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - gelten 
entsprechend. §§ 104 f. des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 

(8) Werden Kinder in Kindertagespflege 
betreut, ohne dass die Kindertagespflege-
person über die erforderliche Erlaubnis zur 
Kindertagespflege verfügt oder im Sinne 
des § 23 Absatz 3 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch geeignet ist, so hat das Ju-
gendamt die weitere Betreuung der Kinder 
zu untersagen. Die §§ 17 und 18 des Ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vom 12. Dezember 
1990 (GV. NRW. S. 664) in der jeweils gel-
tenden Fassung sind entsprechend anzu-
wenden. Die §§ 104 und 105 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rührt. 

 § 23 
Angebotsstruktur in der Kindertages-

pflege 

§ 23 
Angebotsstruktur in der Kindertages-

pflege 
 (1) Liegt der Betreuungsbedarf eines Kin-

des aus familiären Gründen regelmäßig 
um mehr als eine Stunde außerhalb der 

(1) Liegt der Betreuungsbedarf eines Kin-
des aus familiären Gründen regelmäßig 
um mehr als eine Stunde außerhalb der 
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Öffnungszeit der öffentlich geförderten 
Kindertageseinrichtung oder der Kinderta-
gespflege, in der es regelmäßig betreut 
wird, kann ergänzende Kindertagespflege 
gewährt werden (ergänzende Kindertages-
pflege). Voraussetzung ist die Bewilligung 
des Wohnsitzjugendamtes nach Bedarfs-
feststellung auf Antrag der Eltern. Erfolgt 
die ergänzende Kindertagespflege in Ta-
geseinrichtungen mit verlängerter Öff-
nungszeit, kann die Kindertagespflegeper-
son über die Woche betrachtet mehr als 
zehn fremde Kindern betreuen, es dürfen 
jedoch auch in diesen Zeiten von einer 
Kindertagespflegeperson nicht mehr als 
fünf fremde Kinder gleichzeitig betreut 
werden. 

Öffnungszeit der öffentlich geförderten 
Kindertageseinrichtung oder der Kinderta-
gespflege, in der es regelmäßig betreut 
wird, kann ergänzende Kindertagespflege 
gewährt werden (ergänzende Kindertages-
pflege). Voraussetzung ist die Bewilligung 
des Wohnsitzjugendamtes nach Bedarfs-
feststellung auf Antrag der Eltern. Erfolgt 
die ergänzende Kindertagespflege in Ta-
geseinrichtungen mit verlängerter Öff-
nungszeit, kann die Kindertagespflegeper-
son über die Woche betrachtet mehr als 
zehn fremde Kindern betreuen, es dürfen 
jedoch auch in diesen Zeiten von einer 
Kindertagespflegeperson nicht mehr als 
fünf fremde Kinder gleichzeitig betreut 
werden. 

 (2) Für Ausfallzeiten der Kindertagespfle-
geperson hat das Jugendamt entspre-
chend § 23 Absatz 4 Satz 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch rechtzeitig eine an-
dere Betreuungsmöglichkeit für das Kind 
sicherzustellen. Im Interesse des Kindes-
wohls sollten Kindertagespflegeperson 
und Eltern Urlaub und anderweitig abzuse-
hende Ausfallzeiten in der Betreuung 
rechtzeitig miteinander abstimmen, um 

(2) Für Ausfallzeiten der Kindertagespfle-
geperson hat das Jugendamt entspre-
chend § 23 Absatz 4 Satz 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch rechtzeitig eine an-
dere Betreuungsmöglichkeit für das Kind 
sicherzustellen. Im Interesse des Kindes-
wohls sollten Kindertagespflegeperson 
und Eltern Urlaub und anderweitig abzuse-
hende Ausfallzeiten in der Betreuung 
rechtzeitig miteinander abstimmen, um 
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Anlässe zur Ersatzbetreuung gering zu hal-
ten. 

Anlässe zur Ersatzbetreuung gering zu hal-
ten. 

§ 22 
Landeszuschuss für Kinder in Kinderta-

gespflege 

§ 24 
Landeszuschuss für Kinder in Kinderta-

gespflege 

§ 24 
Landeszuschuss für Kinder in Kinderta-
gespflege und Verwendungsnachweis 

(1) Das Land zahlt dem Jugendamt für je-
des Kind bis zum Schuleintritt in der Kin-
dertagespflege einen jährlichen Zuschuss 
in Höhe von 781 Euro, soweit nicht für die-
ses Kind ein Landeszuschuss nach § 21 ge-
währt wird. 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf 
der Grundlage einer zum 15. März für das 
im gleichen Kalenderjahr beginnende Kin-
dergartenjahr vorzulegenden verbindli-
chen Mitteilung jährliche Kindertagespfle-
gepauschalen. Diese Kindertagespflege-
pauschalen werden für jedes, in öffentlich 
finanzierter Kindertagespflege, vor dem 
Schuleintritt betreute Kind geleistet, soweit 
nicht für dieses Kind im selben Kindergar-
tenjahr ein Landeszuschuss nach § 38 ge-
währt wird. 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf 
der Grundlage einer zum 15. März für das 
im gleichen Kalenderjahr beginnende Kin-
dergartenjahr vorzulegenden verbindli-
chen Mitteilung jährliche Kindertagespfle-
gepauschalen. Diese Kindertagespflege-
pauschalen werden für jedes in öffentlich 
finanzierter Kindertagespflege bis zum 
Schuleintritt betreute Kind geleistet, soweit 
nicht für dieses Kind im selben Kindergar-
tenjahr ein Landeszuschuss nach § 38 ge-
währt wird. 

 
§ 22 Absatz 1 Satz 2 
Für Kinder mit Behinderung oder Kinder, 
die von einer wesentlichen Behinderung 
bedroht sind, und bei denen dies von ei-
nem Träger der Eingliederungshilfe festge-
stellt wurde, erhält das Jugendamt die 
3,5fache Pauschale nach Satz 1. 

(2) Der jährliche Zuschuss nach Absatz 1 
beträgt im Kindergartenjahr 2020/2021     
1 109 Euro pro Kind. Für Kinder mit Behin-
derung oder Kinder, die von einer wesent-
lichen Behinderung bedroht sind, und bei 
denen dies von einem Träger der Einglie-
derungshilfe festgestellt wurde, erhält das 
Jugendamt 3 182 Euro pro Kind. § 37 gilt 
entsprechend. 

(2) Der jährliche Zuschuss nach Absatz 1 
beträgt im Kindergartenjahr 2020/2021 
1 109 Euro pro Kind. Für Kinder mit Behin-
derungen oder Kinder, die von wesentli-
chen Behinderungen bedroht sind, und bei 
denen dies von einem Träger der Einglie-
derungshilfe festgestellt wurde, erhält das 
Jugendamt 3 182 Euro pro Kind. § 37 gilt 
entsprechend. 

(2) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 
1 setzt bei Kindern, die außerhalb des 

(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 
1 setzt bei Kindern, die außerhalb des 

(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 
1 setzt bei Kindern, die außerhalb des 
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Haushalts der Eltern betreut werden, eine 
Bestätigung des Jugendamtes voraus, dass 
1. die Tagespflegeperson über eine Erlaub-
nis zur Kindertagespflege nach § 43 SGB 
VIII verfügt, 
2. die Tagespflegeperson das Kind regel-
mäßig mindestens 15 Stunden wöchentlich 
und länger als drei Monate betreuen will, 
3. die Tagespflegeperson eine Qualifika-
tion im Sinne des § 17 Absatz 1 und 2 
nachweisen kann, 
4. für Ausfallzeiten der Tagespflegeperson 
eine gleichermaßen geeignete Betreuung 
durch transparente Regelung des Jugend-
amtes sichergestellt wird, 
5. die laufende Geldleistung nach § 23 Ab-
satz 2 und Absatz 2a SGB VIII erfolgt. 
Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 1 
setzt bei Kindern, die im Haushalt der El-
tern betreut werden, eine Bestätigung des 
Jugendamtes zu Absatz 2 Nummer 2 bis 5 
voraus. 

Haushalts der Eltern betreut werden, eine 
Bestätigung des Jugendamtes voraus, dass 
1. die Kindertagespflegeperson über eine 
Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch ver-
fügt, 
2. die Kindertagespflegeperson ein Kind o-
der mehrere Kinder regelmäßig mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich und länger 
als drei Monate betreuen will, 
3. die Kindertagespflegeperson mindes-
tens eine Qualifikation im Sinne des § 21 
Absatz 1 oder 2 nachweisen kann, 
4. die Kindertagespflegeperson jährlich 
Fortbildungsangebote mit mindestens fünf 
Stunden wahrnimmt, 
5. für Ausfallzeiten der Kindertagespflege-
person eine gleichermaßen geeignete Be-
treuung durch transparente Regelung des 
Jugendamtes sichergestellt wird, 
6. die laufende Geldleistung nach § 23 Ab-
satz 2 und Absatz 2a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erfolgt und jeder Tages-
pflegeperson im Rahmen von § 23 Absatz 
2 Nummer 2 SGB VIII für jedes ihr zuge-
ordnete Kind ein Betrag für mindestens 

Haushalts der Eltern betreut werden, eine 
Bestätigung des Jugendamtes voraus, dass 
1. die Kindertagespflegeperson über eine 
Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch ver-
fügt, 
2. die Kindertagespflegeperson ein Kind o-
der mehrere Kinder regelmäßig mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich und länger 
als drei Monate betreuen will, 
3. die Kindertagespflegeperson mindes-
tens eine Qualifikation im Sinne des § 21 
Absatz 1 oder 2 nachweisen kann, 
4. die Kindertagespflegeperson jährlich 
Fortbildungsangebote mit mindestens 
fünf Stunden wahrnimmt, 
5. für Ausfallzeiten der Kindertagespflege-
person eine gleichermaßen geeignete Be-
treuung durch transparente Regelung des 
Jugendamtes sichergestellt wird, 
6. die laufende Geldleistung nach § 23 Ab-
satz 2 und 2a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch erfolgt und jeder Kindertages-
pflegeperson im Rahmen von § 23 Absatz 
2 Nummer 2 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch für jedes ihr zugeordnete Kind 
ein Betrag für mindestens eine Stunde pro 
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eine Stunde pro Betreuungswoche für mit-
telbare Bildungs- und Betreuungsarbeit 
geleistet wird, 
7. die laufende Geldleistung bereits wäh-
rend der Eingewöhnungsphase des Kindes 
gewährt wird, 
8. die laufende Geldleistung auf Grundlage 
des Betreuungsvertrages mit den Eltern 
und beispielsweise auch bei vorüberge-
hender Krankheit beziehungsweise Abwe-
senheit des Kindes weitergewährt wird und  
9. die Höhe der laufenden Geldleistung 
jährlich angepasst wird. 
Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 1 
setzt bei Kindern, die im Haushalt der El-
tern betreut werden, eine Bestätigung des 
Jugendamtes zu Satz 1 Nummer 2 bis 9 
voraus. 

Betreuungswoche für mittelbare Bildungs- 
und Betreuungsarbeit geleistet wird, 
7. die laufende Geldleistung bereits wäh-
rend der Eingewöhnungsphase des Kindes 
gewährt wird, 
8. die laufende Geldleistung auf Grundlage 
des Betreuungsvertrages mit den Eltern 
und beispielsweise auch bei vorüberge-
hender Krankheit beziehungsweise Abwe-
senheit des Kindes weitergewährt wird und  
9. die Höhe der laufenden Geldleistung 
jährlich angepasst wird. 
Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 1 
setzt bei Kindern, die im Haushalt der El-
tern betreut werden, eine Bestätigung des 
Jugendamtes zu Satz 1 Nummer 2 bis 9 
voraus. 

(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 
2 setzt darüber hinaus voraus, dass die Ta-
gespflegeperson über eine zusätzliche 
Qualifikation zur Betreuung von Kindern 
mit Behinderung oder drohender Behinde-
rung verfügt oder mit einer solchen im 
Zeitpunkt der Übernahme der Betreuung 
begonnen hat. 

(4) Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 
2 setzt darüber hinaus voraus, dass die 
Kindertagespflegeperson über eine zusätz-
liche Qualifikation zur Betreuung von Kin-
dern mit Behinderung oder drohender Be-
hinderung verfügt oder mit einer solchen 
im Zeitpunkt der Übernahme der Betreu-
ung begonnen hat. 

(4) Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 
2 setzt darüber hinaus voraus, dass die 
Kindertagespflegeperson über eine zusätz-
liche Qualifikation zur Betreuung von Kin-
dern mit oder mit drohenden Behinderun-
gen verfügt oder mit einer solchen im 
Zeitpunkt der Übernahme der Betreuung 
begonnen hat. 

 (5) Abweichungen zwischen der aufgrund 
der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung 

(5) Abweichungen zwischen der aufgrund 
der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung 
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zum 15. März angemeldeten Anzahl jährli-
cher Pauschalen und der Inanspruch-
nahme sind bei der Festsetzung der end-
gültigen Zahlungen zu berücksichtigen. 
Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Ergebnisse 
der Abweichungen fest und meldet sie 
dem Landesjugendamt bis zum 30. No-
vember desselben Kalenderjahres. 

zum 15. März angemeldeten Anzahl jährli-
cher Pauschalen und der Inanspruch-
nahme sind bei der Festsetzung der end-
gültigen Zahlungen zu berücksichtigen. 
Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Ergebnisse 
der Abweichungen fest und meldet sie 
dem Landesjugendamt bis zum 30. No-
vember desselben Kalenderjahres. 

 (6) Die in diesem Rahmen gezahlten Mittel 
sind Jahrespauschalen und zur Erfüllung 
von Aufgaben nach § 23 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit 
diesem Gesetz zu verwenden. Das Jugend-
amt erklärt die entsprechende Mittelver-
wendung und legt diese über hierfür ein-
gerichtete elektronische Systeme durch ei-
nen vereinfachten Verwendungsnachweis 
bis zum 30. Juni des auf das Ende des Kin-
dergartenjahres folgenden Kalenderjahres 
dar. Dieser umfasst 
1. die Zahl der Kindertagespflegepersonen, 
die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen, 
differenziert nach Tätigkeit in Einzel- und 
Großtagespflege, und die Zahl der Großta-
gespflegestellen, in denen Kinder bis zum 
Schuleintritt betreut werden, 

(6) Die in diesem Rahmen gezahlten Mittel 
sind Jahrespauschalen und zur Erfüllung 
von Aufgaben nach § 23 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit 
diesem Gesetz zu verwenden. Das Jugend-
amt erklärt die entsprechende Mittelver-
wendung und legt diese über hierfür ein-
gerichtete elektronische Systeme durch ei-
nen vereinfachten Verwendungsnachweis 
bis zum 30. Juni des auf das Ende des Kin-
dergartenjahres folgenden Kalenderjahres 
dar. Dieser umfasst 
1. die Zahl der Kindertagespflegepersonen, 
die die Qualifikations- und Fortbildungs-
anforderungen nach § 21 erfüllen und Kin-
der bis zum Schuleintritt betreuen,  
2. die Zahl der Kinder, die in mit öffentli-
chen Mitteln geförderter Kindertages-
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2. die Art der Qualifikation der Kinderta-
gespflegeperson,  
3. den Umfang des wahrgenommenen 
Fortbildungsangebotes der Kindertages-
pflegeperson, 
4. die Art der Regelung für Ausfallzeiten 
sowie  
5. in den Fällen des Landeszuschusses 
nach Absatz 2 Satz 2 die Bestätigung zur 
(mindestens begonnenen) zusätzlichen 
Qualifikation zur Betreuung von Kindern 
mit Behinderung oder drohender Behinde-
rung. 

pflege bis zum Schuleintritt betreut wer-
den und für die eine Kindertagespflege-
pauschale nach Absatz 1 in Anspruch ge-
nommen wird, 
3. die Art der Regelung für Ausfallzeiten 
von Kindertagespflegepersonen und 
4. in den Fällen des Landeszuschusses 
nach Absatz 2 Satz 2 die Anzahl der Kin-
dertagespflegepersonen mit der Bestäti-
gung zur - mindestens begonnenen - zu-
sätzlichen Qualifikation zur Betreuung von 
Kindern mit oder mit drohenden Behinde-
rungen.  

 Teil 3 
Förderung in Kindertageseinrichtungen 

Teil 3 
Förderung in Kindertageseinrichtungen 

 Kapitel 1 
Rahmenbestimmungen 

Kapitel 1 
Rahmenbestimmungen 

§ 6 
Träger von Kindertageseinrichtungen 

§ 25 
Träger von Kindertageseinrichtungen 

§ 25 
Träger von Kindertageseinrichtungen 

(1) Träger einer Kindertageseinrichtung 
sind die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe, Jugendämter und die sonstigen 
kreisangehörigen Gemeinden sowie Ge-
meindeverbände. 

(1) Träger einer Kindertageseinrichtung 
sind die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe, Jugendämter und die sonstigen 
kreisangehörigen Gemeinden sowie Ge-
meindeverbände. 

(1) Träger einer Kindertageseinrichtung 
sind die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe, Jugendämter und die sonstigen 
kreisangehörigen Gemeinden sowie Ge-
meindeverbände. 

(2) Träger einer Kindertageseinrichtung 
können auch andere Träger, z. B. Unter-
nehmen, privatgewerbliche Träger und 

(2) Träger einer Kindertageseinrichtung 
können auch andere Träger, zum Beispiel 
Unternehmen, privatgewerbliche Träger 

(2) Träger einer Kindertageseinrichtung 
können auch andere Träger, zum Beispiel 
Unternehmen, privatgewerbliche Träger 
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nicht anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe, sein. 

und nicht anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe, sein. 

und nicht anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe, sein. 

§ 13d 
Angebotsstruktur 

§ 26 
Angebotsstruktur in Kindertagesein-

richtungen 

§ 26 
Angebotsstruktur in Kindertagesein-

richtungen 
(1) Der Träger einer Tageseinrichtung kann 
die pädagogische Angebotsstruktur und 
Gruppenbildung nach seiner Konzeption 
festsetzen. 

(1) Der Träger einer Tageseinrichtung kann 
die pädagogische Angebotsstruktur und 
Gruppenbildung nach seiner Konzeption 
festsetzen. 

(1) Der Träger einer Tageseinrichtung kann 
die pädagogische Angebotsstruktur und 
Gruppenbildung nach seiner Konzeption 
festsetzen. 

(2) S. 1: Auch wenn in einer Einrichtung 
Gruppen gebildet werden, die sich aus ver-
schiedenen oder aus Anteilen der Grup-
penformen nach der Anlage zu § 19 Absatz 
1 zusammensetzen, hat der Träger die An-
zahl der in einer Gruppe betreuten Kinder 
so festzulegen, dass jedes entsprechend 
seinem Alter und seiner Entwicklung ge-
fördert werden kann.  

(2) Auch wenn in einer Einrichtung Grup-
pen gebildet werden, die sich aus verschie-
denen oder aus Anteilen der Gruppenfor-
men nach der Anlage zu § 33 Absatz 1 zu-
sammensetzen, hat der Träger die Anzahl 
der in einer Gruppe betreuten Kinder so 
festzulegen, dass jedes entsprechend sei-
nem Alter und seiner Entwicklung geför-
dert werden kann.  

(2) Auch wenn in einer Einrichtung Grup-
pen gebildet werden, die sich aus verschie-
denen oder aus Anteilen der Gruppenfor-
men nach der Anlage zu § 33 Absatz 1 zu-
sammensetzen, hat der Träger die Anzahl 
der in einer Gruppe betreuten Kinder so 
festzulegen, dass jedes entsprechend sei-
nem Alter und seiner Entwicklung geför-
dert werden kann. 

§ 13 d Abs. 2 S. 2 
Werden in einer Einrichtung auch Kinder 
mit Behinderungen betreut, so ist der be-
sondere Bedarf für die gemeinsame Förde-
rung von Kindern mit und ohne Behinde-
rungen bei der Personalbemessung oder 
der Festlegung der Gruppengröße zu be-
rücksichtigen. 

(3) Werden in einer Einrichtung auch Kin-
der mit Behinderungen betreut, so ist der 
besondere Bedarf für die gemeinsame För-
derung von Kindern mit und ohne Behin-
derungen bei der Personalbemessung o-
der der Festlegung der Gruppengröße zu 
berücksichtigen. 

(3) Werden in einer Einrichtung auch Kin-
der mit oder mit drohenden Behinderun-
gen betreut, so ist der besondere Bedarf 
für die gemeinsame Förderung von Kin-
dern mit oder mit drohenden und ohne 
Behinderungen bei der Personalbemes-
sung oder der Festlegung der Gruppen-
größe zu berücksichtigen. 
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(3) Für die bestmögliche Förderung der 
Kinder, zur Erweiterung des Handlungs-
spielraums in den Einrichtungen und der 
Perspektiven auf das einzelne Kind kann 
sich das pädagogische Personal in Tages-
einrichtungen für Kinder, vor allem in Fa-
milienzentren und plusKITA-Einrichtungen 
im Sinne des § 16a, aus multiprofessionel-
len Teams zusammensetzen, bei denen 
sich die Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Teammitglieder ergänzen. Dies setzt vo-
raus, dass die Standards an die Besetzung 
der Personalkraftstunden nach der Anlage 
zu § 19 eingehalten werden. 

  

(4) Wird in der Tageseinrichtung Mittages-
sen angeboten, so ist jedenfalls jedem 
Kind mit einer wöchentlichen Betreuungs-
zeit ab 35 Stunden grundsätzlich die Teil-
nahme zu ermöglichen. 

(4) Wird in der Tageseinrichtung Mittages-
sen angeboten, so ist jedenfalls jedem 
Kind mit einer wöchentlichen Betreuungs-
zeit ab 35 Stunden grundsätzlich die Teil-
nahme zu ermöglichen. 

(4) Wird in der Tageseinrichtung Mittages-
sen angeboten, so ist jedenfalls jedem 
Kind mit einer wöchentlichen Betreuungs-
zeit ab 35 Stunden grundsätzlich die Teil-
nahme zu ermöglichen. 

(5) Der Träger hat das pädagogische An-
gebot so zu gestalten, dass grundsätzlich 
alle Kinder unabhängig von der wöchentli-
chen Betreuungszeit an besonderen Ange-
boten zu ausgewählten Anlässen, bei-
spielsweise zur Förderung der Erziehungs-
partnerschaft zwischen Eltern und pädago-
gischem Personal oder in Zusammenhang 
mit dem Übergang in die Grundschule, 

(5) Der Träger hat das pädagogische An-
gebot so zu gestalten, dass grundsätzlich 
alle Kinder unabhängig von der wöchentli-
chen Betreuungszeit an besonderen Ange-
boten zu ausgewählten Anlässen, bei-
spielsweise zur Förderung der Erziehungs-
partnerschaft zwischen Eltern und pädago-
gischem Personal oder in Zusammenhang 
mit dem Übergang in die Grundschule, 

(5) Der Träger hat das pädagogische An-
gebot so zu gestalten, dass grundsätzlich 
alle Kinder unabhängig von der wöchentli-
chen Betreuungszeit an besonderen Ange-
boten zu ausgewählten Anlässen, bei-
spielsweise zur Förderung der Erziehungs-
partnerschaft zwischen Eltern und pädago-
gischem Personal oder in Zusammenhang 
mit dem Übergang in die Grundschule, 
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Festen und Veranstaltungen teilnehmen 
können. 

Festen und Veranstaltungen teilnehmen 
können. 

Festen und Veranstaltungen teilnehmen 
können. 

§ 13e 
Öffnungszeiten und Schließtage 

§ 27 
Öffnungszeiten in Kindertageseinrich-

tungen 

§ 27 
Öffnungs- und Betreuungszeiten in Kin-

dertageseinrichtungen 
(1) Jede Kindertageseinrichtung soll be-
darfsgerechte Öffnungs- und Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung des Kindes-
wohls und der Elternwünsche anbieten.  

(1) Jede Kindertageseinrichtung soll be-
darfsgerechte Öffnungs- und Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung des Kindes-
wohls und der Elternwünsche anbieten. 
Unabhängig von den regelmäßigen Öff-
nungs- und Betreuungszeiten einer Tages-
einrichtung soll die Verweildauer der ein-
zelnen Kinder ihrem Entwicklungsstand 
und den jeweiligen familiären Bedarfen 
entsprechen.  

(1) Jede Kindertageseinrichtung soll be-
darfsgerechte Öffnungs- und Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung des Kindes-
wohls und der Elternwünsche anbieten. 
Unabhängig von den regelmäßigen Öff-
nungs- und Betreuungszeiten einer Tages-
einrichtung soll die Verweildauer der ein-
zelnen Kinder ihrem Entwicklungsstand 
und den jeweiligen familiären Bedarfen 
entsprechen. 

Grundlage für die angebotenen Betreu-
ungszeiten ist die örtliche Jugendhilfepla-
nung. In der Regel ist eine durchgehende 
Betreuung über Mittag anzubieten. Die Ta-
geseinrichtung kann nach Anhörung des 
Elternbeirates zur Sicherung ihres Bil-
dungs- und Erziehungsauftrages Kernzei-
ten festlegen. Die wöchentliche Betreu-
ungszeit eines Kindes ergibt sich aus der 
Summe der regelmäßigen Betreuungszei-
ten je Wochentag. 

(2) Grundlage für die angebotenen Betreu-
ungszeiten ist die örtliche Jugendhilfepla-
nung. In der Regel ist eine durchgehende 
Betreuung über Mittag anzubieten. Die Ta-
geseinrichtung kann nach Anhörung des 
Elternbeirates zur Sicherung ihres Bil-
dungs- und Erziehungsauftrages Kernzei-
ten festlegen. Die wöchentliche Betreu-
ungszeit eines Kindes ergibt sich aus der 
Summe der regelmäßigen Betreuungszei-
ten je Wochentag, die unterschiedlich auf 
die Wochentage verteilt sein können. Un-

(2) Grundlage für die angebotenen Betreu-
ungszeiten ist die örtliche Jugendhilfepla-
nung. In der Regel ist eine durchgehende 
Betreuung über Mittag anzubieten. Die Ta-
geseinrichtung kann nach Anhörung des 
Elternbeirates zur Sicherung ihres Bil-
dungs- und Erziehungsauftrages Kernzei-
ten festlegen. Die wöchentliche Betreu-
ungszeit eines Kindes ergibt sich aus der 
Summe der regelmäßigen Betreuungszei-
ten je Wochentag. Soweit organisatorische 
Möglichkeiten und festgelegte Kernzeiten 
dem nicht entgegenstehen, soll auch ein 
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regelmäßige Bedarfe und unterjährige Än-
derungsbedarfe der Familien sollen soweit 
möglich berücksichtigt werden. 

regelmäßiger Bedarf an unterschiedlich 
langen Betreuungszeiten je Wochentag er-
füllt werden. Unregelmäßige Bedarfe und 
unterjährige Änderungsbedarfe der Fami-
lien sollen soweit möglich, insbesondere 
im Rahmen einer Förderung nach § 48, be-
rücksichtigt werden. 

(2) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, ganzjährig eine regelmäßige Be-
treuung und Förderung aller aufgenom-
menen Kinder zu gewährleisten. Die An-
zahl der jährlichen Schließtage (ohne 
Samstage, Sonn- und Feiertage) soll zwan-
zig und darf dreißig Öffnungstage nicht 
überschreiten. 

(3) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, ganzjährig eine regelmäßige Be-
treuung und Förderung aller aufgenom-
menen Kinder zu gewährleisten. Die An-
zahl der Schließtage, ohne Wochenend- 
und Feiertage, soll 20 und darf 25 Öff-
nungstage nicht überschreiten. Schließzei-
ten bis zur Hälfte der täglichen Öffnungs-
zeit zählen grundsätzlich als halbe Schließ-
tage und darüber hinausgehende Schließ-
zeiten zählen grundsätzlich als ganzer 
Schließtag. 

(3) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, ganzjährig eine regelmäßige Be-
treuung und Förderung aller aufgenom-
menen Kinder zu gewährleisten. Die An-
zahl der Schließtage, ohne Wochenend- 
und Feiertage, soll 20 und darf 25 Öff-
nungstage nicht überschreiten. Schließzei-
ten bis zur Hälfte der täglichen Öffnungs-
zeit zählen grundsätzlich als halbe Schließ-
tage und darüberhinausgehende Schließ-
zeiten zählen grundsätzlich als ganzer 
Schließtag. 

(3) Kindertageseinrichtungen in Betrieben 
oder an Ausbildungsstätten bieten Öff-
nungs- und Betreuungszeiten, die sich un-
ter besonderer Beachtung des Kindes-
wohls an den Arbeits- und Ausbildungszei-
ten der Eltern orientieren. 

(4) Kindertageseinrichtungen in Betrieben 
oder an Ausbildungsstätten bieten Öff-
nungs- und Betreuungszeiten, die sich un-
ter besonderer Beachtung des Kindes-
wohls an den Arbeits- und Ausbildungszei-
ten der Eltern orientieren. 

(4) Kindertageseinrichtungen in Betrieben 
oder an Ausbildungsstätten bieten Öff-
nungs- und Betreuungszeiten, die sich un-
ter besonderer Beachtung des Kindes-
wohls an den Arbeits- und Ausbildungszei-
ten der Eltern orientieren. 

(4) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, Eltern von Kindern, die bei Schlie-
ßung der Einrichtungen an Ferientagen 

(5) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, Eltern von Kindern, die bei Schlie-
ßung der Einrichtungen an Ferientagen 

(5) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, Eltern von Kindern, die bei Schlie-
ßung der Einrichtungen an Ferientagen 
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weder von ihren Eltern noch auf andere 
Weise angemessen betreut und gefördert 
werden können, auf § 22a Absatz 3 Satz 2 
SGB VIII hinzuweisen und die Sicherstel-
lung einer anderweitigen Betreuungsmög-
lichkeit soweit möglich zu unterstützen. 

weder von ihren Eltern noch auf andere 
Weise angemessen betreut und gefördert 
werden können, auf die Pflicht der Jugend-
ämter hinzuweisen, eine anderweitige Be-
treuungsmöglichkeit sicherzustellen und 
diese dabei soweit möglich zu unterstüt-
zen. 

weder von ihren Eltern noch auf andere 
Weise angemessen betreut und gefördert 
werden können, auf die Pflicht der Jugend-
ämter hinzuweisen, eine anderweitige Be-
treuungsmöglichkeit sicherzustellen und 
diese dabei soweit möglich zu unterstüt-
zen. 

 § 28 
Personal 

§ 28 
Personal 

 (1) Als pädagogische Kräfte in den Tages-
einrichtungen sollen sozialpädagogische 
Fachkräfte und Ergänzungskräfte im Sinne 
der Personalvereinbarung eingesetzt wer-
den. Die pädagogische Arbeit muss vom 
Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte ge-
prägt sein. Während der Betreuungszeiten 
sollen den Gruppen regelmäßig zwei pä-
dagogische Kräfte zugeordnet sein. In den 
Gruppenformen I und II sollen diese in der 
Regel sozialpädagogische Fachkräfte, in 
der Gruppenform III eine sozialpädagogi-
sche Fachkraft und eine Ergänzungskraft 
im Sinne der Personalvereinbarung sein. 
Im Rahmen der Personalbemessung auf 
der Grundlage der in der Anlage zu § 33 
Absatz 1 ausgewiesenen Gesamtstunden-
zahl hat der Träger sicherzustellen, dass 

(1) Als pädagogische Kräfte in den Tages-
einrichtungen sollen sozialpädagogische 
oder weitere Fachkräfte und Ergänzungs-
kräfte im Sinne der Personalvereinbarung 
eingesetzt werden. Die pädagogische Ar-
beit muss vom Einsatz sozialpädagogi-
scher Fachkräfte geprägt sein. Während 
der Betreuungszeiten sollen den Gruppen 
regelmäßig zwei pädagogische Kräfte zu-
geordnet sein. In den Gruppenformen I 
und II sollen diese in der Regel sozialpäda-
gogische und weitere Fachkräfte, in der 
Gruppenform III mindestens eine sozialpä-
dagogische Fachkraft und eine Ergän-
zungskraft im Sinne der Personalvereinba-
rung sein. Im Rahmen der Personalbemes-
sung auf der Grundlage der in der Anlage 
zu § 33 Absatz 1 ausgewiesenen Gesamt-
stundenzahl hat der Träger sicherzustellen, 
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auch in Ausfallzeiten die Besetzung nach 
Satz 3 und 4 erfüllt werden kann. 

dass auch in Ausfallzeiten die Besetzung 
nach den Sätzen 3 und 4 erfüllt werden 
kann. 

§ 18 Absatz 3 Nummer 5 

(3) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtung setzt weiterhin voraus, dass 

5. sich die Zahl der Kinder pro Gruppe und 
der Personaleinsatz im Übrigen an den Be-
schreibungen der Gruppenformen in der 
Anlage zu § 19 Absatz 1 orientiert und 
Grundlage für die Personalbemessung ist. 
Diese Orientierung ist in der Regel dann 
gegeben, wenn mindestens die vorgesehe-
nen Personalkraftstunden des ersten Wer-
tes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vorgehal-
ten werden. 

§ 18 Absatz 4: 

(4) Eine Überschreitung der in der Anlage 
zu § 19 Absatz 1 genannten Zahl der Kin-
der pro Gruppe soll nicht mehr als zwei 
Kinder betragen 

(2) Die Zahl der Kinder pro Gruppe und 
der Personaleinsatz haben sich an den 
Vorgaben der Anlage zu § 33 zu orientie-
ren. Eine Überschreitung der in der Anlage 
zu § 33 Absatz 1 genannten Zahl der Kin-
der pro Gruppe soll nicht mehr als zwei 
Kinder betragen, die zur Betreuung erfor-
derlichen Personalkraftstunden sollen vor-
gehalten werden. Eine nicht nur vorüber-
gehende Überschreitung ohne Anpassung 
des Personalschlüssels ist dem Jugendamt 
und dem Landesjugendamt unverzüglich 
anzuzeigen. 

(2) Die Zahl der Kinder pro Gruppe und 
der Personaleinsatz haben sich an den 
Vorgaben der Anlage zu § 33 zu orientie-
ren. Eine Überschreitung der in der Anlage 
zu § 33 Absatz 1 genannten Zahl der Kin-
der pro Gruppe soll nicht mehr als zwei 
Kinder betragen, die zur Betreuung erfor-
derlichen Personalkraftstunden sollen vor-
gehalten werden. Eine nicht nur vorüber-
gehende Überschreitung ohne Anpassung 
des Personalschlüssels ist dem Jugendamt 
und dem Landesjugendamt unverzüglich 
anzuzeigen. 

 (3) Das Kindpauschalenbudget ermöglicht 
die in der Anlage je Gruppenform ausge-
wiesene Leitungszeit im Umfang von § 29 

(3) Das Kindpauschalenbudget ermöglicht 
die in der Anlage je Gruppenform ausge-
wiesene Leitungszeit im Umfang von § 29 
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Absatz 2, die Besetzung nach Absatz 1 ein-
schließlich der ausgewiesenen Mindest-
stundenzahl für sozialpädagogische Fach-
kräfte im Sinne der Personalvereinbarung, 
in Gruppen, in denen Kinder unter drei 
Jahren betreut werden, zusätzliche Perso-
nalkraftstunden für Ergänzungskräfte im 
Sinne der Personalvereinbarung, eine Ver-
fügungszeit von mindestens zehn Prozent 
der Betreuungszeit pro Gruppe für Aufga-
ben nach Absatz 4 und die Finanzierung 
sonstiger Personalkosten. Das Kindpau-
schalenbudget ist hinsichtlich der vorgese-
henen Gesamtpersonalkraftstundenzahl 
nach Maßgabe von Satz 1 einzusetzen. 

Absatz 2, die Besetzung nach Absatz 1 ein-
schließlich der ausgewiesenen Mindest-
stundenzahl für sozialpädagogische und 
weitere Fachkräfte im Sinne der Personal-
vereinbarung, in Gruppen, in denen Kinder 
unter drei Jahren betreut werden, zusätzli-
che Personalkraftstunden für Ergänzungs-
kräfte im Sinne der Personalvereinbarung, 
eine Verfügungszeit von mindestens zehn 
Prozent der Betreuungszeit pro Gruppe für 
Aufgaben nach Absatz 4 und die Finanzie-
rung sonstiger Personalkosten. Das Kind-
pauschalenbudget ist hinsichtlich der vor-
gesehenen Gesamtpersonalkraftstunden-
zahl nach Maßgabe von Satz 1 einzuset-
zen. 

 (4) Die Finanzierung aus dem Kindpau-
schalenbudget sichert auch die erforderli-
chen Personalkraftstunden für die indivi-
duelle Vor- und Nachbereitungszeit, ein-
schließlich Bildungs- und Entwicklungsdo-
kumentationen, für die Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern, für die Praxisanlei-
tung und für Kooperationen mit Frühför-
derung, Kindertagespflege, Schule und in 
den Sozialraum, für die Teilnahme an 
Dienstbesprechungen, Fachberatungen 
und Qualifikationsmaßnahmen. 

(4) Die Finanzierung aus dem Kindpau-
schalenbudget sichert auch Personalkraft-
stunden für die individuelle Vor- und 
Nachbereitungszeit, einschließlich Bil-
dungs- und Entwicklungsdokumentatio-
nen, für die Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern, für die Praxisanleitung und für 
Kooperationen mit Frühförderung, Kinder-
tagespflege, Schule und in den Sozialraum, 
für die Teilnahme an Dienstbesprechun-
gen, Fachberatungen und Qualifikations-
maßnahmen. 
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§ 13 d Absatz 3 Satz 1 
(3) Für die bestmögliche Förderung der 
Kinder, zur Erweiterung des Handlungs-
spielraums in den Einrichtungen und der 
Perspektiven auf das einzelne Kind kann 
sich das pädagogische Personal in Tages-
einrichtungen für Kinder, vor allem in Fa-
milienzentren und plusKITA-Einrichtungen 
im Sinne des § 16a, aus multiprofessionel-
len Teams zusammensetzen, bei denen 
sich die Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Teammitglieder ergänzen. Dies setzt vo-
raus, dass die Standards an die Besetzung 
der Personalkraftstunden nach der Anlage 
zu § 19 eingehalten werden. 

(5) Für die bestmögliche Förderung der 
Kinder, zur Erweiterung des Handlungs-
spielraums in den Einrichtungen und der 
Perspektiven auf das einzelne Kind kann 
sich das pädagogische Personal in Tages-
einrichtungen für Kinder, vor allem in Fa-
milienzentren und plusKITAs, aus multipro-
fessionellen Teams zusammensetzen, bei 
denen sich die Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Teammitglieder ergänzen. Dies setzt 
voraus, dass die Standards an die Beset-
zung der Personalkraftstunden nach den 
Absätzen 1 bis 3 und der Anlage zu § 33 
Absatz 1 eingehalten werden. 

(5) Für die bestmögliche Förderung der 
Kinder, zur Erweiterung des Handlungs-
spielraums in den Einrichtungen und der 
Perspektiven auf das einzelne Kind kann 
sich das pädagogische Personal in Tages-
einrichtungen für Kinder, vor allem in Fa-
milienzentren und plusKITAs, aus multipro-
fessionellen Teams zusammensetzen, bei 
denen sich die Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Teammitglieder ergänzen. Dies setzt 
voraus, dass die Standards an die Beset-
zung der Personalkraftstunden nach den 
Absätzen 1 bis 3 und der Anlage zu § 33 
Absatz 1 eingehalten werden. 

 § 29 
Leitung 

§ 29 
Leitung 

 (1) Die Leitung der Tageseinrichtung ist er-
fahrenen und besonders qualifizierten so-
zialpädagogischen Fachkräften zu übertra-
gen. Für die Übertragung der Leitung ist 
eine mindestens zweijährige einschlägige 
pädagogische Berufserfahrung erforder-
lich, die in der Regel in einer Tageseinrich-
tung für Kinder oder einem vergleichbaren 
Arbeitsfeld erworben sein soll. Praktische 
Ausbildungszeiten bleiben unberücksich-
tigt. Als besonders qualifizierte Fachkräfte 

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung ist er-
fahrenen und besonders qualifizierten so-
zialpädagogischen Fachkräften zu übertra-
gen. Für die Übertragung der Leitung ist 
eine mindestens zweijährige einschlägige 
pädagogische Berufserfahrung erforder-
lich, die in der Regel in einer Tageseinrich-
tung für Kinder oder einem vergleichbaren 
Arbeitsfeld erworben sein soll. Praktische 
Ausbildungszeiten bleiben unberücksich-
tigt. Als besonders qualifizierte Fachkräfte 
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gelten insbesondere diejenigen, die über 
einen einschlägigen Hochschulabschluss, 
wie den der Kindheitspädagogik oder der 
sozialen Arbeit verfügen und diejenigen 
staatlich anerkannten Erzieherinnen und 
Erzieher, die eine Fortbildung für Leitungs-
aufgaben absolviert haben. 

gelten insbesondere diejenigen, die über 
einen einschlägigen Hochschulabschluss, 
wie den der Kindheitspädagogik oder der 
sozialen Arbeit verfügen und diejenigen 
staatlich anerkannten Erzieherinnen und 
Erzieher, die eine Fortbildung für Leitungs-
aufgaben absolviert haben. 

 (2) Die Leitung einer Tageseinrichtung für 
Kinder soll anteilig oder vollständig von 
der unmittelbaren pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern freigestellt sein. Der Ein-
richtungsleitung stehen je Gruppe mindes-
tens fünf Stunden Leitungszeit wöchentlich 
zur Verfügung. Bei einer regelmäßigen Be-
treuungszeit von 35 Stunden erhöht sich 
die Leitungszeit auf mindestens sieben 
Stunden und bei einer regelmäßigen Be-
treuungszeit von 45 Stunden auf mindes-
tens neun Stunden je Gruppe.  

(2) Die Leitung einer Tageseinrichtung für 
Kinder soll anteilig oder vollständig von 
der unmittelbaren pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern freigestellt sein. Der Ein-
richtungsleitung stehen je Gruppe mindes-
tens fünf Stunden Leitungszeit wöchentlich 
zur Verfügung. Bei einer regelmäßigen Be-
treuungszeit von 35 Stunden erhöht sich 
die Leitungszeit auf mindestens sieben 
Stunden und bei einer regelmäßigen Be-
treuungszeit von 45 Stunden auf mindes-
tens neun Stunden je Gruppe. 

§ 14b 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

§ 30 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

§ 30 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit 
der Schule in Wahrnehmung einer ge-
meinsamen Verantwortung für die bestän-
dige Förderung des Kindes und seinen 
Übergang in die Grundschule zusammen. 

(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit 
der Schule in Wahrnehmung einer ge-
meinsamen Verantwortung für die bestän-
dige Förderung des Kindes und seinen 
Übergang in die Grundschule zusammen. 

(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit 
der Schule in Wahrnehmung einer ge-
meinsamen Verantwortung für die bestän-
dige Förderung des Kindes und seinen 
Übergang in die Grundschule zusammen. 

(2) Zur Sicherung gelingender Zusammen-
arbeit und zur Gestaltung des Übergangs 

(2) Zur Sicherung gelingender Zusammen-
arbeit und zur Gestaltung des Übergangs 

(2) Zur Sicherung gelingender Zusammen-
arbeit und zur Gestaltung des Übergangs 
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vom Elementar- in den Primarbereich ge-
hören insbesondere 
1. eine kontinuierliche gegenseitige Infor-
mation über die Bildungsinhalte, -metho-
den und -konzepte, 
2. die Kontinuität bei der Förderung der 
Entwicklung der Kinder, 
3. regelmäßige gegenseitige Hospitatio-
nen, 
4. die für alle Beteiligten erkennbare Be-
nennung fester Ansprechpersonen in bei-
den Institutionen, 
5.gemeinsame (Informations-) Veranstal-
tungen für die Eltern und Familien der Kin-
der, 
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestal-
tung des Übergangs in die Grundschule 
und 
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Fach- und Lehrkräfte. 

vom Elementar- in den Primarbereich ge-
hören insbesondere  
1. eine kontinuierliche gegenseitige Infor-
mation über die Bildungsinhalte, -metho-
den und -konzepte, 
2. die Kontinuität bei der Förderung der 
Entwicklung der Kinder, 
3. regelmäßige gegenseitige Hospitatio-
nen,  
4. die für alle Beteiligten erkennbare Be-
nennung fester Ansprechpersonen in bei-
den Institutionen,  
5.gemeinsame (Informations-)Veranstal-
tungen für die Eltern und Familien der Kin-
der,  
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestal-
tung des Übergangs in die Grundschule 
und 
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Fach- und Lehrkräfte. 

vom Elementar- in den Primarbereich ge-
hören insbesondere  
1. eine kontinuierliche gegenseitige Infor-
mation über die Bildungsinhalte, -metho-
den und -konzepte, 
2. die Kontinuität bei der Förderung der 
Entwicklung der Kinder, 
3. regelmäßige gegenseitige Hospitatio-
nen,  
4. die für alle Beteiligten erkennbare Be-
nennung fester Ansprechpersonen in bei-
den Institutionen,  
5. gemeinsame (Informations-)Veranstal-
tungen für die Eltern und Familien der Kin-
der,  
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestal-
tung des Übergangs in die Grundschule 
und 
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Fach- und Lehrkräfte. 

 (3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit 
den Leiterinnen und Leitern der Tagesein-
richtungen für Kinder und der Grundschu-
len die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren 
eingeschult werden, zu einer Informations-
veranstaltung ein, in der die Eltern über 
Fördermöglichkeiten im Elementarbereich 
und Primarbereich insbesondere auch über 

(3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit 
den Leiterinnen und Leitern der Tagesein-
richtungen für Kinder und der Grundschu-
len die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren 
eingeschult werden, zu einer Informations-
veranstaltung ein, in der die Eltern über 
Fördermöglichkeiten im Elementarbereich 
und Primarbereich, insbesondere auch 

(3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit 
den Leiterinnen und Leitern der Tagesein-
richtungen für Kinder und der Grundschu-
len die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren 
eingeschult werden, zu einer Informations-
veranstaltung ein, in der die Eltern über 
Fördermöglichkeiten im Elementarbereich 
und Primarbereich, insbesondere auch 
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die Bedeutung kontinuierlich aufeinander 
aufbauender Bildungsprozesse beraten 
werden. 

über die Bedeutung kontinuierlich aufei-
nander aufbauender Bildungsprozesse be-
raten werden. 

über die Bedeutung kontinuierlich aufei-
nander aufbauender Bildungsprozesse be-
raten werden. 

(4) Zur Durchführung der Feststellung des 
Sprachstandes nach § 36 Absatz 2 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 10. April 2014 (GV. 
NRW. S. 268) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung erhebt der Trä-
ger der Tageseinrichtung, die nach diesem 
Gesetz gefördert wird oder die der Obers-
ten Landesjugendbehörde oder einer von 
ihr beauftragten Stelle eine den Anforde-
rungen des § 13c entsprechende Sprach-
standsbeobachtung, -dokumentation und 
-förderung nachweist, bei den Eltern, de-
ren Kinder zur Teilnahme an der Sprach-
standsfeststellung verpflichtet sind, die fol-
genden Daten und übermittelt sie an das 
zuständige Schulamt: 
1. Name und Vorname des Kindes; 
2. Geburtsdatum; 
3. Geschlecht; 
4. Familiensprache; 
5. Aufnahmedatum in der Kindertagesein-
richtung; 

(4) Zur Durchführung der Feststellung des 
Sprachstandes nach § 36 Absatz 2 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden 
Fassung erhebt der Träger der Tagesein-
richtung, die nach diesem Gesetz geför-
dert wird oder die der Obersten Landesju-
gendbehörde oder einer von ihr beauf-
tragten Stelle eine den Anforderungen des 
§ 19 entsprechende Sprachstandsbeobach-
tung, -dokumentation und -förderung 
nachweist, bei den Eltern, deren Kinder zur 
Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung 
verpflichtet sind, die folgenden Daten und 
übermittelt sie an das zuständige Schul-
amt: 
1. Name und Vorname des Kindes; 
2. Geburtsdatum; 
3. Geschlecht;  
4. vorrangige Familiensprache; 
5. Aufnahmedatum in der Kindertagesein-
richtung; 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern; 

(4) Zur Durchführung der Feststellung des 
Sprachstandes nach § 36 Absatz 2 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden 
Fassung erhebt der Träger der Tagesein-
richtung, die nach diesem Gesetz geför-
dert wird oder die der Obersten Landesju-
gendbehörde oder einer von ihr beauf-
tragten Stelle eine den Anforderungen des 
§ 19 entsprechende Sprachstandsbeobach-
tung, -dokumentation und -förderung 
nachweist, bei den Eltern, deren Kinder zur 
Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung 
verpflichtet sind, die folgenden Daten und 
übermittelt sie an das zuständige Schul-
amt: 
1. Name und Vorname des Kindes, 
2. Geburtsdatum, 
3. Geschlecht, 
4. vorrangige Familiensprache, 
5. Aufnahmedatum in der Kindertagesein-
richtung, 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern und 
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6. Namen, Vornamen und Anschriften der 
Eltern; 
7. Vorliegen der Zustimmung nach § 13b 
Absatz 1 Satz 6. 
Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten 
nach § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes 
NRW in einer Kindertageseinrichtung zu-
sätzlich sprachlich gefördert werden, ist 
der Träger der Einrichtung verpflichtet, An-
gaben über die Teilnahme der Kinder an 
dieser zusätzlichen Sprachförderung dem 
zuständigen Schulamt mitzuteilen. 

7. Vorliegen der Zustimmung nach § 18 
Absatz 1 Satz 6. 
Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten 
nach § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes 
NRW in einer Kindertageseinrichtung zu-
sätzlich sprachlich gefördert werden, ist 
der Träger der Einrichtung verpflichtet, An-
gaben über die Teilnahme der Kinder an 
dieser zusätzlichen Sprachförderung dem 
zuständigen Schulamt mitzuteilen. 

7. Vorliegen der Zustimmung nach § 18 
Absatz 1 Satz 6. 
Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten 
nach § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes 
NRW in einer Kindertageseinrichtung zu-
sätzlich sprachlich gefördert werden, ist 
der Träger der Einrichtung verpflichtet, An-
gaben über die Teilnahme der Kinder an 
dieser zusätzlichen Sprachförderung dem 
zuständigen Schulamt mitzuteilen. 

§ 11 
Fortbildung und Evaluierung 

§ 31 
Evaluation 

§ 31 
Evaluation 

(1) Die Umsetzung des Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrages erfordert 
eine ständige Fortbildung der mit dem 
Auftrag betrauten Personen. 

  

(2) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit in den Kinderta-
geseinrichtungen ist eine kontinuierliche 
Evaluierung erforderlich. Dafür sollen von 
den Trägern Qualitätskriterien entwickelt 
werden, die Aussagen über die Begleitung, 
Förderung und Herausforderung frühkind-
licher Bildungsprozesse enthalten. Quali-
tätsentwicklungsmaßnahmen werden von 
den Trägern der Kindertageseinrichtungen 

(1) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit in den Kinderta-
geseinrichtungen ist eine kontinuierliche 
Evaluation erforderlich. Dafür sollen von 
den Trägern Qualitätskriterien entwickelt 
werden, die Aussagen über die Begleitung, 
Förderung und Herausforderung frühkind-
licher Bildungsprozesse insbesondere auch 
im Bereich der Sprachbildung und -förde-

(1) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit in den Kinderta-
geseinrichtungen ist eine kontinuierliche 
Evaluation erforderlich. Dafür sollen von 
den Trägern Qualitätskriterien entwickelt 
werden, die Aussagen über die Begleitung, 
Förderung und Herausforderung frühkind-
licher Bildungsprozesse insbesondere auch 
im Bereich der Sprachbildung und -förde-
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in eigener Verantwortung durchgeführt. 
Zur Grundlage für die Evaluierung gehören 
insbesondere: 
1. eine schriftliche Konzeption der Arbeit 
der Kindertageseinrichtung, in der Leitli-
nien für die Arbeit und ein eigenes Profil 
formuliert sind, 
2. ein träger- oder einrichtungsspezifisches 
pädagogisches Konzept und 
3. eine Darstellung über die Durchführung 
des Qualitätsentwicklungsprozesses in der 
Kindertageseinrichtung. 

rung enthalten. Qualitätsentwicklungs-
maßnahmen werden von den Trägern der 
Kindertageseinrichtungen in eigener Ver-
antwortung durchgeführt. Zur Grundlage 
für die Evaluation gehören insbesondere:  
1. eine schriftliche Konzeption der Arbeit 
der Kindertageseinrichtung, in der Leitli-
nien für die Arbeit und ein eigenes Profil 
formuliert sind,  
2. ein träger- oder einrichtungsspezifisches 
pädagogisches Konzept und  
3. eine Darstellung über die Durchführung 
des Qualitätsentwicklungsprozesses in der 
Kindertageseinrichtung. 

rung enthalten. Qualitätsentwicklungs-
maßnahmen werden von den Trägern der 
Kindertageseinrichtungen in eigener Ver-
antwortung durchgeführt. Zur Grundlage 
für die Evaluation gehören insbesondere:  
1. eine schriftliche Konzeption der Arbeit 
der Kindertageseinrichtung, in der Leitli-
nien für die Arbeit und ein eigenes Profil 
formuliert sind,  
2. ein träger- oder einrichtungsspezifisches 
pädagogisches Konzept und  
3. eine Darstellung über die Durchführung 
des Qualitätsentwicklungsprozesses in der 
Kindertageseinrichtung. 

(3) Die oberste Landesjugendbehörde oder 
eine von ihr beauftragte Stelle kann mit 
Zustimmung des Trägers der Einrichtung 
eine externe Evaluierung in der Kinderta-
geseinrichtung durchführen. 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde o-
der eine von ihr beauftragte Stelle kann 
mit Zustimmung des Trägers der Einrich-
tung eine externe Evaluation in der Kinder-
tageseinrichtung durchführen. 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde o-
der eine von ihr beauftragte Stelle kann 
mit Zustimmung des Trägers der Einrich-
tung eine externe Evaluation in der Kinder-
tageseinrichtung durchführen. 

 Kapitel 2 Kapitel 2 
Finanzierung 

 
 

§ 18 
Allgemeine Voraussetzungen 

 
 

§ 32 
Allgemeine Voraussetzungen der Finan-

zierung 

§ 32 
Allgemeine Voraussetzungen der Finan-

zierung 
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(1) Das Land beteiligt sich an den Kosten 
der Kindertagesbetreuung (Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflege) nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. 
 
(2) Sätze 1 und 2 
Die finanzielle Förderung der Kindertages-
einrichtungen erfolgt pro Kindergarten-
jahr. Sie setzt eine Betriebserlaubnis nach § 
45 SGB VIII und die Bedarfsfeststellung auf 
der Grundlage der örtlichen Jugendhilfe-
planung voraus. 

(1) Das Land beteiligt sich an den Kosten 
der Kindertageseinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes. Die finanzielle Förderung der Kin-
dertageseinrichtungen erfolgt pro Kinder-
gartenjahr. Sie setzt eine Betriebserlaubnis 
nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch und die Bedarfsfeststellung auf der 
Grundlage der örtlichen Jugendhilfepla-
nung voraus. 

(1) Das Land beteiligt sich an den Kosten 
der Kindertageseinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes. Die finanzielle Förderung der Kin-
dertageseinrichtungen erfolgt pro Kinder-
gartenjahr. Sie setzt eine Betriebserlaubnis 
nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch und die Bedarfsfeststellung auf der 
Grundlage der örtlichen Jugendhilfepla-
nung voraus. 

(2) Sätze 4 ff. 
Grundlage für die Berechnung der finanzi-
ellen Förderung ist der Betreuungsvertrag 
zwischen Träger und Eltern. Eltern können 
beim Abschluss des Vertrages zwischen 
den in der Anlage zu § 19 Absatz 1 ge-
nannten wöchentlichen Betreuungszeiten 
wählen, soweit diese als Ergebnis der kom-
munalen Jugendhilfeplanung von der Ein-
richtung als bedarfsgerecht angeboten 
werden. Die kommunale Jugendhilfepla-
nung stellt sicher, dass in ihrem Bezirk alle 
Betreuungszeiten in bedarfsgerechtem 
Umfang vorgehalten werden. Die Träger 
sollen ermöglichen, dass Eltern Betreu-
ungsverträge für ihre Kinder abschließen 

(2) Grundlage für die Berechnung der fi-
nanziellen Förderung ist der Betreuungs-
vertrag zwischen Träger und Eltern. Eltern 
können beim Abschluss des Vertrages zwi-
schen den in der Anlage zu § 33 Absatz 1 
genannten wöchentlichen Betreuungszei-
ten wählen, soweit diese als Ergebnis der 
kommunalen Jugendhilfeplanung von der 
Einrichtung als bedarfsgerecht angeboten 
werden. Die Träger sollen ermöglichen, 
dass Eltern Betreuungsverträge für ihre 
Kinder abschließen können, die ihrem tat-
sächlichen Bedarf entsprechen. Sie sollen 
unter Wahrung des Grundsatzes der Trä-

(2) Grundlage für die Berechnung der fi-
nanziellen Förderung ist der Betreuungs-
vertrag zwischen Träger und Eltern. Eltern 
können beim Abschluss des Vertrages zwi-
schen den in der Anlage zu § 33 Absatz 1 
genannten wöchentlichen Betreuungszei-
ten wählen, soweit diese als Ergebnis der 
kommunalen Jugendhilfeplanung von der 
Einrichtung als bedarfsgerecht angeboten 
werden. Die Träger sollen ermöglichen, 
dass Eltern Betreuungsverträge für ihre 
Kinder abschließen können, die ihrem tat-
sächlichen Bedarf entsprechen. Sie sollen 
unter Wahrung des Grundsatzes der Trä-
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können, die ihrem tatsächlichen Bedarf 
entsprechen. 

gerautonomie alle in die kommunale Ju-
gendhilfeplanung eingeflossenen Plätze 
belegen. 

gerautonomie alle in die kommunale Ju-
gendhilfeplanung eingeflossenen Plätze 
belegen. 

(3) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtung setzt weiterhin voraus, dass 

(3) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtung setzt voraus, dass 

(3) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtung setzt voraus, dass 

1. die Einrichtung die Aufgaben nach die-
sem Gesetz und auf der Grundlage der 
örtlichen Jugendhilfeplanung wahrnimmt, 

1. die Einrichtung die Aufgaben nach die-
sem Gesetz und auf der Grundlage der 
örtlichen Jugendhilfeplanung wahrnimmt, 

1. die Einrichtung die Aufgaben nach die-
sem Gesetz und auf der Grundlage der 
örtlichen Jugendhilfeplanung wahrnimmt, 

2. der Träger die Regelungen dieses Geset-
zes und die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsvorschriften beachtet, 

2. der Träger die Regelungen dieses Geset-
zes und die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsvorschriften beachtet, 
 

2. der Träger die Regelungen dieses Geset-
zes und die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsvorschriften beachtet, 

3. die Anzahl der Schließtage dreißig Öff-
nungstage nicht überschreitet, 

3. die Anzahl der Schließtage 25 Öffnungs-
tage nicht überschreitet, 

3. die Anzahl der Schließtage 25 Öffnungs-
tage nicht überschreitet, 

4. die Leitung der Einrichtung und die Lei-
tung jeder Gruppe einer sozialpädagogi-
schen Fachkraft übertragen sind 

4. die Leitung der Einrichtung und die Lei-
tung jeder Gruppe einer sozialpädagogi-
schen Fachkraft im Sinne der Personalver-
einbarung übertragen sind und 

4. die Leitung der Einrichtung und die Lei-
tung jeder Gruppe einer sozialpädagogi-
schen Fachkraft im Sinne der Personalver-
einbarung übertragen sind und 

5. sich die Zahl der Kinder pro Gruppe und 
der Personaleinsatz im Übrigen an den Be-
schreibungen der Gruppenformen in der 
Anlage zu § 19 Absatz 1 orientiert und 
Grundlage für die Personalbemessung ist. 
Diese Orientierung ist in der Regel dann 
gegeben, wenn mindestens die vorgesehe-
nen Personalkraftstunden des ersten Wer-
tes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vorgehal-
ten werden. 

5. § 28 Absatz 1 bis 3 und § 29 Absatz 2 als 
Grundlage für die Personalbemessung ein-
gehalten werden. 
 

5. § 28 Absatz 1 bis 3 und § 29 Absatz 2 als 
Grundlage für die Personalbemessung ein-
gehalten werden. 
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(4) Eine Überschreitung der in der Anlage 
zu § 19 Absatz 1 genannten Zahl der Kin-
der pro Gruppe soll nicht mehr als zwei 
Kinder betragen. 

  

§ 19  
Berechnungsgrundlage für die Finanzie-

rung  
der Kindertageseinrichtungen 

§ 33 
Kindpauschalenbudget 

§ 33 
Kindpauschalenbudget 

(1) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtungen wird in Form von Pau-
schalen für jedes in einer Kindertagesein-
richtung aufgenommene Kind (Kindpau-
schalen) gezahlt. Die Kindpauschalen erge-
ben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz. 
Nimmt ein Kind den Platz in einer Einrich-
tung nach dem Betreuungsvertrag nicht 
während des gesamten Kindergartenjahres 
in Anspruch, erhält der Träger eine antei-
lige Pauschale. Hierzu erfolgt eine monatli-
che Erfassung durch den Träger der Ein-
richtung auf der Grundlage des Betreu-
ungsvertrages bis spätestens zum Ende 
des übernächsten Monats. 

(1) Die finanzielle Basisförderung der Kin-
dertageseinrichtungen wird in Form von 
Pauschalen für jedes in einer Kindertages-
einrichtung aufgenommene Kind (Kind-
pauschalen) gezahlt. Die Kindpauschalen 
ergeben sich aus der Anlage. Nimmt ein 
Kind den Platz in einer Einrichtung nach 
dem Betreuungsvertrag nicht während des 
gesamten Kindergartenjahres in Anspruch, 
erhält der Träger eine anteilige Pauschale. 
Hierzu erfolgt eine monatliche Erfassung 
durch den Träger der Einrichtung auf der 
Grundlage des Betreuungsvertrages bis 
spätestens zum Ende des übernächsten 
Monats. 

(1) Die finanzielle Basisförderung für Per-
sonal- und Sachkosten der Kindertagesein-
richtungen wird in Form von Pauschalen 
für jedes in einer Kindertageseinrichtung 
aufgenommene Kind (Kindpauschalen) ge-
zahlt. Die Kindpauschalen ergeben sich aus 
der Anlage. Nimmt ein Kind den Platz in 
einer Einrichtung nach dem Betreuungs-
vertrag nicht während des gesamten Kin-
dergartenjahres in Anspruch, erhält der 
Träger eine anteilige Pauschale. Hierzu er-
folgt eine monatliche Erfassung durch den 
Träger der Einrichtung auf der Grundlage 
des Betreuungsvertrages bis spätestens 
zum Ende des übernächsten Monats. 

(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jähr-
lich um 1,5 Prozent. Abweichend von Satz 
1 erhöhen sich die Kindpauschalen in den 
Kindergartenjahren 2016/2017 bis 
2019/2020 jeweils um 3 Prozent. 
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(3) Sätze 1 und 2 
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird 
entschieden, welche der in der Anlage zu § 
19 Abs. 1 genannten Gruppenformen mit 
welcher Betreuungszeit in den Einrichtun-
gen angeboten werden. Soweit erforder-
lich, können grundsätzlich Gruppenformen 
und Betreuungszeiten dabei kombiniert 
werden.  

(2) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
wird entschieden, welche der in der Anlage 
genannten Gruppenformen mit welcher 
Betreuungszeit in den Einrichtungen ange-
boten werden. Gruppenformen und Be-
treuungszeiten können kombiniert werden. 
Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass 
ein bedarfsentsprechendes Angebot auch 
für die Kinder zur Verfügung steht, deren 
Eltern von einem Elternbeitrag befreit sind. 

(2) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
wird entschieden, welche der in der Anlage 
genannten Gruppenformen mit welcher 
Betreuungszeit in den Einrichtungen ange-
boten werden. Gruppenformen und Be-
treuungszeiten können kombiniert werden. 
Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass 
ein bedarfsentsprechendes Angebot auch 
für die Kinder zur Verfügung steht, deren 
Eltern von einem Elternbeitrag befreit sind. 

(3) Sätze 3 und 4 
Die Jugendhilfeplanung hat sicher zu stel-
len, dass der Anteil der Pauschalen für 
über dreijährige Kinder, die in den Grup-
penformen I und III nach der Anlage zu § 
19 mit 45 Stunden wöchentlicher Betreu-
ungszeit betreut werden, den Anteil, den 
das Jugendamt in der verbindlichen Mittei-
lung zum 15. März des Vorjahres angemel-
det hat, nicht um mehr als vier Prozent-
punkte übersteigt. Darüber hinausgehende 
Überschreitungen kann die Oberste Lan-
desjugendbehörde nur in besonders be-
gründeten Einzelfällen zulassen. 

(3) Die Jugendhilfeplanung hat sicher zu 
stellen, dass der Anteil der Pauschalen für 
über dreijährige Kinder, die in den Grup-
penformen I und III nach der Anlage mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, den Anteil, den das Ju-
gendamt in der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März des Vorjahres angemeldet 
hat, nicht um mehr als vier Prozentpunkte 
übersteigt. Darüber hinausgehende Über-
schreitungen kann die Oberste Landesju-
gendbehörde nur in besonders begründe-
ten Einzelfällen zulassen. 
 

(3) Die Jugendhilfeplanung hat sicher zu 
stellen, dass der Anteil der Pauschalen für 
über dreijährige Kinder, die in den Grup-
penformen I und III nach der Anlage mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, den Anteil, den das Ju-
gendamt in der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März des Vorjahres angemeldet 
hat, nicht um mehr als vier Prozentpunkte 
übersteigt. Darüber hinausgehende Über-
schreitungen kann die Oberste Landesju-
gendbehörde nur in besonders begründe-
ten Einzelfällen zulassen. 

(4) Sätze 1 und 2 
Aus der Entscheidung der Jugendhilfepla-
nung nach Absatz 3 ergeben sich bis zum 
15. März Höhe und Anzahl der auf eine 

(4) Aus der Entscheidung der Jugendhilfe-
planung ergeben sich bis zum 15. März 
Höhe und Anzahl der auf eine Einrichtung 

(4) Aus der Entscheidung der Jugendhilfe-
planung ergeben sich bis zum 15. März 
Höhe und Anzahl der auf eine Einrichtung 
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Einrichtung entfallenden Kindpauschalen 
(Kindpauschalenbudget). Das Jugendamt 
ist berechtigt, bereits bewilligte Kindpau-
schalen zwischen dem 15. März und dem 
Beginn des Kindergartenjahres im Einver-
nehmen mit den Trägern im Bedarfsfall auf 
andere Einrichtungen zu übertragen, wenn 
dies nicht zu einer Erhöhung des Zuschus-
ses nach § 21 Absatz 1 führt. 

entfallenden Kindpauschalen (Kindpau-
schalenbudget). Das Jugendamt ist be-
rechtigt, bereits bewilligte Kindpauschalen 
zwischen dem 15. März und dem Beginn 
des Kindergartenjahres im Einvernehmen 
mit den Trägern im Bedarfsfall auf andere 
Einrichtungen zu übertragen, wenn dies 
nicht zu einer Erhöhung des Zuschusses 
nach § 38 Absatz 1 führt.   

entfallenden Kindpauschalen (Kindpau-
schalenbudget). Das Jugendamt ist be-
rechtigt, bereits bewilligte Kindpauschalen 
zwischen dem 15. März und dem Beginn 
des Kindergartenjahres im Einvernehmen 
mit den Trägern im Bedarfsfall auf andere 
Einrichtungen zu übertragen, wenn dies 
nicht zu einer Erhöhung des Zuschusses 
nach § 38 Absatz 1 führt.  

§ 19 Absatz 4 Sätze 3-7 
Bis zum 31. Juli 2015 sind Abweichungen 
zwischen den Ergebnissen der Jugendhilfe-
planung und der tatsächlichen Inanspruch-
nahme bei der Festsetzung der endgülti-
gen Zahlungen nur zu berücksichtigen, 
wenn sie bezogen auf die Einrichtung über 
zehn Prozent der jeweiligen Fördersumme 
hinausgehen. Satz 3 gilt nicht für Über-
schreitungen aufgrund von Kindpauscha-
len für Kinder mit Behinderung oder Kin-
der, die von einer wesentlichen Behinde-
rung bedroht sind, und bei denen dies von 
einem Träger der Eingliederungshilfe fest-
gestellt wurde. Ab dem 1. August 2015 
werden Abweichungen im Sinne von Satz 
3 bei der Festsetzung der endgültigen 
Zahlungen berücksichtigt; dabei ist die 
endgültige Zahlung bei Unterschreitungen 

(5) Abweichungen zwischen den Ergebnis-
sen der Jugendhilfeplanung und der tat-
sächlichen Inanspruchnahme sind bei der 
Festsetzung der endgültigen Zahlungen zu 
berücksichtigen. Bei Unterschreitungen ist 
die endgültige Zahlung mindestens in 
Höhe der Planungsgarantie gemäß § 41  
festzusetzen. Das Jugendamt stellt für das 
am 31. Juli endende Kindergartenjahr die 
Ergebnisse der Abweichungen zu den An-
meldungen zum 15. März fest und meldet 
sie dem Landesjugendamt bis zum 30. No-
vember desselben Kalenderjahres. 
 

(5) Abweichungen zwischen den Ergebnis-
sen der Jugendhilfeplanung und der tat-
sächlichen Inanspruchnahme sind bei der 
Festsetzung der endgültigen Zahlungen zu 
berücksichtigen. Bei Unterschreitungen ist 
die endgültige Zahlung mindestens in 
Höhe der Planungsgarantie gemäß § 41 
festzusetzen. Das Jugendamt stellt für das 
am 31. Juli endende Kindergartenjahr die 
Ergebnisse der Abweichungen zu den An-
meldungen zum 15. März fest und meldet 
sie dem Landesjugendamt bis zum 30. No-
vember desselben Kalenderjahres. 
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mindestens in Höhe der Planungsgarantie 
gemäß des am 1. August 2015 in Kraft tre-
tenden § 21e festzusetzen. Das Jugendamt 
stellt für das am 31. Juli endende Kinder-
gartenjahr die Ergebnisse nach Satz 3 und 
4 fest und meldet sie dem Landesjugend-
amt bis zum 15. Oktober desselben Kalen-
derjahres. Die Pflichten aus Satz 6 gelten 
ab dem 1. August 2015 für die Ergebnisse 
nach Satz 5 entsprechend. 
(5) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 
Gruppenformen und der Berechnung der 
Pauschalen ist für das gesamte Kindergar-
tenjahr das Alter zu Grunde zu legen, wel-
ches die Kinder bis zum 1. November des 
begonnenen Kindergartenjahres erreicht 
haben werden. 

(6) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 
Gruppenformen und der Berechnung der 
Pauschalen ist für das gesamte Kindergar-
tenjahr das Alter zu Grunde zu legen, das 
die Kinder bis zum 1. November des be-
gonnenen Kindergartenjahres erreicht ha-
ben werden. 

(6) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 
Gruppenformen und der Berechnung der 
Pauschalen ist für das gesamte Kindergar-
tenjahr das Alter zu Grunde zu legen, das 
die Kinder bis zum 1. November des be-
gonnenen Kindergartenjahres erreicht ha-
ben werden. 

(6) Für die Betreuung von Kindern nach 
Schuleintritt werden Kindpauschalen nur 
bei Betreuung in einer bestehenden 
Gruppe mit ausschließlich Kindern im 
schulpflichtigen Alter (Horte) gezahlt. Für 
die Betreuung von Kindern in Horten wer-
den nur Kindpauschalen für 25 oder 35 
Stunden wöchentliche Betreuungszeit ge-
zahlt. 

(7) Bis Schuleintritt werden die Kindpau-
schalen für eine Betreuung von schul-
pflichtigen Kindern auf Grundlage der ver-
einbarten wöchentlichen Betreuungszeit 
geleistet. Nach Schuleintritt werden die 
Kindpauschalen für die Betreuung von Kin-
dern nur bei Betreuung in einer bestehen-
den Gruppe mit ausschließlich Kindern im 
schulpflichtigen Alter (Horte) gezahlt. Für 
die Betreuung von Kindern in Horten wer-
den nur Kindpauschalen für 25 oder 35 

(7) Bis Schuleintritt werden die Kindpau-
schalen für eine Betreuung von schul-
pflichtigen Kindern auf Grundlage der ver-
einbarten wöchentlichen Betreuungszeit 
geleistet. Nach Schuleintritt werden die 
Kindpauschalen für die Betreuung von Kin-
dern nur bei Betreuung in einer bestehen-
den Gruppe mit ausschließlich Kindern im 
schulpflichtigen Alter (Horte) gezahlt. Für 
die Betreuung von Kindern in Horten wer-
den nur Kindpauschalen für 25 oder 35 
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Stunden wöchentliche Betreuungszeit ge-
zahlt.  

Stunden wöchentliche Betreuungszeit ge-
zahlt.  

§ 20 
Zuschuss des Jugendamtes 

§ 34 
Mietzuschuss 

§ 34 
Mietzuschuss 

Abs. 1 s.u. bei § 36 n.F.    
(2) Trägern, denen nicht das Eigentum o-
der das Erbbaurecht am Gebäude der Ein-
richtung zusteht und die nicht wirtschaft-
lich dem Eigentümer gleichgestellt sind, 
soll neben dem Zuschuss nach Absatz 1 
ein zusätzlicher Zuschuss auf der Grund-
lage der zu zahlenden Kaltmiete geleistet 
werden (Mietzuschuss), soweit eine aus 
Landesmitteln erfolgte Investitionsförde-
rung dem nicht entgegensteht. Vorausset-
zung ist, dass das Mietverhältnis am 28. 
Februar 2007 bestand. Von diesem Miet-
zuschuss sind ein Betrag von 2 798,13 Euro 
für jede Gruppe in der Tageseinrichtung 
und der in Absatz 1 zugrunde liegende Ei-
genanteil des Trägers abzuziehen, soweit 
der Mietzuschuss diese Summe übersteigt. 
Für den Betrag in Satz 3 gilt § 19 Absatz 2 
Satz 1 entsprechend. Für Mietverhältnisse, 
die nach dem in Satz 2 genannten Zeit-
punkt begründet werden, ist der Zuschuss 
nach Satz 1 auf der Grundlage von Pau-
schalen zu leisten.  

(1) Trägern gemäß § 25 Absatz 1, denen 
nicht das Eigentum am Gebäude der Ein-
richtung zusteht und die nicht wirtschaft-
lich dem Eigentümer gleichgestellt sind, 
soll ein Mietzuschuss geleistet werden, so-
weit eine aus Landesmitteln erfolgte Inves-
titionsförderung dem nicht entgegensteht. 
Von diesem Mietzuschuss sind ein Betrag 
von 3 059,60 Euro für jede Gruppe in der 
Tageseinrichtung und der zugrundlie-
gende Finanzierungsanteil des Trägers 
(Trägeranteil) nach § 36 Absatz 2 abzuzie-
hen, soweit der Mietzuschuss diese 
Summe übersteigt. Für den Betrag gemäß 
Satz 2 gilt § 37 entsprechend. Wenn das 
Mietverhältnis am 28. Februar 2007 be-
stand, soll der Mietzuschuss auf Grundlage 
der zu zahlenden Kaltmiete geleistet wer-
den. Für Mietverhältnisse, die nach diesem 
Zeitpunkt begründet werden, ist der Zu-
schuss auf der Grundlage von Pauschalen 
zu leisten.  

(1) Trägern gemäß § 25 Absatz 1, denen 
nicht das Eigentum am Gebäude der Ein-
richtung zusteht und die nicht wirtschaft-
lich dem Eigentümer gleichgestellt sind, 
soll ein Mietzuschuss geleistet werden, so-
weit eine aus Landesmitteln erfolgte Inves-
titionsförderung dem nicht entgegensteht. 
Von diesem Mietzuschuss sind ein Betrag 
von 3 059,60 Euro für jede Gruppe in der 
Tageseinrichtung und der zugrundlie-
gende Finanzierungsanteil des Trägers 
(Trägeranteil) nach § 36 Absatz 2 abzuzie-
hen, soweit der Mietzuschuss diese 
Summe übersteigt. Für den Betrag gemäß 
Satz 2 gilt § 37 entsprechend. Wenn das 
Mietverhältnis am 28. Februar 2007 be-
stand, soll der Mietzuschuss auf Grundlage 
der zu zahlenden Kaltmiete geleistet wer-
den. Für Mietverhältnisse, die nach diesem 
Zeitpunkt begründet werden, ist der Zu-
schuss auf der Grundlage von Pauschalen 
zu leisten.  



71 
 

Abweichend davon kann, wenn nach Ab-
schluss der Verwaltungsvereinbarung zum 
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungs-
finanzierung 2008 - 2013“ am 18. Oktober 
2007 neue Plätze für unterdreijährige Kin-
der geschaffen worden sind, auch bei Ein-
richtungen, die im Eigentum einer juristi-
schen Person stehen, an der der Träger 
mehrheitlich beteiligt ist, ein Zuschuss zur 
Kaltmiete gewährt werden. Näheres wird 
durch Rechtsverordnung geregelt. 

(2) Abweichend davon kann, wenn nach 
dem 18. Oktober 2007 im Rahmen des In-
vestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfi-
nanzierung 2008 - 2013“ oder den Folge-
programmen neue Plätze für unterdreijäh-
rige Kinder geschaffen worden sind, auch 
bei Einrichtungen, die im Eigentum einer 
juristischen Person stehen, an der der Trä-
ger mehrheitlich beteiligt ist, ein Zuschuss 
zur Kaltmiete gewährt werden. 

(2) Abweichend davon kann durch das Ju-
gendamt, wenn nach dem 18. Oktober 
2007 im Rahmen des Investitionspro-
gramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 
2008 - 2013“ oder den Folgeprogrammen 
neue Plätze für unterdreijährige Kinder ge-
schaffen worden sind, auch bei Einrichtun-
gen, die im Eigentum einer juristischen 
Person stehen, an der der Träger mehr-
heitlich beteiligt ist, ein Zuschuss zur Kalt-
miete gewährt werden. 

§ 20 
Zuschuss des Jugendamtes 

§ 35 
Eingruppige Einrichtungen und Wald-

kindergartengruppen 

§ 35 
Eingruppige Einrichtungen und Wald-

kindergartengruppen 
 

(3) Bei eingruppigen Einrichtungen, die am 
28. Februar 2007 in Betrieb waren, kann 
unter Berücksichtigung des in Absatz 1 zu-
grunde liegenden Eigenanteils des Trägers 
ein weiterer Pauschalbetrag von bis zu 15 
000 Euro geleistet werden, wenn der Trä-
ger ohne diesen zusätzlichen Betrag die 
Einrichtung nicht ausreichend finanzieren 
kann.  

(1) Bei eingruppigen Einrichtungen, die am 
28. Februar 2007 in Betrieb waren, kann 
unter Berücksichtigung des Trägeranteils 
gemäß § 36 Absatz 2 ein weiterer Pau-
schalbetrag von bis zu 15 000 Euro geleis-
tet werden, wenn der Träger ohne diesen 
zusätzlichen Betrag die Einrichtung nicht 
ausreichend finanzieren kann. 

(1) Bei eingruppigen Einrichtungen, die am 
28. Februar 2007 in Betrieb waren, kann 
unter Berücksichtigung des Trägeranteils 
gemäß § 36 Absatz 2 ein weiterer Pau-
schalbetrag von bis zu 15 000 Euro geleis-
tet werden, wenn der Träger ohne diesen 
zusätzlichen Betrag die Einrichtung nicht 
ausreichend finanzieren kann. 

2Waldkindergartengruppen können unter 
Berücksichtigung des in Absatz 1 zugrunde 
liegenden Eigenanteils des Trägers eben-
falls einen weiteren Pauschalbetrag von bis 

(2) Waldkindergartengruppen können un-
ter Berücksichtigung des Trägeranteils ge-
mäß § 36 Absatz 2 einen weiteren Pau-
schalbetrag von bis zu 15 000 Euro je 

(2) Waldkindergartengruppen können un-
ter Berücksichtigung des Trägeranteils ge-
mäß § 36 Absatz 2 einen weiteren Pau-
schalbetrag von bis zu 15 000 Euro je 
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zu 15 000 Euro je Waldkindergartengruppe 
erhalten, wenn der Träger ohne diesen zu-
sätzlichen Betrag die Einrichtung nicht 
ausreichend finanzieren kann. 

Waldkindergartengruppe erhalten, wenn 
ein Träger im Sinne des § 25 Absatz 1 ohne 
diesen zusätzlichen Betrag die Einrichtung 
nicht ausreichend finanzieren kann. 

Waldkindergartengruppe erhalten, wenn 
ein Träger im Sinne des § 25 Absatz 1 ohne 
diesen zusätzlichen Betrag die Einrichtung 
nicht ausreichend finanzieren kann. 

3Soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
können für eine Einrichtung Pauschalbe-
träge nach Satz 1 und Satz 2 auch neben-
einander geleistet werden. Über die Ge-
währung des Betrages entscheidet das Ju-
gendamt im Benehmen mit dem Träger 
der Einrichtung. 

(3) Soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
können für eine Einrichtung Pauschalbe-
träge nach den Absätzen 1 und 2 auch ne-
beneinander geleistet werden. Über die 
Gewährung des Betrages entscheidet das 
Jugendamt im Benehmen mit dem Träger 
der Einrichtung. 

(3) Soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
können für eine Einrichtung Pauschalbe-
träge nach den Absätzen 1 und 2 auch ne-
beneinander geleistet werden. Über die 
Gewährung des Betrages entscheidet das 
Jugendamt im Benehmen mit dem Träger 
der Einrichtung. 

§ 20 § 36 
Jugendamtszuschuss und Trägeranteil 

§ 36 
Jugendamtszuschuss und Trägeranteil 

(1) Das Jugendamt gewährt dem Träger 
der Einrichtung einen Zuschuss für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz, wenn der 
Finanzierungsanteil des Trägers an den 
Kindpauschalen nach § 19 geleistet wird. 

(1) Das Jugendamt gewährt dem Träger 
der Einrichtung einen Zuschuss für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz, wenn der 
Finanzierungsanteil des Trägers an den 
Kindpauschalen gemäß § 33, an dem Miet-
zuschuss gemäß § 34, an dem Zuschuss für 
eingruppige Einrichtungen gemäß § 35 
Absatz 1 und an dem Zuschuss für Wald-
kindergartengruppen gemäß § 35 Absatz 2 
erbracht wird.  

(1) Das Jugendamt gewährt dem Träger 
der Einrichtung einen Zuschuss für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz, wenn der 
Finanzierungsanteil des Trägers an den 
Kindpauschalen gemäß § 33, an dem Miet-
zuschuss gemäß § 34, an dem Zuschuss für 
eingruppige Einrichtungen gemäß § 35 
Absatz 1 und an dem Zuschuss für Wald-
kindergartengruppen gemäß § 35 Absatz 2 
erbracht wird.  

 (2) Der Finanzierungsanteil des Trägers be-
trägt:  
1. wenn es sich um eine Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft des öffentlichen Rechts 

(2) Der Finanzierungsanteil des Trägers be-
trägt:  
1. wenn es sich um eine Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft des öffentlichen Rechts 
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handelt (kirchliche Trägerschaft) 10,3 Pro-
zent, 
2. wenn es sich um einen anerkannten Trä-
ger der freien Jugendhilfe nach § 25 Ab-
satz 1 handelt, der nicht zugleich in kirchli-
cher Trägerschaft ist (andere freie Träger-
schaft) 7,8 Prozent, 
3. wenn es sich beim Träger um einen Ver-
ein handelt, dem Erziehungsberechtigte 
von mindestens 90 Prozent der die Einrich-
tung besuchenden Kinder angehören, die 
nach ihrer Zahl oder der Satzung sowohl 
die für die laufende Beschlussfassung als 
auch die für die Änderung der Satzung er-
forderliche Mehrheit haben (Elterninitiati-
ven) 3,4 Prozent und 
4. wenn es sich beim Träger der Einrich-
tung um den örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe, eine sonstige kreisange-
hörige Gemeinde oder einen sonstigen 
Gemeindeverband (kommunale Träger-
schaft) handelt 12,5 Prozent.  

handelt (kirchliche Trägerschaft) 10,3 Pro-
zent, 
2. wenn es sich um einen anerkannten Trä-
ger der freien Jugendhilfe nach § 25 Ab-
satz 1 handelt, der nicht zugleich in kirchli-
cher Trägerschaft ist (andere freie Träger-
schaft) 7,8 Prozent, 
3. wenn es sich beim Träger um einen Ver-
ein handelt, dem Erziehungsberechtigte 
von mindestens 90 Prozent der die Einrich-
tung besuchenden Kinder angehören, die 
nach ihrer Zahl oder der Satzung sowohl 
die für die laufende Beschlussfassung als 
auch die für die Änderung der Satzung er-
forderliche Mehrheit haben (Elterninitiati-
ven) 3,4 Prozent und 
4. wenn es sich beim Träger der Einrich-
tung um den örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe, eine sonstige kreisange-
hörige Gemeinde oder einen sonstigen 
Gemeindeverband (kommunale Träger-
schaft) handelt 12,5 Prozent. 

Dieser Zuschuss beträgt 88 Prozent der 
Kindpauschalen nach § 19, wenn es sich 
um eine Kirche oder Religionsgemein-
schaft des öffentlichen Rechts handelt 
(kirchliche Trägerschaft). Wenn es sich um 

(3) Der Zuschuss des Jugendamtes beträgt 
bei einer Trägerschaft nach Absatz 2 Num-
mer 1 89,7 Prozent, nach Absatz 2 Num-
mer 2 92,2 Prozent, nach Absatz 2 Num-
mer 3 96,6 Prozent und nach Absatz 2 
Nummer 4 87,5 Prozent. Führt der Wechsel 

(3) Der Zuschuss des Jugendamtes beträgt 
bei einer Trägerschaft nach Absatz 2 Num-
mer 1 89,7 Prozent, nach Absatz 2 Num-
mer 2 92,2 Prozent, nach Absatz 2 Num-
mer 3 96,6 Prozent und nach Absatz 2 
Nummer 4 87,5 Prozent. Führt der Wechsel 
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einen anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe nach § 6 Absatz 1 handelt, der 
nicht zugleich in kirchlicher Trägerschaft ist 
(andere freie Trägerschaft), erhöht sich der 
Zuschuss auf 91 Prozent. Soweit es sich 
beim Träger um einen Verein handelt, dem 
Erziehungsberechtigte von mindestens 90 
Prozent der die Einrichtung besuchenden 
Kinder angehören, die nach ihrer Zahl oder 
der Satzung sowohl die für die laufende 
Beschlussfassung als auch die für die Än-
derung der Satzung erforderliche Mehrheit 
haben (Elterninitiativen), erhöht sich der 
Zuschuss auf 96 Prozent. Der Zuschuss be-
trägt 79 Prozent, wenn es sich beim Träger 
der Einrichtung um den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige 
kreisangehörige Gemeinde oder einen 
sonstigen Gemeindeverband (kommunale 
Trägerschaft) handelt. Führt der Wechsel 
der Trägerschaft zu einer Erhöhung des 
Zuschusses, so erhält der neue Träger den 
bisherigen Zuschuss. Ausnahmen von Satz 
6 bedürfen der Zustimmung der obersten 
Landesjugendbehörde. 

der Trägerschaft zu einer Erhöhung des 
Zuschusses nach Satz 1, so erhält der neue 
Träger den bisherigen Zuschuss. Ausnah-
men von Satz 2 bedürfen der Zustimmung 
der Obersten Landesjugendbehörde. 

der Trägerschaft zu einer Erhöhung des 
Zuschusses nach Satz 1, so erhält der neue 
Träger den bisherigen Zuschuss. Ausnah-
men von Satz 2 bedürfen der Zustimmung 
der Obersten Landesjugendbehörde. 
 

§ 20 a. F. (4) Eine nicht zweckentsprechende oder 
eine nicht an den Vorgaben der in §§ 28 
und 29 und in der Anlage zu § 33 Absatz 1 

(4) Eine nicht zweckentsprechende oder 
eine nicht an den Vorgaben der in §§ 28 
und 29 und in der Anlage zu § 33 Absatz 1 
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(5) Eine nicht zweckentsprechende oder 
eine nicht an den Vorgaben der in der An-
lage zu § 19 Absatz 1 genannten Standards 
(Personalausstattung und Gruppenstärken) 
ausgerichtete Verwendung der Mittel be-
rechtigt das Jugendamt zur Rückforderung 
der Zuschüsse. 

genannten Standards (Personalausstattung 
und Gruppenstärken) ausgerichtete Ver-
wendung der Mittel berechtigt das Ju-
gendamt zur Rückforderung der Zu-
schüsse. 

genannten Standards (Personalausstattung 
und Gruppenstärken) ausgerichtete Ver-
wendung der Mittel berechtigt das Ju-
gendamt zur Rückforderung der Zu-
schüsse. Als Mindestausstattung in diesem 
Sinne ist Personal für die Leitungsstunden 
je Gruppe nach § 29 Absatz 2, die Min-
destanzahl an Fachkraftstunden nach der 
Anlage und in der Gruppenform III eine 
Mindestanzahl an Ergänzungskraftstunden 
in gleicher Höhe wie die in der Anlage aus-
gewiesene Anzahl an Fachkraftstunden für 
diese Gruppenform vorzuhalten. 

 § 37 
Anpassung der Finanzierung 

§ 37 
Anpassung der Finanzierung 

§ 19 a. F.  
(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jähr-
lich, erstmals zum Kindergartenjahr 
2015/2016 um 1,5 Prozent. Die Kindpau-
schalen erhöhen sich abweichend von 
Satz 1 in den Kindergartenjahren 
2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 
jährlich um 3 Prozent.  

(1) Die Kindpauschalen gemäß § 33 wer-
den jährlich unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Kostenentwicklungen ange-
passt. Die Anpassung erfolgt erstmals zum 
Kindergartenjahr 2021/2022. 

(1) Die Kindpauschalen gemäß § 33 wer-
den jährlich unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Kostenentwicklungen ange-
passt. Die Anpassung erfolgt erstmals zum 
Kindergartenjahr 2021/2022. 

 (2) Für die Anpassung veröffentlicht die 
Oberste Landesjugendbehörde jährlich im 
März unter Berücksichtigung der Entwick-
lung von Personal- und Sachkosten eine 

(2) Für die Anpassung veröffentlicht die 
Oberste Landesjugendbehörde in jedem 
Dezember, unter Berücksichtigung der 
Entwicklung von Personal- und Sachkosten 



76 
 

einheitliche Fortschreibungsrate. Die Fort-
schreibungsrate wird auf Basis von Vorjah-
reswerten für das jeweils im folgenden Ka-
lenderjahr beginnende Kindergartenjahr 
bestimmt und ausgewiesen. 

auf der Basis von Jahreswerten, eine ein-
heitliche Fortschreibungsrate für das je-
weils im folgenden Kalenderjahr begin-
nende Kindergartenjahr.  

 (3) Die Fortschreibungsrate setzt sich zu 
neun Teilen aus der Kostenentwicklung für 
pädagogisches Personal nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- 
und Erziehungsdienst (TVöD - SuE) auf 
Grundlage der Berichte zu Kosten eines 
Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
und zu einem Teil aus der Steigerung der 
Kosten des allgemeinen Verbraucherpreis-
index für Deutschland des Statistischen 
Bundesamtes zusammen.  

(3) Die Fortschreibungsrate setzt sich zu 
neun Teilen aus der Kostenentwicklung für 
pädagogisches Personal nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- 
und Erziehungsdienst (TVöD - SuE) auf 
Grundlage der Berichte zu Kosten eines 
Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
und zu einem Teil aus der Steigerung der 
Kosten des allgemeinen Verbraucherpreis-
index für Deutschland des Statistischen 
Bundesamtes zusammen.  

§ 21 
Landeszuschuss für Kindertageseinrich-

tungen 

§ 38 
Landeszuschüsse für Kindertagesein-

richtungen 

§ 38 
Landeszuschüsse für Kindertagesein-

richtungen 
(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf 
der Grundlage einer zum 15. März für das 
im gleichen Kalenderjahr beginnende Kin-
dergartenjahr vorzulegenden verbindli-
chen Mitteilung für jedes Kind, das in einer 
im Bezirk des Jugendamtes nach diesem 
Gesetz geförderten Kindertageseinrich-
tung eines Trägers nach § 6 Abs. 1 betreut 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf 
der Grundlage einer zum 15. März für das 
im gleichen Kalenderjahr beginnende Kin-
dergartenjahr vorzulegenden verbindli-
chen Mitteilung für jedes Kind, das in einer 
im Bezirk des Jugendamtes nach diesem 
Gesetz geförderten Kindertageseinrich-

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf 
der Grundlage einer zum 15. März für das 
im gleichen Kalenderjahr beginnende Kin-
dergartenjahr vorzulegenden verbindli-
chen Mitteilung für jedes Kind, das in einer 
im Bezirk des Jugendamtes nach diesem 
Gesetz geförderten Kindertageseinrich-
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werden soll, einen pauschalierten Zu-
schuss.  

tung eines Trägers nach § 25 Absatz 1 be-
treut werden soll, einen pauschalierten Zu-
schuss. Voraussetzung ist, dass das Ju-
gendamt den Zuschuss an die Träger der 
Einrichtungen seines Bezirks weiterleitet. 

tung eines Trägers nach § 25 Absatz 1 be-
treut werden soll, einen pauschalierten Zu-
schuss. Voraussetzung ist, dass das Ju-
gendamt den Zuschuss an die Träger der 
Einrichtungen seines Bezirks weiterleitet. 

Der Zuschuss beträgt im Fall des 
1. § 20 Absatz 1 Satz 2: 36,5 Prozent, 
2. § 20 Absatz 1 Satz 3: 36,0 Prozent, 
3. § 20 Absatz 1 Satz 4: 38,5 Prozent, 
4. § 20 Absatz 1 Satz 5: 30,0 Prozent 
der gemäß § 19 gezahlten Kindpauschale, 
außer in den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 
6. 

(2) Der Landeszuschuss beträgt im Fall des  
1. § 36 Absatz 2 Nummer 1: 40,3 Prozent, 
2. § 36 Absatz 2 Nummer 2: 40,0 Prozent, 
3. § 36 Absatz 2 Nummer 3: 42,3 Prozent 
und 
4. § 36 Absatz 2 Nummer 4: 40,2 Prozent.  
 

(2) Der Landeszuschuss beträgt im Fall des  
1. § 36 Absatz 2 Nummer 1: 40,3 Prozent, 
2. § 36 Absatz 2 Nummer 2: 40,0 Prozent, 
3. § 36 Absatz 2 Nummer 3: 42,3 Prozent 
und 
4. § 36 Absatz 2 Nummer 4: 40,2 Prozent. 

Die Vom-Hundert-Sätze in Satz 2 erhöhen 
sich um 22,46 für nach Satz 1 zu berück-
sichtigende Kindpauschalen für Kinder im 
Alter von unter drei Jahren zum Ausgleich 
des aufgrund der Änderung des Sozialge-
setzbuches, Achtes Buch, durch das Gesetz 
zur Förderung von Kindern unter drei Jah-
ren in Tageseinrichtungen und in Kinderta-
gespflege vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2403) notwendigen Ausbaus der Kinder-
tagesbetreuung. 

(3) Die Prozentsätze gemäß Absatz 2 erhö-
hen sich um 19,01 Prozentpunkte für nach 
Absatz 1 zu berücksichtigende Kindpau-
schalen für Kinder im Alter von unter drei 
Jahren zum Ausgleich des aufgrund der 
Änderung des Achten Buches Sozialge-
setzbuch durch das Gesetz vom 10. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2403) notwendigen 
Ausbaus der Kindertagesbetreuung. 

(3) Die Prozentsätze gemäß Absatz 2 erhö-
hen sich um 19,01 Prozentpunkte für nach 
Absatz 1 zu berücksichtigende Kindpau-
schalen für Kinder im Alter von unter drei 
Jahren zum Ausgleich des aufgrund der 
Änderung des Achten Buches Sozialge-
setzbuch durch das Gesetz vom 10. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2403) notwendigen 
Ausbaus der Kindertagesbetreuung. 
 

 (4) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
Einrichtungen im Sinne von § 25 Absatz 1 
die den §§ 34 und 35 entsprechenden an-
teiligen Zuschüsse zu den Mietzuschüssen 

(4) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
Einrichtungen im Sinne von § 25 Absatz 1 
die den §§ 34 und 35 entsprechenden an-
teiligen Zuschüsse zu den Mietzuschüssen 
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und den Zuschüssen für eingruppige Ein-
richtungen und Waldkindergartengruppen. 
§ 38 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

und den Zuschüssen für eingruppige Ein-
richtungen und Waldkindergartengruppen. 
§ 38 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Das Land gewährt dem Jugendamt in 
den Kindergartenjahren 2016/2017, 
2017/2018 und 2018/2019 für jedes Kind 
einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kind-
pauschalen pro Kindergartenjahr, dessen 
Höhe sich je nach Gruppenform und Be-
treuungszeit aus Anlage 3 zu dieser Vor-
schrift ergibt. Voraussetzung ist, dass das 
Jugendamt den Zuschuss an die Träger der 
Einrichtungen seines Bezirks weiterleitet. 

  

(3) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
jede Einrichtung einen zusätzlichen Zu-
schuss pro Kindergartenjahr zur Unterstüt-
zung des Personals (Verfügungspau-
schale), dessen Höhe sich aus der Anlage 1 
zu dieser Vorschrift ergibt. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. Weitere Voraussetzung 
für diesen Zuschuss ist, dass die nach die-
sem Absatz und der Anlage 1 zu dieser 
Vorschrift auf eine Tageseinrichtung ent-
fallende Verfügungspauschale vollständig 
zur Finanzierung zusätzlicher Personal-
kraftstunden oder anderer, das pädagogi-
sche Personal unterstützende Kräfte, die 
über den 1. Wert der Tabelle in der Anlage 

  



79 
 

zu § 19 Absatz 1 hinausgehen, eingesetzt 
wird. Zuschüsse, die nicht zweckentspre-
chend verwendet werden, sind zurück zu 
zahlen, sie sind nicht rücklagefähig. Das 
Jugendamt erklärt gegenüber dem Land 
die zweckentsprechende Verwendung der 
nach diesem Absatz an die Träger geleiste-
ten Zuschüsse und legt diese durch verein-
fachten Verwendungsnachweis spätestens 
bis zum 30. April des auf das Ende des Kin-
dergartenjahres folgenden Kalenderjahres 
dar. 
(4) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
jedes unterdreijährige Kind einen zusätzli-
chen Zuschuss pro Kindergartenjahr (zu-
sätzliche U3-Pauschale). Die Höhe der zu-
sätzlichen U3-Pauschale ergibt sich aus der 
Anlage 2 zu dieser Vorschrift. Abweichend 
von § 19 Absatz 5 ist bei der Alterszuord-
nung für das gesamte Kindergartenjahr 
das Alter zugrunde zu legen, welches die 
Kinder zum Stichtag des § 101 Absatz 2 
Nummer 10 SGB VIII erreicht haben. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Weitere 
Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass die nach diesem Absatz und der An-
lage 2 zu dieser Vorschrift auf eine Tages-
einrichtung entfallenden zusätzlichen U3-
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Pauschalen vollständig zur Finanzierung 
zusätzlicher Personalkraftstunden oder an-
derer, das pädagogische Personal unter-
stützende Kräfte, die über den 1. Wert der 
Tabelle in der Anlage zu § 19 Absatz 1 hin-
ausgehen, eingesetzt werden. Das zusätzli-
che Personal muss mindestens über eine 
Qualifikation im Sinne von § 2 Absatz 1 der 
Vereinbarung nach § 26 Absatz 3 Nummer 
3 vom 26. Mai 2008 in der Fassung vom 
13. März 2013 verfügen. Absatz 3 Satz 4 
und Satz 5 gelten entsprechend. 
 (5) Von den Landeszuschüssen an das Ju-

gendamt werden drei Prozent der Summe 
aller Beträge abgezogen, die im Jugend-
amtsbezirk zur Finanzierung der Kindpau-
schalen, Mietzuschüsse, eingruppigen Ein-
richtungen und Waldkindergartengruppen 
in allen Einrichtungen kommunaler Träger-
schaft nach diesem Gesetz geleistet wer-
den müssen. 

(5) Von den Landeszuschüssen an das Ju-
gendamt werden 3 Prozent der Summe al-
ler Beträge abgezogen, die im Jugend-
amtsbezirk zur Finanzierung der Kindpau-
schalen, Mietzuschüsse, eingruppigen Ein-
richtungen und Waldkindergartengruppen 
in allen Einrichtungen kommunaler Träger-
schaft nach diesem Gesetz geleistet wer-
den müssen. 

(11) Kommt das Jugendamt seinen Ver-
pflichtungen aus § 19 Absatz 4, § 20 Absatz 
5, § 21 Absatz 3 Satz 5, Absatz 4 Satz 7, § 
21a Absatz 2 oder § 21b Absatz 2 nicht in-
nerhalb der vorgegebenen Fristen nach, 
kann das Land die Zuschüsse für die fol-
genden Monate zurückhalten. Kommt das 

(6) Kommt das Jugendamt seinen Ver-
pflichtungen aus § 33 Absatz 5, § 39 Absatz 
3, § 45 Absatz 2, § 46 Absatz 2, 3 und 4, § 
47 Absatz 3 oder § 48 Absatz 3 nicht inner-
halb der vorgegebenen Fristen nach, kann 
das Land die Zuschüsse für die folgenden 

(6) Kommt das Jugendamt seinen Ver-
pflichtungen aus § 33 Absatz 5, § 39 Absatz 
3, § 45 Absatz 2, § 46 Absatz 2, 3 und 4, § 
47 Absatz 3 oder § 48 Absatz 3 nicht inner-
halb der vorgegebenen Fristen nach, kann 
das Land die Zuschüsse für die folgenden 
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Jugendamt seiner Verpflichtung nach, wer-
den die Zuschüsse für höchstens sechs 
Monate nachträglich ausgezahlt. 

Monate zurückhalten. Kommt das Jugend-
amt seiner Verpflichtung nach, werden die 
Zuschüsse für höchstens sechs Monate 
nachträglich ausgezahlt. 

Monate zurückhalten. Kommt das Jugend-
amt seiner Verpflichtung nach, werden die 
Zuschüsse für höchstens sechs Monate 
nachträglich ausgezahlt. 

§ 20 § 39 
Verwendungsnachweis 

§ 39 
Verwendungsnachweis 

(4) Die im Rahmen dieses Gesetzes gezahl-
ten Mittel einschließlich des sich aus Ab-
satz 1 ergebenden Trägeranteils sind zur 
Erfüllung von Aufgaben nach diesem Ge-
setz zu verwenden. Der Träger der Einrich-
tung erklärt gegenüber dem Jugendamt 
die entsprechende Mittelverwendung und 
legt diese durch einen vereinfachten Ver-
wendungsnachweis bis zum 28. Februar 
des auf das Ende des Kindergartenjahres 
folgenden Kalenderjahres dar. Dieser um-
fasst 
a) die Erträge einschließlich des Trägeran-
teils, 
b) die Zuführung von anderen Einrichtun-
gen, 
c) die Zuführung aus Rücklagen, 
d) die Aufwendungen, unterteilt in Perso-
nalkosten, Investitionen, Mieten, Sachkos-
ten und sonstige Aufwendungen, 
e) die Zuführung an andere Einrichtungen, 
f) die Zuführung zur Rücklage, 

(1) Die im Rahmen dieses Gesetzes gezahl-
ten Mittel einschließlich des sich aus § 36 
Absatz 2 ergebenden Trägeranteils sind 
zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem 
Gesetz zu verwenden. Der Träger der Ein-
richtung erklärt gegenüber dem Jugend-
amt die entsprechende Mittelverwendung 
und legt diese über hierfür eingerichtete 
elektronische Systeme durch einen verein-
fachten Verwendungsnachweis bis zum 31. 
März des auf das Ende des Kindergarten-
jahres folgenden Kalenderjahres dar. Die-
ser umfasst 
1. die Erträge einschließlich des Trä-
geranteils, 
2. die Zuführung von anderen Einrich-
tungen, 
3. die Zuführung aus Rücklagen, 
4. die Aufwendungen, unterteilt in 
Personalkosten, Investitionen, Mieten, 
Sachkosten, Verwaltungskosten in Höhe 
von maximal 3 Prozent der Gesamtjahres-

(1) Die im Rahmen dieses Gesetzes gezahl-
ten Mittel einschließlich des sich aus § 36 
Absatz 2 ergebenden Trägeranteils sind 
zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem 
Gesetz zu verwenden. Der Träger der Ein-
richtung erklärt gegenüber dem Jugend-
amt die entsprechende Mittelverwendung 
und legt diese über hierfür eingerichtete 
elektronische Systeme durch einen verein-
fachten Verwendungsnachweis bis zum 31. 
März des auf das Ende des Kindergarten-
jahres folgenden Kalenderjahres dar. Die-
ser umfasst 
1. die Erträge einschließlich des Trägeran-
teils, 
2. die Zuführung von anderen Einrichtun-
gen, 
3. die Zuführung aus Rücklagen, 
4. die Aufwendungen, unterteilt in Perso-
nalkosten, Investitionen, Mieten, Sachkos-
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g) die Höhe der Rücklage, 
h) die Verfügungspauschale nach § 21 Ab-
satz 3, 
i) die zusätzliche U3-Pauschale nach § 21 
Absatz 4, 
j) den Einsatz des Landeszuschusses für 
plusKITA-Einrichtungen nach § 21a und 
k) den Landeszuschuss für zusätzlichen 
Sprachförderbedarf nach § 21b in Verbin-
dung mit § 16b. 
 
§ 20 Abs. 4 S. 4 s.u.  

Basisförderung und sonstige Aufwendun-
gen, 
5. die Zuführung an andere Einrich-
tungen, 
6. die Zuführung zu Rücklagen, 
7. die Höhe der Rücklagen,  
8. den Einsatz des Landeszuschusses 
für plusKITAs und für zusätzlichen Sprach-
förderbedarf nach § 44 
9. den Einsatz der Zuschüsse nach § 46 
Absatz 1 bis 3 für Praktikumsplätze von 
Auszubildenden, differenziert nach piA1-, 
piA2/3- und BP-Zuschuss, vergleiche § 46 
Absatz 2 und 3, 
10. den Einsatz des Zuschusses für 
Fachberatung gemäß § 47 und gegebe-
nenfalls seine Weiterleitung und 
11. den Einsatz des Zuschusses zur Fle-
xibilisierung der Betreuungszeiten, diffe-
renziert nach den Einsatzarten und gege-
benenfalls der Kombination von Einsatzar-
ten im Sinne des § 48 Absatz 1. 
In den Fällen von Satz 3 Nummer 3, 6 und 
7 ist bei Trägern, die zugleich Eigentümer 
der Einrichtung oder diesen wirtschaftlich 
gleichgestellt sind, nach Art der Rücklage 
zu differenzieren. 

ten, Verwaltungskosten in Höhe von maxi-
mal 3 Prozent der Gesamtjahres-Basisför-
derung und sonstige Aufwendungen, 
5. die Zuführung an andere Einrichtungen, 
6. die Zuführung zu Rücklagen, 
7. die Höhe der Rücklagen,  
8. den Einsatz des Landeszuschusses für 
plusKITAs und für zusätzlichen Sprachför-
derbedarf nach § 44, 
9. den Einsatz der Zuschüsse nach § 46 Ab-
satz 1 bis 3 für Praktikumsplätze von Aus-
zubildenden, differenziert nach piA1-, 
piA2/3- und BP-Zuschuss,  
10. den Einsatz des Zuschusses für Fachbe-
ratung für Kindertageseinrichtungen ge-
mäß § 47 und gegebenenfalls seine Wei-
terleitung und 
11. den Einsatz des Zuschusses zur Flexibi-
lisierung der Betreuungszeiten, differen-
ziert nach den Einsatzarten und gegebe-
nenfalls der Kombination von Einsatzarten 
im Sinne des § 48 Absatz 1. 
In den Fällen von Satz 3 Nummer 3, 6 und 
7 ist bei Trägern, die zugleich Eigentümer 
der Einrichtung oder diesen wirtschaftlich 
gleichgestellt sind, nach Art der Rücklage 
zu differenzieren. 
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§ 20 Abs. 4 S. 4:  
Er weist dem Jugendamt den Einsatz des 
Personals nach Art der Pauschale nach. Die 
dem Verwendungsnachweis zugrunde lie-
genden Belege sind drei Jahre nach Ab-
schluss des Kassenjahres aufzubewahren. 
Das Jugendamt und das Landesjugendamt 
sind zur stichprobenhaften und anlassbe-
zogenen Prüfung der Nachweise im Hin-
blick auf die ordnungsgemäße Verwen-
dung nach Satz 1 berechtigt. 

(2) Der Träger weist dem Jugendamt den 
Einsatz des Personals nach Leitungsstun-
den und Gruppenzuordnung nach. Die 
dem Verwendungsnachweis zugrundelie-
genden Belege sind drei Jahre nach Ab-
schluss des Kassenjahres aufzubewahren. 
Das Jugendamt und das Landesjugendamt 
sind zur stichprobenhaften und anlassbe-
zogenen Prüfung der Nachweise im Hin-
blick auf die ordnungsgemäße Verwen-
dung nach Satz 1 berechtigt und verpflich-
tet. 

(2) Der Träger weist dem Jugendamt den 
Einsatz des Personals nach Art der Pau-
schale nach. Die dem Verwendungsnach-
weis zugrundeliegenden Belege sind drei 
Jahre nach Abschluss des Kassenjahres 
aufzubewahren. Das Jugendamt und das 
Landesjugendamt sind zur stichprobenhaf-
ten und anlassbezogenen Prüfung der 
Nachweise im Hinblick auf die ordnungs-
gemäße Verwendung nach Satz 1 berech-
tigt und verpflichtet. 

(5) Eine nicht zweckentsprechende oder 
eine nicht an den Vorgaben der in der An-
lage zu § 19 Absatz 1 genannten Standards 
(Personalausstattung und Gruppenstärken) 
ausgerichtete Verwendung der Mittel be-
rechtigt das Jugendamt zur Rückforderung 
der Zuschüsse. Das Jugendamt stellt für 
das am 31. Juli endende Kindergartenjahr 
die Summe der nach Satz 1 zurückgefor-
derten Mittel fest und meldet dem Landes-
jugendamt das Ergebnis bis zum Ende des 
auf die Feststellung folgenden Monats, 
spätestens jedoch bis zum 30. April des 
Folgejahres. Das Jugendamt erstattet dem 

(3) Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Summe der 
nach § 36 Absatz 4 zurückgeforderten Mit-
tel fest und meldet dem Landesjugendamt 
das Ergebnis bis zum Ende des auf die 
Feststellung folgenden Monats, spätestens 
jedoch bis zum 30. Juni des Folgejahres. 
Das Jugendamt erstattet dem Land den 
sich aus § 38 Absatz 2 ergebenden prozen-
tualen Anteil des zurückgeforderten Betra-
ges. 

(3) Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Summe der 
nach § 36 Absatz 4 Satz 1 zurückgeforder-
ten Mittel fest und meldet dem Landesju-
gendamt das Ergebnis bis zum Ende des 
auf die Feststellung folgenden Monats, 
spätestens jedoch bis zum 30. Juni des 
Folgejahres. Das Jugendamt erstattet dem 
Land den sich aus § 38 Absatz 2 ergeben-
den prozentualen Anteil des zurückgefor-
derten Betrages. 
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Land den sich aus § 21 Absatz 1 ergeben-
den prozentualen Anteil des zurückgefor-
derten Betrages. 
(6) Kommt der Träger seinen Verpflichtun-
gen aus § 19 Absatz 1 Satz 4 oder aus § 20 
Absatz 4 nicht innerhalb den vorgegebe-
nen Fristen nach, kann das Jugendamt die 
Zuschüsse für die folgenden Monate zu-
rückhalten. Kommt der Träger seiner Ver-
pflichtung nach, werden die Zuschüsse für 
höchstens sechs Monate nachträglich aus-
gezahlt. 

(4) Kommt der Träger seinen Verpflichtun-
gen aus § 33 Absatz 1 Satz 4 oder aus § 39 
Absatz 1 nicht innerhalb den vorgegebe-
nen Fristen nach, kann das Jugendamt die 
Zuschüsse für die folgenden Monate zu-
rückhalten. Kommt der Träger seiner Ver-
pflichtung nach, werden die Zuschüsse für 
höchstens sechs Monate nachträglich aus-
gezahlt. 

(4) Kommt der Träger seinen Verpflichtun-
gen aus § 33 Absatz 1 Satz 4 oder aus § 39 
Absatz 1 nicht innerhalb der vorgegebe-
nen Fristen nach, kann das Jugendamt die 
Zuschüsse für die folgenden Monate zu-
rückhalten. Kommt der Träger seiner Ver-
pflichtung nach, werden die Zuschüsse für 
höchstens sechs Monate nachträglich aus-
gezahlt. 

(7) Der Landesrechnungshof prüft das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die Ge-
währung der Landesmittel und deren ord-
nungsgemäße Verwendung. Zu diesem 
Zweck ist er berechtigt, auch örtliche Erhe-
bungen bei dem Jugendamt und den übri-
gen Leistungsempfängern vorzunehmen. 

(5) Der Landesrechnungshof prüft das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die Ge-
währung der Landesmittel und deren ord-
nungsgemäße Verwendung. Zu diesem 
Zweck ist er berechtigt, auch örtliche Erhe-
bungen bei dem Jugendamt und den übri-
gen Leistungsempfängern vorzunehmen. 

(5) Der Landesrechnungshof prüft das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die Ge-
währung der Landesmittel und deren ord-
nungsgemäße Verwendung. Zu diesem 
Zweck ist er berechtigt, auch örtliche Erhe-
bungen bei dem Jugendamt und den übri-
gen Leistungsempfängern vorzunehmen. 
 

§ 20a 
Rücklagen 

§ 40 
Rücklagen 

§ 40 
Rücklagen 

(1) In einem Kindergartenjahr nicht veraus-
gabte Mittel sind einschließlich des sich 
aus § 19 Absatz 1 ergebenden Trägeran-
teils einer Rücklage zuzuführen, wenn in 
der einzelnen Einrichtung mindestens die 
vorgesehenen Personalkraftstunden des 

(1) In einem Kindergartenjahr nicht veraus-
gabte Mittel sind einschließlich des Träger-
anteils gemäß § 36 Absatz 2 einer Betriebs-
kostenrücklage oder bei Trägern, die Ei-
gentümer oder diesen wirtschaftlich 

(1) In einem Kindergartenjahr nicht veraus-
gabte Mittel sind einschließlich des Träger-
anteils gemäß § 36 Absatz 2 einer Betriebs-
kostenrücklage und bei Trägern, die Eigen-
tümer oder diesen wirtschaftlich gleichge-
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ersten Wertes der Anlage zu § 19 Absatz 1 
vorgehalten werden. Die Rücklage des Trä-
gers ist nachweislich in den Folgejahren 
zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem 
Gesetz zu nutzen. Sie ist angemessen zu 
verzinsen. Die Berechnung der zulässigen 
Rücklagenhöhe erfolgt einrichtungsbezo-
gen, die Verwendung kann trägerbezogen 
erfolgen. 

gleichgestellt sind, einer Investitionsrück-
lage zuzuführen. Die Rücklagen des Trä-
gers sind nachweislich in den Folgejahren 
zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem 
Gesetz zu nutzen. Sie sind angemessen zu 
verzinsen. Die Berechnung der zulässigen 
Rücklagenhöhe erfolgt einrichtungsbezo-
gen, die Verwendung kann trägerbezogen 
erfolgen. 

stellt sind, darüber hinaus einer Investiti-
onsrücklage zuzuführen. Die Rücklagen 
des Trägers sind nachweislich in den 
Folgejahren zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgaben nach diesem Gesetz zu nutzen. 
Sie sind angemessen zu verzinsen. Die Be-
rechnung der zulässigen Rücklagenhöhe 
erfolgt einrichtungsbezogen, die Verwen-
dung kann trägerbezogen erfolgen. 

(2) Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 
darf die Rücklage den Betrag von zehn 
Prozent des Kindpauschalenbudgets nach 
§ 19 Absatz 4 je Einrichtung des Trägers 
nicht überschreiten. Sie darf bis zu fünf-
zehn Prozent des Kindpauschalenbudgets 
betragen, wenn in der Einrichtung Personal 
in vollem Umfang des zweiten Personal-
kraftstundenwertes nach der Tabelle der 
Anlage zu § 19 vorgehalten wird. 

(2) Die Betriebskostenrücklage darf den 
Betrag von 10 Prozent der Einnahmen 
nach diesem Gesetz je Einrichtung des Trä-
gers nicht überschreiten. Einnahmen auf 
Grundlage von § 34 bleiben unberücksich-
tigt. 

(2) Die Betriebskostenrücklage darf den 
Betrag von 10 Prozent der Einnahmen 
nach §§ 33, 35, 43 Absatz 1 und § 45 auf 
Grundlage der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März je Einrichtung des Trägers 
nicht überschreiten.  

(3) Abweichend von Absatz 2 darf für die 
Einrichtung, die im Eigentum des Trägers 
steht oder bei der dem Träger das Erbbau-
recht am Gebäude der Einrichtung zusteht 
oder bei der der Träger wirtschaftlich dem 
Eigentümer gleichgestellt ist, der Höchst-
betrag der Rücklage um das Sechsfache 
des Betrages nach § 20 Absatz 2 Satz 3 
überschritten werden. 

(3) Ergänzend zu Absatz 2 darf für die Ein-
richtung, die im Eigentum des Trägers 
steht oder bei der der Träger wirtschaftlich 
dem Eigentümer gleichgestellt ist, eine 
Rücklage für Investitionen (Investitions-
rücklage) bis zu einer Höhe von 3 000 Euro 
pro in der Betriebserlaubnis ausgewiese-
nem Platz gebildet werden. 

(3) Ergänzend zu Absatz 2 darf für die Ein-
richtung, die im Eigentum des Trägers 
steht oder bei der der Träger wirtschaftlich 
dem Eigentümer gleichgestellt ist, eine 
Rücklage für Investitionen (Investitions-
rücklage) bis zu einer Höhe von 3 000 Euro 
je Kindpauschale, die mit verbindlicher 
Mitteilung zum 15. März beantragt wurde, 
gebildet werden. 
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(4) Der Bestand der Rücklage ist jährlich 
zum Stichtag 31. Juli nachzuweisen. Be-
träge, die den zulässigen Höchstbetrag der 
Rücklage übersteigen, sind dem Jugend-
amt in Höhe des prozentualen Anteils nach 
§ 20 Absatz 1 zu erstatten. Das Jugendamt 
erstattet dem Land den sich aus § 21 Ab-
satz 1 ergebenden prozentualen Anteil des 
überschießenden Betrages. 

(4) Der Bestand der Rücklagen ist jährlich 
zum Stichtag 31. Juli, differenziert nach Art 
der Rücklage, nachzuweisen. Beträge, die 
den zulässigen Höchstbetrag der Rückla-
gen übersteigen, sind dem Jugendamt in 
Höhe des prozentualen Anteils nach § 36 
Absatz 2 zu erstatten. Das Jugendamt er-
stattet dem Land den sich aus § 38 Absatz 
2 ergebenden prozentualen Anteil des 
überschießenden Betrages.  

(4) Der Bestand der Rücklagen ist jährlich 
zum Stichtag 31. Juli, differenziert nach Art 
der Rücklage, nachzuweisen. Beträge, die 
den zulässigen Höchstbetrag der Rückla-
gen übersteigen, sind dem Jugendamt in 
Höhe des prozentualen Anteils nach § 36 
Absatz 2 zu erstatten. Das Jugendamt er-
stattet dem Land den sich aus § 38 Ab-
satz 2 ergebenden prozentualen Anteil des 
überschießenden Betrages.  

(5) Abweichend von Absatz 2 bis 4 gelten 
in den Kindergartenjahren 2017/2018, 
2018/2019 und 2019/2020 die Rücklagen-
höchstbeträge nicht.  

  

§21e 
Planungsgarantie 

§ 41 
Planungsgarantie 

§ 41 
Planungsgarantie 

(1) Jedem Träger wird zur Finanzierung der 
Tageseinrichtung grundsätzlich mindes-
tens die Summe der Kindpauschalen abzü-
glich des Trägeranteils gezahlt, die sich 
nach der Istbelegung des Vorjahres zuzüg-
lich einer Erhöhung nach § 19 Absatz 2 
ergibt (Planungsgarantie). Sinkt die 
Summe der Kindpauschalen, die eine Kin-
dertageseinrichtung nach dem Anmelde-
stand zum 15. März für die Monate August 
bis Januar des im selben Kalenderjahr be-
ginnenden Kindergartenjahres zu erwarten 

(1) Jedem Träger wird zur Finanzierung der 
Tageseinrichtung grundsätzlich mindes-
tens die Summe der Kindpauschalen abzü-
glich des Trägeranteils gezahlt, die sich 
nach der Istbelegung des Vorjahres zuzüg-
lich einer Erhöhung nach § 37 ergibt (Pla-
nungsgarantie). Sinkt die Summe der Kind-
pauschalen, die eine Kindertageseinrich-
tung nach dem Anmeldestand zum 15. 
März für die Monate August bis Januar des 
im selben Kalenderjahr beginnenden Kin-
dergartenjahres zu erwarten hat, unter den 

(1) Jedem Träger wird zur Finanzierung der 
Tageseinrichtung grundsätzlich mindes-
tens die Summe der Kindpauschalen abzü-
glich des Trägeranteils gezahlt, die sich 
nach der Istbelegung des Vorjahres zuzüg-
lich einer Erhöhung nach § 37 ergibt (Pla-
nungsgarantie). Sinkt die Summe der Kind-
pauschalen, die eine Kindertageseinrich-
tung nach dem Anmeldestand zum 15. 
März für die Monate August bis Januar des 
im selben Kalenderjahr beginnenden Kin-
dergartenjahres zu erwarten hat, unter den 
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hat, unter den Wert der Summe der Kind-
pauschalen aufgrund der bis Januar er-
reichten Istbelegung, so gewährt das Ju-
gendamt dem Träger der Einrichtung zu-
nächst Abschläge auf die Zuschüsse zu 
den Kindpauschalen in gleicher Höhe wie 
im zurückliegenden Kindergartenjahr. So-
bald die Summe der tatsächlichen Istbele-
gung des zurückliegenden Kindergarten-
jahres festgestellt wurde, werden die Ab-
schlagszahlungen entsprechend der Höhe 
der Planungsgarantie angepasst. 

Wert der Summe der Kindpauschalen auf-
grund der bis Januar erreichten Istbele-
gung, so gewährt das Jugendamt dem Trä-
ger der Einrichtung zunächst Abschläge 
auf die Zuschüsse zu den Kindpauschalen 
in gleicher Höhe wie im zurückliegenden 
Kindergartenjahr. Sobald die Summe der 
tatsächlichen Istbelegung des zurücklie-
genden Kindergartenjahres festgestellt 
wurde, werden die Abschlagszahlungen 
entsprechend der Höhe der Planungsga-
rantie angepasst. 

Wert der Summe der Kindpauschalen auf-
grund der bis Januar erreichten Istbele-
gung, so gewährt das Jugendamt dem Trä-
ger der Einrichtung zunächst Abschläge 
auf die Zuschüsse zu den Kindpauschalen 
in gleicher Höhe wie im zurückliegenden 
Kindergartenjahr. Sobald die Summe der 
tatsächlichen Istbelegung des zurücklie-
genden Kindergartenjahres festgestellt 
wurde, werden die Abschlagszahlungen 
entsprechend der Höhe der Planungsga-
rantie angepasst. 

(2) Wird im Laufe des Kindergartenjahres 
ein zusätzliches Kind in einer Einrichtung 
angemeldet, bei der die Planungsgarantie 
Anwendung findet, und ist ein dem Bedarf 
entsprechender Betreuungsplatz verfüg-
bar, so ist dieses Kind unter Wahrung des 
Grundsatzes der Trägerautonomie grund-
sätzlich aufzunehmen. Steigt die Summe 
der Kindpauschalen aus diesem oder ei-
nem anderem Grund, so erhöht sich der 
Zu-schuss des Jugendamtes erst wenn die 
Planungsgarantie überschritten wird. 

(2) Wird im Laufe des Kindergartenjahres 
ein zusätzliches Kind in einer Einrichtung 
angemeldet, bei der die Planungsgarantie 
Anwendung findet, und ist ein dem Bedarf 
entsprechender Betreuungsplatz verfüg-
bar, so ist dieses Kind unter Wahrung des 
Grundsatzes der Trägerautonomie grund-
sätzlich aufzunehmen. Steigt die Summe 
der Kindpauschalen aus diesem oder ei-
nem anderem Grund, so erhöht sich der 
Zuschuss des Jugendamtes erst wenn die 
Planungsgarantie überschritten wird. 

(2) Wird im Laufe des Kindergartenjahres 
ein zusätzliches Kind in einer Einrichtung 
angemeldet, bei der die Planungsgarantie 
Anwendung findet, und ist ein dem Bedarf 
entsprechender Betreuungsplatz verfüg-
bar, so ist dieses Kind unter Wahrung des 
Grundsatzes der Trägerautonomie grund-
sätzlich aufzunehmen. Steigt die Summe 
der Kindpauschalen aus diesem oder ei-
nem anderen Grund, so erhöht sich der 
Zuschuss des Jugendamtes erst wenn die 
Planungsgarantie überschritten wird. 

(3) Die Planungsgarantie findet keine An-
wendung bei Einrichtungs- oder Gruppen-
schließungen. Die Planungsgarantie ist 

(3) Die Planungsgarantie findet keine An-
wendung bei Einrichtungs- oder Gruppen-
schließungen. Die Planungsgarantie ist 

(3) Die Planungsgarantie findet keine An-
wendung bei Einrichtungs- oder Gruppen-
schließungen. Die Planungsgarantie ist 
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auch insoweit ausgeschlossen, als der Trä-
ger der Einrichtung einzelne Gruppen oder 
zehn Plätze oder mehr auf eine andere 
Einrichtung überträgt. Dies gilt auch für 
Plätze, die nach einer Vereinbarung zwi-
schen dem Träger und dem Jugendamt 
nur vorübergehend belegt und dann von 
einer Einrichtung auf andere Einrichtungen 
übertragen wurden. Für die Berechnung 
der Planungsgarantie bei der Inbetrieb-
nahme von neuen Einrichtungen kann die 
Oberste Landesjugendbehörde abwei-
chende Regelungen treffen. 

auch insoweit ausgeschlossen, als der Trä-
ger der Einrichtung einzelne Gruppen oder 
zehn Plätze oder mehr auf eine andere 
Einrichtung überträgt. Dies gilt auch für 
Plätze, die nach einer Vereinbarung zwi-
schen dem Träger und dem Jugendamt 
nur vorübergehend belegt und dann von 
einer Einrichtung auf andere Einrichtungen 
übertragen wurden. Für die Berechnung 
der Planungsgarantie bei der Inbetrieb-
nahme von neuen Einrichtungen kann die 
Oberste Landesjugendbehörde abwei-
chende Regelungen treffen. 

auch insoweit ausgeschlossen, als der Trä-
ger der Einrichtung einzelne Gruppen oder 
zehn Plätze oder mehr auf eine andere 
Einrichtung überträgt. Dies gilt auch für 
Plätze, die nach einer Vereinbarung zwi-
schen dem Träger und dem Jugendamt 
nur vorübergehend belegt und dann von 
einer Einrichtung auf andere Einrichtungen 
übertragen wurden. Für die Berechnung 
der Planungsgarantie bei der Inbetrieb-
nahme von neuen Einrichtungen kann die 
Oberste Landesjugendbehörde abwei-
chende Regelungen treffen. 

(4) Bei mehrmaliger Abrechnung auf 
Grundlage der Planungsgarantie innerhalb 
von vier aufei-nander folgenden Kinder-
gartenjahren, erhält der Träger der Tages-
einrichtung die Planungsgarantie nur in 
Höhe der niedrigsten Summe der Kind-
pauschalen dieser Jahre zuzüglich der Er-
höhung nach § 19 Absatz 2. Auf Antrag 
kann die Oberste Landesjugendbehörde in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zu-
lassen. 

  

 Teil 4 
Landesförderungen zur Qualitätsent-

wicklung 

Teil 4 
Landesförderungen zur Qualitätsent-

wicklung 
§ 16 § 42 § 42 
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Familienzentren Familienzentren Familienzentren 
(1) Familienzentren sind Kindertagesein-
richtungen, die über die Aufgaben nach 
diesem Gesetz hinaus insbesondere 
1. Informations- und Beratungsangebote 
zur Unterstützung der Eltern bei der För-
derung ihrer Kinder vorhalten oder leicht 
zugänglich vermitteln, und Beratungs- und 
Hilfsangebote für Eltern und Familien bün-
deln und miteinander vernetzen, 
2. Unterstützung bei der Vermittlung, Be-
ratung oder Qualifizierung von Tagespfle-
gepersonen in Absprache mit dem Ju-
gendamt bieten, 
3.die Betreuung von unter dreijährigen 
Kindern und Kindergartenkindern außer-
halb üblicher Öffnungszeiten von Kinder-
tageseinrichtungen gewährleisten oder 
vermitteln, 
4. Sprachförderung für Kinder und ihre Fa-
milien anbieten, auch solche die über § 13c 
hinausgeht; insbesondere sind dies 
Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Al-
ter zwischen vier Jahren und Schuleintritt 
mit zusätzlichem Sprachförderbedarf, die 
keine Kindertageseinrichtung besuchen 

(1) Familienzentren sind Kindertagesein-
richtungen, die über die Aufgaben nach 
diesem Gesetz hinaus insbesondere leicht 
zugängliche und am Bedarf des Sozial-
raums orientierte Angebote für die Bera-
tung, Unterstützung und Bildung von Fa-
milien vorhalten oder vermitteln. Die Fami-
lienzentren haben in besonderer Weise die 
Aufgabe, 
1. Eltern bei der Förderung ihrer Kinder 
umfassend zu unterstützen und die unter-
schiedlichen Lebenslagen und Bedarfe der 
Familien im Einzugsgebiet zu berücksichti-
gen,  
2. mit verschiedenen Partnern zu kooperie-
ren und familienunterstützende Angebote 
zu bündeln und zu vernetzen, 
3. Angebote für Familien im Sozialraum zu 
öffnen, deren Kinder nicht in der Tagesein-
richtung des Familienzentrums betreut 
werden,  
4. Sprachförderung für Kinder und ihre Fa-
milien anzubieten, auch solche, die über § 
19 hinausgeht, insbesondere sind dies 
Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Al-
ter zwischen vier Jahren und Schuleintritt 

(1) Familienzentren sind Kindertagesein-
richtungen, die über die Aufgaben nach 
diesem Gesetz hinaus insbesondere leicht 
zugängliche und am Bedarf des Sozial-
raums orientierte Angebote für die Bera-
tung, Unterstützung und Bildung von Fa-
milien vorhalten oder vermitteln. Die Fami-
lienzentren haben in besonderer Weise die 
Aufgabe, 
1. Eltern bei der Förderung ihrer Kinder 
umfassend zu unterstützen und die unter-
schiedlichen Lebenslagen und Bedarfe der 
Familien im Einzugsgebiet zu berücksichti-
gen,  
2. mit verschiedenen Partnern zu kooperie-
ren und familienunterstützende Angebote 
zu bündeln und zu vernetzen, 
3. Angebote für Familien im Sozialraum zu 
öffnen, deren Kinder nicht in der Tagesein-
richtung des Familienzentrums betreut 
werden,  
4. Sprachförderung für Kinder und ihre Fa-
milien anzubieten, auch solche, die über § 
19 hinausgeht, insbesondere sind dies 
Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Al-
ter zwischen vier Jahren und Schuleintritt 
mit zusätzlichem Sprachförderbedarf, die 
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und als Familienzentrum in die örtliche Ju-
gendhilfeplanung aufgenommen sind so-
wie ein vom Land anerkanntes Gütesiegel 
„Familienzentrum NRW“ haben. 

mit zusätzlichem Sprachförderbedarf, die 
keine Kindertageseinrichtung besuchen, 
5. an Präventionsangeboten mitzuwirken, 
die vor allem auf der Grundlage von Kon-
zepten der örtlichen Jugendhilfeplanung 
umgesetzt werden. 
Familienzentren müssen als solche in die 
örtliche Jugendhilfeplanung aufgenom-
men worden sein und ein vom Land aner-
kanntes Gütesiegel „Familienzentrum 
NRW“ haben. 

keine Kindertageseinrichtung besuchen, 
und 
5. an Präventionsangeboten mitzuwirken, 
die vor allem auf der Grundlage von Kon-
zepten der örtlichen Jugendhilfeplanung 
umgesetzt werden. 
Familienzentren müssen als solche in die 
örtliche Jugendhilfeplanung aufgenom-
men worden sein und ein vom Land aner-
kanntes Gütesiegel „Familienzentrum 
NRW“ haben. 

(2) Familienzentren können auch auf der 
Grundlage eines sozialräumlichen Gesamt-
konzeptes als Verbund unter Einbeziehung 
mehrerer Kindertageseinrichtungen oder 
auch anderer kinder- und familienorien-
tierter Einrichtungen tätig sein. 

(2) Familienzentren können auf der Grund-
lage eines sozialräumlichen Gesamtkon-
zeptes auch als Verbund unter Einbezie-
hung mehrerer Kindertageseinrichtungen 
oder auch anderer kinder- und familienori-
entierter Einrichtungen tätig sein. 

(2) Familienzentren können auf der Grund-
lage eines sozialräumlichen Gesamtkon-
zeptes auch als Verbund unter Einbezie-
hung mehrerer Kindertageseinrichtungen 
oder auch anderer kinder- und familienori-
entierter Einrichtungen tätig sein. 

§21 Absatz 5 und 7 § 43 
Finanzielle Förderung der Familienzen-

tren 

§ 43 
Finanzielle Förderung der Familienzen-

tren 
(5) Für jedes Familienzentrum im Sinne des 
§ 16 Abs. 1 gewährt das Land dem Jugend-
amt einen zusätzlichen Zuschuss von 
13.000 EUR pro Kindergartenjahr. Im Ein-
zelfall können auch Einrichtungen von Ver-
bünden nach § 16 Abs. 2 die Förderung 
nach Satz 1 erhalten, auch wenn sie keine 

(1) Für jedes Familienzentrum im Sinne des 
§ 42 Absatz 1 gewährt das Land dem Ju-
gendamt einen zusätzlichen Zuschuss von 
20 000 Euro pro Kindergartenjahr. Im Ein-
zelfall können auch Einrichtungen von Ver-
bünden nach § 42 Absatz 2 die Förderung 
nach Satz 1 erhalten, auch wenn sie keine 
Tageseinrichtung für Kinder sind. §§ 37 

(1) Für jedes Familienzentrum im Sinne des 
§ 42 Absatz 1 gewährt das Land dem Ju-
gendamt einen zusätzlichen Zuschuss von 
20 000 Euro pro Kindergartenjahr. Im Ein-
zelfall können auch Einrichtungen von Ver-
bünden nach § 42 Absatz 2 die Förderung 
nach Satz 1 erhalten, auch wenn sie keine 
Tageseinrichtung für Kinder sind. Die §§ 37 
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Tageseinrichtung für Kinder sind. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

und 38 Absatz 1 Satz 2 gelten entspre-
chend.  

und 38 Absatz 1 Satz 2 gelten entspre-
chend. 

(7) Kindertageseinrichtungen, die im Rah-
men der örtlichen Jugendhilfeplanung auf 
Vorschlag des Jugendamtes und der jähr-
lich durch das Haushaltsgesetz festgeleg-
ten Höchstgrenzen an dem Verfahren für 
das vom Land anerkannte Gütesiegel „Fa-
milienzentrum NRW“ teilnehmen, erhalten 
einen zusätzlichen Zuschuss von 13.000 
EUR pro Kindergartenjahr. Die Landesre-
gierung legt die Verteilung der in das Ver-
fahren aufzunehmenden Einrichtungen auf 
die Jugendämter fest. Die Verteilung kann 
sich nach der Zahl der Kinder im Jugend-
amtsbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Kinder in der gewählten Altersgruppe 
in Nordrhein-Westfalen oder nach der so-
zialen Belastung im Jugendamtsbezirk 
richten. Im Einzelfall kann der Zuschuss ein 
weiteres Kindergartenjahr gewährt werden. 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6 gelten ent-
sprechend. 

(2) Kindertageseinrichtungen, die im Rah-
men der örtlichen Jugendhilfeplanung auf 
Vorschlag des Jugendamtes und der jähr-
lich durch das Haushaltsgesetz festgeleg-
ten Höchstgrenzen an dem Verfahren für 
das vom Land anerkannte Gütesiegel „Fa-
milienzentrum NRW“ teilnehmen, erhalten 
einen zusätzlichen Zuschuss von 20 000 
Euro pro Kindergartenjahr. Die Landesre-
gierung legt die Verteilung der in das Ver-
fahren aufzunehmenden Einrichtungen auf 
die Jugendämter fest. Die Verteilung kann 
sich nach der Zahl der Kinder im Jugend-
amtsbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Kinder in der gewählten Altersgruppe 
in Nordrhein-Westfalen oder nach der so-
zialen Belastung im Jugendamtsbezirk 
richten. Im Einzelfall kann der Zuschuss ein 
weiteres Kindergartenjahr gewährt werden. 
§§ 37 und 38 Absatz 1 Satz 2 gelten ent-
sprechend.  

(2) Kindertageseinrichtungen, die im Rah-
men der örtlichen Jugendhilfeplanung auf 
Vorschlag des Jugendamtes und der jähr-
lich durch das Haushaltsgesetz festgeleg-
ten Höchstgrenzen an dem Verfahren für 
das vom Land anerkannte Gütesiegel „Fa-
milienzentrum NRW“ teilnehmen, erhalten 
einen zusätzlichen Zuschuss von 20 000 
Euro pro Kindergartenjahr. Die Landesre-
gierung legt die Verteilung der in das Ver-
fahren aufzunehmenden Einrichtungen auf 
die Jugendämter fest. Die Verteilung kann 
sich nach der Zahl der Kinder im Jugend-
amtsbezirk im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Kinder in der gewählten Altersgruppe 
in Nordrhein-Westfalen oder nach der so-
zialen Belastung im Jugendamtsbezirk 
richten. Im Einzelfall kann der Zuschuss ein 
weiteres Kindergartenjahr gewährt werden. 
Die §§ 37 und 38 Absatz 1 Satz 2 gelten 
entsprechend.  

§16a 
plusKITA 

§ 44 
plusKITAs 

§ 44 
plusKITAs 

(1) Die plusKITA ist eine Kindertagesein-
richtung mit einem hohen Anteil von Kin-

(1) Die plusKITA ist eine Kindertagesein-
richtung mit einem hohen Anteil von Kin-

(1) Die plusKITA ist eine Kindertagesein-
richtung mit einem hohen Anteil von Kin-
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dern mit besonderem Unterstützungsbe-
darf des Bildungsprozesses. Sie muss als 
plusKITA in die örtliche Jugendhilfepla-
nung aufgenommen worden sein. 

dern mit besonderem Unterstützungsbe-
darf des Bildungsprozesses, insbesondere 
mit sprachlichem Förderbedarf. Sie muss 
als plusKITA in die örtliche Jugendhilfepla-
nung aufgenommen worden sein. 

dern mit besonderem Unterstützungsbe-
darf des Bildungsprozesses, insbesondere 
mit sprachlichem Förderbedarf. Sie muss 
als plusKITA in die örtliche Jugendhilfepla-
nung aufgenommen worden sein. 

(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise 
die Aufgabe, 
1. bei der individuellen Förderung der Kin-
der deren Potenziale zu stärken, die all-
tagskulturelle Perspektive zu berücksichti-
gen und sich an den lebensweltlichen Mo-
tiv- und Problemlagen der Familien zu ori-
entieren, 
2. zur Stärkung der Bildungschancen auf 
die Lebenswelt und das Wohnumfeld der 
Kinder abgestimmte pädagogische Kon-
zepte und Handlungsformen zu entwi-
ckeln, 
3. zur Stärkung der Bildungschancen und 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die El-
tern durch adressatengerechte Elternarbeit 
und -stärkung regelmäßig in die Bildungs-
förderung einzubeziehen, 
4. sich über die Pflichten nach § 14 hinaus 
in die lokalen Netzwerkstrukturen durch 
jeweils eine feste Ansprechperson aus der 
Kindertageseinrichtung einzubringen, 

(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise 
die Aufgabe, 
1. bei der individuellen Förderung der Kin-
der deren Potenziale zu stärken, die all-
tagskulturelle Perspektive zu berücksichti-
gen und sich an den lebensweltlichen Mo-
tiv- und Problemlagen der Familien zu ori-
entieren, 
2. zur Stärkung der Bildungschancen auf 
die Lebenswelt und das Wohnumfeld der 
Kinder abgestimmte pädagogische Kon-
zepte und Handlungsformen zu entwi-
ckeln, 
3. auf Grundlage der Beobachtungsergeb-
nisse individuelle Bildungs- und Förderan-
gebote zur gezielten Unterstützung der 
sprachlichen Bildung zu entwickeln und 
alltagsintegriert durchzuführen, 
4. im Team regelmäßig und mit Unterstüt-
zung der Fachkraft nach Absatz 3 die pä-
dagogische Arbeit zu reflektieren und wei-
terzuentwickeln, 

(2) Die plusKITA hat in besonderer Weise 
die Aufgabe, 
1. bei der individuellen Förderung der Kin-
der deren Potenziale zu stärken, die all-
tagskulturelle Perspektive zu berücksichti-
gen und sich an den lebensweltlichen Mo-
tiv- und Problemlagen der Familien zu ori-
entieren, 
2. zur Stärkung der Bildungschancen auf 
die Lebenswelt und das Wohnumfeld der 
Kinder abgestimmte pädagogische Kon-
zepte und Handlungsformen zu entwi-
ckeln, 
3. auf Grundlage der Beobachtungsergeb-
nisse individuelle Bildungs- und Förderan-
gebote zur gezielten Unterstützung der 
sprachlichen Bildung zu entwickeln und 
alltagsintegriert durchzuführen, 
4. im Team regelmäßig und mit Unterstüt-
zung der Fachkraft nach Absatz 3 die pä-
dagogische Arbeit zu reflektieren und wei-
terzuentwickeln, 
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5. sich zur Weiterentwicklung der individu-
ellen zusätzlichen Sprachförderung, über 
die Pflichten nach § 13c hinaus, zum Bei-
spiel durch die regelmäßige Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
qualifizieren und die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit den speziellen Anforderungen 
anzupassen, 
6. die Ressourcen ihres pädagogischen 
Personals durch konkrete Maßnahmen 
beispielsweise regelmäßige Supervision, 
Schulung und Beratung, Fort- und Weiter-
bildung oder größere Multiprofessionalität 
im Team zu stärken. 

5. zur Stärkung der Bildungschancen und 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die El-
tern durch adressatengerechte Elternar-
beit, -beratung und -stärkung regelmäßig 
in die Bildungsförderung einzubeziehen, 
6. sich über die Pflichten nach § 13 hinaus 
in die lokalen Netzwerkstrukturen durch 
jeweils eine feste Ansprechperson aus der 
Kindertageseinrichtung einzubringen, 
7. sich zur Weiterentwicklung der individu-
ellen zusätzlichen Sprachförderung, über 
die Pflichten nach § 19 hinaus, zum Bei-
spiel durch die regelmäßige Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
qualifizieren und die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit den speziellen Anforderungen 
anzupassen und 
8. die Ressourcen ihres pädagogischen 
Personals durch konkrete Maßnahmen, 
beispielsweise regelmäßige Supervision, 
Schulung und Beratung, Fort- und Weiter-
bildung oder größere Multiprofessionalität 
im Team zu stärken. 

5. zur Stärkung der Bildungschancen und 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die El-
tern durch adressatengerechte Elternar-
beit, -beratung und -stärkung regelmäßig 
in die Bildungsförderung einzubeziehen, 
6. sich über die Pflichten nach § 13 hinaus 
in die lokalen Netzwerkstrukturen durch 
jeweils eine feste Ansprechperson aus der 
Kindertageseinrichtung einzubringen, 
7. sich zur Weiterentwicklung der individu-
ellen zusätzlichen Sprachförderung, über 
die Pflichten nach § 19 hinaus, zum Bei-
spiel durch die regelmäßige Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
qualifizieren und die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit den speziellen Anforderungen 
anzupassen und 
8. die Ressourcen ihres pädagogischen 
Personals durch konkrete Maßnahmen, 
beispielsweise regelmäßige Supervision, 
Schulung und Beratung, Fort- und Weiter-
bildung oder größere Multiprofessionalität 
im Team zu stärken. 

(Im Rahmen Landeszuschuss) Zusätzlicher 
Sprachförderbedarf (§ 16b) 
Soweit die Kindertageseinrichtungen Mit-
tel für zusätzlichen Sprachförderbedarf er-

(3) Jede plusKITA soll im Team eine sozial-
pädagogische Fachkraft mit einem Um-
fang von mindestens einer halben Stelle 
beschäftigen. Diese Fachkraft verfügt in 
der Regel über nachgewiesene besondere 

(3) Jede plusKITA soll im Team eine sozial-
pädagogische Fachkraft mit einem Um-
fang von mindestens einer halben Stelle 
beschäftigen. Diese Fachkraft verfügt in 
der Regel über nachgewiesene besondere 
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halten, haben sie im Team eine sozialpäda-
gogische Fachkraft, die in der Regel über 
nachgewiesene besondere Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Sprachförderung 
verfügt, zu beschäftigen. Der Träger stellt 
sicher, dass die vom Jugendamt zur Verfü-
gung gestellten Landeszuschüsse zur Fi-
nanzierung zusätzlicher Fachkraftstunden 
eingesetzt werden, die über den 1. Wert 
der Tabelle in der Anlage zu § 19 Absatz 1 
hinausgehen. Er sorgt außerdem dafür, 
dass diese Fachkraft durch die regelmä-
ßige Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen die speziellen Anforde-
rungen dieser Tageseinrichtung sichert 
und weiter entwickelt. 

Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich 
der Umsetzung alltagsintegrierter Sprach-
bildung und -förderung. Der Träger stellt 
sicher, dass diese Fachkraft durch die re-
gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und regelmäßigen 
Austausch mit der Fachberatung die spezi-
ellen Anforderungen dieser Tageseinrich-
tung systematisch sichert und weiterentwi-
ckelt. Alle in einer plusKITA tätigen sozial-
pädagogischen Fachkräfte und, soweit 
möglich, auch die übrigen pädagogischen 
Kräfte im Team sollen auf der Basis des 
Curriculums zur „Alltagsintegrierten 
Sprachbildung und Beobachtung im Ele-
mentarbereich - Grundlagen für Nord-
rhein-Westfalen“ fortgebildet sein und sich 
kontinuierlich weiter qualifizieren. 

Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich 
der Umsetzung alltagsintegrierter Sprach-
bildung und -förderung. Der Träger stellt 
sicher, dass diese Fachkraft durch die re-
gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und regelmäßigen 
Austausch mit der Fachberatung die spezi-
ellen Anforderungen dieser Tageseinrich-
tung systematisch sichert und weiterentwi-
ckelt. Alle in einer plusKITA tätigen sozial-
pädagogischen oder weiteren Fachkräfte 
und, soweit möglich, auch die übrigen pä-
dagogischen Kräfte im Team sollen auf der 
Basis des Curriculums zur „Alltagsintegrier-
ten Sprachbildung und Beobachtung im 
Elementarbereich - Grundlagen für Nord-
rhein-Westfalen“ fortgebildet sein und sich 
kontinuierlich weiter qualifizieren. 

 (4) Sofern Kindertageseinrichtungen in Ein-
zelfällen 5 000 Euro für zusätzliche Sprach-
förderung erhalten, stellt der Träger sicher, 
dass eine sozialpädagogische Fachkraft 
gruppenübergreifend für die Umsetzung 
der Anforderungen zur „Alltagsintegrierten 
Sprachbildung und Beobachtung im Ele-
mentarbereich“ besonders durch engen 

(4) Sofern Kindertageseinrichtungen in Ein-
zelfällen 5 000 Euro für zusätzliche Sprach-
förderung erhalten, stellt der Träger sicher, 
dass eine sozialpädagogische Fachkraft 
gruppenübergreifend für die Umsetzung 
der Anforderungen zur „Alltagsintegrierten 
Sprachbildung und Beobachtung im Ele-
mentarbereich“ besonders durch engen 
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Austausch mit der Fachberatung und re-
gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen Sorge trägt. 

Austausch mit der Fachberatung und re-
gelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen Sorge trägt. 

§ 21a 
Landeszuschuss für plusKITA-Einrich-

tungen 

§ 45 
Landeszuschuss für plusKITAs und an-
dere Einrichtungen mit zusätzlichem 

Sprachförderbedarf 

§ 45 
Landeszuschuss für plusKITAs und an-
dere Einrichtungen mit zusätzlichem 

Sprachförderbedarf 
(1) Das Land gewährt dem Jugendamt ei-
nen Zuschuss für plusKITA–Einrichtungen 
im Sinne von § 16a. Das Land stellt hierfür 
einen Betrag von 45 Millionen Euro je Kin-
dergartenjahr lan-desweit zur Verfügung. 
Der Anteil des Jugendamts ergibt sich aus 
der Anzahl der Kinder unter sieben Jahren 
in Familien mit Leistungsbezug zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1167) geändert worden ist 
(SGB II), im Jugendamtsbezirk im Verhält-
nis zur landesweiten Gesamtzahl der Kin-
der unter sieben Jahren in Familien mit 
SGB-II-Leistungsbezug. Der Zuschuss an 
das Jugendamt ist auf einen durch 25 000 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt ei-
nen Zuschuss für plusKITAs und andere 
Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachför-
derbedarf. Das Land stellt hierfür im Kin-
dergartenjahr 2020/2021 einen Betrag von 
100 Millionen Euro landesweit zur Verfü-
gung. Der Anteil des Jugendamts ergibt 
sich  
1. zu 75 Prozent aus der Anzahl der Kinder 
im Jugendamtsbezirk unter sechs Jahren in 
Familien mit Leistungsbezug zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Verhältnis zur lan-
desweiten Gesamtzahl der Kinder unter 
sechs Jahren in Familien mit SGB-II-Leis-
tungsbezug und  

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt ei-
nen Zuschuss für plusKITAs und andere 
Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachför-
derbedarf. Das Land stellt hierfür im Kin-
dergartenjahr 2020/2021 einen Betrag von 
100 Millionen Euro landesweit zur Verfü-
gung. Der Anteil des Jugendamts ergibt 
sich  
1. zu 75 Prozent aus der Anzahl der Kinder 
im Jugendamtsbezirk unter sechs Jahren in 
Familien mit Leistungsbezug zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung 
für Arbeitssuchende – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. 
I S. 850, 2094) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Verhältnis zur landesweiten Ge-
samtzahl der Kinder unter sechs Jahren in 
Familien mit Leistungsbezug nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und  
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Euro teilbaren Betrag festzusetzen; er be-
trägt mindestens 25 000 Euro. 

2. zu 25 Prozent aus der Anzahl der Kinder 
unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk in 
Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird im Verhältnis zur landesweiten Ge-
samtzahl der Kinder unter sechs Jahren in 
Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird.  
Der Zuschuss beträgt je Jugendamt min-
destens 30 000 Euro. Grundlagen der Be-
rechnung für jeweils fünf Jahre sind  
1. für die Anzahl der Kinder unter sechs 
Jahren in Familien mit Leistungsbezug zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die Anga-
ben der Bundesagentur für Arbeit für den 
Berichtsmonat März des dem Fünfjahres-
zeitraum vorausgegangenen Kalenderjah-
res und  
2. für die Anzahl der Kinder, in deren Fami-
lie vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird, die Daten nach § 99 Absatz 7 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch zum 
Stichtag 1. März des dem fünfjahreszeit-
raum vorausgegangenen Kalenderjahres. 

2. zu 25 Prozent aus der Anzahl der Kinder 
unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk in 
Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird im Verhältnis zur landesweiten Ge-
samtzahl der Kinder unter sechs Jahren in 
Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird.  
Der Zuschuss beträgt je Jugendamt min-
destens 30 000 Euro. Grundlagen der Be-
rechnung für jeweils fünf Jahre sind 
1. für die Anzahl der Kinder unter sechs 
Jahren in Familien mit Leistungsbezug zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die Anga-
ben der Bundesagentur für Arbeit für den 
Berichtsmonat März des dem Fünfjahres-
zeitraum vorausgegangenen Kalenderjah-
res und  
2. für die Anzahl der Kinder, in deren Fami-
lie vorrangig nicht Deutsch gesprochen 
wird, die Daten nach § 99 Absatz 7 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch zum 
Stichtag 1. März des dem Fünfjahreszeit-
raum vorausgegangenen Kalenderjahres. 
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(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt je Einrichtung im 
Sinne des § 16a (plusKITA) einen Zuschuss 
von mindestens 25 000 Euro weiter leitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen sind 
für pädagogisches Personal einzusetzen. 
Zuschüsse, die nicht zweckentsprechend 
verwendet werden, sind zurück zu zahlen, 
sie sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme 
in diese Förderung erfolgt in der Regel für 
fünf Jahre. § 21 Absatz 3 Satz 5 gilt ent-
sprechend. Im Kindergartenjahr 2019/2020 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt die Mittel als Zu-
schüsse in Höhe von mindestens 30 000 
Euro an plusKITAs im Sinne des § 44 wei-
terleitet. Soweit es innerhalb eines Jugend-
amtsbezirkes zur kontinuierlichen Siche-
rung der pädagogischen Arbeit bei einzel-
nen Tageseinrichtungen auf Basis früherer 
Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprach-
förderbedarf erforderlich ist, kann in Aus-
nahmefällen ein Teil der auf das Jugend-
amt entfallenden Mittel an Einrichtungen 
als Zuschuss für zusätzlichen Sprachförder-
bedarf in Höhe von mindestens 5 000 Euro 
weiter geleitet werden. Die jeweiligen Ta-
geseinrichtungen müssen als solche in die 
Jugendhilfeplanung aufgenommen wor-
den sein. Die Zuschüsse sind für pädagogi-
sches Personal einzusetzen. Zuschüsse, die 
nicht zweckentsprechend verwendet wer-
den, sind zurück zu zahlen, sie sind nicht 
rücklagefähig. Die Aufnahme in diese För-
derung erfolgt in der Regel unbefristet, 
grundsätzlich aber mindestens für fünf 
Jahre. Das Jugendamt erklärt gegenüber 
dem Land die zweckentsprechende Ver-
wendung der nach diesem Absatz an die 
Träger geleisteten Zuschüsse und legt 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt die Mittel als Zu-
schüsse in Höhe von mindestens 30 000 
Euro an plusKITAs im Sinne des § 44 wei-
terleitet. Soweit es innerhalb eines Jugend-
amtsbezirkes zur kontinuierlichen Siche-
rung der pädagogischen Arbeit bei einzel-
nen Tageseinrichtungen auf Basis früherer 
Landeszuschüsse für zusätzlichen Sprach-
förderbedarf erforderlich ist, kann in Aus-
nahmefällen bis einschließlich zum Kinder-
gartenjahr 2024/2025 ein Teil der auf das 
Jugendamt entfallenden Mittel an Einrich-
tungen als Zuschuss für zusätzlichen 
Sprachförderbedarf in Höhe von mindes-
tens 5 000 Euro weitergeleitet werden. Die 
jeweiligen Tageseinrichtungen müssen als 
solche in die Jugendhilfeplanung aufge-
nommen worden sein. Die Zuschüsse sind 
für pädagogisches Personal einzusetzen. 
Zuschüsse, die nicht zweckentsprechend 
verwendet werden, sind zurück zu zahlen, 
sie sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme 
in diese Förderung erfolgt in der Regel un-
befristet, grundsätzlich aber mindestens 
für fünf Jahre. Das Jugendamt erklärt ge-
genüber dem Land die zweckentspre-
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wird die Verteilungsgrundlage nach Absatz 
1 Satz 3 für den jährlichen Zuschuss für die 
Förderungen von plusKITA-Einrichtungen 
um ein Jahr verlängert. Damit soll grund-
sätzlich die laufende Förderung als plus-
KITA fortgesetzt werden. 

diese durch vereinfachten Verwendungs-
nachweis spätestens zum 30. Juni des auf 
das Ende des Kindergartenjahres folgen-
den Kalenderjahres vor. § 37 und § 38 Ab-
satz 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

chende Verwendung der nach diesem Ab-
satz an die Träger geleisteten Zuschüsse 
und legt diese über hierfür eingerichtete 
elektronische Systeme durch vereinfachten 
Verwendungsnachweis spätestens zum 30. 
Juni des auf das Ende des Kindergarten-
jahres folgenden Kalenderjahres vor. § 37 
und § 38 Absatz 1 Satz 2 gelten entspre-
chend. 

§ 21b Absatz 2 Satz 4  
Das Jugendamt stellt sicher, dass mit die-
sen Zuschüssen auch die Kinder gefördert 
werden, bei denen nach § 36 Absatz 2 oder 
Absatz 3 Schulgesetz NRW ein zusätzlicher 
Sprachförderbedarf bescheinigt worden 
ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 und Satz 5 gelten 
entsprechend. 
 

(3) Das Jugendamt stellt sicher, dass mit 
diesen Zuschüssen auch die Kinder geför-
dert werden, bei denen nach § 36 Absatz 2 
oder 3 des Schulgesetzes NRW ein zusätz-
licher Sprachförderbedarf bescheinigt wor-
den ist. 

(3) Das Jugendamt stellt sicher, dass mit 
diesen Zuschüssen auch die Kinder geför-
dert werden, bei denen nach § 36 Absatz 2 
oder 3 des Schulgesetzes NRW ein zusätz-
licher Sprachförderbedarf bescheinigt wor-
den ist. 

§ 21c 
Landeszuschuss für Qualifizierung 

§ 46 
Landesförderung der Qualifizierung 

§ 46 
Landesförderung der Qualifizierung 

 (1) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
jedes im Sinne der Absätze 2 bis 4 vorge-
haltene Qualifizierungsangebot, das im 
Bezirk des Jugendamtes tatsächlich umge-
setzt wird, pauschalierte Zuschüsse auf der 
Grundlage einer zum 15. März für das im 
gleichen Kalenderjahr beginnende Kinder-
gartenjahr vorzulegenden Mitteilung. 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt für 
jedes im Sinne der Absätze 2 bis 4 vorge-
haltene Qualifizierungsangebot, das im 
Bezirk des Jugendamtes tatsächlich umge-
setzt wird, pauschalierte Zuschüsse auf der 
Grundlage einer zum 15. März für das im 
gleichen Kalenderjahr beginnende Kinder-
gartenjahr vorzulegenden Mitteilung. 
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 (2) Das Land gewährt dem Jugendamt Zu-
schüsse für die Praktikumsplätze von Aus-
zubildenden in Kindertageseinrichtungen. 
Einen Zuschuss in Höhe von 8 000 Euro 
jährlich pro belegtem Praktikumsplatz 
(piA1-Zuschuss) erhält jedes Jugendamt 
für diejenigen Tageseinrichtungen, die 
Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr 
ihrer praxisintegrierten Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin bezie-
hungsweise zum staatlich anerkannten Er-
zieher ausbilden. Voraussetzung für diesen 
Zuschuss ist, dass diese Schülerinnen und 
Schüler in ihrer praxisintegrierten Ausbil-
dung von dem Träger der Kindertagesein-
richtung tariflich oder entsprechend ver-
gütet werden. § 38 Absatz 1 Satz 2 und § 
45 Absatz 2 Satz 5 und 7 gelten entspre-
chend. 

(2) Das Land gewährt dem Jugendamt Zu-
schüsse für die Praktikumsplätze von Aus-
zubildenden in Kindertageseinrichtungen. 
Einen Zuschuss in Höhe von 8 000 Euro 
jährlich pro belegtem Praktikumsplatz 
(piA1-Zuschuss) erhält jedes Jugendamt 
für diejenigen Tageseinrichtungen, die 
Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr 
ihrer praxisintegrierten Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin bezie-
hungsweise zum staatlich anerkannten Er-
zieher ausbilden. Voraussetzung für diesen 
Zuschuss ist, dass diese Schülerinnen und 
Schüler in ihrer praxisintegrierten Ausbil-
dung von dem Träger der Kindertagesein-
richtung tariflich oder entsprechend ver-
gütet werden. § 38 Absatz 1 Satz 2 und § 
45 Absatz 2 Satz 5 und 7 gelten entspre-
chend. 

 (3) Einen Zuschuss in Höhe von 4 000 Euro 
jährlich pro belegtem Praktikumsplatz (BP-
Zuschuss) erhält jedes Jugendamt für die-
jenigen Kindertageseinrichtungen, die 
Praktikumsplätze für das Anerkennungs-
jahr von Schülerinnen und Schülern im 
letzten Jahr ihrer Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin beziehungsweise 

(3) Einen Zuschuss in Höhe von 4 000 Euro 
jährlich pro belegtem Praktikumsplatz (BP-
Zuschuss) erhält jedes Jugendamt für die-
jenigen Kindertageseinrichtungen, die 
Praktikumsplätze für das Anerkennungs-
jahr von Schülerinnen und Schülern im 
letzten Jahr ihrer Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin beziehungsweise 
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zum staatlich anerkannten Erzieher bereit-
stellen und für jeden Praktikumsplatz von 
Schülerinnen und Schülern im zweiten o-
der dritten Ausbildungsjahr der praxisinte-
grierten Ausbildung (piA2/3-Zuschuss). 
Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

zum staatlich anerkannten Erzieher bereit-
stellen und für jeden Praktikumsplatz von 
Schülerinnen und Schülern im zweiten o-
der dritten Ausbildungsjahr der praxisinte-
grierten Ausbildung (piA2/3-Zuschuss). 
Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

 (4) Das Land gewährt jedem Jugendamt ei-
nen Zuschuss in Höhe von 2 000 Euro für 
jede angehende Kindertagespflegeperson, 
die die Qualifikation nach dem kompe-
tenzorientieren Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) voll-
umfänglich absolviert. Voraussetzung ist, 
dass die Mittel zur Finanzierung einer 
QHB-Qualifizierung eingesetzt werden. Zu-
schüsse, die nicht zweckentsprechend ver-
wendet werden, sind zurück zu zahlen. Das 
Jugendamt erklärt gegenüber dem Land 
die zweckentsprechende Verwendung der 
nach diesem Absatz geleisteten Zuschüsse 
und legt diese durch vereinfachten Ver-
wendungsnachweis spätestens zum 30. 
Juni des auf das Ende des Kindergarten-
jahres folgenden Kalenderjahres vor. 

(4) Das Land gewährt jedem Jugendamt ei-
nen Zuschuss in Höhe von 2 000 Euro für 
jede angehende Kindertagespflegeperson, 
die die Qualifikation nach dem kompe-
tenzorientieren Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) absol-
viert hat. Voraussetzung ist, dass die Mittel 
zur Finanzierung einer QHB-Qualifizierung 
eingesetzt werden. Zuschüsse, die nicht 
zweckentsprechend verwendet werden, 
sind zurück zu zahlen. Das Jugendamt er-
klärt gegenüber dem Land die zweckent-
sprechende Verwendung der nach diesem 
Absatz geleisteten Zuschüsse und legt 
diese über hierfür eingerichtete elektroni-
sche Systeme durch vereinfachten Verwen-
dungsnachweis spätestens zum 30. Juni 
des auf das Ende des Kindergartenjahres 
folgenden Kalenderjahres vor. 

Das Land unterstützt die Qualifizierung 
des pädagogischen Personals in den Ta-

(5) Die Umsetzung des Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrages erfordert 
eine ständige Fortbildung der mit dem 

(5) Die Umsetzung des Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrages erfordert 
eine ständige Fortbildung der mit dem 
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geseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege mit einem jährlichen Betrag von 
insgesamt fünf Millionen Euro und strebt 
den Abschluss einer Vereinbarung nach § 
26 Absatz 3 Nummer 2 an. 

Auftrag betrauten Personen. Das Land un-
terstützt diese kontinuierliche Qualifizie-
rung des pädagogischen Personals in den 
Tageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege mit einem jährlichen Betrag von 
insgesamt zehn Millionen Euro im Rahmen 
der Fortbildungsvereinbarung für den Ele-
mentarbereich im Land Nordrhein-Westfa-
len nach § 54 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2. 
In diesem Rahmen fördert die Oberste 
Landesjugendbehörde auch die Qualitäts-
entwicklung und die wissenschaftliche 
Weiterentwicklung der Inhalte und Metho-
den. 

Auftrag betrauten Personen. Das Land un-
terstützt diese kontinuierliche Qualifizie-
rung des pädagogischen Personals in den 
Tageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege mit einem jährlichen Betrag von 
insgesamt zehn Millionen Euro im Rahmen 
der Fortbildungsvereinbarung für den Ele-
mentarbereich im Land Nordrhein-Westfa-
len nach § 54 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2. 
In diesem Rahmen fördert die Oberste 
Landesjugendbehörde auch die Qualitäts-
entwicklung und die wissenschaftliche 
Weiterentwicklung der Inhalte und Metho-
den. 

 § 47 
Landesförderung der Fachberatung 

§ 47 
Landesförderung der Fachberatung 

 (1) Das Land gewährt dem Jugendamt ei-
nen Zuschuss zur Förderung der qualifi-
zierten Fachberatung von Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege. Ziel ist 
die fachliche und systematische Begleitung 
der Qualitätssicherung und -entwicklung 
in der Kindertagesbetreuung. Hierzu und 
zur Durchführung von Evaluationen im 
Sinne einer prozessorientierten Unterstüt-
zung aller Träger wird eine Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung getroffen. In dieser 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt ei-
nen Zuschuss zur Förderung der qualifi-
zierten Fachberatung von Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege. Ziel ist 
die fachliche und systematische Begleitung 
der Qualitätssicherung und -entwicklung 
in der Kindertagesbetreuung. Hierzu und 
zur Durchführung von Evaluationen im 
Sinne einer prozessorientierten Unterstüt-
zung aller Träger wird eine Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung getroffen. In dieser 
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wird festgelegt, wie die Träger von Tages-
einrichtungen und die Fachberatungsstel-
len für Kindertagespflege die fachliche Ar-
beit in der Kindertagesbetreuung sichern, 
welche Maßnahmen getroffen werden, um 
sie regelmäßig zu überprüfen und kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln. Soweit bei den 
Trägern Verfahren zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung vorhanden sind, wird da-
von ausgegangen, dass hierdurch in der 
Regel eine entsprechende fachliche Leis-
tungserbringung sichergestellt wird, die in 
diesen Prozess einbezogen werden kann. 

wird festgelegt, wie die Träger von Tages-
einrichtungen und die Fachberatungsstel-
len für Kindertagespflege die fachliche Ar-
beit in der Kindertagesbetreuung sichern, 
welche Maßnahmen getroffen werden, um 
sie regelmäßig zu überprüfen und kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln. Soweit bei den 
Trägern Verfahren zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung vorhanden sind, wird da-
von ausgegangen, dass hierdurch in der 
Regel eine entsprechende fachliche Leis-
tungserbringung sichergestellt wird, die in 
diesen Prozess einbezogen werden kann. 

 (2) Der Anteil des Jugendamtes ergibt sich 
aus der Anzahl von nach diesem Gesetz 
geförderten Kindertageseinrichtungen im 
Jugendamtsbezirk und der Anzahl der Kin-
dertagespflegepersonen, die Kinder unter 
sechs Jahren betreuen und hierfür öffent-
lich gefördert werden, im Jugendamtsbe-
zirk, auf der Grundlage einer zum 15. März 
für das im gleichen Kalenderjahr begin-
nende Kindergartenjahr vorzulegenden 
verbindlichen Mitteilung. 
 

(2) Der Anteil des Jugendamtes ergibt sich 
aus der Anzahl von nach diesem Gesetz 
geförderten Kindertageseinrichtungen im 
Jugendamtsbezirk und der Anzahl der Kin-
dertagespflegepersonen, die Kinder bis 
zum Schuleintritt betreuen und hierfür öf-
fentlich gefördert werden, im Jugendamts-
bezirk auf der Grundlage einer zum 15. 
März für das im gleichen Kalenderjahr be-
ginnende Kindergartenjahr vorzulegenden 
verbindlichen Mitteilung. 

 (3) Das Jugendamt leistet aus diesen Mit-
teln einen jährlichen Zuschuss von 1 000 
Euro je Tageseinrichtung an den Träger 

(3) Das Jugendamt leistet aus diesen Mit-
teln einen jährlichen Zuschuss von 1 000 
Euro je Tageseinrichtung an den Träger 
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der Tageseinrichtung. Soweit bei Trägern 
in freier Trägerschaft die Aufgabe der 
Fachberatung und Qualitätssicherung 
überwiegend auf Ebene ihrer regionalen 
Zusammenschlüsse oder überörtlichen 
Verbände erfolgt, leiten die Träger die Zu-
schüsse an diese weiter. Für die Fachbera-
tung im Bereich Kindertagespflege leitet 
das Jugendamt 500 Euro je Kindertages-
pflegeperson, die Kinder unter sechs Jah-
ren betreut, an die zuständige Fachbera-
tungsstelle weiter. § 38 Absatz 1 Satz 2 
und § 45 Absatz 2 Satz 5 und Satz 7 gelten 
entsprechend. 

der Tageseinrichtung. Soweit bei Trägern 
in freier Trägerschaft die Aufgabe der 
Fachberatung und Qualitätssicherung 
überwiegend auf Ebene ihrer regionalen 
Zusammenschlüsse oder überörtlichen 
Verbände erfolgt, leiten die Träger die Zu-
schüsse an diese weiter. Für die Fachbera-
tung im Bereich Kindertagespflege leitet 
das Jugendamt 500 Euro je Kindertages-
pflegeperson, die Kinder bis zum Schulein-
tritt betreut, an die zuständige Fachbera-
tungsstelle weiter. § 38 Absatz 1 Satz 2 
und § 45 Absatz 2 Satz 5 und Satz 7 gelten 
entsprechend. 

 § 48 
Zuschuss zur Flexibilisierung der Be-

treuungszeiten 

§ 48 
Zuschuss zur Flexibilisierung der Be-

treuungszeiten 
 (1) Das Land gewährt jedem Jugendamt ei-

nen pauschalierten Zuschuss für die Flexi-
bilisierung der Kindertagesbetreuung. Die 
Bezuschussung dient der finanziellen För-
derung von kind- und bedarfsgerechten, 
familienunterstützenden Angeboten in der 
Kindertagesbetreuung, wie  
1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrich-
tungen, die über eine Öffnungszeit von 
wöchentlich 50 Stunden hinausgehen, 

(1) Das Land gewährt jedem Jugendamt ei-
nen pauschalierten Zuschuss für die Flexi-
bilisierung der Kindertagesbetreuung. Die 
Bezuschussung dient der finanziellen För-
derung von kind- und bedarfsgerechten, 
familienunterstützenden Angeboten in der 
Kindertagesbetreuung, wie  
1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrich-
tungen, die über eine Öffnungszeit von 
wöchentlich 50 Stunden hinausgehen, 
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2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrich-
tungen an Wochenend- und Feiertagen, 
3. Öffnungszeiten und Betreuungsange-
bote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr, 
4. bis zu 15 der Öffnungstage im Kinder-
gartenjahr für Kindertageseinrichtungen, 
die nur 15 Öffnungstage oder weniger 
jährlich schließen, 
5. zusätzliche Betreuungsangebote bei un-
regelmäßigem Bedarf oder für ausnahms-
weise kurzfristig erhöhten Bedarf der Fa-
milien und Notfallangebote,  
6. ergänzende Kindertagespflege gemäß § 
23 Absatz 1. 

2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrich-
tungen an Wochenend- und Feiertagen, 
3. Öffnungszeiten und Betreuungsange-
bote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr, 
4. bis zu 15 der Öffnungstage im Kinder-
gartenjahr für Kindertageseinrichtungen, 
die nur 15 Öffnungstage oder weniger 
jährlich schließen, 
5. zusätzliche Betreuungsangebote bei un-
regelmäßigem Bedarf oder für ausnahms-
weise kurzfristig erhöhten Bedarf der Fa-
milien und Notfallangebote sowie 
6. ergänzende Kindertagespflege gemäß § 
23 Absatz 1. 

 (2) Das Land stellt hierfür im Kindergarten-
jahr 2020/2021 einen Betrag von 40 Millio-
nen Euro, im Kindergartenjahr 2021/2022 
von 60 Millionen Euro und ab dem Kinder-
gartenjahr 2022/2023 von 80 Millionen 
jährlich landesweit zur Verfügung. Der An-
teil des Jugendamtes ergibt sich in den 
Kindergartenjahren 2020/2021 bis 
2024/2025 aus der Anzahl der im Jugend-
amtsbezirk nach der verbindlichen Jugend-
hilfeplanung gemäß § 19 Absatz 3 Kinder-
bildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 462) in der am 31.07.2020 gelten-
den Fassung, bis zum 15. März 2019 für 

(2) Das Land stellt hierfür im Kindergarten-
jahr 2020/2021 einen Betrag von 40 Millio-
nen Euro, im Kindergartenjahr 2021/2022 
von 60 Millionen Euro und ab dem Kinder-
gartenjahr 2022/2023 von 80 Millionen 
Euro jährlich landesweit zur Verfügung. 
Der Anteil des Jugendamtes ergibt sich in 
den Kindergartenjahren 2020/2021 bis 
2024/2025 aus der Anzahl der im Jugend-
amtsbezirk nach der verbindlichen Jugend-
hilfeplanung gemäß § 19 Absatz 3 des Kin-
derbildungsgesetzes vom 30. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 462) in der am 31. Juli 
2020 geltenden Fassung, bis zum 15. März 
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das Kindergartenjahr 2019/2020 beantrag-
ten Kindpauschalen für in Tageseinrichtun-
gen betreute Kinder im Verhältnis zur lan-
desweiten Anzahl der beantragten Kind-
pauschalen für in Tageseinrichtungen be-
treute Kinder. 

2019 für das Kindergartenjahr 2019/2020 
beantragten Kindpauschalen für in Tages-
einrichtungen betreute Kinder im Verhält-
nis zur landesweiten Anzahl der beantrag-
ten Kindpauschalen für in Tageseinrichtun-
gen betreute Kinder. 

 (3) Voraussetzung für den Zuschuss nach 
Absatz 1 ist, dass das Jugendamt diesen 
Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages 
um 25 Prozent für zeitlich flexible Ange-
botsformen der Kindertagesbetreuung 
einsetzt und an Träger von Tageseinrich-
tungen, Kindertagespflegepersonen oder 
Anstellungsträger von Kindertagespflege-
personen weiterleitet. § 45 Absatz 2 Satz 5 
und Satz 7 gilt entsprechend. § 37 gilt ab 
dem Kindergartenjahr 2023/2024 entspre-
chend. 

(3) Voraussetzung für den Zuschuss nach 
Absatz 1 ist, dass das Jugendamt diesen 
Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages 
um 25 Prozent für zeitlich flexible Ange-
botsformen der Kindertagesbetreuung 
einsetzt und an Träger von Tageseinrich-
tungen, Kindertagespflegepersonen oder 
Anstellungsträger von Kindertagespflege-
personen weiterleitet. § 45 Absatz 2 Satz 5 
und 7 gilt entsprechend. § 37 gilt ab dem 
Kindergartenjahr 2023/2024 entsprechend. 

 (4) Bei der Konzeptionierung und Inan-
spruchnahme der flexiblen Angebotsfor-
men ist den alters- und entwicklungsbezo-
genen Bedürfnissen der Kinder nach Konti-
nuität und Verlässlichkeit sowie den Bin-
dungs- und Bildungsprozessen der einzel-
nen Kinder Rechnung zu tragen. Werden 
im Rahmen der flexiblen Angebotsformen 
Kinder betreut, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder erfolgt 

(4) Bei der Konzeptionierung und Inan-
spruchnahme der flexiblen Angebotsfor-
men ist den alters- und entwicklungsbezo-
genen Bedürfnissen der Kinder nach Konti-
nuität und Verlässlichkeit sowie den Bin-
dungs- und Bildungsprozessen der einzel-
nen Kinder Rechnung zu tragen. Werden 
im Rahmen der flexiblen Angebotsformen 
Kinder betreut, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder erfolgt 
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die Betreuung im Rahmen von Kinderta-
gespflege, dürfen nicht mehr als fünf Kin-
der gleichzeitig von einer pädagogischen 
Kraft betreut werden.  
 
 

die Betreuung im Rahmen von Kinderta-
gespflege, dürfen nicht mehr als fünf Kin-
der gleichzeitig von einer pädagogischen 
Kraft betreut werden.  

 (5) Die im Rahmen flexibler Angebotsfor-
men eingesetzten Personen sind mindes-
tens als Beschäftige in der Tätigkeit von 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern mit 
staatlicher Anerkennung  zu vergüten. 

(5) Die im Rahmen flexibler Angebotsfor-
men eingesetzten Personen sind mindes-
tens als Beschäftige in der Tätigkeit von 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern mit 
staatlicher Anerkennung zu vergüten. 

 Teil 5 
Verfahrens-, Übergangs- und Schluss-

vorschriften 

Teil 5 
Verfahrens-, Übergangs- und Schluss-

vorschriften 
 

§ 21d 
Interkommunaler Ausgleich 

§ 49 
Interkommunaler Ausgleich 

§ 49 
Interkommunaler Ausgleich 

(1) Werden Kinder in einer Kindertagesein-
richtung betreut, die nicht im Jugendamts-
bezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen 
ist, so kann das Jugendamt der aufneh-
menden Kommune einen Kostenausgleich 
von dem Jugendamt des Wohnsitzes ver-
langen. In diesen Fällen erfolgt die Kosten-
beitragserhebung nach § 23 im Jugendamt 
des Wohnsitzes. 

(1) Werden Kinder in einer Kindertagesein-
richtung betreut, die nicht im Jugendamts-
bezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen 
ist, so kann das Jugendamt der aufneh-
menden Kommune spätestens bis sechs 
Monate nach Aufnahme in die wohnsitz-
fremde Kindertageseinrichtung einen Kos-
tenausgleich von dem Jugendamt des 
Wohnsitzes verlangen. In diesen Fällen er-
folgt die Kostenbeitragserhebung nach § 
51 im Jugendamt des Wohnsitzes. 

(1) Werden Kinder in einer Kindertagesein-
richtung betreut, die nicht im Jugendamts-
bezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen 
ist, so kann das Jugendamt der aufneh-
menden Kommune spätestens bis sechs 
Monate nach Aufnahme in die wohnsitz-
fremde Kindertageseinrichtung einen Kos-
tenausgleich von dem Jugendamt des 
Wohnsitzes verlangen. In diesen Fällen er-
folgt die Kostenbeitragserhebung nach 
§ 51 im Jugendamt des Wohnsitzes. 
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(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 beträgt 40 
Prozent der Kindpauschale, sofern die Ju-
gendämter keine andere Vereinbarung 
treffen. 

(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 beträgt 40 
Prozent der Kindpauschale, sofern die Ju-
gendämter keine andere Vereinbarung 
treffen. 

(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 beträgt 40 
Prozent der Kindpauschale, sofern die Ju-
gendämter keine andere Vereinbarung 
treffen. 

 (3) Wird ein Kind bei einer Kindertages-
pflegeperson außerhalb des Jugendamts-
bezirk seines Wohnsitzes betreut, so leistet 
das Jugendamt seines Wohnsitzes pau-
schal ein Drittel der nach § 23 Absatz 2 
Nummer 3 und 4 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch monatlich erstatteten Versi-
cherungsbeiträge an das Jugendamt, das 
diese Aufwendungen an die Kindertages-
pflegeperson erstattet und in dessen Be-
zirk das Kind von einer Kindertagespflege-
person betreut wird, soweit die betroffe-
nen Jugendämter nichts Abweichendes 
vereinbaren. Die Zuständigkeit für die Kos-
tenbeitragserhebung gegenüber den El-
tern bleibt davon unberührt. 

(3) Wird ein Kind bei einer Kindertages-
pflegeperson außerhalb des Jugendamts-
bezirks seines Wohnsitzes betreut, so leis-
tet das Jugendamt seines Wohnsitzes pau-
schal ein Drittel der nach § 23 Absatz 2 
Nummer 3 und 4 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch monatlich erstatteten Versi-
cherungsbeiträge an das Jugendamt, das 
diese Aufwendungen an die Kindertages-
pflegeperson erstattet und in dessen Be-
zirk das Kind von einer Kindertagespflege-
person betreut wird, soweit die betroffe-
nen Jugendämter nichts Abweichendes 
vereinbaren. Die Zuständigkeit für die Kos-
tenbeitragserhebung gegenüber den El-
tern bleibt davon unberührt. 

§ 23 
Elternbeiträge und Elternbeitragsfrei-

heit 

§ 50 
Elternbeitragsfreiheit 

§ 50 
Elternbeitragsfreiheit 

(3) Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege durch Kinder, die am 1. Au-
gust des Folgejahres schulpflichtig werden, 

(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege durch Kinder, die bis zum 30. 
September das vierte Lebensjahr vollendet 
haben werden, ist ab Beginn des im selben 

(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege durch Kinder, die bis zum 30. 
September das vierte Lebensjahr vollendet 
haben werden, ist ab Beginn des im selben 
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ist in dem Kindergartenjahr, das der Ein-
schulung vorausgeht, beitragsfrei. Abwei-
chend von Satz 1 ist für Kinder, die ab dem 
Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in die Schule 
aufgenommen werden, die Inanspruch-
nahme von Angeboten in Kindertagesein-
richtungen oder Kindertagespflege ab 
dem 1. Dezember für maximal zwölf Mo-
nate beitragsfrei. Werden Kinder aus er-
heblichen gesundheitlichen Gründen nach 
§ 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für ein 
Jahr zurückgestellt, so beträgt die Eltern-
beitragsfreiheit nach Satz 1 ausnahms-
weise zwei Jahre. 

Kalenderjahr beginnenden Kindergarten-
jahres bis zur Einschulung beitragsfrei.  
 

Kalenderjahr beginnenden Kindergarten-
jahres bis zur Einschulung beitragsfrei.  
 

§ 21 Abs. 10:  
(10) Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls 
nach § 23 Absatz 3 gewährt das Land dem 
Jugendamt pro Kindergartenjahr einen 
pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 Pro-
zent der Summe der Kindpauschalen für in 
Tageseinrichtungen betreute Kinder im Al-
ter von drei Jahren bis zur Einschulung, die 
sich auf der Basis der verbindlichen Ju-
gendhilfeplanung nach § 19 Absatz 3 bis 
zum 15. März für das in dem gleichen Ka-
lenderjahr beginnende Kindergartenjahr 
ergibt. 

(2) Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls 
nach Absatz 1 gewährt das Land dem Ju-
gendamt pro Kindergartenjahr einen pau-
schalen Zuschuss in Höhe von 8,62 Prozent 
der Summe der Kindpauschalen für in Ta-
geseinrichtungen betreute Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zur Einschulung, die 
sich auf der Basis der verbindlichen Ju-
gendhilfeplanung nach § 33 Absatz 2 bis 
zum 15. März für das in dem gleichen Ka-
lenderjahr beginnende Kindergartenjahr 
ergibt. 

(2) Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls 
nach Absatz 1 gewährt das Land dem Ju-
gendamt pro Kindergartenjahr einen pau-
schalen Zuschuss in Höhe von 8,62 Prozent 
der Summe der Kindpauschalen für in Ta-
geseinrichtungen betreute Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zur Einschulung, die 
sich auf der Basis der verbindlichen Ju-
gendhilfeplanung nach § 33 Absatz 2 bis 
zum 15. März für das in dem gleichen Ka-
lenderjahr beginnende Kindergartenjahr 
ergibt. 

§ 23 § 51 § 51 
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Elternbeiträge und Elternbeitragsfrei-
heit 

Elternbeiträge Elternbeiträge 
 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angebo-
ten in Kindertageseinrichtungen oder Kin-
dertagespflege können Teilnahme- oder 
Kostenbeiträge (Elternbeiträge) nach § 90 
Abs. 1 SGB VIII vom Jugendamt festgesetzt 
werden. In den Fällen des § 21d können 
die Elternbeiträge nur durch das Jugend-
amt des Wohnsitzes erhoben werden. So-
weit die Förderung in Kindertagespflege 
gemäß § 23 SGB VIII erfolgt, sind weitere 
Kostenbeiträge der Eltern an die Tages-
pflegeperson ausgeschlossen. Das Jugend-
amt kann die Zahlung eines angemesse-
nen Entgelts für Mahlzeiten an die Tages-
pflegepersonen zulassen. 

(1) Soweit die Inanspruchnahme von An-
geboten in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege nicht gemäß § 50 bei-
tragsfrei ist, können Teilnahme- oder Kos-
tenbeiträge (Elternbeiträge) nach § 90 Ab-
satz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch ausschließlich vom Jugendamt fest-
gesetzt werden. In den Fällen des § 49 Ab-
satz 1 und 2 können die Elternbeiträge nur 
durch das Jugendamt des Wohnsitzes er-
hoben werden. Für die Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen, die nach diesem 
Gesetz finanziell bezuschusst werden und 
soweit die Förderung in Kindertagespflege 
gemäß § 23 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch erfolgt, sind mit Ausnahme von 
möglichen Entgelten für Mahlzeiten wei-
tere Teilnahmebeiträge der Eltern ausge-
schlossen. Dies gilt auch im Verhältnis zu 
Anstellungsträgern im Sinne des § 22 Ab-
satz 6. Das Jugendamt kann die Zahlung 
eines angemessenen Entgelts für Mahlzei-
ten an die Kindertagespflegepersonen o-
der einen Anstellungsträger zulassen. 

(1) Soweit die Inanspruchnahme von An-
geboten in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege nicht gemäß § 50 bei-
tragsfrei ist, können Teilnahme- oder Kos-
tenbeiträge (Elternbeiträge) nach § 90 Ab-
satz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch ausschließlich vom Jugendamt fest-
gesetzt werden. In den Fällen des § 49 Ab-
satz 1 und 2 können die Elternbeiträge nur 
durch das Jugendamt des Wohnsitzes er-
hoben werden. Für die Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen, die nach diesem 
Gesetz finanziell bezuschusst werden und 
soweit die Förderung in Kindertagespflege 
gemäß § 23 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch erfolgt, sind mit Ausnahme von 
möglichen Entgelten für Mahlzeiten wei-
tere Teilnahmebeiträge der Eltern ausge-
schlossen. Dies gilt auch im Verhältnis zu 
Anstellungsträgern im Sinne des § 22 Ab-
satz 6. Das Jugendamt kann die Zahlung 
eines angemessenen Entgelts für Mahlzei-
ten an die Kindertagespflegepersonen o-
der einen Anstellungsträger zulassen. Mit-
gliederbeiträge für Elterninitiativen gemäß 
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§ 36 Absatz 2 Nummer 3 sind keine Teil-
nahme- oder Kostenbeiträge im Sinne die-
ser Vorschrift. 

(2) Zu diesem Zweck teilt der Träger der 
Kindertageseinrichtung oder der Träger, 
der die Kindertagespflege vermittelt hat, 
dem Jugendamt die Namen, Anschriften, 
Geburtsdaten, bei Kindertageseinrichtun-
gen die Betreuungszeiten sowie die Auf-
nahme- und Abmeldedaten der Kinder so-
wie die entsprechenden Angaben der El-
tern oder der nach kommunalem Sat-
zungsrecht gleichgestellten Personen un-
verzüglich mit. In den Fällen des § 21d lei-
tet das Jugendamt der aufnehmenden 
Kommune, das die Daten nach Satz 1 er-
hält, diese an das Jugendamt der Wohn-
sitzkommune weiter. 

(2) Zu dem Zweck gemäß Absatz 1 teilt der 
Träger der Kindertageseinrichtung oder 
der Träger, der die Kindertagespflege ver-
mittelt hat, dem Jugendamt die Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten, die Betreu-
ungszeiten sowie die Aufnahme- und Ab-
meldedaten der Kinder sowie die entspre-
chenden Angaben der Eltern oder der 
nach kommunalem Satzungsrecht gleich-
gestellten Personen unverzüglich mit. In 
den Fällen des § 49 leitet das Jugendamt 
der aufnehmenden Kommune, das die Da-
ten nach Satz 1 erhält, diese an das Ju-
gendamt der Wohnsitzkommune weiter. 

(2) Zu dem Zweck gemäß Absatz 1 teilt der 
Träger der Kindertageseinrichtung oder 
der Träger, der die Kindertagespflege ver-
mittelt hat, dem Jugendamt die Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten, die Betreu-
ungszeiten sowie die Aufnahme- und Ab-
meldedaten der Kinder sowie die entspre-
chenden Angaben der Eltern oder der 
nach kommunalem Satzungsrecht gleich-
gestellten Personen unverzüglich mit. In 
den Fällen des § 49 leitet das Jugendamt 
der aufnehmenden Kommune, das die Da-
ten nach Satz 1 erhält, diese an das Ju-
gendamt der Wohnsitzkommune weiter. 

(4) Der Träger der Kindertageseinrichtung 
kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung 
kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung 
kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 

(5) Erhebt das Jugendamt Elternbeiträge 
für die Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen oder Kindertagespflege, hat 
es eine soziale Staffelung vorzusehen und 
die wirtschaftliche Leis-tungsfähigkeit der 
Eltern sowie die Betreuungs-zeit zu be-
rücksichtigen. Es kann ermäßigte Bei-träge 
oder eine Beitragsfreiheit für Geschwister-

(4) Erhebt das Jugendamt Elternbeiträge 
für die Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen oder Kindertagespflege, hat 
es eine soziale Staffelung vorzusehen und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Eltern sowie die Betreuungszeit zu berück-
sichtigen. Es kann ermäßigte Beiträge oder 
eine Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder, 

(4) Erhebt das Jugendamt Elternbeiträge 
für die Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen oder Kindertagespflege, hat 
es eine soziale Staffelung vorzusehen und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Eltern sowie die Betreuungszeit zu berück-
sichtigen. Es kann ermäßigte Beiträge oder 
eine Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder, 
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kinder, auch wenn sie eine Ganztagsschule 
im Primarbereich besuchen, vorsehen. Bei 
Geschwisterregelungen sind Kinder, deren 
Tages-betreuung nach Absatz 3 elternbei-
tragsfrei ist, so zu berücksichtigen, als ob 
für sie ein Elternbei-trag zu leisten wäre. 

unabhängig vom Jugendamtsbezirk in 
dem sie betreut werden und auch wenn sie 
eine Ganztagsschule im Primarbereich be-
suchen, vorsehen. Bei Geschwisterregelun-
gen sind Kinder, deren Tagesbetreuung 
gemäß § 50 Absatz 1 elternbeitragsfrei ist, 
so zu berücksichtigen, als ob für sie ein El-
ternbeitrag zu leisten wäre. Bei Ermäßi-
gungsregelungen für Geschwister ist si-
cherzustellen, dass die Familie sowohl in 
vollem Umfang von diesen Ermäßigungen 
als auch von der Elternbeitragsbefreiung 
nach § 50 profitiert. Die Höhe und Staffe-
lung der Elternbeiträge für Kindertagesein-
richtungen und für Kindertagespflege soll-
ten einander entsprechen. 

unabhängig vom Jugendamtsbezirk, in 
dem sie betreut werden und auch wenn sie 
eine Ganztagsschule im Primarbereich be-
suchen, vorsehen. Bei Geschwisterregelun-
gen sind Kinder, deren Tagesbetreuung 
gemäß § 50 Absatz 1 elternbeitragsfrei ist, 
so zu berücksichtigen, als ob für sie ein El-
ternbeitrag zu leisten wäre. Bei Ermäßi-
gungsregelungen für Geschwister ist si-
cherzustellen, dass die Familie sowohl in 
vollem Umfang von diesen Ermäßigungen 
als auch von der Elternbeitragsbefreiung 
nach § 50 profitiert. Die Höhe und Staffe-
lung der Elternbeiträge für Kindertagesein-
richtungen und für Kindertagespflege soll-
ten einander entsprechen. 

§ 5 Abs. 2 a.F.  

(2) Der Schulträger oder das Jugendamt 
können für außerunterrichtliche Angebote 
im Rahmen offener Ganztagsschulen und 
für andere außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Schulen Bei-
träge von den Eltern oder den nach kom-
munalem Satzungsrecht gleichgestellten 
Personen erheben. Der Schulträger oder 
das Jugendamt sollen eine soziale Staffe-
lung der Beiträge vorsehen. Beiträge für 

(5) Der Schulträger oder das Jugendamt 
können für außerunterrichtliche Angebote 
im Rahmen offener Ganztagsschulen und 
für andere außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Schulen Bei-
träge von den Eltern oder den nach kom-
munalem Satzungsrecht gleichgestellten 
Personen erheben. Der Schulträger oder 
das Jugendamt sollen eine soziale Staffe-
lung der Beiträge vorsehen. Beiträge für 
Geschwisterkinder können ermäßigt wer-

(5) Der Schulträger oder das Jugendamt 
können für außerunterrichtliche Angebote 
im Rahmen offener Ganztagsschulen und 
für andere außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Schulen Bei-
träge von den Eltern oder den nach kom-
munalem Satzungsrecht gleichgestellten 
Personen erheben. Der Schulträger oder 
das Jugendamt sollen eine soziale Staffe-
lung der Beiträge vorsehen. Beiträge für 
Geschwisterkinder können ermäßigt wer-



112 
 

Geschwisterkinder können ermäßigt wer-
den. Dies gilt auch für Kinder, deren Ge-
schwister in einer Kindertageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege betreut werden. 

den. Dies gilt auch für Kinder, deren Ge-
schwister in einer Kindertageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege betreut werden, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz und von 
dem Jugendamtsbezirk. 

den. Dies gilt auch für Kinder, deren Ge-
schwister in einer Kindertageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege betreut werden, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz und von 
dem Jugendamtsbezirk. 

(6) Kreise als örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe können durch Satzung o-
der öffentlich-rechtliche Vereinbarung Ge-
meinden, für die sie die Aufgaben der öf-
fentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, mit 
der Durchführung von Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 4 beauftragen. 

(6) Kreise als örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe können durch Satzung o-
der öffentlich-rechtliche Vereinbarung Ge-
meinden, für die sie die Aufgaben der öf-
fentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, mit 
der Durchführung von Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 3 beauftragen. 

(6) Kreise als örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe können durch Satzung o-
der öffentlich-rechtliche Vereinbarung Ge-
meinden, für die sie die Aufgaben der öf-
fentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, mit 
der Durchführung von Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 3 beauftragen. 

§ 24  
Investitionskostenförderung 

§ 52 
Investitionen 

§ 52 
Investitionen 

Das Land gewährt dem Jugendamt nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes Zuwen-
dungen zu den Investitionskosten der Kin-
dertageseinrichtungen. 

Das Land gewährt dem Jugendamt nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes Zuwen-
dungen zu den Investitionskosten für Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege. 

Das Land gewährt dem Jugendamt nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes Zuwen-
dungen zu den Investitionskosten für Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege. 

§ 25 
Erprobung 

§ 53 
Erprobungen 

§ 53 
Erprobungen 

Die Oberste Landesjugendbehörde kann 
zur Erprobung innovativer pädagogischer 
oder anderer Modelle Abweichungen von 
den Regelungen dieses Gesetzes zulassen. 

Die Oberste Landesjugendbehörde kann 
für besondere Betreuungsbedarfe, zur Er-
probung innovativer pädagogischer oder 
anderer Modelle Abweichungen von den 
Regelungen dieses Gesetzes zulassen. 

Die Oberste Landesjugendbehörde kann 
für besondere Betreuungsbedarfe, zur Er-
probung innovativer pädagogischer oder 
anderer Modelle Abweichungen von den 
Regelungen dieses Gesetzes zulassen. 

§ 26 § 54 § 54 
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Verwaltungsverfahren und Durchfüh-
rungsvorschriften 

Verwaltungsverfahren und Verord-
nungsermächtigungen, Vereinbarungen 

Verwaltungsverfahren und Verord-
nungsermächtigungen, Vereinbarungen 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten die Vorschriften des So-
zialgesetzbuches - Verwaltungsverfahren - 
(SGB X) entsprechend. 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten die Vorschriften des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-
verwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), 
in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten die Vorschriften des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-
verwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130) 
in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 
sowie Ausnahmen zur Gewährung festzu-
setzen, 

 

3. das Nähere zum Verfahren zur Gewäh-
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 

4. den Prozentsatz nach § 21 Absatz 10 für 
die Kindergartenjahre ab 1. August 2015 
neu festzulegen, wenn er sich im Zuge ei-
ner Überprüfung des Belastungsausgleichs 
nach § 28 Absatz 2 verändert, 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. die Fortschreibungsrate nach § 37 Ab-
satz 2 festzusetzen, sowie das Verhältnis 
von Personal- zu Sachkosten gemäß § 37 
Absatz 3 neu festzulegen, wenn eine An-
passung im Zuge der Überprüfung gemäß 
§ 56 erforderlich wird, 
2. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 
sowie Ausnahmen zur Gewährung festzu-
setzen, 
3. das Nähere zum Verfahren zur Gewäh-
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 
4. die Verteilung der Mittel nach § 45 Ab-
satz 1 und § 48 Absatz 2 ab dem Kinder-
gartenjahr 2025/2026 neu festzusetzen, 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. die Fortschreibungsrate nach § 37 Ab-
satz 2 festzusetzen, sowie das Verhältnis 
von Personal- zu Sachkosten gemäß § 37 
Absatz 3 neu festzulegen, wenn eine An-
passung im Zuge der Überprüfung gemäß 
§ 55 erforderlich wird, 
2. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 
sowie Ausnahmen zur Gewährung festzu-
setzen, 
3. das Nähere zum Verfahren zur Gewäh-
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 
4. die Verteilung der Mittel nach § 45 Ab-
satz 1 und § 48 Absatz 2 ab dem Kinder-
gartenjahr 2025/2026 neu festzusetzen, 
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5. Kriterien für das Gütesiegel „Familien-
zentrum NRW“ und das Verfahren zu sei-
ner Verleihung festzulegen und 
6. auf der Grundlage der Vereinbarung 
nach Absatz 3 Nummer 3 das Nähere über 
die Qualifikation und den Personalschlüs-
sel festzulegen. 
 
Für die Rechtsverordnungen nach den 
Nummern 1. bis 4. ist die Zustimmung des 
Finanzministeriums erforderlich. 
 
Für die Rechtsverordnung nach Nummer 6 
ist die Zustimmung des für Kommunales 
zu-ständigen Ministeriums erforderlich. 

5. den Prozentsatz nach § 38 Absatz 3 neu 
oder entsprechende Einmalzahlungen fest-
zulegen, wenn sich, nach einer Überprü-
fung des Belastungsausgleichs nach § 3 
Absatz 2 des Belastungsausgleichsgesetzes 
Jugendhilfe vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S. 510) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder einer Überprüfung der gesam-
ten Auswirkungen des Gesetzes in Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzenver-
bänden, das Erfordernis einer Anpassung 
des Kostenausgleichs ergibt, 
6. Kriterien für das Gütesiegel „Familien-
zentrum NRW“ und das Verfahren zu sei-
ner Verleihung weiter zu entwickeln und 
neu festzulegen, 
7. auf der Grundlage der Vereinbarung 
nach Absatz 3 Nummer 3 das Nähere über 
die Qualitätssicherung und -entwicklung 
einschließlich Qualifizierung und Fachbera-
tung festzulegen und 
8. auf der Grundlage der Vereinbarung 
nach Absatz 3 Nummer 4 das Nähere über 
die Qualifikation und den Personalschlüs-
sel festzulegen. 
Für die Rechtsverordnungen nach Satz 1 
Nummer 1 bis 5 ist die Zustimmung des 
Finanzministeriums erforderlich. Für die 

5. den Prozentsatz nach § 38 Absatz 3 neu 
oder entsprechende Einmalzahlungen fest-
zulegen, wenn sich, nach einer Überprü-
fung des Belastungsausgleichs nach § 3 
Absatz 2 des Belastungsausgleichsgesetzes 
Jugendhilfe vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S. 510) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder einer Überprüfung der gesam-
ten Auswirkungen des Gesetzes in Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzenver-
bänden, das Erfordernis einer Anpassung 
des Kostenausgleichs ergibt, 
6. Kriterien für das Gütesiegel „Familien-
zentrum NRW“ und das Verfahren zu sei-
ner Verleihung weiter zu entwickeln und 
neu festzulegen,  
7. auf der Grundlage der Vereinbarung 
nach Absatz 3 Nummer 3 das Nähere über 
die Qualitätssicherung und -entwicklung 
einschließlich Qualifizierung und Fachbera-
tung festzulegen und 
8. auf der Grundlage der Vereinbarung 
nach Absatz 3 Nummer 4 das Nähere über 
die Qualifikation und den Personalschlüs-
sel festzulegen. 
Für die Rechtsverordnungen nach Satz 1 
Nummer 1 bis 5 ist die Zustimmung des 
Finanzministeriums erforderlich. Für die 
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Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 
5 und 8 ist die Zustimmung des für Kom-
munales zuständigen Ministeriums erfor-
derlich. 

Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 
5 und 8 ist die Zustimmung des für Kom-
munales zuständigen Ministeriums erfor-
derlich. 

(3) Die Oberste Landesjugendbehörde trifft 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege und den Kirchen  
1. eine Vereinbarung über die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit der Kindertagesein-
richtungen (Bildungsvereinbarung), insbe-
sondere zur sprachlichen Bildung ein-
schließlich der Erfassung und Mitteilung 
summarischer Ergebnisse zu § 13c Absatz 
4 an das Jugendamt, 
2. eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Kräfte 
(Fortbildungsvereinbarung), 
3. eine Vereinbarung über die Qualifikation 
und, bei den Kindertageseinrichtungen, 
den Personalschlüssel (Personalvereinba-
rung). 
Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. 

(3) Die Oberste Landesjugendbehörde 
trifft mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, den Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege und den Kirchen  
1. eine Vereinbarung über die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit der Kindertagesein-
richtungen (Bildungsvereinbarung), 
2. eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Kräfte 
(Fortbildungsvereinbarung), 
3. eine Vereinbarung über die Qualitätssi-
cherung und -entwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung einschließlich Qualifizierung 
und Fachberatung (Qualitätsentwicklungs-
vereinbarung) und 
4. eine Vereinbarung über die Qualifikation 
und, bei den Kindertageseinrichtungen, 
den Personalschlüssel (Personalvereinba-
rung). 
Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. 

(3) Die Oberste Landesjugendbehörde 
trifft mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, den Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege und den Kirchen  
1. eine Vereinbarung über die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit der Kindertagesein-
richtungen (Bildungsvereinbarung), 
2. eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen Kräfte 
(Fortbildungsvereinbarung), 
3. eine Vereinbarung über die Qualitätssi-
cherung und -entwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung einschließlich Qualifizierung 
und Fachberatung (Qualitätsentwicklungs-
vereinbarung) und 
4. eine Vereinbarung über die Qualifikation 
und, bei den Kindertageseinrichtungen, 
den Personalschlüssel (Personalvereinba-
rung). 
Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. An dem Vereinba-
rungsprozess gemäß Satz 1 Nummer 3 
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wird der Landesverband Kindertagespflege 
NRW e. V. in geeigneter Weise beteiligt. 

§ 27 
Aufhebungs- und Übergangsvorschrif-

ten 

§ 55 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Über-

gangsvorschriften 
 

§ 55 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Über-

gangsvorschriften 

(1) Die Träger von Kindertageseinrichtun-
gen werden von allen Zweckbindungen 
aus einer Investitionsförderung nach dem 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
und dem Kindergartengesetz befreit, wenn 
die mit den Landesmitteln geförderten 
Einrichtungen weiterhin für Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflege oder Fa-
milienzentren nach diesem Gesetz über-
wiegend genutzt werden. 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in 
Kraft. Zugleich tritt das Kinderbildungsge-
setz vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 21. November 2017 (GV. NRW. S. 
834) geändert worden ist, außer Kraft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag 
bis zum 31. Dezember 2023 über die Er-
fahrungen mit diesem Gesetz. 
 
 
 
 
 
(2) Die Träger von Kindertageseinrichtun-
gen werden von allen Zweckbindungen 
aus einer Investitionsförderung nach dem 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
und dem Kindergartengesetz befreit, wenn 
die mit den Landesmitteln geförderten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes – SGB VIII – vom 30. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S. 462), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. No-
vember 2017 (GV. NRW. S. 834) geändert 
worden ist, außer Kraft. Die Landesregie-
rung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2023 über die Erfahrungen mit 
dem Gesetz nach Satz 1. 
 (2) Die Träger von Kindertageseinrichtun-
gen werden von allen Zweckbindungen 
aus einer Investitionsförderung nach dem 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
und dem Kindergartengesetz befreit, wenn 
die mit den Landesmitteln geförderten 
Einrichtungen weiterhin für Kindertages-
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Einrichtungen weiterhin für Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflege oder Fa-
milienzentren nach diesem Gesetz über-
wiegend genutzt werden. Zweckbindun-
gen für Plätze, die seit 2008 im Rahmen 
der U3-Investitionsprogramme geschaffen 
wurden, laufen über den ausgesprochenen 
Zeitraum weiter und gelten als erfüllt, 
wenn im Rahmen der örtlichen Jugendhil-
feplanung entschieden wird, dass sie vor-
rangig mit Kindern unter drei Jahren be-
legt werden. 

einrichtungen, Kindertagespflege oder Fa-
milienzentren nach diesem Gesetz über-
wiegend genutzt werden. Zweckbindun-
gen für Plätze, die seit 2008 im Rahmen 
der U3-Investitionsprogramme geschaffen 
wurden, laufen über den ausgesprochenen 
Zeitraum weiter und gelten als erfüllt, 
wenn im Rahmen der örtlichen Jugendhil-
feplanung entschieden wird, dass sie vor-
rangig mit Kindern unter drei Jahren be-
legt werden. 

 (3) Für die finanzielle Förderung von Kin-
dertageseinrichtungen (Kindpauschalen, 
Mietzuschüsse, Verfügungspauschale, zu-
sätzliche U3-Pauschale, eingruppige, 
Waldkindergartengruppen, Familienzen-
tren, plusKITA-Einrichtungen, zusätzlichen 
Sprachförderbedarf und Qualifizierung so-
wie die zusätzlichen Zuschüsse) und den 
Landeszuschuss für Kinder in Kindertages-
pflege bis zum Kindergartenjahr 
2019/2020 gilt das Kinderbildungsgesetz 
in der bis zum 31. Juli 2020 geltenden Fas-
sung. 

(3) Für die finanzielle Förderung von Kin-
dertageseinrichtungen (Kindpauschalen, 
Mietzuschüsse, Verfügungspauschale, zu-
sätzliche U3-Pauschale, eingruppige, 
Waldkindergartengruppen, Familienzen-
tren, plusKITA-Einrichtungen, zusätzlichen 
Sprachförderbedarf und Qualifizierung so-
wie die zusätzlichen Zuschüsse) und den 
Landeszuschuss für Kinder in Kindertages-
pflege bis zum Kindergartenjahr 
2019/2020 gilt das Kinderbildungsgesetz 
vom 30. Oktober 2007 in der am 31. Juli 
2020 geltenden Fassung. 

(2) Für pauschalierte Landeszuschüsse zum 
Erhalt der Trägervielfalt für die Jahre 
2017/2018 und 2018/2019 ist § 21f in der 

(4) Für pauschalierte Landeszuschüsse zum 
Erhalt der Trägervielfalt für die Jahre 
2017/2018 und 2018/2019 ist § 21f in der 

(4) Für pauschalierte Landeszuschüsse zum 
Erhalt der Trägervielfalt für die Jahre 
2017/2018 und 2018/2019 ist § 21f des 
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bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Kinderbildungsgesetzes vom 30. Oktober 
2007 in der am 31. Juli 2019 geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 28 
Schlussbestimmung 

  

 (1) Die Landesregierung überprüft in ei-
nem weiteren Schritt unter Einbeziehung 
der Kommunalen Spitzenverbände, der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege, der Kirchen, der Eltern, der Be-
schäftigten und ihrer Verbände weitere 
Punkte, insbesondere die Bedarfsgerech-
tigkeit der Angebotsstruktur, das Finanzie-
rungssystem, die Auskömmlichkeit der 
Pauschalen, den Betreuungsschlüssel und 
die zusätzliche Sprachförderung. 

(5) Die Landesregierung überprüft die Fi-
nanzierung der Kindertagesbetreuung und 
deren Auswirkungen unter Mitwirkung der 
Kommunalen Spitzenverbände, der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
sowie der Kirchen auf der Basis vorliegen-
der Daten und weiterer Datenerhebungen 
fortlaufend. Bei der Evaluation werden dar-
über hinaus auch die Eltern, die Beschäf-
tigten und ihre Verbände sowie der Lan-
desverband für Kindertagespflege NRW 
einbezogen. Im Zuge dieser Überprüfung 
werden auch die Entwicklung und Wirkung 
der Fortschreibungsrate nach § 37 ein-
schließlich des Verhältnisses zwischen Per-
sonal- und Sachkosten gemäß § 37 Absatz 
3 evaluiert. Die Landesregierung bezieht 
die Ergebnisse dieser Überprüfung in den 
gemäß Absatz 1 Satz 3 zu erstellenden Be-
richt ein. 

(5) Die Landesregierung überprüft die Fi-
nanzierung der Kindertagesbetreuung und 
deren Auswirkungen auch im Hinblick auf 
Trägerpluralität unter Mitwirkung der 
kommunalen Spitzenverbände, der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
sowie der Kirchen auf der Basis vorliegen-
der Daten und weiterer Datenerhebungen 
fortlaufend. Bei der Evaluation werden dar-
über hinaus auch die Eltern, die Beschäf-
tigten, die Kindertagespflegepersonen und 
ihre Verbände sowie der Landesverband 
für Kindertagespflege NRW e. V. einbezo-
gen. Im Zuge dieser Überprüfung werden 
auch die Entwicklung und Wirkung der 
Fortschreibungsrate nach § 37 einschließ-
lich des Verhältnisses zwischen Personal- 
und Sachkosten gemäß § 37 Absatz 3 eva-
luiert. Die Landesregierung bezieht die Er-
gebnisse dieser Überprüfung in den ge-
mäß Absatz 1 Satz 3 zu erstellenden Be-
richt ein. 
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(2) Die Oberste Landesjugendbehörde 
überprüft die dem Belastungsausgleich 
nach § 21 Absatz 10 zugrundeliegende 
Kostenfolgeabschätzung spätestens zum 
31. Dezember 2014. 
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Entwurf des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der
frühen Bildung
Stellungnahme der Landschaftsverbände vom 06.09.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Vorlage 14/3589 wurde darauf hingewiesen, dass die Stellungnahme der
beiden Landesjugendämter noch in Abstimmung ist und nachgereicht wird.

Als Anlage übersende ich Ihnen die zwischen den Landschaftsverbänden abge¬
stimmte Stellungnahme zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
In Vertretung

Lorenz Bahr-Hed. emann

Ihre Meinung ist uns wichtig!
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Qualität für Menschen Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

Herrn

Wolfgang Jörg
Landtag NRW
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend

Postfach 10 1143

40002 Düsseldorf

Per Mail: anhoeruna(a>|andtaa.nrw.de

Entwurf des „Gesetz(es) zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung 
vom 09.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des „Gesetz(es) zur qualitativen
Weiterentwicklung der frühen Bildung  vom 09.07.2019 (im Folgenden Kibiz-E) Stellung
nehmen zu können.

• Die Landschaftsverbände begrüßen ausdrücklich, dass die Finanzierung im Bereich
der Kindertagesbetreuung nachhaltig verbessert werden soll. Dies ist ein wichtiger
Schritt zur Behebung der strukturellen Unterfinanzierung des Systems der
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Wenngleich mit der verbesserten
finanziellen Ausstattung gegenüber dem heutigen Stand des
Kinderbildungsgesetzes keine Standardverbesserung verbunden ist, so soll doch mit
der im Entwurf vorgesehenen Finanzierung die Qualität der Kindertagesbetreuung
gegenüber dem Status quo jedenfalls verbessert werden.

Inwieweit die erhöhten Kindpauschalen sowie die indexgebundene jährliche
Anpassung die strukturelle Unterfinanzierung nachhaltig tatsächlich beseitigen
können und ob die in der Gesetzesbegründung angegebenen Personalschlüssel zur
Sicherung der Qualität dann auch erreicht werden, kann auf der Basis des
vorgelegten Gesetzesentwurfes von hier letztlich nicht beurteilt werden.

Die zusätzlichen Finanzmittel werden unstreitig aber nur dann zu einer
Qualitätsverbesserung führen, wenn auch ausreichend und gut qualifiziertes

Münster/Köln, 06.09.2019

LVR - Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln
Telefon: 0221809*0, Fax: 0221809-2009
www.lvr.de

LWL - Landschafts erband Westfal n-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1,48133 Münster
Telefon: 0251 591-01,  ax: 0251 591-3300
www.lwl.org
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Personal zur Verfügung steht. Die aktuell getroffenen Maßnahmen -
Personalvereinbarung nach § 26 Abs. B Nr. 3 KiBiz-E; finanzielle Förderung der
praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher n - PIA - werden allein aber nicht
ausreichen. Die Anstrengungen, mehr Fachkräfte für die Elementarbildung zu
gewinnen, müssen daher mit Blick auf die Attraktivität von Ausbildung und Beruf
sowie die Ausgestaltung von Ausbildungs- und Studiengängen weiter verstärkt
werden.

• Mit Blick auf die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, im Sinne von
Chancengleichheit und auch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist die Beitragsfreiheit im Bereich der Kindertagesbetreuung sicherlich ein
erstrebenswertes Ziel. Vor diesem Hintergrund ist auch die Einführung des zweiten
beitragsfreien Kitajahres im Grundsatz ein Schritt in die richtige Richtung.

Mit Blick auf die aktuelle Situation in NRW würden wir prioritär jedoch begrüßen,
wenn die für die weitere Beitragsfreiheit aus der Bundesförderung des sogenannten
„Gute-Kita-Gesetzes  vorgesehenen Mittel in eine weitere Verbesserung der

Betreuungsqualität fließen würden. Korrespondierend hierzu sollte eine
landeseinheitliche soziale Staffelung der Elternbeiträge erfolgen. Dieses wäre ein
wichtiger Beitrag für die Chancengerechtigkeit und zur Entlastung finanziell
schwacher Familien.

• Im Gesetzesentwurf werden die besonderen Bedarfe von Kindern mit (drohender)
Behinderung jetzt gesetzlich verankert. Die bisherige Finanzierung in Höhe der 3,5-
fachen Kindpauschale für Kinder mit (drohender) Behinderung wird allerdings nicht
mehr fortgeführt, stattdessen werden Pauschalwerte, die auf der Grundlage der
neuen Kindpauschalen gesondert ermittelt wurden, ausgewiesen. Es sind aber keine

¦ weiteren strukturellen Verbesserungen im System für Kinder mit (drohender)
Behinderung vorgesehen.

Die Landschaftsverbä de haben in der Vergangenheit auf Basis ihrer freiwilligen
Förderungen (Richtlinienförderung im LWL / Finkpauschale im LVR) für die
Betreuung und Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung in
Kindertageseinrichtungen (ohne heilpädagogische Einrichtungen) zuletzt jährlich rd.
110 Mio. Euro aufgewendet. Kinder mit (drohender) Behinderung werden auch
zukünftig auf ergänzende Leistungen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer
Regelkita oder Tagespflege angewiesen sein. Im Sinne einer Schaffung inklusiver
Verhältnisse auch und gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung müsste die
Schaffung inklusionsfördernder Rahmenbedingungen strukturell im Rahmen der
KiBiz-Finanzierung berücksichtigt werden.
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• Die vorgesehene Flexibilisierung der, Betreuungsangebote unter Berücksichtigung
des individuellen Bedarfs wird mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und die sich ändernden Rahmenbedingungen von Gesellschaft und Arbeitswelt
ausdrücklich begrüßt, Es wird darauf ankommen, die Ausgestaltung der
Flexibilisierung der Betreuung jeweils am Wohlbefinden des Kindes zu orientieren.
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht alleine durch öffentliche
Angebote der Kindertagesbetreuung geschaffen werden kann. Zusätzlich zu den im
Gesetzesentwurf verankerten erweiterten Möglichkeiten der flexiblen
Kindertagesbetreuung sind korrespondierende Maßnahmen erforderlich, um die
Familienfreundlichkeit der Arbeitswelt zu verbessern.

• Mit den im vorgelegten Gesetzesentwurf vorgesehenen Änderungen erfolgt keine
grundlegende Reform des KiBiz. An der bisherigen Finanzierungssystematik wird im
Grunde festgehalten. Eine grundlegende Reform der Finanzierung, weg von
Pauschalen für Einzeltatbestände hin zu einer Strukturförderung, basierend auf einer
Sockelfinanzierung und ergänzenden Fördertatbeständen, ist nicht erfolgt. Dieses
würde aber den Trägern mehr Planungssicherheit insbesondere im Bereich der
Personalplanung geben. Nach wie vor halten die Landschaftsverbände eine
Vereinfachung der Finanzierungsstrukturen dringend für geboten. Eine
Vereinfachung der Förder- und Abrechnungssystematik insgesamt sollte das Ziel der
Reform sein.

Zu den umfangreichen Änderungen nehmen wir im Detail wie folgt Stellung:

1. Qualitätsstandards in der frühen Bildung

Der Gesetzesentwurf setzt das zwischen kommunalen Spitzenverbänden und Land
vereinbarte Eckpunktepapier um. Die Erhöhung der Kindpauschalen soll sicherstellen,
dass nun die bereits seit 2008 angestrebten Qualitätsstandards erreicht werden können.
Ob die in der Gesetzesbegründung auf S. 109 angegebenen Personalschlüssel
tatsächlich erreicht werden können, ist aus dem Gesetzesentwurf selbst nicht
nachzuvollziehen. Mit der neuen Anlage zur § 33 KiBiz-E wird ein
Gesamtpersonalkraftstundenwert eingeführt, der auch für nicht pädagogisches
Personal, wie z. B. Hauswirtschaftskräfte eingesetzt werden kann. Die UÄ regen an,

pädagogisches und nicht-pädagogisches Personal getrennt in der Anlage zu § 33 KiBiz-
E auszuweisen. Fachwissenschaftlich wird die geplante mittelbare Bildungs- und
Betreuungszeit als zu niedrig bemessen bewertet.

In § 28 Absatz 2 KiBiz-E wird geregelt, dass eine nicht nur vorübergehende
Überschreitung ohne Anpassung des Personalschlüssels dem Jugendamt und dem
Landesjugendamt unverzüglich anzuzeigen ist. In der Gesetzesbegründung auf S. 103
wird von einem Zeitraum von sechs Wochen ausgegangen. Um Rechtsklarheit zu
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schaffen, regen die Landesjugendämter an, den konkreten Zeitrahmen in den
Gesetzestext aufzunehmen.

Die ÜÄ begrüßen die gesetzlich neu verankerte Leitungsfreistellung sowie die erstmals
gesetzlich verankerte finanzielle Förderung der Fachberatung als weitere Bausteine der
Qualitätsentwicklung. In § 36 Abs. 4 KiBiz-E ist geregelt, dass die Leitungsstunden im
Rahmen der Mindestausstattung vorzuhalten sind. Vor diesem Hintergrund halten wir
es für erforderlich, die Leitungsfreistellung als Muss-Vorschrift zu formulieren (§ 29
KiBiz-E). Ob das vorgesehene Leitungskontingent ausreicht, die aktuellen und
zukünftigen Leitungsaufgaben sicher zu stellen, wird allerdings zu überprüfen sein.
Die finanzielle Förderung der Fachberatung eröffnet grundsätzlich neue Möglichkeiten
der Qualitätsentwicklung. Bei der aktuell vorgesehenen Förderhöhe müsste eine
Fachberatung rund 70 Einrichtungen betreuen, um eine vollständige Refinanzierung zu
erreichen. Dies birgt fachlich große Herausforderungen, daher sollte die Förderung
zumindest perspektivisch noch weiter ausgebaut und indexiert werden.

Gemäß § 2 KiBiz-E hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner
Persönlichkeit. Dies setzt voraus, dass jede Einrichtung auf der Grundlage eines auf
Diversität und Inklusion ausgerichtet Konzeptes tätig ist. Die UÄ regen an, dass in § 17
KiBiz-E aufgenommen wird, dass jede Konzeption inklusiv auszugestalten ist, damit alle
Kinder mit ihren individuellen Bedarfen Berücksichtigung finden.

2. Gemeinsame Bildung von Kindern mit und ohne Behinderung

Es ist erfreulich, dass in dem Gesetzesentwurf an mehreren Stellen die besonderen
Bedarfe von Kindern mit (drohender) Behinderung gesetzlich verankert werden.

Die Verpflichtung, dass jede Einrichtung auf der Grundlage eines inklusiven  onzeptes
tätig ist (s.o.), ist insbesondere für die gemeinsame Bildung von Kindern mit und ohne
Behinderung erforderlich. Damit die Landesjugendämter die Erlaubnis für den Betrieb
einer Einrichtung gemäß § 45 SGB VIII an die Erstellung einer inklusiven Konzeption
knüpfen können, empfehlen wir eine gesetzliche Verankerung in § 17 KiBiz-E.

In § 18 KiBiz-E wurde der Begriff der Bildungsdokumentation um den
Entwicklungsaspekt ergänzt. Dies wird mit Blick auf die Betreuung und Förderung von
Kindern mit (drohender) Behinderung begrüßt und auch als ein wichtiger Aspekt für die
vom Träger der Eingliederungshilfe geforderten Teilhabe- und Förderpläne bewertet.

Die Erweiterung der Pflegeerlaubnis eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten, die
allerdings auch Risiken hinsichtlich der Sicherung der Qualität für die örtlichen Träger
mit sich bringen wird (§ 22 KiBiz-E, siehe hierzu auch Punkt 5). Gerade für Kinder mit
(drohender) Behinderung besteht mit der Öffnung der Betreuungssettings das Risiko,
dass sie nicht adäquat gefördert werden könnten.
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Nach § 26 Abs. 3 KiBiz-E ist (unverändert gegenüber dem geltenden Recht in § 13 d Abs.
2 KiBiz) der besondere Bedarf für die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne
Behinderung bei der Personalbemessung oder der Festlegung der Gruppengröße zu
berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur Berücksichtigung ist aber im Ergebnis
unverbindlich. Wir schlagen vor, diese Regelung durch eine Verpflichtung zur
Verbesserung des Personalschlüssels (durch Absenkung der Gruppenstärke oder
zusätzliches Personal) verbindlicher auszugestalten. Wir regen in dem Zusammenhang
an, dass bei unterjährigen Aufnahmen die Gruppenstärkenreduzierung ab dem nächsten
Kindergartenjahr verbindlich ist.

Mit dem Ziel der Schaffung inklusiver Lebensverhältnisse ist aus Sicht der UÄ zusätzlich
zu der personenbezogenen Förderung über Kindpauschalen eine entsprechende
Strukturförderung für alle Kindertageseinrichtungen erforderlich. Für eine nachhaltige
Inklusion ist eine kontinuierliche Grundfinanzierung für alle Kitas entscheidend und
nicht nur eine belegungsabhängige Kindpauschale für Kinder mit (drohender)
Behinderung.

Mit Blick auf die erforderliche Weiterqualifizierung im Sinne der gemeinsamen Bildung
von Kindern mit und ohne (drohende) Behinderung schlagen wir zudem eine
Schwerpunktsetzung bzgl. der Verwendung der Mittel aus der
Fortbildungsvereinbarung nach § 54 Absatz 3 Nummer 2 KiBiz-E vor. .

3. Flexible und am individuellen Bedarf ausgerichtete Angebote versus Sicherung
der Qualität

Die Flexibilisierung des Angebots und Berücksichtigung des individuellen Bedarfs ist mit
Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den veränderten Anforderungen
einer sich wandelnden Gesellschaft zu begrüßen. Dabei muss sich die Flexibilisierung
der Betreuung jedoch stets am Wohlbefinden des Kindes orientieren. Wir regen daher
an, im Rahmen der Erweiterung der Öffnungszeiten die tatsächliche Betreuungszeit des
Kindes in der Einrichtung an dessen Lebenssituation zu orientieren und die Betreuung in
einer Einrichtung in der Regel auf 10 Stunden pro Tag gesetzlich zu begrenzen.

Die Erweiterung der Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen -
verlängerte Öffnungszeiten und Angebote am Wochenende und Feiertagen - wird ein
„Mehr  an Personal, bzw. eine „Verdichtung  von Schichtarbeit von Mitarbeitenden zur
Folge haben, das durch die Leitung zusätzlich koordiniert werden muss. Wir verweisen
hierzu auf die einleitenden Ausführungen zum Fachkräftebedarf.

Ob kleinere Kindertageseinrichtungen (weniger als zwei Gruppen) die
Mindestbesetzung (§ 28 Abs.l KiBiz-E - regelmäßiger Einsatz von zwei pädagogischen
Kräften) bei gleichzeitig erweitertem Angebot halten können, wird in Zweifel gezogen.
Wir halten es für erforderlich, den Fachkraft-Kind-Schlüssel bei erweiterten
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Öffnungszeiten bereits ab der 46. Stunde zu bezuschussen. Eine Finanzierung ab der 51.
Stunde geht zu Lasten der Qualität der Betreuung (§ 48 KiBiz-E).

Die Reduzierung der maximalen Schließtage auf 25 dürfte zweifelsohne im Interesse der
Eltern sein. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass 25 Schließtage in der
Regel nicht einmal die Urlaubsansprüche der Mitarbeitenden abdecken werden.
Darüber hinaus sind Schließtage erforderlich, soweit teambezogene Fortbildungen und
Konzeptentwicklungen mit dem gesamten Team erfolgen sollen. Es muss somit davon
ausgegangen werden, dass die Reduzierung der Schließtage an einzelnen Tagen im
Alltag zu einem nach unten veränderten Personalschlüssel führt sowie im Zweifelsfall
weniger Zeit für Teammaßnahmen und konzeptionelle Arbeit zur Verfügung steht.

§ 33 Abs. 3 KiBiz sollte ersatzlos gestrichen werden. Die regulierenden Vorgaben zur
Betreuung von über 3-jährigen Kindern im 45-Stunden-Bereich stehen im Widerspruch
zu dem im KiBiz verankerten Wunsch und Wahlrecht, der hierzu zwischenzeitlich
ergangenen Rechtsprechung sowie dem Ziel einer weiteren Flexibilisierung von
Betreuungszeiten.

4. Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII), Qualitätsentwicklung (§ 79a SGB VIII) und
Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung (§17 KiBiz-E)

Die Konkretisierung der Jugendhilfeplanung durch den § 4 SGB VIII dient der weiteren
Qualifizierung der örtlichen Planung.

Die Landesjugendämter begrüßen die Stärkung der Qualitätsentwicklung und der
Fachberatung durch erstmalig gesetzlich verankerte finanzielle Förderung. Den
gestiegenen Anforderungen an die Qualitätsentwicklung des öffentlichen
Jugendhilfeträgers gemäß § 79 a SGB VIII sowie Qualitätsentwicklung nach § 17 KiBiz-E
wird damit Rechnung getragen.

Um Transparenz und Eindeutigkeit mit Blick auf die Aufgabenverantwortung zu
schaffen, halten wir es für erforderlich, dass die auf den Zuständigkeitsbereich des
öffentlichen Jugendhilfeträgers bezogene Qualitätsentwicklung gemäß § 79 a SGB VIII
und Aufgaben der Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwic lung in der Kita klar
voneinander und von den Aufgaben der Jugendhilfeplanung abgegrenzt werden.

Wir regen an, die Zuschüsse zu Qualitätsentwicklung und Fachberatung in § 47 KiBiz-E
dementsprechend getrennt auszuweisen.

5. Kindertagespflege

Die konsequente gesetzliche Gleichstellung, wie sie bereits in § 24 Abs. 2 SGB VIII
verankert ist und im Gesetzesentwurf nun weiter vorangetrieben wird, wird ausdrücklich
begrüßt. Neben einer verpflichtenden Konzeption (§ 17 KiBiz-E) regen wir an, auch die
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Beobachtung und Dokumentation (§18 KiBiz-E) und die Sprachliche Bildung (§ 19 KiBiz-
E) verpflichtend für die Kindertagespflege gesetzlich zu regeln.

Darüber hinaus begrüßen wir, dass über die erweiterten Voraussetzungen für die
Förderung der Kindertagespflege gemäß § 24 Abs. 3 auch landeseinheitliche Standards
in der Kindertagespflege geschaffen werden (Zeiten für die mittelbare Bildungsarbeit,
für Fortbildung, laufende Geldleistung in der Eingewöhnungsphase und bei Krankheit
des betreuten Kindes sowie die jährliche Anpassung der laufenden Geldleistung).
Durch die Implementierung der kompetenzorientierten Qualifizierung nach dem
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) mit einem finanziellen Zuschuss für
jede angehende Kindertagespflegeperson wird die Weiterentwicklung der Qualität in
der Kindertagespflege unterstützt.

Durch einen finanziellen Zuschuss werden Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
nach 17 Uhr und vor 7 Uhr sowie die erg nzende Kindertagespflege ge  . § 23 Abs. 1
KiBiz-E unterstützt. Damit können Kindertagespflegeangebote zu diesen Zeiten
finanziell gefördert und spezifischer Bedarf von Eltern beantwortet werden. Dies ist im
Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu begrüßen.

Die Erweiterung der Pflegeerlaubnis eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten auf der
örtlichen Ebene. Eine Erweiterung der Erlaubnis auf die Betreuung von 10 fremden
Kindern (bzw. 15 fremden Kindern in Großtagespflege), auch zu den genannten
erweiterten Voraussetzungen, Fachkraft oder Qualifizierung nach dem QHB, birgt
jedoch auch Risiken hinsichtlich der Qualität der Betreuung. Sich hiermit
auseinanderzusetzen und Lösungen zu entwickeln, wird im Weiteren eine wichtige
Aufgabe sein.

6. Bürokratischer Aufwand in der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes

Die thematische Gliederung der Inhalte schafft eine besser lesbare, transparentere
Struktur des Gesetzes. Es wird begrüßt, dass die Förderzuschüsse, die bisher jede
Kindertageseinrichtung erhalten hat, nun in die Kindpauschale integriert werden. Bei der
Förderung von Familienzentren und plusKITAs wird durch die Zusammenführung von
Zuschüssen unter Beibehaltung der jeweiligen Zielsetzungen ebenfalls eine
Konzentration erreicht Dies dient der Transparenz und wird den Aufwand für alle
Beteiligten reduzieren. Mit § 20 KiBiz-E werden Grundlagen für die Evaluation des
Gesetzes gelegt.

Demgegenüber stehen allerdings drei neue Landeszuschüsse, die separat zu beantragen
sind und deren Verwendung differenziert nachzuweisen ist. Dies wird insgesamt zu
einem deutlichen personellen Mehraufwand auf allen Ebenen führen. Das Ziel des
Kinderbildungsgesetzes, eine klare und übersichtliche Finanzierungsstruktur auf der
Grundlage von Kindpauschalen zu ermöglichen, wird durch diese weitere
Differenzierung nicht erreicht. Die Ziele der neuen Fördertatbestände, die Vereinbarkeit
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von Familie und Beruf sowie die Steigerung der Qualität in der Kindertagesbetreuung zu
fördern, begrüßen wir ausdrücklich. Dennoch halten wir es für unabdingbar erforderlich,
eine Vereinfachung des Förder- und Abrechnungsverfahrens zu prüfen.

Ein weiterer zusätzlicher Aufwand sowohl für die UÄ als auch für die Jugendämter wird,
sich durch die erweiterte Datenerhebung und -Verarbeitung gemäß § 20 KiBiz-E, die
differenzierte Nachweispflicht für die Gewährung des Zuschusses für die
Kindertagespflege als auch für die neue Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung von
Verwendungsnachweisen (§ B9 Absatz 2 KiBiz-E) ergeben.
Eine sinnvolle Vereinfachung wäre die Einführung einer „Bagatellgrenze  für die nicht
rücklagefähigen Zuschüsse, um im Nachlauf zum Verwendungsnachweis von
aufwendigen Rückforderungen von Kleinbeträgen abzusehen. Wenn eine solche Grenze
sich auf alle Kindergartenjahre beziehen würde, deren Verwendungsnachweis noch
abzurechnen ist, würden weitere deutliche Erleichterungen erreicht.

7. Investitionsförderung, Belegung investiv geförderter Plätze

Die Aufnahme der Kindertagespflege in die gesetzliche Norm zur Investitionsförderung
(§ 52 KiBiz-E) ist konsequent und wird ausdrücklich begrüßt.

Die Neuregelung der Zweckbindung für seit 2008 investiv geförderte U3-Plätze in § 55
Abs. 2 des Gesetzesentwurfes wird von den UÄ ausdrücklich begrüßt. Diese Regelung
trägt den Diskussionen der vergangenen Jahre und vor allem den Notwendigkeiten der
Entwicklung vor Ort Rechnung. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben deutlich
vor Augen geführt, dass eine enge Nutzungsbindung der geförderten Plätze vor Ort zu
großen Herausforderungen und in vielen Fällen zu nicht sachgerechten Ergebnissen
führte. Im Rahmen der Abwicklung der Investitionsförderung führte die enge an das
Kindesalter geknüpfte Zweckbindung zu hohem Aufwand/ Die neue Regelung
ermöglicht Jugendämtern und Trägem aktuelle Bedarfe auf Basis der
Jugendhilfeplanung flexibler zu erfüllen, ohne sich unmittelbar Rückforderungsrisiken
auszusetzen, solange die Gesamtzahl der geförderten Plätze belegt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

Der Direktor des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland
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Tagesordnungspunkt:

Bericht über die Zertifikatskurse "Inklusion im Elementarbereich" in der 
Kindertagespflege von 2014-2019

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Zertifikatskurse "Inklusion im Elementarbereich" in der 
Kindertagespflege von 2014-2019 wird gemäß Vorlage-Nr.14/3626 zur Kenntnis 
genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 

B a h r - H e d e m a n n
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Zusammenfassung: 

 

Der Bericht über die Umsetzung des Beschlusses des Landesjugendhilfeausschusses vom 

27.11.2014, die Verwaltung wurde mit der Konzeptionierung spezifischer Qualifizierungen 

für Teilnehmer*innen aus dem Bereich der Kindertagespflege in Form von 

Zertifikatskursen und der Erstellung einer Arbeitshilfe beauftragt, wird zur Kenntnis 

genommen. 

Die Zertifikatskurse wurden konzeptioniert, durchgeführt und evaluiert. Eine Arbeitshilfe 

„Kinder unter drei Jahren mit Behinderungen - Anforderungen an eine inklusive 

Kindertagespflege“ wurde erstellt. Auf der Grundlage der Evaluation erarbeitete die 

Verwaltung ein Curriculum „Zertifikatskurs Inklusion im Elementarbereich“ für 

Kindertagespflegepersonen. Das Curriculum steht Bildungsträgern im Rheinland zur 

Verfügung, die eine Kooperation mit dem LVR-Landesjugendamt eingehen. So wird eine 

Orientierungshilfe für kommunenübergreifende fachliche Standards für die Betreuung von 

Kindern mit Behinderung in der Kindertagespflege bereitgestellt.  

Aufgrund der unvermindert hohen Nachfrage an den Zertifikatskursen werden sowohl das 

LVR-Landesjugendamt als auch die kooperierenden Bildungsträger weiterhin 

Zertifikatskurse anbieten, allerdings kostenpflichtig, da der politische Auftrag zum 

kostenfreien Angebot auf fünf Jahre begrenzt wurde und damit Ende 2019 ausläuft. Durch 

dieses gemeinsame Angebot geht die Verwaltung von einer Bedarfsdeckung aus. 

 

Die Vorlage berührt den LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der BRK in den Zielrichtungen 

Z4 („Den inklusiven Sozialraum mitgestalten“), Z10 („Das Kindeswohl und Kinderrechte 

im LVR als inklusiven Mainstream-Ansatz schützen“). 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3626: 

 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sieht für Menschen mit Behinderung, 

insbesondere mit Blick auf die Rechte von Kindern mit (drohender) Behinderung, eine 

gleichberechtigte Teilhabe an allen Grundfreiheiten vor. 

Auch fordert die UN-BRK, Kinder, ihrem Alter entsprechend, an allen sie betreffenden 

Maßnahmen zu beteiligen und diese unter der Maßgabe des Kindeswohls durchzuführen. 

Um diese Vorgaben umsetzen zu können, bedarf es qualifizierter Fachkräfte in der 

Kindertagesbetreuung, die genau diese Ziele umsetzen können.  

 

Aus diesem Grund hat der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland in seiner Sitzung am 

27.11.2014 beschlossen, dass sich der Landschaftsverband Rheinland bei dem Aufbau 

eines Qualifizierungssystems für Kindertagespflegepersonen finanziell und inhaltlich 

engagiert. Die Verwaltung wurde mit der Konzeptionierung spezifischer Qualifizierungen 

für Teilnehmer*innen aus dem Bereich der Kindertagespflege in Form von 

Zertifikatskursen und der Erstellung einer Arbeitshilfe (Anlage 1) beauftragt.  

 

Diese Qualifizierungsmöglichkeiten wurden über den Zeitraum von fünf Jahren (2015 - 

2019) kostenfrei angeboten. Es wurden insgesamt bis zu 500 Kindertagespflegepersonen 

(ca. 100 pro Jahr) an den Standorten Köln, Krefeld, Essen und Düsseldorf qualifiziert. Der 

Planung entsprechend wurden Mittel in Höhe von 325.000 € verausgabt.  

 

Wegweisend für die Planung der Verwaltung war die Tatsache, dass die 3,5-fache 

Landespauschale gem. § 22 Abs. 3 an eine spezifische Qualifizierung der 

Kindertagespflegeperson gebunden ist. 

Mit den Zertifikatskursen „Inklusion im Elementarbereich“ ermöglicht das LVR- 

Landesjugendamt den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, diese 

Voraussetzung zu erfüllen und unterstützt den Aufbau einer inklusiven Struktur im 

Elementarbereich.  

 

Zur Begleitung des Qualifizierungsprozesses erschien schon Ende 2016 die 

entsprechende Arbeitshilfe: “Kinder unter drei Jahren mit Behinderung - Anforderungen 

an inklusive Kindertagespflege“ (Anlage 1). 

 

Das Interesse der Kommunen an den Kursen war so hoch, dass in jedem Jahr zahlreiche 

Absagen an potentielle Teilnehmer*innen erteilt werden mussten. Vor diesem 

Hintergrund hat die Verwaltung sich um Kooperationen mit weiteren Bildungsträgern 

(Evangelische Stadtakademie Düsseldorf, „Wir für Pänz“ Köln, VAMV Essen, Katholisches 

Forum Düren, Werkstatt Friedenserziehung Bonn, Margarete Klug Bildungswerk Übach-

Palenberg) bemüht, die entsprechend dem entwickelten Konzept 

Kindertagespflegepersonen nach den fachlichen Standards des LVR-Landesjugendamtes 

zertifizieren. Aufgrund der unvermindert hohen Nachfrage an den Zertifikatskursen wird 

auch das LVR-Landesjugendamt weiterhin einen Kurs anbieten, allerdings kostenpflichtig, 

da der politische Auftrag zum kostenfreien Angebot auf fünf Jahre begrenzt wurde und 

damit Ende 2019 ausläuft. Durch das gemeinsame Angebot von den Bildungsträgern und 

dem LVR-Landesjugendamt geht die Verwaltung von einer Bedarfsdeckung aus. 
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Regelmäßig fanden mit den Kooperationspartnern Austauschtreffen statt. Die Inhalte der 

jeweiligen Kurse wurden reflektiert. Die daraus resultierenden Veränderungen sind im 

Ergebnis in dem von der Verwaltung entwickeltem Curriculum für die Durchführung von 

Zertifikatskursen zum Thema „Inklusion im Elementarbereich“ (Anlage 2) berücksichtigt 

worden.  

Das Curriculum orientiert sich im Aufbau an dem in der neuen Grundqualifizierung für 

Kindertagespflegepersonen entwickelten Kompetenzprofil der Kindertagespflege im 

Qualifizierungshandbuch (QHB) vom Deutschen Jugendinstitut in München. 

(https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kompetenzorientiertes-

qualifizierungshandbuch-kindertagespflege.html) 

Die dort festgelegten Dimensionen beschreiben die Fachkompetenzen „Wissen und 

Fertigkeiten“ und die personalen Kompetenzen „Sozialkompetenz und Selbständigkeit 

bzw. Selbstkompetenz“.  

Das Curriculum steht den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie den 

Bildungsträgern, die Qualifizierungen für Kindertagespflegepersonen anbieten und das 

Gütesiegel durch das LVR-Landesjugendamt erhalten haben, zur Verfügung. So wird eine 

Orientierungshilfe für kommunenübergreifende fachliche Standards für die Betreuung von 

Kindern mit Behinderung in der Kindertagespflege bereitgestellt.  

 

Im QHB ist das Themenfeld Inklusion nur geringfügig vertreten. Mit der Qualifizierung 

„Inklusion im Elementarbereich“ trägt das LVR-Landesjugendamt dazu bei, in der 

Kindertagespflege für eine inklusive Infrastruktur zu sorgen.  

 

In Vertretung 

 

B a h r – H e d e m a n n 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kompetenzorientiertes-qualifizierungshandbuch-kindertagespflege.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kompetenzorientiertes-qualifizierungshandbuch-kindertagespflege.html
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Xqtyqtv

9Qcc TYU AY^TUbdQWUc`yUWU UY^ Wb_nUc F_dU^jYQ\ Vqb TU^ WU%

]UY^cQ]U^ VbqXU^ ;Y^cdYUW Y^ TYU 7UdbUee^W Q\\Ub AY^TUb XQd$ 

[_^^dU Y] HQX]U^ f_^ TbUY TebSX TU^ BLH%BQ^TcSXQVdcfUb%

RQ^T HXUY^\Q^T x^Q^jYU\\ WUVpbTUbdU^ C_TU\\`b_ZU[dU^ WU%

|gkiv!ygtfgp/

MUcU^d\YSXU L_bQeccUdje^W Y^ TYUcU] OecQ]]U^XQ^W Q\\Ub%

TY^Wc Ycd$ TQcc WUcUdj\YSXU$ _bWQ^YcQd_bYcSXU c_gYU x^Q^jYU\\U 

HQX]U^RUTY^We^WU^ e^T 6^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU GeQ\Yx[QdY_^ 

TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ UY^UbcUYdc$ e^T TUb <QSXRUbQde^W 

Q^TUbcUYdc UbVq\\d cY^T& 

9YU ;bWUR^YccU TUb C_TU\\`b_ZU[dU ]Qb[YUbU^ UY^U^ GeQ\Yx%

jYUbe^WcRUTQbV c_g_X\ QeV IUYdU^ TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ 

Q\c QeSX RUY TUb <QSXRUbQde^W& <\Q^[YUbU^T jeb `bQhYcRUW\UY%

dU^TU^ 6eVRQeaeQ\YxjYUbe^W RbQeSXd Uc UY^ cdbe[debU\\ fUbQ^%

[UbdUc 7UbQde^WcQ^WUR_d Vqb ;\dUb^ e^T c`UjYxcSXU FbQhYc%

RUW\UYde^W Vqb TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^U^& 

Oeb K^dUbcdqdje^W UY^Ub MUYdUbU^dgYS[\e^W aeQ\YdodccYSXUb^%

TUb Y^[\ecYfUb Idbe[debU^ Y^ TUb AY^TUbdQWUc`yUWU XQd TQc 

BLH%BQ^TUcZeWU^TQ]d HXUY^\Q^T UY^U GeQ\YxjYUbe^WcY^YdYQ%

dYfU t?^[\ecY_^ Y] ;\U]U^dQbRUbUYSXs WUcdQbdUd& 

L_^ *()- RYc je] @QXb *()1 gUbTU^ [_cdU^VbUYU GeQ\YxjYU%

be^WcQ^WUR_dU Vqb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ Y] HXUY^\Q^T Q^%

WUR_dU^& ?^[\ecYf QecWUbYSXdUdU GeQ\YxjYUbe^WcQ^WUR_dU Vqb 

<QSXRUbQde^WU^ e^T ;Y^bYSXde^Wc\UYde^WU^ gUbTU^ cUYd *(), 

TebSXWUVqXbd&

6R TU] )& 6eWecd *(). WUgoXbd TUb BQ^TcSXQVdcfUbRQ^T 

HXUY^\Q^T Y^ ;bWo^je^W je TYUcU^ GeQ\YxjYUbe^WcQ^WUR_dU^ 

UY^U FQecSXQ\U jeb K^dUbcdqdje^W TUb Y^[\ecYfU^ Dgvtgwwpi!

xqp!Mkpfgtp!okv!Dgjkpfgtwpi!kp!fgt!MY^TUbdQWUc`yUWU r [ebj2 

CYd TUb HQdYxjYUbe^W TUb KD%7UXY^TUbdU^bUSXdc[_^fU^dY_^ 

Y] @QXb *((1 XQd cYSX 9UedcSX\Q^T fUb`yYSXdUd$ ISXbYdd Vqb 

ISXbYdd UY^ Y^[\ecYfUc ;bjYUXe^Wc% e^T 7Y\Te^WccicdU] e]%

jecUdjU^& 9YUcU RY\Te^Wc`_\YdYcSXU <_bTUbe^W bYSXdUd cYSX Q^ 

Q\\U ;RU^U^ TUc ;bjYUXe^Wc% e^T 7Y\Te^WccicdU]c$ c_]Yd 

QeSX Q^ TU^ ;\U]U^dQbRUbUYSX e^T cdU\\d 6^V_bTUbe^WU^ Q^ 

TYU 6ecbYSXde^W TUb VbqX`oTQW_WYcSXU^ 6bRUYd e^T Fb_VUccY_%

^Q\Ydod TUb `oTQW_WYcSXU^ <QSX[boVdU& 

<bqXU 7Y\Te^W$ ;bjYUXe^W e^T 7UdbUee^W x^TUd Y^ e^dUb%

cSXYUT\YSXU^ ?^cdYdedY_^U^ e^T EbWQ^YcQdY_^cV_b]U^ cdQdd& 

DURU^ TU^ AY^TUbdQWUcUY^bYSXde^WU^ [_]]d XYUb TUb AY^%

TUbdQWUc`yUWU Y^cRUc_^TUbU Vqb TYU 7UdbUee^W f_^ e^dUb 

TbUYZoXbYWU^ AY^TUb^ UY^U RUc_^TUbU 7UTUede^W je& 

=\UYSXg_X\ cYSX TYU AY^TUbdQWUc`yUWU ^URU^ TU^ Y^cdYdedY%

_^U\\U^ 6^WUR_dU^ je UY^U] gYSXdYWU^ FVUY\Ub TUc 7UdbUe%

e^WccicdU]c UdQR\YUbd XQd$ Ycd TYU K]cUdje^W Y^[\ecYfUb ;b%

jYUXe^Wc% e^T 7Y\Te^WcQ^WUR_dU Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU Y] 

LUbW\UYSX je TU^ AY^TUbdQWUcUY^bYSXde^WU^ Ubcd Y] 6eVRQe 

RUWbYVVU^& 

IUYd TU] )& 6eWecd *()+ XQd ZUTUc AY^T QR TU] )& f_\\U^TUdU^ 

BURU^cZQXb UY^U^ HUSXdcQ^c`beSX QeV UY^U^ 7UdbUee^Wc`\Qdj 

Y^ UY^Ub AY^TUbdQWUcUY^bYSXde^W _TUb Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU& 

9YUcUb HUSXdcQ^c`beSX WY\d Vqb Q\\U AY^TUb ]Yd YXbU^ e^dUb%

cSXYUT\YSXU^ ;^dgYS[\e^WcRUTY^We^WU^ e^T YXbU^ ZU fUb%

cSXYUTU^U^ ;^dgYS[\e^WcRUTQbVU^ _X^U A\QccYx[QdY_^ e^T 

IU`QbQdY_^ Y^^UbXQ\R TUc HUWU\cicdU]c& 

MYU TYU JQWUcUY^bYSXde^W Vqb AY^TUb Ycd TQ]Yd QeSX TYU AY^%

TUbdQWUc`yUWU WUV_bTUbd$ TQc 7Y\Te^Wc% e^T 7UdbUee^WcQ^%

WUR_d c_ je WUcdQ\dU^$ TQcc RUc_^TUbU^ 7UTQbVU^ e^T 7U%

TqbV^YccU^ TUb AY^TUb U^dc`b_SXU^ gYbT& 

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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NXT.KDKM.Rcwuejcng& 9YU <pbTUbe^W jYU\d Y] IY^^U UY^Ub 6^%

cSXeRx^Q^jYUbe^W TQbQeV QR$ TU^ 6eVRQe f_^ aeQ\YdodccYSXUb^%

TU^ HQX]U^RUTY^We^WU^ Y^ TU^ A_]]e^U^ je e^dUbcdqdjU^& 

CYd TUb f_b\YUWU^TU^ >Q^TbUYSXe^W ]pSXdU^ gYb 6^V_bTU%

be^WU^ Q^ TYU GeQ\Yx[QdY_^ TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^$ Q^ TYU 

[_^jU`dY_^U\\U 6ecbYSXde^W c_gYU Q^ TYU cdbe[debU\\U^ HQX%

]U^RUTY^We^WU^ Y^[\ecYfUb AY^TUbdQWUc`yUWU Y^cWUcQ]d 

QeVjUYWU^& 7U\UeSXdUd gUbTU^ QeSX TYU H_\\U e^T <e^[dY_^ 

TUb <QSXRUbQde^W RUj_WU^ QeV TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ je] 

UY^U^$ e^T RUj_WU^ QeV TYU ;\dUb^ je] Q^TUbU^& 

MYb X_VVU^$ TU^ <QSX[boVdU^ Y^ TUb <QSXRUbQde^W TQ]Yd EbY%

U^dYUbe^W RYUdU^ je [p^^U^ e^T TQje RUYjedbQWU^$ TQcc cYSX 

TYU GeQ\Ydod e^T Fb_VUccY_^Q\Ydod Y] <U\T TUb Y^[\ecYfU^ AY^%

TUbdQWUc`yUWU gUYdUbU^dgYS[U\d& 

?Xb

Nqtgp|!Dcjt

BLH%9UjUb^U^d @eWU^T

BUYdUb TUc BQ^TUcZeWU^TQ]dUc HXUY^\Q^T
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Dgjkpfgtwpi

2/2!Dgkurkgng
Q;L <?CG (CHNLCNN CH >C? .CH>?LN;A?MJ]?A? TQ?C -;BL? ;FNZ 'C? 'C;AHIM? 

F;ON?N? EIG<CHC?LN? OGM=BLC?<?H? (HNQC=EFOHAMMN`LOHA?H MIQC? (HNQC=E.

FOHAMMN`LOHA >?M 4JL?=B?HMZ -OFC; EIHHN? HI=B HC=BN @L?C F;O@?HX MC? TIA 

MC=B ;H *?A?HMN_H>?H BI=B OH> <?Q?AN? MC=B >;HH CG MIAZ b4??G;HHMA;HAcZ 

%O=B CG &?L?C=B >?L MJL;=BFC=B?H (HNQC=EFOHA Q;L?H HI=B E?CH? %HT?C=B?H 

PIH ?LMN?H 8ILN?H I>?L >?M A?TC?FN?H 4JL;=B?CHM;NT?M TO ?LE?HH?HZ -OFC; 

Q;L PIH &?ACHH ;H I@@?H OH> JIMCNCP A?MNCGGNZ 4C? ?LF?LHN? CH >?L 9?CN 

>?L 5;A?M<?NL?OOHA >;M MC=B?L? OH> @L?C? /;O@?HY @;H> TOH?BG?H> 4JC?F.

MCNO;NCIH?H @aL MC=B OH> <?A;HH CH >?L 4JL;=B?HNQC=EFOHA )ILNM=BLCNN? TO 

G;=B?HZ ,H >?L *LOJJ? B;NN? -OFC; ?CH?H @?MN?H 2F;NTZ (M ?LA;<?H MC=B 

A?G?CHM;G? 4JC?F? GCN >?H ;H>?L?H .CH>?LHY >C? ;<?L ?LM=BQ?LN Q;L?H 

>OL=B -OFC;M <?AL?HTN?H MJL;=BFC=B?H %OM>LO=E OH> CBL HC=BN ;FN?LM?HN.

MJL?=B?H>?M 4JC?FP?LB;FN?HZ 4IGCN Q;L?H A?G?CHM;G? 4JC?FM?KO?HT?H ?B?L 

PIH EOLT?L ';O?LZ -OFC; a<?LH;BG ;<?L 4JC?F@ILG?H >?L ;H>?L?H .CH>?LY 

MI MJC?FN? MC? TOG (H>? >?L &?NL?OOHA ?LMN? 3IFF?HMJC?F?Z 9OM_NTFC=B TOL 

J_>;AIACM=B?H )LaB@`L>?LOHAY >C? CH >?L .CH>?LN;A?MJ]?A?MN?FF? MN;NN.

@;H>Y <?E;G -OFC; FIAIJ_>CM=B? )̀ L>?LOHAZ 

-OFC; <;ON? AON? &CH>OHA?H TO >?H 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H ;O@ OH> MO=BN? 

A?TC?FN >?H .IHN;EN OH> >C? 6HN?LMNaNTOHAZ 5;A?M;<F_O@? OH> 3CNO;F? P?L.

CHH?LFC=BN? MC? OH> @;H> MC=B AON CH CBH?H TOL?=BNX MI QOL>?H TOG &?CMJC?F 

>C? LOBCA?H OH> EIHT?HNLC?LN?H 2B;M?H CH >?H (MM?HMMCNO;NCIH?H CGG?L 

F_HA?LZ

0CN >?G (LL?C=B?H >?M >LCNN?H /?<?HMD;BL?M CMN -OFC; CH ?CH? B?CFJ_>;AI.

ACM=B? .CH>?LN;A?MMN_NN? A?Q?=BM?FNZ 

Lwnkc
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QOL>? CH >?L "#Z 4=BQ;HA?LM=B;@NMQI=B? A?<IL?H OH> Q;L ;H>?LNB;F< 

-;BL? ;FNY ;FM MC? GCN ?CH?L >C;AHIMNCTC?LN?H (HNQC=EFOHAMP?LT`A?LOHA 

PIL ;FF?G CG &?L?C=B >?L 0INILCE OH> T?HNL;F?L .IIL>CH;NCIHMMN`LOHA CH 

>C? .CH>?LN;A?MJ]?A?<?NL?OOHA E;GZ

'?L 0ONN?L \?F ?M M=BQ?LY %HH; ;<TOA?<?HY >C? ?HA? &CH>OHA TQCM=B?H 

0ONN?L OH> .CH> QOL>? CH >?L 9?CN >?L (CHA?Q`BHOHA M?BL >?ONFC=BZ 

*LI<GINILCM=B Q;L %HH; TO &?ACHH >?L &?NL?OOHA ;O@ >?G 4N;H> 

?CH?M =;Z @aH@ 0IH;N? ;FN?H .CH>?MZ ,H >?L 3a=E?HF;A? EIHHN? MC? MC=B 

;O@ >C? 4?CN? >L?B?HZ ,HMA?M;GN Q;L CBL >C? .IJ@[ OH> 3OGJ@EIHNLIFF? 

Q?HCA G`AFC=BZ %HH; <L;O=BN? ;O=B <?CG *?NL;A?H Q?L>?H I>?L ;O@ >?G 

4=BIUMCNT?H PC?F 6HN?LMNaNTOHAY OG CBL?H .IJ@ TO B;FN?HZ 4C? B;NN? >?G.

?HNMJL?=B?H> PC?F .`LJ?LEIHN;EN GCN >?H <?C>?H 5;A?MJ]?A?J?LMIH?HZ

%O@ EIAHCNCP?L OH> MJL;=BFC=B?L (<?H? T?CAN MC? MC=B Q?CN ?HNQC=E?FNY MI 

>;MM ?CH? AON? &CH>OHA TO >?H 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H ;O@ >C?M?H (<?H?H 

M=BH?FF G`AFC=B Q;LZ 'C? +?L;OM@IL>?LOHA @aL >C? 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H 

MN?FFN? >C? P?LF;HAM;GN? E`LJ?LFC=B? (HNQC=EFOHA %HH;M >;LZ (M A;FN 

?CH?H AON?H %OMAF?C=B TQCM=B?H E`LJ?LFC=B?L 6HN?LMNaNTOHA >OL=B >C? 

5;A?MJ]?A?J?LMIH?H OH> 9?CN?H IBH? >C?M? TO \H>?HZ %HH; M=BC?H >C?M? 

b@L?C?Hc 9?CN?H ;O=B Q?HCA A?QIBHN TO M?CHZ 

%HH; B;NN? ?CH?H T?HNL;F?H 2F;NT CH >?L *LOJJ?Z 6G MC? CH CBL?G 4JC?F[ 

OH> (RJFIL;NCIHMP?LB;FN?H TO OHN?LMNaNT?HY A;< ?M CGG?L QC?>?L 4CNO.

;NCIH?H >C? PIH >?H 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H ;HA?F?CN?N OH> a<?L F_HA?L? 

9?CN <?AF?CN?N QOL>?HZ )aL >C? ;H>?L?H .CH>?L Q;L?H >C?M 4CNO;NCIH?HY 

>?H?H MC? MC=B A?LH? ;HM=BFIMM?HZ 

'; %HH; a<?L M?BL AON? EIGGOHCE;NCP? )_BCAE?CN?H P?L@aAN?Y Q;L >C?M 

PIH &?ACHH ;H ?CH AON?M 0CNN?F TOL .IHN;EN;O@H;BG? OH> &?TC?BOHAZ 'C? 

5;A?MJ]?A?J?LMIH?H <?AF?CN?N?H %HH;M %ENCIH?H OH> 3?;ENCIH?H P?L.

<;FY <;H>?H %HH; ?CH OH> EIGGOHCTC?LN?H M=BIH L?=BN @LaB CH F_HA?L?H 

'C;FIA?H GCN CBLZ

%O=B ?LG`AFC=BN?H MC? CBL >C? 5?CFH;BG? ;H ;FF?H *LOJJ?H;ENCPCN_N?H CH 

CBL?L ?CA?H?H 9?CN OH> )ILGY TZ&Z <?C >?L &?Q_FNCAOHA ?CH?M &?Q?AOHAM.

J;L=IOLMZ

Cppc

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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NL;N GCN TQ?C?CHB;F< -;BL?H CH >C? .CH>?LN;A?J]?A? ?CHZ ,G /;O]?LH;FN?L 

<?G?LEN?H >C? (FN?LH ?CH? P?L_H>?LN? )OUMN?FFOHA >?L L?=BN?H 4?CN? 

OH> 6HL?A?FG_UCAE?CN?H CH >?L .IIL>CH;NCIHZ 'C? 'C;AHIM? F;ON?N? bF?C=BN? 

9?L?<L;FJ;L?M? L?=BNMcZ 'C? (CHA?Q`BHOHA CH >C? *LOJJ? P?LFC?@ M=BH?FF 

OH> OHEIGJFCTC?LNZ 7IH M?CH?G %FN?L J;MMN? ?L AON CH >C? <?MN?B?H>? 

.CH>?LALOJJ?Y >C? MC=B M=BIH F_HA?L? 9?CN E;HHN?Z ,HH?LB;F< >?L *LOJJ? 

MO=BN? ?L MC=B I@N ?CA?H? 1CM=B?HY CH >?H?H ?L OHA?MN`LN MJC?F?H EIHHN?Z 

4?CH? 4JL;=B?HNQC=EFOHA Q;L AON ;OMA?JL_ANY ?L <?AF?CN?N? M?CH 4JC?F I@N 

MJL;=BFC=BZ *?TC?FN MO=BN? MC=B 2C?N 0;N?LC;FC?HY >C? ?L ;H 3a=ETOAMILN?H 

TOG 4JC?F ;O@<;ON?Z (L N;N >C?M GCN ALIU?L .IHT?HNL;NCIHZ

2C?N H;BG I@N >C? 3IFF? >?M &?I<;=BN?LM ?CHY Q_BL?H> >C? ;H>?L?H -OHA?H 

>?L .CH>?LALOJJ? ?B?L ;O=B G;F QCF> ;AC?LN?HZ 6G GCN CHM 4JC?F TO EIG.

G?HY <L;O=BN? ?L I@N >C? 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H ;FM 7?LGCNNF?LZ

2C?NM &??CHNL_=BNCAOHA Q;L Q?HCA I@@?HMC=BNFC=BZ &?C GINILCM=B?H %HA?.

<IN?H H;BG ?L MC=B >C? 9?CNY >C? ?L <L;O=BN? OH> JLI<C?LN? A?TC?FN H?O? 

(HNQC=EFOHAMM=BLCNN?Y QC? TZ&Z >;M ^<?LQCH>?H PIH +CH>?LHCMM?H ;OMZ )aL 

>C? 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H Q;L >;M %OMG;U >?L &??CHNL_=BNCAOHA ;O=B ?LMN 

CG Q?CN?L?H 7?LF;O@ >?L &?NL?OOHA H;=BPIFFTC?B<;LZ 2C?N L?;AC?LN? ?B?L 

_HAMNFC=B I>?L P?LG?C>?H> ;O@ 4CNO;NCIH?HY >C? M?CH? &??CHNL_=BNCAOHA 

<?NL;@?H V*F?C=BA?QC=BNMMCHHY 0INILCEWZ

,G .IHN;EN GCN .CH>?LH OH> (LQ;=BM?H?H Q;L 2C?N TOLa=EB;FN?H>Z &?C 

&?NL?OOHAMQ?=BM?FHY 7?LNL?NOHAMMCNO;NCIH?H ;O@ALOH> PIH .L;HEB?CN I>?L 

6LF;O< L?;AC?LN? ?L M?HMC<?F OH> CLLCNC?LNZ 

1;=B M?CH?G >LCNN?H *?<OLNMN;A B;NN? 2C?N >C? 0`AFC=BE?CNY CH ?CH? .CH.

>?LN;A?MMN_NN? TO Q?=BM?FHZ

Rkgv
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QOL>? CH >?L "$Z 4=BQ;HA?LM=B;@NMQI=B? A?<IL?HZ &?CG (CHNLCNN CH >C? 

.CH>?LN;A?MJ]?A? Q;L ?L ?CH -;BL ;FNY ?CH? 'C;AHIM? F;A TO >C?M?G 

9?CNJOHEN HI=B HC=BN PILZ '?H (FN?LH \?F?H D?>I=B %HJ;MMOHAMM=BQC?.

LCAE?CN?H CG &?L?C=B >?L 8;BLH?BGOHA MIQC? >?M 4=BF;@?HM OH> (MM?HM 

;O@Z ,H >?L (CHA?Q`BHOHA NL;N?H >C? PIH >?H (FN?LH <?M=BLC?<?H? 

3?AOF;NCIHMMN`LOHA OH> ^<?LL?CTOHAMMCNO;NCIH?H >CL?EN TO 5;A?Z /CHOM 

<L;O=BN? PC?F 9?CN CH A?M=BaNTN?G 3;BG?H GCN ?CH?L &?TOAMJ?LMIH OH> 

Q?HCA?H 3?CT?HZ %O=B >C? 6GMN?FFOHA >?L (MM?HM[ OH> 4=BF;@MCNO;NCIH 

Q;L JLI<F?G;NCM=BY >; /CHOM ?CH?H M?BL ;O@ CBH ;<A?MNCGGN?H 3BSNBGOM 

A?QIBHN Q;LZ )aL >C? 5;A?MJ]?A?J?LMIH?H CH >?L *LIUN;A?MJ]?A?MN?FF? 

MN?FFN? >;M ?CH? +?L;OM@IL>?LOHA >;LZ 

8_BL?H> >?L (CHA?Q`BHOHA QOL>? /CHOM ?CH?L .CH>?L_LTNCH PILA?MN?FFNY 

>C? ?CH? P?LT`A?LN? GINILCM=B? (HNQC=EFOHA >C;AHIMNCTC?LN? OH> >?L 

);GCFC? M=BFC?UFC=B (CHAFC?>?LOHAMBCF@? A?Q_BLN QOL>?Z '; /CHOM GINILCM=B 

;O@ >?G 4N;H> ?CH?M ;=BN <CM H?OH 0IH;N? ;FN?H .CH>?M Q;LY F;A ?L PC?FZ 

(L <?A;HH ;<?L L?=BN M=BH?FFY MC=B LIFF?H> >OL=B >?H 3;OG TO <?Q?A?H 

OH> M?CH? 6GQ?FN TO ?LEOH>?HZ (L N;N >C?M GCN ALIU?L *?M=BC=EFC=BE?CNZ 

%OMA?MJLI=B?H QC=BNCA @aL CBH Q;L >C? ?HA? &CH>OHA TO ?CH?L >?L 5;.

A?MJ]?A?J?LMIH?H OH> PC?F %O@G?LEM;GE?CNZ 4I <?A;HH ?LY LIFF?H> >?H 

5;A?MJ]?A?J?LMIH?H >OL=B >C? *LOJJ? TO @IFA?HZ

/CHOM G;=BN? ALIU? )ILNM=BLCNN? CG &?L?C=B >?L 0INILCEZ 'C? 9?CN.

MJ;HH?HY >C? ?L CH >?L ALIU?H .CH>?LALOJJ? <F?C<?H EIHHN?Y QOL>?H 

F_HA?LZ (M B;<?H MC=B 3CNO;F? @aL 4CNO;NCIH?H ?LA?<?HY CH >?H?H ?L 3OB? 

<L;O=BN?Z 'C? (MM?HM;O@H;BG? MIQC? >C? 4=BF;@T?CN?H QOL>?H M=BLCNN.

Q?CM? OGA?MN?FFNZ 9OLT?CN MCH> ;FF? 4?CN?H TOP?LMC=BNFC=BY >;MM /CHOM AON?M 

2IN?HNC;F B;NY M?CH?H 3a=EMN;H> ;O@TOBIF?H OH> MC=B CH >C? *LOJJ? TO 

CHN?ALC?L?HZ (M <?>;L@ ;<?L GIG?HN;H HI=B PC?F 6HN?LMNaNTOHA OH> 

&?AF?CNOHAY OG CBG >C?M TO ?LG`AFC=B?HZ

Nkpwu

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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9YU Y^ TU^ 7UYc`YU\U^2 f_bWUcdU\\dU^ AY^TUb gebTU^ Q\\U Y^ 

TUb AY^TUbdQWUc`yUWU WUVpbTUbd e^T RUdbUed& <qb cYU XQd 

TUb ;Y^cdYUW Y^ TYU AY^TUbdQWUc`yUWU UbcdU ;bVQXbe^WU^ ]Yd 

QenUbVQ]Y\YobUb 7UdbUee^W c_gYU JUY\XQRU Q] BURU^ Y^ TUb 

=U]UY^cSXQVd ]Yd Q^TUbU^ AY^TUb^ Ub]pW\YSXd& 9ebSX c_jYQ\U 

Gthcjtwpigp!wpf!Cptgiwpigp!kp!fgt!Dgigipwpi!okv!cpfgtgp!

AY^TUb^ e^T TQc CYdUY^Q^TUb UbXQ\dU^ QRgUYSXU^TU ;^d%

gYS[\e^WcfUb\oeVU TUb AY^TUb `_cYdYfU ?]`e\cU& ?] HQX]U^ 

f_^ AY^TUbdQWUc`yUWU RUcdUXU^ QeVWbe^T TUc c`UjYxcSXU^ 

7UdbUee^WccUddY^Wc TQje WedU L_bQeccUdje^WU^& >Ubf_bje%

XURU^ Ycd je] UY^U^ TYU [\UY^U =be``U e^T je] Q^TUbU^ TYU 

hguvg!Dg|wiurgtuqp3/!

2/3!!Xgtuvæpfpku!xqp!Kpmnwukqp!wpf!!
mqp|grvkqpgnng!Cwutkejvwpi!

9Q]Yd TYU AY^TUbdQWUc`yUWU UY^ Ebd Vqb ?^[\ecY_^ gUbTU^ 

[Q^^$ RbQeSXd Uc ^URU^ _bWQ^YcQd_bYcSXU^$ cdbe[debU\\U^ e^T 

x^Q^jYU\\U^ HQX]U^RUTY^We^WU^ je^oSXcd f_b Q\\U] UY^ LUb%

cdo^T^Yc f_^ ?^[\ecY_^& MU^^ XUedU f_^ ?^[\ecY_^ WUc`b_SXU^ 

gYbT$ TQ^^ Ycd TQbe^dUb ^YSXd UY^ 6ecdQecSX f_^ 7UWbYVVU^ je 

fUbcdUXU^& t9Ub MUSXcU\ f_] ?^dUWbQdY_^c% je] ?^[\ecY_^c%

fUbcdo^T^Yc UbpVV^Ud UY^U cYSXdRQbU WUTQ^[\YSXU 6eVXURe^W 

TUc Wo^WYWU^ OgUY%MU\dU^RY\TUc2 QeV TUb UY^U^ IUYdU tD_b]Q%

\Ydods QeV TUb Q^TUbU^ IUYdU t7UXY^TUbe^Ws& 9U] A_^jU`d TUb 

?^dUWbQdY_^ \YUWd TYU ?TUU jeWbe^TU$ TQcc TYUZU^YWU^$ TYU Y^dU%

WbYUbd gUbTU^ c_\\U^$ QenUbXQ\R cdUXU^ e^T TebSX UY^cUYdYWU 

_TUb gUSXcU\cUYdYWU 6^`Qcce^WU^ Y^dUWbYUbd gUbTU^ [p^^U^& 

) 7UY TU^ 7UYc`YU\U^ XQ^TU\d Uc cYSX e] TYU AY^TUb$ TYU Q^ TU] BLH WUVpb%

TUbdU^ C_TU\\`b_ZU[dU t?^[\ecYfU 7Y\Te^W$ ;bjYUXe^W e^T 7UdbUee^W f_^ 

AY^TUb^ ]Yd _TUb Tb_XU^TUb 7UXY^TUbe^W e^dUb TbUY @QXbU^ Y^ =b_ndQWUc%

`yUWUs dUY\WU^_]]U^ XQRU^& MUYdUbU 6ecVqXbe^WU^ TQje Y] 6RcSX\ecc%

RUbYSXd2 MYU]Ubd$ >UY[U'Aocd^Ub 6^TbUQ "*()+#2 t?^[\ecYfU 7Y\Te^W$ ;bjYU%

jwpi!wpf!Dgvtgwwpi!xqp!Mkpfgtp!okv!qfgt!ftqjgpfgt!Dgjkpfgtwpi!wpvgt!

TbUY @QXbU^ Y^ =b_ndQWUc`yUWUs$ 6RcSX\eccRUbYSXd je] BLH WUVpbTUbdU^ 

C_TU\\`b_ZU[d$ 7_^^&

* 6^ TYUcUb IdU\\U gYbT TQbQeV fUbjYSXdUd$ TQc 7UdbUee^WcQ^WUR_d TUb 

AY^TUbdQWUc`yUWU ^oXUb je RUcSXbUYRU^$ UY^U WedU mRUbcYSXd RYUdUd TYU 

t>Q^TbUYSXe^W AY^TUbdQWUc`yUWU Vqb <QSXRUbQde^W%DHMs QRbeVRQb e^dUb 

Xdd`c2''ggg&]V[Z[c&^bg'cYdUc'TUVQe\d'x\Uc'QccUd'T_Se]U^d'!

XQ^TbUYSXe^WP[Y^TUbdQWUc`yUWU&`TV &

9Ub ?^[\ecY_^cRUWbYVV cSX\YUnd Q\\U cU\RcdfUbcdo^T\YSX ]Yd UY^ 

e^T cUdjd LYU\VQ\d e^T K^dUbcSXYUT\YSX[UYd Q\c WUWURU^U HUQ%

\YdodU^s "@UbW *()($ *1#& 9Ub ?^[\ecY_^cRUWbYVV fUbgUYcd TQbQeV$ 

TQcc TYU K^dUbcSXUYTe^WU^ jgYcSXU^ CU^cSXU^ ]Yd e^T _X^U 

7UXY^TUbe^WU^ ^YSXd Wbe^T\UWU^T cY^T$ c_^TUb^ Uc cY^T TYU 

f_^ QenU^ WUcUdjdU^ BURU^cRUTY^We^WU^ Vqb TU^ UY^jU\^U^ 

CU^cSXU^ ]Yd 7UXY^TUbe^W$ TYU TYU =bU^jU^ cUdjU^&

?^[\ecYfU AY^TUbdQWUc`yUWU cUdjd TU]^QSX UY^ LUbcdo^T^Yc 

f_^ WU]UY^cQ]Ub ;bjYUXe^W f_^ 6^VQ^W Q^ f_bQec& ?^ TUb 

WU]UY^cQ]U^ ;bjYUXe^W \Ub^U^ Q\\U AY^TUb Y^ A__`UbQdY_^ 

e^T QeV YXbU] ZUgUY\YWU^ Y^TYfYTeU\\U^ ;^dgYS[\e^WccdQ^T Q^ 

?^XQ\dU^ e^T JXU]U^& AY^TUb ]Yd 7UXY^TUbe^WU^ UbVQXbU^ 

e^UY^WUcSXbo^[dU JUY\XQRU e^T W\UYSXRUbUSXdYWdU e^T W\UYSX%

gUbdYWU 6^Ub[U^^e^W& 9QVqb Ycd UY^ X_XUc CQn Q^ <UY^VqX\YW%

[UYd$ HUcc_ebSU^_bYU^dYUbe^W e^T LUb]Ydd\e^WcfUb]pWU^ TUb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^ f_^ 7UTUede^W& 

>Y^cYSXd\YSX TUb [_^jU`dY_^U\\U^ 6ecbYSXde^W XUYnd TQc 

dg|qigp!cwh!fkg!Mkpfgt!�!4

� 6\\U AY^TUb gUbTU^ WU]UY^cQ] WUVpbTUbd&

� @UTUc AY^T Ycd UY^jYWQbdYW e^T gYbT Y^ cUY^Ub ?^TYfYTeQ\Ydod 

Q^Ub[Q^^d& @UTUc AY^T RU[_]]d TYU OUYd$ TYU Uc Vqb cUY^U 

;^dgYS[\e^W RbQeSXd&

� 6\\U AY^TUb [p^^U^ Q^ Q\\U^ 6[dYfYdodU^$ 6[dY_^U^ e^T 

Fb_ZU[dU^ WU]UY^cQ] dUY\^UX]U^&

� ;c WYRd [UY^U 6ecWbU^je^W e^T TYU HQX]U^RUTY^We^WU^ 

_bYU^dYUbU^ cYSX Q^ TU^ 7UTqbV^YccU^ ZUTUc AY^TUc&

� 9YU 6bRUYd ]Yd TU] AY^T Ycd ^YSXd Q^ TUccU^ K^dUbcdqd%

je^WcRUTQbVU^ _bYU^dYUbd$ c_^TUb^ fYU\]UXb Q^ TU^ Idob%

[U^ e^T ?^dUbUccU^ UY^Uc ZUTU^ AY^TUc$ TUccU^ Y^TYfYTe%

U\\U^ BUb^% e^T ;^dgYS[\e^WcdU]`_c& ?XbU A_]`UdU^jU^ 

Y^ TUb c`bQSX\YSXU^ e^T [_W^YdYfU^ ;^dgYS[\e^W gUbTU^ 

+ 9YU V_\WU^TU^ 6ecVqXbe^WU^ WURU^ TYU 9QbcdU\\e^WU^ QeV TU^ IUYdU^ 1 e^T 

).')/ TUb 7b_cSXqbU t6eV TU] MUW jeb ?^[\ecY_^ Y^ AYdQc& MQc gYb XQRU^ 

e^T gQc gYb RbQeSXU^s f_] 6ME BQ^TUcfUbRQ^T 7bQ^TU^RebW U&L&$ *()- 

F_dcTQ] Y^ je] JUY\ UbWo^jdUb <_b] gYTUb&
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Y] I`YU\fUbXQ\dU^ c_gYU Y^ TUb >oexW[UYd c_jYQ\Ub A_^dQ[%

dU e^T c_jYQ\Ub A_]`UdU^j WUcdob[d&

� 9Ub K]WQ^W jgYcSXU^ TU^ AY^TUb^$ jgYcSXU^ AY^T e^T 

JQWUc`yUWU`Ubc_^ Ycd UY^ gUbdcSXodjU^TUb&

� @UTUc AY^T RU[_]]d UY^U Y^TYfYTeU\\ Q^WU`QccdU ;Y^WU%

gpX^e^W e^T TYU OUYd$ TYU Uc RbQeSXd$ RYc TQc AY^T Wed Y^ 

TUb AY^TUbdQWUc`yUWU Q^WU[_]]U^ Ycd& 

� @UTUc AY^T RU[_]]d TYU K^dUbcdqdje^W RUY] mRUbWQ^W 

Y^ UY^U gUYdUbVqXbU^TU 7UdbUee^W$ T&X& f_bQR gYbT UY^ 

;Y^R\YS[ Y^ TQc$ gQc V_\Wd$ Ub]pW\YSXd&

� 9ebSX 7U_RQSXde^W e^T 9_[e]U^dQdY_^ gUbTU^ gUcU^d%

\YSXU ;^dgYS[\e^WccSXbYddU VUcdWUXQ\dU^$ WUcQ]]U\d e^T 

Q\c =be^T\QWU Vqb ;^dgYS[\e^WcWUc`boSXU WU^edjd&

� 9YU =bU^jcdUY^U TUb ;^dgYS[\e^W e^T TYU CUY\U^cdUY^U 

TUb I`bQSXU^dgYS[\e^W RY\TU^ URU^VQ\\c TYU =be^T\QWU^ 

Vqb TYU ;^dgYS[\e^WcT_[e]U^dQdY_^ e^T ;^dgYS[\e^Wc%

WUc`boSXU ]Yd TU^ ;\dUb^&

dg|qigp!cwh!fkg!\wucoogpctdgkv!okv!fgp!Gnvgtp!�

� 9Ub K]WQ^W jgYcSXU^ TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^ e^T TU^ 

;\dUb^ Ycd UY^ gUbdcSXodjU^TUb&

� 9YU ;bjYUXe^Wc`Qbd^UbcSXQVd ]Yd TU^ ;\dUb^$ TYU 7UW\UY%

de^W e^T 7UbQde^W Y^ RUc_^TUbU^ e^T Q\\doW\YSXU^ 9Y^WU^ 

^Y]]d UY^U^ RUc_^TUbc X_XU^ IdU\\U^gUbd e^T HQe] UY^& 

AY^TUbdQWUc`yUWU Ycd UY^ VQ]Y\YU^UbWo^jU^TUc 6^WUR_d&

dg|qigp!cwh!Xgtpgv|wpi!wpf!Mqqrgtcvkqp!�

� ?^[\ecYfU AY^TUbdQWUc`yUWU RbQeSXd UY^ fUb\occ\YSXUc 

DUdjgUb[ f_^ A__`UbQdY_^cRUjYUXe^WU^ e^T ;h`UbdU^ 

"JXUbQ`UedU^'%Y^^U^$ lbjdU^'%Y^^U^$ <bqXVpbTUbcdU\\U^$ 

=Uce^TXUYdcTYU^cdU^$ <bqXU >Y\VU^ UdS&#$ f_^ TU^U^ 7U%

bQde^W e^T VQSX\YSX aeQ\YxjYUbdU K^dUbcdqdje^W UbgQbdUd 

gUbTU^ [Q^^$ e] TYU 6^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU K]cUdje^W 

Y^[\ecYfUb AY^TUbdQWUc`yUWU RUgo\dYWU^ je [p^^U^& 

dg|qigp!cwh!tæwonkej.ocvgtkgnng!Dgfkpiwpigp!�

� =be^Tcodj\YSX cY^T TYU ;b[U^^d^YccU je bQe][_^jU`dY_^U\%

\U^ <bQWU^ Y] BYSXdU fUbcSXYUTU^Ub 7UXY^TUbe^WcV_b]U^ 

e^T Y^TYfYTeU\\Ub 7UTqbV^YccU TUb AY^TUb je RU\UeSXdU^&

� K] TU^ fYU\Vo\dYWU^ 7UTqbV^YccU^ TUb AY^TUb WUbUSXd je 

gUbTU^$ RbQeSXd Y^[\ecYfU AY^TUbdQWUc`yUWU UY^ RbUYdUc 

I`U[dbe] Q^ I`YU\% e^T 7UgUWe^Wc]QdUbYQ\YU^$ QRUb 

QeSX _VVU^U Hoe]U e^T HqS[jeWc_bdU&

� >Y\VbUYSX cY^T yUhYR\U ;Y^bYSXde^WcWUWU^cdo^TU&

� ;Y^U HQ]`U [Q^^ Y] ;Y^jU\VQ\\ UbV_bTUb\YSX cUY^$ cdU\\d 

QRUb [UY^U Wbe^Tcodj\YSXU 6^V_bTUbe^W Q^ TYU HQe]%

WUcdQ\de^W TQb& =\UYSXg_X\ Y^ je[q^VdYWUb FUbc`U[dYfU RUY 

U^dc`bUSXU^TUb 7UgeccdcUY^cRY\Te^W Q^ RQbbYUbUVbUYU 

CQn^QX]U^ je TU^[U^ Ycd& 

� 9YU e^dUbcSXYUT\YSXU^ ;^dgYS[\e^Wc`b_jUccU UbV_bTUb^ 

fQbYQR\U HQe][_^jU`dU e^T bUWU\]onYWU HUyUhY_^$ _R 

TYU HQX]U^RUTY^We^WU^ TU^ 7UTqbV^YccU^ TUb AY^TUb 

WUbUSXd gUbTU^& 

� 7UY TUb HQe]WUcdQ\de^W ]qccU^ TYU F_dU^jYQ\U e^T !

HUcc_ebSU^ TUb AY^TUb WUcUXU^ gUbTU^3 Uc WY\d$ ISXedj 

e^T ;^dVQ\de^WcVbUYXUYd ]YdUY^Q^TUb QRjegoWU^& 

� @U ^QSX ;Y^cSXbo^[e^W e^T'_TUb 7UXY^TUbe^WcV_b] 

RbQeSXd Uc >Y\Vc]YddU\$ e] TQc HQecWUXU^ je Ub]pW%

\YSXU^$ j&7& c`UjYU\\U AY^TUbgQWU^$ >Y\Vc]YddU\$ e] TQc 

IYdjU^ Y] IQ^T[QcdU^$ TQc ISXQe[U\^ je Ub]pW\YSXU^&

9YU Y^[\ecYfU [_^jU`dY_^U\\U 6ecbYSXde^W Y^ TUb AY^TUbdQWUc%

`yUWU \U^[d TU^ 7\YS[ QeV TYU >UbQecV_bTUbe^W Y] `oTQW_%

WYcSXU^ 6\\dQW$ TUb LYU\VQ\d HUSX^e^W je dbQWU^ e^T W\UYSXjUY%

dYW ZUTU] AY^T TYU 6^bUWe^W$ K^dUbcdqdje^W e^T <pbTUbe^W 

je[_]]U^ je \QccU^$ TYU Uc RU^pdYWd& 

Oe RUbqS[cYSXdYWU^ Ycd Y^ TYUcU] OecQ]]U^XQ^W$ TQcc UY^U 

"Tb_XU^TU# 7UXY^TUbe^W UY^Uc AY^TUc ^YSXd Y^ ZUTU] <Q\\ RU%

bUYdc RUY] ;Y^cdYUW Y^ TYU AY^TUbdQWUc`yUWU RU[Q^^d _TUb WQb 

fkcipquvk|kgtv!kuv/!

DQSX TU] I_jYQ\WUcUdjReSX ?N WU\dU^ CU^cSXU^ Q\c RUXY^%

TUbd$ gU^^ tYXbU [pb`Ub\YSXU <e^[dY_^$ WUYcdYWU <oXYW[UYd 

_TUb cUU\YcSXU =Uce^TXUYd ]Yd MQXbcSXUY^\YSX[UYd \o^WUb Q\c 

cUSXc C_^QdU f_^ TU] Vqb TQc BURU^cQ\dUb di`YcSXU^ OecdQ^T 

QRgUYSXU^ e^T TQXUb YXbU JUY\XQRU Q] BURU^ Y^ TUb =U]UY^%

cSXQVd RUUY^dboSXdYWd Ycds "I=7 ?N$ k*#& 
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9Q TYU AY^TUbdQWUc`yUWU UY^ 7UdbUee^WcQ^WUR_d Y^cRUc_^TU%

bU Vqb cUXb Ze^WU AY^TUb Ycd$ XQ^TU\d Uc cYSX Q\\WU]UY^ e] UY^U 

6\dUbcWbe``U$ RUY TUb 7UXY^TUbe^WU^ cU\dU^Ub RUbUYdc cYSXUb 

TYQW^_cdYjYUbd cY^T& DYSXd cU\dU^ _VVU^RQbU^ cYSX 6eVVo\\YW[UYdU^ 

Y] ;^dgYS[\e^WcfUb\QeV TUb AY^TUb ^QSX TU] ;Y^cdYUW Y^ TYU 

7UdbUee^W$ TYU UY^U c`odUbU W\UYSXRUbUSXdYWdU JUY\XQRU Q] 7Y\%

Te^WccicdU] je]Y^TUcd Y^ <bQWU cdU\\U^ [p^^U^& 

;bVQXbU^U JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ [U^^U^ TYU LYU\VQ\d f_^ ;^d%

gYS[\e^WcgUWU^ Y^^UbXQ\R TUb UbcdU^ TbUY @QXbU& 9YUc [Q^^ 

UY^UbcUYdc UY^U WedU 7QcYc Vqb TYU Y^[\ecYfU 7UdbUee^W cUY^$ 

TQ XYUb TYU LYU\VQ\d e^T ;Y^jYWQbdYW[UYd Y] L_bTUbWbe^T cdUXU^& 

6^TUbcUYdc gUbTU^ JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ QeV ;^dgYS[\e^Wc%

bqS[cdo^TU QeV]Ub[cQ]&

>YUb jUYWd cYSX TYU `bofU^dYfU MYb[e^W UY^Ub Y^[\ecYfU^ [_^jU`%

dY_^U\\U^ 6ecbYSXde^W TUb AY^TUbdQWUc`yUWU& 9YU JQWUc`yUWU%

`Ubc_^ Ub[U^^d TU^ RUc_^TUbU^ 7UTQbV UY^Uc AY^TUc e^T [Q^^ 

QeSX QeV TU^ ^YSXd f_bXUbcUXRQbU^ 7UTQbVcVQ\\ QToaeQd bUQWYU%

bU^& 9YUc cUdjd Q\\UbTY^Wc f_bQec$ TQcc cYSX TYU JQWUc`yUWU`Ub%

c_^ [bYdYcSX e^T bUyUhYf ]Yd TU^ >UbQecV_bTUbe^WU^ QecUY^Q^%

TUbWUcUdjd XQd$ TYU TYU 7UdbUee^W f_^ AY^TUb^ ]Yd 7UXY^TUbe^W 

TQbcdU\\U^ [Q^^& OeTU] RbQeSXd TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^ UY^U 

U^dc`bUSXU^TU GeQ\Yx[QdY_^$ e] TU^ 6^V_bTUbe^WU^ WUbUSXd 

gUbTU^ je [p^^U^& A_^cdQdYUbd gYbT$ TQcc TYU 7UdbUee^W f_^ 

AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W Y^ TUb AY^TUbdQWUc`yUWU 

c`UjYxcSXU >Q^T\e^WcQ^V_bTUbe^WU^ cdU\\d$ QeV TYU RUY TUb GeQ%

\YxjYUbe^W f_^ JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ c`UjYU\\ UY^WUWQ^WU^ gUb%

TU^ ]ecc$ TQ]Yd TYUcU YXbU^ 6bRUYdcQ\\dQW RUgo\dYWU^ [p^^U^&
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9YU <QSXRUbQde^W Vqb AY^TUbdQWUc`yUWU Ycd 7UcdQ^TdUY\ TUc 

[_]]e^Q\U^ 7UdbUee^WccicdU]c e^T Q\c C_d_b Vqb TYU Fb_%

VUccY_^Q\YcYUbe^W TUb AY^TUbdQWUc`yUWU Q^jecUXU^& K] TYU 

AY^TUbdQWUc`yUWU je UY^U] 7Y\Te^Wc%$ ;bjYUXe^Wc% e^T 7U%

dbUee^WcQ^WUR_d je U^dgYS[U\^$ TQc QeSX TU^ 7UTqbV^YccU^ 

e^T RUc_^TUbU^ BURU^c\QWU^ f_^ AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 

7UXY^TUbe^W WUbUSXd gUbTU^ [Q^^ e^T e] UY^U ^QSXXQ\dYWU 

GeQ\YdodcU^dgYS[\e^W je WUgoXb\UYcdU^$ RbQeSXd cYU Y^cdYdedY%

_^U\\ QRWUcdqdjdU Oecdo^TYW[UYd$ `Ubc_^U\\U c_gYU x^Q^jYU\\U 

HUcc_ebSU^ e^T UY^ U^dc`bUSXU^TUc A_]`UdU^j`b_x\& 

K^dUb TU] L_bjUYSXU^ f_^ ?^[\ecY_^ o^TUbd cYSX TQc Q\\WU%

]UY^ X_SX[_]`\UhU 6^V_bTUbe^Wc`b_x\ TUb <QSXRUbQde^W 

Y^c_VUb^$ Q\c TQcc 6eVWQRU^$ HUSXdU e^T FyYSXdU^ UY^U^ Ub%

gUYdUbdU^ e^T je] JUY\ QeSX ^UeU^ OecSX^Ydd UbVQXbU^&

3/2!!Cphqtfgtwpigp!kp!Dg|wi!!
4G9 7=8 24;8ECN8;8C8DEBA

?] HQX]U^ TUb ;bcdRUbQde^W f_^ `_dU^jYU\\U^ JQWUc`yUWU%

`Ubc_^U^ c_\\dU TQc JXU]Q ?^[\ecY_^ ]Yd 7\YS[ QeV AY^TUb ]Yd 

"Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W dXU]QdYcYUbd gUbTU^ Rjg& TUb >Y^%

gUYc UbV_\WU^$ TQcc Y] HQX]U^ TUb 6bRUYd Q\c JQWUc`yUWU%

`Ubc_^ Uc UY^U RUgeccdU ;^dcSXUYTe^W cUY^ [Q^^$ AY^TUb ]Yd 

7UXY^TUbe^W je RUdbUeU^& ;c [Q^^ QRUb QeSX cUY^$ gYU RU%

bUYdc Q^WUc`b_SXU^$ TQcc cYSX UY^U ;^dgYS[\e^WcWUVoXbTe^W 

_TUb 7UXY^TUbe^W UY^Uc AY^TUc Ubcd ^QSX TU] ;Y^dbYdd Y^ TYU 

AY^TUbdQWUc`yUWU jUYWd& ISX_^ RUY TUb ;bcdRUbQde^W Ycd Uc 

TUcXQ\R Q^WUjUYWd$ TQbQeV XY^jegUYcU^$ TQcc Y^[\ecYfU AY^%

TUbdQWUc`yUWU UY^U 6ecUY^Q^TUbcUdje^W ]Yd TU^ c`UjYU\\U^ 

6^V_bTUbe^WU^ f_bQR UbV_bTUb\YSX ]QSXd& 

?^gYUgUYd UY^U 6ecUY^Q^TUbcUdje^W ]Yd TU^ 6^V_bTUbe^WU^ 

Y^[\ecYfUb AY^TUbdQWUc`yUWU cdQddWUVe^TU^ XQd Rjg& cdQddx^%

TUd$ Ycd RUY TUb ;YW^e^WcVUcdcdU\\e^W "`Ubcp^\YSXU$ VQSX\YSXU 

;YW^e^W e^T 6^WU]UccU^XUYd TUb Hoe]\YSX[UYdU^# f_b TUb 

;bdUY\e^W TUb FyUWUUb\QeR^Yc c_gYU Y] HQX]U^ TUb dodYW%

[UYdcRUW\UYdU^TU^ ;YW^e^WcqRUb`bqVe^W TebSX TYU <QSXRU%

bQde^W je `bqVU^& <_\WU^TU <bQWU^ [p^^U^ XYUbRUY XY\VbUYSX 

cUY^2 

� ?^gYUgUYd cYUXd TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^ TYU AY^TUbdQWUc`yU%

WU Q\c gYb[\YSX Vqb Q\\U AY^TUb WUUYW^UdU 7UdbUee^WcV_b] 

cpA

� ?^gYUgUYd Ycd UY^U TYVVUbU^jYUbU^TU IYSXdgUYcU Ub[U^^RQb$ 

TYU Y^ tRUXY^TUbdUs e^T t^YSXd RUXY^TUbdUs AY^TUbs e^dUb%

cSXUYTUd _TUb gYbT LYU\VQ\d Q\c 7UbUYSXUbe^W Vqb Q\\U 7UdUY%

\YWdU^ Q^WUcUXU^4

� t7UcdUXU^ TYU boe]\YSXU^ e^T jUYd\YSXU^ L_bQeccUdje^WU^ 

c_gYU TYU `Ubcp^\YSXU 7UbUYdcSXQVd$ cYSX QeV TYU Y^TYfYTeU\\U 

OegU^Te^W e^T c`UjYxcSXU >Y\VU% _TUb FyUWURUTqbV^YccU 

UY^Uc AY^TUc ]Yd 7UXY^TUbe^W UY^jecdU\\U^ "IQbY]c[Y *()*2 

)-(#4

� MU\SXU C_dYfU \UYdU^ TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^4 MUbTU^ AY^%

TUb ]Yd 7UXY^TUbe^W Qec f_\\Ub mRUbjUeWe^W RUdbUed$ QeSX 

gU^^ TYUc p[_^_]YcSXU DQSXdUY\U ]Yd cYSX RbY^WU^ [p^^dU4 

I_ je] 7UYc`YU\$ gU^^ ;\dUb^ UY^U^ 7UdbUee^Wc`\Qdj QR\UX%

^U^$ gUY\ UY^ AY^T ]Yd 7UXY^TUbe^W I`YU\[Q]UbQT TUc UYWU%

^U^ AY^TUc gUbTU^ gqbTU& MUbTU^ AY^TUb ]Yd 7UXY^TUbe^W 

RUdbUed$ gUY\ TQ]Yd UY^ XpXUbUb <pbTUbcQdj je UbjYU\U^ Ycd4 

� MU\SXU L_bcdU\\e^WU^ XQd TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^ XY^cYSXd%

\YSX YXbUc 7Y\Te^WcQeVdbQWUc4 MQc gYbT e^dUb WQ^jXUYd\YSXUb 

;^dgYS[\e^W fUbcdQ^TU^ e^T gYU [Q^^ TYUcU RUY U^dgYS[%

\e^WcWUVoXbTUdU^ AY^TUb^ _TUb AY^TUb^ ]Yd 7UXY^TUbe^W 

e]WUcUdjd gUbTU^4 MYU [p^^U^ Q\\U AY^TUb Q^ TU^ WU]UY^%

cQ]U^ 6[dYfYdodU^ TUb =be``U RUdUY\YWd gUbTU^ e^T gYU 

[Q^^ TUb >Y\VURUTQbV UY^Uc AY^TUc ]Yd 7UXY^TUbe^W TQRUY 

RUbqS[cYSXdYWd gUbTU^4

� MU\SXUc H_\\U^fUbcdo^T^Yc XQd TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^ WU%

WU^qRUb TU^ AY^TUb^$ TU^ ;\dUb^$ TUb <QSXRUbQde^W e^T 

3/!Hcejdgtcvwpi!�!Ygidgtgkvgt!hþt!kpmnwukxg!Dgvtgwwpi
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Q^TUbU^ bU\UfQ^dU^ 6[dUebU^ "JXUbQ`UedU^$ lbjdU^$ I_jYQ%

\U^ 9YU^cdU^ UdS&# 

� MU\SXUc LUbcdo^T^Yc XQd cYU Y^ TYUcU] OecQ]]U^XQ^W 

f_^ A__`UbQdY_^ e^T LUb^Udje^W4 M_ cYUXd cYU YXbU Oecdo^%

TYW[UYd4

OecQ]]U^VQccU^T Ycd VUcdjeXQ\dU^$ TQcc Y] HQX]U^ TUb ;YW%

^e^Wc`bqVe^W 

� TYU RUbeyYSXU ;bVQXbe^W Q\c JQWUc`yUWU`Ubc_^$ 

� YXbU C_dYfQdY_^ c_gYU boe]\YSX$ jUYd\YSX e^T `Ubcp^\YSXU 

L_bQeccUdje^WU^$ 

� YXbU <oXYW[UYd jeb IU\RcdbUyUhY_^ e^T A_]]e^Y[QdY_^$ 

� TUb IdU\\U^gUbd f_^ FQbdYjY`QdY_^$ 7UdUY\YWe^W e^T CYd%

c`bQSXU c_gYU 

� TYU 7UbUYdcSXQVd jeb A__`UbQdY_^ e^T LUb^Udje^W

Y^ TU^ 7\YS[ je ^UX]U^ cY^T& 

9YU FbQhYcRUW\UYde^W UY^Ub JQWUc`yUWU`Ubc_^$ TYU UY^ AY^T 

]Yd 7UXY^TUbe^W _TUb UbXpXdU] <pbTUbRUTQbV RUdbUed$ Ub%

V_bTUbd ]UXb OUYd& 9Q]Yd TYU <QSXRUbQde^W TYU JQWUc`yUWU%

`Ubc_^ RUbQdU^ e^T e^dUbcdqdjU^ [Q^^$ Ycd UY^U ;bXpXe^W TUb 

<bUaeU^j f_^ >QecRUceSXU^ UbV_bTUb\YSX& ?] HQX]U^ TUb 

>QecRUceSXU [Q^^ TYU <QSXRUbQde^W Y^ TUb FyUWUcdU\\U X_c%

`YdYUbU^ e^T UY^ HUyUhY_^cWUc`boSX Q^cSX\YUnU^& 

?^[\ecYfU AY^TUbdQWUc`yUWU cdU\\d c_g_X\ Q^ TYU A_^jU`dY_^ 

Q\c QeSX XY^cYSXd\YSX 7U_RQSXde^W e^T 9_[e]U^dQdY_^ RU%

c_^TUbU 6^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ e^T TYU 

TQ]Yd UY^XUbWUXU^TU 7UbQde^W Rjg& K^dUbcdqdje^W& 

6^TUbc Q\c `oTQW_WYcSXU <QSX[boVdU Y^ JUQ]c Y^ AY^TUbdQ%

WUcUY^bYSXde^WU^ Ycd Uc JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ Y^ TUb HUWU\ 

^YSXd ]pW\YSX$ cYSX _X^U EbWQ^YcQdY_^cQeVgQ^T [_\\UWYQ\ je 

TYUcU^ JXU]U^ QecjedQecSXU^ e^T je RUbQdU^$ TUb <QSXRU%

bQde^W [_]]d XYUb TUcXQ\R UY^U gYSXdYWU <e^[dY_^ je& 

;bcd TUb ;Y^R\YS[ Y^ TYU FbQhYc Ub]pW\YSXd Uc TUb <QSXRUbQ%

de^W$ UY^U Y^TYfYTeU\\ jeWUcSX^YddU 7UbQde^Wc\UYcde^W je Ub%

RbY^WU^ e^T TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^ WUjYU\d RUY TUb ;^dgYS[%

\e^W UY^Ub Y^[\ecYfU^ A_^jU`dY_^ c_gYU RUY TUb 7U_RQSXde^W 

e^T 9_[e]U^dQdY_^ K^dUbcdqdje^W RYUdU^ je [p^^U^& 

JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ TYU cYSX Ubcd ]Yd TUb JXU]QdY[ ?^[\e%

cY_^ QecUY^Q^TUbjecUdjU^ RUWY^^U^$ XQRU^ UY^U^ X_XU^ ?^%

V_b]QdY_^c% e^T MUYdUbRY\Te^WcRUTQbV$ XYUb Ycd TYU <QSXRUbQ%

de^W WUV_bTUbd$ TYU bU\UfQ^dU^ ?^V_b]QdY_^U^ je bUSXd\YSXU^ 

e^T VQSX\YSXU^ <bQWU^ Vqb TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ QeVje%

RUbUYdU^ c_gYU <_bdRY\Te^WcfUbQ^cdQ\de^WU^$ [_\\UWYQ\U <Q\\%

RUbQde^W Rjg& <Q\\RUc`bUSXe^WU^ e^T 6ecdQecSXdbUVVU^ Vqb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ je _bWQ^YcYUbU^& 

;Y^U gUYdUbU gYSXdYWU <bQWU$ TYU TYU <QSXRUbQde^W ]Yd TUb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^ [\obU^ ]ecc$ RUjYUXd cYSX ZU ^QSX <pb%

TUbRUTQbV _TUb 7UXY^TUbe^W UY^Uc JQWUc`yUWU[Y^TUc QeV TYU 

OecQ]]U^cUdje^W TUb AY^TUbWbe``U e^T TYU 6^jQX\ TUb AY^%

TUb$ TYU Y^cWUcQ]d RUdbUed gUbTU^ [p^^U^& 

>YUbRUY WUXd Uc ^YSXd e] TYU <bQWU$ _R UY^ AY^T ]Yd 7UXY^TU%

be^W QeVWU^_]]U^ gUbTU^ [Q^^$ fYU\]UXb WUXd Uc TQbe] je 

[\obU^$ gQc TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^ `Ubcp^\YSX$ [_^jU`dY_^U\\ 

e^T boe]\YSX fUbo^TUb^ ]ecc$ e] UY^ AY^T ]Yd 7UXY^TUbe^W 

]Yd cUY^U^ Y^TYfYTeU\\U^ 7UTqbV^YccU^ QeV^UX]U^ je [p^^U^&

9QRUY Ycd QeSX QeV TYU OQX\ TUb AY^TUb ]Yd YXbU^ ZU Y^TYfYTe%

U\\U^ 7UTqbV^YccU^ je cSXQeU^$ e] je U^dcSXUYTU^$ _R UY^U 

HUTejYUbe^W TUb =be``U^cdob[U Q^WUjUYWd Ycd& 

9YU V_\WU^TU^ BUYdVbQWU^ jeb 6eV^QX]U UY^Uc AY^TUc ]Yd 7U%

XY^TUbe^W'UbXpXdU] <pbTUbRUTQbV [p^^U^ Q\c EbYU^dYUbe^W 

e^T Idbe[deb Vqb TQc 7UbQde^WcWUc`boSX ]Yd TUb JQWUc`yU%

igrgtuqp!xqt!fgt!Cwhpcjog!gkpgu!Mkpfgu!okv!gkpgt!Dgjkpfg%

be^W _TUb UY^U] UbXpXdU] <pbTUbRUTQbV TYU^U^2 
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�!!MU\SXU >Y\VUcdU\\e^W f_^ QenU^ [Q^^ YSX Y^ 6^c`beSX 

^UX]U^ "<QSXRUbQde^W$ Ie`UbfYcY_^$ 7UbQde^W UdS&#4

u  IY^T c`UjYU\\U ;Y^gUYce^WU^$ ISXe\e^WU^$ <_bdRY\%

Te^WU^ UbV_bTUb\YSX4

Htcigp!|wo!Mkpf

u <_b] TUb 7UXY^TUbe^W'<pbTUbRUTQbV

u MQc Ycd ^_dgU^TYW Q^ FyUWU$ 6eVcYSXd$ OegU^Te^W4

u 7UTqbV^YccU'L_b\YURU^ TUc AY^TUc

u MU\SXU dXUbQ`UedYcSXU^ CQn^QX]U^ cY^T ^_dgU^TYW4

u 7UcdUXd UbXpXdUb <pbTUbRUTQbV4

u  =YRd Uc 7Uc_^TUbXUYdU^ RUY TUb DQXbe^WcQeV^QX]U$ 

6\\UbWYU^$ LUbXQ\dU^cQeVVo\\YW[UYdU^ UdS&4

Htcigp!|w!fgp!Gnvgtp!

u  MU\SXU L_bcdU\\e^WU^ e^T ;bgQbde^WU^ XQRU^ TYU 

;\dUb^ Q^ TYU AY^TUbdQWUc`yUWU$ Q^ TYU AY^TUbdQWUc%

`yUWU`Ubc_^4

u  ?^ gU\SXU] jUYd\YSXU^ HQX]U^ [p^^U^ ;\dUb^%!

WUc`boSXU cdQddx^TU^4

u  OUYdbUcc_ebSU^ UY^`\Q^U^$ e] Y^TYfYTeU\\U <pbTUb%

jYU\U e^T >Y\VURUTqbV^YccU UY^Uc AY^TUc ]Yd TU^ 

;\dUb^ e^T TUb <bqXVpbTUbe^W je RUc`bUSXU^

1FDG>FGD8??8 3BD4GEE8FIGA;8A 

u =be``U^WbpnU Rjg& =be``U^bUTejYUbe^W

u  HQe]RUTY^We^WU^ "j&7& c`UjYU\\Ub HQe] Vqb =be``U^%!

;Y^jU\VpbTUbe^W$ HeXUbQe]$ F\Qdj Vqb H_\\Yc e^T 

Q^TUbU _bdX_`oTYcSXU >Y\Vc]YddU\$ MYS[U\]pW\YSX[UYd#

u  IY^T RQe\YSXU LUbo^TUbe^WU^ ^pdYW4 "7UcUYdYWe^WU^ 

f_^ ISXgU\\U^'JbU``U^$ >Q\dUWbYVVU'=U\o^TUb UdS&# 

u  CQdUbYQ\ "7o\\URQT$ >o^WU]QddU^$ WUUYW^UdU !

ISXQe[U\^#

u  LUbdbQW\YSXU HUWU\e^WU^ "j&7& qRUb D_dVQ\\]Qn%!

^QX]U^$ CUTY[Q]U^dU^fUbWQRU#

Gkpuejæv|wpi

u  MYU cYSXUb VqX\U^ IYU cYSX Y^ YXbUb ;Y^cSXodje^W$ _R 

IYU TYUcU] AY^T e^T cUY^U^ ;\dUb^ Y] HQX]U^ UY^Uc 

7UbUee^WcfUbXo\d^YccUc WUbUSXd gUbTU^ [p^^U^4

  cUXb e^cYSXUb

  e^cYSXUb

  UXUb e^cYSXUb

  cYSXUb

  cUXb cYSXUb

Ngkvhtcigp<!Ycu!kuv!xqt!fgt!Cwhpcjog!gkpgu!Mkpfgu!okv!Dgjkpfgtwpi0Høtfgtdgfcth!|w!dgcejvgpA
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3/3!Cphqtfgtwpigp!kp!Dg|wi!cwh!fkg!Gnvgtp
?] >Y^R\YS[ QeV TYU ;\dUb^ WUgoXb\UYcdUd TYU <QSXRUbQde^W 

Y^dU^cYfU 7UbQde^W c_gYU TYU `QccWU^QeU LUb]Ydd\e^W e^T 

7UW\UYde^W TUb 7UdbUee^WcfUbXo\d^YccU& ?] OU^dbe] TUb 7U%

bQde^Wc\UYcde^W cdUXU^ TYU 7UTqbV^YccU TUc AY^TUc c_gYU TYU 

7UTQbVU TUb ;\dUb^&

9Qc 7e^TUc]Y^YcdUbYe] Vqb <Q]Y\YU$ IU^Y_bU^$ <bQeU^ e^T 

@eWU^T "7C<I<@# RUd_^d Uh`\YjYd TYU X_XU 7UTUedcQ][UYd UY%

^Ub UbV_\WbUYSXU^ ;bjYUXe^Wc`Qbd^UbcSXQVd ]Yd TU^ ;\dUb^$ 

gU^^ Uc e] tf_^ 7UXY^TUbe^W RUTb_XdU AY^TUbs "7C<I<@ 

*((0$ I& ).f jYd& ^QSX IUYdj e&Q& *()*2 ),# WUXd& 

t?^cRUc_^TUbU RUY Ze^WU^ AY^TUb^ Ycd TYU LUb]ede^W UY^Ub 

;^dgYS[\e^WcfQbYQ^j Rjg& ;^dgYS[\e^WcRUUY^dboSXdYWe^W 

je]UYcd ]Yd l^WcdU^ e^T I_bWU^ TUb ;\dUb^ fUbRe^TU^$ gUY\ 

Uc Y^ TYUcU] <Q\\ Vqb UY^U ]Yde^dUb \Q^WU OUYd ^YSXd [\Qb Ycd$ 

gU\SXU ;^dgYS[\e^WcgUWU TQc AY^T WUXU^ gYbT e^T gU\SXU 

K^dUbcdqdje^W Uc ]pW\YSXUbgUYcU TQRUY RU^pdYWds "URT&#&

=\UYSXjUYdYW [Q^^ TUb ;Y^cdYUW Y^ VbqXU QenUbVQ]Y\obU 7U%

dbUee^W Vqb <Q]Y\YU^ ]Yd UY^U] AY^T$ RUY TU] [ebj ^QSX TUb 

=URebd UY^U 7UXY^TUbe^W TYQW^_cdYjYUbd gebTU$ UY^U gYSXdYWU 

;^d\Qcde^W RUTUedU^& 9YUcU ;^d\Qcde^W RUjYUXd cYSX ^YSXd Q\%

\UY^ QeV TYU FyUWU e^T TYU LUbc_bWe^W& 

9YU VbqXU QenUbVQ]Y\YobU 7UdbUee^W TUc AY^TUc cdob[d QeSX 

TYU c_jYQ\U JUY\XQRU TUb <Q]Y\YU& t9YU e^WUgpX^\YSX \Q^WU 

LUbgUY\TQeUb WUbQTU TYUcUb AY^TUb Y^ TU^ <Q]Y\YU^$ gYU cYU 

\Q^WU OUYd qR\YSX gQb e^T TUb cYSX Y^ TUb HUWU\ TUb 7UceSX UY%

^Ub I_^TUbUY^bYSXde^W "I_^TUb[Y^TUbWQbdU^$ I_^TUbcSXe\U# 

Q^cSX\_cc$ RUTUedUdU Vqb TYU <Q]Y\YU^ _Vd]Q\c c_jYQ\U ?c_\Q%

dY_^s "IUYdj e&Q& *()*2 ),#& 

7UY <Q]Y\YU^ Y^ ]e\dY`\U^ Fb_R\U]\QWU^ "j&7& 6b]ed$ c_jYQ\U 

?c_\QdY_^$ [e\debU\\U 7U^QSXdUY\YWe^W$ WUce^TXUYd\YSXU 7U\Qc%

de^W$ VQ]Y\YobU 9Uc_bWQ^YcQdY_^# RUcdUXd TYU >UbQecV_bTUbe^W 

Vqb TYU <QSXRUbQde^W TQbY^$ TYU c`UjYU\\U^ 7UbQde^Wc% e^T 

K^dUbcdqdje^WcRUTQbVU TUb <Q]Y\YU je Ub[U^^U^ e^T c_g_X\ 

Y] Fb_jUcc TUb LUb]Ydd\e^W c_gYU Y] HQX]U^ TUb 7UW\UYde^W 

TUc 7UdbUee^WcfUbXo\d^YccUc je RUbqS[cYSXdYWU^& ;Y^U jU^%

dbQ\U L_bQeccUdje^W Vqb TYU OecQ]]U^QbRUYd jgYcSXU^ TU^ 

<Q]Y\YU^ e^T TUb <QSXRUbQde^W Ycd$ TQcc TYU <QSXRUbQde^W 

QeV UY^U^ f_bebdUY\cRUgeccdU^ K]WQ^W XY^cYSXd\YSX cSXgYU%

bYWUb BURU^c\QWU^ f_^ <Q]Y\YU^ f_bRUbUYdUd Ycd e^T UY^U ]_%

dYfYUbU^TU =Uc`boSXcVqXbe^W fUbY^^Ub\YSXd XQd "fW\& IQbY]c[Y 

*()+2 )*/#&

9YU <QSXRUbQde^W ^Y]]d XYUb UY^U gYSXdYWU H_\\U UY^ e^T 

Ve^WYUbd Q\c tMUWRUbUYdUbs& 6ecWUXU^T f_^ TU^ 7UTQbVU^ TUc 

UY^jU\^U^ AY^TUc gUbTU^ ]Yd TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^ e^T TU^ 

;\dUb^ c_gYU gUYdUbU^ <QSX[boVdU^ "AY^TUbQbjd$ JXUbQ`UedU^$ 

6I9 UdS&# TYU 6^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU 7UdbUee^W$ <pbTUbe^W 

e^T ;bjYUXe^W Y] IY^^U UY^Ub Y^[\ecYfU^ FbQhYc UbQbRUYdUd&

t9YU K^dUbcdqdje^W UY^Ub 6^RQX^e^W$ LUb]Ydd\e^W e^T 7U%

W\UYde^W UY^Uc AY^TUc ]Yd _TUb Tb_XU^TUb 7UXY^TUbe^W Y^ 

AY^TUbdQWUc`yUWU TebSX TYU <QSXRUbQde^W cYUXd Y] mRUb%

R\YS[ f_b2

� JU\UV_^YcSXU A_^dQ[dU Y] L_bVU\T TUb LUb]Ydd\e^W ]Yd 

;\dUb^$ I_jYQ\Q]d$ =Uce^TXUYdcQ]d$ <bqXVpbTUbcdU\\U^$ 

@eWU^TQ]d$ <Q]Y\YU^Rqb_ UdS&

� ;\dUb^RUbQde^W Y] HQX]U^ UY^Uc >QecRUceSXc 

� 7UW\UYde^W TUb ;\dUb^ je] UbcdU^ AU^^\Ub^[_^dQ[d ]Yd 

TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^ 

� >QecRUceSX ^QSX ;Y^WUgpX^e^W TUc AY^TUc RUY TUb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^ 

� HUWU\]onYWU >QecRUceSXU "Q\\U cUSXc M_SXU^# RUY TUb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^

� HUWU\]onYWU A_^dQ[dU je <bqXVpbTUbcdU\\U$ I_jYQ\Q]d$ 

=Uce^TXUYdcQ]d UdS&s "MYU]Ubd'Aocd^Ub *()+2 +,#&

Oeb 7UW\UYde^W TUb <Q]Y\YU goXbU^T TUc 7UdbUee^WcfUbXo\d%

^YccUc WUXpbd QeSX TQc JXU]Q LUbdbUde^W& 6eSX Y] HQX]U^ 

TUb 7UdbUee^W f_^ AY^TUb^ ]Yd 7UXY^TUbe^W ]ecc TYU <bQWU 

WU[\obd cUY^$ gYU e^T _R TYU 7UdbUee^W RUY 6bRUYdce^VoXYW[UYd 

e^T'_TUb Y] Kb\QeR TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^ fUbdbUde^WcgUYcU 

WUbUWU\d gUbTU^ c_\\&
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AY^TUb ]Yd RUc_^TUbU^ LUbc_bWe^Wc% e^T <pbTUbRUTQbV cdU\%

\U^ UY^U Y^dUb`b_VUccY_^U\\U e^T cicdU]qRUbWbUYVU^TU >Ub%

QecV_bTUbe^W TQb "MYUc^Ub *()*2 *,1#& ?c_\YUbdU CQn^QX]U^ 

TUb <QSXRUbQde^W Vqb AY^TUbdQWUc`yUWU fUb]pWU^ ^YSXd TU^ 

UbV_bTUb\YSXU^ K^dUbcdqdje^WcRUTQbV RYUdU^ je [p^^U^& 

LYU\]UXb Ycd TYU LUb^Udje^W e^T A__`UbQdY_^ TUb <QSXRUbQde^W 

]Yd bU\UfQ^dU^ 6[dUebU^ Y] 7UbUYSX TUb AY^TUb% e^T @eWU^TXY\%

VU QRUb QeSX TUb <bqX% e^T =Uce^TXUYdcVpbTUbe^W UY^U jU^dbQ\U 

L_bQeccUdje^W Vqb TQc =U\Y^WU^ Y^[\ecYfUb AY^TUbdQWUc`yUWU 

e^T TUbU^ GeQ\YdodcU^dgYS[\e^W e^T %cYSXUbe^W& 9YU MUYdUbU^d%

gYS[\e^W TUb Y^[\ecYfU^ AY^TUbdQWUc`yUWU Xo^Wd U^dcSXUYTU^T 

f_^ TUb A__`UbQdY_^c[_]`UdU^j Y^f_\fYUbdUb 6[dUebU QR& 

tA__`UbQdY_^c[_]`UdU^j RUjYUXd cYSX QeV TYU 7UbUYSXU A_]%

]e^Y[QdY_^$ 7UbQde^W e^T 7UW\UYde^W "Y] IY^^U f_^ 6ccYc%

dU^j#$ QRUb QeSX QeV TYU <oXYW[UYd je Y^dUbTYcjY`\Y^obUb Oe%

cQ]]U^QbRUYd& 

?] A_^dUhd TUb WUWU^gobdYWU^ FQbQTYW]U^TYc[eccY_^$ TYU 

gUcU^d\YSX f_^ TU^ <_bTUbe^WU^ ̂ QSX HUQ\YcQdY_^ f_^ IU\Rcd%

RUcdY]]e^W$ D_b]Q\YcYUbe^W e^T ?^dUWbQdY_^ RUcdY]]d gYbT$ 

[_]]d TYUcU^ A_]`UdU^jU^ Q\c ^_dgU^TYWU CUdX_TU^ e^T 

jeW\UYSX Q\c >Q\de^WU^ RUc_^TUbU 7UTUede^W je& A__`UbQdY%

_^c[_]`UdU^j jYU\d TQ]Yd qRUb TYU ZUgUY\YWU IYdeQdY_^ XY^Qec$ 

Y^TU] cYU UY^U AUb^V_bTUbe^W jeb LUbRUccUbe^W TUb BURU^c%

aeQ\Ydod e]cSXbUYRds ">UY^U^'BQ]Ubc *(((# e^T JUY\XQRU%

SXQ^SU^ gUcU^d\YSX RUUY^yeccd& 

A__`UbQdY_^U^ [p^^U^ RUYc`YU\cgUYcU TebSX V_\WU^TU CQn%

^QX]U^ WUVpbTUbd gUbTU^2 

� 9ebSXVqXbe^W f_^ <QSXdQWU^ e^T <_bdRY\Te^WcQ^WUR_dU^ 

� =UgY^^e^W UY^Uc 7UYbQdUc Rjg& f_^ A__`UbQdY_^c`Qbd^Ub'%

Y^^U^$ TYU RUbQdU^T jeb IUYdU cdUXU^ e^T jeb DQSXXQ\dYW%

[UYd TUb LUb^Udje^W RUYdbQWU^

� 9ebSXVqXbe^W bUWU\]onYW _bWQ^YcYUbdUb A_]]e^Y[QdY_^ 

]Yd e^dUbcSXYUT\YSXU^ 6[dUebcWbe``U^$ Fb_VUccY_^U^ e^T 

?^cdYdedY_^U^ Q\c [_^dY^eYUb\YSXUb 7UcdQ^TdUY\ TUb OecQ]%

]U^QbRUYd

� DQSXXQ\dYWU ;dQR\YUbe^W f_^ WUWU^cUYdYWUb ?^V_b]QdY_^ 

e^T 6ecdQecSX c_gYU OecQ]]U^QbRUYd jgYcSXU^ AY^TUb%

dQWUc`yUWU$ AYdQc e^T <Q]Y\YU^jU^dbU^ Y] I_jYQ\bQe]& 

=U\Y^WU^cRUTY^We^W Vqb TYUcU Q^c`beSXcf_\\U 6eVWQRU Ycd r 

^URU^ U^dc`bUSXU^TU^ jUYd\YSXU^ e^T `Ubc_^U\\U^ HUcc_eb%

SU^ r UY^U tcdQb[U VQSX\YSXU 7QcYc ]Yd TYVVUbU^jYUbdU^ RU%

beVcc`UjYxcSXU^ AU^^d^YccU^ e^T A_]`UdU^jU^$ TQ]Yd UY^U 

<QSX[bQVd cYSX QeV Q^TUbU IYSXdgUYcU^ UY^\QccU^ e^T TYUcU Y^ 

YXbU 6bRUYd Y^dUWbYUbU^ [Q^^$ _X^U TYU UYWU^U Fb_VUccY_^Q\Ydod 

TQRUY `bUYcjeWURU^s ">pVUb'7UXbY^WUb *((,2 00#& 

?^[\ecYfU <QSXRUbQde^W cUdjd UY^U 6ecUY^Q^TUbcUdje^W ]Yd 

TU^ =be^T\QWU^ f_^ ?^[\ecY_^ e^T ?TU^dYxjYUbe^W ]Yd TU] 

Y^[\ecYfU^ 7UbQde^WcQeVdbQW f_bQec& 
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=U]UY^cQ]U ;bjYUXe^W f_^ 6^VQ^W Q^ Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU 

RUY^XQ\dUd LUbQ^dg_bde^WcqRUb^QX]U Vqb TYU AY^TUb ]Yd RU%

c_^TUbU^ 7UTqbV^YccU^ e^T RbQeSXd cdbe[debU\\U HQX]U^RU%

TY^We^WU^& ?^ TYUcU] OecQ]]U^XQ^W [_]]d TUb GeQ\Yx[QdY%

_^ TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ je] UY^U^$ TUb GeQ\Yx[QdY_^ TUb 

<QSXRUbQde^W je] Q^TUbU^ UY^U RUc_^TUbU 7UTUede^W je& 

4/2!!Mqorgvgp|gpvykemnwpi!kp!Tkejvwpi!!
Kpmnwukqp

Dg|qigp!cwh!fkg!24;8ECN8;8C8DEBA8A cdU\\U^ AUb\%MYU^US[U 

e^T >UYd[pddUb XUbf_b$ TQcc cYSX tTYU GeQ\Ydod TUb <pbTUbe^W 

f_^ AY^TUb^ Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU Y^ UbcdUb BY^YU TQbQ^ RU%

]Yccd$ Y^gYUgUYd TYU JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ TU^ U]_dY_^Q\U^$ 

c_jYQ\U^$ [_W^YdYfU^ gYU [pb`Ub\YSXU^ =be^TRUTqbV^YccU^ TUb 

AY^TUb HUSX^e^W dbQWU^ [p^^U^& 

9YUc Xo^Wd ̂ URU^ TU^ ̀ Ubc_^Q\U^ A_]`UdU^jU^$ TYU UY^U JQWUc%

`yUWU`Ubc_^ ]YdRbY^Wd$ cdQb[ f_^ TU^ Ubg_bRU^U^ <QSX[_]`U%

dU^jU^ e^T TQ]Yd f_^ TUbU^ GeQ\YxjYUbe^W QRs "*(),2 )++#& 

9Q]Yd cdU\\d cYSX TYU <bQWU$ gU\SXU aeQ\Yx[Qd_bYcSXU^ L_b%

QeccUdje^WU^ e^T 7QcYc[_]`UdU^jU^ c_\\U^ `oTQW_WYcSXU 

<QSX[boVdU Q\\WU]UY^$ JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ Y] 7Uc_^TUbU^ 

UbVq\\U^$ e] ]Yd >UdUb_WU^Ydod e^T TU^ TQ]Yd fUbRe^TU^U^ 

6^V_bTUbe^WU^ Y] `oTQW_WYcSXU^ 6\\dQW e]WUXU^ je [p^^U^ 

"fW\& 6\RUbc *()(2 */#& 

9UbjUYd UbV_\Wd TYU GeQ\YxjYUbe^W TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ 

Re^TUcgUYd QeV TUb =be^T\QWU UY^Uc f_] 9UedcSXU^ @eWU^T%

Y^cdYded Y^ Cq^SXU^ "9@?# U^dgYS[U\dU^ BUXb`\Q^c$ TUb UY^U^ 

CY^TUcde]VQ^W f_^ ).( K^dUbbYSXdUY^XUYdU^ f_bcYUXd& 6eV TYU 

6bRUYd ]Yd AY^TUb^$ TYU UY^U^ UbXpXdU^ <pbTUbRUTQbV _TUb 

UY^U 7UXY^TUbe^W XQRU^ _TUb f_^ 7UXY^TUbe^W RUTb_Xd cY^T$ 

Ycd TQc 9@?%8ebbYSe\e] ZUT_SX ^YSXd QecWUbYSXdUd& 

9YUcUc JXU]Q gYbT QeSX Y] ^UeU^ GeQ\YxjYUbe^WcXQ^TReSX 

"G>7#$ TQc UY^U gUcU^d\YSXU ;bgUYdUbe^W TUc Ide^TU^f_\e%

]U^c TUb =be^T% c_gYU `bQhYcRUW\UYdU^TU GeQ\YxjYUbe^W f_^ 

JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ QeV Y^cWUcQ]d ,(( IdT&$ Y^[\ecYfU FbQ[%

dY[e]cjUYdU^ f_bcYUXd$ ^YSXd Uh`\YjYd QeVWUWbYVVU^& 

;c VUX\d TQ]Yd ^YSXd Q\\UY^ Q^ Y^[\ecYfU^ GeQ\YxjYUbe^WcQ^%

WUR_dU^$ c_^TUb^ QeSX Q^ UY^U] GeQ\YxjYUbe^Wc\UXb`\Q^$ Y^ 

TU] TQc VQSX\YSXU MYccU^$ <UbdYW[UYdU^ c_gYU `Ubcp^\YSXU 

e^T c_jYQ\U A_]`UdU^jU^ Vqb TYU Y^[\ecYfU 6bRUYd Y] HQX]U^ 

TUb AY^TUbdQWUc`yUWU RUcSXbYURU^ gUbTU^& 

!

Dg|qigp!cwh! fkg! Hcejdgtcvwpi Y^ TUb AY^TUbdQWUc`yUWU Ycd 

VUcdjecdU\\U^$ TQcc cYU U^dgUTUb UY^U `oTQW_WYcSXU 6ecRY\%

Te^W _TUb UY^U LUbgQ\de^WcQecRY\Te^W QRc_\fYUbd XQRU^& ;c 

WYRd [UY^U c`UjYU\\U 7UbeVcQecRY\Te^W Vqb TQc 6bRUYdcVU\T !

AY^TUbdQWUc`yUWU& 9YUc gobU je gq^cSXU^$ TQ cYSX TQc 6^%

V_bTUbe^Wc`b_x\ Y^ TU^ \UdjdU^ @QXbU^ e] UY^ LYU\VQSXUc Ub%

ygkvgtv!jcv/!

Oe RUQSXdU^ cY^T e&Q& QeSX TYU `Ubcp^\YSXU^ A_]`UdU^jU^ 

TUb <QSXRUbQde^WU^& 9YUcU c`YU\U^ Y] 7UbeVcQ\\dQW UY^U 

gYSXdYWU H_\\U$ gU^^ Uc j&7& e] TYU ;YW^e^WcVUcdcdU\\e^W f_^ 

JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ WUXd& >Y^cYSXd\YSX TUb AY^TUb ]Yd K^%

dUbcdqdje^WcRUTQbVU^$ cY^T TQc CU^cSXU^RY\T e^T TYU >Q\%

de^W f_^ Wb_nUb 7UTUede^W& 

;c VUX\U^ jecodj\YSXU GeQ\YxjYUbe^WU^ Vqb <QSXRUbQde^WU^$ 

TYU TQc 6bRUYdcVU\T TUb AY^TUbdQWUc`yUWU Qec]QSXU^& ?] 

HQX]U^ RUbeVcaeQ\YxjYUbU^TUb CQn^QX]U^ gYbT ^YSXd Y^ 

QecbUYSXU^TU] CQn QeV TYU 6^V_bTUbe^WU^$ TYU TYU K]cUd%

je^W TUb ?^[\ecY_^ Y] ;\U]U^dQbRUbUYSX cdU\\d$ UY^WUWQ^WU^& 

%#  /G4?=MI=8DGA; L 1F8??E6<D4G58 9KD ;8?=A;8A78 *A>?GE=BA 
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9U] CQ^WU\ Q^ c`UjYxcSXU^ Y^[\ecYfU^ GeQ\YxjYUbe^WcQ^%

WUR_dU^ Vqb JQWUc`yUW`Ubc_^U^ e^T <QSXRUbQde^WU^ HUSX%

^e^W dbQWU^T$ XQd TQc BLH%BQ^TUcZeWU^TQ]d HXUY^\Q^T UY^ 

A_^jU`d Vqb 6eVRQeaeQ\YxjYUbe^WU^ Y^ <_b] f_^ OUbdYx[Qdc%

[ebcU^ U^dgYS[U\d5$ TYU ZU c`UjYxcSX QeV JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ 

e^T <QSXRUbQde^WU^ jeWUcSX^YddU^ cY^T& 

!

6eSX gU^^ WUWU^gobdYW TYU aeQ\Yx[Qd_bYcSXU^ 6^V_bTUbe^WU^ 

Q^ Y^[\ecYfU <bqX`oTQW_WY[ ̂ _SX ̂ YSXd TebSX U]`YbYcSXU <_b%

cSXe^W Y^ FbQhYc e^T MYccU^cSXQVd QRWUcYSXUbd cY^T$ \QccU^ 

cYSX Qec TUb <QSXTURQddU c_gYU Qec TU^ f_] BQ^TcSXQVdcfUb%

RQ^T HXUY^\Q^T WUVpbTUbdU^ C_TU\\`b_ZU[dU^ tFQbQ]UdUb Vqb 

Y^[\ecYfU Fb_VUccY_^Q\Ydods "Ie\jUb'MQW^Ub *())2 *.# QR\UYdU^&  

OYU\ TUb 6eVRQeaeQ\YxjYUbe^WU^ Ycd Uc$ TU^ <QSXRUbQde^WU^ 

e^T JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ je fUb]YddU\^$ TQcc ?^[\ecY_^ Fb_%

VUccY_^Q\Ydod RbQeSXd$ tTYU ]Yd UY^U] fUbo^TUbdU^ LUbcdo^T^Yc 

Y^TYfYTeU\\Ub <pbTUbe^W e^T K^dUbcdqdje^W UY^XUbWUXd& ;Y^U 

Y^[\ecYfU <bqX`oTQW_WY[ cUdjd LUbo^TUbe^Wc`b_jUccU QeV 

Y^TYfYTeU\\Ub$ Y^dUbQ[dY_^U\\Ub$ Y^cdYdedY_^U\\Ub e^T WUcQ]dWU%

cU\\cSXQVd\YSXUb ;RU^U f_bQec& 

IYU VQccd TYU K^dUbcSXYUT\YSX[UYd e^T LYU\VQ\d Q\\Ub AY^TUb Y^c 

6eWU$ V_bTUbd YXbU Y^TYfYTeU\\U `oTQW_WYcSXU K^dUbcdqdje^W 

UY^ e^T QbRUYdUd QeV UY^ K]VU\T XY^$ Y^ TU] TUb >UdUb_WU^Y%

dod Y^ ZUTUb =be``U HUSX^e^W WUdbQWU^ gUbTU^ [Q^^s "6\RUbc 

*()(2 *.#&

9U^ JUY\^UX]U^TU^ c_\\ YXbUb <e^[dY_^$ 6eVWQRU e^T H_\\U 

U^dc`bUSXU^T UY^ LUbcdo^T^Yc fUb]YddU\d gUbTU^$ gYU Y^[\e%

cYfU AY^TUbdQWUc`yUWU WUcdQ\dUd gUbTU^ [Q^^ e^T gU\SXU 

A_]`UdU^jU^ TQje RUYdbQWU^ [p^^U^& 

, 6^ TYUcUb IdU\\U ]pSXdU^ gYb A_b^U\YQ ISX\QQV%AYbcSX^Ub e^T !

Fb_V& 9b& D_bRUbd >UY^U^ WQ^j XUbj\YSX Vqb TYU [_^cdbe[dYfU !

OecQ]]U^QbRUYd RUY TUb ;^dgYS[\e^W TUc A_^jU`dUc TQ^[U^&

9YU OUbdYx[Qdc[ebcU cY^T Y^ Y^cWUcQ]d 0 7QecdUY^U e^dUb%

W\YUTUbd e^T QeV )-. K^dUbbYSXdccde^TU^ ")(0 KcdT& FbocU^j%

`yYSXd',0 KcdT& IU\Rcd\Ub^cdeTYe]# QecWU\UWd& 9YU UY^jU\^U^ 

7QecdUY^U RY\TU^ ZUgUY\c Y^ cYSX QRWUcSX\_ccU^U BUb^UY^XUY%

dU^$ TYU QeVUY^Q^TUb QeVRQeU^ Rjg& jgYcSXU^ TU^U^ U^dc`bU%

SXU^TU GeUbRUjqWU XUbWUcdU\\d gUbTU^&

4/5!!Tcjogprncp!hþt!gkpg!dgtwhudgingkvgpfg!
/G4?=MI=8DGA;

9YU V_\WU^TU mRUbcYSXd WYRd UY^U^ mRUbR\YS[ qRUb TYU Y^XQ\d\Y%

SXU^ 7QecdUY^U e^T TYU ZUgUY\c Q^WUcdbURdU^ BUb^jYU\U62 

Dcwuvgkp!2< CU^cSXU^RY\T r >Q\de^W

Dcwuvgkp!3< ?^[\ecY_^ e^T FQbdYjY`QdY_^

Dcwuvgkp!4< 7UXY^TUbe^WcRY\TUb r 7UXY^TUbe^WcV_b]U^

Dcwuvgkp!5< <bqXVpbTUbe^W e^T A__`UbQdY_^ 

Dcwuvgkp!6< CYWbQdY_^ e^T 7UXY^TUbe^W r 

?^dUb[e\debU\\U A_]`UdU^j

Dcwuvgkp!7< <Q]Y\YU^_bYU^dYUbe^W e^T HUcY\YU^j 

Dcwuvgkp!8< GeQ\YdodccdQ^TQbTc Y^[\ecYfUb FoTQW_WY[ 

Dcwuvgkp!9< L_bebdUY\cRUgeccdU ;bjYUXe^W 

Dcwuvgkp!2<!Ogpuejgpdknf!�!Jcnvwpi

9Ub )& 7QecdUY^ VqXbd Y^ TYU JXU]QdY[ UY^& 9YU ;^dgYS[%

\e^W UY^Ub RUgeccdU^ >Q\de^W Y^ TUb Y^[\ecYfU^ FbQ%

hYc Ycd L_bQeccUdje^W Vqb UbV_\WbUYSXU e^T WedU 6bRUYd& 

;RU^c_ gYSXdYW Ycd Uc$ 6^dg_bdU^ QeV <bQWU^ je x^TU^$ 

TYU WUbQTU Y] A_^dUhd f_^ ?^[\ecY_^ QeV cUXb fYU\Vo\dYWU 

6bd QeVdbUdU^& 9YU 6ecUY^Q^TUbcUdje^W ]Yd CU^cSXU^%

RY\TUb^$ UdXYcSXU^ A_^jU`dU^ e^T TU^ C_dYfU^ XY^dUb 

TU] UYWU^U^ >Q^TU\^ Ycd XYUbRUY URU^c_ ^_dgU^TYW gYU 

XY\VbUYSX& 

- 9YU Y^XQ\d\YSXU =UcdQ\de^W TUb 7QecdUY^U Ycd Q\c f_b\oexW Q^jecUXU^$ !

Y] HQX]U^ TUb RUW\UYdU^TU^ ;fQ\eQdY_^ TUb GeQ\YxjYUbe^Wc]Qn^QX]U^ 

gUbTU^ TYU 7QecdUY^U ]_TYxjYUbd e^T gUYdUb U^dgYS[U\d& OYU\ Ycd Uc ]YddU\%

VbYcdYW UY^ GeQ\YxjYUbe^WcSebbYSe\e] je UbQbRUYdU^&

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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Ngtp|kgng<!

9YU JUY\^UX]U^TU^ v 

u cUdjU^ cYSX ]Yd TU] JXU]Q QecUY^Q^TUb 

u qRUb`bqVU^ YXbU UYWU^U >Q\de^W

u  [p^^U^ TU^ FQbQTYW]U^gUSXcU\ f_^ TUb ?^dUWbQdY_^ 

jeb ?^[\ecY_^ Ub[\obU^ 

u  \Ub^U^ TYU bU\UfQ^dU^ bUSXd\YSXU^ =be^T\QWU^ TQje 

[U^^U^ 

u  \Ub^U^ TYU jU^dbQ\U^ 7UWbYVVU Y] A_^dUhd TUb VQSX\Y%

SXU^ 9Yc[eccY_^U^ [U^^U^ e^T [bYdYcSX je XY^dUbVbQ%

WU^2 7UXY^TUbe^W "ISXoTYWe^W3 BURU^cUbcSXgUbe^W3 

7UUY^dboSXdYWe^W3 7U^QSXdUY\YWe^W3 ?c_\QdY_^3 6ec%

c_^TUbe^W'IU\U[dY_^# e^T ?^[\ecY_^ "LYU\VQ\d$ JUY\XQRU 

_X^U 6ecc_^TUbe^W3 D_b]Q\YcYUbe^W3 FQbdYjY`QdY_^#&

Dcwuvgkp!3<!Kpmnwukqp!wpf!Rctvk|krcvkqp

?^[\ecY_^ _X^U FQbdYjY`QdY_^ Ycd ^YSXd ]pW\YSX$ TU^^ 

FQbdYjY`QdY_^ Ycd Q\c gYSXdYWUb <Q[d_b Q^jecUXU^$ gU^^ 

Uc TQbe] WUXd$ TYU ̀ oTQW_WYcSXU FbQhYc Y^ 7Y\Te^WcUY^%

bYSXde^WU^ Vqb Q\\U AY^TUb dUY\XQRU_bYU^dYUbd e^T TQ]Yd 

Y^[\ecYf je WUcdQ\dU^& FQbdYjY`QdY_^ Ycd Y^ ZUTU] 6\dUb 

e^T ;^dgYS[\e^WccdQTYe] ]pW\YSX Rjg& TYUcU RUYTU^ 

6c`U[dU c`YU\U^ \UTYW\YSX Vqb TYU 7UdUY\YWe^WcV_b] UY^U 

H_\\U$ ZUT_SX ^YSXd Vqb TYU 7UdUY\YWe^W Q\c c_\SXU& 

Ngtp|kgng<!

9YU JUY\^UX]U^TU^ v&

u  gUbTU^ Y^ TU^ 7UWbYVV tFQbdYjY`QdY_^s UY^WUVqXbd e^T 

[p^^U^ TYU LUbRY^Te^W f_^ ?^[\ecY_^ e^T FQbdYjY`Q%

dY_^ Ub\oedUb^

u  \Ub^U^ TYU bUSXd\YSXU^ =be^T\QWU^ f_^ FQbdYjY`QdY_^ 

[U^^U^ e^T Q^gU^TU^

u  cUdjU^ cYSX ]Yd TUb 7UTUede^W f_^ FQbdYjY`QdY_^ Vqb 

TYU VbqX[Y^T\YSXU ;^dgYS[\e^W QecUY^Q^TUb$ 

u  cUdjU^ cYSX ]Yd TUb <bQWU QecUY^Q^TUb$ gYU TU^ !

AY^TUb^ Y^ TUb AYdQ _TUb AY^TUbdQWUc`yUWU Ub]pW%

\YSXd gUbTU^ [Q^^$ LUbQ^dg_bde^W je qRUb^UX]U^ 

e^T UYWU^U 6[dYfYdodU^ je WUcdQ\dU^

u  UbQbRUYdU^ Q^XQ^T f_^ 7UYc`YU\cYdeQdY_^U^ Qec TU] !

`oTQW_WYcSXU^ 6\\dQW 7UdUY\YWe^WcV_b]U^ e^T !

[p^^U^ TYUcU [bYdYcSX bUyU[dYUbU^

u  cUdjU^ cYSX ]Yd TUb <bQWU QecUY^Q^TUb$ gYU TYU 7UdUY\Y%

We^W f_^ ;\dUb^ e^T JUQ]c e]WUcUdjd gUbTU^ [Q^^

u  bUyU[dYUbU^ YXbU >Q\de^W je 7UdUY\YWe^W e^T CYdc`bQ%

SXU f_^ AY^TUb^$ ;\dUb^ e^T JUQ]c

Dcwuvgkp!4<!Dgjkpfgtwpiudknfgt!�!!
Dgjkpfgtwpiuhqtogp

9YU ?^[\ecY_^ jYU\d QeV TYU WU]UY^cQ]U ;bjYUXe^W f_^ 

6^VQ^W Q^$ T&X& AY^TUb ]Yd 7UXY^TUbe^W c_\\U^ g_X^%

qtvpcj!wpf!igogkpuco!okv!Mkpfgtp!qjpg!Dgjkpfgtwpi!

RUdbUed gUbTU^& 

@UTU AYdQ$ ZUTU AY^TUbdQWUc`yUWUcdU\\U ]ecc TQbQeV 

f_bRUbUYdUd cUY^$ AY^TUb ]Yd e^dUbcSXYUT\YSXU^ 7UXY^%

TUbe^WU^ _TUb <pbTUbRUTQbVU^ QeV^UX]U^ je [p^^U^& 

9UcXQ\R gUbTU^ Wbe^T\UWU^TU ?^V_b]QdY_^U^ qRUb fUb%

cSXYUTU^U 7UXY^TUbe^WU^ ^_dgU^TYW$ TQ]Yd TYU `oTQW_%

WYcSXU^ <QSX[boVdU f_^ 6^VQ^W Q^ Q^WU]UccU^ e^T fUb%

cdo^T^Ycf_\\ ]Yd TU^ AY^TUb^ e^T ;\dUb^ e]WUXU^ [p^^U^& 

9QRUY Ycd cdUdc je RUbqS[cYSXdYWU^$ AY^TUb ]Yd 7UXY^TU%

be^W cY^T Y^ UbcdUb BY^YU AY^TUb gYU Q\\U qRbYWU^ AY^TUb 

Y^ TUb =be``U QeSX& 

9U^^_SX cY^T c`UjYxcSXU ;^dgYS[\e^WcfUb\oeVU je RU%

bqS[cYSXdYWU^$ RUc_^TUbU <pbTUb]Qn^QX]U^ je RU%

W\UYdU^ e^T TU^ ;\dUb^ Y^ RUcdY]]dU^ IYdeQdY_^U^ RU%

bQdU^T jeb IUYdU je cdUXU^& 9YUcUb 7QecdUY^ jYU\d QeV TYU 

LUb]Ydd\e^W UY^VqXbU^TUb ?^V_b]QdY_^U^ qRUb 7UXY^TU%

be^WcRY\TU^ e^T 7UXY^TUbe^WcV_b]U^&
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Ngtp|kgng<!

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

UbXQ\dU^ UY^U ;Y^VqXbe^W Y^ TYU JXU]U^VU\TUb 

�!Igkuvkig!Dgjkpfgtwpigp

u Apb`Ub\YSXU 7UXY^TUbe^WU^

u >UbQecV_bTUb^TUc LUbXQ\dU^

u <bqXWUR_bU^U

Dcwuvgkp!5<!Htþjhøtfgtwpi!wpf!Mqqrgtcvkqp!

<bqXVpbTUbe^W RUcSXbUYRd UY^ [_]`\UhUc IicdU] e^dUb%

cSXYUT\YSXUb >Y\VU\UYcde^WU^ Vqb AY^TUb f_^ YXbUb =URebd 

RYc je] cUSXcdU^ BURU^cZQXb$ TYU RUXY^TUbd _TUb f_^ 

7UXY^TUbe^W RUTb_Xd cY^T$ Rjg& TebSX UY^U ;^dgYS[%

\e^WcfUbjpWUbe^W QeVVQ\\U^& 

<bqXVpbTUbe^W e]VQccd <bqXUb[U^^e^W$ <bqXRUXQ^T%

\e^W$ <bqXUbjYUXe^W e^T <bqXRUbQde^W& 

MUcU^d\YSXU 7UTY^We^W Vqb UbV_\WbUYSXU <bqXVpbTUbe^W 

Ycd TYU U^WU OecQ]]U^QbRUYd ]Yd TU^ ;\dUb^ c_gYU TU^ 

`oTQW_WYcSXU^$ ]UTYjY^YcSXU^ e^T dXUbQ`UedYcSXU^ 

<QSX[boVdU^& 

Ngtp|kgng<

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  gUbTU^ Y^ TQc JXU]Q <bqXVpbTUbe^W UY^WUVqXbd e^T 

\Ub^U^ e^dUbcSXYUT\YSXU <_b]U^ e^T CQn^QX]U^ 

TUb <bqXVpbTUbe^W [U^^U^ 

u \Ub^U^ TYU WUcUdj\YSXU^ =be^T\QWU^ [U^^U^

u  UbXQ\dU^ UY^U^ ;Y^R\YS[ Y^ TQc RY_%`ciSX_%c_jYQ\U 

C_TU\\ TUb ?8< 

u  UbQbRUYdU^ Idbe[debU^ Vqb UY^U LUb^Udje^W ]Yd ]pW%

\YSXU^ A__`UbQdY_^c`Qbd^Ub^ e^T 6^c`bUSX`Qbd^Ub 

Vqb e^dUbcSXYUT\YSXU Fb_R\U]\QWU^ 

u  bUyU[dYUbU^ TYU LUb^Udje^W e^T A__`UbQdY_^ Y^ YXbU^ 

Mqoowpgp/

Dcwuvgkp!6<!Okitcvkqp!wpf!Dgjkpfgtwpi!�!!
Kpvgtmwnvwtgnng!Mqorgvgp|

9Qc JXU]Q 7UXY^TUbe^W gYbT Y] OecQ]]U^XQ^W ]Yd 

CYWbQdY_^ TYVVUbU^jYUbd RUdbQSXdUd& K^dUbcSXYUT\YSXU 

[e\debU\\U 7Uc_^TUbXUYdU^ c`YU\U^ Y] K]WQ^W ]Yd 7U%

XY^TUbe^W UY^U H_\\U& <qb CU^cSXU^ Qec Q^TUbU^ Ae\%

deb[bUYcU^ Ycd Uc gYSXdYW$ TYUcU e^dUbcSXYUT\YSXU^ 7U%

dbQSXde^WcgUYcU^ je [U^^U^ e^T je fUbcdUXU^&

Ngtp|kgng<

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  gUbTU^ Y^ jU^dbQ\U 7UWbYVVU UY^WUVqXbd e^T [p^^U^ 

TYU LUbRY^Te^W f_^ CYWbQdY_^ e^T 7UXY^TUbe^W 

Ub\oedUb^

u  UbXQ\dU^ UY^U^ mRUbR\YS[ qRUb CYWbQdY_^cRUgUWe^W%

U^ e^T TU^ >Y^dUbWbq^TU^

u  \Ub^U^ e^dUbcSXYUT\YSXU [e\debc`UjYxcSXU IYSXdgUY%

cU^ e^T 9Uede^Wc]ecdUb [U^^U^

u bUyU[dYUbU^ YXbU UYWU^U >Q\de^W

u  UbQbRUYdU^ Q^XQ^T f_^ FbQhYcRUYc`YU\U^ >Q^T\e^Wc%

Q^codjU&

Dcwuvgkp!7<!Hcoknkgpqtkgpvkgtwpi!!
wpf!Tguknkgp|!

6eSX TUb ;\dUb^`Qbd^UbcSXQVd [_]]d Y^ TUb Y^[\ecYfU^ 

FoTQW_WY[ UY^U RUc_^TUbU 7UTUede^W je& ;c WUXd TQb%

e]$ TYU ;\dUb^ Y^ YXbUb RUc_^TUbU^ BQWU je fUbcdUXU^ 

e^T cYU [_]`UdU^d je RUW\UYdU^ e^T je e^dUbcdqdjU^& 

Ngtp|kgng<

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  cUdjU^ cYSX ]Yd 7U\Qcde^WccYdeQdY_^U^ f_^ <Q]Y\YU^ 

cwugkpcpfgt

u  UbQbRUYdU^ gUcU^d\YSXU A_]`_^U^dU^ f_^ 7Ugo\dY%

We^Wc[_]`UdU^j e^T HUcY\YU^j gYU U\dUb\YSXU e^T 

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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c_jYQ\U HUcc_ebSU^ c_gYU TYU CUb[]Q\U TUc AY^TUc

u  bUyU[dYUbU^ TYU H_\\U f_^ <QSX\UedU^ e^T `oTQW_%

WYcSXU^ <QSX[boVdU^ Vqb TYU <Q]Y\YU^ ]Yd [\UY^U^ 

Mkpfgtp!okv!Dgjkpfgtwpi

u  UbQbRUYdU^ TYU 7UTUede^W f_^ `Qbd^UbcSXQVd\YSXUb 

A_]]e^Y[QdY_^ ]Yd ;\dUb^ e^T

u  UbgUbRU^ MYccU^ e^T <UbdYW[UYdU^ Vqb TYU =UcdQ\de^W 

`Qbd^UbcSXQVd\YSXUb A_]]e^Y[QdY_^ ]Yd TU^ ;\dUb^ 

Dcwuvgkp!8<!Swcnkvævuuvcpfctfu!kpmnwukxgt!
Ræfciqikm

?^[\ecY_^ RbQeSXd GeQ\Ydod e^T Fb_VUccY_^Q\Ydod$ T&X& e] 

TU^ Y^TYfYTeU\\U^ 7UTqbV^YccU^ e^T <pbTUbRUTQbVU^ TUb 

AY^TUb WUbUSXd gUbTU^ je [p^^U^$ gUbTU^ X_XU 6^c`bq%

SXU Q^ TYU VQSX\YSXU GeQ\Ydod TUb `oTQW_WYcSXU^ <QSX%

[boVdU WUcdU\\d& 

GeQ\Ydod Y^[\ecYfUb 7Y\Te^W$ ;bjYUXe^W e^T 7UdbUee^W 

\occd cYSX TQbQ^ ]UccU^$ Y^ gYUgUYd Q\\U AY^TUb UbbUYSXd 

gUbTU^& ?^ TYUcU] OecQ]]U^XQ^W [_]]d TUb `oTQW_%

WYcSXU^ A_^jU`dY_^$ TU] IdU\\U^gUbd f_^ 7U_RQSXde^W 

e^T 9_[e]U^dQdY_^ c_gYU TUb FbQhYc [_\\UWYQ\Ub 7UbQ%

de^W UY^U RUc_^TUbU 7UTUede^W je&

Ngtp|kgng<!

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  [p^^U^ jU^dbQ\U Idbe[debU\U]U^dU UY^Ub Y^[\ecYfU^ 

`oTQW_WYcSXU^ A_^jU`dY_^ RU^U^^U^ e^T [bYdYcSX 

bUyU[dYUbU^

u [p^^U^ TYUcUc MYccU^ Y^ TUb FbQhYc Q^gU^TU^

u  cUdjU^ cYSX ]Yd TUb <bQWU QecUY^Q^TUb$ gYU TUb Fb_%

jUcc TUb ;bcdU\\e^W UY^Ub `oTQW_WYcSXU^ A_^jU`dY_^ 

e^T YXbU [_^dY^eYUb\YSXU <_bdcSXbUYRe^W Y^ TUb FbQhYc 

e]WUcUdjd gUbTU^ [Q^^&

Ngtp|kgng<!

=UbQTU Y^ TUb Y^[\ecYfU^ 7UdbUee^W jUYWd cYSX TYU 7U%

TUede^W TUb `oTQW_WYcSXU^ CUdX_TU TUb 7U_RQSXde^W 

e^T 9_[e]U^dQdY_^& 6\c 7QcYc Vqb TYU [_^dY^eYUb\YSXU 

A_^jU`dU^dgYS[\e^W XY^cYSXd\YSX TUb Y^TYfYTeU\\U^ ;^d%

gYS[\e^WcfUb\oeVU TYU^d cYU TQ]Yd QeSX Q\c e^fUbjYSXd%

RQbU =be^T\QWU Vqb TYU OecQ]]U^QbRUYd ]Yd TU^ e^dUb%

cSXYUT\YSXU^ A__`UbQdY_^c`Qbd^Ub^ e^T TU^ ;\dUb^&

9YU JUY\^UX]U^TU^ v&

u  gUbTU^ Y^ e^dUbcSXYUT\YSXU LUbVQXbU^ TUb 7U_RQSX%

de^W e^T 9_[e]U^dQdY_^ UY^WUVqXbd

u [p^^U^ K^dUbcSXYUTU TUb LUbVQXbU^ RU^U^^U^

u  [p^^U^ ]Y^TUcdU^c UY^ LUbVQXbU^ Y^ TUb FbQhYc 

cpygpfgp/

Ngtp|kgng<

AY^TUbdQWUc`yUWU`Ubc_^U^ e^T <QSXRUbQde^WU^ Qb%

RUYdU^ _Vd Yc_\YUbd e^T Q^TUbc Q\c CYdQbRUYdUb Y^ TU^ 

JQWUcUY^bYSXde^WU^ Vqb AY^TUb ^YSXd Y^ WbpnUbU^ Oe%

cQ]]U^Xo^WU^& 9YU <_b] TUb [_\\UWYQ\U^ 7UbQde^W 

e^T TUb [Y^TjU^dbYUbdU^ <Q\\RUc`bUSXe^W Ycd TQXUb cUXb 

XY\VbUYSX e^T e^fUbjYSXdRQb& 6\\UbTY^Wc RUTQbV cYU Y^ !

fYU\U^ <o\\U^ UY^Ub Y^YdYQdYfU^ EbWQ^YcQdY_^& 

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  \Ub^U^ CUdX_TU^ [_\\UWYQ\Ub 7UbQde^W [U^^U^ e^T Y^ 

TUb FbQhYc Q^jegU^TU^&

Dcwuvgkp!9<!Xqtwtvgknudgywuuvg!Gt|kgjwpi!

>Q^T\e^Wcb_edY^U^ Y] K]WQ^W ]Yd K^dUbcSXYUTU^ 

TebSXjYUXU^ `oTQW_WYcSXU JbQTYdY_^U^ e^T dbQWU^ TQje 

RUY$ TQcc 7Ugo\dYWe^WcgUYcU^ TU^ 6^c`bqSXU^ f_^ ?^%

[\ecY_^ ^YSXd WUbUSXd gUbTU^& >YUbRUY Ycd TQc BUeW^U^ 
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f_^ K^dUbcSXYUTU^ r t?SX RUXQ^TU\U Q\\U W\UYSXs WU^Qe%

c_ gU^YW jYU\VqXbU^T gYU TQc mRUbRUd_^U^ f_^ K^dUb%

cSXYUTU^ r t9YU I_^TUbRUXQ^T\e^W f_^ CU^cSXU^s& 7UY 

TUb L_bebdUY\cRUgeccdU^ ;bjYUXe^W e^T 7Y\Te^W WUXd Uc 

TQbe]$ GeQ\Ydod f_^ 7Y\Te^WcUY^bYSXde^WU^ je fUbRUc%

cUb^ e^T 7UdUY\YWe^W je jecYSXUb^& 9Ub 6^cQdj Ycd Wed 

WUUYW^Ud$ e] TYU Y^[\ecYfU FbQhYcU^dgYS[\e^W Y^ AYdQc 

e^T AY^TUbdQWUc`yUWU je cdbe[debYUbU^& 

Ngtp|kgng<

9YU JUY\^UX]U^TU^ v

u  \Ub^U^ TU^ 6^cQdj TUb L_bebdUY\cRUgeccdU^ ;bjYUXe^W 

e^T cUY^U OYU\U$ FbY^jY`YU^ e^T CUdX_TU^ [U^^U^ 

u  bUyU[dYUbU^ YXbU `oTQW_WYcSXU FbQhYc Rjg& 7UbQ%

de^Wc`bQhYc "<QSXRUbQde^WU^# e^T U^dgYS[U\^ UY^ 

7UgeccdcUY^ TUb UYWU^U^ L_bebdUY\cRUbUYdcSXQVd&

9Ub OUbdYx[Qdc[ebc cSX\YUnd ]Yd UY^U] 6RcSX\ecc[_\\_aeYe] 

QR& ?^ TYUcU] A_\\_aeYe] jUYWU^ TYU JUY\^UX]U^TU^ YXbU^ 

MUW jeb ?^[\ecY_^ Y] HQX]U^ UY^Ub cSXbYVd\YSXU^ 6ecUY^Q^%

TUbcUdje^W QeV& AY^TUbdQWUc`yUWU`Ubc_^U^ UbQbRUYdU^ UY^ 

Y^[\ecYfUc A_^jU`d YXbUb AY^TUbdQWUc`yUWcdU\\U&

<QSXRUbQde^WU^ UbXQ\dU^ ^QSX RUcdQ^TU^U] 6RcSX\ecc[_\%

\_aeYe] UY^U >Q^TbUYSXe^W tJXU]U^[_VVUb ?^[\ecY_^s& ?^ TYU%

cUb >Q^TbUYSXe^W cY^T MUWU e^T CpW\YSX[UYdU^ QeVWUjUYWd$ 

gYU JXU]U^ Qec TU] OUbdYx[Qdc[ebc Q^ CYdQbRUYdU^TU Qec 

TU] ;\U]U^dQbRUbUYSX gUYdUbWUWURU^ gUbTU^ [p^^U^& 

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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6RcSX\YUnU^T gYbT UY^ mRUbR\YS[ qRUb x^Q^jYU\\U BUYcde^WU^ 

jeb <pbTUbe^W f_^ AY^TUb^ ]Yd 7UXY^TUbe^W Y^ TUb AY^TUbdQ%

WUc`yUWU Y^ D_bTbXUY^%MUcdVQ\U^ WUWURU^& 

5/2!Mkpfgtdknfwpiuigugv|!PTY!)MkDk|*
9YU 7UdbUee^W f_^ AY^TUb^ ]Yd 7UXY^TUbe^W Y^ TUb AY^TUbdQ%

WUc`yUWU gYbT cUYd TU] )&0&*()- f_] BQ^T D_bTbXUY^%MUcd%

VQ\U^ x^Q^jYU\\ WUVpbTUbd& 

DQSX k ** 6RcQdj ) IQdj * AY7Yj UbXQ\dU^ @eWU^To]dUb UY^U 

+$-VQSXU FQecSXQ\U$ gU^^ AY^TUb ]Yd 7UXY^TUbe^W _TUb AY^%

TUb$ TYU f_^ UY^Ub gUcU^d\YSXU^ 7UXY^TUbe^W RUTb_Xd cY^T$ 

e^T RUY TU^U^ TYUc f_] JboWUb TUb ;Y^W\YUTUbe^WcXY\VU VUcd%

WUcdU\\d gebTU$ Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU RUdbUed gUbTU^& 9YUcU 

FQecSXQ\U gYbT ZoXb\YSX WUgoXbd& 9Q cYSX TUb ZoXb\YSXU BQ^%

TUcjecSXecc Vqb TYU AY^TUbdQWUc`yUWU cUYd TU] )&0&*(). QeV 

/0) ;eb_ UbXpXd XQd$ RU\oeVd cYSX TYU +$-VQSXU FQecSXQ\U QR 

TU] )&0&*(). QeV *&/++$- ;eb_& 

BQed k ** 6RcQdj + AY7Yj UbV_bTUbd TYU UbXpXdU FQecSXQ\U Vqb 

fkg!Dgvtgwwpi!xqp!Mkpfgtp!okv!Dgjkpfgtwpi!kp!Mkpfgtvcigu%

`yUWU UY^U jecodj\YSXU GeQ\Yx[QdY_^ TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^& 

?] ;b\Qcc TUc C<A@AI DHM f_] *)&)&*()- tK]cUdje^W TUc 

=UcUdjUc jeb l^TUbe^W TUc AY^TUbRY\Te^WcWUcUdjUc e^T gUY%

dUbU =UcUdjUs "I& ,# gYbT QecWUVqXbd$ TQcc TYUcU GeQ\Yx[QdY_^ 

j&7& UY^U GeQ\Yx[QdY_^ Q\c cdQQd\& Q^Ub[Q^^dU"b# >UY\`oTQW_%

WY^'>UY\`oTQW_WU _TUb Q\c cdQQd\& Q^Ub[Q^^dU"b# >UY\UbjYU%

Xe^Wc`yUWUb'>UY\UbjYUXe^Wc`yUWUbY^$ QRUb QeSX UY^U c`U%

jYU\\U 6eVRQeaeQ\Yx[QdY_^ Y] K]VQ^W f_^ )(( IdT& cUY^ [Q^^&

9Ub [_cdU^VbUY f_] BLH Q^WUR_dU^U OUbdYx[Qdc[ebc t?^[\e%

cY_^ Y] ;\U]U^dQbRUbUYSXs Vqb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ UbVq\\d 

TYU WUcdU\\dU^ 6^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU 6eVRQeaeQ\YxjYUbe^W TUb 

JQWUc`yUWU`Ubc_^&

5/3!!Igyæjtwpi!xqp!Gkpinkgfgtwpiujknhg!hþt!
igkuvki!wpf!møtrgtnkej!dgjkpfgtvg!Mkpfgt

7UcdUXd Vqb UY^ AY^T ]Yd 7UXY^TUbe^W qRUb TYU Q\\WU]UY^U 

<pbTUbe^W Y^ AY^TUbdQWUcRUdbUee^W XY^Qec UY^ Y^TYfYTeU\\Ub 

<pbTUbRUTQbV$ [Q^^ qRUb TYU ;\dUb^ RUY] pbd\YSXU^ I_jYQ\Q]d 

UY^ 6^dbQW QeV ;Y^W\YUTUbe^WcXY\VU WUcdU\\d gUbTU^& HUSXdc%

Wbe^T\QWU cY^T TYU kk -+ e^T -, I=7 N??& L_bQeccUdje^W Ycd$ 

TQcc TQc AY^T RUXY^TUbd Ycd Y] IY^^U TUc k * I=7 ?N _TUb f_^ 

c_\SX UY^Ub 7UXY^TUbe^W RUTb_Xd Ycd& 9YUcU <UcdcdU\\e^W [Q^^ 

f_] jecdo^TYWU^ =Uce^TXUYdcQ]d qRUb UY^ =edQSXdU^ UbV_\%

WU^& 6\\UbTY^Wc gYbT TYUcU <UcdcdU\\e^W Y^ TU^ A_]]e^U^ 

e^dUbcSXYUT\YSX WUXQ^TXQRd& 9Ub JboWUb TUb I_jYQ\XY\VU U^d%

cSXUYTUd TQbqRUb$ gU\SXU K^dUb\QWU^ UY^jebUYSXU^ cY^T& 

5/4!!Igyæjtwpi!xqp!Gkpinkgfgtwpiujknhg!hþt!
uggnkuej!dgjkpfgtvg!Mkpfgt!

t9Ub @eWU^TXY\VUdboWUb "@eWU^TQ]d# Ycd jecdo^TYW$ gU^^ TYU 

AY^TUb UY^U cUU\YcSXU 7UXY^TUbe^W XQRU^& 9Qc Ycd TUb <Q\\$ 

gU^^ YXbU cUU\YcSXU =Uce^TXUYd ]Yd X_XUb MQXbcSXUY^\YSX%

[UYd \o^WUb Q\c cUSXc C_^QdU f_^ TU] Vqb YXb BURU^cQ\dUb di%

`YcSXU^ OecdQ^T QRgUYSXd e^T TQXUb YXbU JUY\XQRU Q] BURU^ 

Y^ TUb =UcU\\cSXQVd RUUY^dboSXdYWd Ycd _TUb UY^U c_\SXU 7UUY^%

dboSXdYWe^W UbgQbdUd gYbT& 

ER TYU cUU\YcSXU =Uce^TXUYd TUb AY^TUb e^T @eWU^T\YSXU^ f_^ 

TU] di`YcSXU^ OecdQ^T QRgUYSXd$ ]ecc TebSX UY^ VQSXobjd\Y%

SXUc =edQSXdU^ WU[\obd gUbTU^& BYUWU^ TYU L_bQeccUdje^WU^ 

f_b$ XQRU^ TYU AY^TUb e^T @eWU^T\YSXU^ Wbe^Tcodj\YSX UY^U^ 

6^c`beSX QeV ;Y^W\YUTUbe^WcXY\VU WUWU^qRUb TU] @eWU^TXY\%

VUdboWUb "@eWU^TQ]d#& 

;Y^U 6ec^QX]U WY\d RUY CQn^QX]U^ TUb <bqXVpbTUbe^W Vqb 

AY^TUb ]Yd cUU\YcSXUb 7UXY^TUbe^W$ TYU ^_SX ^YSXd UY^WU%

cSXe\d cY^T& 9YUcU gUbTU^ Y^ DHM QeSX f_^ TU^ I_jYQ\XY\VU%

5/! !Tgejvuitwpfncigp!|w!Ngkuvwpigp!hþt!Mkpfgtp!okv!Dgjkpfgtwpi!kp!
78D +=A78DF4;8ECN8;8 
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dboWUb^ WU\UYcdUd&s7 DQSX k +- Q I=7 L??? cY^T RUY TUb ]pW\Y%

SXU^ ;bRbY^We^W TUb >Y\VU^ QeSX TYU JQWUcUY^bYSXde^WU^ Vqb 

AY^TUb e^T TYU AY^TUbdQWUc`yUWU "tWUUYW^UdU FyUWU`Ubc_^s# 

igpcppv/

5/5!Htþjhøtfgtwpi
t<bqXVpbTUbe^W gYbT bUSXd\YSX Q\c tA_]`\Uh\UYcde^Ws fUb%

cdQ^TU^$ Y^ TUb BUYcde^WU^ jeb ]UTYjY^YcSXU^ HUXQRY\YdQdY_^ 

e^T jeb >UY\`oTQW_WY[ [_^jU`dY_^U\\ Y^dUWbYUbd e^T _bWQ^Y%

cQd_bYcSX jecQ]]U^WUVqXbd gUbTU^$ e] RUXY^TUbdU e^T f_^ 

7UXY^TUbe^W RUTb_XdU AY^TUb je VpbTUb^ e^T YXbU JUY\XQRU 

Q^ TUb =UcU\\cSXQVd je e^dUbcdqdjU^s "7UXbY^WUb'9Y\\YdjUb 

*()(2-,#& 

=UcUdj\YSX fUbQ^[Ubd Ycd TYU A_]`\Uh\UYcde^W Y] I=7 ?N e^T 

gYbT TebSX tVQSXqRUbWbUYVU^T QbRUYdU^TU 9YU^cdU e^T ;Y^%

bYSXde^WU^s "k +( 6Rc& ) IQdj ) I=7 ?N# gYU ?^dUbTYcjY`\Y^obU 

<bqXVpbTUbcdU\\U^ e^T I_jYQ\`oTYQdbYcSXUc OU^dbe] "IFO# Ub%

RbQSXd$ tgU^^ cYU UbV_bTUb\YSX cY^T$ e] UY^U Tb_XU^TU _TUb 

RUbUYdc UY^WUdbUdU^U 7UXY^TUbe^W je] VbqXUcd]pW\YSXU^ 

OUYd`e^[d je Ub[U^^U^ _TUb TYU 7UXY^TUbe^W TebSX WUjYU\dU 

<pbTUb% e^T 7UXQ^T\e^Wc]Qn^QX]U^ QecjeW\UYSXU^ _TUb je 

]Y\TUb^s "k +( 6Rc& * I=7 ?N#& 

tBUYcde^WU^ TUb <bqXVpbTUbe^W gUbTU^ RUQ^dbQWd& 9U] 6^%

dbQW \YUWd UY^ <pbTUb% e^T 7UXQ^T\e^Wc`\Q^ jeWbe^TU$ ^QSX 

TU] TQ^^ bUWU\XQVd TYU A_]`\Uh\UYcde^WU^ UbRbQSXd gUbTU^& 

9YU UY^jU\^U^ JXUbQ`YURUcdQ^TdUY\U gUbTU^ XYUbRUY QeVWbe^T 

TUc F\Q^c UY^jU\VQ\\RUj_WU^ jecQ]]U^WUcdU\\d& 

=be^T\QWU Ycd TYU Q\c 7UcdQ^TdUY\ TUb A_]`\Uh\UYcde^W <bqX%

VpbTUbe^W RUbUYdc UbV_\WdU ;Y^WQ^WcTYQW^_cdY[$ TYU ]Yd >Y\VU 

UY^Uc HUjU`dUc f_^ TUb'f_^ TU] RUXQ^TU\^TU^ AY^TUQbjd'

AY^TUbobjdY^ fUb_bT^Ud gYbT& mRUb TU^ 6^dbQW e^T TYU 6bd e^T 

TU^ K]VQ^W TUb BUYcde^WU^ U^dcSXUYTUd TUb jecdo^TYWU I_jY%

. M6I 7H6K8>J 96I A?D94 ?^V_b]QdY_^U^ je TU^ BUYcde^WcQ^c`bqSXU^ 

f_^ AY^TUb^ e^T @eWU^T\YSXU^ ]Yd 7UXY^TUbe^W$ BLH%BQ^TcSXQVdcfUbRQ^T 

HXUY^\Q^T$ *()-$ I& /

Q\XY\VUdboWUb _TUb f_bbQ^WYW jecdo^TYWU I_jYQ\\UYcde^Wc% Rjg& 

HUXQRY\YdQdY_^cdboWUb& BUYcde^WU^ jeb <bqXUb[U^^e^W e^T 

<bqXVpbTUbe^W RUcSXbo^[U^ cYSX je^oSXcd QeV TYU e^dUb objd%

\YSXUb LUbQ^dg_bde^W UbRbQSXdU^ ]UTYjY^YcSXU^ CQn^QX]U^ 

"k +( I=7 ?N#&

MUbTU^ QeccSX\YUn\YSX XUY\`oTQW_WYcSXU BUYcde^WU^ Y^ 6^%

c`beSX WU^_]]U^$ _X^U TQcc TYUcU 7UcdQ^TdUY\ TUb A_]%

`\Uh\UYcde^WU^ cY^T$ [p^^U^ TYUcU Q\c BUYcde^WU^ jeb JUY\XQ%

RU Q] BURU^ Y^ TUb =U]UY^cSXQVd ^QSX k -, I=7 N?? Y&L&]& 

kk -- 6Rc& * Db& *$ -. I=7 ?N URU^VQ\\c f_^ TU^ qRUbpbd\YSXU^

I_jYQ\XY\VUdboWUb^ qRUb^_]]U^ gUbTU^&s8 9YUcU$ ^YSXd UY^Ub

A_]`\Uh\UYcde^W jeWUXpbYWU^ XUY\`oTQW_WYcSXU^ CQn^QX%

]U^$ gUbTU^ Q^ AY^TUb ]Yd 7UXY^TUbe^W UbRbQSXd$ TYU ^_SX

^YSXd UY^WUcSXe\d cY^T&

9YU <bqXVpbTUbe^W UY^Uc AY^TUc [Q^^ Y^ TUb <Q]Y\YU$ Y^ TUb 

AYdQ e^T'_TUb Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU UbRbQSXd gUbTU^& 

5/6!!Htgkyknnkig!Ngkuvwpi!fgu!
Ncpfuejchvuxgtdcpfu!Tjgkpncpf!�!
Fkg!NXT.KDKM.Rcwuejcng!

9YU BLH%?7?A%FQecSXQ\U Y^ >pXU f_^ -&((( w gYbT ̀ b_ AY^TUb%

WQbdU^ZQXb Vqb ZUTUc AY^T ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W$ TQc 

Y^ AY^TUbdQWUc`yUWU RUdbUed gYbT$ QeV 6^dbQW WUgoXbd& 9YUcUb 

7UdbQW gYbT jecodj\YSX je TUb +$-VQSXU^ BQ^TUc`QecSXQ\U Vqb 

fkg!Dgvtgwwpi!xqp!Mkpfgtp!okv!Dgjkpfgtwpi!kp!fgt!Mkpfgtvc%

WUc`yUWU ^QSX k ** 6RcQdj + AY7Yj WUjQX\d& 9YU =be^T\QWU^ 

TUb <pbTUbe^W cY^T Y^ TUb tHYSXd\Y^YU jeb <pbTUbe^W TUb ?^%

[\ecY_^ Y^ TUb AY^TUbdQWUc`yUWU TUc BQ^TcSXQVdcfUbRQ^TUc 

HXUY^\Q^T "BLH#s WUbUWU\d& 9YU <pbTUbe^W XQd UY^U BQeVjUYd 

f_] )&0&*(). RYc &$"#'"%#%#& 

/ M6I 7H6K8>J 96I A?D94 ?^V_b]QdY_^U^ je TU^ BUYcde^WcQ^c`bqSXU^ 

f_^ AY^TUb^ e^T @eWU^T\YSXU^ ]Yd 7UXY^TUbe^W$ BLH%BQ^TcSXQVdcfUbRQ^T 

HXUY^\Q^T$ *()-$ 1

NXT.Ncpfgulwigpfcov!Tjgkpncpf
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9YU <pbTUbe^W TebSX TYU BLH%?7?A%FQecSXQ\U jYU\d TQbQeV$ TYU 

MUYdUbU^dgYS[\e^W TUb AY^TUbdQWUc`yUWU XY^ je UY^U] `b_%

VUccY_^U\\U^$ aeQ\YdQdYf X_SXgUbdYWU^ e^T RUTQbVcWUbUSXdU^ 

LUbc_bWe^Wc%$ 7Y\Te^Wc% e^T 7UdbUee^WcQ^WUR_d QeSX f_^ 

AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W je e^dUbcdqdjU^& 

9Q]Yd c_\\ TQje RUYWUdbQWU^ gUbTU^$ TQcc TYU AY^TUbdQWUc%

`yUWU je UY^U] Y^dUWbQ\U^ 7UcdQ^TdUY\ TUc \_[Q\U^ 7UdbUe%

e^WccicdU]c gUbTU^ [Q^^ e^T JUY\XQRUSXQ^SU^ Vqb AY^TUb 

]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W Y^ TUb AY^TUbdQWUcRUdbUee^W 

f_^ 6^VQ^W Q^ fUbWbpnUbd gUbTU^&

?] IY^^U UY^Ub 6^cSXeRx^Q^jYUbe^W e^dUbcdqdjd TYU BLH%?7?A 

FQecSXQ\U TU^ 6eVRQe f_^ aeQ\YdodccYSXUb^TU^ HQX]U^RU%

TY^We^WU^ e^T UbWo^jd TYU Y] @QXb *()- WUcdQbdUdU GeQ\YxjYU%

be^Wc_VVU^cYfU Y] 7UbUYSX TUb Y^[\ecYfU^ AY^TUbdQWUc`yUWU 

TUc BLH%BQ^TUcZeWU^TQ]dUc HXUY^\Q^T& ?] HQX]U^ TYUcUb 

GeQ\YxjYUbe^Wc_VVU^cYfU gUbTU^ Y] OUYdbQe] *()- RYc *()1 

GeQ\YxjYUbe^Wc]Qn^QX]U^ Vqb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ Q^ fUb%

cSXYUTU^U^ IdQ^T_bdU^ Y] HXUY^\Q^T [_cdU^VbUY Q^WUR_dU^& 

Høtfgthæjkig!Ocápcjogp

9Ub <_[ec TUb UbWo^jU^TU^ <pbTUbe^W TebSX TYU BLH%?7?A%

FQecSXQ\U \YUWd Y^cRUc_^TUbU QeV TU] >Q^T\e^WcVU\T <QSX%

RUbQde^W& =UVpbTUbd gUbTU^ c`UjYxcSXU GeQ\YxjYUbe^WU^ Vqb 

TYU <QSXRUbQde^WU^ Y^ <_b] f_^ 6eVRQeaeQ\YxjYUbe^W e^T 

<_bdRY\Te^W c_gYU TYU HUx^Q^jYUbe^W f_^ jecodj\YSXU^ IdU\%

\U^Q^dUY\U^ Vqb TYU <QSXRUbQde^W& 

9YU gUYdUbU LUbgU^Te^W TUb <pbTUb]YddU\ RUjYUXd cYSX QeV 

TQc >Q^T\e^WcVU\T AY^TUbdQWUc`yUWUcdU\\U& ?] IY^^U UY^Ub 

6^cSXeRx^Q^jYUbe^W jeb "MUYdUb%#;^dgYS[\e^W VpbTUb\YSXUb 

HQX]U^RUTY^We^WU^$ c_\\ TYU BLH%?7?A%FQecSXQ\U QeSX Vqb 

TYU 6eccdQdde^W f_^ Hoe]U^ WU^edjd gUbTU^&

\wygpfwpiugorhæpigt

OegU^Te^WcU]`Vo^WUb cY^T TYU Vqb TYU JQWUc`yUWUcdU\\U^ 

jecdo^TYWU^ AbUYcU e^T [bUYcVbUYU^ IdoTdU Q\c JboWUb TUb pV%

VU^d\YSXU^ @eWU^TXY\VU e^T TYU [bUYcQ^WUXpbYWU^ =U]UY^TU^ 

c_gUYd cYU 6eVWQRU^ TUb pVVU^d\YSXU^ @eWU^TXY\VU gQXb^UX%

]U^ "pbd\YSXU @eWU^To]dUb#& 9YUcU cY^T RUbUSXdYWd$ TYU <pb%

TUb]YddU\ Q^ VbUYU JboWUb _TUb JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ gUYdUb%

je\UYdU^& 

Xqtcwuugv|wpigp!hþt!fkg!Høtfgtwpi!

7Uj_WU^ QeV TYU <QSXRUbQde^W gYbT f_bQecWUcUdjd$ TQcc TYU%

cU qRUb UY^U c`UjYxcSXU GeQ\YxjYUbe^W jeb 7UdbUee^W f_^ 

AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W Rjg& ?^[\ecY_^ Y] ;\U%

]U^dQbRUbUYSX fUbVqWd _TUb ]Yd UY^Ub c_\SXU^ GeQ\YxjYUbe^W 

RUW_^^U^ XQd& 9YU <pbTUbe^W cUdjd jeTU] f_bQec$ TQcc UY^ 

AY^T'AY^TUb ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W Y^ AY^TUbdQWUc`yU%

WU RUdbUed gUbTU^& 9YU OeWUXpbYW[UYd TUc AY^TUc'TUb AY^TUb 

je] FUbc_^U^[bUYc TUc k -+ 6Rc& ) IQdj ) I=7 N?? ]ecc TebSX 

TU^ pbd\YSXU^ I_jYQ\XY\VUdboWUb VUcdWUcdU\\d g_bTU^ cUY^& 

9YU jeWU_bT^UdU^ JQWUc`yUWU`Ubc_^U^ ]qccU^ qRUb UY^U 

FyUWUUb\QeR^Yc ^QSX k ,+ I=7 L??? fUbVqWU^$ UY^U c`UjYxcSXU 

GeQ\YxjYUbe^W jeb 7UdbUee^W f_^ AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 

7UXY^TUbe^W QRc_\fYUbd _TUb ]Yd UY^Ub c_\SXU^ GeQ\YxjYUbe^W 

RUW_^^U^ XQRU^$ UY^U Y^[\ecYfU RUdbUee^Wcc`UjYxcSXU A_^%

jU`dY_^ f_bXQ\dU^ e^T qRUb RUTQbVcWUbUSXdU Hoe]\YSX[UYdU^ 

fUbVqWU^& 

?^ TUb HUWU\ gYbT TQf_^ QecWUWQ^WU^$ TQcc Y] HQX]U^ TUb 

7UdbUee^W f_^ AY^TUb^ ]Yd "Tb_XU^TUb# 7UXY^TUbe^W Y^ AY^%

TUbdQWUc`yUWU UY^U HUTejYUbe^W TUb Y^cWUcQ]d ]pW\YSXU^ 

7UdbUee^Wc`\odjU f_bWU^_]]U^ gYbT&  MYbT [UY^U F\QdjbUTe%

jYUbe^W f_bWU^_]]U^$ c_ Ycd TYUc Y^ UY^Ub TU] 6^dbQW RUYWU%

VqWdU^ IdU\\e^W^QX]U je RUWbq^TU^&
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6\RUbc$ JY]] "*()(#2 ?^[\ecY_^ Y^ TUb VbqXU^ AY^TXUYd& 6^V_b%

TUbe^WU^ Q^ UY^U Y^[\ecYfU <bqX`oTQW_WY[$ Y^2 <bqXU AY^T%

XUYd$ (*')($ *,r*0 

6ME BQ^TUcfUbRQ^T 7bQ^TU^RebW U&L& "*()-#2 t6eV TU] MUW 

jeb ?^[\ecY_^ Y^ AYdQc& MQc gYb XQRU^ e^T gQc gYb RbQeSXU^s$ 

Rqvufco

7UXbY^WUb$ BeYcU'9Y\\YdjUb$ IecQ^^U "*()*#2 <bqXVpbTUbe^W$ 

Y^2 =QX\UYd^Ub$ IY\[U 7&'>_]VU\Td$ >Q^c =q^dXUb ">bcW&#2 
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Y^ TUb 7UWUW^e^W ]Yd CU^cSXU^ ]Yd WUYcdYWUb 7UXY^TUbe^W& 

?^2 >UY^U^$ D_bRUbd'BQ]Ubc$ M_\VWQ^W ">bcW&#2 =UYcdYWRUXY^%

TUbdU^`oTQW_WY[ Q\c 7UWUW^e^W$ 9qccU\T_bV$ -+r.-&

>pVUb$ HU^QdU'7UXbY^WUb$ BeYcU "*((,#2 A_]`\Uh\UYcde^W 

<bqXUb[U^^e^W e^T <bqXVpbTUbe^W r LUbgYb[\YSXe^W f_^ ?^%

dUbTYcjY`\Y^QbYdod Y^ TUb A__`UbQdY_^$ Y^ AqX\$ @qbWU^ ">bcW&# 

<bqXVpbTUbe^W e^T I=7 ?N$ Cq^SXU^$ 7QcU\$ /1r1(

@UbW$ @_ "*()(# ?^[\ecY_^ f_^ 6^VQ^W Q^& ;^dWbU^je^W Q\c >U%

bQecV_bTUbe^W Vqb UY^U Y^[\ecYfU =UcdQ\de^W f_^ AY^TUbdQWUc%

cdoddU^$ Y^2 <bqXU AY^TXUYd *'*()($ *1r++

AUb\%MYU^US[U$ 6cdbYT'>UYd[pddUb$ CQbdY^Q "*(),#2 9YU >Ub%

QecV_bTUbe^WU^ TUb <_b]U^fYU\VQ\d Vqb TYU GeQ\YxjYUbe^WU^ 

f_^ JQWUc`yUWU`Ubc_^U^$ Y^2 >UYd[pddUb$ CQbdY^Q'JUc[U$ @Q^Q 

">bcW&#2 <_b]U^fYU\VQ\d TUb AY^TUbdQWUc`yUWU$ 9UedcSXUc @e%

WU^TY^cdYded U&L&$ Cq^SXU^

BLHrBQ^TcSXQVdcfUbRQ^T HXUY^\Q^T "*()-#2 MQc RbQeSXd TQc 

AY^T4 ?^V_b]QdY_^U^ je TU^ BUYcde^WcQ^c`bqSXU^ f_^ AY^%

TUb^ e^T @eWU^T\YSXU^ ]Yd 7UXY^TUbe^W$ Ap\^

IQbY]c[Y$ A\Qec "*()+#2 tI_jYQ\U HYcY[U^ Y] AY^TUcQ\dUbs 

=be^T\QWU^ e^T ?^dUbfU^dY_^U^$ =pddY^WU^

IQbY]c[Y$ A\Qec "*()*#2 7UXY^TUbdU AY^TUb Y^ Y^[\ecYfU^ AY^%

TUbdQWUccdoddU^$ IdeddWQbd

IUYdj$ IY]_^U e&Q& "*()*#2 AY^TUb ]Yd RUc_^TUbU^ RUTqbV^Yc%

cU^ r JQWUcRUdbUee^W Y^ TU^ UbcdU^ TbUY BURU^cZQXbU^$ 9Ued%

cSXUc @eWU^TY^cdYded U&L& "MY<<%;h`UbdYcU#$ Cq^SXU^ ),

Ie\jUb$ 6^^Y[Q'MQW^Ub$ FUdbQ "*())#2 ?^[\ecY_^ Y^ AY^TUbdQWUc%

UY^bYSXde^WU^ r GeQ\Yx[QdY_^cQ^V_bTUbe^WU^ Q^ TYU <QSX[boV%

dU$ 9UedcSXUc @eWU^TY^cdYded U&L& "MY<<%;h`UbdYcU#$ Cq^SXU^ 

MYU]Ubd$ >UY[U'Aocd^Ub 6^TbUQ "*()+#2 t?^[\ecYfU 7Y\Te^W$ 
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7UXY^TUbe^W e^dUb TbUY @QXbU^ Y^ =b_ndQWUc`yUWUs$ 6R%

cSX\eccRUbYSXd je] BLH WUVpbTUbdU^ C_TU\\`b_ZU[d$ 7_^^& 

MYUc^Ub$ HUY^XQbTd "*()*#2 HUSXd\YSXU FUbc`U[dYfU^ je TU^ 

A__`UbQdY_^c^_dgU^TYW[UYdU^ TUb c_jYQ\U^ 9YU^cdU$ Y^2 =QX%

\UYd^Ub$ IY\[U 7&'>_]VU\Td$ >Q^c =q^dXUb ">bcW&#2 AY^TUb e^T 

@eWU^T\YSXU ]Yd c`UjYU\\U] LUbc_bWe^WcRUTQbV$ MUY^XUY] 

e^T 7QcU\$ *+,r*,.

Nkvgtcvwt
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Curriculum zum Zertifikatskurs Inklusion im Elementarbereich für Kindertagespflegepersonen 

Zur Unterstützung einer Weiterentwicklung qualitätssichernder Strukturen in der Kindertagespflege hat das LVR-Landesjugendamt Rheinland eine 

Qualitätsinitiative „Inklusion im Elementarbereich“ gestartet.  

An fünf Standorten wurden kostenfreie Qualifizierungsangebote für Kindertagespflegepersonen im Rheinland angeboten. Das fünfjährige Angebot 

wurde evaluiert und auf die Bedarfe von Kindertagespflegepersonen angepasst. 

Mit den gewonnenen Erfahrungen wurde das Curriculum „Inklusion im Elementarbereich“ erstellt. 

Der Zertifikatskurs ist in Bausteine untergliedert. Die einzelnen Bausteine bilden jeweils in sich abgeschlossene Lerneinheiten, die aufeinander 

aufbauen bzw. zwischen denen entsprechende Querbezüge hergestellt werden. Insgesamt umfasst der Zertifikatskurs 156 Unterrichtsstunden 

(mindestens 100 Unterrichtsstunden mit Präsenzpflicht). Die Schwerpunktthemen Menschenbild/Haltung, Inklusion, Behinderungsbilder und 

vorurteilsbewusste Sichtweisen, sollten mindestens jeweils acht Unterrichtsstunden umfassen. Der Zertifikatskurs sollte sich über den Zeitraum von 

einem Jahr erstrecken und eine kontinuierliche Kursbegleitung beinhalten. Die Referenten sollten neben ihrer fachlichen Expertise die Fähigkeit 

mitbringen kompetenzorientiert zu lehren. Die Lernergebnisfeststellung findet in Form eines Kolloquiums statt.  

 

Folgende Qualifizierungsthemen und Ziele umfasst das Curriculum  

 

Inklusive Qualifizierungsthemen Lernziele  

Die Teilnehmer*innen sollen 

 

Menschenbild/Haltung  sich mit dem Thema auseinandersetzen 

 ihre eigene Haltung überprüfen 

 den Paradigmenwechsel von der Integration zur Inklusion 

erklären 

 die relevanten rechtlichen Grundlagen kennen 

 die zentralen Begriffe (Isolation, Aussonderung/Selektion 

und Inklusion) im Kontext der fachlichen Diskussion 

kennenlernen 

 die zentralen Begriffe kritisch hinterfragen 

Inklusion   den geschichtlichen Hintergrund kennen 

 Inklusion als einen gesellschaftlichen Auftrag annehmen 

 den Index für Inklusion verstehen und umsetzen 
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 Kinder mit Behinderung Teilhabe sichern und fachlich 

unterstützen 

 den Bildungsauftrag von Kindern mit und ohne Behinderung 

kennenlernen und umsetzen 

 die Bildungsbereiche in der KTP für alle Kinder umsetzen 

Partizipation  den Begriff Partizipation verstehen und die Verbindung von 

Inklusion und Partizipation erläutern 

 die rechtlichen Grundlagen kennen und anwenden  

 sich mit der Bedeutung von Partizipation für die 

frühkindliche Entwicklung auseinandersetzen 

 Fähigkeiten entwickeln, wie den Kindern in der KTP 

ermöglicht werden kann, Verantwortung zu übernehmen und 

eigene Aktivitäten zu gestalten 

 anhand einer Beispielsituation aus dem pädagogischen 

Alltag, Beteiligungsformen erarbeiten und diese kritisch 

reflektieren 

 sich mit der Beteiligung von Eltern und eventuellen 

Kollegen (GTP) auseinandersetzen  

 Haltung zur Beteiligung und Mitsprache von Kindern und 

Eltern reflektieren 

Behinderungsbilder  mit den Themenbereichen körperliche und geistige 

Behinderung, Autismus-Spektrums-Störung, 

herausforderndes Verhalten und Frühgeborenen-Spezifika 

auseinandersetzen  

 Handlungsstrategien entwickeln können  

Vorurteilsbewusste Sichtweisen  die zentralen Begriffe verstehen und einordnen  

 die Verbindung von Migration und Behinderung erläutern 

 einen Überblick über Migrationsbewegungen und den 

Hintergrund erhalten 

 die unterschiedlichen kulturspezifischen Sichtweisen und 

Deutungen kennenlernen 
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 praxisbezogene Beispiele bearbeiten können 

 den Ansatz der vorurteilsbewussten Erziehung und seine 

Ziele, Prinzipien und Methoden kennenlernen 

 über praktische Beispiele eigene Handlungsstrategien 

entwickeln 

 vorurteilsbewusste Haltung reflektieren 

Familienorientierung und Resilienz  sich mit Belastungsfaktoren von Familien auseinandersetzen 

 wesentliche Komponenten von Bewältigungskompetenz und 

Resilienz, wie elterliche und soziale Ressourcen sowie die 

Merkmale der Kinder, kennen 

 die Rolle von Fachleuten, die Familien mit Kindern mit 

Behinderung betreuen, reflektieren können 

 die Bedeutung von partnerschaftlicher Kommunikation mit 

Eltern erfahren und anwenden 

 über partnerschaftliche Kommunikation Wissen erlangen 

und dieses anzuwenden können 

Qualitätsstandards inklusiver Pädagogik 

 Konzeptentwicklung 

 

 

 

 

 Beobachten und Dokumentieren 

 

 

 

 

 

 Zusammenarbeit im Netzwerk 

 

 

 zentrale Strukturelemente einer inklusiven Konzeption 

benennen und kritisch reflektieren 

 das Wissen in der Praxis anwenden 

 den Prozess der Erstellung einer individuellen Konzeption 

und ihre kontinuierliche Fortschreibung in die Praxis 

umsetzen 

 unterschiedliche Verfahren der Beobachtung und 

Dokumentation kennenlernen 

 Unterschiede in den Verfahren benennen 

 mindestens ein Beobachtungsverfahren anwenden 

 die Methode der Kindzentrierten Fallbesprechung 

kennenlernen  

 verschiedene Fachdisziplinen kennenlernen 

 eine Zusammenarbeit im Netztwerk organisieren 

 Kooperationen eingehen 
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 Zusammenarbeit am Beispiel der Frühförderung 

 

 das Arbeitsfeld der Frühförderung kennenlernen 

 Methoden, Spielmaterialien kennenlernen 

 eigene Möglichkeiten für die KTP erkennen  

 Sinn und Zweck einer Kooperation erfahren 

 

Abschlusskolloquium 

 

 

Eine inklusive Konzeption muss vorgelegt werden 

 

Aufgabenstellungen des Abschlusskolloquiums ergeben sich aus 

den Inhalten der Module in Absprache mit den Referent*innen. Das 

könnten beispielsweise sein: 

 Theorietransfer anhand der Erarbeitung von Dilemma 

Situationen 

 Reflexion der Inhalte des Zertifikatskurses 

 …………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Curriculum orientiert sich im Aufbau an dem Kompetenzprofil der Kindertagespflege im Qualifizierungshandbuch vom DJI. Dimensionen sind 

die Fachkompetenzen: 

Wissen und Fertigkeiten und die personalen Kompetenzen: Sozialkompetenz und Selbständigkeit/Selbstkompetenz. 

Es hat zum Ziel, Kindertagespflegepersonen im Schwerpunkt Inklusion zu schulen. 
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Das Curriculum bietet Trägern der Erwachsenenbildung eine Orientierung bezüglich Inhalte und der Lernkontrolle. 

 

Der inhaltliche Ablauf des Zertifikatskurses gliedert sich wie folgt: 

 

 

Einstieg  

Kennlernen als Basis für eine gelingende Zusammenarbeit 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Inhalte des 

Zertifikatskurses 

 Zusammenarbeiten in einer 

Gruppe über einen 

längeren Zeitraum 

 Wege und Möglichkeiten 

 

 Inhalte des 

Zertifikatskurses 

nachvollziehen können 

 Lerngruppe zu kennen und 

Möglichkeiten aus der 

Zusammenarbeit zu 

entwickeln 

 Lerngruppenmitglieder zu 

kennen 

 Festzustellen, mit wem gut 

zusammengearbeitet 

werden kann  

 Sich bewusst mit Personen 

aus der Lerngruppe 

austauschen und Lösungen 

finden 

 Kollegialer Austausch als 

Bereicherung erleben 

 Austauschmöglichkeiten 

schaffen, um Themen 

gemeinsam bewältigen zu 

können 

 Zur Reflexion von Themen 

und Herausforderungen 

entsprechende 

Unterstützung suchen 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion 
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Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Geschichtlicher Rückblick 

 Schaubild: Exklusion, 

Segregation, Integration, 

Inklusion 

 Situation von Menschen 

mit Behinderung in der 

Zeit von 1960 – 1990er 

Jahre 

 Bildungskommission des 

Deutschen Bildungsrates 

„Empfehlung für die 

pädagogische Förderung 

Behinderter und von 

Behinderung bedrohter 

Kinder und Jugendliche 

 1975 erste integrative Kita 

Initiativen zur Integration  

 Der Mensch mit 

Behinderung wird in der 

Gesellschaft 

wahrgenommen 

 Zeit von den 1990er Jahre 

bis heute 

 14.11.1995 

Grundgesetzänderung 

 Artikel3 (3) 

 Gesellschaftliche Biografie 

verstehen und erkennen, 

dass Inklusion ein 

besonderes Thema darstellt 

 Systeme begreifen und 

hinterfragen 

 Verstehen, welche 

Möglichkeiten sich aus 

dem Gesetz der 

Bildungskommission 

ergeben 

 Über die neuen 

Möglichkeiten von 

Menschen mit 

Behinderung diskutieren 

können und die eigene 

Meinung vertreten 

 Den Index für Inklusion 

kennen lernen  

 Forderungen der UN- BRK 

verstehen 

 Identität von Kindern 

stärken, ihre Vielfalt 

wahrnehmen und 

kritisches Denken über 

Unrecht anregen  

 Dem Vortrag folgen und 

ggf. Fragen stellen 

 Sich mit Texten 

auseinandersetzen 

 In einer Gruppe Themen 

erarbeiten  

 Themen, die erarbeitet 

wurden, im Plenum 

vortragen 

 Kritische 

Auseinandersetzung mit 

den Themen 

 Haltung und Menschenbild 

in einer Gruppe zeigen 

 

 

 

 Mit kritischen Themen 

auseinandersetzen  

 Sich Unterstützung holen 

 Auf Diskriminierung 

aufmerksam machen 

 Sich im Alltag kritischen 

Themen stellen 

 Gesetze als Wegweiser, 

auch für den Berufsalltag, 

sehen 

 Den Index für Inklusion im 

Alltag anwenden und 

umsetzen 

 UN Konvention im Alltag 

aktiv umsetzen  

 Kinder individuell und 

nach ihren Möglichkeiten 

unterstützen und fördern 

 Zusammenarbeit mit der 

Fachberatung 
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 1.7.2001: Inkrafttreten des 

SGB IX 

 2001 Veränderung der 

Definition Behinderung 

 2002 Index Inklusion 

 UN- Behindertenrechts- 

konvention  

 Konsequenzen für die 

Zukunft der 

Kindertagespflege 

 Notwendige individuelle 

professionelle 

Kompetenzen zur 

Umsetzung 

 Notwendige institutionelle 

professionelle 

Kompetenzen zur 

Umsetzung und 

Erreichung formulierter 

Ziele 

 

 Aktiv werden gegen 

Unrecht in der Gesellschaft  

 

 

 

Literatur: Ackermann, K.-E. (2012): Veränderungen im Selbstverständnis der Geistigbehindertenpädagogik im Kontext von Leitvorstellungen. 

Zur Verortung von „Inklusion“ in der Geistigbehinderntenpädagogik. In: Breyer, C. u.a. (Hrsg.): Sonderpädagogik und Inklusion. Oberhausen. S. 
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Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen mit einer systematischen Einführung. Neuwied. 

Speck, O. (2008): System Heilpädagogik. München 

Stöppler, R. (2014): Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. München. 

Thümmel, I. (2003): Sozial- und Ideengeschichte der Schule für Geistigbehinderte im 20. Jahrhundert. Weinheim u.a. 

Handbuch Inklusion: Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung; EAN: 9783451327056 ; Petra Wagner  
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Menschenbild und Haltung  

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

Einstellungen zu Menschen mit 

Behinderungen: 

Distanz und Mitleid 

(nach Wolfensberger) 

 

 Die verschiedenen Rollen 

von Menschen mit 

Behinderung erkennen und 

verstehen 

 Den eigenen Blick 

reflektieren können 

 Standpunkte in der 

Öffentlichkeit vertreten 

können 

 Mit Argumenten gegen 

Ausgrenzung angehen 

 

 In der Gruppe ein Thema 

bearbeiten  

 Eigene Erfahrungen 

einfließen lassen 

 Vorstellung der Ergebnisse 

im Plenum 

 Biografiearbeit – eigenen 

Lebensweg und 

Erfahrungen schildern 

können 

 Über eigene Erfahrungen 

reflektieren 

 Kollegiale Beratung 

anwenden 

 Gelerntes in den 

Berufsalltag übertragen 

 Haltung und Menschenbild 

im Umgang mit anderen 

Menschen zeigen, 

besonders wenn es um 

Diskriminierung von 

Menschen mit 

Behinderung geht  

 Stellung beziehen, wenn 

nötig 

 Supervision 

 

 

Literatur: Antor, G. / Bleidick, U. (2000): Behindertenpädagogik als angewandte Ethik. Stuttgart. 

Bleidick, U. (2001): Behinderung. In: Antor, G./Bleidick, U. (2001) (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie 

und Praxis. Stuttgart, Berlin, Köln. 59-60. 
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Goffman, E. (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt am Main. Lachwitz, K. / Schellhorn, 

W. / Welti, F. (2001) (Hrsg.): SGB IX – Rehabilitation. Textausgabe des Sozialbuches – Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen mit einer systematischen Einführung. Neuwied. 

Speck, O. (2008): System Heilpädagogik. München 

Speck, O. (1998): Bildung - ein Grundrecht für alle. In: Dörr, G. (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sonderpädagogik. Düsseldorf. 3-55. 

Stöppler, R. (2014): Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. München. 

Thümmel, I. (2003): Sozial- und Ideengeschichte der Schule für Geistigbehinderte im 20. Jahrhundert. Weinheim u.a. 

Behinderungsbilder 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

Definition Körperbehinderung 

 Was bedeutet 

Körperbehindertenpädagogik 

 Drei Auswirkungen einer 

körperlichen Schädigung 

 Cerebrale 

Bewegungsstörung – 

infantile Cerebralparese 

 ICP Epidemiologie und 

Ursachen 

 ICP Erscheinungsformen 

 ICP Athetose 

 CP Erscheinungsformen 

Ataxie 

Definition geistige Behinderung? 

 Die Problematik des Begriffs 

 Definition laut DSM IV und 

ICD 10 

 Behinderungsbilder 

kennen 

 Entsprechende 

Maßnahmen einleiten 

können 

 Eltern als Fachleute ihres 

Kindes ansehen  

 Erfahrungen von Eltern 

im Umgang mit dem Kind 

annehmen 

 Handlungsstrategien zum 

Wohle des Kindes 

entwickeln  

 Zusammenarbeit mit der 

Fachberatung 

 Zusammenarbeit ggf. im 

Netzwerk z.B. mit 

Therapeuten 

 Zuhören  

 Fragen stellen 

 Im Rahmen der 

Gruppenarbeit Fragen 

klären 

 Zusammenarbeit im 

Rahmen der Kollegialen 

Beratung 

 Sich mit den 

Behinderungsbildern 

auskennen und 

entsprechend handeln 

 Eigene Unsicherheiten im 

Umgang mit Mitgliedern 

der Gruppe feststellen  

 Strategien entwickeln 

 Das erlernte Wissen 

anwenden können 

 Sich ggf. Unterstützung 

holen 

 Wissen, wie vielfältig eine 

Körperbehinderung sein 

kann und entsprechende 

Informationen einholen 

 Wissen, was eine geistige 

Behinderung ist bzw. im 

Alltag einer Kindertages-

pflege bedeutet 

 Wissen, wie mit einem 

Kind mit ASS umzugehen 

ist und was es benötigt, 

um gut in der 

Kindertagespflege 
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 Radikale Sichtweise nach 

Feuser (1996) 

 Verzögerte unvollständige 

Entwicklung von Kognition, 

Sprache, motorischer und 

sozialer Fähigkeiten 

 Behinderung im Sinne des 

ICF 

 Epidemiologie 

 Ätiologische Ein- und 

Aufteilung der Ursachen 

geistiger Behinderung 

 Ätiologische Ein- und 

Aufteilung 

 Ursachen aus medizinischer 

Sicht 

Autismus-Spektrum-Störung 

 Prävalenz z.B. nach 

Theunissen 2010 

 Menschen mit ASS 

 ICD 10 – Drei 

Hauptkriterien 

 Frühkindlicher 

Autismus/Kanner 

 Atypischer Autismus 

 Asperger Syndrom 

 Interaktionsstörung 

 Kommunikationsstörung 

 Verhaltensrepertoire  

Verhaltensauffälligkeiten 

 Begriffsvielfalt und Grenzen 

 Verhaltensauffälligkeit als 

Diagnose sehen und 

entsprechende Hilfen 

holen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sich mit den eigenen 

Normen und Werten 

auseinandersetzen 

 Fragen klären können 

 Den eigenen Blick 

schärfen 

 Eigene Bedürfnisse und 

die der Gruppen-

mitglieder erkennen 

 

 

anzukommen, um dort den 

Alltag zu verbringen 

 Mit dem Begriff 

Verhaltensauffälligkeiten 

kritisch umgehen 

 

 

 

 Im Alltag bewusst 

beobachten 

 Erkennen, welche Bedarfe 

das Kind zeigt 

 Bedürfnisorientiert zum 

Wohle des Kindes handeln 

 Sich im Berufsalltag 

kritisch mit Fragen 

auseinandersetzen 

 Zusammenarbeit im 

Netzwerk 

 Supervision 

 Eigene Grenzen erkennen 

und entsprechend handeln 
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 Kriterien zur Bestimmung 

einer Verhaltensauffälligkeit 

 

Literatur:  

Bleidick, U. (2001): Behinderung. In: Antor, G./Bleidick, U. (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und 

Praxis. Stuttgart: Kohlhammer, 59f. 

Fischer, E. (2006): Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung. In: Hansen, G./Stein, R. (Hrsg.): Kompendium Sonderpädagogik. Bad 

Heilbrunn: Klinkhardt, 41. 

Fornefeld, B. (2013): Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik. 5. Aufl. München: Ernst Reinhardt. 59-122. 

Sarimski, K. (2012): Behinderte Kinder in inklusiven Kindertagesstätten. Stuttgart: Kohlhammer. 

Statistisches Bundesamt Deutschland (2018): Pressemitteilung Nr. 228 vom 25.06.2018. 

Stöppler, R. (2014): Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. München: Reinhardt. 

Ziemen, K. (2013): Kompetenz für Inklusion: Inklusive Ansätze in der Praxis umsetzen. Vandenhoeck & Ruprecht 

Bernasconi, T./ Böing, U. (2015): Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung. Stuttgart (S. 17-32 (Grundlagen zum 

Behinderungsbegriff) 

Hansen, G. (2015: Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. Dortmund Hillenbrand, C. (2013): Einführung in 

die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. München Stöppler, R. (2014): Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. München 

Autismus Hamburg: Frühe Hinweise http://www.autismushamburg.de/fruehe-hinweise.html 

Bernard-Opitz, V.; Häußler, A. (2017): Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Fördermaterialien für visuell 

Lernende. Stuttgart: Kohlhammer. 3. Aufl. 

Freitag et al. 2017: Autismus-Spektrum-Störungen. Leitfaden Kinder-und Jugendpsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. 

Girsberger, Th. (2015): Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung. Stuttgart: Kohlhammer. 2. Aufl. 

ICD-10-2019-GM: Tief greifende Entwicklungsstörung. Abrufbar unter: http://www.icd-code.de/suche/icd/code/F84.-.html?sp=Sautismus.  

Melzer, S; Hippler, K. (2018): Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen im Kindergarten. In: Rollett, B.; Kastner-Koller (Hrsg.): Praxisbuch 

Autismus für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern. München : Elsevier. 5. Aufl, 137-148.. 

Schirmer, B. (2018): Psychosoziale Gefährdungen bei Lernenden im Autismus-Spektrum. In: Schäfer, Holger; Mohr, Lars (Hg.): Psychische 

Störungen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen und Handlungsoptionen für Schule und Unterricht. Weinheim: Beltz, 84–96. 

Schuster, N.; Schuster, U. (2013): Vielfalt leben -Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen : Mit praktischen Ratschlägen zur 

Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit, Kohlhammer. 

Klaus Sarimski Sozial Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita Verlag Reinhardt 
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Frühgeborene Kinder 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Definition Frühgeborene 

 Definition und 

Klassifikation Frühgeburt 

und Schwangerschaft 

 Ursachen einer Frühgeburt 

 mütterliche 

 kindliche 

 umweltbedingte 

 Kennzeichen des 

Frühgeborenen 

 Empfindungen von Eltern 

von Frühgeborenen 

 Mögliche Folgen einer 

Frühgeburt 

 Konsequenzen für die 

pädagogische Arbeit mit 

Frühgeborenen und Eltern 

 

 Wissen über das Thema 

Frühgeburt erlangen 

 Erkennen, dass 

Frühgeborene oft eine 

intensive Betreuung 

benötigen 

 Erkennen, dass Eltern von 

Frühgeborenen dies als 

traumatisches Ereignis 

erleben 

 Verstehen, dass 

Frühgeborene in der 

Entwicklung mehr Zeit 

benötigen 

 Akzeptieren, dass Eltern 

Ansprechpartner 

benötigen, die sich für 

Gespräche Zeit nehmen  

 

 Dem Vortrag folgen 

 Fragen stellen 

 Sich im Rahmen von 

Gruppenarbeiten mit dem 

Thema Frühgeborenen 

auseinandersetzen 

 Gemeinsame 

Handlungsstrategien 

entwickeln 

 Vorstellung der Ergebnisse 

im Plenum 

 Sich den Fragen der 

Teilnehmenden stellen 

 

 Wissen, wie mit einem 

Frühgeborenen umzugehen 

ist 

 Sich mit der Situation von 

Eltern auseinandersetzen 

können 

 Akzeptieren, dass Eltern 

Zeit benötigen 

 Die Bedürfnisse des 

Kindes erkennen 

 Empathische 

Zusammenarbeit mit 

Eltern gewährleisten 

 In einem Netzwerk 

kooperieren 

 Supervision 
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Familienorientierung im Elementarbereich 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Familienorientierung 

anhand einer Definition  

 Qualitätsmerkmale in der 

Zusammenarbeit mit 

Eltern 

 Krisenverarbeitungsmodell 

nach Schuchardt 

 Trauermodell nach Monika 

Jonas 

 Mögliche Stressoren und 

Belastungen im familiären 

Leben mit einem Kind mit 

Behinderung 

 

 

 

 

 

 

 Verstehen, wie 

Familienorientierung 

aussehen kann und 

entsprechend einordnen 

 

Gute pädagogische Qualität 

 in der Zusammenarbeit 

mit Eltern kennen 

 wissen wie sie 

umgesetzt werden kann 

 wissen, wie Hilfen 

aussehen können  

 Das Krisenverarbei-

tungsmodell kennen 

 Das Trauermodell als 

Unterstützung in der 

Elternarbeit begreifen 

 Sich mit den 

verschiedenen 

Familienkonstellationen 

auseinandersetzen und 

drüber diskutieren 

 In der Gruppe über die 

Qualität von 

Zusammenarbeit 

diskutieren 

 Qualität in der eigenen 

Kindertagespflege 

benennen und begründen 

können 

 Sich mit Stressfaktoren 

von Familien bewusst 

fachlich auseinandersetzen 

können 

 Den Blick für Familien 

bewusst schärfen 

 Sich mit der individuellen 

Familiensituation 

auseinandersetzen 

 Empathisch reagieren 

können 

 Wertschätzender und 

respektvoller Umgang mit 

Familien leben 

 Eigene Vorstellungen 

reflektieren und den 

Gegebenheiten anpassen 

 Kollegiale Beratung in 

Anspruch nehmen 

 Konstruktive 

Zusammenarbeit mit 

Fachberatung 

gewährleisten 
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 Die Stressoren von 

Familien mit einem Kind 

mit Behinderung kennen 

 Die Modelle  

 der Eltern-Kind-

Beziehung 

 der familiären Alltags- 

und 

Beziehungsgestaltung 

 der außerfamiliären 

Kontakte 

 der individuellen, 

insbesondere der 

emotionalen Ebene, 

      kennenlernen 

 Strategien dazu in der 

Gruppe im Miteinander 

erarbeiten können 

 Differenziert über die 

verschiedenen Ebenen der 

Familien in der Gruppe 

diskutieren 

 Supervision in Anspruch 

nehmen 

 Konstruktive 

Zusammenarbeit mit 

Fachleuten gewährleisten 

 Geduldig sein und den 

Familien Zeit lassen 

 Individuelle Situation 

berücksichtigen 

 

Literaturempfehlungen  
 Eckert, A. (2001): Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern behinderter Kinder als Grundlage familienorientierter Angebote in der 

Heilpädagogik. Köln. S. 81-91. 

 Speck, O. (1983): Das gewandelte Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten in der Frühförderung. In: Speck, O./Warnke, A.  (Hrsg.): 

Frühförderung mit den Eltern. München. 

 Thurmair, M/Naggel, M. (2000): Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel. München. 

 Weiss, H. (1999): Empowerment in der Heilpädagogik und speziell in der Frühförderung – ein neues Schlagwort, oder eine 

handlungsleitende Idee. In: VHN, Heft 1, S. 23-35. 

 Schuchardt, Erika: Krisen-Management und Integration.  

 Band 1: Biographische Erfahrung und wissenschaftliche Theorie. 

 Band 2: Weiterbildung als Krisenverarbeitung. 

 Reihe,Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung’ - 8. überarb. und erw. Auflage. Bielefeld 2003.(Doppel-Band mit DVD) 

 Jonas, Monika (1996): Trauer und Autonomie bei Müttern schwerstbehinderter Kinder. Matthias-Grünewald-Verlag: Ostfildern. 

 Guski, Elin: Die Dynamik der Eltern-Kind-Beziehung bei geistig Behinderten. In: Geistige Behinderung 19(1980)3, 130-142 
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Elterngespräche führen 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Grundsätzliches zum 

Thema Elterngespräche 

 Modelle vorstellen: 

Carl R. Rogers 

„Klientenzentrierte 

Gesprächsführung“ 

Friedemann Schulz von Thun 

„Das Vier Ohren Modell“ 

Konfliktlösungsmodelle 

 Wie bereitet man ein 

Gespräch vor 

 Sensible Gespräche mit 

Eltern führen 

 Wie werden 

Entwicklungsgespräche 

geführt? 

 Gesprächsmodelle als 

Grundlage für 

Elterngespräche zu 

erkennen 

 Eigenes 

Gesprächsverhalten zu 

reflektieren 

 Gesprächspraktiken 

reflektieren können 

 Ein Gespräch analysieren 

können 

 Entwicklungsgespräch 

anhand von Beispielen 

vorbereiten können 

 Sich in einer Gruppe mit 

einem Thema 

auseinandersetzen 

 Gespräche in einer 

Kleingruppe üben und in 

kritischen Austausch gehen 

 Ein Elterngespräch 

gemeinsam vorbereiten 

 Elternsituationen analy-

sieren und diskutieren 

 Themen mit Eltern in der 

Kindertagespflege 

gemeinsam analysieren und 

Lösungswege finden 

 Kollegiale Beratung in der 

Gruppe üben 

 Sachliche Auseinander- 

setzung mit Eltern 

 Sich bewusst reflektieren 

 Zum Wohle des Kindes 

Eltern beraten 

 Akzeptieren, wenn Eltern 

Zeit brauchen 

 Handlungsstrategien im 

Umgang entwickeln 

 Konfliktlösungsstrategien 

bewusst initiieren 

 Kollegiale Fallberatung 

initiieren 

 Familienergänzend tätig 

sein 

 Supervision 

 

Literaturempfehlungen 
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Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3 Kornelia Schlaaf-Kirschner 2014 – www.schlaaf-kirschner.de 

Friedmann Schulz von Thun; Miteinander reden: Störungen und Klärungen; rororo sachbuch ISBN 980-3 499 17489 8 

Carl. 

Sabine Weinberger; Klientenzentrierte Gesprächsführung; Beltz Verlag; ISBN 978-3-7799-5154-4 2013 

Stephanie Albert, Konflikte in der Kita gemeinsam lösen; Mari Media GmbH; ISBN 3945845092  

 

Vorurteilsbewusste Erziehung 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Klärung der Begriffe 

 Kultur 

 Diversity 

 Bias 

 Anti-Bias 

 Migration 

 Flucht 

 Personen mit 

Migrationshintergrund 

 Gründe für Migration 

 Integration 

 Kultursensibilität  

 Ausgrenzung von Familien 

mit Kindern mit 

Behinderung 

 Familien aus anderen 

Kulturen 

 Kultur als ein von 

Menschen gesponnenes 

Konstrukt, welches aus 

Regeln und Strukturen 

besteht, verstehen  

 Individuelle Situationen 

von Kindern wahrnehmen 

und entsprechend darauf 

eingehen können 

 Vorurteile bzw. 

Voreingenommenheit 

reflektieren können 

 Sensiblen Umgang 

hinsichtlich des kulturellen 

und sozialen Hintergrunds 

zeigen 

 Sensibilisierung für 

Diskriminierung und 

Vorurteilsbewusst handeln 

 Sich mit Kultur 

auseinandersetzen 

 Die genannten Begriffe, 

Regeln und Strukturen im 

Rahmen der Gruppenarbeit 

analysieren und 

gemeinsam reflektieren  

 Sich mit den Texten 

auseinandersetzen und 

Stellung beziehen  

 Darstellen, was 

kultursensibles Handeln im 

inklusiven Kontext 

bedeutet 

 Sich in der Gruppe mit 

Bilderbüchern 

auseinandersetzen 

 Reflektion der eigenen 

Haltung 

 Analysieren, wo ggf. 

Ängste begründet sind 

 Eigene Vorurteile 

erkennen und reflektieren 

 Begriffe, im Umgang mit 

anderen Menschen, 

erklären können 

 Vorurteilsbewussten 

Umgang mit anderen 

Kulturen leben 

 Bewusster Kauf und 

Einsatz von Bilderbüchern 

im Alltag 

 Ggf. auf Diskriminierung 

hinweisen 

 Haltung zeigen 

 Supervision 

http://www.schlaaf-kirschner.de/
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 Die Auseinandersetzung in 

Bezug auf Rassismus in 

Kinderbüchern 

 

 

 Sorge dafür tragen, alle 

betreuten Kinder in der 

Kindertagespflege zu 

integrieren 

 Unterstützend tätig sein, 

und beispielsweise 

bürokratische Wege 

erklären  

 Fragestellungen zu den 

Bilderbüchern umsetzen  

  

 

 

 

Literatur:  

Sprache – Macht – Rassismus, Dokumentation der Fachtagung vom 22. Oktober 2014; Diakonie Düsseldorf 

Derman-Sparks, Louise (1989). Anti-bias curriculum: tools for empowering young children / Louise Derman-Sparks and the A.B.C. Task Force. - 

Washington DC.  

Derman-Sparks, Louise / Brunson Phillips, Carol (1997). Teaching / Learning Anti-Racism. A Developmental Approach. New York.  

Derman-Sparks, Louise / Ramsey, Patricia G. (2006). What if all the kids are white? Anti-bias multicultural education with young children and 

families. New York.  

Early Learning Resource Unit (1997). Shifting Paradigms. Using an anti-bias strategy to challenge oppression and assist transformation in the 

South African context. Lansdowne, South Afrika.  

Europahaus Aurich / Anti-Bias-Werkstatt (Hg.) (2007). Methodenbox Demokratielernen und Anti-Bias-Arbeit. Aurich.  

FIPP e.V. (2007). Starke Kinder machen Schule. Ein Modellprojekt des FIPP e.V. in Kooperation mit Berliner Grundschulen. Berlin. 

(Kurzbeschreibung des Projektes).  

Gomolla, Mechthild (2007): Kinderwelten. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen. Bundesweites 

Disseminationsprojekt. Zwischenbericht. 

www.kinderwelten.net/pdf/kinderwelten-bericht-gomolla_okt07.pdf  

Gramelt, Katja (2010). Der Anti-Bias-Ansatz. Zu Konzept und Praxis einer Pädagogik für den Umgang mit (kultureller) Vielfalt. Wiesbaden.  

INKOTA-netzwerk e.V. (Hg.)(2002). Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und Anti-Bias-Arbeit. Berlin.  

http://www.kinderwelten.net/pdf/kinderwelten-bericht-gomolla_okt07.pdf
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Preissing, Christa / Wagner, Petra (Hg.)(2003). Kleine Kinder, keine Vorurteile? Interkulturelle und vorurteilsbewusste Arbeit in 

Kindertageseinrichtungen. Freiburg. 

 

 

 

 

 

Partizipation 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Perspektiven und Begriffe 

erklären 

 Was heißt Partizipation 

 Partizipation ein 

Menschenrecht 

 Gelebte Partizipation in 

der KTP 

 Inklusion – nur dabei sein 

ist nicht alles 

 Partizipation als 

Oberbegriff für Teilhabe 

und Teilgabe 

 Kinderrechte – UN 

Konvention 

 Kinder- und 

Jugendhilfegesetz§ 8 SGB 

VIII 

 Zu verstehen, worum es 

bei Partizipation geht 

 Die Grundsätze von 

Partizipation verstehen und 

erklären können 

 Erkennen, was es bedeutet 

partizipatorisch zu arbeiten 

 Die Umsetzung der 

Grundgedanken von 

Partizipation in die eigene 

Konzeption 

 

 

 

 

 

 Partizipation in der Gruppe 

leben 

 Fragen zur Partizipation 

entwickeln und diskutieren 

 Deren Umsetzung in der 

KTP diskutieren 

 Texte entwickeln, die in 

die Konzeption integriert 

werden können 

 

 

 Die Grundsätze von 

Partizipation im 

Berufsalltag umsetzen 

 Beteiligung von Kindern 

unter 3 Jahren fördern und 

unterstützen 

 Demokratie als 

Selbstverständnis sehen 

 Kritische Stellung 

beziehen, wenn nicht 

partizipatorisch gehandelt 

wird 

 Supervision 
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 Partizipation in der 

Konzeption verankern 

 Partizipation in der KTP 

als Herausforderung 

 

 

 

 

Literatur: 

Hansen, Rüdiger; Knauer, Raingard; Sturzenhecker, Benedikt (2011): Partizipation in Kindertageseinrichtungen. So gelingt Demokratiebildung 

mit Kindern, Weimar, Berlin. 

Booth, Tony; Ainscow, Mel; Kingston, Denise (2006): Index für Inklusion. Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven 

Kindertageseinrichtung entwickeln. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.), Frankfurt am Main 

Moran-Ellis, Jo (2013): Kinder als soziale Akteure. Agency und soziale Kompetenz. Sozilogische Reflexionen zur Frühen Kindheit, in: Neue 

Praxis 4/2013, 304-321 

http://www.partizipation-und-bildung.de/ 

Arnstein, Sherry R. (1969) "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-

224.  

Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa (WHO Europe)  
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Qualitätsstandards: Konzeptentwicklung 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

Inhalte einer Konzeption: 

 Grundlegendes zur KTP – 

Adresse, Lage etc. 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Das inklusive Bild von 

Kind 

 Partizipation 

 Bildungsbereiche – wie 

wird in der KTP gearbeitet 

und wie werden die 

Bildungsbereiche 

berücksichtigt 

 Beobachten und 

Dokumentieren 

 Spielräume schaffen 

 Erlerntes Wissen umsetzen 

können 

 Eine individuelle inklusive 

Konzeption schreiben 

können 

 Konzeptionsentwicklung 

als Chance sehen 

 Eigene Qualitäten 

darstellen können 

 Konzeptionelle Fragen in 

der Kleingruppe klären 

 Sich gegenseitig 

Hilfestellung geben 

 Texte verfassen 

 Schwerpunkte der Arbeit 

herausarbeiten 

 Eigenes Profil erstellen 

und das in der Gruppe 

deutlich machen 

 Nach eigenem Konzept 

arbeiten 

 Sich mit dem Konzept in 

der Öffentlichkeit 

darstellen 

 Den inklusiven 

Schwerpunkt hervorheben 

 Eigene Fachkompetenz 

verdeutlichen 

 Inklusive Haltung im 

Alltag leben 

 Supervision  

 Umgang mit Beschwerden  

 Konzepte weiterentwickeln 
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 Zusammenarbeit mit 

Eltern 

 Entwicklungsgespräche 

führen 

 Qualität in der KTP 

 Standards: z.B. 

Eingewöhnung 

 

Literatur: LVR, Erstellen eines inklusiven Konzeptes; 2017 

Qualitätsstandards: Beobachten und Dokumentieren – Kindzentrierte Fallbesprechung 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Grundsätzliches zum 

Thema Beobachtung 

 Der subjektive Blick 

 Der objektive Blick 

 Beziehung beeinflusst 

Beobachtungshaltung 

 Videobeispiele 

 Entwicklung erkennen 

 Beobachtungsverfahren 

kennen z.B. 

 Lerngeschichten 

 Portfolio 

 Der Beobachtungsbogen- 

eine Visualisierungs-

methode 

 Objektiv beobachten 

 Beobachtungen 

dokumentieren können  

 Beobachtungsverfahren 

kennen, die in der Praxis 

umgesetzt werden können  

 Über Videobeobachtung 

Kompetenzen von Kindern 

erkennen und 

dokumentieren 

 Formulierungshilfen als 

Unterstützung für einen 

Entwicklungsbericht sehen 

 Bedürfnisse des Kindes 

erkennen und 

 Sich über Kinder 

austauschen  

 Beobachtungsverfahren 

gemeinsam ausprobieren  

 Gemeinsam einen 

Entwicklungsbericht 

schreiben 

 Das Kind in der Gruppe 

vorstellen  

 Gemeinsam nach 

Lösungen suchen 

 Unterstützungsbedarfe 

positiv formulieren 

 Handlungsstrategien bzw. 

Zielformulierungen 

gemeinsam entwickeln 

 Kinder bewusst 

beobachten 

 Beobachtungen 

aufschreiben 

 Unterstützungsbedarfe 

positiv formulieren  

 Pädagogische 

Zielformulierungen 

aufschreiben und umsetzen 

können 

 Einen Entwicklungsbericht 

als ein Selbstverständnis in 

der KTP sehen 

 Beobachtungen 

gemeinsam mit Eltern 

besprechen 
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 Dokumentieren? 

 Wie wird dokumentiert 

 Unterstützung über ein 

systematisches 

Beobachtungsverfahren. 

 Formulierungshilfen  

 Einen Entwicklungsbericht 

schreiben 

 Kindzentrierte 

Fallbesprechung 

entsprechende Angebote 

bereitstellen 

 Zielformulierungen zum 

Wohle des Kindes 

entwickeln 

 Ein Kind vorstellen, sodass 

Handlungs-strategien 

entwickelt werden können 

 Die Kompetenzen in der 

Gruppe als eine Hilfe 

betrachten. 

 Kindzentrierte 

Fallberatung als 

Unterstützung erkennen 

 Gemeinsam eine 

Kindzentrierte 

Fallbesprechung 

durchführen 

 Gemeinsame 

Handlungsplanungen mit 

Eltern im Alltag umsetzen 

 Kindzentrierte 

Fallbesprechungen nutzen 

 Supervision 

 

Literatur: 

Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3Verlag an der Ruhr 2014 ISBN: 978-3-8346-2541-0 

Bildungs- und Lerngeschichten: Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen Taschenbuch – 15. Juni 2007  

von Hans R Leu (Autor), Katja Flämig (Autor), Yvonne Frankenstein (Autor), Sandra Koch (Autor), Irene Pack (Autor), Kornelia Schneider 

(Autor), Martina Schweiger (Autor); Verlag das Netz 

So gelingen Portfolios in der Krippe: Beispielseiten und Vorlagen Taschenbuch – 14. Januar 2009 von Antje Bostelmann: Verlag an der Ruhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hans+R+Leu&search-alias=books-de&field-author=Hans+R+Leu&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Katja-Fl%C3%A4mig/e/B00J22JGNE/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Yvonne+Frankenstein&search-alias=books-de&field-author=Yvonne+Frankenstein&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Sandra+Koch&search-alias=books-de&field-author=Sandra+Koch&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Irene+Pack&search-alias=books-de&field-author=Irene+Pack&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Kornelia-Schneider/e/B00KXN1U8K/ref=dp_byline_cont_book_6
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_7?ie=UTF8&text=Martina+Schweiger&search-alias=books-de&field-author=Martina+Schweiger&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Antje-Bostelmann/e/B0043BWUD2/ref=dp_byline_cont_book_1
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Zusammenarbeit im Netzwerk 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Netzwerken – was 

bedeutet das? 

 Wer gehört zu einem 

Netzwerk 

 Arbeiten im Sozialraum 

 Praktische Übung: 

 Erstellen einer Mindmap 

 

 Zu wissen, was ein 

Netzwerk ist 

 Seinen Sozialraum 

analysieren und wissen, 

mit wem kooperiert 

werden kann 

 

 

 Über das eigene Netzwerk 

diskutieren 

 Eine Mindmap erstellen 

 Den Sinn und Zweck der 

Kooperation begründen 

 Sich im Sozialraum 

bekannt machen 

 Kooperationen mit 

ansässigen Therapeuten, 

der Frühförderung usw. 

eingehen 

 Pflege der Kooperationen 

 Kooperation als 

Unterstützung sehen 

 Kooperationen nutzen, um 

sich über Kinder 

auszutauschen  

 Zusammenarbeit mit der 

Fachberatung 

 Supervision 
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Was brauchen Kinder mit besonderem Förderbedarf – Beispiel Heilpädagogische Frühförderung 

 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen  

(Inhalte) 

Fertigkeiten 

(Anwendungsbeispiele) 

Sozialkompetenz 

(Umsetzung mit anderen in der 

Gruppe) 

Selbstkompetenz 

(Eigenständiges Handeln und 

Planen im Beruf) 

 Unterschiedliche Formen 

und Maßnahmen innerhalb 

der Frühförderung 

kennenlernen 

 Grundlagen der 

Frühförderung 

 Familienbezogen: 

 Aufbau einer 

vertrauensvollen 

kooperativen Beziehung 

zwischen Eltern und 

Familie 

 Stärkung der elterlichen 

Erziehungskompetenz 

 Kindbezogen: 

 Den Auftrag und die 

Aufgaben einer 

Frühförderung kennen 

 Inhalte der Arbeit 

nachvollziehen können 

 Kompetenz der Eltern 

unterstützen 

 Das Kind in seiner 

Gesamtpersönlichkeit 

stärken 

 Wissen, wie Früh-

förderung installiert 

werden kann 

 Materialien der FF 

kennlernen und anwenden 

 Die Möglichkeiten der 

Frühförderung diskutieren 

 Die Vorteile der 

Zusammenarbeit 

herausarbeiten, die die 

KTP betreffen 

 Bedingungen klären, die 

ermöglichen, dass 

Frühförderung installiert 

werden kann 

 Zusammenarbeit mit der 

Frühförderung 

 Kooperation als 

Bereicherung für den 

Berufsalltag sehen 

 Eltern beraten können, 

welche Möglichkeiten sich 

für die Familie bieten 

 Dem Kind eine  

größtmögliche Autonomie 

ermöglichen 

 Unterstützende 

Maßnahmen zur Stärkung 

des Selbstwertgefühls und 

der Stärkung der 
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 Aufbau und Stärkung 

tragfähiger sozialer 

Beziehungen zwischen 

Kind und Eltern 

 Wahrnehmung und 

Interpretation kindlicher 

Signale 

 Entfaltung des 

Selbstwertgefühls und 

Stärkung der 

Gesamtpersönlichkeit 

 Strukturen für eine 

Vernetzung mit möglichen 

Kooperationspartnern 

 Vorstellung verschiedener 

Materialien die sich zur 

Förderung eignen 

 

 

Gesamtpersönlichkeit des 

Kindes als Selbst- 

verständnis sehen 

 Supervision 

 

Literatur: 

Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung;ISBN:978-34970-2354-7;Klaus Sarimski, Manfred Hintermair, Markus Lang; 

Reinhardt Verlag 

 

 

 

https://www.spielundlern.de/index.php/cPath/640_4747


Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3415

öffentlich

Datum: 02.09.2019

Dienststelle: Fachbereich 43

Bearbeitung: Herr Mavroudis

Landesjugendhilfeausschuss 
Gesundheitsausschuss

19.09.2019 
20.09.2019

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

„Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern im Rheinland“:  
Stand der Umsetzung des Beschlusses zum Antrag Nr. 14/227/1 CDU, SPD

Kenntnisnahme:

Der Bericht zum Stand der Umsetzung der vorgesehenen  Untersuchung von Angebots- 
und Vernetzungsstrukturen im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder 
suchterkrankter Eltern im Rheinland“ (Beschluss der LVers zum Antrag Nr. 14/227/1 
CDU, SPD) wird gemäß Vorlage Nr. 14/3415 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG 052

Erträge: Aufwendungen: 50.000,- €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: siehe Zusammenfassung!

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n



 

 

Zusammenfassung:  

 

Der politische Auftrag „Unterstützung von Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchter-

krankter Eltern“ (Beschluss der LVers zum Antrag Nr. 14/227/1 CDU, SPD) sieht vor, 

dass ein Konzept für ein LVR-Förderprogramm zur Unterstützung von regionalen Hilfean-

geboten für Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken und/oder suchterkrankten El-

tern entwickelt wird. Grundlage des Programms soll eine Bestandsanalyse der aktuellen 

Angebote und Bedarfe in den Mitgliedskörperschaften im Rheinland durch ein externes 

Institut sein.  

Zur Umsetzung des politischen Auftrages wurde im Dezember 2018 eine verwaltungsin-

terne Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus Dez. 4 (Federführung) und Dez. 8 eingerichtet. 

Die Arbeitsgruppe hat im Rahmen einer Leistungsanfrage im Frühling 2019 insgesamt 

fünf Institute angefragt, ein Angebot zur Umsetzung der Bestandsanalyse einzureichen. 

Das Votum in der Arbeitsgruppe fiel einstimmig zugunsten des Dachverbandes Gemein-

depsychiatrie e.V. aus. 

Die Untersuchung, die unter anderem eine Befragung aller Jugendämter und Gesund-

heitsämter im Rheinland sowie Expertengespräche mit ausgewählten Akteuren aus dem 

Handlungsfeld vorsieht, soll am 01.09.2019 beginnen und bis zum 30.04.2020 abge-

schlossen sein.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse wird die Arbeitsgruppe einen Vorschlag für ein LVR-

Programm zur Weiterentwicklung der Hilfen im Rheinland erarbeiten und den politischen 

Gremien bis zum Sommer 2020 zur Entscheidung vorlegen. Für dieses Programm sind im 

Haushalt 2020 und 2021 jeweils 450.000,- Euro angemeldet. 

Diese Vorlage berührt die Zielrichtung „Das Kindeswohl und Kinderrechte im LVR als in-

klusiven Mainstreaming-Ansatz schützen“ des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention. 

 



 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/3415:  

Bericht zur Umsetzung des politischen Auftrages „Unterstützung von Hilfen für 

Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“  

Zum Hintergrund 

Der Landschaftsverband Rheinland beabsichtigt, ein Konzept für ein LVR-

Förderprogramm zur Unterstützung von regionalen Hilfeangeboten für Kinder und Ju-

gendliche mit psychisch kranken und/oder suchterkrankten Eltern zu entwickeln. Grund-

lage des Konzeptes und der Ausrichtung des Förderprogramms soll eine Bestandsanalyse 

der vorhandenen Hilfeangebote und -strukturen in den Mitgliedskörperschaften im Rhein-

land durch ein wissenschaftliches Institut sein. 

Die Umsetzung erfolgt gemäß politischem Auftrag durch Dezernat 4 (Federführung) in 

Kooperation mit Dezernat 8. Hierzu wurde 2018 eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen 

beider Dezernate ins Leben gerufen. Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe am 14.12.2018 

wurde entschieden, eine Untersuchung von Angebots- und Vernetzungsstrukturen im 

Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern im Rheinland“ durch 

ein externes Institut in Auftrag zu geben. Hierfür stehen im Haushalt 50.000,- Euro zur 

Verfügung.  

Die Auswahl eines wissenschaftlichen Instituts  

Für die Vergabe der Untersuchung wurden fünf Institute ausgewählt und mit Leistungs-

anfrage vom 10.04.2019 (siehe Anlage 1) um Abgabe eines Angebotes gebeten: 

1. Das ism/Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz  

2. Das Institut für empirische Gesundheitsökonomie (IFEG)  

3. Die Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozialbereich 

mbH – FOGS 

4. Der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.  

5. Das Sozialwissenschaftliche Umfragezentrum (SUZ) GmbH Duisburg 

Bei allen Instituten wurde vom Grundsatz her davon ausgegangen, dass sie über Erfah-

rungen aus dem Handlungsfeld und der Durchführung empirischer Untersuchungen ver-

fügen. 

Angebote eingereicht haben das Institut für empirische Gesundheitsökonomie (am 

08.05.2019), der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (am 08.05.2019) und das Sozi-

alwissenschaftliche Umfragezentrum GmbH Duisburg (am 12.05.2019). Die Angebote 

wurden in der Arbeitsgruppe am 22.05.2019 diskutiert und bewertet. Das Votum fiel ein-

stimmig zugunsten des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e.V. aus. – Das vom Dach-

verband Gemeindepsychiatrie e.V. eingereichte Angebot ist als Anlage 2 beigefügt. 

Die vorgesehenen Untersuchungsschritte 

Die Durchführung der Untersuchung soll am 01.09.2019 beginnen und bis zum 

30.04.2020 abgeschlossen sein. In einer gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe mit 

Vertreterinnen des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e.V. wurden folgende Untersu-

chungsschritte abgestimmt (Anlage 3):  

 Es soll eine Befragung aller Jugendämter und Gesundheitsämter im Rheinland erfol-

gen (Untersuchungsbaustein I), da diese in einer zentralen Planungs- und Steue-

rungsrolle für die Angebotslandschaften gesehen werden.  

 Mit ausgewählten Vertretungen von öffentlichen und freien Trägern, Einrichtungen 

sowie Verbänden aus dem Handlungsfeld sollen Expertengespräche geführt werden 

(Untersuchungsbaustein II). Bei der Auswahl sollen die Gebietskörperschaften Kreise, 



 

 

kreisfreie Städte, größere und kleinere kreisangehörige Städte mit eigenem Jugend-

amt repräsentiert sein.  

 Parallel zur Gesamterhebung soll eine breite schriftliche Ansprache aller relevanten 

Träger, Verbände und Einrichtungen im Handlungsfeld erfolgen, verbunden mit der 

Bitte um Eintragung der jeweiligen Angebots- und Kontaktdaten in den Online-Atlas 

„Kinder psychisch erkrankter Eltern“ auf der Internetseite www.kinder.mapcms.de 

(Untersuchungsbaustein III). Auf diesem Weg soll das Bild über vorhandene Ange-

botsstrukturen komplementiert werden. 

 Vorhandene Studienergebnisse und Expertisen zum Themenfeld sollen praxisnah auf-

bereitet werden (Untersuchungsbaustein IV). 

Die Ergebnisse der Untersuchung und daraus abgeleitete Empfehlungen sollen bis Ende 

April 2020 in einem Abschlussbericht des Instituts gebündelt vorliegen.  

Auf der Grundlage des Abschlussberichtes wird die Arbeitsgruppe dann ein Programm-

konzept zur Weiterentwicklung der Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter 

Eltern im Rheinland erarbeiten und den politischen Gremien zur Entscheidung vorlegen. 

Für dieses Programm sind im Haushalt 2020 und 2021 bereits jeweils 450.000,- Euro 

angemeldet. 

In Vertretung  

 

B a h r - H e d e m a n n  
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Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der 

 Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr.de 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 

Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

   10.04.2019 

43.14 

 

Herr Mavroudis 

Tel    0221 809-6932 

Fax   0221 809-4380 

alexander.mavroudis@lvr.de 

Leistungsanfrage einer Untersuchung von Angebots- und Vernetzungsstruk-

turen im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter  

Eltern im Rheinland“  

(Vergabe-Nummer 43.14-KipE-2019) 

 

 

1 Darstellung des Auftraggebers 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 

19.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 

Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen 

Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Auf-

gaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter 

Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in 

allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. 

 

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion 

Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung 

Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die 

Arbeit des Verbandes. 

 

Die im Folgenden beschriebene Initiative ist eine Kooperation des LVR-Derzernates 

Jugend mit dem LVR-Dezernat „Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer  

Hilfen“.  

 

Das LVR-Dezernat Jugend berät und unterstützt die rheinischen Jugendämter aus 

pädagogischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und organisatorischer Sicht. Gemeinsam 

mit den örtlichen Fachkräften werden Arbeitshilfen, Konzepte, Modellvorhaben erar-

beitet und weiterentwickelt. Zur Qualifizierung und Information der Fach- und  

Leitungskräfte, der Ausschussmitglieder und der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe bietet das LVR-Dezernat zahlreiche 

Fortbildungsveranstaltungen an. 

 

Im Fokus des LVR-Dezernates „Klinikverbund und Verbund Heilpädagogi-

scher Hilfen“ stehen Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen  

mailto:Anregungen@lvr.de
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Behinderungen. Psychische Leiden sind in unserer heutigen Gesellschaft weit ver-

breitet. Schätzungen gehen davon aus, dass jeder vierte Bürger im Laufe seines  

Lebens an einer psychischen Krankheit leiden wird. Psychisch Kranke brauchen des-

halb spezielle und effektive Hilfen, die sie in den LVR-Kliniken bekommen. Zukunfts-

weisend und erfolgreich sind zudem die Konzepte für Menschen, die geistig oder 

mehrfach behindert sind – umgesetzt zum Beispiel in Heilpädagogischen Netz 

werken.  

 

Weitere Informationen zum LVR und zu den Leistungen der Fachdezernate bietet die 

Homepage www.lvr.de.  

 

 

2 Der Untersuchungsgegenstand 

 

Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern(-teilen) sind 

in ihrer Entwicklung mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sie erfahren 

oft nicht die Unterstützung, die sie selbst für ein gelingendes Aufwachsen benötigen 

und sind bei wichtigen Aufgaben wie zum Beispiel der schulischen Bildung auf sich 

alleine gestellt. Zudem ist das Erleben von Kindheit und Jugend beeinträchtigt, da 

sie oft genug früh „erwachsen“ denken und handeln müssen, um mit den Folgen der 

Krankheit ihrer Eltern(-teile) klar zu kommen oder sogar Aufgaben für sie in der Fa-

milie zu übernehmen. Durch dieses Lebensumfeld erhöht sich zudem ihr eigenes Ri-

siko, im Laufe ihres Lebens selbst psychisch und/oder suchtkrank zu werden. 

 

Eine weitere Erfahrung ist, dass es zwar viele Unterstützungsangebote der Kinder- 

und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und der Sozialhilfe für psychisch und/oder 

suchterkrankte Eltern (-teile) gibt. Die Kinder selbst werden von den engagierten 

Fachkräften oft nicht ausreichend mit in den Blick genommen, da sie selbst (noch) 

nicht erkrankt sind. Das bedeutet, dass notwendige Hilfen für Kinder und Jugend 

lichen oft nicht als Regelleistung vorgehalten werden. 

 

Um nicht nur den erkrankten Eltern(-teilen) gut zu helfen, sondern auch deren Kin-

der frühzeitig mit in den Blick zu nehmen, bedarf es vor Ort in den Kommunen und 

Regionen abgestimmter, gut zugänglicher Angebotsstrukturen und einer Vernetzung 

der relevanten Träger, Ämter und Institutionen aus den verschiedenen Politikfel-

dern.  

 

Der LVR ist mit seinen Zuständigkeiten in der Jugendhilfe, der psychiatrischen Ver-

sorgung inklusive der Behandlung von Abhängigkeitserkrankten und der Behinder-

tenhilfe in den Bereichen tätig, von denen belastete Familien Hilfen erwarten kön-

nen. Da die konkreten Hilfen aber sinnvollerweise immer nur in den Kommunen und 

Regionen erbracht und koordiniert werden können, möchte der LVR die Mitgliedskör-

perschaften bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützen. Ziel ist es dabei, die 

Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern nachhaltig zu gewähr-

leisten.  

 

Der Landschaftsverband Rheinland hat deshalb vor, ein Konzept zur Unterstützung 

der bestehenden oder neu aufzubauenden regionalen Angebote von Hilfen für Kinder 

und Jugendliche mit psychisch kranken und/ oder suchterkrankten Eltern zu ent 

wickeln und ein Verstetigungsprogramm aufzulegen. Grundlage des Programms soll 

eine Bestandsanalyse der aktuellen Unterstützungsangebote in den Mitgliedskörper-

schaften im Rheinland durch ein wissenschaftliches Institut sein. 

 

http://www.lvr.de/
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3 Aufgabenbeschreibung 

 

Die Erfassung und Analyse von bestehenden Angebots- und Vernetzungsstrukturen 

im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern im Rhein-

land“ durch das wissenschaftliche Institut soll am 1. August 2019 beginnen und bis 

zum 30. März 2020 abgeschlossen sein. 

 

Im genannten Zeitraum sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen: 

 

1. Entwicklung des Konzeptes und der Instrumente für die Durchführung der Ist-

stands-Analyse im Rheinland. Diese Analyse soll nach jetzigem Stand insbeson-

dere folgende Aspekte umfassen: 

 Beschreibung vorhandener Angebote bezogen auf die Merkmale Kommune, 

Träger, Angebotsform, Ziele, Zielgruppe, Laufzeit, Personal, Finanzierung. 

 Kooperationspartner der Träger der Angebote bei der Planung und Durchfüh-

rung sowie Einbindung in örtliche Netzwerke (der Prävention, gegen Kinder-

armut, der Frühen Hilfen …). 

 Koordinierungs- und Netzwerkstrukturen der kommunalen Ämter (Jugend-

amt, Gesundheitsamt) für „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchter-

krankter Eltern“. 

 Bezogen auf alle Gestaltungsebenen: 

· „Stolpersteine“ und Wiederstände bei der Umsetzung. 

· Gelingensfaktoren bei der Umsetzung. 

· Bewertungen der verschiedenen Akteursgruppen sowie, bei den Angebo-

ten, der Zielgruppen von „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchter-

krankter Eltern“. 

 Planungsdaten der Kommunen zu vorhandenen Bedarfen der Zielgruppen 

und zur Abdeckung derselben. 

 Unterstützungsbedarfe bezogen auf die (weitere) strukturelle Absicherung der 

„Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“ durch den LVR. 

2. Befragung der Kommunen sowie weiterer relevanter Träger im Rheinland zu be-

stehenden Angebots- und Vernetzungsstrukturen im Bereich „Hilfen für Kinder 

psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“. 

3. Aufbereitung vorhandener Studien und Untersuchungen Anderer zum Themen-

bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“ (Meta 

studie). Hierzu gehören die Aktivitäten der gleichnamigen Arbeitsgruppe beim  

AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. auf Bundesebene  

(https://www.ag-kpke.de/).  

4. Entwicklung eines Plausibilitätsmodells bezogen auf rheinlandweit existierende 

Bedarfe bei den Zielgruppen und daraus resultierende notwendige Angebots-

strukturen in Kommunen. 

5. Durchführung von Expertengesprächen zur Reflexion/Rückversicherung zentraler 

Erkenntnisse im Untersuchungszeitraum. 

6. Aufbereitung der Ergebnisse in einem Abschlussbericht. 

 

Zu berücksichtigen ist, dass es sich hierbei um kein abschließendes Leistungsspekt-

rum handelt. Weitere aus dem Umsetzungsprozess erwachsende Maßnahmen sind 

vom Grundsatz her möglich.  

https://www.ag-kpke.de/
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Die konzeptionelle Klärung und Umsetzung der einzelnen Leistungen soll nach Auf-

tragserteilung in Abstimmung mit dem LVR als Auftraggeber erfolgen. Hierfür sind 

Treffen zu Beginn und während der Umsetzung beim LVR in Köln vorgesehen.   

 

 

4 Vergütung und Vertragsbedingungen 

 

Für die ausgeschriebene Leistung stehen insgesamt bis zu 49.000 Euro zur Ver 

fügung.  

 

Die Vergütung erfolgt in vier Raten und anteilig nach Fortschritt der Umsetzung der 

einzelnen Maßnahmenschritte. Die zeitliche und finanzielle Konkretisierung der ein-

zelnen Ratenzahlungen erfolgt im Rahmen der Vertragsklärung. 

 

Es gelten die Vertragsbedingungen des Landschaftsverbandes Rheinland. Der Bieter 

akzeptiert mit seiner Angebotsabgabe die in den Vergabeunterlagen aufgeführten 

Vertragsbedingungen und Forderungen des LVR. Vertragsbedingungen des Bieters 

finden keine Anwendung. Sollte ein Bieter auf seine Vertragsbedingungen bestehen, 

in den Angebotsunterlagen darauf hinweisen oder diese beifügen, dann wird sein 

Angebot von der Wertung und damit vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

 

 

5 Anforderungen an den Auftragnehmer 

 

Der Auftragnehmer soll über langjährige Erfahrungen mit Untersuchungen sowie 

über fachliches Know-how im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchter-

krankter Eltern“ verfügen.  

 

Dies ist durch entsprechende Angaben zu Untersuchungsaktivitäten sowie zur Quali-

fikation der beteiligten Mitarbeiter_innen bei der Einreichung des Angebotes zu bele-

gen (siehe Punkt 6). 

 

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, den Datenschutz sicherzustellen. Er ach-

tet darauf, dass nur solche Sozialdaten ermittelt und verarbeitet werden, die durch 

den Untersuchungsgegenstand erforderlich sind. 

 

 

6 Verfahren und Fristen 

 

Das Angebot zur Erfassung und Analyse von bestehenden Angebots- und Vernet-

zungsstrukturen im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch und/oder suchterkrankter 

Eltern im Rheinland“ soll insbesondere folgende Angaben umfassen: 

 

1. Vorstellung des Instituts mit Angaben: 

 Zur Größe des Instituts (Personal, Jahresumsatz). 

 Zu den bisherigen Aktivitäten/Projekten zum Themenbereich „Hilfen für  

Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“. 

 Zum Qualifikationsprofil der Mitarbeiter_innen, die die Untersuchung durch-

führen. 

 

2. Eine Konzeptskizze für die Umsetzung der im Abschnitt 3 aufgeführten Leistun-

gen, die:  
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 Konzeptionelle Ideen und Vorschläge zur Gestaltung und Umsetzung der ein-

zelnen Leistungsbereiche sowie 

 einen Zeitplan mit Angabe der jeweils vorgesehenen Aktivitäten benennt.  

 

3. Eine Aufschlüsselung der kalkulierten Gesamtkosten, orientiert an den unter Ab-

schnitt 3 aufgeführten Leistungsbereichen, mit Angabe:  

 Der für jeden Leistungsbereich kalkulierten bzw. zur Verfügung gestellten 

Beratertage (kalkulierte Kosten pro Tag, bei unterschiedlichen Tagessätzen 

bitte kurz erläutern). 

 Der Sachkosten. 

 Ggf. anfallender Overhead-/Leitungskosten. 

Für die Kostenaufstellung ist der beigefügte Vordruck zu nutzen.  

 

 

Dem Angebot sind zwingend vollständig ausgefüllt und unterschrieben beizufügen:  

 Ein unterschriebenes Angebotsschreiben  

 Die beiliegende Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit National 

 Eine ausführliche Darstellung des Instituts sowie die Konzeptskizze zur Aufga-

benumsetzung gem. Abschnitt 6 dieser Leistungsbeschreibung 

 Die Kostenaufstellung  

Sämtliche Unterlagen sind vollständig auszufüllen. Fehlende Unterlagen können zum 

Ausschluss führen.  

 

Das schriftliche Angebot mit rechtskräftiger Unterschrift ist per E-Mail bis spätestens  

10. Mai 2019 einzureichen bei:  

Landschaftsverband Rheinland 

Dezernat 4 

Herr Mavroudis, 43.14 

50663 Köln 

alexander.mavroudis@lvr.de    

 

Der LVR behält sich vor, Bieter nach Angebotsabgabe zu einem persönlichen  

Gespräch einzuladen und über das Angebot zu verhandeln. 

 

Für Rückfragen und ggf. auch ein persönliches Gespräch steht Herr Mavroudis zur 

Verfügung. 

 

Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt bis Ende Juli 2019. Dabei werden fol-

gende Kriterien zugrunde gelegt: 

1. Qualität der eingereichten Leistungsbeschreibung mit dem Konzept zur 

Gestaltung und Umsetzung der einzelnen Leistungsbereiche 

2. Fachkunde des Auftragnehmers 

3. Preis in Verbindung mit den angebotenen Leistungen 

 

 

 

mailto:alexander.mavroudis@lvr.de
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Dachverbamt
GeweindepsychJatrjlö e.V,

Konzeptionelle Vorschläge

zur Gestaltung und Umsetzung der einzelnen Leistungsbereiche

1. Entwicklung des Konzeptes und der Instrumente für die Durchführung der Ist-Stands-Analyse im

Rheinland

Konzeptionelle Abstimmung über Breite, Erhebungstiefe, zu befragende Anbieter von Hilfen sowie

der Zeitlinien und der Ergebnispräsentationsform

• Vorbereitung der Studie

•/ Schwerpunkte Fragebögen

• Vorbereitung Ergebnispräsentationsform und -plattform

• Nutzung der Expertise und Kontakte der/zur AGpR

2. Befragung der Kommunen sowie weiterer relevanter Träger im Rheinland zu bestehenden

Angebots- und  ernetzungsstrukturen im Bereich „Hilfen für Kinder psychisch ünd/oder

suchterkrankt r Eltern 

a) Recherche der Kontaktdaten d r Kommunen und Anbieter

• Gemeindepsychiatrische Anbieter im Rheinland (AGPR, Einbindung aller Wohlfahrtsverbände)
• Anbieter von Suchthilfen im Rheinland (AGPR, Einbindung aller Wohlfahrtsverbände)
• Rheinische Fachkliniken für Psychiatrie

• Psychiatriekoordinatoren und Leitung Sozialpsychiatrische Dienste der Kommunen

• Erziehungsberatungsstellen (Einbindung aller Wohlfahrtsverbände)
•  Jugendamtsleitungen

• Träger der Jugendhilfe (Einbindung aller Wohlfahrtsverbände

• Sprecher der vorhandenen Netzwerke für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil

• Netzwerke Früher Hilfen

b) Erstellung und Freischaltung einer Onlinebefragung mit den Studienfragen siehe Punkt 1. und
4. über Survey Monkey .

c) Mail an Ansprechpartner mit der Bitte um Teilnahme und Erklärung des Inhalts der Studie
d) Nachgehende Erinnerung zur erbetenen Rückmeldung und Projekteeintrag (2*Mailkontakte)

3. Aufbereitung vorhandener Studien und Untersuchungen Anderer zum Themenbereich „Hilfen für

Kinder psychisch und/oder suchterkrankter Eltern - welche Bedarfe sind vorhanden, welche

Strukturen und Angebote sind notwendig".

• Recherche

• Aufbereitung der Ergebnisse

• Visualisierung

4. Entwicklung eines Plausibilitäts odells bezogen auf rheinlandweit existierende Bedarfe bei den

Zielgruppen und daraus resultierende notwendige Angebotsstrukturen in den Kommunen

Hauptfragestellung:

• Welche Angebote gibt es?  

• Wo sind Angebotslücken ?



Sind,kommunale interdisziplinäre Netzwerke vorhanden?

In welcher Ausbaustufe befinden sie sich?

Wo sind regionale Entwicklnngsbedarfe ?

Dachverband
Gemeindepsyehlatrie e.V.

5. Durchführung von Expertengesprächen zur Reflexion/Rück ersicherung zentraler Erkenntnisse im
Untersuchungszeitraum

• Befragung  on Experten unter Einbeziehung kommunaler Akteure aus 4 Regionen:

z.B. Duisburg, Bonn, Köln, Rhein-Sieg

•  elche kommunalen und interdisziplinären  etzwerke haben sich bewährt?

• Was kennzeichnet sie?

• Welche Herausforderungen bei der Entwicklung und Implementierung von Angeboten gibt
es? .

• Wie sind die Netzwerke organisiert und finanziert?

• Was funktioniert gut, was ist ausbaufähig?

• Welche'Angebote fehlen kurz-, mittel-, und längerfristig?

Auswertung und Dokumentation der Gespräche

6. Aufbereitung der Ergebnisse in einem Abschlussbericht

Auswertung der Befragungen und der Studien. . ¦

Dokumentation und Empfehlungen, (incl. Layout und Graphiken)

7. Optional: sonstige Akti itäten

Darstellung und  utzbarmachung der aktuell vorhandenen Angebote für die Kommunen durch
Einpflegen der neuen Angebote in den Online-Atlas Kinder psychi ch erkrankter Eltern
http://kinder.mapcms.de/

Überarbeitung des Projekteatlas

• Mail an Anbieter: Information über Ziele, Ankündigung Abfrage und Bitte um Eintrag in

Projekteatlas' . .

• Je nach Art der Rückmeldung: Überarbeitung und Erweiterung der Kategorien des

vorhandenen Projekteatlas



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3628

öffentlich

Datum: 27.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 43

Bearbeitung: Herr Schönberger

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3628 die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 
evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren als Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 
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Zusammenfassung: 

 

Die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 

evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren, beantragte mit 

Schreiben vom 12.08.2019 die überörtliche Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband Rheinland. 

Alleingesellschafter der Gesellschaft ist die „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft mbH“ der evangelischen Gemeinde Düren. 

 

Die Gesellschaft hat sich neben anderen Betätigungsfeldern auch auf Leistungen der 

Jugendhilfe im Rahmen des § 2 SGB VIII spezialisiert und betreibt Standorte in den 

Städten Aachen, Düren, Eschweiler sowie Stolberg und im Kreis Düren. 

 

Gemäß § 75 SGB VIII ist für eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch 

das Landesjugendamt als Voraussetzung erforderlich, dass der Träger: 

1. eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, 

2. die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, also die Entwicklung und Erziehung 

junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördert, 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. sowie aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lässt, 

dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der 

Jugendhilfe zu leisten imstande ist und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

Da das Bestehen dieser Anerkennungsvoraussetzungen rückwirkend mindestens bis zum 

Jahr 2016 nachgewiesen worden ist, hat die Antragstellerin einen Anspruch auf 

Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3628: 

 

Die „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“ der 

evangelischen Gemeinde Düren, Paradiesbenden 16 in 52349 Düren, beantragte mit 

Schreiben vom 12.08.2019 die überörtliche Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII durch den Landschaftsverband Rheinland. 

Alleingesellschafter der Gesellschaft ist die „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft mbH“ der evangelischen Gemeinde Düren. 

 

Die Gesellschaft hat sich neben anderen Betätigungsfeldern auch auf Leistungen der 

Jugendhilfe im Rahmen des § 2 SGB VIII spezialisiert. 

 

Die Antragstellerin betreibt Standorte in den Städten Aachen, Düren, Eschweiler sowie 

Stolberg und im Kreis Düren. 

 

Die Antragstellerin beschäftigt 249 Mitarbeitende, davon 75 Auszubildende in der 

überbetrieblichen Ausbildung. 

 

 

I. 

Für die Anerkennung ist gemäß §§ 75 III SGB VIII, 25 I Nr. 2 AG-KJHG-NRW „das 

Landesjugendamt nach Beschlussfassung des Landesjugendhilfeausschusses zuständig, 

wenn der Träger der freien Jugendhilfe seinen Sitz im Bezirk des Landesjugendamtes hat 

und vorwiegend dort in mehreren Jugendamtsbezirken tätig ist. Gehören diese zu 

demselben Kreis, ist anstelle des Landesjugendamtes das Jugendamt dieses Kreises 

zuständig.“ 

Aufgrund der räumlichen Verteilung der Standorte und der Arbeitsschwerpunkte auf 

mehrere Gebietskörperschaften des LVR ist der regionale Bezug zum Verbandsgebiet des 

LVR gegeben. 

 

 

II. 

Gemäß § 75 SGB VIII ist für eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch 

das Landesjugendamt als Voraussetzung erforderlich, dass der Träger: 

1. eine juristische Person oder Personenvereinigung ist, 

2. die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, also die Entwicklung und Erziehung 

junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördert, 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. sowie aufgrund der 

a. fachlichen und 

b. personellen 

Voraussetzungen erwarten lässt, dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 

Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande ist und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

 

Zu 1. 

Als Gesellschaft mbH ist die Antragstellerin eine juristische Person. 



 

3 

 

Zu 2. 

Gemäß Lit. C des Gesellschaftsvertrages wird der Gesellschaftszweck u.a. wie folgt 

beschrieben: 

„1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung und 

Berufsbildung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere, indem  

... 

b) junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert 

werden, um beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

c) die in Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen eingebundenen 

Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützt und beraten werden, um 

ihren Lebensalltag und ihre Erziehungspflichten bewältigen zu können, 

... 

2. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben nach § 1 SGB VIII wahr [<gemeint ist 

wohl § 2 SGB VIII <Anmerkung des Vorlagenerfassers>] und strebt die Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII an. 

...“ 

An einer Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe besteht insoweit kein Zweifel. 

 

Zu 3. 

Durch Bescheinigung des Finanzamtes Düren vom 10.08.2015 wurden die 

satzungsgemäßen Voraussetzungen gemäß §§ 51, 59, 60 und 61 der Abgabenordnung 

(Gemeinnützigkeit) bestätigt. 

Die Gemeinnützigkeit ist somit zu unterstellen. 

 

Zu 4. 

Aufgrund der dargelegten Finanz-, Personal- und Raumsituation bestehen keine Zweifel 

an den fachlichen und personellen Voraussetzungen, die einen nicht unwesentlichen 

Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe erwarten lassen. 

 

Zu 5. 

Zweifel an einer grundgesetzkonformen Arbeit bestehen nicht. 

 

 

III. 

Sind die unter II. aufgeführten Voraussetzungen seit mindestens drei Jahren erfüllt, so 

hat der beantragende Jugendhilfeträger einen Anspruch auf eine Anerkennung als freier 

Träger. 

Sind diese Voraussetzungen zwar erfüllt, die Dauer von drei Jahren allerdings noch nicht 

erreicht, so hat der Träger einen Anspruch gegen das Landesjugendamt, nach 

pflichtgemäßem Ermessen über eine Anerkennung zu entscheiden. 

Da das Bestehen der Anerkennungsvoraussetzungen mindestens bis zum Jahr 2016 

nachgewiesen wurde, hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Anerkennung als freier 

Träger der Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 

 

In Vertretung  

 

B a h r - H e d e m a n n 
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Gesellschaftsvertrag  er low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförde¬
rungsgesellschaft Düren mbH

Präambel

1. Die „low-tec gemeinnützige Aibeitsmarktförderungsgeseilschaft Düren mbH  für beruf¬
liche Integration, Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung (klarstellend wird ver¬
merkt,  ass der letzte Zusatz nicht Bestandteil der Firma ist) soll nach dem  illen i res
Gesellschafters einen aus dem kirchlich-diakonischen Selbstverständnis begründeten
Beitrag zur Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmarkt benachteiligter Men¬
schen leisten und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien sowie eine kinder- un  familienfreundlic e Umwelt zu er alten oder
zu schaffen.

2. Zur Erreichung des Gesellschafterzwecks kooperiert die Gesellschaft eng mit allen lo¬
kalen und regionalen Akteuren. Ziele sind, die in Beschäftigungs- und Qualifizierungs¬
maßnah en eingebundenen Menschen zu qualifizieren, sozialpädagogisch zu beglei¬
ten und in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzuglie ern bzw. im Arb itsmarkt zu stabili¬
sieren. Darüber hinaus sollen zum Zwecke der Prävention lokal abgestimmte Projekte
entwickelt werden, die die Lebensbedingungen junger Menschen und Familien  erbes¬
sern.

A
Firma, S te

1. Die Firma der Gesellschaft lautet „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsge¬
sellschaft Düren mbH .

2. Sitz der Gesellschaft ist Düren.

B
Gegenstan  und Ausrichtung der Gesellschaft

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmar t
benachteiligter Menschen. Ihre Einglie erungschancen in den allgemeinen Arbeits¬
mar t sollen gefördert und  erbessert werden. Regelmäßig wird sozialpädagogische
Unterstützung und Begleitung gewährt. Darüber hina s werden Projekte initiiert, die
dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Die
Gesellschaft strebt die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe an.



2 Dadurch  ird die Gesellschaft in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe im
Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung  er Evangelischen Kirche tätig.

C
Ziele und Prinzipien

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe, die Förderu g der Erziehung
und Berufsbildung. Der Sa zungszweck  ird verwirklicht insbesondere, indem

a. am Arbeits arkt benachteiligte und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen für
den Arbeits arkt qualifiziert und beschäftigt werden;

b. junge Menschen in i rer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert wer¬
den, u  beizu ragen Benachteiligung zu  ermeiden oder abzubauen;

c. die in Beschäftigungs- und Qualifizierungs aßnah en eingebundenen Eltern
und Erziehungsberechtigten unterstützt und beraten werden, um ihren Lebens¬
alltag und ihre Erziehungspflichten bewältigen zu können;

d. mittel- oder langfris ig unter Berücksichtigung des angesprochenen Personen¬
kreises regional  onkurrenzfähig durchzuführende Projekte initiiert und entwi¬
ckelt werden, durch die Menschen, die sozial benachteiligt sind und auf dem
Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben, in eine dauerhafte sozial ersiche¬
rungspflichtige Beschäftigung zu kommen;

e.  itweltschonende und ressourcenerhaltende Arbeits ethoden angewendet
und vermittelt werden;

f. geeignete Maßnahmen zur Einleitung und Begleitung  on Veränderungspro¬
zessen geplant, organisiert und angeboten werden zur Förderung der Perso¬
nalentwicklungsziele und zur Abdeckung der Aus- und Weiterbildungsanforde¬
rungen in der Region tätiger Unternehmen;

g. sich die Gesellschaft insgesamt zum lokal und regional nachhaltigen Wirtschaf¬
ten verpflichtet und in Zusammenarbeit mit Kommunen und anderen Trägern
dazu beiträgt, die  ebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familienfreundliche U welt zu erhalten oder zu schaf¬

fen.

2. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben nach § 1 SGB VIII wahr und strebt die Aner¬
kennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII an.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt Geschäfte bzw. Maßnahmen durchzuführen, die dem
Gesellschaftszwec  unmittelbar oder mittelbar dienen oder diesen ergänzen.

4. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge einnützige und /oder mild¬
tätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke  der Abgabenord¬

nung.

5. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie  erfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlic e
Zwecke.

?
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6. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Dem Gesellschafter dürefen keine Gewinnanteile un  a ch keine sonstigen Zuwen¬
dungen aus Mitteln der Gesellschaft zufließen.
Er erhält bei seinem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft o er bei Weg¬
fall steuerbegünstigter Zwec e nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und
den gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen zurück.

7. Es darf keine Person durch un erhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausga¬
ben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, begünstigt  erden.

8. Bei Auflösung der  örperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
ermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kap talanteile der Gesellsc af¬

ter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen
übersteigen, an die „lo -tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsge¬
sellschaft mbH  der E angelischen Gemeinde zu Düren, die es unmittelbar und aus¬
schließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu  erwenden hat.

9. Die Gesellschaft ist Mitglied des als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege aner¬
kannten Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im R einland und damit zu¬
gleich dem E angelischen Werk für Diakonie und Entwicklung angeschlossen.

D
Stamm a ital, Stammeinlage

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwan¬
zigtausend Euro).

2. Auf das Sta mkapital übernimmt der Gesellschafter „low-tec gemeinnützige Beschäf-
tigungs- und Quaiifizierungsgesellsc aft mbH  der Evangelischen Gemeinde zu Düren
einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25.000,00 € (Geschäftsanteil Nr. 1).

3. Das Stammkapital ist in voller Höhe dadurch zu erbringen, dass  er Gesellschafter,
„low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH  der
Evangelischen Gemeinde zu Düren aus seinem Ver ögen seine sämtlichen Einrich¬
tungen und Dienste betreffend die Beschäftigung und Qualifizierung am Arbeitsmarkt
benachteiligter Menschen jeweils als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten zur
Neugründung der Gesellschaft überträgt (§ 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG). Soweit der Wert
des zu übertragenden Vermögens zu Buchwerten den Nennbetrag des Stammkapitals
übersteigt, wird dieser Betrag in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt.

4. Geschäftsanteile oder Teile da on dürfen nur an Körperschaften abgetreten werden,
die gemeinnützig und einer Kirche zuzuordnen sind, welc e in der Arbeitsgemeinsc aft
christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland mitarbeiten.
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E
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung ins Handelsregister.

2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr als Rumpfgeschäfts¬
jahr beginnt  it der Eintragung ins Handelsre ister und endet am 31.12. desselben
Jahres.

F
Gesellschaftsorgane

1. Organe der Gesellschaft sind

a. die Geschäftsführung

b. die Gesellschafterversammlung.

2. Mitglieder der Organe der Gesellschaft sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lei¬
tender Stellung müssen in der Regel einem evangelischen, die übrigen Mitarbeiterin¬
nen und  itarbeiter sollen einem christlichen Bekenntnis angehören. Das gilt nicht für
Beschäftigte im Sinne von Abschnitt B Nr. 1.

G
Geschäftsführung, Vertretung

1. Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer oder mehrere
Geschäftsführerinnen bzw. -führer. Sofern nur eine Person die Geschäftsführung bil¬
det, wird die Gesellschaft durch sie allein  ertreten. Ansonsten wird die Gesellschaft
durch z ei Personen der Geschäftsführung gemeinschaftlich  ertreten, sofe   nicht
durch Beschluss der Gesellschafter ersammlung einer Person oder me reren Perso¬
nen der Geschäftsführung Alleinvertretungsberechtigung ein eräumt wird.

2. Wird die Geschäftsführung durch me rere Personen gebildet, beschließen sie unterei¬
nander mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge¬
le nt. Die Antragsteilerin o er der Antragsteller kann in einem solchen Fall die Gesell¬
schafterversammlung anrufen. Die Geschäftsführung darf keine Geschäfte im Namen
oder zu Lasten des Gesellsc afters führen.

3. Der/Die Geschäftsführer(in/nen) kann/können durch Besc luss der Gesellschafterver¬
sammlung generell o er für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit werden.
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4. Die Gesellsc afterversammlung ist zuständig für die Bestellung und die Abberufung
der Mitglieder der Geschäftsführung.

5. Alle Rechte und Pflichten der Geschäftsführung ergeben sich aus dem Gesetz, diesem
Gesellschaftsvertrag und den Bestimmungen einer (etwaigen) Geschäftsordnung.

H
Gesellschafterversammlung

1. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

2. Der Gesellschafter „low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesell¬
sc aft mbH  der Evangelischen Gemeinde zu Düren wir  in der Gesellschafterver¬
sammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten.

3. Gesellschafterversa mlungen finden bei Bedarf, mindestens aber einmal jährlich statt.

4. Außerordentliche Gesellschaftersammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse
der Gesellschaft erforderlich erscheint oder ein  itglied der Gesellschafterversamm¬
lung es im Gesellschaftsinteresse  erlangt.

5. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte für den Zeitrau  bis zur über¬
nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung einen Vorsitzenden und einen stell¬
vertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung.

6. Ort der Gesellschafterversammlungen ist Düren.

7. An der Gesellschafterversa mlung ni mt die Geschäftsführung teil, Soweit ihre Mit¬
glieder nic t zugleich als Vertreter des Gesellschafters handeln, haben sie kein Stimm¬
recht und können im Einzelfall durch Beschluss der Gesellschafterversa  lung von
der Teilnahme ausgeschlossen werden.

8. Außerdem können sachkundige Personen zu einzelnen Pun ten der Tagesordnung
beratend hinzugezogen werden.

9. Gesellschafterversammlungen werden  on der Geschäftsführung mit einer Frist  on
einer Woche per Brief o er per E-Mail / Telefax unter Mitteilung von Ort, Tag, Zeit und
Tagesordnung einberufen. Für die Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung
ma geblich. Die Frist beginnt bei der Zustellung per Brief am zweiten Tag nach Aufga¬
be zur Post und bei der Zustellung per E-Mail / Telefax mit dem auf die Absendung des
Einberufungsschreibens folgenden Tages, wobei das Datum der E-Mail / Telefax gilt.
Bei der Berechnung der Frist ist der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitzu¬
zählen. Bei der Berechnung der Frist ist der Tag der Gesellschafter ersammlung nicht
mitzuzählen.

10. Lehnt die Geschäftsführung den begründeten Antrag des Gesellschafters auf Einberu¬
fung einer Gesellschafterversammlung ab oder hat sie binnen zwei Wochen nach Ein¬
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gang des Antrags die Gesellschafterversammlung nicht einberufen, Ist der Gesell¬
schafter selbst zur Einberufung der Gesellschafterversammlung berechtigt.

11. Der Gesellschafter kann auch unter Verzicht auf Form un  Frist eine Gesellschafter¬
ersammlung abhalten, wenn weder eine gesetzliche noch eine Bestimmung des Ge¬

sellschafts ertrages entgegensteht. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 Ist eine
schriftliche, fernmündliche oder eine andere Abstimmung in vergleichbarer Form auch
mittels elektronischer Medien zulässig.

Gesellschaf erbeschlüsse

1. Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je € 1,00 eines Geschäftsanteils ge ährt ei¬
ne Stimme. Die auf den Gesellschafter entfallenden Stimmen können wegen des Ver¬
bots der Stimmrechtsspaltung nur einheitlich abgegeben  erden. Die Gesellschafter¬
versammlung ist beschlussfähig, wenn der Gesellschafter ordnungsgemäß im Sinne
von H 2. vertreten ist.

2. Beschlüsse der Gesellschafterversa mlung werden mit einfac er Mehr eit der abge¬
gebenen Ja-Stimmen gefasst, soweit nicht gesetzlich oder in diesem Gesellschaftsver¬
trag etwas anderes bestimmt ist.

3. Gesellschafterbeschlüsse sind in allen Angelegenheiten der Gesellschaft zulässig, so¬
weit nicht gesetzlich oder im Rahmen dieses Gesellschaftervertrages etwas anderes
geregelt ist.
Insbesondere beschließt die Gesellschafterversammlung über

a. die Feststellung des Jahresabschlusses;

b. die Verwendung  on Reingewinnen o er die Abdeckung von Verlusten;

c. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung;

d. die Geschäftsordnung der Geschäftsführung;

e. die Entlastung der Geschäftsführung.

4. Die nachfolgend aufgeführten Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter¬
ersammlung:

a. die Übernahme neuer Aufgaben, die nicht durch Abschnitt C Nr. 1 dieses Ver¬
trages abgedeckt sind;

b. Aufnahme und Gewährung  on Krediten und Darlehen, Eingehen von Wech¬
selverbindlichkeiten, Übernahme von Bürgsc aften und Garantieverpflic tun¬
gen sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleich¬
kommen, soweit sie jeweils im Einzelfail einen Nettobetrag in Höhe von 25.000
Euro übersteigen;
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c. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, soweit der jährliche Miet- bzw. Pacht¬
zins einen Nettobetrag in Höhe von 50.000 Euro über teigt;

d. Prozessführung als klagende oder als beklagte Partei, wenn das Klagerisiko ei¬
nen Nettobetrag in Höhe von 25.000 Euro voraussichtlich übersteigen wird;

e. Eingehen und Kündigung  on Beteiligungen;

f. Erwerb und Veräußerung un  Belastungen von Grun stücken und grun ¬
stücksgleichen Rechten;

g. investlve Anschaffungen, die einen Nettobetrag in Höhe  on 100.000 Euro im
Einzelfall übersteigen;

h. die Bestellung oder Abberufung von Prokuristen so ie die Festlegung und Än¬
derung ihrer Anstellungsbedingungen,

5. Über die  erhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen sind Nie¬
derschriften anzufertigen, vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung oder -
falls ein solcher nic t gew hlt ist - von den an der Gesellschafter ersammlung teilneh¬
menden Gesellschaftervertretern zu unte zeichnen sind und von der Geschäftsführung
aufbewahrt werden.

6. Beschlüsse,  ie den Zweck der Gesellschaft, die Zusammensetzung oder die Zustän¬
digkeit ihrer Organe o er die Besti mungen über die Zuordnung zur E angelischen
Kirche verändern sowie Beschlüsse über die Ausgründung von o er die Beteiligung an
anderen Unternehmen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zusti mung des Landeskir¬
c enamtes der Evangelischen Kirche im Rheinland.

J
Jahresabschluss

1, Die Geschäftsführung hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den Jahres¬
abschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) der Gesellschaft aufzustel¬
len.

2. Der Jahresabschluss ist nach  en Vorschriften des Dritten Buches des Han elsge¬
setzbuches von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
prüfen.

?
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K
Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ungültig sein, so bleibt der
Vertrag gleichwohl gültig.
In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch
Beschluss des Gesellschafters so umzudeuten, dass der mit der ungültigen Bestim¬
mung beabsic tigte materielle Zweck erreicht wird.
Dasselbe soll gelten, wenn bei der Durc führung des Gesellschaftsvertrages eine er¬
gänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

2. Bekanntmachungen der Gesellschaf  erfolgen nur im Bundesanzeiger(

3. Die mit der Gründung verbundenen Kosten und Steuern trägt die Gesellschaft bis zu
einer Höhe  on € 2.500,00.
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3557

öffentlich

Datum: 27.08.2019

Dienststelle: Fachbereich 43

Bearbeitung: Herr Gilles

Landesjugendhilfeausschuss 19.09.2019 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Bericht über die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW 
2018

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW 2018 
wird gemäß Vorlage 14/3557 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n
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Zusammenfassung: 

 

Die Verwaltung berichtet über die vom LVR-Landesjugendamt Rheinland bewilligte 

Förderung durch den Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) NRW 2018. Die Mittel wurden 

durch das LVR-Landesjugendamt Rheinland erfolgreich bewirtschaftet.  

 

Insgesamt ergab sich auf das Volumen des gesamten KJFP NRW in Höhe von  

120,31 Mio. € für das Jahr 2018 eine Mittelabflussquote in Höhe von 100,07% (Quote 

2017 = 98,85%). Die Aufteilung der Mittel zwischen den Landschaftsverbänden ergibt 

sich aus beigefügter Übersicht. 



2 

Begründung der Vorlage Nr. 14/3557: 

 

Der Bericht über die Abwicklung des KJFP NRW 2018 ist als Anlage beigefügt. 

 

In Vertretung 

 

B a h r - H e d e m a n n 



Stand: 26.07.2019

Pos. 

KJFP

jährlicher Ansatz 

im KJFP

EUR

Ist-Ergebnis 

2018

EUR

Zahl

der

Anträge

Anzahl

Vorgänge

ohne 

Antragst.

Anzahl

Ableh-

nungsbe-

scheide

Anzahl

Klagen

Ist-Ergebnis

2018

EUR

Offene Kinder- und Jugendarb. 1.1.1 30.828.424,00 30.828.329,00 - 95 - - 15.965.538,00

Förd. v. Einrichtungen der

Offenen Jugendarbeit 1.1.2 2.343.098,00 5.905.294,29 412 - 57 - 3.041.792,00

Jugendverbandsarbeit 1.1.3 22.491.542,00 22.491.542,00 - 17 - - 18.981.694,00

Jugendbildungsstätten 1.1.4 1.823.314,00 1.823.311,00 - 4 - - 1.446.980,00

Zusammenschl. landeszentraler

Träger der Jugendarbeit 1.1.5 2.344.703,00 2.344.702,40 - 6 - - 2.052.556,65

Ring Politischer Jugend 1.1.6 1.349.492,00 1.347.595,50 4 - - - 1.347.595,00

Fachberatung Jugendarbeit 1.1.7 2.105.948,00 1.709.982,00 8 - 1 - 572.897,00

Initiativgruppenarbeit 1.2.1 0 23.081,69 7 - - - 8.806,00

Kommunale Bildungslandsch. 1.2.2 4.770.680,00 1.488.753,73 121 - 1 - 746.247,00

Intern. Jugendarbeit, Gedenk-

stättenfahrten, Europa/1Welt 1.2.3 2.339.120,00 2.833.313,62 164 - 10 - 1.162.850,95

Stark durch Beteiligung - 

Jugendliche aktiv und direkt an

politischen und gesellschaftl.

Prozessen beteiligen 1.2.4 1.124.549,00 1.439.157,08 53 - 3 - 650.197,00

Nachhaltige Entwicklung in der

globalisierten Welt 1.2.5 359.864,00 344.328,57 19 - - - 101.855,00

Zusammenschl. landeszentraler

Träger der kult. Jugendarbeit 2.1.1 2.119.273,00 2.119.273,00 - 5 - - 885.684,00

Angaben bezogen auf Rheinland Angaben bezogen auf NRW 

Abwicklung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW 2018



Pos. 

KJFP

jährlicher Ansatz 

im KJFP

EUR

Ist-Ergebnis 

2018

EUR

Zahl

der

Anträge

Anzahl

Vorgänge

ohne 

Antragst.

Anzahl

Ableh-

nungsbe-

scheide

Anzahl

Klagen

Ist-Ergebnis

2018

EUR

Angaben bezogen auf Rheinland Angaben bezogen auf NRW 

Jugendkunstschulen 2.1.2 1.199.549,00 1.199.549,00 - - - - -

Akademie Remscheid 2.1.3 1.019.616,00 909.500,00 1 - - - 909.500,00

Koord. und fachl. Beratung

i. d. kult. Jugendarbeit 2.1.4 0 248.000,00 1 - - - 84.000,00

Träger der Medienpädagogik 2.1.5 813.852,00 796.535,00 3 - - - 619.935,00

Jugendkulturland NRW 2.2.1 2.094.098,00 2.499.793,85 125 - 7 - 1.188.381,15

Fit für die mediale Zukunft 2.2.2 619.606,00 1.083.998,12 80 - 2 - 679.836,28

Angebote d. Jugendsozialarbeit 3.1.1 16.182.870,00 16.102.216,87 - 89 - - 9.509.684,60

Zusammenschl. landeszentraler

Träger d. Jugendsozialarbeit 3.1.2 567.791,00 567.790,90 - 8 - - 567.790,90

Integration als Chance 3.2.1 1.679.323,00 2.355.127,62 144 - 6 - 1.161.936,01
Teilhabe junger Menschen mit

Behinderung 3.2.2 1.199.549,00 608.563,78 42 - 1 - 353.299,64

Soz. Teilhabe und Chancengleichh. 3.2.3 1.199.550,00 1.343.476,17 137 - 8 - 915.236,85

Arbeitsgemeinschaft Kinder-

und Jugendschutz 4.1.1 698.137,00 699.000,00 1 - - - 699.000,00

Fachstellen d. Kinder- und

Jugendschutzes 4.1.2 191.927,00 176.077,00 1 - - - 55.000,00

Gewaltpräventive Angebote 4.1.3 2.484.140,00 2.292.460,83 21 - - - 945.229,64

Präventive Angebote in der

Kinder- und Jugendhilfe 4.2.1 1.434.033,00 1.116.093,32 61 - 2 - 479.109,33

Jugendschutz / Jugendmedien-

schutz 4.2.2 155.940,00 326.226,70 12 - - - 254.591,00

Förderung der Fachstellen der 

Mädchen / Jugenarbeit 5.1 1.018.625,00 975.492,99 1 - - - 64.721,00



Pos. 

KJFP

jährlicher Ansatz 

im KJFP

EUR

Ist-Ergebnis 

2018

EUR

Zahl

der

Anträge

Anzahl

Vorgänge

ohne 

Antragst.

Anzahl

Ableh-

nungsbe-

scheide

Anzahl

Klagen

Ist-Ergebnis

2018

EUR

Angaben bezogen auf Rheinland Angaben bezogen auf NRW 

Projektförderung geschlechts-

spezifischer Angebote in der

Kinder- und Jugendarbeit 5.2 554.832,00 733.261,38 71 - 2 - 424.076,50

Freiwilliges Ökologisches Jahr 6.1 1.799.323,00 1.477.514,00 131 - 6 - 622.640,00

Qualifizierung der Jugendfrei-

willigend. durch Bildungsarb. 6.2 1.313.882,00 500.238,15 11 - 1 - 265.270,50

Besondere Maßnahmen / Proj.

zukunftsweisend. Initiativen 7 2.279.662,00 1.358.807,34 16 - 2 - 819.857,44

Wissenschaftl. Arbeiten/Forsch. 8 1.619.388,00 668.480,28 5 - 1 - 58.044,12

Investitionen 9 3.600.000,00 4.459.367,95 20 - 2 - 1.736.896,01
Förd. n. d. Sonderurlaubsgesetz 10 2.500.000,00 3.113.674,38 192 - 5 - 2.284.734,53

Gesamt 120.225.700,00 120.309.909,51 1864 224 117 0 71.663.490,60



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3659

öffentlich

Datum: 04.09.2019

Dienststelle: OE 4

Bearbeitung: Frau Mönning/Herr Woltmann

Landesjugendhilfeausschuss 
Beirat für Inklusion und 
Menschenrechte

19.09.2019 
27.09.2019

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Der neue LVR-Preis Mitmän - Bewerbungen noch bis zum 30.09.2019 möglich

Kenntnisnahme:

Der Beschluss des Landschaftsausschusses vom 16. Mai 2019 hinsichtlich des 
neugeschaffenen Preises Mitmän mit seinen Bezügen zu den Themen Jugend und 
Inklusion und die laufende Bewerbungsfrist werden gemäß Vorlage Nr. 14/3659 zur 
Kenntnis genommen. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n



Worum geht es hier?   

 

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing.

 

In leichter Sprache 

 

Alle Menschen haben gleiche Rechte.  

Das nennt man oft Inklusion. 

 

Auch das Rheinland soll noch inklusiver werden.  

 

Der LVR findet Inklusion gut.  

Junge Menschen haben gute Ideen für die Inklusion. 

Daher verleiht er einen neuen Preis. 

Der Preis heißt so: Mitmän. 

  

Junge Menschen bis 27 Jahre können sich noch  

bis zum 30. September 2019 beim LVR bewerben. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen


Zusammenfassung: 
 

Gemäß Beschluss im Landschaftsausschuss am 16.05.2019 (Vorlage Nr. 14/3082/1) wird 

künftig alle zwei Jahre ein „Zukunftspreis“ mit dem Namen „Mitmän“ an junge Menschen 

mit und ohne Behinderung (im Alter bis zu 27 Jahren) für ihre eigenen Ideen und 

Beiträge zu einer inklusiven Gesellschaft vergeben.  

Mit dem Mitmän möchte der LVR dieses Engagement junger Menschen im und für das 

Rheinland würdigen und sichtbar machen. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 € dotiert. 

Bewerbungen sind noch bis zum 30.09.2019 möglich. 

  



Begründung der Vorlage-Nr. 14/3659: 

 
Der neue LVR-Preis Mitmän  

Nach dem Beschluss des Landschaftsausschusses im Mai 2019 wird in 2020 erstmals der 

neue Preis Mitmän vergeben. 

Ausgezeichnet werden junge Menschen bis 27 Jahren für ein innovatives oder 

kreatives Projekt oder Engagement für eine inklusive Gesellschaft. 

Die Projekte sollen die Zukunft der Gesellschaft im Blick haben und für gegenseitigen 

Respekt, Solidarität, Toleranz und Humanität stehen. Gefragt sind insbesondere Projekte, 

die das gleichberechtigte Zusammenleben  

von Menschen jeden Geschlechts,  

von Menschen mit und ohne Behinderungen,  

von Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung,  

von Menschen unterschiedlichen Alters ebenso wie  

von Menschen mit unterschiedlichem ethnischem und kulturellem  

Hintergrund unterstützen.  

Mit dem Mitmän möchte der LVR dieses Engagement junger Menschen im und für 

das Rheinland würdigen und sichtbar machen.  

Der Preis ist mit insgesamt 10.000 € dotiert. 

Bewerbungen sind noch bis zum 30.09.2019 möglich! 

 

Der Online-Bewerbungsbogen steht im Internet zur Verfügung unter: 

https://rheinland-ausgezeichnet.lvr.de/de/lvr_preise/der_mitmaen/ 

bewerbungsformular_1/bewerbungsformular_1.jsp 

 

Ansprechperson in der Verwaltung ist Petra Mönning, Dezernat Kinder, Jugend und 

Familie, Tel. 0221 809 4090 oder petra.moenning@lvr.de.  

Über die Verleihung des Mitmän im Jahr 2020 entscheidet der Landesjugendhilfe-

ausschuss in einer nichtöffentlichen Sitzung Anfang des Jahres 2020. 

In Vertretung  

B a h r – H e d e m a n n 

 

https://rheinland-ausgezeichnet.lvr.de/de/lvr_preise/der_mitmaen/bewerbungsformular_1/bewerbungsformular_1.jsp
https://rheinland-ausgezeichnet.lvr.de/de/lvr_preise/der_mitmaen/bewerbungsformular_1/bewerbungsformular_1.jsp
mailto:petra.moenning@lvr.de


TOP 11 Bericht aus der Verwaltung
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Legende: Gremium = Beschlussgremium 

14/3360 Kurzzeitwohnen: Daten-
bericht und weiterer Aus-
bau der Plätze für Kinder 
und Jugendliche sowie er-
wachsende Menschen mit 
Behinderung 

HPH / 18.06.2019 
Ju / 19.06.2019 
Soz / 25.06.2019 
Fi / 03.07.2019 
Inklusion / 
04.07.2019 
LA / 05.07.2019

70.30 "Der Ausweitung der Leistung „Kurz-
zeitwohnen“ um maximal 20 Plätze 
(davon 15 Plätze für erwachsene Men-
schen mit Behinderung sowie 5 Plätze 
für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung) wird gemäß Vorlage Nr. 
14/3360 zugestimmt." 

31.12.2021 Verhandlungen mit den interessierten Leistungs-
erbringern finden aktuell statt. Aufgrund von not-
wendigen Baumaßnahmen kann der Ausbau nur 
sukzessive erfolgen. 

14/3111 Rückblick auf den Fonds 
Heimerziehung und Aus-
blick auf die Stiftung An-
erkennung und Hilfe 

Ju / 31.01.2019 
Inklusion / 
14.03.2019 
LA / 22.03.2019

40.01 1) "1. Die Absicht der Verwaltung, die 
Fallakten der Anlauf- und Beratungs-
stelle Rheinland (AuB) zu dokumentari-
schen Zwecken intern aufzuarbeiten, 
wird zur Kenntnis genommen. Ziel ist 
die wissenschaftliche Untersuchung der 
Vorgänge zu einem späteren Zeit-
punkt.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, sich 
bei der anstehenden Reform des Opfer-
entschädigungsgesetzes (OEG) für die 
Berücksichtigung der Belange der ehe-
maligen Bewohnerinnen und Bewohner 
von Jugendhilfeheimen, Behinderten-
einrichtungen und Psychiatrien einzu-
setzen. 

3. Die Verwaltung richtet einen Appell 
an den Lenkungsausschuss der Stif-
tung, die Regularien hinsichtlich des 
Prinzips „Vorrang der Leistungen des 
OEG vor Leistungen der Stiftung“ zu 
ändern. Dadurch sollen in begründeten 
Fällen auch Leistungen nach dem OEG 
neben einem Leistungsbezug über die 
Stiftung Anerkennung und Hilfe mög-
lich sein." 

31.12.2020 zu 1. Die Akten werden derzeit archiviert und 
so aufgearbeitet, dass sie später sinnvoll ausge-
wertet werden können. 
zu 2. Bei jeder Äußerung zu diesem Themen-
komplex wird darauf hingewiesen, dass der LVR 
sich für die gezielte Berücksichtigung ehemaliger 
Heimkinder bei der Reform des OEG einsetzt. 
zu 3. In einer Veranstaltung im Landtag in 
Düsseldorf am 19.06.2019 wurde von Vertretern 
des LVR und des Landes NRW deutlich formuliert, 
dass der LVR sich für die Abschaffung der Vorran-
gigkeit anderer anlassbezogener Entschädigungs-
leistungen (z.B. Fonds sexueller Missbrauch; Leis-
tungen des OEG für konkrete Straftaten) einsetzt. 

14/3111 Rückblick auf den Fonds 
Heimerziehung und Aus-
blick auf die Stiftung An-
erkennung und Hilfe 

Ju / 31.01.2019 
Inklusion / 
14.03.2019 
LA / 22.03.2019

40.01 2) "4. Die Beratungstätigkeit der AuB 
für ehemalige Heimkinder soll in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Kin-

31.12.2020 Die Beratungstätigkeit für ehemalige Heimkinder 
wird dem Bedarf entsprechend durch die AuB 
fortgesetzt. Eine konkrete Refinanzierung durch 
das MKFFI NRW ist noch nicht erfolgt. 
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der, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion NRW und dem LWL nach Möglich-
keit verlängert werden." 

14/2973 Systemorientierte Unter-
stützung schulischer In-
klusion 

Schul / 26.11.2018 
Soz / 27.11.2018 
Ju / 29.11.2018 
Fi / 12.12.2018 
LA / 14.12.2018
Inklusion / 
14.03.2019 

52 "Dem Konzept 'Systemorientierte Un-
terstützung schulischer Inklusion' wird 
gemäß Vorlage Nr. 14/2973 zuge-
stimmt."  

01.07.2021 Dem Konzept ‚Systemorientierte Unterstützung 
schulischer Inklusion‘ wurde gemäß Vorlage 
14/2973 zugestimmt. Die Umsetzung des Kon-
zeptes erfolgt entsprechend der Vorlage zunächst 
in zwei Modellregionen im Rheinland. 

14/2893 Umsetzung des BTHG 
beim LVR - hier: Aufbau 
von Beratung und Unter-
stützung nach § 106 SGB 
IX n.F. sowie Weiterent-
wicklung der Kontakt-, 
Koordinierungs- und Be-
ratungsstellen (KoKoBe) 
unter Berücksichtigung 
von Peer Counseling 

GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
HPH / 14.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
PA / 24.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018

70.30 1) "1. Die Umsetzung eines regional 
verankerten Angebots der Beratung 
und Unterstützung nach § 106 SGB IX 
n.F. durch den Träger der Eingliede-
rungshilfe sowie die Weiterentwicklung 
der KoKoBe und die Berücksichtigung 
von Peer Counseling wird, wie in der 
Vorlage ausgeführt, beschlossen." 

31.12.2020 Im Jahr 2019 wird ein Umsetzungskonzept für die 
§ 106er-Beratung mit eigenen Mitarbeitenden des 
LVR entwickelt. Hierzu wird es eine enge Abstim-
mung mit den örtlichen Trägern geben sowie mit 
den KoKoBe’s dahingehend, wie Ressourcen ge-
nutzt werden können und Doppelstrukturen ver-
mieden werden.  
Mit den KoKoBe wird 2019 zudem ein Prozess der 
konzeptionellen Weiterentwicklung begonnen zur 
Neugestaltung der Aufgaben. Die Methode der 
Peer-Beratung soll hierbei berücksichtigt werden. 
Die Umsetzung der Beschlüsse aus der Vorlage 
14/2493 werden mit der Umsetzung der Vorlage 
14/2746 Eckpunkte zur Umsetzung der Integrier-
ten Beratung/Teilprojekt 106+ verbunden. 
Eine Berichtsvorlage hierzu ist für das 2. Halbjahr 
2019 geplant, s. auch Vorlage 14/3362. 

14/2893 Umsetzung des BTHG 
beim LVR - hier: Aufbau 
von Beratung und Unter-
stützung nach § 106 SGB 
IX n.F. sowie Weiterent-
wicklung der Kontakt-, 
Koordinierungs- und Be-
ratungsstellen (KoKoBe) 
unter Berücksichtigung 
von Peer Counseling 

GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
HPH / 14.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
PA / 24.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018

4 2) "2. Im Gesamtplan- bzw. Teilhabe-
planverfahren nach dem BTHG über-
nehmen zukünftig ab 2020 LVR-eigene 
Mitarbeitende (Erst- und Folgeanträge) 
die Bedarfsermittlung für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung." 

31.12.2019 In einem ersten Ausschreibungsverfahren konn-
ten 18 der avisierten 30 Fallmanager*innen ein-
gestellt werden. Es laufen derzeit weitere Aus-
schreibungsverfahren, um das Fallmanagement 
aufzubauen. 
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14/2893 Umsetzung des BTHG 
beim LVR - hier: Aufbau 
von Beratung und Unter-
stützung nach § 106 SGB 
IX n.F. sowie Weiterent-
wicklung der Kontakt-, 
Koordinierungs- und Be-
ratungsstellen (KoKoBe) 
unter Berücksichtigung 
von Peer Counseling 

GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
HPH / 14.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
PA / 24.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018

70.30 3) "3. Für den Personenkreis der er-
wachsenen Menschen mit Behinderun-
gen wird das Modell der kooperativen 
Bedarfsermittlung mit Mitarbeitenden 
der Leistungsanbieter/Freien Wohl-
fahrtspflege weiterentwickelt, so dass 
die Bedarfserhebung bei Erstanträgen 
mittelfristig und bei ausreichenden Per-
sonalressourcen durch Mitarbeitende 
des LVR erfolgt. Die Bedarfserhebung 
bei Folgeanträgen wird weiterhin durch 
die Leistungsanbieter durchgeführt." 

31.12.2020 Das Umsetzungskonzept für die § 106er-Beratung 
wird auf die Eckpunkte und Rahmenbedingungen 
eingehen, die gegeben sein müssen, um eine Be-
ratung und Bedarfserhebung durch LVR-Mitarbei-
tende bei Menschen mit Behinderung, die einen 
Erstantrag stellen, ab 01.01.2020 zu gewährleis-
ten. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung ei-
nes Schulungskonzeptes für neue Mitarbeitende 
sowie das heutige Fallmanagement. 
Eine Berichtsvorlage hierzu ist für das 2. Halbjahr 
2019 geplant, s. auch Vorlage 14/3362. 

14/1828 Einsatz und Erprobung 
von Medikamenten an 
Kindern und Jugendlichen 
1945-1975 

LA / 09.02.2017
Ku / 06.03.2017 
GA / 27.03.2017 
Fi / 29.03.2017 
Inklusion / 
31.03.2017 
Ju / 11.05.2017 

983 "Der Durchführung des Projektes "Ein-
satz und Erprobung von Medikamenten 
an Kindern und Jugendlichen 1945-
1975" wird im Rahmen der im Haushalt 
2017/2018 zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € 
(50.000 € jährlich) gemäß Vorlage 
14/1828 zugestimmt. Die Verwaltung 
wird kontinuierlich über den Sachstand 
berichten." 

30.06.2019 Mit der Medizinischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf wurde ein For-
schungs- und Entwicklungsvertrag geschlossen. 
Er sah vor, dass zwei Wissenschaftler in der Zeit 
vom 01.07.2017 - 31.12.2018 das Thema bear-
beiten und am 31.12.2018 ein Manuskript mit 
den Ergebnissen ihrer Studien vorlegen. Das Ar-
chiv des LVR bereitet anschließend die Druckle-
gung des Manuskriptes vor, dessen Erscheinen 
für Mitte 2019 angestrebt wird. Zur Durchführung 
des Projektes wurden 100.000 € zur Verfügung 
gestellt.  Das Projekt hat am 1. Juli 2017 seine 
Arbeit aufgenommen. Die aus Fr. Dr. Silke Fehle-
mann und Frank Sparing bestehende Projekt-
gruppe sollte bis Ende Februar 2019 ihren Ab-
schlussbericht vorlegen. Ein Manuskript wurde 
zwischenzeitlich vorgelegt.  
Die Ergebnisse werden als Beiheft der Reihe 
"Rheinprovinz" gedruckt. 

14/1368 Forschungsvorhaben zum 
Thema: Inklusion von 
Kindern mit Behinderung 
im Bereich frühkindlicher 
Bildung. Eine Bestands-
aufnahme im Rheinland.  

Ju / 08.09.2016 
Inklusion / 
09.09.2016 
Fi / 21.09.2016 
LA / 23.09.2016

42 "Dem Forschungsvorhaben zum Thema 
"Inklusion von Kindern mit Behinde-
rung im Bereich frühkindlicher Bildung. 
Eine Bestandsaufnahme im Rheinland" 
wird gemäß Vorlage Nr. 14/1368 zuge-
stimmt. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, die für die Durchführung des 

31.12.2019 Das Forschungsprojekt „Rheinland-Kita-Studie: 
Inklusion von Kindern mit Behinderung“ ist am 
01.05.2017 an den Start gegangen. Am 
22.06.2017 fand die Auftaktveranstaltung statt. 
Herr Prof. Kißgen hat dem Ausschuss den Zwi-
schenbericht am 29.11.2018 vorgelegt. Am 
07.05.2019 wurde die Abschlussfachtagung 
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Forschungsvorhabens erforderlichen 
Schritte einzuleiten." 

durchgeführt. Die erforderlichen Maßnahmen wer-
den zur Zeit in verschiedenen Arbeitsgruppen 
vorbereitet. 

14/250 
SPD, CDU 

Ausweitung des LVR-Pro-
gramms „Jugend gestal-
tet Zukunft – Internatio-
nale Jugendbewegung an 
Orten der Erinnerung“ 
Haushalt 2019 

Ju / 13.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018 
LVers / 
08.10.2018
Ko Europa / 
04.12.2018 

4 Das Programm „Jugend gestaltet Zu-
kunft – Internationale Jugendbewe-
gung an Orten der Erinnerung“ soll 
ausgeweitet werden. 
Die für das Programm vorgesehenen 
Mittel sollen um 75.000 Euro angeho-
ben werden. 
Die Verwaltung wird beauftragt, zwei 
weitere Orte in das Programm aufzu-
nehmen.  
Hierbei soll mindestens einer dieser 
Orte in den Niederlanden liegen. 

31.12.2019 Die Verwaltung ist mit zwei Trägern der Jugend-
sozialarbeit im Gespräch, um Erstkontakte mit 
den Niederlanden und einem weiteren europäi-
schen Standort aufzunehmen. Bezüglich der Part-
nerorte in den Niederlanden wurden erste Ge-
spräche mit dem IJAB (Fachstelle für internatio-
nale Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V.) aufgenommen, um länderspezifische 
Informationen zu erhalten und erste Kontaktmög-
lichkeiten zu erhalten. 
Der zweite Standort liegt in der Slowakischen Re-
publik (Kosice). Ein erstes Kontaktgespräch vor 
Ort wird Mitte Oktober erfolgen. Von slowakischer 
Seite ist eine Berufsschule an einem Austausch-
programm interessiert. 

14/233 
GRÜNE 

Careleaver unterstützen Ju / 13.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018 
LVers / 
08.10.2018

4 1. Das Landesjugendamt Rheinland un-
terstützt den Verein Careleaver e.V. 
Deutschland darin, auf die Situation 
von Careleavern aufmerksam zu ma-
chen, diese miteinander zu vernetzen 
und gibt ihnen damit die Chance, sich 
untereinander auszutauschen. 

2. Insbesondere im Rahmen der immer 
noch ausstehenden SGB VIII-Reform 
macht das Landesjugendamt Rheinland 
aufmerksam auf die besondere Situa-
tion von Careleavern und unterstützt 
diese in ihrem Anliegen, dass Kindern 
und Jugendlichen in Pflegefamilien frü-
her eine dauerhafte Bleibeperspektive 
gegeben wird und sie nach Möglichkeit 
gleich behandelt werden mit Kindern 

31.12.2023 Der LVR stellt die Räumlichkeiten für einen regel-
mäßigen Austausch zur Verfügung und begleitet 
die Teilnehmenden an den Sitzungen des 
Careleaver e.V. 
Die Möglichkeiten des LVR-Landesjugendamtes 
auf eine eventuell anstehende Reform des SGB 
VIII im Hinblick auf den § 41 werden wahrgenom-
men und ausgeschöpft. 
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und Jugendlichen, die in ihrer Her-
kunftsfamilie aufwachsen. 

14/227/1 
SPD, CDU 

Unterstützung von Hilfen 
für Kinder psychisch 
und/oder suchterkrankter 
Eltern 
Haushalt 2019 

KA 3 / 03.09.2018 
KA 2 / 04.09.2018 
KA 4 / 05.09.2018 
KA 1 / 06.09.2018 
GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018 
LVers / 
08.10.2018

4 Die Verwaltung wird gebeten, auf der 
Basis einer Bestandsaufnahme der ak-
tuellen Unterstützungsangebote in den 
Mitgliedskörperschaften ein Konzept 
zur Unterstützung der bestehenden o-
der neu aufzubauenden regionalen An-
gebote von Hilfen für Kinder psychisch 
kranker und/ oder suchterkrankter El-
tern zu entwickeln. Bei einer Konzept-
entwicklung ist zwingend zu beachten, 
dass die Anforderungen aus der ehe-
maligen Modellförderung des LVR in 
den neun Modellregionen auch für eine 
eventuelle weitergehende Förderung in 
den Mitgliedkörperschaften wie folgt 
zugrunde zu legen sind: 

• Die Entwicklung, Koordination und 
Vernetzung von Hilfen für Kinder psy-
chisch- und/oder suchterkrankter El-
tern in der jeweiligen Versorgungsre-
gion ist gewährleistet. 

• Konkrete Maßnahmen zur Betreuung, 
Beratung und Versorgung von Kindern 
psychisch- und/oder suchterkrankter 
Eltern werden durchgeführt. 

• Konkrete Maßnahmen zur Beratung 
und Unterstützung von psychisch- 
und/oder suchterkrankten Eltern wer-
den durchgeführt. 

• Der niedrigschwellige Zugang zu den 
Hilfen für Kinder psychisch- und/oder 

31.12.2022 Die Ausschreibung zur Beauftragung eines Insti-
tuts zur Untersuchung des Istzustandes der An-
gebote für Kinder psychisch und/oder suchtkran-
ker Eltern im Rheinland ist bereits erfolgt. Mit der 
Durchführung wurde der Dachverband Gemeinde-
psychiatrie beauftragt. Mit der empirischen Studie 
wird am 01. September 2019 begonnen. Die Stu-
die wird bis zum Sommer 2020 dauern. 
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suchterkrankter Eltern und den be-
troffenen Eltern ist sichergestellt. 

• Die fallbezogene Zusammenarbeit 
zwischen den verantwortlichen Institu-
tionen, insbesondere der Gemeinde-
psychiatrie, der kommunalen Gesund-
heitshilfe, den Fachkrankenhäusern, 
den Institutionen der Jugendhilfe und 
den Jugendämtern sowie der Suchthilfe 
ist sichergestellt. 

• Vorhandene Angebote und Struktu-
ren sollen durch eine eventuelle Förde-
rung durch den LVR nicht ersetzt, son-
dern unterstützt und ggfls. weiterent-
wickelt werden. 

14/225/1 
SPD, CDU 

Seelische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen 
stärken durch integrierte 
Behandlung und Rehabili-
tation durch Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Ju-
gendhilfe in den Regionen 
Haushalt 2019 

KA 3 / 03.09.2018 
KA 2 / 04.09.2018 
KA 4 / 05.09.2018 
KA 1 / 06.09.2018 
GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
JHR / 18.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018 
LVers / 
08.10.2018

8 I. 
Die Verwaltung wird beauftragt, in ei-
ner Modellregion im Rheinland ein Kon-
zept für einen kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Verbund in Anlehnung an 
den Gemeindepsychiatrischen Verbund 
zu erarbeiten und dessen Umsetzung 
zu initiieren. Bei der Konzepterstellung 
sollen die Ergebnisse und Maßnahmen 
des Projektes „Teilhabe ermöglichen – 
Kommunale Netzwerke gegen Kinder-
armut“ sowie die sich daraus abgeleite-
ten Landesinitiativen „Starke Seelen“ 
und „kein Kind zurücklassen“, die die 
nachhaltige Verbesserung des Ineinan-
dergreifens von kommunalen bzw. re-
gionalen Präventions- und Hilfestruktu-
ren zum Ziel hatten, Beachtung finden. 
Die für eine Umsetzung des regionalen 
Entwicklungskonzeptes erforderlichen 
Ressourcen z.B. in Form eines Vernet-
zungs- bzw. Case Managements sind 

31.12.2020 Ein Konzept für einen „Kooperationsverbund see-
lische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ 
ist erstellt. Die Umsetzung ist in einem fortge-
schrittenen Stadium. Haushaltsmittel im benötig-
ten Umfang sind eingestellt. 
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zu benennen, und – soweit in den Bud-
gets der beteiligten Leistungserbringer 
im Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Verbund nicht enthalten, durch den 
Haushalt des LVR zur Verfügung zu 
stellen. Eine entsprechende Beteiligung 
durch das Land sowie die beteiligten 
Gebietskörperschaften in der Modellre-
gion wird erwartet. 
II. 
Darüber hinaus soll die Verwaltung 
prüfen, ob der LVR selbst in einer wei-
teren Region zum Beispiel durch ver-
netzte Angebote zwischen einer LVR-
Klinik und der Jugendhilfe Rheinland in 
Richtung auf einen kinder- und jugend-
psychiatrischen Verbund tätig werden 
kann. Hierdurch könnten auch weitere 
Angebote für sog. Systemsprenger ge-
schaffen werden. 

14/211 
CDU, SPD 

Hometreatment in der 
Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie 
Haushalt 2019 

KA 3 / 03.09.2018 
KA 2 / 04.09.2018 
KA 4 / 05.09.2018 
KA 1 / 06.09.2018 
GA / 07.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018 
LVers / 
08.10.2018

84 Die Verwaltung wird gebeten, die Ein-
führung eines Hometreatment-Modells 
an einem kinder- und jugendpsychiatri-
schen Standort im Klinikverbund zu 
prüfen und über die Möglichkeit zur 
Umsetzung zu berichten. 

31.12.2021 Mit Vorlage 14/2800 wurde bereits zum Thema 
berichtet. Eine weitere Berichterstattung erfolgt 
im Laufe des Jahres 2021. 
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14/3371 Satzung des Landschafts-
verbandes Rheinland zur 
Heranziehung zu Aufga-
ben des Eingliederungs-
hilfeträgers und überörtli-
chen Trägers der Sozial-
hilfe - Heranziehungssat-
zung Soziales 

Ju / 19.06.2019 
Soz / 25.06.2019 
Fi / 03.07.2019 
LA / 05.07.2019 
LVers / 
08.07.2019

7 Die Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland zur Heranziehung zu Aufga-
ben des Eingliederungshilfeträgers und 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe 
wird gemäß Vorlage Nr. 14/3371 be-
schlossen. 

08.07.2019 Die Satzung wurde am 08.07.2019 veröffentlicht. 

14/3350 Anerkennung als freier 
Träger der Jugendhilfe 

Ju / 19.06.2019 43 Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit 
§ 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vor-
lage Nr. 14/3350 die „Leuchtfeuer 
Heimspiel gGmbH“, Riehler Str. 6 in 
50668 Köln als Träger der freien Ju-
gendhilfe anerkannt.  

30.06.2019 Der Träger wurde mit Bescheid vom 19.06.2019 
anerkannt. 

14/3307 Anerkennung als Träger 
der freien Jugendhilfe 

Ju / 19.06.2019 43 Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit 
§ 25 AG-KJHG NRW wird gemäß Vor-
lage Nr. 14/3307 die „Graf-Recke-Kin-
dertagesstätten gGmbH“, Einbrunger 
Str. 82 in 40489 Düsseldorf als Träger 
der freien Jugendhilfe anerkannt. 

30.06.2019 Der Träger wurde mit Bescheid vom 19.06.2019 
anerkannt. 

14/3158 Projekt „Gehört werden!“ 
–  
Einmaliger Antrag auf Ge-
währung von besonderen 
Verfügungsmitteln im 
Produkt Inklusion für die 
Finanzierung von Gebär-
densprachdolmetscherin-
nen/ Gebärdensprachdol-
metschern 

Ju / 31.01.2019 
LA / 22.03.2019

43 "Für die im Mai 2019 stattfindende 
Veranstaltung im Rahmen des Projek-
tes 'Gehört werden!' werden gemäß 
Vorlage 14/3158 zusätzlich 5.000 Euro 
bereitgestellt. Diese Mittel sollen aus-
schließlich für den Einsatz von Gebär-
dendolmetscherinnen/Gebärdendol-
metscher zur Verfügung stehen und 
werden aus dem Sonderbudget Inklu-
sion bereitgestellt."  

31.05.2019 In der Veranstaltung "Jugend vertritt Jugend 
NRW" vom 06. - 08.05.2019 in Duisburg haben 
Jugendliche in stationären Einrichtungen ihre In-
teressenvertretung gegründet. 

14/2893 Umsetzung des BTHG 
beim LVR - hier: Aufbau 
von Beratung und Unter-
stützung nach § 106 SGB 
IX n.F. sowie Weiterent-
wicklung der Kontakt-, 
Koordinierungs- und Be-
ratungsstellen (KoKoBe) 

GA / 07.09.2018 
Soz / 11.09.2018 
Ju / 13.09.2018 
HPH / 14.09.2018 
Inklusion / 
20.09.2018 
PA / 24.09.2018 
Fi / 26.09.2018 
LA / 01.10.2018

70.30 4) "4. Das Beratungsangebot Peer 
Counseling wird im Jahr 2019 in Ko-
operation mit den regionalen KoKoBe 
fortgesetzt, um den Übergang bis zum 
Aufbau des Angebots „Beratung und 
Unterstützung“ nach § 106 SGB IX n.F. 
ab dem 01.01.2020 zu gestalten. Die 
regionalen KoKoBe werden damit be-

31.12.2019 Seit dem 01. Januar 2019 erhalten fünf KoKoBe-
Träger eine Förderung im Umfang von jeweils 
40.000 Euro mit dem Ziel, die Peer-Kompetenzen 
aus dem Modellprojekt „Peer Counseling“ unter 
dem Dach der KoKoBe im Jahr 2019 zu sichern. 
Es handelt sich dabei um folgende KoKoBe:  
-KoKoBe Aachen des VKM e.V. Aachen  
-KoKoBe Burscheid des LVR-HPH-Netz Ost 
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unter Berücksichtigung 
von Peer Counseling 

auftragt, das Peerangebot in ihr Bera-
tungsangebot aufzunehmen und die 
Peerberaterinnen und -berater unter 
Nutzung der Erfahrungen aus den Mo-
dellprojekten zu unterstützen. Die 
hierzu erforderlichen finanziellen Mittel 
werden zur Verfügung gestellt." 

-KoKoBe Viersen der Lebenshilfe Viersen e.V. (in 
Kooperation mit der KoKoBe Viersen-Dülken des 
LVR-HPH-Netz West) 
-KoKoBe Köln-Mülheim der Lebenshilfe Köln e.V. 
-KoKoBe Bonn des Diakonischen Werkes Bonn 
und Region (in Koorperation mit den KoKoBe des 
Trägerverbundes Bonn-Rhein-Sieg). 
Ab 2020 s. Vorlage 14/3362 "Fortführung und 
weiterer Ausbau der Peer-Beratung unter dem 
Dach der Kontakt-, Koordinierungs- und Bera-
tungsstellen (KoKoBe) ab dem Jahr 2020". 

14/2789 Impulspapier "Kinder- 
und Jugendarmut begeg-
nen: Kommunen, Land 
NRW und Bund sind ge-
fordert" 

Ju / 29.11.2018 43 Der LVR-Landesjugendhilfeausschuss 
Rheinland verabschiedet das beilie-
gende sozialpolitische Impulspapier 
"Kinder- und Jugendarmut begegnen: 
Kommunen, das Land NRW und der 
Bund sind gefordert" 

30.04.2019 Das gedruckte Impulspapier "Kinder- und Jugend-
armut begegnen: Kommunen, das Land NRW und 
der Bund sind gefordert" wurde Anfang 2019 mit 
einem Begleitschreiben allen Jugendämtern im 
Rheinland, allen Vorsitzenden der Jugendhilfeaus-
schüsse im Rheinland, den Kooperationspartnern 
der Koordinationsstelle Kinderarmut (hier u.a. 
auch dem Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration NRW) sowie der Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
zugeschickt.  
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